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Vorwort zur dritten Auflage. 

Die nach längerer Pause jetzt vorliegende dritte Auflage des Buches: 
"Die preußischen Apothekengesetze" usw. bringt eine gründliche Re

vision des gesamten Textes, und zwar sowohl eine Erweiterung durch Neu
aufnahme aller seit Erscheinen der letzten Auflage ergangenen Gesetze und 
Verordnungen, als eine Streichung zahlreicher inzwischen veralteter oder 
wieder aufgehobener Bestimmungen. Neu aufgenommen sind u. a. : die 
neuen reichsgesetzlich erlassenen Vorschriften über die Prüfung der Apo
theker nebst Ausführungsbestimmungen; über den Arzneiverkehr außer
halb der Apotheken; die neuen Bestimmungen über das Militärapotheken
wesen; die jetzt geltende Branntweinsteuerbefreiungsordnung; einzelne 
Kapitel des Bürgerlichen Gesetzbuches; das Süßstoffgesetz. Noch ergiebiger 
war in den letzten Jahren die preußische Landesgesetzgebung, die eine neue 
Apothekenbetriebsordnung, eine Königliche Verordnung über die Einrich
tung von Apothekerkammern, eine auch den Apothekerstand interessierende 
neue Dienstanweisung für die Kreisärzte geschaffen und das Geheimmittel
wesen neu geordnet hat. Alle diese Erlasse, ebenso alle das Konzessions
verfahren betreffenden neuen Bestimmungen, sowie auch die in der Neu
zeit mehr und mehr in den Vordergrund tretende Steuergesetzgebung 
u. a. m. haben in der neuen Auflage Aufnahme gefunden, wobei zur Er
läuterung und Erklärung die neueste Rechtsprechung überall mit heran
gezogen ist. 

In äußerlicher Beziehung ist hervorzuheben, daß die Einteilung des 
Materials in einzelne Kapitel strenger durchgeführt und möglichst über
sichtlich gestaltet ist. Hierdurch sowie durch zahlreiche Verweise auf zu
sammengehörige Dinge und ein ausführliches Inhaltsverzeichnis und Sach
register dürfte der praktische Gebrauch des Buches wesentlich gefördert 
sein. Ferner ist durch Einführung verschiedener Schriftarten sowohl im 
eigentlichen Text wie in den Fußnoten der Wortlaut aller gesetzlichen Be
stimmungen von den Bemerkungen und Erläuterungen des Verfassers klar 
und deutlich unterschieden. 

So wird dem preußischen Apotheker ein Buch in die Hand gegeben, 
das die Gesetzgebung seines Faches und die dazu ergangene Rechtsprechung 
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bis auf die allerneueste Zeit in einer Vollständigkeit und Übersichtlichkeit 
enthält, die es zum berufenen Führer des Standes in dem Labyrinth 
seiner vielfach veralteten, aus Reichs- und Landesrecht zusammengesetzten 
Gesetzgebung macht. Selbst der neue, aber hoffentlich niemals aus diesem 
Stadium heraustretende Entwurf zu einem Reichs-Apothekengesetz ist in 
dem Buch zum Abdruck gelangt. 

Möge die neue Auflage dieses seit 1880 dem Apothekerstande bekannten 
Werkes dieselbe freundliche Aufnahme wie die früheren finden. 

Be r 1 in, Mai 1907. 

Dr. Böttger. 
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A. Reichsgesetzgebung. 

I. Verwaltung im Reiche. 
~er 9!rt. 4 ber ~erfaifung bes 'l::eutjd)en ffieid)e5 bom 16. 9{~rif 1871 

(ffi.@.\81. ~- 63) bejagt u. a. folgenbes: 
Der Beaufsichtignng seitens des Reichs und der Gesetzgebung des

selben unterliegen die nachstehenden Angelegenheiten: 
I. die Bestimmungen ... über den Gewerbebetrieb, einschließ

lich des Versichernngswesens . . . ; 
:2. die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die für die Zwecke 

des Reichs zu verwendenden Steuern ; 
3. die Ordnung des Maß-, Münz- und Gewichtssystems ... ; 
5. die Erfindungspatente; 
6. der Schutz des geistigen Eigentums; 

13. die gemeinsame Gesetzgebnng über das gesamte bürgerliche 
Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren; 

14. das Militärwesen des Reichs und die Kriegsmarine; 
15. Maßregeln der Medizinal- und Veterinärpolizei. 

Dbgleicf) nad) biefem 9!rtifel fämtlid)e mebiainalj:Joliaeilid)en 9!ngelegenl)eiten 
öUt Buftänbigfeit bes ffieid)es gel)ören, ift ein :teil berfelben, barunter insbefonbere 
bie Q:rrid)tung, 18erlegung unb ber \Betrieb ber 9lj:Jotl)efen, nod) auf lanbesred)t, 
fid)em ?liege geregelt. ~agegen l)aben bon rein j:Jl)armaaeutifd)en 9!ngelegen, 
l)eiten 9lröneibud) unb 9!raneita~e, ferner bas l_l!rüfungswefen unb ber 18erfel)r 
mit 9lraneimitteln auflerl)alb ber 9lj:Jotl)efen eine reid)sgefe~lid)e Drbnung er, 
fal)ren. 

~ie ffieid)sgefe~e erl)alten il)re berbinblid)e straft burd) il)re 18erfünbigung 
im ffieid)sgefe~blatt. 'l>ie ffieid)sgefe~e gel)en ben .s:\anbesgefe~en bor. 

~ie ffieid)sgeje~gebung für 9!ngelegenl)eiten be5 ®efunb1)eit5, unb imebi3inal~ 
wejen5 wirb im ffieid)samt be5 Snnern bearbeitet, bem als beratenbes Drgan 
bas Sfaiferlid)e @ejunb1)eit5amt aur ~eite fiel)t. ~emfelben gef)ört ein aus 
bem 9lpot1)eferftanbe l)erborgegangenes imitglieb an. 

Sn 18erbinbung mit bem St'aifedid)en @ejunbl)eit5amte fte1)t ber ffieid)5~ 
g ej u n b 1) ei t5 rat, beifett ~d)affung burcf) bas O>ej e~ b e treffenb b i e j8 e, 
fämj:Jfung gemeingefä1)rlid)er Sl'ranfl)eiten bom 30. Suni 1900 (ffi.@.jBL 
~- 306) l)erbeigefü1)rt Worben ift. 'l>iejes ®efe~ beftimmt in § 43 folgenbes: 

§ 43. In Verbindnng mit dem Kaiserlichen Gesundheitsamt wird ein 
Reichsgesundheitsrat gebildet. Die Geschäftsordnung wird vom 
Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesrats festgestellt. Die Mitglieder 
werden vom Bundesrat gewählt. 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Aufl. 
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Der Reichsgesundheitsrat hat das Gesundheitsamt bei der Erfüllung 
der diesem Amt zugewiesenen Aufgaben zu unterstützen. Er ist befugt, 
den Landesbehörden auf Ansuchen Rat zu erteilen. Er kann sich, um 
Auskunft zu erhalten, mit den ihm zu diesem Zwecke zu bezeichnenden 
Landesbehörden unmittelbar in Verbindung setzen, sowie Vertreter ab
senden, welche unter Mitwirkung der zuständigen Landesbehörden Auf
klärungen an Ort und Stelle einziehen. 

':tlie t>om ffieid)5fanaler edajfene ®efd)äft5orbnung be5 ffieicf)egejunb~ 
~eit5rat5 ent~äH u. a. folgenbe ~eftimmungen: 

§ 2. Zu den Verhandlungen über einzelne Gegenstände können Mit
glieder des Kaiserlichen Gesundheitsamtes und andere auf Sonder
gebieten erfahrene Sachverständige, deren Teilnahme von dem Vor
sitzenden für zweckdienlich gehalten wird, zugezogen werden. Den 
Reichs- und Landeszentralbehörden steht es frei, zu den Beratungen Ver
treter zu entsenden. 

§ 5. Der Reichsgesundheitsrat berät in seiner Gesamtheit oder in 
Ausschüssen. 

Ausschüsse werden gebildet für: 
I. Gesundheitswesen im allgemeinen - insbesondere soweit Wohnung, 

Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Bekleidung, Schule, Bäder, Be
stattung und Beförderung von Leichen in Betracht kommen; 

2. Ernährungswesen - ausschließlich Fleischbeschau; 
3. Wasserversorgung und Beseitigung der Abfallstoffe - einschließ-

lich der Reinhaltung von Gewässern; 
4. Gewerbehygiene; 
5. Seuchenbekämpfung - einschließlich Desinfektion; 
6. Heilwesen im allgemeinen- insbesondere Unterbringung, Be

handlung und Beförderung von Kranken, An geIe g e n h e i t e n des 
Heilpersonals; 

7. Heilmittel -einschließlich des Verkehrs mit Giften; 
8. Schiffs- und Tropenhygiene; 
9. Veterinärwesen - einschließlich Tierseuchenstatistik, Angelegen

heiten des Veterinärpersonals und Fleischbeschau. 

':tla ber ffieid)5gefunb~eit5rat in feiner ®efamt~eit nur jeften 0ujammentritt, 
liegt ber 6d)tuer):JUnft feiner :lätigfeit bei ben Wu5fd)üffen, tJOn benen für bae 
ill:j)ot~efentuefen unb ben Wranei~ unb ®ifttJerfe~r ~(u5fd)uf3 7 in ~etrad)t fommt. 
58ei biefem ~(u5fd)uf3 finb bann nod) brei Unterau5fd)üfie eingefe~t: je ein 
mebiainifcf)er unb ein j)~armaaeutifd)er Unterau5fd)uf3 für baß ~( ra n eib ucf) 
(an Stelle ber frü~eren ~~armafoj)oe~Stommiffion), fotuie ein fold)er für ben 
)ß erfe ~ r mit ~( ra n ei mittel n ujtu. innerl)alb unb auj3er~alb ber ill:j)otl)efen 
einfd)lief3lid) be5 )ßerfe~r5 mit ®iften. ~em ffieid)5gefunb1)eit5rat gel)ören 0ur~ 
aeit in5gefamt 92 [Hitglieber an unb bamnter befinben ficf) 5 9lj)ot1)efer. 

II. Gewerberecht. 
'1la5 gmnblegenbe G.lefe~ über bie red)tlid)en merl)ältnijje ber G.letuerbe ift 

bie ffieid)5getuerbeorbnung, bie j.ebod) auf bie C\':rrid)tung unb )ßerlegung tJon 
ill:j)ot~efen überl)auj)t nid)t unb auf ben )ßerfauf tJon 9lr0neimitte1n nur in fel)r 
befd)ränftem Umfange ~(ntuenbung finbet. 



Reichsgewerceordnung. §§ 1-7. 

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich. 
In der Fassung der Bk. vom 26. Juli 1900 (R.G.BL S. R71). 

Titel I. Allgemeine Bestimmungen. 
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§ l. Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet, sofern 
nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben 
oder zugelassen sind .. .1 ). 

§ 2. Die Unterscheidung zwischen Stadt und Land in bezug auf 
den Gewerbebetrieb und die Ausdehnung desselben hört auf. 

§ 3. Der gleichzeitige Betrieb verschiedener Gewerbe, sowie 
desselben Gewerbes in mehreren Betriebs- oder Verkaufsstätten ist ge
stattet . . . 2). 

§ 4. Den Zünften und kaufmännischen Korporationen steht ein Recht, 
andere von dem Betriebe eines Gewerbes auszuschließen, nicht zu. 

§ 6. Das gegenwärtige Gesetz findet keine Anwendung auf ... die 
Errichtung und Verlegung von Apotheken ... 3). -Auf ... die 
Ausübung der Heilkunde, den Verkauf von Arzneimitteln ... findet 
das gegenwärtige Gesetz nur insoweit Anwendung, als dasselbe ausdrück
liche Bestimmungen darüber enthält4). 

Durch Kaiserliche Verordnung wird bestimmt, welche Apothekerwaren 
dem freien Verkehr zu überlassen sind5). 

§ 7. Vom l. Januar 1873 ab sind, soweit die Landesgesetze solches 
nicht früher verfügen, aufgehoben: 

l. die noch bestehenden ausschließlichen Gewerbeberechti
gungen, das heißt die mit dem Gewerbebetriebe verbundenen Be
rechtigungen, anderen den Betrieb eines Gewerbes, sei es im all-

1 ) ~ie @eruerbe, auf ruelcf)e bie @eru.O. feine Wnruenbung finbet, jinb im § 6 ge• 
nannt, unb ~ier iit bie Grnicf)tung unb ~erlegung oon WlJot~efen über~aulJt unb 
ber ~edauf tJon 9-lqneimitteln, jorueit nicf)t außbrüdlicf)e \Beftimmungen barüber gegeben 
finb, ber mlirfung beß @eje~eß ent3ogen. mlie baß ffi.@. in einem Urteil oom 7. ~uni 1899 
(~~-3tg. 1901 9/r. 35) ausfü~rte, ijt biefer ~aragralJ~ ba~in 0u oerfte~en, ba!i 3war 
"bie Grtticf)tung unb ~erlegung oon WlJot~efen" nicf)t aber fcf)lecf)t~in bai3 WlJotl)efet• 
gewerbe jenjeits bes @eltungsbereicf)eß bes @eje~es bleiben joll. ~n feinet ®tellung als 
Q.leruerbetreibenber im allgemeinen nimmt jomit ber 9-ilJot~efet an ben \Ytei~eiten unb 
~erlJflicf)tungen ber @ew.C. :teil. \Befonbere 5Beftimmungen für 9-llJo!~efer ent~ält bie 
@ew.O. außerbem in ben §§ 29, 40, 53, 54 unb 147, 1 betr. 9-llJlJrobationen, 41 unb 
154 bett. @e~iljen unb i!e~rlinge, 80 unb 148, 8 bett. :ta~;en. 

2 ) 9-luf bas 9-lpot~efergewerbe finbet § 3 feine 9-lnwenbung, ba § 6 bie Grrricf)tung 
oon 9-lpot~efen ausbrücflicf) als eine ber lffiaterien be&eicf)net, bie ber ffiegelung butcf) bie 
@ew.O. ent3ogen finb. 't:ie \3'rage, ob ein 9-lpot~efer neben bet bereits in feinem \Be• 
fi~e befinblicf)en Wpot~efe nocf) eine ober me~rere anbete butcf) ~auf erwerben unb be· 
treiben barf, mu!i aus ber 9-lpot~eferorbnung bes betreffenben i!anbes beantwortet 
werben. ~ie ü'ü~rung anberer @ejcf)äfte butcf) ®telloertreter neben ber Wpot~efe ift 
geftattet. 

3 ) ~ie lffiotioe bejagen, ba!i ber Swecf bes § 6 ber jei: gewifie Srueige ber @ewerbe· 
geje~gebung ober ·Orbnung burcf) ®lJe&ialgeje~e oor&ube~alten, weil biejelben nicf)t 
beiläufig in einer allgemeinen @ewerbeorbnung 3u er!ebigen jinb. ~as in betreff ber 
Q:rricf)tung unb ~erlegung ber Wpot~efen in 9-lusficf)t geftellte ®lJe&ialgeje~ ift bis je~t 
nicf)t erlalfen, es finb ba~er bie bis~erigen lanbesgefe~licf)en 5Beftimmungen über ~t· 
ricf)tung, ~rwerb unb 5Beji~ ber Wpot~efen weiter~in in ~raft oerblieben. 

4 ) \Beftimmungen übet Wr&neimittel jinb ent~alten in § 6 Wb\. 2 unb § 56. 
5) lffia~gebenb ift gegenwärtig bie auf @runb obiger 5Beftimmung edalfene ~aijet· 

licf)e ~erorbnung oom 22. Oftober 1901 (1. :teil IV.) 
1* 
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gemeinen oder hinsichtlich der Benutzung eines gewissen Betriebs
materials, zu untersagen oder sie darin zu beschränken I); 

2. die mit den ausschließlichen Gewerbeberechtigungen verbundenen 
Zwangs- und Bannrechte, mit Ausnahme der Abdeckerei
berechtigungen; 

3. alle Zwangs- und Bannrechte, deren Aufhebung nach dem Inhalte 
der Verleihungsurkunde ohne Entschädigung zulässig ist; 

5. die Berechtigungen, Konzessionen zu gewerblichen Anlagen 
oder zum Betriebe von Gew~rben zu erteilen, die dem Fiskus, Kor
porationen, Instituten oder einzelnen Berechtigten zustehen; 

6. vorbehaltlich der an den Staat und die Gemeinde zu entrichtenden 
Gewerbesteuern alle Abgaben, welche für den Betrieb eines 
Gewerbes entrichtet werden, sowie die Berechtigung, dergleichen 
Abgaben aufzuerlegen2). 

Ob und in welcher Weise den Berechtigten für die vorstehend auf
gehobenen ausschließlichen Gewerbeberechtigungen, Zwangs- und Bann
rechte usw. Entschädigung zu leisten ist, bestimmen die Landesgesetze. 

§ 10. Ausschließliche Gewerbeberechtigungen oder Zwangs
und Bannrechte, welche durch Gesetz aufgehoben oder für ablösbar er
klärt worden sind, können fortan nicht mehr erworben werden. 

Realgewerbeberechtigungen dürfen fortan nicht mehr begründet 
werden3). 

§ ll. Das Geschlecht begründet in Beziehung auf die Befugnis zum 
selbständigen Betriebe eines Gewerbes keinen Unterschied. 

Titel II. Stehender Gewerbebetrieb. 
I. Allgemeine Erfordernisse. 

§ 14. Wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes an
fängt, muß der für den Ort, wo solches geschieht, nach den Landesgesetzen 
zuständigen Behörde gleichzeitig Anzeige davon machen ... 4). 

1 ) ~ieje lt\ejtimmungen finben (tuie bie amtlid)en W1otitJe bemerfen) auf bie burd) 
§ 6 tJon bem tJorlicgenben @eje~e ausgejd)lolfenen 0.\etuerbe feine Wmuenbung. ~ie 
Cl:!:flufjored)te ber Wpot~efen bleiben alfo unberü~rt (\. ~ierüber :reil XIII). 

2) ~a ber § 7 auf bas Wpot~efergetuerbe feine Wntuenbung finbet, jo jinb bie ein· 
ßelnen .\fOtlJOtationen ßUf!e~enben 5Beted)tigungen ßUt Q:rteilung tJOn 2!4Jot~efenfonßelfionen 
unb ßUt Wufetlegung einer Wbgabe bafüt, tuo jie, roie 3· 5B. in WieeHenburg ~injid)tlid) 
einiger ®tiibte nod) bejte~en, ~ierburd) nid)t aufler Sfraft gefe~t. @elber, roeld)e alS 
@egenleiftung für ein oerlieljenes ffieal4Jtibileg ge3a~lt werben, faUen nid)t unter bie 
Wbgaben bes § 7 2lbj. 1 91t. 6, roeil § 6 b. 0.\etu.O. bie Q:rrid)tung unb lSerlegung tJon 
Wpot~efen oon bem ~!ntuenbungsgebiet ber 0.\etu.C. giin31id) ausgenommen ~at (ffi.@. 
26. 91ooembcr 1896). 

3 ) ~enn, mie logijd)ermeije an3une~men, aud) bie 5Beftimmungen bes § 10 auf 
bas Wpot~efergemerbe feine Wntuenbung finben, jo müflte bie 5Begrünbung tJon ffieal· 
gemerbebered)tigungen in biejem @eroerbe, tuo .13anbesbeftimmungen bem nid)t 
entgegenjte~en, nod) meiter~in ßUliijjig jein. ~n \13reuflen ift bie 5Begrünbung fold)er 
inbes jd)on jeit bem 2. 91otJember 1810 unterjagt (j. :rei( XIII). 

4 ) ~ie iJrage, ob bet ~Beginn bes ~Betriebs einet W4Jotljefe bet Wn3eigepflid)t 
unterliegt, iit nad) i! an b man n 3u bejaljen, ba nad) § 6 b!oji bie Q:rrid)tung unb lSetl~gung 
Mn Wpotljefen ber iJanbesgeje~gebung an~eimfiillt, tuiiljrenb es Iid) im § 14 um eine 
58er4Jflid)tung ~anbelt, bie ein Wpot~efer, bet bie 5Beted)tigung ßUm ~Betriebe einer wvot~efe 
bereits beji~t, jd)on bet ~infd)ii~ung ßUt @etuetbefteuer ~albet, ßU erfüUen ~at. ~ie 4JteU• 
flijd)e Wusfüljrungsantueijung ßUt 0.\em.O. tJom 1. W1ai 1904 bejagt ßU § 1-! folgenbes: 

Die im § 14 Abs. l erforderte Anzeige hat bei dem Gemeindevorstande des 
Orts zu erfolgen, an dem das Gewerbe I;Jetrieben werden soll. Der Anzeige bedarf es 
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§ 15. Die Behörde bescheinigt innerhalb dreier Tage den Empfang 
der Anzeige. 

Die Fortsetzung des Betriebes kann polizeilich verhindert werden, 
wenn ein Gewerbe, zu dessen Beginn eine besondere Genehmigung erforder
lich ist, ohne diese Genehmigung begonnen wird. 

§ 15a. Gewerbetreibende, die einen offenen Laden haben oder Gast
oder Schankwirtschaft betreiben, sind verpflichtet, ihren Familiennamen 
mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen an der Außenseite 
oder am Eingange des Ladens oder der Wirtschaft in deutlich lesbarer 
Schrift anzubringen. 

Kaufleute, die eine Handelsfirma führen, haben zugleich die Firma 
in der bezeichneten Weise an dem Laden oder der Wirtschaft anzubringen; 
ist aus der Firma der Familienname des Geschäftsinhabers mit dem aus
geschriebenen Vornamen zu ersehen, so genügt die Anbringung der Firma .. 1 ). 

II. Erfordernis besonderer Genehmigung. 
§ 29. Einer Approbation, welche auf Grund eines Nachweises der 

Befähigung erteilt wird, bedürfen Apotheker und diejenigen Personen, 
welche sich als Ärzte (Wundärzte, Augenärzte, Geburtshelfer, Zahnärzte 
und Tierärzte) oder mit gleichbedeutenden Titeln bezeichnen oder seitens 
des Staats oder einer Gemeinde als solche anerkannt oder mit amtlichen 
Funktionen betraut werden sollen2). Es darf die Approbation jedoch von 
der vorherigen akademischen Doktorpromotion nicht abhängig gemacht 
werden. 

Der Bundesrat bezeichnet, mit Rücksicht auf das vorhandene Be
dürfnis, in verschiedenen Teilen des Reichs die Behörden, welche für 
das ganze Bundesgebiet gültige Approbationen zu erteilen befugt sind, und 
erläßt die Vorschriften über den Nachweis der Befähigung3 ). Die 
Namen der Approbierten werden von der Behörde, welche die Approba
tion erteilt, in den vom Bundesrate zu bestimmenden amtlichen Blättern 
veröffentlicht 4 ). 

auch dann, wenn für den Betrieb des Gewerbes oder für die gewerbliche Anlage eine 
besondere Genehmigung erforderlich und erteilt ist . . . . Die nach .... § 35 
Abs. 6 außerdem erforderlichen besonderen Anzeigen sind bei der Ortspolizeibehörde 
des Wohnorts des Gewerbebtreibenden zu machen. Im Stadtkreise Berlin ist die im 
§ 14 Abs. l vorgeschriebene Anzeige der Verwaltung der direkten Steuern zu erstatten. 

l8ei ~ttid)tung eines 3toeiten ~etfoufslofals aufler bem bereits befte~enben ift 
ebenfaUs ~ietbon \1ln3eige 3u etftatten. mnbetenfaUs liegt eine ®etoetbefteuetfonttabention 
bot (Db.%tib. 1879). 

1 ) 'Ilet IJlame mufl fo beutlid) angegeben fein, bafl i~n jeher, bet fein 2luge batauf 
tid)tet, lefen fann (.lf.Ql. 8. IJlobembet 1906, ~~-Stg. 1906 IJlt. 91). IJlad) bet ~teuflifd)en 
m~ot~efen·l8ettiebßotbnung mufl bet m~ot~efet auflen nod) bas lillott "m~otgefe" 
anbringen. Qle~t biefe l8e0eid)nung inbes gleid)falls aus ber j"yirma ~erbot, fo bürfte 
fiel) bie nod)malige mnbtingung bes lillottes "m~ot~efe" erübrigen. 

2 ) IJlut bie l8e3eid)nung alS mrat unb bie j"yü~tung aqtä~nlid)et %ite1 ift an ben 
l8efi~ einet m~~robation gefnü~ft. 'Ilie musübung bet Sjeilfunbe an fid) ift burd) 
§ 1 ber @eto.D. jebermann freigegeben unb fann aud) nid)t auf lanbesgefetJiid)em lillege 
berboten toetben (D.~.Ql. 22. m~ril 1895, .\f.Ql. m. I, @:. 29). IJlur für m~otgefer ift 
burd) § 144 eine 2lusnagme gefd)affen (f. ®. 15). . 

3 ) muf Qlrunb biejer l8eftimmung ift bie ~rüfungßotbnung für 2(~ot~efet 
bom 18. IDlai 1904 ergangen (f. %eil III). 

4 ) 'Ilie ~etöffenUid)ung erfolgt jägtlid) burd) ben ffieid)san3eiget unb feitens 
her a~~tobietenhen nid)t~teuflifd)en Senttalbe{Jörhen auflethcm butd) beten amtlidje 
Dtgane (!Bunbesratsbefd)lufl bom 8. 'l)e3ember 1881). 
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Personen, welche eine solche Approbation erlangt haben, sind inner
halb des Bundesgebietes in der Wahl des Ortes, wo sie ihr Gewerbe be
treiben wollen, vorbehaltlich der Bestimmungen über die Errich
tung und Verlegung von Apotheken (§ 6), nicht beschränkt!). 

Dem Bundesrate bleibt vorbehalten, zu bestimmen, unter welchen Vor
aussetzungen Personen wegen wissenschaftlich erprobter Leistungen von 
der vorgeschriebenen Prüfung ausnahmsweise zu entbinden sind. 

Personen, welche vor Verkündigung dieses Gesetzes in einem Bundes
staate die Berechtigung zum Gewerbebetrieb als Arzte, Wundärzte, Zahn
ärzte, Geburtshelfer, Apotheker oder Tierärzte bereits erlangt haben, gelten 
als für das ganze Bundesgebiet approbiert. 

§ 33. Wer Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder Kleinhandel mit 
Branntwein oder Spiritus2) betreiben will, bedarf dazu der Erlaub
nis ... 3). 

1 ) lllud) llll:Jot~eferge~ilfen, tueld)e in einem 55unbe~ftaate ba~ iliel)ilfen0eugni~ 
ertuorben l)aben, bürfen in allen 55unbe!3flaaten il)rem 55etuf alS Olel)ilfen nadjgel)en 
(55unbe!3mt!3befd)lufi bom 2. \"5'ebmar 1874). 

2 ) Unterben )5egriff ber 6d)anftuittfdjaft fällt aud) ba~ ~embreid)en tJon 9J1ineral· 
tuafier, überl)aupt jebe lllrt uon @etränfen (:0.~.@. -!. 0uli 1877); .,55mnnttuein" be· 
greift aud) Eiföre, S'tognaf unb äl)nlid)e @etränfe (Db.:trib. 14. 9JCai 1879), bagegen 
nid)t Eiför· b0tu. S'tognafeffen0en, bie erit 0ut )Bereitung bon 55mnnttueinen bienen follen 
unb bal)er nut al~ Sjalbfabrifate an0ufe~en finb (D.B.ili. Sjamburg \JiotJember 1906, 
~~-3tg. 1906 \Jir. 96). 

~er )5egtiff S'tleinl)anbel ift ein tatfäd)lid)er unb nad) ben fonfreien Umftänben 
be!3 ~in0elfall~ 0u entfd)eiben. 0m allgemeinen ift jeber ~etfauf in 9J1engen unter 15 l 
alS S'tleinl)anbel 0u betradjten. Wud) bie Wbgabe uon )5rannttuein ( S'tognaf, Eifören) 
in berfiegelten \"5'lafd)en ober in ~robeflafd)en ift nad) ber neumn ffiedjtfpredjung be~ 
.\f.ili. unb be~ :O.~.ili. alS fonaeffion~pflid)tiger S'tleinl)anbel anauiel)en. 

':Ilie IT;mge, ob aud) Wpotl)efer 0um S'tleinl)anbel mit )5mnnttuein ber ~rlaubni~ 
bebürfen, beanttuortet fid) nad) ben §§ 6 unb 33 ber ilietu.:O. folgenbermafien: ~a bie 
ilietu.:O. nad) § 6 auf ben ~erfauf tJon Wr0neimitteln nur infotueit ~{ntuenbung finbet, 
al~ fie au~brüdlid)e )5eftimmungen barüber entl)ält, § 33 fold)e au!3brüdlidje )5eftimmungen 
aber nid)t trifft, fo ift ber ~etfauf tJon )5rannttuein (S'tognaf) unb 6piritu~, f o fern b i e f e 
al~ Wr 0neimittel bienen follen, nid)t fon0effion!3pflidjtig (~rl. be~ IT;inan3·9JCin. 
tJom 10. Wpril1897; SI:.@. 23. Oftober 1905, ~1).,3tg. 1905 \Jir. 86; SI:.@. 22. ,Januar 1906, 
~1).,3tg. 1906 \Jir. 8; S't.ili. 8. Oftober 1906, ~1).,3tg. 1906 \Jir. 82; :O.E.ili. ':Ilre~ben 
\JiotJember 1903, ~1).,3tg. 1903 \Jir. 102). ':Ilagegen ift aud) in 2!1Jotl)e!en bie 2lbgabe tJon 
)5rannttuein 0u anberen, befonber~ ilienufi0tueden an eine ilienel)migung gefnüpft. ~in 
~erfauf al~ ilienufimittelliegt bor, fobalb bie Wntuenbung 0u biefem ßtuede a15 tual)rjd)ein· 
lief) an0unel)men ift, aud) tuenn ber S'täufer einen anberen ~ertuenbung~0tued angegeben 
l)at (S't.ili. 11. ':Ile0ember 1905, ~1).,3tg. 1905 9h. 100; :O.E.ili. ':Ilre~ben 31. 9JCär3 1892). 

IT;ür ben )5etrieb ber iliafttuirtfdjaft, ber 6d)anftuittfd)aft (9lu~fd)anf bon 9J1inem1· 
tuaifer), be~ S'tleinl)anbe15 mit )5rannttuein ober 61Jiritu~ ijt jäl)rlid) eine bejonbere 55 e· 
trieb~fteuer 0u entrid)ten. 9J1it ffiüdfid)t l)ierauf ift audj ber S'tlein~anbel mit )5rannt• 
tuein, nad)bem bie uorgefd)riebene ~rlaubni~ ba0u erteilt ift, nod) befonber~ bei ber au· 
ftänbigen )5e~örbe an0 um e 1 b en (SI:.@. 9J1äq 1900, ~~-3tg. 1900 \Jir. 27). ~ie )5e· 
trieMjteuer beträgt in ~reufien für jeben, tueld)er eine~ ober me~rere ber fteuerpflid)· 
tigen ilietuerbe betreibt, tuenn er uon ber ilietuerbefteuer befreit ijt = 10 9J(f., tuenn er 
0ur ilietuerbefteuer beranlagt ift: in ber S'tlaife IV =15 9J1f., III =25 9J1f., II =50 9J1f., 
I =100 9J(f. 

,Sum .Pnnbel mit bennturiertem 61Jiritu~ bebatf es feinet befonberen Sfon• 
aefiion, fonbem nur einer Wn0eige bei ber Drtsbe~örbe. (9Cäi)ercs f. in :teil VII). 
Wud) un~erliegt biefer Sjanbel feiner )5etrieb~iteuer. 

3) Über bie 55 e~örb en, tueld)e bie iliene~migung erteilen, beftimmt ba~ preufiifd)e 
@ejei) über bie ßujtänbigfeit ber ~ertualtung~· unb ~ertua1tung!3gerid)t~be1)örben bom 
1. Wugujt 1883 (~r.ili.6. 6. 237) folgenbeiß: 

§ ll4. ÜbPr Anträge auf Erteilung der Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirt-



Reichsgewerbeordnung. §§ 33-35. 7 

Die Landesregierungen sind befugt, außerdem zu bestimmen, daß: 
a. die Erlaubnis zum Ausschänken von Branntwein oder zum Klein

handel mit Branntwein oder Spiritus allgemein; 
b. die Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft oder zum Aus

schänken von Wein, Bier oder anderen, nicht unter a. fallenden 
geistigen Getränken in Ortschaften mit weniger als 15 000 Ein
wohnern, sowie in solchen Ortschaften mit einer größeren Ein
wohnerzahl, für welche dies durch Ortsstatut (§ 142) festgesetzt 
wird, von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfnisses abhängig 
sein solle. 

Vor Erteilung der Erlaubnis ist die Ortspolizei- und die Gemeinde
behörde gutachtlich zu hören . . . 

§ 34. Abs. 3. Die Landesgesetze können vorschreiben, daß zum 
Handel mit Giften ... besondere Genehmigung erforderlich ist .. .I). 

§ 35. Abs. 4. Der Handel mit Drogen und chemischen Präparaten, 
welche zu Heilzwecken dienen, ist zu untersagen, wenn die Handhabung 
des Gewerbebetriebes Leben und Gesundheit von Menschen gefährdet ... 2 }. 

Ist die Untersagung erfolgt, so kann die Landeszentralbehörde oder 
eine andere von ihr zu bestimmende Behörde die Wiederaufnahme des 
Gewerbebetriebes gestatten, sofern seit der Untersagung mindestens ein 
Jahr verflossen ist. 

Personen, welche die in diesem Paragraphen bezeichneten Gewerbe 

schaft oder Schankwirtschaft, zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus, sowie ... 
zum Handel mit Giften {§§ 33, 34 der R.Gew.O.) beschließt der Kreis(Stadt)ausschuß. 

Wird die Erlaubnis versagt, so steht dem Antragsteller innerhalb zwei Wochen 
der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren vor dem Kreis· 
(Stadt)ausschusse zu. 

Über Anträge auf Erteilung der Erlaubnis ... zum Kleinhandel mit Branntwein oder 
Spiritus, ist zunächst die Gemeinde- und die Ortspolizeibehörde zu hören. Wird von 
einer dieser Behörden Widerspruch erhoben, so darf die Erteilung der Erlaubnis nur 
auf Grund mündlicher Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren erfolgen. 

Die Entscheidung des Bezirksausschusses ist endgültig. In den zu einem Land
kreise gehörigen Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern tritt an die Stelle des Kreis
ausschusses der Magistrat (kollegialische Gemeindevorstand). 

)~le5üglidj ber 2tttücfnaf)me ber ston5e\iion j. § 53 @etu.ü. 
1 ) ~on biefet Cl.:rmädjtigung f)aben bie meiften ){l!mbesftaaten @ebraudj gemadjt. 

Wudj in ~reujien ift ber illiftf)anbel uon einer bejonberen @enef)migung abf)ängig. 
(~liif)eres f. in :teil XVII.) 

~a fomit bie ~anbesgeje~gebung befugt ift, ~or[djriften über bie Q:rlaubnis 5um 
illiftf)anbef 5u etla[fen, f)at jie audj 5u be[timmen, tua!3 unter "illift" 5u oerftef)en 
ift (Sf.@. 1. Dftober 1894, st.ill.W. I, ®. 43). 

2 } 2m Unterfugung bes 'tlrogenf)anbc!S 5u ~)eil5tuecfen ift erforberlidj, baji 
bie ~anbf)abung bes @etuerbebetriebes ileben unb illefunbf)eit oon 9Jienjdjen gefiif)rbet; 
es ift jebodj nidjt nötig, baii ein CSdjabe bereits eingetreten ift; es genügt, tuenn aus ber 
~anbf)abung bes ){letriebes erf)ellt, baii ileben unb illejunbf)eit oon 9Jienjdjen baburdj 
in \)'rage geftellt tuirb (D.~.@. 7. \)'ebmar 1900, 20. Dftober 1900, ~1).2tg. 1900 iRr. 29 
unb 86). ~n ber bloiJen :tatfadje bes unbefugten ~!tönei· ober ®iftf)anbcHl fann allein 
nodj fein @runb 5ur Unterfugung bes 'tlrogenf)anbels gefunben tuerben. Cl.:s ift aber 
öUli:ifiig, aus einer geje~tuibrigcn ~(rt ber 9~ufbetuaf)mng uon @iften auf eine grobe Un· 
oorjidjtigfeit unb aus biefer tueiter barauf öU fdjlieiJen, baii bie ~anbf)abung bes @e· 
tuerbebetriebes ,13eben unb ilicfunbf)eit gefiif)rbet ( D.~.ill. 17. 9Jiiir!J 1900, ~1).2tg. 1900 
iRr. 39). Cl.:s ift jebodj 5u beadjten, baji nid)t ber geiamte 'l)rogenf)anbcl, jonbern nur bet 
~anbei mit foldJe.n ~rogcn unb Q:l]emifalien, bie !JU ~eil!Jtuecfen bienen, unterjagt 
tuerbcn fann. Uber bns \Eerjnljren bei Unterfngung bes illetuerbebetriebes jief)e bie 
\)'uiJnote 3 auf ®. 12. 
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beginnen, haben bei Eröffnung ihres Gewerbebetriebes der zuständigen Be
hörde hiervon Anzeige zu machenl). 

§ 36. Das Gewerbe . . . derjenigen, welche den Feingehalt edler 
Metalle oder die Beschaffenheit, Menge oder richtige Verpackung von 
Waren irgend einer Art feststellen 2), der Gilterbestätiger, Schaffer, 
Wäger, Messer, Bracker, Schauer 3 ) Stauer usw. darf zwar frei betrieben 
werden, es bleiben jedoch die verfassungsmäßig dazu befugten Staats- oder 
Kommunalbehörden oder Korporationen auch ferner berechtigt, Personen, 
welche diese Gewerbe betreiben wollen, auf die Beobachtung der bestehen
den Vorschriften zu beeidigen und öffentlich anzustellen. 

Die Bestimmungen der Gesetze, welche den Handlungen der genannten 
Gewerbetreibenden eine besondere Glaubwürdigkeit beilegen oder an diese 
Handlungen besondere rechtliche Wirkungen knii.pfen, sind nur auf die 

1 ) SDiejc Wn&ei(len, bie neben ber nadJ § 14 erforberlidJen gel)en, finb bei ber üts• 
lJOiißeibel)örbe bes ~ol)norts bes OJetuerbetreibenben an3ubringen (f. i);ujinote 4 auf €. 4). 

2 ) ßu ben \ßerfonen, tueld)e bie 5Befd)affenl)eit uftu. einer ~are feftftellen, gel)ören 
bie gerid)tlid)en .\) a nb e ls cf) e m i fcr, tueld)e burd) bie amtlid)en .\)anbelsoertretungen 
(.\)anbelsfammern) beeibigt unb öffcntlid) angeftellt tuerben. 

3 ) ::Die red)tlid)en ~erl)ältnii\e ber i);leifd)befd)auer 1mb 'rrid)inenfd)auer finb 
je~t geregelt burd) bas OJeje~ betr. bie ®d)lad)toiel)· unb \)'leijd)bejd)au oom 
3. Suni 1900 (ffi.OJ.5Bl. ®. 547) unb bie ba3u crlaffenen Wusfül)rungsbeftimmungen bes 
5Bunbcsrats oom 30. W1ai 1902. ~tpotl)efer geniejicn bei ber ßulaffung 3ur ~rid)inen· 
fd)au eine gcllJii\e ~ergünftigung nadJ W1ajigabe eines gerneinfamen a:rlaifes ber 9Jiiniftey 
ber W1eb. ~[ngelcf1enl)eiten unb für ~anbllJirtjd)aft oom 24. W1är3 1905. 

Min.-Erl. betr. Zulassung von Apothekern zur Trichinenschau. Vom 24. ;März 1905. 

Während nach§ ll Abs. I der Ausführungsbestimmung E. des Bundesrats (B.B.E.) 
und nach § 43 Abs. 2 der preußischen Ausführungsbestimmungen vom 20. März 1903 
(A.B.J.) die Arzte und Tierärzte ohne besondere Prüfung zur Ausübung der Trichinen
schau zugelassen sind, bestehen derartige Ausnahmevorschriften für die Apotheker 
nicht, so daß diese sich den für die Laien maßgebenden Bestimmungen zu unterwerfen 
haben. Damit wird dem allgemeinen Bildungsstande der Apotheker und ihren be
sonderen Fachkenntnissen namentlich ihrer Fertigkeit im Gebrauche des ::\iikroskops, 
nicht in genügendem Maße Rechnung getragen. Zwar verlangt die Trichinenschau 
auch Kenntnisse über die Grundzüge der Lehre vom Körperbau des Schweines und 
vom feineren Bau der Muskulatur, ferner Übung in der Entnahme der Proben und 
endlich die Fähigkeit, Trichinen und Finnen richtig zu erkennen und zuverlässig von 
anderen Parasiten zu unterscheiden. Es wird daher, da diese Eigenschaften, nach der 
Art ihrer Ausbildung wohl den Arzten und Tierärzten, nicht aber auch den Apothekern 
ohne weiteres zuzutrauen sind, bei letzteren auf den Nachweis der zur Trichinenschau 
nötigen Fähigkeiten durch Ablegung einer Prüfung nicht verzichtet werden können. 
Dagegen sind die Apotheker imstande, sich die gedachten Kenntnisse selbständig zu 
erwerben und durch eigene Weiterarbeit auch zu erhalten. Es kann ihnen daher die 
Beibringung eines Ausbildungsnachweises (§ 3 Abs. I Nr. 4 B.B.E. und § 45 Abs. 2 
A.B.J.) und die Ablegung der Nachprüfungen (§ 9 B.B.E. und § 48 Abs. I A.B.J.) er
lassen werden. Auch ist in der Vorbildung der Apotheker und ihrer gesellschaftlichen 
Stellung einer der besonderen Gründe zu sehen, die nach § 44 Abs. 3 A.B.J. die Aus
führung der Prüfung durch den Departementstierarzt rechtfertigen. 

Da die Apotheker sich an der Untersuchung ausländischen Fleisches zurzeit nicht 
beteiligen und auch in Zukunft nicht beteiligen werden, erscheint eine Abänderung 
der B.B.E. nicht notwendig. Es genügt vielmehr, wenn in den § 43 A.B.J. folgender 
Abs. 3 eingeschoben wird: 

"Apotheker können sich über die zur Vornahme der Trichinenschau erforder
lichen Kenntnisse durch Ablegung einer Prüfung vor dem Departementstierarzt aus
weisen, ohne zur Beibringung eines Ausbildungsnachweises (§ 45 Abs. 2) verpflichtet 
zu sein. Auch sind sie von den nach § 48 vorzunehmenden Nachprüfungen befreit." 
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von den verfassungsmäßig dazu befugten Staats- oder Kommunalbehörden 
oder Korporationen angestellten Personen zu beziehen. 

§ 40. Die in den§§ 29-33a und im§ 34 erwähnten Approbationen 
und Genehmigungen dürfen weder auf Zeit erteilt, noch vorbehaltlich der 
Bestimmungen in den §§ 33a, 53 und 143 widerrufen werdenl). 

Gegen Versagung der Genehmigung zum Betriebe eines der in den 
§§ 30, 30a, 32-33a und 34, sowie gegen Untersagung des Betriebes der in 
den §~ 33a, 35 und 37 erwähnten Gewerbe ist der Rekurs zulässig. Wegen 
des Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften der §§ 20 und 21 2 ). 

111. Umfang, Ausübung und Verlust der Gewerbebefugnisse. 

§ 41. Die Befugnis zum selbständigen Betriebe eines stehenden Ge
werbes begreift das Recht in sich, in beliebiger Zahl Gesellen, Gehilfen, 
Arbeiter jeder Art und, soweit die Vorschriften des gegenwärtigen Ge
setzes nicht entgegen stehen, Lehrlinge anzunehmen. In der Wahl des 
Arbeits- und Hilfspersonals finden keine anderen Beschränkungen statt, 
als die durch das gegenwärtige Gesetz festgestellten. 

In betreff der Berechtigung der Apotheker, Gehilfen und Lehrlinge 
anzunehmen, bewendet es bei den Bestimmungen der Laodesgesetze 3 ). 

§ 4la. Soweit nach den Bestimmungen der §§ l05b-l05h Gehilfen, 
Lehrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen 
nicht beschäftigt werden dürfen, darf in offenen Verkaufsstellen ein Ge
werbebetrieb an diesen Tagen nicht stattfinden. Diese Bestimmung findet 
auf den Geschäftsbetrieb von Konsum- und anderen Vereinen entsprechende 
Anwendung4). 

1) 1)ie ~!)Jj:Jtobationen bes § 29 jinb bie ber llir3te unb ill)Jot~efer, bie bes § 34 bie 
Sfon&effionen sum .panbel mit iliiften. illus ben \Beftimmungen ber §§ 40, 53 unb 143 
folgt, ba!i einem ill)Jot~efer bie ill)J)Jrobation, [ofern fie auf @runb rid)tiger 9'/adJ• 
tuei[e ertuorben tuurbe, nur bann im 6traftuege ent3ogen tuerben fann, tuenn bem 
Sn~aber bie bürgerlid)en Q:~renred)te aberfannt tuorben [inb. 1)urd) Wid)tausübung 
llCS \Berufes erlifd)t bie ill)J)Jrobation nid)t. G!:ntgegenfte~enbe \Beftimmungen ber ill)JO• 
tf)efenorbnungen [inb, ba bie @ültigfeit bes § 29 ber @ell.l.Ü. auf bo>3 mvot~efergetuerbe 
ausbrüdlid) ausge[lJrod)en i[t, gegenwärtig ungültig. 

1)ie \l()Jot~efenfon~e[[ionen fallen nid)t unter bie @etu.D., bie ;\;rage, ob beten 
3 urücfna~ me ßttläf[ig i[t ober nid)t, mu!i ba"f)er mtf @runb ber lonbrsgefeNid)en \Be· 
ftimmungen bßtu. bes Sn~alts ber Sfon&eifionsurfunben beantwortet tuerben. 1Jiad) ber 
)JreuMd)en ilanbes· hßtu. ill)Jot~efenge[e~gebung i[t biejelbe n id) t &ulä fi ig. 

2 ) 1)ie §§ 20 unb 21 be[agen folgenbes: 
§ 20. Gegen den Bescheid ist Rekurs an die nächstvorgesetzte Behörde zulässig, 

welche bei Verlust desselben binnen 14 Tagen vom Tage der Eröffnung des Bescheides 
an gerechnet, gerechtfertigt werden muß. Der Rekursbescheid ist den Parteien 
schriftlich zu eröffnen und muß mit Gründen versehen sein. 

§ 21. Die näheren Bestimmungen über die Behörden und das Verfahren, sowohl 
in der ersten als in der Rekursinstanz, bleiben den Landesgesetzen vorbehalten . . . 

3) 1)ie in ben mvotl)eferorbnungen uorgejd)tiebenen \Be[d)ränfungen be&üglid) ber 
Wnna"f)me uon ilel)rlingen l)aben fomit i~re @eltung bel)alten ([.~eil XIV). \Be· 
&üglid) ber Wnna~me oon ill)Jot~eferge"f)ilfen gelten bie burd) bie \Befanntmad)ung 
bes ffieid)sfan&lers iJom 13. Sonuar 1883 unb 12. \Jebruar 1902 mitgeteilten \Bunbes• 
ratsbefd)Iü[[e ([. 6. 38). 

4) illuf ben \Betrieb ber ill)Jot~efen finbet § 41a betr. bie 6onntagsrul)e ous einem 
bo)Jj:Jelten ilirunbe feine illntuenbung. 6otueit es jid) um illr&neimittel l)anbe!t, fann er 
nid)t in \Betrad)t fommen, ba bie ilietu.D. laut § 6 auf ben 5Sedauf uon Wr&neimitteln 
nur in[otueit illntuenbung finbet, alS jie aul3brücflid)e \Be[timmungen barüber entl]ält, 
tuas uodiegenb nid)t ber \}al! ift. illber aud) be3üglid) fon[tiger illrtifel muji mctn bct.:l gfeid)e 
anne~men. 1)enn § 41a l)ält fid) ausbrücflid) im ffio"f)men ber §§ 105 b bis 105 h. 1)ie[e 
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Weitergehenden landesgesetzlichen Beschränkungen des Gewerbe
betriebes an Sonn- und Festtagen steht diese Bestimmung nicht entgegen. 

aber finben ttJieber laut § 154 auf ilief)ilfen uni> ,l,lef)rlinge in ~j.Jotf)efen feine ~nttJen• 
bung. ~n biefem 6inne entfd)ieben aud) bas ,l,l.ili . .ll'iel unter bem 9. ~!j.Jril 1894 uni> bas 
2Lili. ,l,lübed unter bem 10. ~uguft 1906. 

~ufier ben ~norbnungen ber iliettJ.D. über 6onntag5ruf)e, bie fomit für bas ~\JO• 
tf)efemuefen nid)t in ~etrad)t fommen, beftef)en jebod) in ~reufien nod) überaU gleid)• 
lautenbe j.JtotJin3ielle ~oli3ei1Jerorbnungen über 6onntag51) eilig u n g, ttJeld)e gan3 
anbete ßttJede berfolgen uni> nid)t ttJie bie iliettJ.Ü. uon \o3ialj.Jolitijd)en, fonbem bon 
religiöfen, fird)lid)en ilieiid)ti3punften ausgef)en. '.Die für ben ~anbespoli3eibeöitf ~edin 
(b. f. bie 6tabtfteife ~erlin, Q:f)arlottenburg, 6d)öneberg uni> ffii6borf) edaifene \Bet• 
orbnung f)at in if)ren ttJejentlid)ften ~eftimmungen folgenben 'lliortlaut: 

P.-V. betr. die äußere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage. Vom 27. März 1903. 

§ 1. An den Sonntagen und Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten 
sowie alle geräuschvollen Arbeiten in den Häusern und Betriebsstätten verboten, sofern 
sie geeignet sind, die äußere Heilighaltung der Sonn- unJ Feiertage zu beeinträchtigen. 

Zu den hiernach verbotenen Arbeiten gehören insbesondere: 
rl) der Betrieb der offenen Geschäftsstellen des Handelsgewerbes (vgl. jedoch 

§§ 5 und 6). 
§ 5. Soweit die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter auf Grund der Gewerbeord

nung an Sonn- und Feiertagen gestattet ist, findet das Verbot des§ 1 auf die Arbeiten 
in offenen Geschäftsstellen des Handelsgewerbes ... keine Anwendung. 

§ 6. Das Aushängen und Ausstellen von Waren in den Schaufenstern und Schau
kästen sowie in und vor den Ladentüren ist an Sonn- und Feiertagen nur während 
der zulässigen Verkaufszeit gestattet. Außerhalb dieser Zeit müssen die Ladentüren 
geschlossen und die Schaufenster geräumt oder verhängt sein. 

§ 7. Apothekern ist der Ver kauf von ArzneimittelnundGegenständen 
der Krankenpflege jederzeit gestattet. 

§ 16. Zuwiderhandlungen gegen die Polizeiverordnung werden, sofern nicht nach 
den bestehenden Strafvorschriften eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis 
zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen bestraft. 

§ 17. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Die über die Sonntagsruhe 
im Handelsgewerbe und im Gewerbeoetriebe erlassenen Verordnungen werden durch 
diese Polizeiverordnung nicht berührt. 

~ei biejen \Berorbnungen jd)eint alfo tatfäd)lid) bie ~lbjid)t gewaltet 3u f)aben, 
ben ~j.Jotf)efem ben iBerfauf anbem: ~rtifel alS ber in § 7 genannten ttJäf)renb ber all• 
gemeinen ffiuf)e3eit nid)t 3u geftatten. ~ber gan3 f!ar ift aud) biefer ~unft feinesttJegs. 
'.Denn ba ja im ~potf)efergettJerbe bie ~efd)äftigung uon ilief)ilfen uni> ~ef)rlingen aud) 
an 6onntagen bauernb gef!attet ift (§ 154 iliettJ.C.), f)at bas iBerbot ber iBerorbnungen, 
meld)es nad) § 5 ausbrüdlid) nur foroeit gelten foll, alS bie ~ejd)äftigung geroerblid)er 
~rbeiter auf ilirunb ber iliero.D. nid)t 3uläfiig ift, ~j.Jotf)efern gegenüber eigentlid) gar 
feine Unterlage. Unter biefen Umftänben erjd)eint ber § 7 ber iBerorbnungen, ttJie aud) 
bas ~Lili. ,l,liegni~ in einem Urteil uom ffi(ai 1898 (~f).ßtg. 1898 IJh. 38) ausfüf)rte, 
überflüfiig. 2lud) bas in biejen iBerorbnungen entf)altene iliebot bes ~erf)ängens ber 
6d)aufenfter, be3ief)t fiel) banad) nid)t auf ~j.Jotf)efen (~.ili. ~lbing 4. 9J1ai 1902, 
~f).ßtg. 1902 IJh. 38). 

~m ~nfd)lufi f)ieran fei ertuäf)nt, bali aud) bie weiteren foöialj.Jolitifd)en ffi1alinaf)men 
ber iliem.D. auf bas pf)arma3eutifd)e ~erjonal in ben ~j.Jotf)efen feine ~nroenbung finben. 
~!3 f)anbelt fiel) babei namentlid) um folgenbe ~unfte: ffiuf)e3eit unb ffi1ittag5j.Jauje, 91eun• 
uf)r\d)luf3 unb ei\)gelegenf)eit. '.Die ~eitimmungen über ffi u 1) q e i t unb ffi1 i t tags lJ auf e 
jinb in § 139 c entf)alten uni> fommen gemäfl § 154 füt IUj.Jot~e!erge~iljen unb -~e~r· 
linge überf)aupt nid)t in ~etrad)t. 'ter 91eunuf)rfd)luli ber iliefd)äfte ift burd) § 139e 
geregelt, lautenb: 

§ 139e. Von neun Chr abends bis fünf Uhr morgens müssen offene Verkaufs
stellen für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein. Die beim Ladenschluß im 
LadPn schon anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 
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§ 42a. Gegenstände, welche von dem Ankauf oder Feilbieten im Um
herziehen ausgeschlossen sind, dürfen auch innerhalb des Gemeinde
bezirkes des Wohnorts oder der gewerblichen Niederlassung von Haus 
zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder anderen 
öffentlichen Orten nicht feilgeboten oder zum Wiederverkauf angekauft 
werden ... 

§ 45. Die Befugnisse zum stehenden Gewerbebetriebe können durch 
Stellvertreter ausgeübt werden; diese müssen jedoch den für das in 
Rede stehende Gewerbe insbesondere vorgeschriebenen Erfordernissen ge
nügenl). 

§ 46. Nach dem Tode eines Gewerbetreibenden darf das Gewerbe für 
Rechnung der Witwe während des Witwenstandes, oder wenn minder
jährige Erben vorhanden sind, für deren Rechnung durch einen. nach § 45 
qualifizierten Stellvertreter betrieben werden, insofern die über den Betrieb 
einzelner Gewerbe bestehenden besonderen Vorschriften nicht ein anderes 
anordnen2). Dasselbe gilt während der Dauer einer Kuratel oder Nach
laßregulierung. 

§ 47. Inwiefern für die nach den §§ 34 und 36 konzessionierten 
oder angestellten Personen eine Stellvertretung zulässig ist, hat in jedem 
einzelnen Falle die Behörde zu bestimmen, welcher die Konzessionierung 
oder Anstellung zusteht . . . 3 ). 

§ 48. Realgewerbeberechtigungen können auf jede, nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes zum Betriebe des Gewerbes befähigte Person 

Wud) f)ier ergibt jid) für ben ~erfauf oon ~h0neimitteln llie Unantuenbbatfeit of)ne 
weiteres aus § 6 ber @etu.D. ß'ür ben jonjtigen o.lejd)äftsoerfef)r in ben Wpotf)efen 
nad) neun Uf)r abenbs ergibt jie jid) aus ber amtlid)en j8egrünbung ber le~ten 91ooelle 
0ur @ew.O., weld)e bieje neue j8eftimmung cntf)ielt. ~n ber fraglid)en j8egrünbung 
war gejagt: "':rlurd) bie j8e0eid)nung ber @ejd)äfte als ,offene jßerfaufsftellen' wirb 0um 
Wusbrud gebrad)t, baji f)iequ alle j8etriebe 0u red)nen jinb, auf weld)e ber § 41a ber 
@ew.O. Wnwenbung finbet." ':rliejer § 41a be0ief)t fiel) aber, wie oben bargelegt, auf 
Wpotf)efen nid)t. Wud) bie j8efanntmad)ung bes ffieid)sfan0lers oom 28. 91ooember 1900, 
weld)e bie Cl;imid)tung oon Gi~gelegenf)eit für Wngejtellte in offenen jßer• 
faufsftellen anorbnete, finbet unter biejen llmftänben auf Wpotf)efen nid)t Wn• 
wenlJung. 

~ebod) finben alle bieje j8ejtimmungen auf faufmännijd)es \ßerjonal (j8ud)· 
f)alter, Si:aifierer, 0:6pebienten), weld)e in Wpotf)efen bejd)äftigt jinb, ebenjo natürlid) 
auf f)ier tätige Wrbeiter, Wntuenbung (i. ß'ujinote 3 auf G. 17). 

1 ) ':rlie jyrage, ob§ 45 ber @etu.O. betr. Gtelloertretung aud) auf bas Wpotf)efcn· 
wejen Wnwenbung jinbet, ijt oon ben f)öd)jten o.lerid)ten übereinftimmenb bejaf)t Worben. 
Gowof)l bas ffi.@. (7. ~uni 1899, \ßf).ßtg. 1901 91r. 35) wie aud) bas O.jß.@. (2. 91o· 
oember 1905, l,ßf).ßtg. 1906 91r. 11) f)aben entjd)ieben: "§ 45 ber @ew.O. gilt aud) für 
bas Wpotf)efenwejen. ':rler ~nf)aber einer Wpotf)efe barf bieje jomit burd) einen appro• 
bierten Wpotf)efer ocrwalten laffen, unb 0war of)ne @enef)migung ber ffiegierung." ':rler 
entgegenjtef)enbe § 41 ber preujiijd)en 9lpotf)efen-j8ettiebsorbnung ift oom O.jß.@. für 
ungültig erflärt Worben (j. :teil XIV). ßüt bie jßerpad)tung mirb bie Wntvenb· 
barfeit bes § 45 oon einaelnen Seiten bejtritten, ba ber \ßäd)ter nid)t als "Gtell·. 
oertreter" an0ujef)en jei, weil bas @ejd)äft oon bem \ßäd)ter für eigene ffied)nung, oon 
bem Gtelloertreter bagegen für ffied)nung bes 0:igentümers betrieben nmbe. (91äf)eres 
j. in :teil XIII). 

2) ~iejer \ßaragrapf) finbet nur bebingung_sweije auf bas Wpotf)efergewerbe Wn• 
menbung, b. f). nur injoweit, alS bie über ben j8etrieb besjelben bejtef)enben bejonberen 
jßorjd)riften nid)t ein anberes anorbnen. \ffio aljo in ben Wpotf)eferorbnungen oon bem 
§ 46 abweid)enbe j8eftimmungen beftef)en, bleiben biejelben nad) wie oor in straft. 

3) 'Ver § 34 f)anbelt llon ben Sfon~eifionen ~um ~anbei mit @iften, ber § 36 betrifft 
bie jyleijd)bejd)auer, illCetallprobierer unb S)anbelsd)emifer. 
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in der Art übertragen werden, daß der Erwerber die Gewerbeberechtigung 
für eigene Rechnung ausüben darf 1 ). 

§ 53. Die in dem § 29 bezeichneten Approbationen können von 
der Verwaltungsbehörde nur dann zurückgenommen werden, wenn die 
Unrichtigkeit der Nachweise dargetan wird, auf Grund deren solche erteilt 
worden sind, oder wenn dem Inhaber der Approbation die bürgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt sind, in letzterem Falle jedoch nur für die Dauer 
des Ehrverlustes2). 

Außer aus diesen Gründen können die in den §§ 30, 30a, 32, 33, 34 
und 36 bezeichneten Genehmigungen und Bestallungen in gleicher Weise 
zurückgenommen werden, wenn aus Handlungen oder Unterlassungen 
des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenschaften, welche bei der Erteilung 
der Genehmigung oder Bestallung nach der Vorschrift dieses Gesetzes vor
ausgesetzt werden mußten, klar erhellt. Inwiefern durch die Handlungen 
oder Unterlassungen eine Strafe verwirkt ist, bleibt der richterlichen Ent
scheidung vorbehalten ... a). 

1 ) ~ieje ISejtimmung gilt aud) für Wpotl)efen·ffiealbered)tigungen. ':tie ~er· 
p ad) tu ng b_on Wp o tlj efe np ri bil egie n fann banad) nid)t berboten tu erben (1. :teil XIII). 

2) 0n Ubereinftimmung mit § 143 bet aletu.D. ift ljier ausgefprod)en, bafl bie Cl:n t• 
0ieljung ber \llpprobationen ber 2tr0te unb Wpotljefer tuegen ~erle~ung iljrer ISetufs• 
pflid)ten gegenwärtig alS 9Cebenfttafe nid)t mel)t berljängt tuerben fann (1. aud) bie Wn· 
metfung 0u § 40). ~utd) bie 3utüdnaljme bet Wpprobation betliett bet Wpotljefet bie 
ISefugnis 0um jelbftänbigen ISetriebe bes Wpotljefergetuerbes unb tuitb, tuenn er ba,3 
Gletuetbe 0u betreiben fottfäljtt, gemäli § 147, 1 bejtraft. 

3 ) Wbj. 2 bes §53 fommt namentlid) bei 3utüdnaljme ber aliftfon0elfion 
in Wntuenbung. 'l:la in l,ßteufien bie 3ubedäfligfeit bes aletuetbetreibenben bie erjte 
~oraus[e~ung für (l;rteilung bet Gliftfon0eflion ift, [o tuitb bie 3urüdnaljme betfelben 
burd) tuieberljolte ~erftöfle gegen bie giftpoli0eilid)en ~orjd)riften unb bamit betuiefene 
Un0ubedäj[igfeit gered)tfertigt (0aljlreid)e (l;ntjd)eibungen bes D.~.al.). ':tie preufiijd)e 
Wusfüljrungsantueijung 0ur Gletu.D. bom 1. Wlai 1904 jagt über ben § 53 folgenbes: 

59. Zur Erhebung der Klage auf Untersagung des Gewerbebetriebes(§§ 35, 
53, Abs. 3) und Zurücknahme von Approbationen Genehmigungen und Be
stallungen (§ 53, Abs. I, 2) ist die Ortspolizeibehörde des Ortes, an dem das Gewerbe 
betrieben wird, mit der Maßgabe zuständig, daß sie zuvor die Ermächtigung des Re
gierungspräsidenten einzuholen hat, wenn die Klage abzielt . . . . auf Entziehung 
der Approbation eines Arztes oder Apothekers ... 

62. Ist die Zurücknahme der in den §§ 29, . . . 33, . . . 34, 36 bezeichneten 
Approbationen, Genehmigungen und Bestallungen rechtskräftig erfolgt, so hat die 
Ortspolizeibehörde die Auslieferung der Approbations-, Konzessionsurkun
den, Prüfungs- und Befähigungszeugnisse usw. nötigenfalls auf dem in§§ 127 ff. L.V.G. 
bezeichneten Wege herbeizuführen. 

Über bie 3uftänbigfeit bet ISeljörben im \Jalle bes § 53 jagt bas preufiiid)e Glefe~ 
übet bie 3uftänbigfeit bet ~ettualtungs· unb ~ertualtungsgerid)tsbeljörben 
bom 1. Wuguft 1883 (l,ßt.Gl.E. E. 237): 

§ 119. Der Kreisausschuß, in Stadtkreisen und in den zu einem Landkreise ge
hörigen Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern der Bezirksausschuß, entscheidet 
auf Klage der zuständigen Behörde: 

l. Über die Untersagung des Betriebes der im§ 35 der R.Gew.O ..... 
gedachten Gewerbe; 

2. über die Zurücknahme von Konzessionen .... zum Kleinhandel mit 
Branntwein und Spiritus sowie .... zum Handel mit Giften (§ 53 a. a. 0.). 

§ 120. Der Bezirksausschuß entscheidet auf Klage der zuständigen Behörde über 
die Zurücknahme: 

l. der im vorstehenden § 119 Nr. 2 nicht gedachten im § 53 der Gew.O. aufge
führten A p probat i o ne n, Genehmigungen und Bestallungen .... 
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§ 54. Wegen des Verfahrens und der Behörden, welche in bezug auf 
die untersagte Benutzung einer gewerblichen Anlage(§ 51), auf die Unter
sagung eines Gewerbebetriebes(§ 3.'5) und die Zurücknahme einer 
Approbation, Genehmigung oder Bestallung(§§ 33a, 53) maßgebend sind, 
gelten die Vorschriften der §§ 20 und 211). 

Titel 111. Gewerbebetrieb im Umherziehen. 
§ 55. Wer außerhalb des Gemeindebezirkes seines Wohnortes oder 

der durch besondere Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde dem Ge
meindebezirke des Wohnorts gleichgestellten nächsten Umgebung desselben 
ohne Begründung einer gewerblichen Niederlassung und ohne vorgängige 
Bestellung in eigener Person 

I. Waren feilbieten, 
2. Warenbestellungen aufsuchen oder Waren bei anderen Personen als 

bei Kaufleuten, oder an anderen Orten als in offenen Verkaufs
stellen zum Wiederverkauf ankaufen, 

3. gewerbliche Leistungen anbieten will, 
bedarf eines Wandergewerbescheins, soweit nicht für die in Ziffer 2 
bezeichneten Fälle in Gemäßheit des § 44a eine Legitimationskarte genügt. 

§ 56. Beschränkungen, vermöge deren gewisse Waren von dem Feil
halten im stehenden Gewerbebetriebe ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, gelten auch für deren Feilbieten im Umherziehen. 

Ausgeschlossen vom Ankauf oder Feilbieten2) im Umher
ziehen sind ... 

7. solche mineralische und andere Öle, welche leicht entzündlich sind, 
insbesondere Petroleum, sowie Spiritus; 

9. Gifte und gifthaltige Waren3), Arznei-4) und Geheim
mittelöl sowie Bruchbänder; 

10 .... Futtermittel ... 

1) ~. i!;uiinote 2 auf 6. 9. 
2) § 56 ber @ero.O. id)lieiit bie bafeloft genannten llliaren oom "Wnfauf ober j"5'eil· 

bieten", a1fo oon jebem iBerfel)r im ll ml)er3iel)en aus. :tler \Begriff Wnfauf ift fiar. 
2Hi3 j"5'eilbieten oon llliaren im Uml)er3iel)en l)at bas St.@. in mel)reren Q:ntfd)eibungen 
(26. (September 1899, ~ol). X, 6. 196; 4. ~uni 1894, St.@. 2!. I, 6. 31) übereinftimmenb 
"bas fäuflid)e IHnbieten oon llliaren, roeld)e ber geroerbetreibenbe Uml)er3iel)er mit fiel) 
fül)rt" befiniert. :tlas bloiie Wuflud)en oon 58eftellungen auf 2hanei· unb @el)eimmittel 
ift bagegen aus § 56, 9 ber @ero.O. nid)t ftrafbat (St.@. 6. mooember 1884, @olt. 42, 
6. 152; 4. ~uni 1894, Sf.@.W. I, 6. 31; 25. ~uni 1894, ffieger XVI, S. 19; 6. ~uni 1901, 
~lJ.3tg. 1901 mr. 48). 

3 ) 21!6 @ifte jinb in erfter ffieil)e bie in bem ber iBerorbnung über ben ~anbei mit 
@iften (f. ~eil XVII) beigegebenen iBer3eid)nis ber @ifte genannten (Stoffe 1JU oerftel)en, 
barüber l)inaus aber aud) alle jonftigen Störper, bie in fieiner :tlojis genommen, burd) 
il)re d)emijd)e 58ejd)affcnl)eit bie @ejunb~eit DIJlD. bas 52eben IJU 1Jerftören geeignet finb. 

4 ) Unter 2lr3neimittel im 6inne bes § 56,9 finb, roie bas O.iB.@. in ben Q:r· 
fenntniHen oom 17. :tle1Jember 1894 (St.@.W. I, 6. 55) unb 6. Wpril1905 (\ßl).ßtg. 1905 
j)(r. 30) üb"ewugenb bargetan, alle 9Jhtte! 3U berfte~en, "roe!d)en beim ~anbei bie 
Q:igenjd)aft einer ~eilroirfung beigelegt rotrb, unb aroar aud) bann, roenn bie 9Jlittel 
nid)t IJU ben in ben iBer3eid)niHen A unb B ber iBerorbnung über ben iBer• 
fel)rmit Wr1Jneimitteln aufge1Jäl)lten gel)ören, unb roenn jie nad) il)rer ßuf~:tmmen· 
fetmng für ben ~eil3roecf oolljtänbig roirfungslos jinb." ~n gleid)em (Sinne l)at bas St.@. 
erfannt in ben Urteilen oom 17. ~uli 1902 (\ßl).3tg. 1902 mr. 59), 22. ~anuar unb 
30. 9Jiär1J 1903 (\ß~.ßtg. 1903 mr. 9 unb 27); ebenjo D.,\2.@. [el!e 29. 9Jiai 1897 (ffieger 
XVIII, 6. 30). 

") llliie aus ber amtlid)en 58egrünbung l)ertJorgef)t, roollte ber @ejetJgeber burd) bie 
Cl:infügung ber ili e lJ e im mittel in ben § 56 aud) Sd)önl)eitsmittel treffen. Q:in @el)eim· 



14 II. Gewerberecht. 

§ 56a. Ausgeschlossen vom Gewerbebetrieb 1m Umherziehen 
sind ferner: 

I. die Ausübung der Heilkunde, insoweit der Ausübende für die
selbe nicht approbiert ist; 

3. das Aufsuchen von Bestellungen auf Branntwein und Spiritus bei 
Personen, in deren Gewerbebetriebe dieselben keine Verwendung 
finden ... 

§ 56 b. Der Bundesrat ist befugt, soweit ein Bedürfnis obwaltet, an
zuordnen, daß und inwiefern der Ankauf oder das Feilbieten von einzelnen 
der im § 56 Abs. 2 ausgeschlossenen Waren im Umherziehen gestattet sein 
soll. Die gleiche Befugnis steht den Landesregierungen für ihr Gebiet oder 
Teile desselben hinsichtlich der im § 56 Abs. 2 Ziffer lO bezeichneten Gegen
stände zu 

Titel V. Taxen. 
§ 78. Hinsichtlich der Taxen für solche gewerbetreibende Personen, 

welche nach den Bestimmungen im § 36 von den Behörden zu beeidigen 
und anzustellen sind, wird durch das gegenwärtige Gesetz nichts geändert. 
Die nach § 36 zuständigen Behörden sind befugt, für diese Personen auch 
da Taxen einzuführen, wo dergleichen bisher nicht bestanden. 

§ 79. Die in den §§ 73-78 genannten Gewerbetreibenden sind be
rechtigt, die festgestellten Preise und Taxen zu ermäßigen. 

§ 80. Die Taxen für die Apotheker können durch die Zentral
behörden festgesetzt werden. Er mäßig u n g e n derselben durch freie Ver
einbarungen sind jedoch zulässig 1 ). 

mittel im @Sinne be!3 § 56, 9 tuäre bemnacf) au beiinieren als "ein au ~eil· ober fosmetifcf)en 
ßtuecfen bei Wlenfcf)en ober ::tieren bejtimmtes WWtel, über beffen matur unb ßu· 
jammenje~ung nicf)t fVäteftens beim l:\'eilbieten in qualitatitJer unb quantitatitJer j5e. 
aieljung tJollftänbige unb gemeintJerftänblicf)e 91ngaben gemacf)t tu erben" 0 

1 ) ~as ffiecf)t, 2!raneita6en feftaufe~en, ruljt nacf) § 80 ber aletu.C. nicf)t bei ben 
ffieicf)sbeljörben, fonbern bei ben ßentralbeljörben ber einaelnen j5unbesftaaten. eeit 
1. 21Vril 1905 gilt jebocf) in allen @Staaten bie gleicf)e, burcf) eine ~ereinbarung ber tJer· 
bünbeten ffiegierungen feftgeftellte ~ e u ti cf) e 91 q nei taF, au bcren 0nfraftfe~ung c<3 
bejonberer Gl:infüljrungstJerorbnungen ber Gl:inaeljtaaten bebarf. 

Bk. des Reichskanzlers betr. die Einführung einer einheitlichen Deutschen 
Arzneitaxe. Vom 23. Februar 1905. 

Zufolge einer unter den Bundesregierungen getroffenen Verständigung wird vom 
l. April d. J. ab in den Bundesstaaten eine einheitliche Arzneitaxe eingeführt werden. 
Den Bundesregierungen ist überlassen geblieben, einen Preisnachlaß (Rabatt) für 
Arzneilieferungen an öffentliche Anstalten und Kassen und an solche Vereine und 
Anstalten, welche der öffentlichen Armenpflege dienen, sowie für Tierarzneien vorzu. 
schreiben. 

~ie ~eutjcf)e 91qnei1a6e erfcf)eint alljäljrlicf) aum 1. 0anuar in neuer 91usgabe. 
!Bon bem bei ilJrer !Bereinbarung ben j5unbesftaaten tJorbeljaltenen ffiecf)te, ~reisnacf)• 
laffe für !rajjen unb ::tieraraneien tJoraufcf)teiben, ljaben bie einaelnen ffiegierungen in 
jeljt tJetjcf)iebenartiget jffieife @ebraucf) gemacf)t. ~n ~reufjen finb inbefieh feiner[ei 
amtlicf)e ffiabatte tJotgejcf)rieben. 91n bem unbejcf)tänften ffiecf)te ber ffiegierungen, 
jolcf)e macf)läffe tJoraufcf)teiben, fann nicf)t geatueifelt tuetben. 

Gl:ine allgemeine Gl:r!äuterung aur 2!ranei1a6e tuutbe burcf) einen WHn.•(hL f>ctr. 
bie j5erecf)nung tJon .panbtJetfauf~attifeln tJom 17. Wlai 190-! bal)ingel)enb 
gegeben: 

daß der Apotheker nicht verhindert werden kann, sowohl beim Vorliegen einer 
ärztlichen Verordnung wie auch bei der Abgabe auf mündliches oder schriftliches Er
fordern die Arzneien nach den Ansätzen der Arzneitaxe zu berechnen. Nur die 
Überschreitung der Arzneitaxe ist unstatthaft. 
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Die Bezahlung der approbierten Ärzte usw. (§ 29 Abs. 1) bleibt der 
Vereinbarung überlassen. Als Norm für streitige Fälle im Mangel einer 
Vereinbarung können jedoch für dieselben Taxen von den Zentral
behörden festgesetzt werden. 

Titel X. Strafbestimmungen. 
§ 143. Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abge

sehen von den in den Reichsgesetzen vorgesehenen Fällen ihrer Entziehung, 
weder durch richterliche noch administrative .Entscheidung entzogen 
werden ... 1). 

§ 144. Inwiefern abgesehen von den Vorschriften über die Entziehung 
des Gewerbebetriebs (§ 143) Zuwiderhandlungen der Gewerbetreiben
den gegen ihre Berufspflichten, außer den in diesem Gesetze erwähnten 
Fällen, einer Strafe unterliegen, ist nach den darüber bestehenden Ge
setzen zu beurteilen2). 

Jedoch werden aufgehoben die für die Medizinalpersonen bestehenden 
besonderen Bestimmungen, welche ihnen unter Androhung von Strafen 
einen Zwang zu ärztlicher Hilfe auferlegen. 

§ 147. Mit Geldstrafe bis zu 300 Mark und im Unvermögensfalle mit 
Haft wird bestraft: 

l. wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, 
zu dessen Beginn eine besondere polizeiliche Genehmigung (Kon
zession, Approbation, Bestallung) erforderlich ist ohne die vor
schriftsmäßige Genehmigung unternimmt oder fortsetzt, oder von 
den in der Genehmigung festgesetzten Bedingungen abweicht3). 

~ie Wr~ne\ta~;e ijt alfo für ben W.potl)efer infofern binbenb, alS fie nidjt überfdjritten 
tl.Jerben barf. Uberfdjreitungen ber :ta;~;e ttJerben gemäfi § 148, 8 ber <MettJ.O. beftraft. 
Unterl)alb ber :ta;~;e ~u oerfaufen, ift bem W.potl)efer inbes nidjt oerttJel)rt, unb fann er 
oon biefer Q:rlaubnis fottJol)I im C!:in~eloerfel)r als bei Wbfdjlufi oon Wr~neilieferungen 
an Sl:ranfenfajjen, Sl:ranfenl)äufer ujttJ. burdj <MettJäl)rung oon ffiabatt in beliebiger S)öl)e 
jebewit <Mebraudj madjen. ~n biejem Sinne ift ber ~ttJeite ®a~ bes § 80 "C!:rmäfiigungen 
burdj freie ~ereinbarung finb 0uläifig" 0u tJerftel)en. ~er Sa~ bejagt alfo basjelbe ttJie 
§ 79. inidjt anttJenbbar ift bagegen bie mr3neita17e auf ~aren, bie nidjt 3u ben Wr3neien 
gel)ören, tJon ben m.potl)efem jebodj l)erfömmlidj tJerfauft ttJerben. Q:ine joldje Wui3· 
bel)nung ttJürbe nidjt nur bem ~egriff einer "Wqneita;~;e", fonbem audj ber ratio legis, ttJeldje 
auf ber geje~lidjen ~efdjränfung bes ~erfaufs tJon 12lqneimitteln berul)t, ttJiberj.predjen. 

1 ) i)'inbet auf 12l.potl)efenberedjtigungen feine ~(nttJenbung; l)infidjtlidj il)rer bleibt 
es bei ben Ianbesgefe~lidjen ~orfdjriften. 

2 } ~urdj § 144 jinb insbefonbere audj biejenigen lanbesredjtlidjen ~eftimmungen 
aufredjt erl)alten ttJorben, ttJeldje ben 12l.potl)efern bie 12lusübung ber äqtlidjen ~ra~;is 
unb bie 12lbgabe tJon Wr3neimitteln ol)ne äqtlidje Drbination tJerbieten. (Urteile bes 
Sl:.<M. oom 3. i)'ebruat 1887 unb 18. inooember 1889, ~ol). VII, 5. 225 unb X, S. 180). 
~ie Wusübung ber 12lqt.pra;~;is ift gegenttJärtig mit ber ein3igen in § 56a ber <MettJ.D. 
oorgefel)enen ~efdjränfung an jebermann freigegeben; inbes ba nadj § 144 ber <MettJ.O. 
bie für bie ein3elnen <Metuerbetreibenben beftel)enben befonberen ~erufs.pflidjten in Sl:taft 
bleiben unb bie 9Cidjtausübung ät0tlidjer ~ertidjtungen 3u ben ~erufs.pflidjten bes 
12l.potl)eferi3 gel)ört, fo bleibt biefer oon bet i)'reigebung bes 12lrötgetuerbei3 unberül)rt 
(illCin.·~erf. oom 23. Se.ptember 1871 ). 

3 ) Unter biefen ~aragra.pl) fällt bie unbefugte Wusübung bes W.potl)eferge• 
tl.Jerbes butdj einen il1idjtn.potl)efer, nidjt aber bie unbefugte Q:rridjtung einer 
12l.potl)efe burdj einen 12!.p.probierten, ba bie ffieidjsgefe~gebung nur für bie Q:rteilung ber 
W.p.probation 0uftänbig ift, tuäl)renb bie Sl:on3eHionierung oon W.potl)efen Eanbesfadje ift. 
(Sl:.<M. 27. W.ptil 1899, Sl:.<M.~{. III, ®. 377.) 

~on einem unbefugten W.potl)efenbetrieb im Sinne bes § 147, 1 fann inbefien 
nidjt ol)ne weiteres fdjon bann gef.prodjen tl.Jerben, ttJenn jemanb ben ~!.potl)cfen oot• 
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3. wer, ohne hierzu approbiert zu sein, sich als Arzt, (Wundarzt 
Augenarzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Tierarzt) bezeichnet, oder sich 
einen ähnlichen Titel beilegt, durch den der Glaube erweckt wird, 
der Inhaber desselben sei eine geprüfte Medizinalperson 1 ). 

§ 148. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark und im Unvermögensfalle mit 
Haft bis zu vier Wochen wird bestraft: 

l. wer außer den im § 147 vorgesehenen Fällen ein stehendes Gewerbe 
beginnt, ohne dasselbe vorschriftsmäßig anzuzeigen. 

4. wer der nach § 35 gegen ihn ergangenen Untersagung eines Ge
werbebetriebes zuwiderhandelt oder die im § 35 Yorgeschriebene 
Anzeige unterläßt. 

5. wer ... den §§ 42a-44a zuwiderhandelt; 
i a. wer dem § 56 Abs. 1, Abs. 2 Ziffer 1-5, 7-11 . . . den §§ 56 a oder 

56 b zuwiderhandelt; 
8. wer bei dem Betriebe seines Gewerbes die durch die Obrigkeit oder 

durch Anzeige bei derselbenfestgelegtenTaxen ü herschreitet ... 2), 
9. wer die gesetzlichen Pflichten gegen die ihm anvertrauten Lehr

linge ver Ietzt; 
14. wer den Vorschriften des § 15a zuwiderhandelt. 

§ 151. Sind bei der Ausübung des Gewerbes polizeiliche Vorschriften 
von Personen übertreten worden, welche der Gewerbetreibende zur Lei
tung des Betriebs oder eines Teiles desselben oder zur Beaufsichtigung 
bestellt hatte, so trifft die Strafe diese letzteren. Der Gewerbetreibende 
ist neben denselben strafbar, wenn die Übertretung mit seinem Vorwissen 
begangen ist, oder wenn er bei der nach den Verhältnissen möglichen eigenen 

be~altene S)eilmittel uetfauft. O:in unbefugter 2l!Jot~efenbetrieb liegt uielme~r erft bann 
lJor, wenn iid) jemanb 9X!Jot~efer nennt unb ba5 ~ublifum in ben <mauben lJerje~t, ei3 
~anble jid) bei feinem <Sejd)äft um eine 2l!Jot~efe (St.Q.l. 23. Oftober 1905, ~~·2tg. 1905 
9'/r. 86), b0w. wenn gewerMmäl!ig \!Rebifamente nad) är0tlid)er 5ßorjd)rift burd) \!Rijd)en, 
Stod)en, '1leftillieren ujw. ~ergeftellt werben (D . .\3.@. Stöln 27. ~uni 1904, ~~·2tg. 1904 
9'/r. 53). '1ler cinfad)e 5ßerfauf oon 2lr0neien, weld)e ben 2l!Jot~efern tJorbe~alten jinb, ift 
nad) § 367, 3 Str.ill.~. 0u beftrafen. 

1 ) ~ür bie unbefugte ~Jü~rung be5 :titeHl "2lvot~efer" ift eine Strafbeftimmung 
nid)t tJorgeje~en. Db bie Strafbeftimmung be5 § 360 2iff. 8 ber ffi.6tr.Q.l.D. angewenbet 
werben fann, ift aweifel~aft. ~o~l aber fann auf @runb lanbe5red)tlid)er \Beftimmungen 
(in ~reuf3en gemäß :teil li :!:itel17 § 10 be5 2lllg . .13anbred)t5, wonad) bie C!r~altung 
ber öifentlid)en Crbnung aU ben 2lufgaben ber ~Olioci gel)ört), @ewerbetreibenben bie 
öffentlid)e \Beilegung be5 :titel5 2lvotl)efer unterjagt werben. S)anbelt es jid) babei um 
(llewerbetreibenbe, bie nid)t al5 2lvot~efer alJ!Jtobiert jinb, jo wirb bie Unterfugung in 
allen IJällen möglid) jein; jinb biejelben bagegen im \Beji~ awar ber 2lV!Jrobation, aber 
nid)t ber Stonoeifion aum \Betriebe einer wvotl)efe, jo ift bie \!Röglid)feit eines a:infd)reiteni3 
nur bann gegeben, wenn burd) bie nä~ere im einoelnen oll vrüfenbe 2lrt unb ~eije ber 
:titelbeilegung bei bem weniger urteil5fäl)igen ~ublifum ber ~rrtum l)ertJorgerufen 
werben fann, ali3 jei ba5 <Sejd)äft ber betreffenben ~erjon eine 2l!Jotl)de. 2luf biejem 
Stanbvunft ftel)t bie neuere ffied)tfvred)ung bei3 D.58.@. au5nal)m5lo5. U. a. Urteile 
oom 14. '1le0ember 1878 (a:ntjd). IV, 6. 342), 5. \!Rai 1892 (C!ntjd). III, 6. 442), 8. ~uni 
1905 (~lJ.Btg. 1905 9'/r. 47), 7. ~uli 1900 (~~·2tg. 1900 9'/r. 63 unb 81), 10. ~uni 1901 
(~lJ.Btg. 1901 91r. 49), 7. ~uli 1904 (~lJ.Btg. 1904 9'/r. 56). 

2lui3 bem gleid)en 2!nlaf3 unb unter benjelben 5ßorau5je~ungen fönnen aud) \Be· 
&eid)nungen wie "\!Rebi&inal~anb!ung" ober ".\)anbei mit \!RebWnalbrogen" (~reuf3. 
!!Rin.•C!rl. 15. jJebruar 1882), ferner "Wvotl)eferwarenl)anblung", ":tierar&nei· 
mittel" unb ä~nlid)e tJerboten werben. a:ine tJollftänbige Sammlung ber in biejer Wlaterie 
ergangenen C!ntjd)eibungen ift abgebrudt bei \Böttger: "'1lie reid)5geje~lid)en \Beftim· 
mungen über ben 5ßerfel)r mit Wr0neimitteln außer~alb ber 2lvot~efen", IV. 9!ufl., 
\Berlin 1902, 5ßerlag tJon ~uliui3 ®Vr!nger. 

2) 91ad) biejer 8iffer wirb bie llberjd)reitung ber 2!qncitaFn beftraft. 



Reichsgewerbeordnung. §§ 148-154. 17 

Beaufsichtigung des Betriebs oder bei der Auswahl oder der Beaufsich
tigung der Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen es an der erforderlichen 
Sorgfalt hat fehlen lassen 1 ). 

Ist an eine solche Übertretung der Verlust der Konzession, Appro
bation oder Bestallung geknüpft, so findet derselbe auch als Folge der 
von dem Stellvertreter begangenen Übertretung statt, wenn diese mit V ar
wissen des verfügungsfähigen Vertretenen begangen worden 2). Ist dies nicht 
der Fall, so ist der Vertretene bei Verlust der Konzession, Approbation usw. 
verpflichtet, den Stellvertreter zu entlassen. 

Schlußbestimmungen. 
§ 154. Die Bestimmungen der §§ 105-133e, 139c-139m finden auf 

Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken ... keine Anwendung ... 3). 

1) ~irb aud) auf ~l1Jotf)efentJettvalter unb \Benoalter tJOn l5ilialen Wnroenbung au 
finben f)aben. ':Die :tenbena bes § 151 gef)t baf)in, ba!i @eroerbetreibenbe, benen f)in· 
jid)tlid) ihres \Betriebes ein beftimmtes :tun ober Unterlaffen aur \ßjlid)t gemad)t ift, 
bafür tJerantroortlid) finb, ba!i biefe \Borfd)tiften befolgt werben unb bLl!i jie baf)er 
fold)e lßeranftaltungen au treffen f)aben, ba!i bie \Befolgung biefet lßotfd)riften feitens 
if)rer @eroerbegef)ilfen gefid)ert ift. (ffi.ill. 12. Dftober 1880, G:. II, S. 321; .lf.ill. 
3. l5ebruar 1887, SofJ. VII, 6. 225.) 

2) ':Da tveber reid)sgeje~lid) bet lEerluft ber mvvrobation alS 9l1Jotf)efet, 
nod) lanb.esgefe~lid) bie G:ntaief}ung ber .\tOnßeffion ßUm \Betriebe ber W1Jotf}efe 
an eine Ubertretung 1Joli0eilid)er \Borfd)tiften gefnüvft ift, f)at § 151 Wbj. 2 für 9l1Jo· 
tf)efer feine 5Bebeutung. 

3 ) ':Die 5Be[timmungen, roeld)e banad) für mpotf)efergef)ilfen unb ,8ef)rlinge 
auaer Wntvenbung bleiben, gef)ören fämtlid) bem :'rite! VII bet illero.D. an, ber bie ,.ge· 
roerblid)en Wrbeiter (illejellen, illef)ilfen, ,8ef)rlinge, 5Betrieb5beamte, ~etfmei[ter, :ted)· 
nifer, l5abrifarbeiter)" bef)anbelt. l5ormell nid)t aufgef)oben finb batJon nur § 133f 
[oroie bie 5Be[timmungen übet l5abrifarbeiter unb bie Wuffid)t ( §§ 134-139 b ), bie aber 
aus materiellen illrünben für bie eigentlid)en Wpotf)efergef)ilfen naturgemä!i tJon tJorn· 
f)erein nid)t in 5Betrad)t fommen. G:5 bleibt al[o nur § 133 f, bet folgenben ~ ortlaut f)at: 

§ l33f. Eine Vereinbarung zwischen dem Gewerbeunternehmer und einem der 
im § l33a bezeichneten Angestellten, durch die der Angestellte für die Zeit nach der 
Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird, 
ist für den Angestellten nur insoweit verbindlich, als die Beschränkung nach Zeit, Ort 
und Gegenstand nic.ht die Grenzen überschreitet, durch welche eine unbillige Erschwerung 
seines Fortkoromens ausgeschlossen wird. Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der 
Angestellte zurzeit des Abschlusses minderjährig ist. 

'Ver § 133 f be0ief)t fid) al[o nur auf bie in § 133 a be0eid)neten Wnge[tellten (b. f. \Be· 
triebsbeamte, ~etfmeifter, ID1afd)inented)nifer, 5Bauted)nifer, Ci:f)emifer, 3eid)ner u. bgl. ), 
unb ba biefer § 133a auf Wpotf)efergef)ilfen feine Wnroenbung finbet, bürfte für [ie aud) 
§ 133 f nid)t in 5Betrad)t fommen. 

':Die Wusnaf)mebeftimmung in § 154 qat bie ~irfung, ba!i bie W1Jotqefetgef)ilfen 
unb -~ef)rlinge tJon allen foaialpolitifd)en ID1a!inaf)men ber @ero.ü. ausgefd)loffen finb 
(f. l5uiinote 4 auf es. 9). %1ie im § 154 entf)altene 9Mnaf)me beaieqt jid) jebod) nur 
auf bie eigentlid)en vfJarmaaeutifd)·ted)ni[d)en @ef)ilfen unb .13eqtlinge mit beftimmter 
\Bor· unb Wusbilbung, umfa!it aber nid)t fonftige faufmännifd)e ober geroerblid)e ~ilf5· 
fräfte, roie 5Bud)f)alter, Staffieret, G:;t;j.Jebienten, \ßader, Wrbeitet u[tv., bie in grö!ieren 
2!potf)efen f)äufig neben bem ted)nifd)en \ßetfonal nnge[tellt finb. %liefen @runbfa~ qat 
baß D . .\3.@. ID1ünd)en burd) Urteil tJom 10. ~uli 1900 ausgef1Jtod)en (\ßf).3tg. 1900 
91t. 57). muf bas in mvotf)efen befdJäftigte faufmännifd)e \ßerfonal finben al[o bie \Be· 
itimmungen ber Cllero.D. über Sonntngsruf)e, ffiuf)evaufen, 91eunuf)rfd)luj) u. bgl. in 
tJollem Umfange ~(nroenbung. 

Wn Stelle ber ausgenommenen \ßaragra1Jl)en treten für bie @ef)ilfen unb .13ef)r• 
linge in wvotf)efen, fotveit es fid) um bie ffied)tstJetf)ältnii\e amijd)en bcnjelben unb ben 
\ßrinaiJ.lalen f)nnbelt, bie 5Bejtimmungen bes .i).ffi.l.l3. b~tv. bes 58.0\.l.l3. (f. :teil VIII). 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Aufl. 2 
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§ 155. Wo in diesem Gesetz auf die Landesgesetze verwiesen ist, 
sind unter den letzteren auch die verfassungs- oder gesetzmäßig erlassenen 
Verordnungen verstanden . . 

111. Prüfungswesen. 

'!la5 gejamte .pf)arma&eutifcf)e \ßrüfung5ttJefen ift gegentvärtig ein~eitficf) 
burcf) nacf)ftef)enbe \ßrüfung5orbnung für m.potf)efer geregelt: 

Prüf"ungsordnung C"ür Apotheker. 
Vom 18. Mai 1904. (R.Z.Bl. S. 150.) 

Der Bundesrat hat beschlossen, auf Grund der Bestimmungen im § 29 
der Reichsgewerbeordnung der nachstehenden Prüfungsordnung für Apo
theker seine Zustimmung zu erteilen. 

Berlin, den 18. Mai 1904. 

Der Reichskanzler. 

I. V. Graf von Posadowsky. 

A. Zentralbehörden, welche Approbationen erteilen. 

§ l. Der selbständige Betrieb einer Apotheke erfordert eine A p pro
bation. 

Zur Erteilung der Approbation als Apotheker für das Heichsgebiet 
sind befugt: 

l. die Zentralbehörden derjenigen Bundesstaaten, welche eine oder 
mehrere Landesuniversitäten haben, mithin zurzeit die zuständigen 
Ministerien des Königreichs Preußen, des Königreichs Bayern, des 
Königreichs Sachsen, des Königreichs Württemberg, des Groß
herzogtums Baden, des Großherzogtums Hessen, des Großherzog
tums Mecklenburg-Schwerin und in Gemeinschaft die Ministerien 
des Großherzogtums Sachsen und der sächsischen Herzogtümer; 

2. das Herzoglich Braunschweigische Staatsministerium und das 
Ministerium für Elsaß-Lothringen. 

lillie bie @ew.ü., fo ljat aucf) bie übrige fo~ial~olitifcf)e @efe~gebung, insbejonbere 
baß stranfen' unb baß Snoalibenoerficf)erung~gefe~, bie W~otljefergeljilfen unb ,.\2eljr, 
Hnge in Wußnaljmebeftimmungen beljanbelt (j. :reil IX). @leidJeß tun aucf) ~llJei neuere 
@eje~e, baß @ewerbegericf)tßgefe~ unb baß @eje~ bctr. !raufmannßgerid)te. 
~ie betreffenben 5Beftimmungen lauten: 

Gewerbegerichtsgesetz. In der Fassung der Bk. vom ::19. September 1901. 

§ 81. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine .\nwendung auf Gehilfen 
und Lehrlinge in Apotheken und Handelsgeschäften .... 

Gesetz betr. Kaufmannsgerichte. Vom 6. Juli 1904. 

§ 4. Auf Handlungsgehilfen, deren Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 
den Betrag von 5000 Mark übersteigt, sowie auf die in Apotheken beschäftigten Ge
hilfen und Lehrlinge finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung. 
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B. Vorschriften über den Nachweis der Befähigung als Apotheker 1). 

§ 2. Die Approbation wird demjenigen erteilt, welcher die pharma
zeutische Prüfung vollständig bestanden und den Bestimmungen über 
die Gehilfenzeit entsprochen hat2). 

Der pharmazeutischen Prüfung hat die pharmazeutische Vorprü
fung vorherzugehen. 

Die Zulassung zu den Prüfungen sowie die Erteilung der Approba
tion ist zu versagen, wenn schwere strafrechtliche oder sittliche Ver
fehlungen vorliegen. Die Entscheidung erfolgt endgültig durch die Zentral
behörde des Bundesstaats, in dem die Zulassung nachgesucht wird; sie ist 
bindend für die übrigen in Betracht kommenden Zentralbehörden und 
diesen durch Vermittlung des Reichskanzlers mitzuteilen. 

I. Pharmazeutische Vorprüfung. 
§ 3. Die Prüfungs ko m missio ne n für die Vor prüf u ng bestehen 

aus einem höheren Medizinalbeamten als Vorsitzenden und zwei Apothekern, 
von denen tunliehst einer am Sitze der Kommission als Apothekenbesitzer 
ansässig sein soll. 

Der Sitz der Prüfungskommissionen wird von den Zentralbehörden 
der einzelnen Bundesstaaten bestimmt. 

1 ) Über bie 3uläjfigen ~isvenfationen f. § 38. 
2) Wud) weiblid)e ~erfonen fönnen unter benfelben iBebingungen wie Wlänner 

ben wvot~eferberuf ergreifen unb bie wvvrobation erwerben. 3n einem ~ierauf be· 
&üglid)en Q:rl. tJom 6. wvri11905 bemerfte bet vreuflifd)e 9Rebi3inalminiftet, "bafl es 
Weiblidjen ~erjonen, Weld)e bie )Bebingungen für bie ßuJaffung 3U ben V~arma&eU• 
tijd)en ~rüfungen erfüllen, unbenommen ift, ben WVot~efetbetuf 3U ergreifen." (~ie 
weit bei Wlitgliebern geiftlid)er ~ranfenvflege • ~ereinigungen ~ergünftigungen 3uläjfig 
finb, ift aus ber EiVeaialgeje~gebung 3u erfe~en, j. :teil XIV). 3n einem weiteren 
Wlin.•Q:rl. tJom Wuguft 1906 wirb inbejfen gejagt, bafl ber erfolgreid)e lBefud) einer 
vreuflifd)en ~ö ~ eren Wläbd) en jd) ul e aud) bei Wblegung einer Eionbervrüfung im 
.l.latein nid)t als gleid)wertig mit ber im § 6 Wbi. 1 ber ~rüfungsorbnung für WVot~efer 
tJom 18. Wlai 1904 für bie ,Sulafiung crllm wvot~eferberuf geforberten Eid)ulbilbung 
angeje~en werben fann. . 

,Su ben frü~eren ~rüfungstJorjd)riften für ~rate unb mvot~efer ~atte ber )Bunbes· 
rat nad) einet iBefanntmad)ung bes ffieid)sfan&lers tJom 24. WVtil 1899 einen )Bejd)lufl 
gefaflt, bet bie ,Sulajfung weiblid)et ~erjonen 3u biefen 'Berufen unb ben erforberlid)en 
~tüfungen in bie ~ege leiten fonte, unb bet in ben nad)fte~enb angefü~rten ,Siffern 1 
unb 2 nod) je~t ilieltung ~at. 

Bk. des Reichskanzlers, betr. die Prüfungsordnungen für Ärzte, Zahnärzte und 
Apotheker. Vom 24. Aprill899. 

Auf Grund der Bestimmungen im § 29 der Gew.O. für das Deutsche Reich hat der 
Bundesrat beschlossen, daß den Prüfungsordnungen für Ärzte, Zahnärzte und Apo
theker fortan folgende Auslegung gegeben werde: 

I. Als Universitätsstudium gilt auch die Zeit, in welcher die zur Prüfung 
sich Meldenden gastweise (als Hospitanten oder Hospitantinnen) an einer 
Universität - bei der Apothekerprüfung auch an einer gleichstehenden Lehr
anstalt - Vorlesungen besucht haben, sofern sie ungeachtet des Nachweises 
der für die Zulassung vorgeschriebenen schulwissenschaftlichen Vorbildung, 
sowie der erforderlichen sittlichen Führung aus Gründen der Universitätsver
waltung von der Immatrikulation ausgeschlossen waren, und die Einhaltung 
eines ordnungsmäßigen akademischen Studienganges nachgewiesen wird. 

2. Als Universitätsabgangszeugnis gilt in den unter l bezeichneten Fällen 
jede Bescheinigung der Universitäts- oder Anstaltsbehörde über die voll
ständige Erledigung des Studiums. 

2* 
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Der Vorsitzende und die Mitglieder sowie deren Stellvertreter werden 
für drei Jahre von derjenigen Behörde ernannt, welche die Aufsicht über 
die Apotheken an dem Sitze der Prüfungskommission führt 1 ). 

Für die Prüfung von Lehrlingen, welche von einem der prüfenden 
Apotheker ausgebildet worden sind, ist der Stellvertreter einzuberufen. 

§ 4. Die Prüfungen werden in der zweiten Hälfte der Monate März, 
Juni, September und Dezember jeden Jahres an den von der Aufsichts
behörde (§ 3) festzusetzenden Tagen abgehalten. 

§ 5. Die Zulassung zur Prüfung erfolgt vorbehaltlich des § 2 
Abs. 3 durch die Aufsichtsbehörde, in deren Bezirke die Lehrzeit beendet 
wird2), Den Zulassungsantrag hat der ausbildende Apotheker spätestens 
bis zum 15. des vorhergehenden Monats einzureichen; spätere Meldungen 
dürfen nur ausnahmsweise berücksichtigt werden. 

§ 6. Der Meldung zur Prüfung sind beizufügen: 
1. Der Nachweis der erforderlichen wissenschaftlichen Vorbil

dung. Der Nachweis ist zu führen durch das von einem Gym
nasium, einem Realgymnasium oder einer Oberrealschule des 
Deutschen Reichs ausgestellte Zeugnis der Reife für Primaa). 

Inhaber eines Zeugnisses einer Oberrealschule haben außerdem 
den Nachweis zu erbringen, daß sie bereits bei Zulassung zur Apo
thekerlaufbahn in der lateinischen Sprache diejenigen Kenntnisse 
besessen haben, welche für die Versetzung nach der Obersekunda 
eines Realgymnasiums notwendig sind. Dieser Nachweis ist durch 
ein auf Grund stattgehabter Prüfung ausgestelltes Zeugnis eines 
Gymnasiums oder Realgymnasiums zu führen4). 

2. Das Zeugnis des ausbildenden Apothekers über die Dauer der 
Aus b i I dun g, die Führung und die Leistungen des Lehrlings 
während der Ausbildungszeit nach beigefügtem Muster 1 5 ). Das 
Zeugnis muß von dem zuständigen Medizinalbeamten (Kreisarzt, 
Bezirksarzt usw.) hinsichtlich der Dauer der Ausbildungszeit amt
lich bestätigt sein. Die Ausbildung umfaßt einen Zeitraum von 
drei Jahren, für die Inhaber des Reifezeugnisses einer neunstufigen 
höheren Lehranstalt einen solchen von zwei Jahren und muß in 

1) Unter mufjid)tsbe~ötbe im 6inne bet §§ 3 2lbj. 3, 4, 5 unb 7 ift in ~teuflen 
ber ffiegierungsVtäjibent 0u uerfte~en (f. 2lusfü~rungsanweijung ~. 33). 

2) ~ie 2lpot~efetle~tlinge finb alfo in bet 1rua~l bet St'om mifiion, bei weld)et 
jie bie ~otVtüfung ab0ulegen wünfd)en, in bem ~inne einer jllefd)tänfung unterworfen, 
bafl fie in bet ffiegel an bie St'ommiffion i~res ile~rbe0itfs gebunben jinb. ~ie ßulaffung 
eines 2lpot~efetle~rlings 0ur ~orprüfung fann bereits bann erfolgen, wenn bie bor· 
gefd)riebene ile~qeit non bemjelben erft mit bem 2lblaufe bes betreffenben ~tüfunga• 
monats 0urücfgelegt wirb (bgl. § 6 9lr. 2). 

3) ~er vreuflifd)e St'ultusminifter ~at es in einem ~inoelfalle als grunbfä~lid)en 
jllebenfen nid)t unterliegenb be0eid)net, ausna~maweije 6d)ülem ber Dberjefunba 
nad) anbert~nlbjä~rigem jl\ejud)e biefer St'laffe bie ffieife für bie Unterprima 0u0uetfennen, 
jofem jie bes ~lad)weijeil ber ~ti mareife für ben Cl:intritt in einen jl\eruf be· 
bütfen. 

4) 3ebeil 3eugnis (aljo aud) ba5 ffieife0eugnis) einer Dbettealjd)ule bebarf 
bet (irgänaung butd) ben in .8iffer 1 2lbf. 2 angefü~rten 9lad)weis, unb biejet ift bereits 
bot ~intritt in ben 2lpot~eferbetuf 0u erbringen. 

6) 3n einer ~crfügung uom 1. 9lobembet 1904 bemerfte bet \Berliner ~oli0ei• 
.präjibent ~iequ: "bnfi ßeugniffe.o~ne bie uorgejd)riebenen il!ngaben über bie \Jü~rung 
unb bie ~eiftungen, bie eine ~uflerung barübet ent~alten müjjen, tuie bie ~e~t~etten 
bie ~eiftungcn beurteilen, alS ben ~orjd)riften entfpred)enb nid)t angeje~en unb bem• 
ollfolge OUd) nicht frciifläqt!id) beglaubigt Werben fiinllClt." 
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Apotheken des Deutschen Reichs erfolgenl), In die Ausbildungs
zeit wird der Prüfungsmonat eingerechnet. Sie darf nicht unter
brochen sein; doch können Unterbrechungen, die in Urlaub oder 
Krankheit und ähnlichen entschuldbaren Anlässen ihre Ursache 
haben, bis zur Gesamtdauer von acht Wochen in die Ausbildungs
zeit eingerechnet werden2). 

3. Das Tage b u c h, welches der Lehrling während seiner Ausbildungs
zeit über die im Laboratorium unter Aufsicht des ausbildenden 
Apothekers oder Gehilfen ausgeführten pharmazeutischen Arbeiten 
führen und das eine kurze Beschreibung der vorgenommenen Ar
beiten und der Theorie der in Betracht kommenden chemischen 
Vorgänge enthalten muß. Dem Tagebuch ist eine Bescheinigung 
des ausbildenden Apothekers beizufügen, daß der Lehrling die Ar
beiten selbst ausgeführt hat. 

§ 7. Nach Empfang der Zulassungsverfügung, in welcher auch der Zeit
punkt der Prüfung bekannt gemacht wird, hat der ausbildende Apotheker 
dafür Sorge zu tragen, daß die von dem Lehrlinge zu entrichtenden Prü
fungsgebühren im Betrage von 24 Mark an die von der Landesbehörde 
zu bestimmende Stelle eingezahlt werden, und den Lehrling gleichzeitig 
dahin anzuweisen, daß er sich vor Antritt der Prüfung mit der Zulassungs
verfügung und der Quittung über die eingezahlten Gebühren noch persön
lich bei dem Vorsitzenden der Prüfungskommission zu melden hat. Der 
Zulassungsverfügung ist ein Abdruck der gegenwärtigen Bekanntmachung 
beizufügen. 

§ 8. Die Prüfung zerfällt in drei Abschnitte: 
I. die schriftliche Prüfung, 

II. die praktische Prüfung und 
III. die mündliche Prüfung. 
§ 9. I. Zweck der schriftlichen Prüfung ist, zu ermitteln, ob der 

Lehrling die ihm zur Bearbeitung vorzulegenden Fragen, soweit dieses von 
ihm gefordert werden kann, beherrscht und seine Gedanken klar und richtig 
auszudrücken vermag. 

Der Lehrling erhält drei Aufgaben, von denen eine dem Gebiete der 
pharmazeutischen Chemie, eine dem der Botanik oder Pharmakognosie und 
die dritte dem der Physik entnommen ist. 

1) ~ie ~ätigfeit in einer l.ß ~arm a 3 i e f d) u I e , in ber ~~ot~eferle~rlinge für bie 
!Bor~rüfung t~eoretifd) tJorbereitet tverben, fann nad) einem (!;rl. bee ~reujiifd)en IDlebi· 
3inalminiftere tJom 7. ~~ril1893 nid)t in ~nred)nung fommen. 3n biefem (!;rl. ~eijit es: 

Nach bekannt gewordenen Vorgängen scheint in den beteiligten Kreisen eine ab
weichende Ansicht namentlich hinsichtlich des Besuches der Pharmazeutenschulen zu 
bestehen, welcher, so empfehlenswert er für die theoretische Ausbildung des Lehrlings 
neben seiner praktischen Ausbildung in der Apotheke sein mag, doch diese letztere 
auch nur teilweise zu ersetzen imstande sein dürfte. 

Eine irrtümliche Auffassung des Begriffes der vorschriftsmäßigen d. h. im Sinne 
der einschlägigen Bestimmungen anrechnungsfähigen Lehrzeit würde den Lehrling 
durch die selbstverständliche Hinausschiebung seiner Zulassung zur Gehilfenprüfung 
benachteiligen. 

Das bewußte Verschweigen in Abrechnung zu bringender Unterbrechungen, so
fern dadurch die Bestätigung eines wahrheitswidrigen Lehrzeugnisses herbeigeführt 
wird, kann den Tatbestand der intellektuellen Urkundenfälschung erfüllen und die 
Bestrafung des schuldigen Lehrherrn auf Grund des § 271 des Reichsstrafgesetzbuches 
zur Folge haben. 

2 ) Unterbred)ungen, bie nad) ®runb unb ~auer über .Siffer 2le~ter ®a~ ~inaus• 
ge~en, fönnen nur im ~ie~enjationetvege ( § 38) 311gelajien ober angered)net tu erben. 
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Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung durch 
das Los bestimmt und sind sämtlich so einzurichten, daß je drei von ihnen 
in sechs Stunden bearbeitet werden können. 

Die Bearbeitung erfolgt unter ständiger Aufsicht ohne Benutzung von 
Hilfsmitteln. 

§ 10. li. Zweck der praktischen Prüfung ist, zu ermitteln, ob 
der Lehrling das für die Tätigkeit eines Gehilfen erforderliche Geschick 
sich angeeignet hat. 

Der Prüfling hat: 
1. drei ärztliche Verordnungen zu verschiedenen Arzneiformen zu 

lesen, anzufertigen und die Preise zu berechnen; 
2. zwei galenische Zubereitungen und ein pharmazeutisch-chemisches 

Präparat des Deutschen Arzneibuchs anzufertigen; 
3. zwei chemische Präparate auf ihre Reinheit nach Vorschrift des 

Deutschen Arzneibuchs zu untersuchen. 
Die Aufgaben zu 2 und 3 werden aus je einer hierzu angelegten Samm

lung durch das Los bestimmt, die Verordnungen zu den Arzneiformen von 
den Examinatoren unter tunliebster Benutzung der Tagesrezeptur gegeben. 

Die Lösung der Aufgaben geschieht unter ständiger Aufsicht je eines 
der beiden prüfenden Apotheker. 

§ 11. III. Zweck der mündlichen Prüfung ist, zu ermitteln, ob 
der Lehrling die Arzneimittel kennt und sie von anderen Mitteln zu unter
scheiden weiß, ob er die Grundlehren der Botanik, der pharmazeutischen 
Chemie und Physik beherrscht und ob er sich hinlänglich mit den gesetz
lichen Bestimmungen bekannt gemacht hat, welche für die Tätigkeit eines 
Gehilfen maßgebend sind. 

Er hat: 
1. mehrere frische oder getrocknete Pflanzen zu bestimmen ; 
2. mehrere Drogen und pharmazeutisch-chemische Präparate zu er

kennen und ihre Abstammung, ihre Anwendung zu pharmazeu
tischen Zwecken sowie die vorkommenden Verfälschungen zu er
läutern; 

3. Fragen aus den Grundlehren (Abs. I} und aus der Apothekengesetz
gebung zu beantworten. 

Bei der Prüfung hat der Prüfling auch die während der Ausbildungs
zeit angelegte Pflanzensammlung nebst einer Bescheinigung des aus
bildenden Apothekers vorzulegen, daß, soweit ihm bekannt, der Prüfling 
die Pflanzen selbst gesammelt hat. 

§ 12. Für die Prüfung sind zwei Tage bestimmt. 
In der Regel sind nicht mehr als vier Prüflinge zu einer mündlichen 

Prüfung zuzulassen. 
§ 13. Über den Gang der Prüfung eines jeden Prüflings wird eine 

Niederschrift aufgenommen, welche von dem Vorsitzenden und den 
beiden Mitgliedern der Kommission zu unterzeichnen und zu den Akten 
der Aufsichtsbehörde zu nehmen ist. 

§ 14. Für diejenigen Prüflinge, welche die Prüfung bestanden haben, 
wird unmittelbar nach Beendigung der Prüfung ein von den Mitgliedern 
der Prüfungskommission unterzeichnetes Zeugnis nach dem beigefügten 
Muster 2 ausgefertigt und nebst den gemäß § 6 vorgelegten Zeugnissen dem 
ausbildenden Apotheker zur Aushändigung an den Prüfling zugestellt!}. 

1} S)te geugniife übet bie lJ~atma3eutijdje !ßorprüfung finb in ~reuäen mit 1,50 ffi'lf. 
jtempellJflidjtig. (9lä~ereß f. in :teil XIX.) 
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In dem Prüfungszeugnis ist das Gesamtergebnis durch eine der Zen
suren "sehr gut", "gut", "genügend" zu bezeichnen. 

§ 15. Das Nichtbestehen der Prüfung hat die Verlängerung der 
Ausbildungszeit um drei bis sechs Monate zur Folge; nach dieser Frist 
muß die Prüfung vollständig wiederholt werden. 

Über das Nichtbestehen ist von der Prüfungskommission ein Vermerk 
auf der im § 6 Ziffer 2 genannten Urkunde zu machen. 

Wer bei der Benutzung unerlaubter Hilfsmittel während der Prüfung 
betroffen wird, ist auf drei Monate zurückzustellen. Die Prüfung gilt in 
diesem Falle als nicht bestanden. 

Wer auch bei der zweiten Wiederholung nicht besteht, wird zu einer 
weiteren Prüfung nicht zugelassen. 

II. Pharmazeutische Prüfung. 
§ 16. Die pharmazeutische Prüfung kann vor jeder bei einer 

Universität oder einer Technischen Hochschule des Deutschen Reichs ein
gerichteten pharmazeutischen Prüfungskommission abgelegt werden. Die 
Prüfungskommissionen werden jährlich von der zuständigen Behörde 
(§ l) aus je einem Lehrer der Botanik, der Chemie, der Pharmazie und 
der Physik sowie einem oder zwei Apothekern gebildet. Der Lehrer der 
Chemie kann durch den Lehrer der Pharmazie ersetzt werdenl). 

Der Vorsitzende der Kommission und dessen Stellvertreter werden von 
der zuständigen Behörde (§ I) ernannt; sie können aus der Zahl der Mit
glieder gewählt werden. 

Der Vorsitzende leitet die Prüfung, ist berechtigt, ihr in allen Ab
schnitten beizuwohnen, achtet darauf, daß die Bestimmungen der Prü
fungsordnung genau befolgt werden, bestimmt unter Beachtung der Vor
schriften der Prüfungsordnung die Examinatoren für die einzelnen Prü
fungsabschnitte, ordnet bei vorübergehender Behinderung eines Mitgliedes 
dessen Stellvertretung an, berichtet mrmittelbar nach Abschluß einer jeden 
Prüfungsperiode der vorgesetzten Behörde über die Tätigkeit der Kom
mission und legt Rechnung über die Gebühren. 

In jedem Jahre finden zweimal (im Sommer- und im Winterhalbjahre) 
Prüfungen statt. 

§ 17. Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind bei der zu
ständigen Behörde (§ 1) oder bei der von dieser bezeichneten Dienststelle 
einzureichen 2). 

1 ) Unter 'oem ",l]eljtet 'oet ~ljatmaaie" ift ein ,l]eljm nid)t itgen'o eine~ j.Jljatma0eu· 
tijd)en 1"Jad)e~, jon'oem 'oet j.Jljatmaaeutijd)en Cl:ljemie aU betfieljen. 

2) 3n einem an 'oie Unibetjität~futatoten getid)teten Chl. bom 15. 5elJ1embet 1904 
bemetfte 'oet lJteuflijd)e W/e'oiainalminiftet aU § 17 folgen'oe§: 

Die Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind wie bisher an das Universitäts
K ura tori um zu richten. Wenn bei Prüfung der Unterlagen sich keine Anstände er
geben, ist die Zulassung zu verfügen, der Kandidat zu benachrichtigen und dem Vor
sitzenden der Prüfungskommission unter Übersendung der Akten Mitteilung zu machen. 
Bezüglich der Einzahlung und Verteilung der Prüfungsgebühren verbleibt es bei dem 
bisherigen Verfahren. Über die ausnahmsweise Berücksichtigung verspäteter Anträge 
ist dortseits Entscheidung zu treffen. 

Unter Bezugnahme auf den Runderlaß vom 7. Oktober 1880 mache ich darauf 
aufmerksam, daß die Immatrikulation der Kandidaten der Pharmazie in der Philo
sophischen Fakultät für das Studium der Pharmazie in Zukunft von dem Nachweise 
einer in Apotheken des Deutschen Reiches zugebrachten Gehilfenzeit von mindestens 
einjähriger Dauer abhängig und in der Prüfungsordnung eine dis pe ns weise Be
freiung von der Erfüllung dieses Erfordernisses nicht vorgesehen ist. 
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Die Meldung zur Prüfung im Sommerhalbjahre muß spätestens bis 
zum 15. März, die Meldung zur Prüfung im \Vinterhalbjahre spätestens 
bis zum 15. August unter Beifügung der erforderlichen Zeugnisse eingehen. 
Spätere Meldungen dürfen nur ausnahmsweise berücksichtigt werdenl). 

Der Meldung sind die nach § 6 für die Zulassung zur pharmazeutischen 
Vorprüfung erforderlichen Nachweise sowie das Zeugnis über die bestandene 
Vorprüfung ( § 14) beizufügen 2). 

Die Zulassung zur Prüfung ist außerdem bedingt durch den 
Nachweis: 

I. einer nach bestandener pharmazeutischer Vorprüfung und vor Be-. 
ginn des Universitätsstudiums (Ziffer 2) in Apotheken des Deutschen 
Reichs zugebrachten Gehilfenzeit Yon mindestenseinjähriger 
Dauer3); 

2. eines durch ein Abgangszeugnis bescheinigten sachgemäßen S tu
diums von mindestens vier Halbjahren an einer Universität 
des Deutschen Reichs4). Insbesondere ist nachzuweisen, daß der 

1) (:!;in <frl. beil .preuiJifd)en 9J~ebi3inalminijters oom 19. 2iugujt 1903 befugt: 
Im Einverständnis mit dem Herrn Reichskanzler werden die Meldetermine 

für die noch nach den alten Prüfungsvorschriften für Apotheker vom 5. März 1875 
abzulegenden pharmazeutischen Prüfungen hiermit gemäß § 17 Abs. 2 der Prüfungs
ordnung vom 18. Mai 1904 für die Zukunft auf den 15. August bzw. 15. März jedes 
Jahres festgesetzt. 

(:!;in beftimmter :termin für ben 1B e g in n ber l_ßtüfungen ijt in ber l_ßtüfungllotbnung 
inbejfen nid)t feftgefe~t (ogl. § 16 2ibf. 4). 

2) (:l;ll finb alfo bei bem ßulafiungilgefud) aur .pqarmaaeutifd)en l.ßrüfung folgenbe 
IJlad)tueife beiaufügen: 1. ball 6d)ulaeugnill; 2. ball .l:let)raeugnill; 3. bail :tagebud) 
({:l;laborationsjournal!); 4. ball iBor.prüfungsaeugni~: 5. bail ober bie iliet)ilfenaeugniife 
unb 6. ball Unioerfität0aeugnill. 

3 ) ~ierau erging folgenbe 

Bk. des Reichskanzlers, betr. die Prüfungsordnung für Apotheker_ 
Vom 6. Februar 1905. 

Auf Grund der Bestimmungen im § 29 der Gew.O. für das Deutsche Reich hat 
der Bundesrat beschlossen: 

Der Reichskanzler wird ermächtigt, von der Vorschrift im § 17 Abs. 4 
Ziffer 1 der Prüfungsordnung für Apotheker vom 18. l\fai 1904 in Überein
stimmung mit der zuständigen Landeszentralbehörde zugunsten solcher Apo
thekergehilfen, die vor dem l. Juli 1904 in einer ausländischen Apotheke als 
Gehilfen eingetreten sind, Ausnahmen zuzulassen. 

4) ~it ffiücfjid)t auf bie l_ßrüfungilorbnung für ~l.pott)efer t)at ber § 2 ber .preuiJi· 
fd)en iBorfd)riften für bie 6tubierenben ber .l:lanbeilunioerfitiiten uftu. oom 
1. :Oftober 1879 j7. \Jebruar 1894 burd) iBcrorbnung beil ~ebi&inalminijteril IJom 
6. ~anuar 1905 folgenbe \Jajfung ert)alten: 

§ 2. Zum Nachweise der wissenschaftlichen Vorbildung für das akademische 
Studium haben Angehörige des Deutschen Reiches außerdem dasjenige Reifezeugnis 
einer deutschen neunstufigen höheren Lehranstalt beizubringen, welches für die Zu
lassung zu den ihrem Studienfach entsprechenden Berufsprüfungen in ihrem Heimat
staate vorgeschrieben ist; auf Grund ausländischer Reifezeugnisse dürfen Reichs
angehörige nur dann immatrikuliert werden, wenn daraufhin ihre Zulassung zu den ihrem 
Studienfach entsprechenden Berufsprüfungen in ihrem Heimatstaate gesichert er~cheint. 
Genügt nach den bestehenden Bestimmungen für ein Berufsstudium der Nachweis 
der Reife für die Prima einer neunstufigen höheren Lehranstalt, so reicht das auch 
für die Immatrikulation aus. Die Fakultät, bei welcher der Studierende einzutragen 
ist, bestimmt sich durch das von ihm gewählte Studienfach. 

6tubierenlle ber l.ßt)armaaie mit l_ßrimanet3cugnii:l ert)alten banad) an ben .preu· 
ilifd)en llnitJerfitäten je~t bie groiJe ~atrifd. 
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Studierende während des Universitätsstudiums mindestens je zwei 
Halbjahre an analytisch-chemischen und pharmazeutisch-chemi
schen Übungen, mindestens ein Halbjahr an Übungen in der mikro
skopischen Untersuchung von Drogen und Pflanzenpulvern regel
mäßig teilgenommen, auch sich mit den üblichen Sterilisationsver
fahren vertraut gemacht hat; die Nachweise sind durch Bescheini
gungen der zuständigen Universitätslehrer zu erbringen 1 ). 

Dem Besuch einer Universität steht der Besuch der Technischen Hoch
schulen zu Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt und Braunschweig gleich. 

Außerdem sind der Meldung beizufügen: 
a. ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf, in welchem der Gang der 

Universitätsstudien darzulegen ist, sowie, 
b. falls der· Kandidat sich nicht alsbald nach dem Abgange von der 

Universität meldet, ein amtliches Zeugnis über seine Führung in 
der Zwischenzeit. 

Die geforderten Nachweise nebst dem vorstehend zu b. bezeichneten 
Zeugnisse sind in Urschrift vorzulegen. 

§ 18. Der Zulassungsverfügung ist ein Abdruck der gegenwär
tigen Bekanntmachung beizufügen. 

Der Kandidat hat sich binnen einer Woche nach Behändigung der 
Zulassungsverfügung mit dieser Verfügung und der Quittung über die ein
gezahlten Gebühren (§ 33) bei dem Vorsitzenden der Prüfungskommission 
ohne besondere Aufforderung persönlich zu melden. 

§ 19. Die Prüfung zerfällt in folgende Abschnitte: 
I. die schriftliche Prüfung ; 

II. die praktische Prüfung: 
A. die analytisch-chemische Prüfung; 
B. die pharmazeutisch-chemische Prüfung; 

III. die mündliche Prüfung: 
A. die allgemein-wissenschaftliche Prüfung; 
B. die pharmazeutisch-wissenschaftliche Prüfung. 

Schriftliche Prüfung. 

§ 20. I. Zweck der schriftlichen Prüfung ist, zu ermitteln, ob 
der Kandidat die ihm zur Bearbeitung vorzulegenden Fragen vollständig 
beherrscht und seine Gedanken klar und richtig auszudrücken vermag. 

Der Kandidat erhält drei Aufgaben, von denen eine dem Gebiete der 
anorganischen, eine dem der organischen Chemie und eine dem der Botanik 
oder Pharmakognosie entnommen ist. 

1) ,Piet~U erging folgenbet ~tl. be$ vreufii!d)en Wlebi~inalminiftet$ lJOnt 17. Cftober 
1906: 

Im§ 17 Abs. 4 Ziffer 2 der Prüfungsordnung für· Apotheker vom 14.1\Iai 1904 
ist vorgeschrieben, daß behufs Zulassung zur pharmazeutischen Prüfung der ·Nach. 
weis regelmäßiger Teilnahme an bestimmten Übungt·n zu erbringen sei. Hier. 
nach können nur solche Zeugnisse als ausreichend für die Zulassung zur Prüfung be. 
trachtet werden, in denen die Regelmäßigkeit der Teilnahme ausdrücklich bescheinigt 
ist. Ich ersuche deshalb ergebenst, bei der Zulassung zur Apothekerprüfung darauf 
zu achten, daß die von den Universitätslehrern ausgestellten Zeugnisse dem Wort. 
laute der Prüfungsordnung entsprechend den regelmäßigen Besuch der Pflichtübungen 
bescheinigen. Zeugnisse, welche diesen Vermerk nicht enthalten, sind als genügend 
nicht anzuerkennen. Die mit den Pflichtübungen betrauten Dozenten ersuche ich, 
auf vorstehende Bestimmung gefälligst aufmerksam zu machen. 
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Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung 1) durch 
das Los bestimmt und sind sämtlich so einzurichten, daß jede Aufgabe 
in längstens drei Stunden erledigt werden kann. 

Die Bearbeitung erfolgt unter ständiger Aufsicht ohne Benutzung von 
Hilfsmitteln. 

Praktische Prüfung. 

§ 21. II A. Zweck der analytisch-chemischen Prüfung ist, zu 
ermitteln, ob der Kandidat die in der analytischen Chemie erlangten wissen
schaftlichen Kenntnisse nicht nur theoretisch sich angeeignet hat, sondern 
auch praktisch in dem erforderlichen Maße zu verwerten imstande ist. 
Insbesondere muß der Kandidat befähigt sein, folgende Aufgaben richtig 
zu lösen: 

l. eine natürliche, ihren Bestandteilen nach dem Examinator bekannte 
chemische Verbindung oder eine künstliche, zu diesem Zwecke 
besonders zusammengesetzte Mischung aus nicht mehr als sechs 
Stoffen qualitativ zu analysieren und außerdem drei einzelne 
dem Kandidaten zu bezeichnende Bestandteile einer chemischen 
Verbindung oder einfachen Mischung, deren Zusammensetzung dem 
Examinator bekannt ist, quantitativ zu bestimmen; 

2. eine vergiftete organische oder anorganische Substanz, ein 
Nahrungsmittel oder eine Arzneimischung in der Weise zu unter
suchen, daß die Ergebnisse über die Art des vorgefundenen Giftes 
oder der Verfälschung und, soweit dies nach der Beschaffenheit des 
vorgefundenene Giftes oder der Verfälschung verlangt werden kann, 
auch über die Menge des Giftes oder des verfälschenden Stoffes eine 
möglichst zuverlässige Auskunft geben. 

Die Aufgaben werden von den Examinatoren bestimmt und unter Auf
sicht bearbeitet. 

Der Examinator bestimmt die Fristen, innerhalb deren die Arbeiten 
auszuführen sind. 

Über die Ausführung der Arbeiten hat der Kandidat innerhalb der 
vom Examinator zu bestimmenden Frist schriftlichen Bericht zu erstatten. 

Der Examinator ist berechtigt, den Kandidaten auch mündlich über 
die Aufgaben zu prüfen. 

Bei der Zensur haben die Examinatoren den Gegenstand der gestellten 
Aufgaben namhaft zu machen. 

§ 22. II B. Zweck der pharmazeutisch-chemischen Prüfung 
ist, zu ermitteln, ob der Kandidat das für seinen Beruf erforderliche tech
nische Geschick sich angeeignet hat. 

Der Kandidat hat: 
I. zwei pharmazeutisch-chemische Präparate anzufertigen; 
2. die Prüfung und Wertbestimmung einer Droge auf mikroskopi

schem \Vege und 
3. die Prüfung und Wertbestimmung je einer Droge oder eines galeni

schen Arzneimittels auf chemischem Wege auszuführen. 
Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung 1) durch 

das Los bestimmt und unter Aufsicht erledigt. 
Der Examinator bestimmt die Fristen, innerhalb deren die Arbeiten 

auszuführen sind. 

1 ) ~ie (3'ejtjtellung biejer 5ammlung liegt ben ein0elnen l.ßrüjungi3fommi\iionen 
ob. ~m (l)egenja~ oll ber bei ben ~orprüjungen oll betmenbenben <Sammlung (i. (Seite 35) 
ift qier ein allgemeinei3 9J1ujter berjelben nid)t tJeröfientlid)t tuorben. 
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Über die Ausführung der Arbeiten hat der Kandidat innerhalb der von 
dem Examinator zu bestimmenden Frist schriftlichen Bericht zu erstatten. 

Der Examinator ist berechtigt, den Kandidaten auch mündlich über 
die Aufgaben zu prüfen. 

Mündliche Prüfung. 

§ 23. III A. Zweck der allgemein-wissenschaftlichen Prüfung 
ist, zu ermitteln, ob der Kandidat in der Chemie, Physik und Botanik 
wissenschaftlich soweit ausgebildet ist, wie es sein Beruf erfordert. 

Die Prüfung wird von drei Mitgliedern der Prüfungskommission in 
Gegenwart des Vorsitzenden abgehalten. 

In der Regel werden nicht mehr als vier Kandidaten zu einem Prü
fungstermine zugelassen. 

§ 24. III B. Die pharmazeutisch-wissenschaftliche Prüfung 
wird von den Lehrern der Botanik und Pharmazie und den Apothekern 
m Gegenwart des Vorsitzenden abgehalten. 

Der Kandidat hat: 
I. mindestens zehn frische oder getrocknete, offizinelle oder solche 

Pflanzen, welche mit den offizinellen verwechselt werden können, 
zu bestimmen und zu erklären; 

2. mindestens zehnunzerkleinerte Drogen zu erkennen und ihre Ab
stammung und äußeren Merkmale sowie ihre Anwendung zu phar
mazeutischen Zwecken und die vorkommenden Verfälschungen zu 
erläutern; 

3. von mehreren chemischen Rohstoffen und pharmazeutisch
chemischen Präparaten die Eigenschaften, die Zusammen
setzung, Darstellung, Prüfung und Wertbestimmung sowie die vor
kommenden Verunreinigungen zu erklären; 

4. ausreichende Kenntnisse in den das Apothekenwesen betreffenden 
gesetzlichen Bestimmungen darzutun. 

In der Regel werden nicht mehr als vier Kandidaten zu einem Prü
fungstermine zugelassen. 

§ 25. Über die mündlichen Prüfungen (§§ 23, 24) wird für jeden Kandi
daten eine besondere Niederschrift unter Anführung der Prüfungsgegen
stände aufgenommen und von den Examinatoren vollzogen. 

§ 26. Über jede der in den Prüfungsabschnitten I, II A und II B 
(§§ 20-22) zu fertigenden einzelnen Arbeiten sowie über den Ausfall eines 
jeden Teiles der Prüfungsabschnitte III A und III B (§§ 23 und 24) wird 
eine Zensur erteilt. Hierbei sind nur die Bezeichnungen sehr gut (I) -
gut (2) - genügend (3) - ungenügend (4) - schlecht (5) zulässig. Die 
Zensur wird erteilt: in dem Abschnitt I von sämtlichen Mitgliedern der 
Kommission, mit Einschluß des Vorsitzenden und mit Ausschluß des Lehrers 
der Physik, in den übrigen Abschnitten von den zuständigen Examina
toren. Ergibt sich bei der Erteilung der Zensur für die einzelnen Arbeiten 
im Abschnitt I Stimmengleichheit, so entscheiden die Stimmen, welche 
sich für die mindergünstige Zensur aussprechen. Die Zensur wird bei den 
mündlichen Prüfungen in der Niederschrift (§ 25) vermerkt. 

§ 27. Wird in den Abschnitten I, II A oder II B für eine Arbeit, in 
dem Abschnitte III B für einen Teil dieses Abschnitts die Zensur "unge
nügend" (4) oder "schlecht" (5) erteilt, oder werden in dem Abschnitte lilA 
eine Stimme für die Zensur "schlecht" (5) oder zwei Stimmen für die Zensur 
"ungenügend" (4) abgegeben, so gilt der betreffende Prüfungsabschnitt als 
nicht bestanden. 
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Wer bei der Benutzung unerlaubter Hilfsmittel während der Prü
fung betroffen wird, ist auf sechs Monate zurückzustellen. Der Prüfungs
abschnitt gilt in diesem Falle als nicht bestanden. 

Tritt ein Kandidat ohne genügende Entschuldigung von einem bereits 
begonnenen Prüfungsabschnitte zurück, so kann durch einen mit Zu
stimmung des Vorsitzenden gefaßten Beschluß der Prüfungskommission 
der betreffende Prüfungsabschnitt für nicht bestanden erklärt werden. 

Nach dem Ergebnisse der Einzelzensuren wird die Zensur für jeden 
in allen Teilen bestandenen Prüfungsabschnitt in der Weise bestimmt, daß 
die Summe der Zensuren für die einzelnen Teile des Abschnitts durch die 
Anzahl der Teile dividiert wird. Ergibt sich bei der Division ein Bruch, 
so wird dieser bei Festsetzung der Zensur für den Abschnitt ohne Abrun
dung eingestellt. 

§ 28. Ist nach § 27 ein Prüfungsabschnitt nicht bestanden, so muß er 
wiederholt werden. Die Festsetzung der Wiederholungsfrist geschieht 
durch den Vorsitzenden im Benehmen mit den zuständigen Examinatoren. 

Die Wiederholung eines nicht bestandenen Prüfungsabschnitts darf bei 
der Zensur "ungenügend" ( 4) in der Regel erst nach drei Monaten, bei der 
Zensur "schlecht" (5) in der Regel erst nach sechs Monaten erfolgen, muß 
aber spätestens innerhalb der beiden folgenden Prüfungshalbjahre statt
finden, widrigenfalls auch die früher mit günstigem Erfolge zurückgelegten 
Prüfungen zu wiederholen sind. Das gleiche tritt ein, wenn ein Kandidat 
nach erfolgreicher Ablegung eines Prüfungsabschnitts die Fortsetzung der 
Prüfung ohne genügenden Entschuldigungsgrund über die nächsten zwei 
Prüfungshalbjahre hinaus verzögert. 

Wer auch bei der zweiten Wiederholung eines Prüfungsabschnitts nicht 
besteht, wird zu einer weiteren Prüfung nicht zugelassen. 

§ 29. Die einzelnen Prüfungen sind in der im § 19 angegebenen 
Reihenfolge ohne Unterbrechung zurückzulegen. Die Aufgaben für jeden 
Abschnitt sind erst bei Beginn der Prüfungen zu erteilen. Zwischen den 
einzelnen Abschnitten darf in der Regel nur ein Zeitraum von einer Woche 
liegen. 

Zu dem Abschnitte II wird nur zugelassen, wer den Abschnitt I be
standen hat, zum Abschnitte III B nur, wer die sämtlichen früheren Ab
schnitte bestanden hat. Wer die Abschnitte II A oder II B nicht besteht, 
hat die Wahl, ob er sich den Prüfungen in den Abschnitten II B und III A 
beziehungsweise III A sogleich oder erst nach Wiederholung der nicht be
standenen Abschnitte unterziehen will. 

§ 30. Hat der Kandidat den Abschnitt III B bestanden, so wird un
mittelbar nach dessen Beendigung die Gesamtzensur unter entsprechen
der Anwendung des § 27 Abs. 4 Satz 1 bestimmt. Ergibt sich bei der Ge
samtzensur ein Bruch, so wird derselbe, falls er über 0,5 beträgt, als ein 
Ganzes gerechnet; anderenfalls bleibt er unberücksichtigt. 

Die Gesamtzensur wird in der Niederschrift über den Abschnitt III B 
(§§ 24, 25) vermerkt. 

Der Vorsitzende überreicht hierauf die vollständigen Prüfungsverhand
lungen, einschließlich der die Meldung und Zulassung des Kandidaten be
treffenden Urkunden, der zuständigen Behörde (§ 1). Diese erteilt das 
Prüfungszeugnis unter Angabe der Gesamtzensur nach dem beigefügten 
Muster 3. 

§ 31. Wer sich nicht rechtzeitig gemäß den Bestimmungen des § 18 
persönlich meldet, oder die für die Anfertigung der Arbeiten oder für die 
mündlichen Prüfungen gesetzten Zeiten ohne hinreichende Gründe ver· 
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säumt, kann auf Antrag des Vorsitzenden von der zuständigen Behörde 
(§ I) bis zum folgenden Prüfungshalbjahre zurückgestellt werden. 

§ 32. Die Prüfung darf nur bei der Kommission fortgesetzt oder 
wiederholt werden, bei welcher sie begonnen ist. 

Die mit dem Zulassungsgesuch eingereichten Zeugnisse (§ I i) sind dem 
Kandidaten erst nach vollständig bestandener Prüfung zurückzugeben. 
Verlangt er sie früher zurück, so sind die Behörden (§ I) durch Vermitt
lung des Reichskanzlers zu benachrichtigen, daß der Kandidat die Prüfung 
begonnen, aber nicht beendigt hat, und daß ihm auf spinen Antrag die 
Zeugnisse zurückgegeben worden sind. 

In die Urschrift des letzten Vniversitäts-Abgangszeugnisses ist em 
Vermerk über den Ausfall der bisherigen Prüfung einzutragen. 

§ 33. Die Gebühren für die gesamte Prüfung betragen 140 Mark. 
Davon sind 

für die Abschnitte I, II A, II B und III A je 18 Mark 
für Abschnitt III B . . . . . . . . . . . . . 
für Verwaltungskosten, Anschaffung von Prüfungs-

72 Mark, 
24 

gegenständen usw. . . . . . . 44 
berechnet. 

Bei Wiederholung einzelner Abschnitte sind nach diesen Sätzen auch 
die betreffenden Gebühren, für Verwaltungskosten jedoch nur im Falle 
einer Wiederholung der Abschnitte Il A, II B und III A je 10 Mark noch
mals zu entrichten. 

§ 34. Wer während der Prüfung zurücktritt oder zurückgestellt wird, 
erhält die nach § 33 zu berechnenden Gebühren für die noch nicht be
gonnenen Prüfungen zurück. 

111. Praktische Tätigkeit nach der Prüfung. 
§ 35. Nach vollständig bestandener pharmazeutischer Prüfung und 

in der Regel im Anschluß an dieselbe hat der Kandidat weitere zwei Jahre 
als Gehilfe in Apotheken, darunter mindestens ein Jahr in Apotheken 
des Deutschen Reichs, sich praktisch zu betätigen. 

Die Wahl der Apotheken steht dem Kandidaten frei, jedoch 
sind die Landesregierungen befugt, in besonderen Ausnahme
fällen einzelne Apotheken als nicht geeignet zu bezeichnen. 

Während dieser Gehilfenzeit, welche in der Regel ohne Unterbrechung 
zu erledigen ist 1 ), hat der Kandidat seine praktischen Kenntnisse und Fähig
keiten zu vertiefen und fortzubilden, sowie auch ausreichendes Verständnis 
für die Aufgaben und Pflichten des Apothekerberufs zu zeigen. Den Nach
weis, daß die Gehilfenzeit mit Erfolg zurückgelegt worden ist, hat der Kan
didat durch ein Zeugnis zu erbringen, das eine eingehende Würdigung 
seiner Tätigkeit enthält. Das Zeugnis ist von dem Apotheker, der die Aus
bildung geleitet hat, nach dem :Muster 4 auszustellen und von dem zu
ständigen .Medizinalbeamten zu beglaubigen. 

Gewinnt die zuständige Behörde (§ 1) nicht die Überzeugung, daß der 
Kandidat durch seine Beschäftigung den nach Abs. 3 zu stellenden An
forderungen entsprochen hat, so hat der Kandidat die Tätigkeit als Ge
hilfe während eines von der Behörde zu bestimmenden Zeitraums fort
zusetzen. 

1 ) ~ie l.ßrüiungsorbnung jagt, bail bie vraftijd)e 1:ätigfeit nad) 5Sejte!jen bet (Staats· 
vrüiung "in bet llicge!" im 2lnjd)lufl an biejelbe unb "in ber llicgel" o!jne Untetbred)ung 
~u erlebigen iit. 2luilnnf)men, etmn 3um Smecfe beil @ltubiumil nlil 9'/n!)rungilmittel· 
cf)emifer ober ber ~oftorvromotion bürjten aljo nid)t au!3gcjd)loiien fein. 
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C. Erteilung der Approbation. 
§ 36. Nach Ablauf der im § 35 vorgeschriebenen Gehilfenzeit hat der 

Kandidat bei der zuständigen Behörde (§ I) des Bundesstaats, in dem er 
die pharmazeutische Prüfung bestanden hat, die Erteilung der A p prob a
tion als Apotheker zu beantragen. Dabei sind einzureichen: 

das Prüfungszeugnis (§ 30), die Zeugnisse über die nach der pharma
zeutischen Prüfung abgeleistete regelmäßige Tätigkeit als Apotheker
gehilfe (§ 35) und die auf die Zeit seit Ablegung der pharmazeu
tischen Prüfung bezüglichen polizeilichen Führungszeugnisse sow~e 
eine Geburtsurkunde. 

Die Approbation wird nach dem beigefügten Muster 5 erteiltl ). 
§ 37. Dem Reichskanzler werden von den Behörden (§ I) Verzeich

nisse der in dem abgelaufenen Jahre Approbierten eingereicht. 

D. Ausnahmen. 

§ 38. Von den Vorschriften in § 6 Ziffer I und 2, § I7 Abs. 4 Ziffer 2, 
§ 28 Abs. 2 und § 32 Abs. I kann der Reichskanzler in Übereinstimmung 
mit der zuständigen Landeszentralbehörde Ausnahmen zulassen2). 

1) ~ie W1JJ.nobation iit in \ßreuflen mit 1,50 WU. ftem1Jel1Jflid)tig (i. :reil XIX). 
2) 91ad) biejem \ßaragralJlJ jinb aljo Wusnaljmen (~isl.Jenjationen) bon ben ~Se· 

ftimmungen ber \ßrüfungsorbnung nur in folgenben l5'ällen &ulälfig: 
1. ljinjid)tlid) ber jd)ultoilfenjd)aftlid)en ~orbilbung; 
2. ljinjid)tlid) ber ~auer ber ilel)r5eit; 
3. ljinjid)tlid) bes 6tubiums bon bier Semeftern; 
4. ljinjid)tlid) bes Beitraums ber )lliieberljolung einer nid)t beftanbenen !Staate• 

Vrüfung unb 
5. ljinjid)tlid) ber )llial)l ber st'ommifiion für bie l5'ortje~ung ober )lliieberljolung ber 

6taatsvrüfung: 
6. ~a&u fommt nod) auf O>runb ber 5Befanntmad)ung bes ffieid)sfan&lers tJom 

6. l5'ebruar 1905 (j. 6. 24) ~i51Jenjation bon bem C\:rforbernis einer einjäljrigen 
@eljilfen~Jeit in beutjd)en WjJotljefen IJUgunften jo!d)et WjJotljefetgeljilfen, bie 
bOt bem 1. 0uli 1904 in einet auslänbijd)en WjJotljefe eingetreten jinb. 

~i51Jenjation5gejud)e ber WjJotljefetleljrlinge jinb an ba$ öUftänbige Wlinijte• 
rium 5u rid)ten, jebod) bem ffiegierung51Jräjibenten einauteid)en. C\:ine alljäljrlid) erlajjene 
~erfügung bes ~Berliner \ßoliaeijJräjibenten jagt barüber in Übereinftimmung mit früljeren 
Wlinifterialedajjen folgenbes: 

Apothekerlehrlinge, welche eine Dispensation von einzelnen Vorschriften der Prü· 
füngsordnung betreffend die pharmazeutische Vorprüfung für Apotheker vom 18. Mai 
1904 nachsuchen wollen, haben mit dem Gesuche alle zur Beurteilung desselben dienen· 
den Unterlagen (Zeugnisse über die schulwissenschaftliche Vorbildung, Lehr- und Ser
vierzeugnisse usw.) in Urschrift oder beglaubigter Abschrift einzureichen. Gesuche um 
Dispensation von dem Erfordernis einer ununterbrochenen Lehrzeit müssen so zeitig 
gestellt werden, daß ihre Erledigung vor dem Termin für die nächste pharmazeutische 
Vorprüf~ng erfolgen kann. Dies ist aber nur möglich, wenn die Gesuche in den ersten 
14 Tagen des Vierteljahrs hier eingehen, an dessen Ende die Prüfung abgelegt werden 
soll. Später eingehende Gesuche haben keine Aussicht auf Berücksichtigung. 

~gl. ba&u bie Wusfüljrungsantoeijung bes Wlinijters bom 15. 6e1Jtember 1904 
.Siffer 7 (\. 6. 34). C\:inaelne ffiegierungsvräjibenten bedangen, ba!i biefe ~istJenjations· 
gejud)e bon bem ausbilbenben WjJotljefer eingereid)t toerben unb 5toar unter Um• 
ftänben fd)on 3 Wlonate bOt Wblauf ber BelJwit. 0n biefem j"S'alle jinb bie o.lefud)e bem 
ffiegierung51Jräjibenten gemäfl § 49 ber ~ienjtantoeifung für .lheisär5te burd) bie ~anb 
bes l!~ftänbigen Sfreisar&tes tJot5ulegen. 

Über ~isl.J en I a tio ns g ef ud) e b on 6 tub e nten b er ~ l) ar ma5 ie äußerte fid) 
ein 5Bejd)eib bes ffieid)5fan&ler5 bom 17. 0nnuat 1902 baljin, "bafl 0.lefud)e um ~i5· 
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Mit dem Gesuch um Dispensation von der Vorschrift des § 32 Abs. 1 
ist zugleich eine Erklärung der bisherigen Prüfungskommission wegen 
etwaiger dem Wechsel der Kommission entgegenstehender Bedenken vor
zulegen. 

E. Schluß- und Übergangsbestimmungen. 

§ 39. Auf die Lehrlings-, Gehilfen- und Studienzeit ist die Militär
dienstzeit nie h t anzurechnen 1 ). 

§ 40. Vorstehende Bestimmungen treten am l. Oktober 1904 in Kraft. 
§ 41. Wer spätestens am l. Oktober 1904 als Apothekerlehrling ein

getreten ist, wird zu den Prüfungen zugelassen, wenn er auch nur den 
Nachweis der bisher erforderten wissenschaftlichen Vorbildung erbringt. 

Apothekergehilfen, die am l. Oktober 1904 eine mindestens einjährige 
Gehilfenzeit abgeleistet haben, sind berechtigt, den Rest der Gehilfenzeit 
ganz oder teilweise vor dem Universitätsstudium abzuleisten. Leisten sie 
die Gehilfenzeit ganz vor dem Universitätsstudium ab und melden sie sich 
spätestens am 15. März 1908 zur Ablegung der Prüfung, so dürfen sie diese 
(einschließlich etwaiger Wiederholungsprüfungen) auf ihren Antrag nach 
den bisherigen Vorschriften ablegen. Beginnen sie das Universitätsstudium 
vor vollendeter dreijähriger Gehilfenzeit, so ist ihnen die vorher abgeleistete 
Gehilfenzeit, soweit sie ein Jahr übersteigt, auf die im § 35 vorgeschriebene 
praktische Tätigkeit anzurechnen. 

Apothekergehilfen, die spätestens im Sommerhalbjahr 1904 das Uni
versitätsstudium begonnen haben, dürfen die Prüfung (einschließlich et
waiger Wiederholungspriifungen) auf ihren Antrag nach den bisherigen 
Vorschriften ablegen2). 

lJenfation uon ben l,ßtüfung9tJotfcf)tiften füt ~lJot{]efet bei bet 3uftänbigen ßentral· 
bel)ötbe be9jenigen \Bunbesftaates ein3ureicf)en finb, tuelcf)em bie l,ßtüfungsfommiijion, 
bei bet bie l,ßtüfung abgelegt werben foll, angcl)ött". 

1 ) \Ytül)et war (<:rtL bes lJteuiiifcf)en ffi'lebi&inalminiftet-3 oom 14. 6e1Jtembet 1888 
unb bes ffieicMfan3lers oom 16. ffi'läq 1891) bie %!ntecf)nung bet ffi'lilitätbienft&eit 
auf bie 6eroier&eit bann &Uläfiig, "wenn bet betrcffenbe l.ßl)arma&eut aucf) wäl)renb 
feines ffi'lilitärbienftes, foweit lc~teres es il)m geftattet, in einer ~lJotl)efe al<3 @el)ilfe tätig 
gewefen ift unb l)ierüber ein 6ertJier3eugnis bei3ubringen tJermag." 

mus bet (S·aijung bes § 39 bet l,ßtüfungsorbnung ift inbeijen 3U fel)en, baii je~t eine 
%!nrecf)nung ber ffi'lilitär&eit überl)aulJt nicf)t mel)r erfolgen ioll, aucf) wenn bet betreffenbe 
<:rinjäl)rige nebenbei in einer ~lJotl)efe tätig ift. :l)agegen fann ein wäl)renb bes ffi'lilitär• 
bienftes abfoltJiettes 6tubium bei etJentueller ilJäterer l,ßromotion ober inal)rungsmittel• 
cf)emifetlJtüfung angerecf)net werben. inm eine ~nrecf)nung bei ber 1J1Jarma3eutifcf)en 
l,ßrüfung ift ausgefcf)loijen. 

2) :l)ie U bergan g s b e ft im m u n g e n bes § 41 erläutert nacf)ftel)enber lJreuflifcf)et 

Min.-Erl. betr. die Pril.fungsordnung fil.r Apotheker. Vom 24. November 1904. 
Der Ausdruck "Ablegung der Prüfung nach den bisherigen Vorschriften" im Sinne 

des § 41 Abs. 2 und 3 der Prüfungsordnung vom 18. Mai 1904 schließt das Prüfungs· 
verfahren und die Zulassungsbedingungen (also auch die Vorschriften über die Studien
dauer) ein. 

Die Zulassung zur Prüfung mit dem Nachweise eines pharmazeutischen Studiums 
von nur drei Halbjahren und die Abhaltung der Prüfung nach dem bisherigen Ver· 
fahren kann demnach nur erfolgen 

a. gemäll § 41 Abs. 2 a. a. 0. bei Apothekergehilfen, welche 
I. am I. Oktober 1904 eine mindestens einjährige Gehilfenzeit abgeleistet hatten 

und 
2. den Rest der Gehilfenzeit ganz vor dem Universitätsstudium zurücklegen und 

schließlich 
3. sich spätestens am 15. März 1908 zur Ablegung der Prüfung melden; 
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Muster 1 (zu § 6). 

Zeugnis über die Tätigkeit als Apothekerlehrling. 
Dem (Vor- und Zuname) ....................... . 

geboren am ~--············· ............... in ... . 
wird hiermit bescheinigt, daß er vom .......... ten . . . .... I 9 .... . 
bis zum ......... ten ......................................... 19.. in der von mir geleiteten 
Apotheke als Lehrling beschäftigt gewesen ist. 

(Folgen die Angaben über die Führung und die Leistungen des Lehrlings 
während der Lehrzeit.) 

.............................. , den ........... ten .................................... .19 .. 

(Unterschrift des Apothekers.) 

Beglaubigt. 

den ..... ten ..................... 19 .... . 

(S:t>gel und Pnterschrift des }ledizinalbeamten.) 
Muster 2 (zu § 14). 

Zeugnis über die pharmazeutische Vorprüfung. 
Dem (Vor- und Zuname) ..................................................................... . 

geboren am ......... ten . . . . . . .. . . . . .. . .. in . . . . . . ....................................... . 

wird hiermit bescheinigt, daß er vor der unterzeichneten Prüfungskommis-
sion. die pharmazeutische Vorprüfung mit der Zensur .......... bestanden hat. 

................. . ....... , den .......... ten ......................................... 19 .... . 

Prüfungskommission für die pharmazeutische Vorprüfung. 

(Siegel der Prüfungskommission und Unterschrift der Mitglieder.) 

Muster 3 (zu § 30 ). 

Zeugnis über die pharmazeutische Prüfung. 
Dem Kandidaten der Pharmazie (Vor- und Zuname) ............... , 

geboren am .......... t~'!- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in ........................................ . 
wird hiermit bescheinigt, daß er vor der ................... Prüfungskommission 
in ........................................ am ten ................................ 19 ..... die 
pharmazeutische Prüfung mit der Zensur....... bestanden hat . 

...... , den t~ ........ .. ................ 19 

(Siegel und Unterschrift der Behörde.) 

b. gemäß § 41 Abs. 3 a. a. 0. bei Apothekergehilfen, die spätestens im Sommer. 
halbjahr 1904 das Universitätsstudium begonnen haben. 

Weitere Voraussetzung für die Ablegung der Prüfung nach den bisherigen Vor
schriften ist in beiden Fällen (a und b) nach dem Wortlaute des§ 41 der Prüfungsord
nung vom 18. l\iai 1904 ein entsprechender Antrag des Kandidaten. Wo indes aus Un
kenntnis der Bestimmungen bei der }leldung zur Prüfung ein derartiger Antrag unter
lassen worden ist, habe ich nichts dagegen einzuwenden, wenn den betreffenden Kandi
daten nach Belehrung iiber die Sachlage eine entsprechende Ergänzung ihres Antrages 
nachgelassen wird. 

Bei dieser Gelegenheit ordne ich ferner zur Vermeidung einer verschiedenartigen 
geschäftlichen Handhabung während der t~bergangszeit hiermit an, daß hinsichtlich 
der Festsetzung der Wiederholungsfristen fortan allgemein nach der Bestimmung des 
§ 28 Abs. 1 der Prüfungsordnung vom 18. :\Iai 1904 verfahren werde. Die Festsetzung 
der Wiederholungsfrist hat demnach auch in denjenigen Fällen durch den Vorsitzenden 
der Prüfungskommission nach Benehmen mit den zuständigen Examinatoren zu er
folgen, in denen die Prüfung im übrigen noeh nach den Vorschriften vom 5. }lärz 1875 
abgPlegt wird. 



Ausführungsanweisung zur Priifungsordnung. 33 

Muster 4 (zu § 35). 

Zeugnis über die Tätigkeit als Apothekergehilfe 
für den Kanditaten der Pharmazie 

Dem Kandidaten der Pharmazie (Vor- und Zuname) ................. . 
................ aus .............................. wird hiermit bescheinigt, daß er nach 

vollständig bestandener pharmazeutischer Prüfung vom ..... t~1 ............. .19 
bis zum ten ............. 19 in der von mir geleiteten Apotheke als Ge-
hilfe beschäftigt gewesen ist. 

(Folgt eine nähere Würdigung der Art der Beschäftigung, wobei anzugeben 
ist, inwieweit der Gehilfe in der bezeichneten Zeit seine praktischen Kennt
nisse und Fähigkeiten vertieft und fortgebildet und ausreichendes Verständnis 

für die .-\ufgaben und Pflichten des Apothekerberufes gezeigt hat.) 

........................ ,den ten 

(Cnterschrift des Apothekers.) 

Beglaubigt (z. B. mit dem Bemerken, 
daß Nachteiliges über den pp. nicht 
bekannt geworden ist) . 
..................... , den ................... 19 

(Siegel und Unterschrift des }ledizinalbeamten.) 

............. 19 .... 

.lluster 5 (zu § 36). 

:Nachdem der Kandidat der Pharmazie (Vor- und Zuname) .............. .. 
............... aus .......................... am .......... ten 19. die 

pharmazeutische Prüfung vor der Prüfungskommission in ............... . 
mit der Zensur bestanden und die Bestimmungen über die 
Gehilfenjahre mit dem .......... t<:!' ............................... 19 ..... erfüllt hat, wird 
ihm hierdurch 

die Approbation als Apotheker 
für das Gebiet des Deutschen Reichs gemäß § 29 der Reichsgewerbeord
nung erteilt . 

............................... , den .......... ten ....................................... 19 ..... . 

(Siegel und l:nterschrift der approbierenden Behörde.) 
Approbation 

für 

als Apotheker. 

Cfine Wllgemeine 2(u5fü~rungsamueijung 0ur \ßrüfungsorbnung ift unter 
bem 15. Sevtember 190J nom vreuflifd)en SMtusminijter et!ajjen worben. Sie 
lautet: 

.<l.usf"ührungsanweisung zur Prüfungsordnung f"ür 
Apotheker. Vom 15. September 19~4. 

Zu den Bestimmungen der neuen Prüfungsordnung bemerke ich im 
einzelnen folgendes: 

I. Die nach§ 3 Abs. 3, §§ 4, 5 und 7 der "Aufsichtsbehörde" und 
der "Landesbehörde" übertragenen Obliegenheiten sind von Ew. Hoch
wohlgeborenen wahrzunehmen. 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Auf!. 
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Zu§ 3. 
2. Als Sitz der Prüfungskommission für die pharmazeutische 

Vorprüfung bestimme ich für jeden Regierungsbezirk den Amtssitz des 
Regierungspräsidenten (s. o. Ziffer l ). 

Wegen Bildung der Prüfungskommission für den dortigen Bezirk für 
die Zeit vom l. Oktober 1904 bis Ende September 1907 ersuche ich das 
Erforderliche zu veranlassen. 

Zum Vorsitzenden ist in der Regel der Regierungs- und Medizinalrat 
oder sein Stellvertreter zu ernennen. 

Zu § 5. 

3. Über die ausnahmsweise Berücksichtigung verspäteter Mel
dungen ist dortseits Entscheidung zu treffen. 

Zu § 6. 

4. Die Kreisärzte sind anzuweisen, vor Erteilung des Zulassungs
zeugnisses 1)-ls Apothekerlehrling (vgl. § 43 der Apotheken-Betriebsord
nung und§ 51 der Dienstanweisung für die Kreisärzte vom 23. März 1901) 
an Inhaber eines Zeugnisses einer Oberrealschule sich zu überzeugen, ob 
der vorgeschriebene Nachweis der erforderlichen Kenntnisse in der latei
nischen Sprache erbracht ist. 

5. Ferner sind die Kreisärzte, wie schon in dem Runderlasse vom 
25. Juli 1895 - M. 7194 - angeordnet, darauf hinzuweisen, daß Lehr
zeugnisse, die ohne die vorgeschriebenen Angaben über die Führung 
und die Leistungen des Lehrlings zur Bestätigung vorgelegt werden, als 
ungeeignet zurückzuweisen sind. 

6. Die Beglaubigungen der Lehr- und Servierzeugnisse (vgl. § 6 
Ziffer 2, § 17 Abs. 4 Ziffer 1, § 35 Abs. 3 der Prüfungsordnung) durch die 
Medizinalbeamten sind stempelfrei (vgl. Erl. vom 28. Oktober 1897 
- M. 7682 -). 

7. Anträge, welche eine Ausnahme von den Vorschriften des § 6 
Ziffer 1 und 2 bezwecken, sind dortseits vorzuprüfen tmd nebst sämtlichen 
zur Beurteilung erforderlichen Zeugnissen und sonstigen Unterlagen mit 
einem sich zur Sache äußernden Begleitberichte rechtzeitig, und zwar, 
wenn es sich un1 eine Ausnahme von der Vorschrift des § 6 Ziffer 2 handelt 
- spätestens zwei Monate vor Ablauf der Lehrzeit - an mich einzureichen. 

Zu § 7. 

8. Es wird sich empfehlen, mit der Vereinnahmung der Prüfungs
gebühren die Regierungshauptkasse zu beauftragen. Aus den Prüfungs
gebühren sind zunächst die bei der Prüfungskommission entstehenden säch
lichen Ausgaben zu bestreiten. Der verbleibende Rest der Gebühren gelangt 
nach näherer Bestimmung von Ew. Hochwohlgeboren unter dem Vorsitzen
den und den Mitgliedern der Prüfungskom1nission zur Verteilung. 

9. Die den Zulassungsverfügungen beizulegenden Abdrücke der Prü
fungsordnung sind dortseits zu beschaffen . 

Zu §§ 9, 10. 

10. Die bei der schriftlichen und praktischen Prüfung zu verwendende 
Aufgabensammlung habe ich von der technischen Kommission für die 
pharmazeutischen Angelegenheiten erneut zusammenstellen lassen und füge 
zwei Abdrücke der Zusammenstellung für die dortigen Akten und zur 
Übermittlung an den Vorsitzenden der Prüfungskommission bei. 
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zu § 15. 

11. Über die Dauer der Verlängerung der Ausbildungszeit bei 
Nichtbestehen der Prüfung hat der Vorsitzende nach Anhörung der Mit
glieder der Prüfungskommission Entscheidung zu treffen. 

Zu § 35. 

Etwaige Anträge wegen Bezeichnung einer Apotheke als nicht 
geeignet für die praktische Betätigung der Kandidaten nach bestandener 
pharmazeutischer Prüfung sind mit eingehender Begründung an mich ein
zureichen. 

An die Herren Regierungspräsidenten. 

Abschrift übersende ich Euerer Exzellenz zur gefälligen Kenntnisnahme. 
Mit Rücksicht darauf, daß die Militärdienstzeit der Apotheker 

nach § 39 der Prüfungsordnung auf die Lehrlings-, Gehilfen- und Studien
zeit zukünftig nicht angerechnet werden darf, wird es sich empfehlen, bei 
Bewerbungen um Apothekerkonzessionen die etwa abgeleistete 
Militärdienstzeit auf das Approbationsalter der Bewerber insoweit in An
rechnung zu bringen, als durch die Erfüllung der Militärdienstpflicht die 
Erlangung der Approbation verzögert worden ist. 

Berlin den 15. September 1904. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 
I. V.: Wever. 

An die Herren Oberpräsidenten. 

Zusammenstellung von Aufgaben für die Prüfungen 
der Apothekergehilfen. 

I. Pharmazeutische Chemie. 

Aceturn et Acidum aceticum. 
Acidum arsenicosum et Liquor Kalii 

arsenicosi. 
Acidum benzolcum. 
Acidum boricum et Borax. 
Acidum carbolicum et Kreosotum. 
Acidum hydrochloricum. 
Acidumhydrocyanicum, AquaAmyg-

dalarum amararum et Oleum 
Amygdalarum aethereum. 

Acidum nitricum. 
Acidum phosphoricum. 
Acidum salicylicum. 
Acidum sulfuricum. 
Acidum tartaricum et Tartarus de-

puratus. 
Aether et Aether aceticus. 
Aqua chlorataet Choral um hydratum. 
Bismutum et ejus salia. 

' Ammonium bromatum, Kalium bro-
matum, natrium bromatum. 

Calcium et ejus salia. 
Lithargyrum et Minium. 
Chininum et ejus salia. 
Chloroformium et Jodoformium. 
Cuprum et ejus salia. 
Emplastra et Sapones. 
Ferrum et ejus salia. 
Glycerinum. 
Hydrargyrum et ejus salia. 
J odum et ejus salia. 
Kalium et ejus salia. 
Magnesium et ejus salia. 
Natrium et ejus salia. 
Plumbum et ejus salia. 
Spiritus. 
Sulfur. 
Zincum et ejus salia. 

3* 
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II. Botanik und Pharmakognosie. 

Adeps et Sebum. 
Amylum et Dextrinum. 
Baisamum peruvianum. 
Benzoe. 
Camphora. 
Cetaceum. 
Cortex Chinae. 
Crocus. 
Flores Arnicae. 
Flores Chamomillae. 
Flores Koso. 
Flores Sambuci. 
Flores Verbasci. 
Folia Digitalis. 
Folia Menthae crispae et piperitae. 
Folia Sennae. 
Folia Uvae Ursi. 
Fructus Anisi et Fruct. Foeniculi. 
Fructus Juniperi. 
Gummi arabicum. 
1;Ierba Conii. 
Herba Hyoscyami. 
Lycopodium. 
Manna. 

Moschus. 
Myrrha. 
Oleum Amygdalarum. 
Oleum .Jecoris Aselli. 
Oleum Ricini. 
Oleum Sinapis. 
Opium. 
Radix Althaeae. 
Radix Gentianae. 
Radix Ipecacuanhae. 
Radix Liquiritiae. 
Radix Rhei. 
Radix Sarsaparillae. 
Radix Senegae. 
Radix Valerianae. 
Rhizoma Calami. 
Rhizoma Filicis. 
Saccharum et Saccharum Lactis. 
Secale cornutum. 
Semen Lini. 
Semen Sinapis. 
Semen Strychni. 
Tubera Jalapae. 
Tubera Salep. 

III. Physik. 

Thermometer. 
Barometer. 
Wagen. 
Spezifisches Gewicht. 
Freier Fall des Körpers. 
Elektrizität. 
Magnetismus. 
Wärme. 

Adhäsion, Kohäsion. 
Mikroskop. 
Dampfmaschine. 
Luftpumpe. 
Aggregatzustände dPr Körper. 
Polarisation. 
Apparate zur Maß-AnalysP. 
Telephon und Telegraph. 

IV. Galenische Zubereitungen. 

Aqua Calcariae. 
Aqua Cinnamomi. 
Aqua Foeniculi. 
Aqua Menthae piperitae. 
Cuprum aluminatum. 
Electuarium e Senna. 
Elixir e Succo Liquiritiae. 
Emplastrum Cantharidum ordina

rium. 
Ernplastrum Cantharidum perpe-

tuum. 
Ernplastrum fuscum camphoratum. 
Ernplastrum Hydrargyri. 
Emplastrum Lithargyri. 
Ernplastrum Lithargyri compositum. 

Ernplastrum saponatum. 
Infusum Sennae compositum. 
Liqor Ammonii anisatus. 
Sirupus Althaeae. 
Sirupus Amygdalarum. 
Spiritus saponatus. 
Tinctura Jodi. 
Tinctura Rhei aquosa. 
Unguentum diachylon. 
Unguentum Glycerini. 
Unguentum Kalii jodati. 
Unguentum leniens. 
lTnguentum Paraffini. 
Unguentum Zinci. 
Yinum camphoratum. 
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Y. Pharmazeutisch-chemische Präparate. 

Acidum benzolcum. 
Ammonium chloratum ferratum. 
Aqua chlorata. 
Aqua hydrosulfurata. 
Ferrum sulfuricum. 
Hydrargyrum bijodatum. 
Hydrargyrum oxydatum via humida 

parat um. 
Hydrargyrum praecipitatum album. 

Liquor Ammonii acetici. 
Liquor Cresoli saponatus. 
Liquor Ferri jodati. 
Liquor Kalii acetici. 
Liquor Kalii arsenicosi. 
Liquor Kaliii carbonici. 
Liquor Plumbi subacetici. 
Mixtum sulfurica acida. 
Sapo kalinus. 

VI. Chemische Präparate zur Prüfung. 

Acetanilidum. 
Acidum aceticum. 
Acidum benzolcum. 
Acidum boricum. 
Acidum carbolicum. 
Acidum citricum. 
Acidum hydrochloricum. 
Acidum nitricum. 
Acidum phosphoricum. 
Acidum salicylicum. 
Acidum sulfuricum. 
Acidum tannicum. 
Acidum tartaricum. 
Aether. 
Aether aceticus. 
Ammonium bromatum. 
Ammonium chloratum. 
Aqua Amygdalarum amararum. 
Aqua chlorata. 
Baisamum Copaivae. 
Baisamum peruvianum. 
Bismutum subgallicum. 
Bismutum subnitricum. 
Bismutum subsalicylicum. 
Bromoformium. 
Calcaria chlorata. 
Calcium phosphoricum. 
Chininum ferro-citricum. 
Chininurn tannicum. 
Chloralum formarnidatum. 
Choralum hydratum. 
Chloroformium. 
Cocalnum hydrochloricum. 
Codeinum phosphoricum. 
Ferrum lacticum. 
Ferrum pulveratum. 

Ferrum reductum. 
Glycerinum. 
Hydrargyrum bijodatum. 
Hydrargyru chloratum. 
Hydrargyrum oxydatum. 
Hydrargyrum praecipitatum album. 
J odoformium. 
Kalium bromatum. 
Kalium carbonicum. 
Kalium chloricum. 
Kalium jodatum. 
Kalium nitricum. 
Kreosot um. 
Liquor Ammonii caustici. 
Liquor Ferri sesquichlorati. 
Liquor Kalii arsenicosi. 
Magnesia usta. 
Magnesium carbonicum. 
Morphium hydrochloricum. 
Natrium bicarbonicum. 
Natrium bromatum. 
Natrium nitricum. 
Natrium sulfuricum. 
Phenacetinum. 
Phenylum salicylicum. 
Pyrazolonum pheny ldiinethy licum. 
Pyrazolonum phenyldimethylicum 

sali cylicum. 
Stibium su!furatum aurantiacum. 
Sulfur praecipitatum. 
Tartarus depuratus. 
Tartarus natronatus. 
Tartarus stibiatus. 
Zincum oxydatum. 
Zincum sulfuricum. 

W!S Q:rgän3ung 3ur l_ßrüfung!Sorbnung für Wt-Jotljefer finb nod) 3t1.1ei früljere 
\Bunbei5rati5befd)lüffe an3ufeljen, tl.leld)e bie 2 u laff u n g tJ o n llit-J o t lj e fer· 
geljilfen in beutjd)en Wt-Jotljefen betreffen. ~ieje mit ben \Befanntmad)ungen 
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be5 ffieid)5fanöler5 tJOm 13. ,Januar 1883 unb t>om 12. ~ebntar 1902 t>eröffent
lid)ten >Befd)lüffe be5 >aunbesrat5 bleiben öUfolge >aunbesratsbefd)luffes tJom 
5. Wlai 1904 burd) bie ~rüfung5orbnung für mf1ot{jefer unberü{jrt. 

~ie >Befd)lüfie lauten: 

Bk. des Reichskanzlers vom 13. Januar 1883. 

Der Bundesrat hat beschlossen, die Bekanntmachung, betreffend die 
Prüfung der Apothekergehilfen, vom 13. November 1875 durch die nach
stehende Vorschrift zu ergänzen : 

"Als Apothekergehilfe darf nur servieren, wer den maßgebenden 
Vorschriften über die Prüfung der Apothekergehilfen durchweg ge
nügt hat." 

Bk. des Reichskanzlers vom 12. Februar 1902. 

Der Bundesrat hat beschlossen, die Bekanntmachung vom 13. Januar 
1883 durch folgende Vorschrift zu ergänzen: 

"Der Reichskanzler wird ermächtigt, in Übereinstimmung mit der 
zuständigen Landeszentralbehörde in besonderen Fällen Personen, 
welche die Prüfung der Apothekergehilfen im Inlande nicht abge
legt haben, mit Rücksicht auf eine im Auslande abgelegte gleich
artige Prüfung ausnahmsweise in einer deutschen Apotheke als 
Apothekergehilfe zuzulassen.'' 

IV. Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb 
der Apotheken. 

WMigebenb für ben Umfang be5 außerf)alb ber \l{f1otf)efen 5ugelajjenen 
mröneif)anbel5 finb bie auf @mnb t>on § 6 \){{Jf. 2 ber @eto.D. ergangene Sfaifer
lid)e )Berorbnung betreffenb ben )Betfe{jr mit mqneimitteln unb beten ~rgän· 
5ungen 1). ~ie biesbeöüglid)en )Berorbnungen lauten: 

1) ßubereitungen unb ~Stoffe, tveld)e nid)t unter bieje ~erorbnungen fallen, jinb 
bamit, fofern fie nid)t 0u ben ®iften geljören unb mit Wusnaljme tJon 6ül3ftoff, 
bem freien ~erfeljr übetlalfen. ~oli0eitJerorbnungen, tveld)e nod) tveitergeljenbe \Be• 
jd)ränfungen ober ~erbote bes \Jeilljaltens unb ~erfaufens tJon Wqneimitteln aujierljalb 
ber 2lj.Jotljefen feftfe~en, finb ungültig (.!f.@. 16. 0uni 1898, .!f.@.W. II, 6. 239 unb 276; 
4. lmai 1899, .!f.®.W. III, 6. 378; 16. 'tle&ember 1901, .!f.@.W. IV, 6. 600; 25. 6ej.Jtember 
1905, ~lj.ßtg. 1905, 91r. 78). 

6otveit bie freigegebenen ßubereitungen unb (Stoffe aber 5u ben @ i f t e n geljören, 
bürfen fie aujierljalb ber Wvotljefen nur tJon fon&elfionierten ®iftljänblem unb nur unter 
ben in bet ®ifttJerorbnung angegebenen lBebingungen feilgeljalten unb tJetfauft tverben 
(.!f.@. 11. 'tle&ember 1899, .!f.®.W. III, 6. 397. 91äljeres ljierüber in :teil XVII). 'tler 
Umfang bes &ugelalfenen ®iftljanbe!S ift im übrigen nidjt allgemein fejtgelegt, jonbern 
tid)tet fid) tJielmeljr banad), für tveld)e ®ifte im a:in&elfalle bie beljörblid)e @eneljmigung 
nadjgejud)t b&tv. erteilt tvorben ift. ®ifte, tveld)e im ~er5eid)nis B ber ~erorbnung 
tJom 22. üftober 1901 angefüljrt jinb, bleiben natütlid) unter allen Umftänben tJom .!flein• 
'ljanbel aufier'ljalb ber 2llJot'ljefen ausgejd)loflen (.!f.@. 10. lmai 1900, .!f.®.W. III, 6. 379). 

'tlas \Jeilljalten unb bet ~erfauf tJon 6 ü 13ft o ii ift burd) bas 6üfiftoffgefe~ uom 
7. 0uli 1902 (i. :teil XI) aufier'ljalb ber 2ljJotljefen überljauj:lt tJerboten. a:benfo b~rf 
ber ßtvifd)en'ljanbel mit füfiftoifljaltigen 91a'ljrungs· unb @enufimitteln nur burd) bie 
2lj.Jotljefen erfolgen. 
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Verordnung, betr. den Verkehr mit Arzneimitteln. 1 ) 

Vom 22. Oktober 1901 (R.G.Bl. S. 380). 

39 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 
usw. verordnen im Namen des Reichs auf Grund der Bestimmungen im 
§ 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung (R.G.Bl. 1900 S. 871), was folgt 2 ): 

§ l. Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse A aufgeführten Zu
bereitungen dürfen, ohne Unterschied, ob sie heilkräftige Stoffe ent
halten oder nicht, als Heilmittel (Mittel zur Beseitigung oder Linderung 
von Krankheiten bei Menschen oder Tieren) außerhalb der Apotheken nicht 
feilgehalten oder verkauft werden. 

Dieser Bestimmung unterliegen von den bezeichneten Zubereitungen, 
soweit sie als Heilmittel feilgehalten oder verkauft werden, 

a. kosmetische MitteP) (Mittel zur Reinigung, Pflege oder Fär
bung der Haut, des Haares oder der Mundhöhle). Desinfektions
mittel und Hühneraugenmittel nur dann, wenn sie Stoffe ent
halten, welche in den Apotheken ohne Anweisung eines Arztes, 
Zahnarztes oder Tierarztes nicht abgegeben werden dürfen4), kos
metische Mittel außerdem auch dann, wenn sie Kreosot, Phenyl
salicylat oder Resorcin enthalten; 

b. künstliche Mineralwässer nur dann, wenn sie in ihrer Zu
sammensetzung natürlichen Mineralwässern nicht entsprechen und 
zugleich Antimon, Arsen, Baryum, Chrom, Kupfer, freie Salpeter
säure, freie Salzsäure oder freie Schwefelsäure enthalten. 

Auf Verbandstoffe (Binden, Gazen, Watten und dergleichen), auf 
Zubereitungen zur Herstellung von Bädern, sowie auf Seifen 
zum äußerlichen Gebrauche findet die Bestimmung im Abs. I nicht 
Anwendung. 

§ 2. Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse B aufgeführten 
Stoffe dürfen außerhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft 
werden. 

§ 3. Der Großhandel unterliegt den vorstehenden Bestimmungen 
nicht. Gleiches gilt für den Verkauf der im Verzeichnisse B aufgeführten 
Stoffe an Apotheken oder an solche öffentliche Anstalten, welche 
Untersuchungs- oder Lehrzwecken dienen und nicht gleichzeitig Heil
anstalten sind. 

§ 4. Der Reichskanzler ist ermächtigt, weitere, im einzelnen bestimmt 
zu bezeichnende Zubereitungen, Stoffe und Gegenstände von dem Feil
halten und Verkaufen außerhalb der Apotheken auszuschließen 5 ). 

§ 5. Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem l. April 1902 in 
Kraft. Mit demselben Zeitpunkte treten die Verordnungen, betreffend den 

1 ) Q:in ausfüf)didjer Sfommentar 5u ber 58erorbnung ift erjdjienen unter bem :l:itel: 
~ie reidjsgeje~lidjen IBeftimmungen über ben )ßerfef)r mit Wr5neimitteln auflerf)alfJ ber 
Wpotf)efen. Unter IBenu~ung ber Q:ntfdjeibungen ber beutjdjen o.leridjtsf)öfe erläutert 
tJon Dr. Sj. IBö t tger, ffiebafteur ber ~f)armaöeutijdjen 3eitung. 58ierte tJermef)rte Wut~ 
Iage. IBe,rlin 1902. ~erlag tJon 0'uliui3 @Springer. 

2 ) Uoertretungen ber ~erorbnung merben nadj § 367, 3 6tr.GUB. oeftraft (\ief)e 
1:ei1 VIII). 

3 ) Sjieroei ift audj § 3 bes Gleje~es betr. bie 58ertuenbung gejunbf)eitsfcljäb~ 
!idjer jyarben bei ber Sjerftellung tJon ~af)rungsmitte!n, o.lenuflmitteln unb Glebraudjs• 
gegenjtänben tJom 5. 0'uli 1887 (f. :l:eil XI) ~u berücfjidjtigen. 

4 ) 6. :l:eil XV. 
5 ) 58on biejer firmädjtigung f)at ber ffieidjsfanijlet in ber 58erorbnung tJom 

1. Dftooer 1903 Glebraudj gemad1t (j. 3. 44). 
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Verkehr mit Arzneimitteln, vom 27. Januar 1890, 31. Dezember 1894, 
25. November 1895 und 19. August 1897 (R.G.Bl. 1890 S. 9, 1895 S. I und 
455, 1897 S. 707) außer Kraft. 

Gegeben Neues Palais, Potsdam, den 22. Oktober 1901. 

Wi1helm. 

Graf von Posadowsky. 

Verzeichnis A.l) 

l. Abkochungen und Auf
güsse (decocta et infusa); 

2. Atzstifte (styli caustici); 
3. Auszüge in fester oder 

flüssiger Ferro (extracta et tinc
turae), ausgenommen: 

Arnicatinktur, 
Baldriantinktur, auch ätherische, 
Benediktineressenz, 
Benzoetinktur, 
Bischofessenz, 
Eichelkaffeeextrakt, 
Fichtennadelextrakt, 
Fleischextrakt, 
Himbeeressig, 
Kaffeeextrakt, 
Lakritzen (Süßholzsaft), auch mit 

Anis, 
Malzextrakt, auch mit Eisen, 

Lebertran oder Kalk, 
Myrrhentinktur, 
Nelkentinktur, 
Teeextrakt von Blättern des Tee

strauches, 
Vanillentinktur, 
Wachholderextrakt; 

4. Gemenge, trockene von 
Salzen, oder zerkleinerten Substan
zen, oder von beiden untereinander, 
auch wenn die zur Vermengung be
stimmten einzelnen Bestandteile ge
sondert verpackt sind (pulveres, 
salia et species mixta), sowie Ver
reibungen jeder Art (triturationes), 
ausgenommen: 

Brausepulver aus Natriumbikar
bonat und Weinsäure, auch mit 
Zucker oder ätherischen Oien 
gemischt, 

Eichelkakao, auch mit Malz, 
Hafermehlkakao, 
Riechsalz, 
Salicy lstreupulver, 
Salze, welche aus natürlichen 

Mineralwässern bereitet oder 
den Solchergestalt bereiteten 
Salzen nachgebildet sind, 

Sehneeberger Schnupftabak mit 
einem Gehalte von höchstens 
3 Gewichtsteilen Nießwurzel in 
100 Teilen des Schnupftabaks; 
5. Gemische, flüssige und 

Lösungen (mixturae et solutiones) 
einschließlich gemischte Balsame, 
Honigpräparate und Syrupe, aus
genommen: 

Ätherweingeist (Hoffmannstrop-
fen), 

Ameisenspiritus, 
Aromatischer Essig, 
Bleiwasser, mit einem Gehalte von 

höchstens zwei Gewichtsteilen 
Bleiessig in 100 Teilen der Mi
schung, 

Eukalyptuswasser, 
Fenchelhonig, 
Fichtennadelspiritus (Wald \mllex-

trakt), 
Franzbranntwein mit Kochsalz, 
Kalkwasser, auch mit Leinöl. 
Kampferspiritus, 
Karmelitergeist, 
Lebertran mit ätherischen Oien, 
Mischungen von Atherweingeist, 

Kampferspiritus, Seifenspiritus 
Salmiakgeist und Spanischpfef
fertinktur, oder von einzelnen 
dieser fünf Flüssigkeiten unter-

1) ~en gleid)en ISejtimmungen ttJie bie im ~er3eid)ni6 A angegebenen Bu· 
bereitungen unterliegen laut ~erorbnung bes ffieicMfan3ler6 tJom 1. Dftober 1903 
(\. 6. 44) bie brei p{]arma3eutijd1en 6iJe3ialitäten: S)efl' (l;ufal~ptusmittef, 
~omeriana unb ~eibemann~ ruiiiicller Slniitrrid)tee. 



Verordnung, betr. den Verkehr mit Arzneimitteln. 41 

einander zum Gebrauche für 
Tiere, sofern die einzelnen Be
standteile der Mischungen auf 
den Gefäßen, in denen die Ab
gabe erfolgt, angegeben werden, 

Obstsäfte mit Zucker, Essig oder 
Fruchtsäuren eingekocht, 

Pepsinwein, 
Rosenhonig, auch mit Borax, 
Seifenspiritus, 
weißer Syrup; 

6. KapseI n, gefüllte, von Leim 
(Gelatine) oder Stärkemehl (cap
sulae gelatinosae et amylaceae re
pletae),ausgenommen solche Kap
seln, welche 

Brausepulver der unter Nr. 4 an-
gegebenen Art, 

Copaivabalsam, 
Lebertran, 
N atriumbikarbonat, 
Ricinusöl oder 
Weinsäure 

enthalten; 
7. Latwergen (electuaria); 
8. Linimente (Linimenta), 

ausgenommen flüchtiges Lini
ment; 

9. Pastillen (auch Plätzchen 
und Zeltchen), Tabletten, Pillen 
und Körner (pastilli-rotulae et tro
chisci-, tabulettae, pilulae etgranula), 
ausgenommen: 

aus natürlichen Mineralwässern 
oder aus künstlichen Mineral
quellsalzen bereitete Pastillen, 

einfache Molkenpastillen, 
Pfefferminzplätzchen, 

Salmiakpastillen, auch mit Lak
ritzen und Geschmackzusätzen, 
welche nicht zu den Stoffen des 
Verzeichnisses B gehören, 

Tabletten aus Saccharin 1 ) Na
triumbikarbonat oder Brause
pulver, auch mit Geschmack
zusätzen, welche nicht zu den 
Stoffen des Verzeichnisses B 
gehören; 
10. Pflaster und Salben em

plastra et unguenta), ausgenom
men: 

Bleisalbe zum Gebrauche für Tiere, 
Borsalbe zum Gebrauche für Tiere, 
Cold-Cream, auch mit Glyzerin, 

Lanolin oder Vaselin, 
Pechpflaster, dessen Masse lediglich 

aus Pech, Wachs, Terpentin und 
Fett oder einzelnen dieser Stoffe 
besteht, 

englisches Pflaster, 
Heftpflaster, 
Hufkitt, 
Lippenpomade, 
Pappelpomade, 
Salicyltalg, 
Senfleinen, 
Senfpapier, 
Terpentinsalbe zum Gebrauche 

für Tiere, 
Zinksalbe zum Gebrauche für 

Tiere; 
11. Suppositorien (supposi

toria) in jeder Form (Kugeln, Stäb
chen, Zäpfchen oder dgl. , sowie 
Wundstäbchen (cereoli). 

Verzeichnis B. 
Bei den mit * versehenen Stoffen sind auch die Abkömmlinge 
der betreffenden Stoffe sowie die Salze der Stoffe und ihrer Ab

kömmlinge inbegriffen. 

* Acetanilidurn. 
Acida chloracetica. 
Acidum benzoicum e resina subli-

matum. 
Acidum camphoricum. 
Acidum cathartinicum. 
Acidum cinnamylicum. 

Acidum chrysophanicum. 
Acidum hydrobromicum. 
Acidum hydrocyanicum. 

*Acidum lacticum. 
*Acidum osmicum. 
Acidum sclerotinicum. 

*Acidum sozojodolicum. 

1 ) ~ie ~reigabe ber ~acd)arintabletten ijt burd) ba~ ~üiijtoffgeje~ bom 7. ~u!i 
1902 (i. ~eil XI) aufge~obcn. 
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.Acidum succinicum. 
*Acidum sulfocarbolicum. 
*Acidum valerianicum. 
*Aconitin um. 
Actolum. 
Adonidinum. 
Aether bromatus. 
Aether chloratus. 
Aether jodatus. 
Aethyleni praeparata. 
Aethylidenum bichloratum. 
Agaricinum. 
Airolum. 
Aluminium acetico tartaricum. 
Ammonium chloratum ferratum. 
Amylenum hydratum. 
Amylium nitrosum. 
Anthrarobinum. 

*Apomorphin um. 
Aqua Amygdalarum amararum. 
Aqua Lauro-cerasi. 
Aqua·Opii. 
Aqua vulneraria spirituosa. 

* Arecolinum. 
Argentaminum. 
Argentolum. 
Argoninum. 
Aristolum. 
Arsenium jodatum. 

* Atropinum. 
Betolum. 
Bismutum bromatum. 
Bismutum oxyjodatum. 
Bismutum subgallicwn (Dermato-

lum). 
Bismutum subsalicylicum. 
Bismutum tannicum. 
Blatta orientalis. 
Bromalum hydratum. 
Bromoformium. 

*Brucinum. 
Bulbus Scillae siccatus. 
Butylchloralum hydratum. 
Camphora monobromata. 
Cannabinonum. 
Cannabinum tannicum. 
Cantharides. 
Cantharidin um. 
Cardolum. 
Castoreum canadense. 
Castoreum sibiricum. 
Cerium oxalicum. 

*Chinidinum. 

*Chinin um . 
Chinoi:dinum. 
Chloralum formamidatum. 
Chloralum hydratum. 
Chloroformium. 
Chrysarobinum. 

*Cinchonidinum. 
Cinchoninum. 

*Cocai:num. 
*Coffei:num. 

Colchicin um. 
*Coniinum. 
Convallamarinum. 
Convallarinum. 
Cortex Chinae. 
Cortex Condurango. 
Cortex Granati. 
Cortex Mezerel. 
Cotoinum. 
Cubebae. 
Cuprum aluminatum. 
Cuprum salicylicum. 
Curare. 

*Curarinum. 
Delphininum. 

*Digitalinum. 
*Digitoxinum. 
*Duboisinum. 
*Emetinum. 
*Eucainum. 
Euphorbium. 
Europhenum. 
Fel tauri depuratum siccum. 
Ferratinum. 
Ferrum arsenicicum. 
Ferrum arsenicosum. 
Ferrum carbonicum saccharatum. 
Ferrum citricum ammoniatum. 
Ferrum jodatum saccharatum. 
Ferrum oxydatum dialysatum. 
Ferrum oxydatum saccharatum. 
Ferrum peptonatum. 
Ferrum reductum. 
Ferrum sulfuricum oxydatum am-

moniatum. 
Ferrum sulfuricum siccum. 
Flores Cinae. 
Flores Koso. 
Folia Belladonnae. 
Folia Bucco. 
Folia Cocae. 
Folia Digitalis. 
Folia J aborandi. 
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Folia Rhois toxicodendri. 
Folia Stramonii. 
Fructus Papaveris immaturi. 
Fungus laricis. 
Galbanum. 

*Guajacolum. 
Hamamelis virginica. 
Haemalbuminum. 
Herba Aconiti. 
Herba Adonidis. 
Herba Cannabis indicae. 
Herba Cicutae virosae. 
Herba Conii. 
Herba Gratiolae. 
Herba Hyoscyami. 
Herba Lobeliae. 
*Homatropinum. 
Hydrargyrum aceticum. 
Hydrargyrum bijodatum. 
Hydrargyrum bromatum. 
Hydrargyrum chloratum. 
Hydrargyrum cyanatum. 
Hydrargyrum formamidatum.. 
Hydrargyrum jodatum. 
Hydrargyrum olei'nicum. 
Hydrargyrumoxydatum viahumida 

parat um. 
Hydrargyrum peptonatum. 
Hydrargyrum praecipitatumalbum. 
Hydrargyrum salicylicum. 
Hydrargyrum tannicum oxydula-

tum. 
*Hydrastininum. 
*Hyoscyaminum. 
Itrolum. 
Jodoformium. 
Jodolum. 
Kairinum. 
Kairolinum. 
Kalium jodatum. 
Kamala. 
Kosinum. 
Kreosotum (e ]igno paratm11). 
Lactopheninum. 
Lactucarium. 
Larginum. 
Lithium benzo'icum. 
Lithium salicylicum. 
Losophanum. 
Magnesium citricum effervescens. 
Magnesium salicylicum. 
Manna. 
Methylenum bichloratum. 

Methylsulfonalum (Trionalum). 
Muscarin um. 
Natrium aethylatum. 
Natrium benzoicum. 
Natrium jodatum. 
Natrium pyrophosphoricum ferra-

turn. 
Natriun1 salicylicum. 
Natrium santoninicum. 
Natrium tannicum. 

*Nosophenum. 
Oleum Chamomillae aethereum. 
Oleum Crotonis. 
Oleum Cubebarum. 
Oleum Matico. 
Oleum Sabinae. 
Oleum Santali. 
Oleum Sinapis. 
Oleum Valerianae. 
Opium, ejus alcaloida eorumque 

salia et derivata eorumque salia. 
(Codeinum, Hero'inum, Morphi
num, Narce'inum, Narcotinum, 
Peroninum, Thebainum, et alia). 

*Orexinum. 
*Orthoformium. 

Paracotoinum. 
Paraldehyd um. 
Pasta Guarana. 

*Pelletierinum. 
*Phenacetinum. 
*Phenocollum. 
*Phenylum salicylicum (Salolum). 
*Physostigminum (Eserinum). 
Picrotoxinum. 

1 
*Pilocarpinum. 
*Piperazinum. 
Plumbum jodatum. 
Plumbum tannicum. 
Podophy Ilinum. 
Praeparata organotherapeutica. 
Propylaminum. 
Protargolum. 

*Pyrazolonum phenyldimethylicum 
(Antipyrinum). 

Radix Belladonnae. 
Radix Colombo. 
Radix Ipecacuanhae. 
Radix Gelsemii. 
Radix Rhei. 
Radix Sarsaparillae. 
Radix Senegae. 
Resina J alapae. 
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Resina Scammoniae. 
Resorcinum purum. 
Rhizoma Filicis. 
Rhizoma Hydrastis. 
Rhizoma V eratri. 
Salia glycerophosphorica. 
Salophenum. 
Santoninum. 

*Scopolaminum. 
Secale cornutum. 
Semen Calabar. 
Semen Colchici. 
Semen Hyoscyami. 
Semen St. Ignatii. 
Semen Stramonii. 
Semen Strophanthi. 
Semen Strychni. 
Sera therapeutica, Iiquida et sicca, 

et eorum praeparata ad usum 
human um. 

*Spartelnum. 
Stipites Dulcamarae. 

*Strychnin um. 
*Sulfonalum. 

Sulfur jodatum. 
Summitates Sabinae. 
Tannalbirr um. 

Tannigenum. 
Tannoformium. 
Tartarus stibiatus. 
Terpinum hydratum. 
Tetronalum. 

*Thallinum. 
*Theobromin um. 
Thioformium. 

*Tropacocalnum. 
Tubera Aconiti. 
Tubera J alapae. 
Tuberculinum. 
Tuberculocidinum. 

*Urethan um. 
*Urotropin um. 
Vasogenum et ejus praeparata. 

*Veratrin um. 
Xeroformium. 

*Yohimbin um. 
Zincum aceticum. 
Zincum chiaraturn purum. 
Zincum cyanatum. 
Zincum permanganicum. 
Zincum salicylicmn. 
Zincum sulfoichthyolicum. 
Zincum sulfuricum purum. 

BekanntJnachung, betr. den Verkehr JDit ArzneiJDitteln. 
Vom l. Oktober 1903 (R.G.Bl. S. 281). 

Auf Grund des § 4 der Kaiser!. Verordnung, betreffend den Verkehr 
mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901 (R.G.BI. S. 380) wird bestimmt: 

Eukalyptus mittel Heß' (Eukalyptol und Eukalyptusöl Heß'), 
Homeriana (auch Brusttee Homeriana, russischer Knöterich, Poly

gorrum aviculare)l) und 
Knöterichtee, russischer, Weidemanns (auch russischer Knö

terich- oder Brusttee Weidemanns)l) 
werden vom l. Januar 1904 ab von dem Feilhalten und Verkaufen außer
halb der Apotheken unbeschadet der Bestimmung im § 3 der bezeichneten 

1) Über ben ~erfel)r mit Sl.nötcrid) erging nad)ftel)enbe erläuternbe 5Befannt· 
mad)ung bes lJreuflijd)en 9Rebi3inalminijteri3 oom 8. W1är3 1905: 

Die Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers, betreffend den Verkehr mit 
Arzneimitteln, vom I. Oktober 1903, hat mehrfach die Auslegung erhalten, daß Vogel
knöterich, oder wenigstens russischer Knöterich in jeder Form, vom Großhandel ab
gesehen, unter allen Umständen als Heilmittel nur in Apotheken feilgehalten oder ver
kauft werden dürfe. Diese Auslegung ist nicht zutreffend und entspricht nicht der 
gesetzlichen Absicht ... 

Der Vorschrift der Bekanntmachung vom I. Oktober 1903 unterliegen nicht Knöte
rich oder Knöterichtee schlechthin, sondern nur die als "Homeriana" oder als "Weide
manns russischer Knöterichtee" in den Handel kommenden \Yaren, die~e allerdings 
auch dann, wenn ~ie unter den in der Bekanntmachung aufgeführten anderen Bezeich
nungen vertrieben werden. 
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Verordnung mit der Wirkung ausgeschlossen, daß auf sie die Bestimmung 
des § I Abs. I der Verordnung Anwendung findet. 

Berlin, den I. Oktober I903. 
Der Stellvertreter des Reichskanzlers. 

Graf von Posadowsky. 

~er burdJ tJorjtef)enbe I!Serorbnungen freigegebene 2{raneitJerfe1)r fJ.Jielt 
fiel) in ben ~rogenl)anblungen ab, benen fiel) als befonbere 2(bart nod) bie 
fogenannten ':Drogen i d) rä n fe beigefellt l)aben. ~iefe ®efd)äfte unterliegen 
in \ßreuflen einer bo1J1Jelten ~efid)tigung, einmal unb ßltlar alljäf)rlid) burd) 
~ommiffare ber Crti31Joli0eibe1)örbe, unb ßltleitens in ber ffiegel alle brei Z5a1)re 
burd) bie ftaatlid)en 211-Jotf)efenretJifionsfommifiionen. ~ie ttJejentfid)ften f)ierüber 
fottJie über ben ~etrieb ber ~rogenlJanblungen befief)enben IBorfd)riften finb 
folgenbe 1): 

Bin-.Erl., betr. Grundzüge über die Regelung des Verkehrs 
nlit Arznehnitteln außerhalb der Apotheken und die Be

aufsichtigung desselben. Vom 22. Dezember 1902. 

Um die in den einzelnen Landesteilen bestehenden Bestimmungen über 
Einrichtung und Betrieb der Drogen-, Material-, Farben- und ähnlicher 
Handlungen einheitlich zu gestalten, habe ich den Erlaß über die Besich
tigung solcher Handlungen vom I. Februar 1894 nach Anhörung von Ver
tretern des Apotheker- und des Drogistenstandes einer Umarbeitung unter
worfen. Dabei sind die auf den gemeinschaftlichen Erlaß vom IO. Februar 
I900 erstatteten Berichte in der \Veise verwertet worden, daß die von der 
Mehrzahl der Berichterstatter befürworteten Vorschläge tunliebste Berück
sichtigung gefunden haben. 

Im Einverständnis mit den Herren Ministern des Innern und für Handel 
und Gewerbe lasse ich Ew. Hochwohlgeboren die beifolgenden Grundzüge 
über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken 
mit dem ergebensten Ersuchen zugehen, auf Grund derselben in dem dort
seitigen Bezirke, soweit es noch nicht geschehen sein sollte, eine entsprechende 
Polizeiverordnung zu erlassen bzw. bestehende Verordnungen entsprechend 
abzuändern (vgl. § 367 Nr. 5 des Reichsstrafgesetzbuchs) 2 ). 

Für die Ausführung der Aufsicht über die genannten Verkaufsstellen 
füge ich folgende Anweisung hinzu: 

I. Verkaufsstellen, an welchen Arzneimittel, Gifte oder giftige 
Farben feilgehalten werden, sind nebst den zugehörigen Vorrats- und 
Arbeitsräumen sowie dem Geschäftszimmer des Inhabers der Handlung in 
der Regel alljährlich einmal unvermutet zu besichtigen. 

2. Die Besichtigung erfolgt durch die Ortspolizeibehörde unter 
Mitwirkung eines approbierten Apothekers und, soweit tunlich, unter 
Zuziehung des zuständigen Kreisarztes, der in diesem Falle die Besich-

.. 1 ) ~ine eridJÖlJjcnbe 'Ilarlegung ber ffiedlt!Suernältnifje über ben \Betrieb unb bie 
UOettuad)ung ber '1)rogen1Janblungen in llJreuflen iit unter ~nfü!Jrung ber ein&elnen 
barüber ergangenen llJoli&eioerorbnungen gegeben in: 5Betrief>!Suorjd)rijten für ~rogen· 
unb iliift!Janblungen in llJreuflen. 3um <l\ebraud)e jür @etuerbetreibenbe unb 5Be1Jörben 
bearbeitet uon ~.Urban, ffiebafteur an ber llJ!Jarmaöeutijd)en ,Beitung. 5Berlin 1906. 
~erlag uon ~uliu!S ®!Jringer. 

2) '1)erartige ~erorbnungen iinb in allen !Jteufliid)en ffiegierung~be&irfen mit ~u~· 
nal]me tJon ®igmaringen edafjen tuorben. ®ie aeigen jebod) im einaelnen mel]rfad)e 
2lbweid)ungen uon ben uom Wlinifter angegebenen <l\runbaügen. 
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tigung leitet. In seinem Wohnorte leitet der Kreisarzt stets die Besich
tigung. Ein Apotheker darf an dem Orte, in welchem er eine Apotheke 
besitzt, an der Besichtigung nur teilnehmen, wenn der Ort über 20 000 Seelen 
zählt; auch in solchen Orten ist von der Mitwirkung eines dort geschäft
lich angesessenen Apothekers in den Fällen abzusehen, in denen die zu 
besichtigende Handlung als Konkurrenzgeschäft für dessen Apotheke zu 
betrachten istl ). 

3. Bevollmächtigten der höheren Medizinalbehörden steht außer
dem die Besichtigung der Verkaufsstellen jederzeit frei. 

4. Über die Besichtigung ist unter Zuziehung des Geschäftsinhabers 
oder seines Beauftragten an Ort und Stelle eine Niederschrift aufzu
nehmen, von welcher dem Geschäftsinhaber auf Antrag kostenpflichtig Ab
schrift zu erteilen ist. 

5. Über den Besichtigungsplan hat sich die Polizeibehörde mit 
dem Kreisarzte rechtzeitig vertraulich zu verständigen. Die Entscheidung 
darüber, ob den zur Tragung einer Uniform verpflichteten Polizeibe
amten für die Mitwirkung bei der Besichtigung die Anlegung von Zivil
kleidern aufzuerlegen oder zu gestatten ist, wird Ew. Hochwohlgeboren 
Ermessen überlassen. Die Polizeibehörde wird zweckmäßig durch Hilfs
beamte der Staatsanwaltschaft vertreten werden, um erforderlichenfalls 
sofort Beschlagnahmen ausführen zu können. 

6. Bei der Besichtigung ist festzustellen: 
a. Ob der Betrieb nur in den der Polizeibehörde angezeigten Räumen 

stattfindet. Die Durchsuchung anderer Räume darf nur unter Be
obachtung der Vorschriften der §§ 102 und flg. der Reichsstraf
prozeßordnung2) erfolgen. 

b. Ob die Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung, betreffend den 
Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Oktober 1901 - R.G.Bl. 
S. 380 - innegehalten sind, insbesondere, ob etwa in den Neben
räumen namentlich der Drogenhandlungen Arzneien auf ärztliche 
Verordnungen angefertigt werden. 

c. Ob die Aufbewahrung der Gifte und der Verkehr mit denselben 
den Vorschriften der Polizeiverordnungen über den Handel mit 
Giften vom 24. August 1895 und vom 16. Oktober 19013) ent
sprechen. Auch die Konzession zum Gifthandel ist einzusehen und 
das Giftbuch nebst Giftscheinen auf ordnungsmäßige Führung zu 
prüfen. 

d. Die Besichtigung hat sich ferner auf die Aufstellung und Aufbe
wahrung sämtlicher Arzneimittel, der indirekten Gifte und der 

1) Q:ine Q:rläuterung hiefer llkftimmung, hie in her frü~eren ffiebifion~nmoeifung 
hen gleid)en llßortlnut ~ntte, nmrhe in nnd)fte~enher !Berfügung her IDlinifter bes ,3nnern 
unh für IDlehi3innlnngelegen~eiten bom 16. Oftober 1894 gegeben: 

Auf die Berichte vom ... betreffend die Besichtigung von Drogenhandlungen, 
erwidern wir ergebenst, daß kein Apotheker dazu angehalten werden kann, bei solchen 
Besichtigungen mitzuwirken; dagegen daß ein approbierter Apotheker, welcher nicht 
Besitzer einer Apotheke ist, zu der Besichtigung zugezogen wird, haben wir nichts 
zu erinnern. Auch sind wir damit einverstanden, daß der Kreisarzt in den Fällen, 
in welchen die approbierten Apotheker der Nachbarorte eine Teilnahme an der Be
sichtigung ablehnen, befugt ist, dieselbe mit dem Polizeiverwalter oder dessen Vertreter 
allein vorzunehmen. Die Zuziehung von entfernter wohnenden Apothekern hat zur 
Vermeidung von Kosten zu unterbleiben. Daß der Polizeiverwalter sich durch einen 
Sekretär oder Sergeanten vertreten läßt, erscheint unbedenklich. 

2) iliefe !Borfd)riften finh in ~eil VIII nbgehrudt. 
3) 3e~t !Betotbnung tJom 22. jJebmnr 1906 (i. ~eil XVII). 
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giftigen Farben und Trennung der arzneilichen Stoffe von den 
Nahrungs- und Gerrußmitteln zu erstrecken. 

e. Auch ist festzustellen, ob die vorgeschriebenen Sondergeräte für 
die Gifte und differenten Mittel (Wagen, Löffel, Mörser) vorrätig, 
gehörig bezeichnet und sauber gehalten sind. 

Präzisierte Wagen und Gewichte, sowie besondere Wagen für unschäd
liche Arzneimittel sind nicht erforderlich. 

Die Vorschriften der Polizeiverordnungen über den Handel mit Giften 
vom 24. August 1895 und 16. Oktober 19011) bleiben für die Bezeichnung 
der Gefäße sowie auch im übrigen unberührt. 

7. Bei der Beurteilung der Güte der Waren in denjenigen Handlungen, 
in welchen Arzneistoffe feilgehalten werden, sind nicht so strenge Anforde
rungen zu stellen, wie an die Beschaffenheit der Arzneistoffe in Apotheken. 

8. Vorschriftswidrige Waren sind mit zu Protokoll gegebener 
Z us tim m u ng des Geschäftsinhabers oder seines Vertreters zu vernichten; 
falls die Zustimmung versagt wird, sind sie in geeigneter Weise, z. B. durch 
amtliche Versiegelung, bis zur richterlichen Entscheidung aus dem Ver
kehr zu ziehen. 

In dem Strafverfahren ist für den Fall der Verurteilung die Einziehung 
der vorschriftswidrigen Ware nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
zu beantragen. 

Für die Beseitigung kleiner, offenbar auf Unwissenheit oder Irrtum 
beruhender Mängel, geringer Unordnung und Unsauberkeit in den Ver
kaufs- und Nebenräumen hat die Polizeibehörde unter Hinweis auf den 
Befund der Besichtigung Sorge zu tragen. Gröbere Verstöße, erhebliche 
Unordnung und Unsauberkeit sind ernstlich zu rügen und im Wieder
holungsfalle zur Bestrafung zu bringen. 

Wegen der Übertretung der Vorschriften der Kaiserlichen Verord
nung vom 22. Oktober 1901 und der Polizeiverordnungen, betreffend 
den Verkehr mit Giften vom 24. August 1895 und 16. Oktober 19011) hat 
die Polizeiverwaltung auf Grund des Gesetzes vom 23. April 1883 in Ver
bindung mit der Ausführungsanweisung vom 8. Juni desselben Jahres die 
Strafe festzusetzen, wenn nicht nach Beschaffenheit der Umstände eine die 
Zuständigkeit der Ortspolizei überschreitende Strafe angemessen erscheint, 
in welchem Falle die gerichtliche Verfolgung durch den Amtsanwalt zu 
veranlassen ist. Mit besonderer Strenge sind Fälle der Anfertigung von 
Arzneien zu verfolgen; auch ist gegebenenfalls auf Grund des § 35 Abs. 4 
der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich (in der Fassung der Bekannt
machung des Reichskanzlers vom 26. Juli 1900) zu verfahren. 

9. Der Kreisarzt hat eine Zusammenstellung der unter seiner Leitung 
stattgehabten Besichtigungen in Gemäßheit der Vorschrift des § 55 der 
Dienstanweisung für die Kreisärzte vom 23. März 1901 Ew. Hochwohl
geboren mit dem Jahresberichte einzureichen. 

Gelegentlich der Apothekenbesichtigungen haben die Bevoll
mächtigten auch die hier gedachten Verkaufsstellen einer Besichtigung 
nach vorstehenden Grundsätzen zu unterwerfen und die darüber auf
genommenen Verhandlungen Ihnen einzureichen 2). 

1 ) Se~t iBerorbnung tJom 22. l5ieoruar 1906 (j. :teil XVII). 
2) Sn Üoereinftimmung ljiermit jagt bie Wntueijung für bie amtlid)e \Be· 

jid)tigung ber 2llJotljefen oom 18. l5ieoruar 1902 (i. :teil XVIII) in: 
§ 27. Soweit möglich, haben die Bevollmächtigten auch Drogenhandlungen, 

welche an demselben Orte sich befinden wie die besichtigten Apotheken, nach den 
darii her bestehenden Vorschriften zn besichtigen. 
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10. Die durch die Besichtigung der Verkaufsstellen usw. entstehenden 
Ausgaben sind als Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung zu betrachten 
und fallen denjenigen zur Last, welche diese Kosten nach dem bestehen
den Rechte zu tragen haben. 

Il. Auf Geschäfte, welche ausschließlich Großhandel betreiben, 
finden die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. 

Berlin, den 22. Dezember 1902. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

Studt. 

Grundzüge über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln außerhalb 
der Apotheken. 

1. \Ver den Verkauf von Arzneimitteln außerhalb der Apotheken be
treiben will, hat in Zukunft zugleich mit der durch § 35 Abs. 6 der Gewerbe
ordnung für das Deutsche Reich (in der Fassung der Bekanntmachung 
des Reichskanzlers vom 26. Juli 1900) vorgeschriebenen Anzeige einen 
Lageplan und eine gerraue Angabe der Betriebsräume einschließlich 
des Geschäftszimmers (Bureau, Kontor) zu den Akten der Ortspolizei
behörden einzureichen. 

Andere als die bezeichneten Räume dürfen weder als Betriebs- noch 
als Vorrats- oder Arbeitsräume benutzt werden. 

Auch die Aufstellung von sogenannten Drogenschränken ist gerrau 
anzugeben. 

2. Sämtliche Räume, sowie die Behältnisse für Arzneimittel und Arznei
stoffe sind stets ordentlich und sauber zu halten. 

3. Die Behältnisse für die nicht zu den Giften zählenden 
Arzneimittel sollen mit lateinischen und in gleicher Schriftgröße aus
geführten deutschen Bezeichnungen, welche dem Inhalt entsprechen, 
in haltbarer schwarzer Schrift auf weißem Grunde versehen sein. Bezeich
nungen in anderen Sprachen sind unzulässig. 

Lediglich für den Gebrauch in der Tierbehandlung dem freien Verkehr 
überlassene Arzneimittel sind durch die Bezeichnung 

"Tier heilmit tel" 
auf dem Behältnis kenntlich zu machen. 

Zur Herstellung der in Absatz I verlangten Bezeichnungen ist für be
stehende Handlungen eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 1906, so
fern die derzeitigen Bezeichnungen bestehenden Polizeivorschriften ent
sprechen, bis zum 31. Dezember 1912 zu gewähren. Neue Einrichtungen 
sind den gegenwärtigen Vorschriften sogleich zu unterwerfen. 

4. DieBehältnisse sind im Verkaufsraume, wie in den Vorratsräumen 
nach dem AI p habe t - insoweit lateinische Bezeichnungen vorgeschrieben 
sind, nach dem Alphabet dieser Bezeichnungen - in Gruppen geordnet 
übersichtlich aufzustellen. In neuen Geschäften und bei Verlegung be
stehender Geschäfte in neue Geschäftsräume hat die Aufstellung einreihig 
zu erfolgen. Vom I. Januar 1907 ab ist ausschließlich die einreihige Auf
stellung zulässig. 

5. Arzneimittel, welche gleichzeitig als Nahrungs- oder Gen uß
mittel dienen oder technische Verwendung finden, sind an der dem über
wiegenden Gebrauch entsprechenden Stelle einzureihen. 

6. Dasselbe Arzneimittel in ganzer, zerkleinerter oder pul veri
sierter Ware darf in gesonderten Fächern desselben Kastens auch in 
bezeichneten Papierbeuteln aufbewahrt werden. 
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7. Abgefaßte Arzneimittel können in verschlossenen Behältnissen 
vorrätig gehalten werden. Den Besichtigungsbevollmächtigten steht das 
Recht der Probeentnahme ohne Entschädigung zu. 

8. Die vorhandenen Arzneimittel müssen echt und zum Gebrauche 
für Menschen und Tiere geeignet, dürfen weder verdorben, noch verun
reinigt sein. 

9. Auf Geschäfte, welche ausschließlich Großhandel betreiben, finden 
die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. 

Jlin.-Erl.~ betr. die Überwachung der Schrankdrogisten. 
Vom 5. Juli 1898. 

Um den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gefahren, welche durch 
die neuerdings immer mehr aufkommenden sogenannten Schrank d r o
gisten herbeigeführt werden, wirksam zu begegnen, ersuchen wir ergebenst, 
die nachgeordneten Behörden, insbesondere auch die Medizinalbeamten zur 
strengsten· Handhabung der folgenden Maßnahmen zu veranlassen: 

Den Vorschriften über Besichtigung der Drogen- und ähnlicher 
Handlungen vom I. Februar 1894 1 ) unterliegen auch die Schrankdro
gisten; dieselben sind nach § 35 Abs. 4 und 6 der Reichsgewerbeordnung 
(Novelle vom 6. August 1896) verpflichtet, den Handel mit Drogen und 
chemischen Präparaten, welche zu Heilzwecken dienen, der zuständigen 
Behörde anzumelden, widrigenfalls gemäß § 148 Ziffer 4 der Gewerbe
ordnung auf Geldstrafe bis zu 150 Mark und im Unvermögensfalle auf 
Haft bis zu vier Wochen erkannt werden kann. Ergibt die Besichtigung, 
daß die Handhabung des Gewerbebetriebes Leben oder Gesundheit von 
Menschen gefährdet, so ist der Handel laut § 35 der Gewerbeordnung zu 
untersagen. In dieser Beziehung kommt namentlich die mittelbare Ge
fährdung in Frage, insofern die rechtzeitige Anrufung des Arztes verzögert 
oder verhindert wird. Jene Gefährdung wird nicht nur durch Schrank
revisionen, sondern auch durch die anderweitig bekannte Art und Weise 
des Arzneiverkaufs festzustellen sein. Die Polizeibehörde wird die Bean
tragung der Untersagung des Handels schon dann in Erwägung zu ziehen 
haben, wenn nach ihren Ermittlungen der Schrankdrogist auch bei 
schweren, einen Arzt unbedingt erfordernden Krankheiten 
Arzneien verkauft. 

Durch eine scharfe Kontrolle der Erfüllung der Anzeigepflicht, durch 
häufige und unerwartete eingehende Besichtigungen seitens der berufenen 
sachverständigen Personen, sowie durch Untersagung des Gewerbebetriebes 
in jedem Falle, in dem Leben oder Gesundheit von Menschen durch die 
Art der Ausübung des Betriebes gefährdet werden, wird es voraussichtlich 
gelingen, die Ausschreitungen der Schrankdrogisten und ihrer Lieferanten 
zu verhüten. 

Berlin, den 5. Juli 1898. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 
I. A.: Förster. 

Der Minister des Innern. Der Minister für Handel und Gewerbe. 
LA.: von Bitter. I. V.: Lohmann. 

Weben ben IJorfteqenb tutebergegebenen Wlinifterialerlaffen befieqen nod) 
tJielfad) befonbere ffieoifion5antueifungen ber ffiegierung5j:Jräfibenten. 

1) ~e~t 22. ~e0embet 1902 (f. 5. 45). 
Böttger, Apothekengesetze. 3. AuH. 4 
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V. Militär-Apothekenwesen. 
~n ber beutfcf)en 9hmee gibt e5 foigenbe 2.frten WCilitärapotl)efer: 
a. ~ei m Banbl)eer: ~injäl)rig•freituiiHge 9Riiitärapotl)efer, StaMapotl)efer, 

Si'orp5ftaMapotl)efer, 1. Dberftab5apotl)efer; ba~u bie 2.fpotl)efer be5 ~eudaubten• 
fianbe5: Unterapotl)efer unb Dberapotl)efer. 

b. ~n ber WCarine: WCarineftaMapotl)efer, WCarineoberfiab6apotl)efer, 
1. @outJemement5apotl)efer in :tfingtau. ~injäl)rig·freituillige Wpotl)efer unb 
WCHitärapotl)efer be5 ~eudaubtenftanbe5 gibt e5 in ber WCarine nicf)t. 

~ie einjäl)rig·freituiUigen WCilitärapotl)efer unb Unterapotl)efer finb \ßer· 
fonen be5 Soibatenftanbe5, bie Oberapotl)efer, StabS· unb Sl'orjJ6fiaMapotl)efer 
fotuie bie WCarinefiaM· unb WCarineoberftaMapotl)efer obere WCiiitärbeamte, ber 
überftaMapotl)efer 3itJi1beamter ber WCilitärtJertuaitung, ber CSJoutJemement5, 
apotl)efer in :tfingtau 3itJiibeamter ber @outJemement5tJertualtung. 

3um ~ienfi a15 einjäl)rig•freituillige WCilitärapotl)efer tuerben nur folcf)e 
3um einjäl)rig,freituiUigen :Dienft berecf)tigte junge Beute 3Uge1affen, tueicf)e be• 
reit5 ein l)aibe6 ~al)r mit ber jffiaffe gebient, ba6 militärifcf)e ~ienfiöeugni6 (fiel)e 
Seite 58) unb bie 2.fpprobation a15 2.fpotl)efer ertuorben l)aben. 

~ie ~eftimmungen über bie WCilitärbienfipflicf)t im allgemeinen unb ben 
einjäl)rig·freitui!Iigen ~ienft im befonberen finb niebergelegt in ber ~eutfd)en 
jffiel)rorbnung. ~ie tuicf)tigfien \ßunfte, bie l)ier intereffieren, finb folgenbe: 

Deutsche W ehrordnung. 
In der Fassung der Bk. vom 22. Juli 1901 (R.Z.Bl. Nr. 32). 

§ 4. Wehrpflicht. l. Jeder Deutsche ist wehrpflichtig und kann 
sich in Ausübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen . . . 

2. Diejenigen Wehrpflichtigen, welche zwar nicht zum Waffendienste, 
jedoch zu sonstigen militärischen Dienstleistungen, welche ihrem bürger
lichen Berufe entsprechen, fähig sind, können zu solchen herangezogen 
werden I). 

3. Die Wehrpflicht beginnt mit dem vollendeten 17. Lebensjahre und 
dauert bis zum vollendeten 45. Lebensjahre. 

§ 5. Gliederung der Wehrpflicht. I. Die Wehrpflicht zerfällt 
in die Dienstpflicht und die Landsturmpflicht. 

2. Die Dienstpflicht ist die Pflicht zum Dienste im Heere oder in der 
Marine. Während der Dauer der Wehrpflicht ist jeder Deutsche in der 
Regel vom vollendeten 20. Lebensjahre bis zum 31. März desjenigen Kalen
derjahres, in welchem er das 39. Lebensjahr vollendet, dienstpflichtig. 

3. Die Pflicht zum Dienste im Heere wird eingeteilt in: 
a. aktive Dienstpflicht \ . . . 
b. Reservepflicht I Dtenstpfhcht 1m stehenden Heere, 

c. Landwehrpflicht, 
d. Ersatzreservepflicht. 
6. Alle nicht zum Dienste im Heere oder in der Marine eingezogenen 

Wehrpflichtigen sind landsturmpflichtig (§ 20). 
§ 6. Dienstpflicht im stehenden Heere. 1. Die Dienstpflicht 

im stehenden Heere umfaßt die aktive Dienstpflicht und die Reservepflicht. 

I) 1)ieje ~eftimmung qat iür ben 1>ienjt ber lli)Jotqefer feine ~ebeutung, ba 
je~t aud) bie illhlitärajlotqefer t:Jor iqrer qalbjiiqrigen ~ienft0 eit in einer ~a0arettajlotqefe 
ftet5 ein qalbe5 0aqr bei ber )illaffe gebient qaben müifen. 
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2. Die Dienstpflicht im stehenden Heere dauert sieben Jahre (vgl. 
jedoch § 11, 5). 

§ 7. Aktive Dienstzeit im Heere. I. Die aktive Dienstzeit wird 
nach dem wirklich erfolgten Dienstantritte mit der Maßgabe berechnet, 
daß diejenigen Mannschaften, welche in der Zeit vom 2. Oktober bis 31. März 
eingestellt werden, als am vorhergehenden l. Oktober eingestellt gelten. 

§ 8. Aktive Dienstzeit der Einjährig- Freiwilligen. I. Junge 
Leute von Bildung, welche sich während ihrer Dienstzeit selbst bekleiden, 
ausrüsten und verpflegen und welche die gewonnenen Kenntnisse in dem 
vorgeschriebenen Umfange dargelegt haben, werden schon nach einer ein
jährigen aktiven Dienstzeit im stehenden Heere - vom Tage des Dienst
eintritts an gerechnet - zur RP-serve beurlaubt. 

§ 11. Reservepflicht. I. Die Reservepflicht wird von demselben 
Zeitpunkt ab berechnet, wie die aktive Dienstpflicht, auch wenn in der 
Erfüllung der letzteren eine Unterbrechung stattgefunden hat 1 ). 

5. Die Versetzung aus der Reserve in die Landwehr ersten Aufgebots 
(§ 12, 1-3) erfolgt bei den nächsten auf Erfüllung der Dienstzeit im stehen
den Heere folgenden Frühjahrskontrollversammlungen. 

Nur diejenigen Mannschaften, deren Dienstzeit im stehenden ~eere in 
der Zeit vom l. April bis 30. September ihr Ende erreicht, werden bei den 
Herbstkontrollversammlungen des betreffenden Jahres zur Landwehr ver
setzt. 

§ 12. Landwehrpflicht. I. Die Landwehr wird in zwei Aufgebote 
eingeteilt. 

2. Die Verpflichtung zum Dienste in der Landwehr ersten Aufgebots 
ist von fünfjähriger Dauer. 

3. Der Eintritt in die Landwehr ersten Aufgebots erfolgt nach ab
geleisteter Dienstpflicht im stehenden Heere. 

4. Die Versetzung aus der Landwehr ersten Aufgebots in die Land
wehr zweiten Aufgebots erfolgt nach erfüllter Dienstpflicht bei den Früh
jahrskontrollversammlungen2). Nur diejenigen Mannschaften, deren Dienst
zeit in der Zeit vom l. April bis 30. September abläuft (vgl. § 11, 5 zweiter 
Absatz), treten bei den Herbstkontrollversammungen des betreffenden 
Jahres in die Landwehr zweiten Aufgebots über. 

5. Die Verpflichtung zum Dienste in der Landwehr zweiten Aufgebots 
dauert bis zum 31. März desjenigen Kalenderjahrs, in welchem das 39. Lebens
jahr vollendet wird. 

7. Der Übertritt aus der Landwehr zweiten Aufgebots zum Landsturm 
zweiten Aufgebots (§ 20, 2-5) erfolgt nach erfüllter Dienstpflicht ohne 
weiteres3). 

§ 13. Ersatzreservepflicht. I. Die Ersatzreserve dient zur Er
gänzung des Heeres bei Mobilmachungen und zur Bildung von Ersatz
truppenteilen. 

2. Die Ersatzreservepflicht dauert zwölf Jahre und rechnet vom 
l. Oktober desjenigen Kalenderjahrs ab, in welchem das 20. Lebensjahr 
vollendet wird. 

1) illiie bie~ ~· ~. bei llf~ot~efern butcf) bie :teilung be~ 'l;ienjtjaljre~ (~alb bei bet 
illiaffe unb ~alb als Wlilitiira~ot~efer) in bet ffiegel bet ~all ift. 

2) ~üt obere Wlilitiirbeamte (:0 b era~ ot~ efer) gelten bejonbere ~eftimmungen. 
,Veerorbnung § 44 ßiffer 4 (\. @l. 68). 

3) \Jüt obere ID1ilitärbeamte gelten bie \Beftimmungen ber Sjeerorbnung § 44 
ßiffer 8 (j. 6. 68). 

4* 
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§ 20. Landsturmpflicht. I. Der Landsturm hat die Pflicht, im 
Kriegsfalle an der Verteidigung des Vaterlandes teilzunehmen; er kann in 
Fällen außerordentlichen Bedarfs zur Ergänzung des Heeres und der Marine 
herangezogen \verden. 

2. Der Landsturm besteht aus allen Wehrpflichtigen vom vollendeten 
17. bis zum vollendeten 45. Lebensjahre, welche weder dem Heere, noch 
der Marine angehören. 

3. Der Landsturm wird in zwei Aufgebote eingeteilt. 
4. Zum Landsturm ersten Aufgebots gehören die Landsturmpflichtigen 

bis zum 31. März desjenigen Kalenderjahres, in welchem sie ihr 39. Lebens
jahr vollenden, zum Landsturm zweiten Aufgebots von dem eben bezeich
neten Zeitpunkte bis zum Ablauf der Landsturmpflicht. 

6. Der Übertritt vom Landsturm ersten Aufgebots zum Landsturm 
zweiten Aufgebots erfolgt im Frieden ohne weiteres; ebenso erlischt die 
Landsturmpflicht zu dem unter Ziffer 2 angegebenen Zeitpunkt, ohne 
daß es dazu einer besonderen Verfügung bedarf. 

§ 22. Bedeutung der Militärpflicht. I. Die Militärpflicht ist 
die Pflicht, sich der Aushebung für das Heer oder Marine zu unterwerfen. 

2. Die Militärpflicht beginnt mit dem l. Januar des Kalenderjahres, 
in welchem der Militärpflichtige das 20. Lebensjahr vollendet, und dauert 
so lange, bis über die Dienstverpflichtung des Wehrpflichtigen endgültig 
entschieden ist. 

3. Während der Dauer der Militärpflicht heißen die Wehrpflichtigen 
militärpflichtig. 

§ 24. Freiwilliger Eintritt vor Beginn der Militärpflicht. 
I. Um im allgemeinen wissenschaftliche und gewerbliche Ausbildung so 
wenig wie möglich durch die Dienstpflicht zu stören, ist es jedem jungen 
Mann überlassen, schon nach vollendetem 17. Lebensjahre, wenn er die 
nötige moralische und körperliche Befähigung hat, freiwillig zum aktiven 
Dienst im Heere oder in die Marine einzutreten. 

§ 29. Vorläufige Entscheidungen. l. Zurückstellung Militär-
pflichtiger von der Aushebung kann erfolgen: 

a. wegen zeitiger Ausschließungsgründe (§ 30), 
b. wegen zeitiger Untauglichkeit (§ 31), 
c. in Berücksichtigung bürgerlicher Verhältnisse (§§ 32 und 33), 
d. als überzählig (§ 34). 
2. Die Zurückstellungen unter 1 a-c werden in der Regel durch die 

Ersatzkommission, die unter 1 d durch die Oberersatzkommission verfügt. 
3. In der Regel erfolgt Zurückstellung nur für die Dauer des laufen

den Jahres, d. h. bis zum Termine für Anmeldung zur Stammrolle im 
nächsten Jahre. Lassen besondere im Gesetze begründete Verhältnisse eine 
weitergehende Berücksichtigung gerechtfertigt erscheinen, so ist Zurück
stellung durch die Ersatzkommission bis zum dritten Militärpflichtjahre 
.zulässig. 

4. Zurückstellung über das dritte Militärpflichtjahr hinaus ist durch 
die Ersatzkommission zulässig ... c. infolge erlangter Berechtigung zum ein
jährig-freiwilligen Dienste und zwar bis zum l. Oktober des siebenten Militär
pflichtjahres (§§ 32, 5 und 93)1 ). Auch in diesen Fällen darf die Zurück
stellung in der Regel nur von Jahr zu Jahr erfolgen. (Siehe jedoch§ 93, 2 und 3). 

5. Zurückstellung wird von derjenigen Ersatzkommission verfügt, m 
deren Bezirke der Militärpflichtige gestellungspflichtig ist (§ 26, 2). 

1 ) ~as iit bas ~a~r, in weld]em bas 26. ~ebensja~r tJO!lenbet wirb. 
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7. Zurückstellungen Militärpflichtiger auf Grund besonderer im Ge
setze nicht ausdrücklich vorgesehener Verhältnisse können ausnahmsweise 
von der Ersatzbehörde dritter Instanz 1) bis zum dritten Militärpflichtjahre 
verfügt werden. Ferner kann die Ersatzbehörde dritter Instanz Zurück
stellungen der zum einjährig-freiwilligen Dienste Berechtigten 
über die in Ziffer 4c erwähnte Frist hinaus ausnahmsweise, in der Regel 
von Jahr zu Jahr, bis zum I. Oktober des neunten Militärpflichtjahres ge
nehmigen 2 ). 

Zurückstellungen Militärpflichtiger über die in Abs. I sowie die in 
Ziffer 3 und 4a und b erwähnten Fristen hinaus können ausnahmsweise 
von der Ministerialinstanz genehmigt werden. Solche Zurückstellungen 
sind seitens der Ersatzkommission auf dem Instanzenwege zu beantragen. 
Die Zurückstellung ganzer Berufsklassen auf Grund dieser Bestimmung 
ist unzulässig. 

§ 32. Zurückstellung in Berücksichtigung bürgerlicher Ver
hältnisse. I. Zurückstellungen in Berücksichtigung bürgerlicher Verhält
nisse finden auf Ansuchen (Reklamationen) der Militärpflichtigen oder deren 
Angehörigen statt. 

2. Es dürfen vorläufig zurückgestellt werden: . . . f. Militärpflichtige, 
welche in der Vorbereitung zu einem bestimmten Lebensberufe oder in der 
Erlernung einer Kunst oder eines Gewerbes begriffen sind und durch eine 
Unterbrechung bedeutenden Nachteil erleiden würden. 

5. Im dritten Militärpflichtjahre muß über die in Berücksichtigung 
bürgerlicher Verhältnisse Zurückgestellten endgültig entschieden werden. 
Auf die unter 2f aufgeführten Militärpflichtigen finden die Bestimmungen 
des § 29 Ziffer 4 b oder c Anwendung. 

§ 88. Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst. I. Die 
Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst wird durch Erteilung eines 
Berechtigungsscheines zuerkannt. 

2. Die Berechtigungsscheine werden von den Prüfungskommissionen 
für Einjährig-Freiwillige (§ 2, 7) erteilt. 

§ 89. Nachsuchung der Berechtigung. I. Die Berechtigung zum 
einjährig-freiwilligen Dienst darf im allgemeinen nicht vor vollendetem 
17. Lebensjahre nachgesucht werden. Die frühere Nachsuchung darf, so
fern es sich nur um einen kurzen Zeitraum handelt, ausnahmsweise durch 
die Ersatzbehörde dritter Instanz zugelassen werden, doch hat in solchem 
Falle die Aushändigung des Berechtigungsscheines nicht vor vollendetem 
17. Lebensjahre zu erfolgen. 

Der Nachweis der Berechtigung bzw. die Beibringung der für die Er
teilung des Berechtigungsscheines erforderlichen Unterlagen hat bei Ver
lust des Anrechts spätestens bis zum I. April des ersten Militärpflichtjahres 
(§ 22, 2) bei der Prüfungskommission zu erfolgen. Bei Nichtinnehaltung 
dieses Zeitpunktes darf der Berechtigungsschein ausnahmsweise mit Ge
nehmigung der Ersatzbehörde dritter Instanz erteilt werden. 

1) 'llie (h i a~ b e f)ö rb e n crerfaHen in G;rfa~bef)örben ber Wlinifterialinftancr, G;rfa~· 
bef)örben ber britten ,;Jnftana, Dber-G;rfa~fommifjionen (3toeite ,;Jnftan3), G;rfa~fommiffionen 
(erfte ,;}nftan3). ,;}n ben ein3elnen G;rfa~beßiden ftef)t ber fommanbierenbe @eneral 
be5 Wrmeefoq.J-3 in @emeinid)aft mit bem Cl:f)ef ber jßroi.Jincrial· ober Banbesi.Jertoaltung5· 
bef)örbe, fofern nid)t f)ierfür in einöelnen QJunbesftaaten befonbere Q3ef)örben beftellt 
finb, ben G;rfa~angelegenl)eiten alS "G;rfa~bel)örbe britter ,;Jnfh1n3" I.Jor (:llief)t• 
orbnung § ~). 

2) '1la5 iit bas 0Llf)r, in meld)em bn\3 :28. i:leben5jaf)r uoUenbet 1uirb. 
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2. Die Berechtigung wird bei derjenigen Prüfungskommission für Ein
jährig-Freiwillige nachgesucht, in deren Bezirk der Betreffende gestellungs
pflichtig sein würde (§§ 25 und 26), sofern er bereits das militärpflichtige 
Alter erreicht hätte. 

3. Wer die Berechtigung nachsuchen will, hat sich spätestens bis 
zum L Februar des ersten Militärpflichtjahres bei der unter Ziffer 2 
bezeichneten Prüfungskommission schriftlich zu melden. 

Zwischen dem l. Februar und dem l. April des ersten :Militärpflicht
jahres eingehende Meldungen dürfen ausnahmsweise von der Prüfungs
kommission berücksichtigt werden (Ziffer 1). 

4. Der Meldung (Ziffer 3) sind beizufügen: 
a. ein Geburtszeugnis; 
b. die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters mit der Erklärung, daß 

für die Dauer des einjährigen Dienstes die Kosten des Unterhalts, 
mit Einschluß der Kosten der Ausrüstung, Bekleidung und Woh
nung, von dem Bewerber getragen werden sollen; statt dieser Er
klärung genügt die Erklärung des gesetzlichen Vertreters oder eines 
Dritten. daß er sich dem Bewerber gegenüber zur Tragung der be
zeichneten Kosten verpflichte und daß, soweit die Kosten von der 
Militärverwaltung bestritten werden, er sich dieser gegenüber für 
die Ersatzpflicht des Bewerbers als Selbstschuldner verbürge. 

Die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters und des Dritten 
sowie die Fähigkeit des Bewerbers, des gesetzlichen Vertreters oder 
des Dritten zur Bestreitung der Kosten ist obrigkeitlich zu be
scheinigen. Übernimmt der gesetzliche Vertreter oder der Dritte 
die in dem vorstehenden Absatze bezeichneten Verbindlichkeiten, 
so bedarf seine Erklärung, sofern er nicht schon kraft Gesetzes zur 
Gewährung des Unterhalts verpflichtet ist, der gerichtlichen oder 
notariellen Beurkundung; 

c. ein Unbescholtenheitszeugnis, welches für Zöglinge von höheren 
Schulen (Gymnasien, Realgymnasien, Oberrealschulen, Progymna
sien, Realschulen, Realprogymnasien, höheren Bürgerschulen und 
den übrigen militärberechtigten Lehranstalten) durch den Direktor 
der Lehranstalt, für alle übrigen jungen Leute durch die Polizei
obrigkeit oder ihre vorgesetzte Dienstbehörde auszustellen ist. 

Sämtliche Papiere sind im Original einzureichen. Ist die Erteilung 
eines Unbescholtenheitszeugnisses wegen erfolgter Bestrafung versagt, und 
ist aus der Art des Vergehens und der dabei in Betracht kommenden Neben
umstände unter gleichzeitiger Berücksichtigung des jugendlichen Alters des 
Betreffenden Anlaß zu einer milderen Beurteilung gegeben, auch die sonstige 
Führung des Bestraften eine gute gewesen, so kann derselbe durch die 
Ersatzbehörde dritter Instanz von Beibringung des Unbescholtenheitszeug
nisses befreit werden. 

5. Außerdem bleibt die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig
freiwilligen Dienst noch nachzuweisen. Dies kann entweder durch Bei
bringung von Schulzeugnissen (§ 90) oder durch Ablegung einer Prüfung 
vor der Prüfungskommission (§ 91) geschehen. 

Der Meldung bei der Prüfungskommission sind daher entweder 
a. die Schulzeugnisse, durch welche die wissenschaftliche Befähigung 

nachgewiesen werden kann, beizufügen; oder 
b. es ist zu erwähnen, daß dieselben nachfolgen, in welchem Falle die 

Einreichung bis zum l. April ausgesetzt werden darf; oder 
c. es ist in der Meldung das Gesuch um Zulassung zur Prüftmg aus-
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zusprechen. In diesem Falle ist anzugeben, in welchen zwei fremden 
Sprachen der sich Meldende geprüft sein will, und ferner, ob wie 
oft und wo er sich der Prüfung vor einer Prüfungskommission bereits 
unterzogen hat. Auch hat der sich Meldende einen selbst ge
schriebenen Lebenslauf beizufügen 1 ). 

§ 93. Pflichten der zum einjährig-freiwilligen Dienste Be
rechtigten. l. Die zum einjährig-freiwilligen Dienste Berechtigten können 
sich auf Grund ihres Berechtigungsscheins den Truppenteil, bei welchem 
sie ihrer aktiven Dienstpflicht genügen wollen, wählen. Beschränkungen 
siehe § 94, 3. Zum Eintritt in die Marine ist die Geeignetheit für den 
gewählten Marineteil erforderlich und enthält die Marineordnung Näheres 
hierüber. 

2. Beim Eintritt in das militärpflichtige Alter haben sich die zum ein
jährig-freiwilligen Dienste Berechtigten, sofern sie nicht bereits vorher zum 
aktiven Dienste eingetreten sind, sowie diejenigen Militärpflichtigen, welche 
gemäß § 89, 3 die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienste bei der 
Prüfungskommission nachgesucht haben, bei der Ersatzkommission ihres 
Gestellungsorts (§ 26, 2) schriftlich oder mündlich unter Vorlegung ihres 
Berechtigungsscheins, sofern ihnen derselbe bereits behändigt ist, bzw. 
unter Vorlegung des Befähigungszeugnisses zum Seesteuermann (§ 88, 3) 
zu melden und ihre Zurückstellung von der Aushebung zu beantragen. 

3. Sofern sich die Betreffenden im Besitze des Berechtigungsscheins 
befinden, werden sie durch die Ersatzkommission bis zum l. Oktober ihres 
vierten Militärpflichtjahrs, d. i. des Jahres, in welchem sie das 23. Lebens
jahr vollenden, zurückgestellt. 

4. Versäumnis der unter Ziffer 2 festgesetzten Meldung hat, sofern 
nicht auch der unter Ziffer 3 angegebene Zeitpunkt überschritten wird, 
nicht den Verlust der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienste, wohl 
aber eine Bestrafung wegen Verstoßes gegen die Melde- und Kontrollvor
schriften (§ 26, 7 erster Absatz) zur Folge. 

6. a. Eine weitere Zurückstellung durch die Ersatzkommission ist bis 
zum l. Oktober des siebenten Militärpflichtjahrs, d. i. des Jahres, 
in welchem das 26. Lebensjahr vollendet wird, ausnahmsweise 
und zwar in der Regel nur von Jahr zu Jahr zulässig. 

b. Im übrigen siehe § 29, 7 zweiter Absatz. 
c. Die Zurückstellung muß rechtzeitig bei derjenigen Ersatzkommis

sion nachgesucht werden, welche die erste Zurückstellung ver
fügt hat. 

d. Die Einreichung eines Gesuchs um weitere Zurückstellung entbindet 
nicht von der Verpflichtung der Meldung zum Dienstantritte bei 
einem Truppen-(Marine- )teile (Ziffer 8). 

8. Wer den Zeitraum der ihm gewährten Zurückstellung verstreichen 
läßt, ohne sich zum Dienstantritte zu melden; oder nach Annahme zum 
Dienste sich rechtzeitig zum Dienstantritte zu stellen, verliert die Berech
tigung zum einjährig-freiwilligen Dienste. Letztere darf nur ausnahms
weise durch die Ersatzbehörde dritter Instanz, welche der unter Ziffer 6c 
bezeichneten Ersatzkommission vorgesetzt ist, ... wieder verliehen werden. 

§ 94. Meldung Einjährig-Freiwilliger zum Diensteintritte. 
l. Der Diensteintritt Einjährig-Freiwilliger findet alljährlich bei sämtlichen 
Waffengattungen am l. Oktober, sowie bei einzelnen durch die General
kommandös zu bestimmenden Infanterietruppenteilen (Bataillonen) am 

1 ) 3iifer 5c in bet ~afiung ber \Sefanntmad)ung bom 25. 9:Rätß 1904. 
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l. April statt. Ausnahmen hiervon können nur durch die Generalkom
mandos verfügt werden. 

Der Diensteintritt der Einjährig-Freiwilligen bei der Marine erfolgt 
nach den in der Marineordnung enthaltenen Bestimmungen. 

2. Die Meldung zum einjährig-freiwilligen Dienste kann zu den unter 
Ziffer 1 genannten Zeiten und im Laufe des den einzelnen Terminen voran
gehenden Vierteljahrs erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen darf diese 
Frist im Interesse der Bewerber bis zu einem halben Jahre vor dem Ein
stellungsterrnine durch die Generalkommandos verlängert werden I). 

Bei der Meldung ist der Berechtigungsschein und ein obrigkeitliches 
Zeugnis über die sittliche Führung seit Erteil ung der Berechtigung 
vorzuzeigen 2). 

'1lie petiönlidjen, ~ienfte unb Gl:infommenßtJerl)ältnifie ber Wcifitärapotl)efer 
finb 3Ufammenfaffenb burcf) eine Sfabinettßorber tJom 14. Wlai 1902 geregelt, 
tueldje folgenbetmaflen rautet: 

Persönliche, Dienst- und EinkoiDIDensvet•hältnisse der 
Militärapotheker. 

Kabinettsorder vom 14. Mai 1902 (A.V.BI. S. 161). 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
Die Militärapotheker werden dem Sanitätskorps angegliedert 3 ). Ihre 

Dienst- und Rangverhältnisse regeln die beiliegenden Ergänzungs be
stimm ungen zur Verordnung über die Organisation des Sanitäts
korps vom 6. Februar 1873 und die zugehörigen Übergangsbestim
mungen. 

Gleichzeitig genehmige Ich die anliegenden Änderungen der Heer
ordnung nebst Übergangsbestimmungen mit der Maßgabe, daß die 
neuen Vorschriften über die Dienstpflicht der einjährig-freiwilligen Militär
apotheker vom l. April 1903 ab in Kraft treten. Alle über denselben Gegen
stand früher erlassenen Vorschriften sind aufgehoben. 

Das Kriegsministerium hat das Weitere zu veranlassen. 

Wiesbaden, den 14. Mai 1902. 

Wilhelm. 
An das Kriegsministerium. v. Goßler. 

Vorstehende Allerhöchste Kabinettsorder wird hiermit zur Kenntnis der 
Armee gebracht. 

Zugleich wird bekannt gegeben, daß zufolge Allerhöchster Kabinetts
order vom 10. Aprill902 der Oberstabsapotheker im Kriegsministerium 

r) 8iffer 2 in bet 'ß'alfung ber \SefnnntmadJung tJom 25. 9Jiätö 1904. 
2) Zum einjährig-freiwilligen Dienste Berechtigte, welche bis zum Zeit

punkte der Meldung eine Lehranstalt besuchen, können an Stelle eines obrigkeitlichen 
Zeugnisses ein von dem Direktor usw. der Lehranstalt ausgestelltes vorzeigen. (illmtl. 
2lnmerfg.) 

3) ~a!3 <Sanität!3foqJ<3 bcfte{]t nncf) § 1 ber lßerorbnung tJom 6. 'ß'ebruar 1873 
a. aw3 ben im l:ffinierrange fte{]enben Wlilitärät3ten - bem ®anität!3offiöierfor.p~ -: 
b. ben im llnteroffiaierrange ftenenben 9Jiilitiiräqten, ben ~naarettge{]ilfen unb mili· 
tärifd)en Stmnfrmuärtern. ~ln ber <SVitw bes <Sanität5for.p5 ftcnt ber CS.lrneralftab\lar3t 
ber 2lrmee als Cl:{Jef ber,jelben. 
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im unmittelbaren Verkehr mit den Truppen die Uniform der Korpsstabs
apotheker mit den seinem Range entsprechenden Abzeichen anlegen 
darfl). 

Berlin, den 29. Mai 1902. 

Kriegsministerium. 

v. Goßler. 

Anlar~e I. 

I. Ergänzungsbestimmungen zur Verordnung über die Organisation 
des Sanitätskorps vom 6. Februar 1873. 

§ I erhält folgenden Zusatz: 

Dem Sanitätskorps sind die Militärapotheker angegliedert. 

Hinter 

§ 42 ist zu setzen: 

Vierter Abschnitt. 
Dienstverhältnisse, Rang und Ergänzung der 1\'lilitärapotheker. 

Einteilung der Militärapotheker. 

§ 43. Zu den Militärapothekern gehören: 

a. als obere Militärbeamte Korpsstabsapotheker, Stabsapo
theker, Oberapotheker; 

b. als Personen des Soldatenstandes Unterapotheker, einjährig
freiwillige Mili tära pothe ker. 

§ 44. Jedem Sanitätsamt ist zur Bearbeitung der pharmazeutischen 
und chemischen Arbeiten ein Korpsstabsapotheker zugeteilt2). 

Die Stabsapotheker sind den Chefärzten in größeren Garnison
lazaretten zur Leitung des pharmazeutischen Dienstes unterstellt und unter
stützen die Korpsstabsapotheker bei chemischen Arbeiten. 

Die Oberapotheker und Unterapotheker, soweit sie nicht zu 
Übungen einberufen sind, gehören dem Beurlaubtenstande an und sind für 
den pharmazeutischen Dienst im mobilen Verhältnis bestimmt. Über den 
Sanitätsdienst sämtlicher Militärapotheker vgl. F.S.O. u. K.S.O. 

§ 45. Apotheker, Apothekergehilfen, -Lehrlinge und -An
wärter, welche die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst haben, 
genügen ihrer aktiven Dienstpflicht entweder 

a. ganz mit der Waffe oder 

b. ein halbes Jahr mit der Waffe 3 ) und, wenn sie das Dienstzeugnis 

1 ) ~em Ober[tabßa)Jotl)efer im Shiegßmini[terium i[t burdj Stabinettßorber 
oom 17. ,3anuar 1907 bet ffiang bet ffiäte IV. stlalfe beigelegt. Q:r erl)ält bie Uniiorm 
ber stor)Jß[taMajJotl)efer mit ben feinem ffiange ent[)Jredjenben Wbaeidjen (Q:)Jauletten 
mit filbernen \"5-ranjen unb .. geflodjtenen Wdjfelftüden) unb öttlei ge[tidten filbernen Bi~en 
am stragen unb an ben Wrmelauffdjlägen bel3 )illaifenrodl3, aujierbem bie illalal)ofe. 

2) Wujierbem i[t im l)~gienifdj·djemifdjen Boboratorium ber .l'taijer·)illill)elm~· 
Wfabemie in IBerlin ein stor)J5[ta05a)Jotl)efet angeftellt, bie ille[amliJalJl ber SforlJ5[tab6· 
a)Jotl)efer beträgt bemnadj im ~eutjdjen ffieidje 24. 

3 ) jBei 9Jielbung &um ();intritt ift bem !Jetreffenben 'llbjutcmten gleich mil3lrteilen, 
baji man ba-3 0roeite .\;1albjaf)r al~ ~Jcilitärapotl)efer bienen molle. 
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(vgl. § 4)1) erlangt und die Prüfung als Apotheker2) bestanden 
haben, ein halbes Jahr in einer Lazarettapotheke als einjährig-frei
willige Militärapotheker. 

Behufs Erlangung des Zeugnisses über die bestandene Prüfung als 
Apotheker werden die unter b Bezeichneten, wenn sie ein halbes Jahr 
mit der Waffe gedient und das Dienstzeugnis erlangt haben, unter Vor
behalt der Ableistung des Restes der aktiven Dienstzeit als Sanitätsmann
schaften zur Reserve beurlaubt. 

Den Rest ihrer aktiven Dienstzeit müssen sie spätestens im letzten 
Halbjahre ihrer Zugehörigkeit zum stehenden Heere3) ableisten. Sie haben 
sich daher nach erlangter Approbation spätestens 9 Monate vor Ablauf 
ihrer Zugehörigkeit zum stehenden Heere durch ihre Kontrollstelle bei 
dem Generalarzt des Armeekorps, in dessen Dienstbereich sie einzutreten 
wünschen, zur Einstellung als einjährig- freiwillige Militärapotheker zu 
melden4). 

Einjährig-freiwillige Militärapotheker können durch den Generalstabs
arzt der Armee vom Orte ihres Diensteintritts im Falle dienstlicher Not-

1 ) ~ai5 ~ienftaeugnis ift nad) § 4 ber ~erortlnung "ein tJon ben militärijd)en 
~orgeje~ten aui5gejtelltei5 ~ienf!ßeugnis", in tucld)em ausgej~rod)en tuirb, ba~ bie in 
ber 2!bleiftung ilJrer ~ienjt~flid)t begriffenen jungen B~ute, "nad) i~rer \3-ü~rung, ~ienft· 
avvmation, (I~arafter unb @cjinnung für tuürbig, fotuie aud) nad) bem illrabe ber er
tuorbenen ~irnft!enntniHe für qualifiaiert erad)tet ruerbeu, bereinjt bie Stellung eine§ 
militärijd)cn ~orgejr~ten im 6anitä1Sbienft ßU bef!eiben." Um ba!:l arueite .i)albja~r ali5 
rnlilitära~ot!)efer bienen att fi:innen, ijt aljo ~in\id)tlidJ ber militärifd)en Oualififatiou 
nttt bie O::rlangung bes ~ienftaeugnifiei5, nid)t aber bie lBeförberung aum illefreiten uor• 
gejd)rieben. m.ler bai5 ~ienftaeugnii5 nid)t erlangt, mu~ aud) bai5 atueite S)albja~r fofort 
unter ber m.laffe rueiter bienen. 

2 ) ~116 bie Sfabinettf!orber uom 14. ffilai 19m erlaifen tuurbe, tuar nad) ber geltenben 
~~arma&eutifd)en lßrüfungi51.Jorjd)rift ba6 lBeftr~en ber ~rüfung als W~ot~efer mit ber 
O::rl an g u 1111 b er W~ ~ro b t1 ti o n ibentijd). 9'/ad)bem bie unterbeijen in straft getretene 
~rüfung6orbnun!1 oom 18. rnlai 1904 uorgejd)rieben !)at, bafi bie ~r~~robation erft nad) 
einer auf bie ~rüfung folgenben mit <§;rfolg ßUtüdgelegten atueijä~rigen ~raftifd)en %ätig• 
feit erteilt luirb, mu~ obige lBeftimmung ba~in aufgefa~t ruerben, ba~ nid)t me~r bai5 
)Befte~en ber V!Jarmaaeutifd)en 6taat'!i~rüfung, jonbern Crjt bie <§;r!angung ber 2f~~t0• 
bation al6 mvot~efer &Um Wbbienen beil ßt!Jeiten S)albja!)ri5 als ffililitära~ot~efer be· 
red)tigt. ~ie6 gel)t aud) au6 § 21 ber .i)eerorbnung beutlid) l)eroor (i. S. 66). 

3 ) ~ie Suge~örigfeit 3um fte~enben S)eer bauert iieben 0al)re unb tuirb nad) 
bem tuirflid) erfolgten :Vienjteintritte mit ber rnlaj3gabe bered)net, ba\3 biejenigen rnlann• 
fd)aften, rue!d)e mit ber Seit I.Jom 2. Oftober bi6 31. rnlär& eingefleHt tucrben, a!i5 am 
oorl)ergel)enben 1. Oftober eingefte!!t gelten (mlel)rorbnung §§ 6 unb 7). :Ver IetJte rnle!be· 
termin i)Um O::intritt alS einjäl)rig·freiruilliger rnli!itäravot~efer ijt banad) 6114. 0a!)re nad) 
bem auf biefe )llieife bered)neten :Vienfteintritt bei ber )lliafie (f. aud) S)eerorbnung § 21, 3)_ 

4 ) :Vai5 iBerßeid)nis berjenigen illarnifonorte b&ttJ. illarnijonlaaarette im :Veutfd)en 
ffieid)e, bei tue!d)en bie Wnfte!Iung oon einiäl)rig·freittJiiiigen rnli!itäravotl)efern 
ftattfinbet, ift in jebem 0al)rgange bes ~l)armnaeutifd)en Sfa!enbers (iBer!ag bon 0u!ius 
rsvringer, ~erlin) abgebrudt. 

:Vie Sal)I ber bei einem illarnijonlaaarett ein&ufte!Ienben ffililitära~otl)efer rid)tet 
fid) nad) § 96, 4 Wnmerfung ber jyriebensfanitäti5orbnung. 0n ber ffiegel erl)alten illar• 
nifonlaaarctte mit einer 9lorma!franfen~al)I oon 71-120 einen, oon 120-240 &ttJei unb 
I.Jon 241 unb barüber brei rnlilitära+Jot!)efer: bod) lann unter bejonberen Umftänben 
bie a:injtel!ling einer gröfjeren Wn&al)I bon rnlilitäravotl)efern in bie illamifonlaßarette 
mit Suftimmung ber IJJcebi5inalabteilung bes Sfrieg!3minifterium!3 erfolgen. :Ven illarnifon• 
la5aretten mit <Sanitätsbe~ot unb l)~gienijd)·d)emiid)er Unterfud)ungi5fte!!e, fottJie ben• 
jenigen mit lJ~gieniidJ·d)emiid)em 2aboratorium tuirb ie ein rnli!itära~ot~efer bejonber!3 
geroäl)rt. :Vcm illefud) um Cl:infteiiung alS einjäl)rig·freittJilliger rnlilitäravotl)efer finb 
bei5ufügen: bie 2(~~robation als 2l~ot!)efer, bas :Vienftaeugnis unb ber rnli!itärVa\3. 
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wendigkeit versetzt werden. Sie erhalten in solchen Fällen eine tägliche 
Vergütung 1 ). 

Vor Ablauf der Dienstzeit haben sich die einjährig-freiwilligen Militär
apotheker einer mündlichen Prüfung zu unterziehen. Bei der Entlassung 
aus dem aktiven Militärdienst wird denjenigen, welche diese Prüfung be
standen haben, ein Zeugnis des Korpsgeneralarztes ausgestellt, welches sich 
darüber ausspricht, daß der Betreffende während seiner Dienstzeit zur 
Beförderung sich geeignet gezeigt hat. (Befähigungszeugnis.) Die
jenigen, welche dieses Zeugnis nicht erlangt haben, können zur nachträg
lichen Erwerbung desselben eine achtwöchige Übung als Unterapotheker 
innerhalb der nächsten zwei auf ihre Entlassung folgenden Jahre ableisten. 
Bei ihrer Entlassung aus dem aktiven Dienste treten die Militärapotheker 
als Unterapotheker zum Beurlaubtenstande. 

§ 46. Zwecks Beförderung zum Oberapotheker müssen die Unterapo
theker des Beurlaubtenstandes, welche das Befähigungszeugnis (§ 45) be
sitzen, eine sechswöchige Dienstleistung bei einem Garnisonlazarett 
ablegen 2). Im Mobilmachungsfalle kann von der Übung abgesehen werden. 

Über den Erfolg der Übung hat der Korpsgeneralarzt ein Zeugnis aus
zustellen, in welchem zum Ausdruck zu bringen ist, ob der Unterapotheker 
nach seiner Führung und Dienstleistung, sowie auch nach seinen mora
lischen und Charaktereigenschaften zur Beförderung zum Oberapotheker 
pflichtgemäß empfohlen werden kann. Kann dieses Zeugnis nicht erteilt 
werden, so entscheidet der Korpsgeneralarzt, ob dem Unterapotheker zu 
gestatten ist, zur Erlangung desselben eine nochmalige sechswöchige Dienst
leistung ablegen. Bleibt auch die zweite Übung erfolglos, so kann eine 
Beförderung im Frieden nicht stattfinden. 

Die Beförderung zum Oberapotheker erfolgt mit Zustimmung 
des Generalkommandos auf Vorschlag des Korpsgeneralarztes durch das 
Kriegsministerium 3 ). 

§ 47. Apotheker, welche das Befähigungszeugnis (§ 45) erworben haben 
oder dem Beurlaubtenstande als Offiziere angehören, können, falls sie den 
Befähigungsausweis für Nahrungsmittelchemiker besitzen, schulden
frei und felddienstfähig sind, behufsEinstellungals Stabsapotheker vom 
Generalstabsarzt der Armee zu einer Probedienstleistung einberufen werden. 
Anträge auf Einberufung :1.ur Diem:thlistung als Stabsapotheker sind auf 
dem I )ienstwege an den Generalstabsarzt der Armee zu richten. 

1 ) %lud) öut Wu5bUbung im \}elblaöarett·><Senualtung5bienft fönnen unter 
Umftänben bie 9Jhlitäraj.Jot{jefer fommanbiert merben. S)ierüber bejagt eine ><Serfügung 
twm 8. mobernher 1893 folgenbe5: 

I. Die Ausbildung der Militärapotheker im Feldlazarett-Verwaltungsdienst wird 
vom Sanitätsamt im Einvernehmen mit der Korpsintendantur geregelt. Die
selbe findet nur in denjenigen Garnisonlazaretten statt, in welchen der ord
nungsmäßige Dienstbetrieb in der Lazarettapotheke nicht darunter leidet. 

2. Bei Bestimmung der Zeit und der Dauer der Vorbereitung zum Verwaltungs
dienst ist zu berücksichtigen, daß auf die militärisch-pharmazeutische Aus
bildung und Beschäftigung nach wie vor der Schwerpunkt gelegt und eine 
Überbürdung der betreffenden Militärapotheker vermieden werden muß. 

3. Die Festsetzung der Dienststunden bleibt dem Chefarzte überlassen, der die 
Ausbildung der Militärapotheker überwacht. 

2) ~ie Unteraj.Jot{jefer er{jalten babei ein Übung5gelb bon 1,50 9JU. J.lto :lag 
unb 90 9JU. Q:infleibung5gelb. 

3 ) 'l)ie \Beförberung erfolgt fofort nad) erfolgreid)er Übung of)ne bie früf)er bor• 
gejd)riebene i)llJeijä{jrige lllictr!eßeit. ,Sm übrigen bgl.{jieriJU § 21 ber S)eerorbnung (6. 66). 
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Hat der Einberufene während der in der Regel auf sechs Monate be
messenen Probezeit nach dem Berichte des Korpsgeneralarztes seine Be
fähigung zur Wahrnehmung der Stelle dargetan, so wird er durch das 
Kriegsministerium unter Erteilung einer Anstellungsurkunde zum Stabs
apotheker ernannt und endgültig in seinem Amte bestätigt. Für Unter
apotheker sind die ersten 6 Wochen der Probedienstzeit der in § 46 er
wähnten Cbung gleich zu achten. 

Rangverhältnisse und Einkommen. 

§ 48. Die einjährig-freiwilligen Militärapotheker und Unter
apotheker stehen im Range eines Portepeeunteroffiziers. Die 0 ber
apotheker zählen zu den mittleren Beamten, die Stabsapotheker und 
Korpsstabsapotheker zur fünften Rangklasse der höheren Provinzial
beamten!). 

1) 9Iur bie Stabß· unb .\fDrlJizlftabsajJotf)der 3äf)len banatf) 0u ben f)öl)eren )Beamten 
unb ßWar 3ur fünften Sflajfe. ,Jnbeffen fann älteren .ltorlJiz\ftnbi:iajJotf)efern ba$3 l,ßräbifat 
al$3 überftabi3njJotl)efer mit bem jJerjönlid)en iJtange ber iJtäte IV. Sflajje oerliel)en werben. 
Über bie iJtangoerf)ältniffe beß CberftnMajJotl)eferi3 f. (Yuflnote 1 auf S. 57. 

~ie @ r u Ii frage ber WlilitärajJotl)efer ift folgenbermaflen geregelt: a:injäf)rig· 
freiwillige WlilitärajJotl)efer unb UnterajJotl)efer f)aben al6 l,ßerjonen be:S Solbaten' 
ftanbei3 im iJtange eine$3 l,ßortejJeeunteroffiniers ol)ne weiteres WnfjJrud) auf ben <l.lrufl ber 
Wlannjd)aften Jtnb Unteroffi0im; f)infid)tlid) ber al!3 obere Wlilitärbeamte qualifi3ierten 
SfotlJ6ftabi3ajJotl)efrr, Stabi3tllJO!ljefer unb Dberapotf)efer gilt folgenbe )Berorbnung: 

Kabinettsorder, betr. Grußpflicht und Helmabzeichen der Beamten 
der Militärverwaltung. Vom 15. Mai 1905. 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
l. Die in Ziffern 166 und 168 der Garnisondienstvorschrift von; 15. !\Iärz 1902 

für obere Militärbeamte enthaltenen Bestimmungen über die beim Erscheinen in Uni
form zu erweisenden Ehrenbezeugungen gelten fortan für alle oberen Beamten 
der Militärverwaltung. 

2. Die bis jetzt nur einem Teile der oberen Militärbeamten gegenüber bestehende 
Grußpflicht der Unteroffiziere und Mannschaften wird auf alle oberen 
Beamten der Militärverwaltung bei ihrem Erscheinen in Uniform ausgedehnt. Sie 
haben demgemäß als Mützenabzeichen den für die zu grüßenden Beamten vorgeschrie
benen silbernen Adler nach den Festsetzungen Meiner Ordre vom 3. August 1898 zu 
tragen. 

3. Um die Beamten der Militärverwaltung auch beim Erscheinen im Helm als 
solche kenntlich zu machen, führen sie das für sie bestimmte Mützenabzeichen ___:. 
obere Beamte den Adler, Unterbeamte das Wappenschild -auch am Helm, und zwar: 
auf silbernem Helmzierat vergoldet, auf vergoldetem Helmzierat von Silber, nach den 
Mir vorgelegten Proben. 

Bezüglich derjenigen Beamten, die anderweite Hoheitsabzeichen tragen, ist das 
Entsprechende zu vereinbaren. 

Über bie iJtangoerl)ältniffe unb Uniform ber 9J1arineaj.lotl)cfer ergingen nacf), 
ftel)enbe bejonbere )Berorbnungen: 

Kabinettsorder, betr. die Rangverhältnisse und Uniform der Marineapotheker. 
Vom 4. August 1902. 

Ich bestimme: 
Die Marinestabsapotheker und die Marineapotheker gehören zu den höheren Be

amten der Marine mit" dem Range der Räte fünfter Klasse. Sie erhalten die Uniform 
der Marinekriegsgerichtsräte mit dem Range der Räte fünfter Klasse, jedoch mit der 
Abänderung, daß überall an die Stelle des karmoisinroten Samts dunkelblauer Samt 
tritt. In den Epauletten und Achselstücken tragen die Marinestabsapotheker zwei 
Rosetten, die l\Iarineapotheker eine Rosette. 
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Das Einkommen der Korpsstabsapotheker und Stabsapotheker be
steht in dem etatsmäßigen Gehalt nebst Wohnungsgeldzuschuß und Servis. 
Bei Dienst- und Versetzungsreisen erhalten sie Vergütungen nach den für 
Beamte der Militärverwaltung bestehenden Vorschriften 1 ). 

Disziplin. 

§ 49. Die Disziplin verhält nisse der Korpsstabsapotheker, Stabs
und Oberapotheker regeln sich nach dem R.B.G., sowie nach der Diszi
plinarstrafordnung für das Heer. Die Disziplinarstrafverhältnisse der Unter
apotheker sind in der letzten Dienstvorschrift festgesetzt. 

Der Korpsstabsapotheker ist berechtigt, sämtlichen übrigen Mili
tärapothekern seines Dienstbereichs Weisungen in bezug auf den militär
pharmazeutischen Dienst zu geben und eine mangelhafte Ausführung seiner 
Anordnungen zu rügen; eine Bestrafung ist jedoch an zuständiger Stelle 
zu beantragen. Die gleiche Befugnis steht den übrigen Militärapothekern 
bezüglich der Amtsgenossen geringeren Grades zu. 

Das Unterpersonal der Arznei- und Verbandmittelanstalten, der Laza
rettapotheken und Sanitätsdepots hat den dienstlichen Anordnungen der 
Militärapotheker Folge zu leisten. 

Beförderung, Versetzung und Verabschiedung. 

§ 50. Beförderungen, Versetzungen und Verabschiedungen der Korps
stabsapotheker, Stabsapotheker und Oberapotheker erfolgen durch das 
Kriegsministerium. Bei der Beförderung und bei der Anstellung ist mög
lichst das Dienstalter zu berücksichtigen. 

Meldungen. 

§ 51. Die Militärapotheker sind verpflichtet ihren im Garnisonorte 
befindlichen unmittelbaren Vorgesetzten alle ihre Person betreffenden dienst-

Kabinettsorder, betr. die Titel der Marineapotheker. Vom 26. Januar 1907. 

Ich bestimme: 
Die Marinestabsapotheker haben den Titel ::\Iarineoberstabsapotheker und die 

Marineapotheker den Titel Marinestabsapotheker zu führen. Hinsichtlich des Ranges 
und der Uniform dieser Beamten verbleibt es bei Meiner Order vom 4. August 1902. 

~n ber \JJ1arine jinb im gan5en fecf}5 WjJotl)efer tätig, je ein \JJ1arineoberftab5alJO• 
tl)efer ber Oftfee unb ber il1orbfee unb t>ier W1arineftab5nlJotl)efer. ~ie beiben erftgenannten 
ftef)en im ffiange unb @el)nlt ben SforlJ5ftnb5ajJotl)efern, bie übrigen ben CStab5a1Jotl)efern 
glrid). 

1) ~ie @el)aft5jä~e ber Wlilitäravotl)efer jinb gegenwärtig nad) ber Sfabinett5• 
orber t>om 1. ~uni 1906 folgenbe: ~er Oberftab5a1Jo11)efer beim Sfrieg5minifterium 
6102-6702 Wlf., fteigenb t>on brei 5u brei ~al)ren um je 300 Wlf., fottJie 900 Wlf. nid)t· 
1Jenjion6fäl)ige ~ienft~ufage. ~ie Sfor1J5ftab5a1Jotl)der 3150-5550 Wlf., fteigenb uon 
brei 5u brei ~al)ren um je 400 Wlf., bie ®tab5a1Jotl)der mit bem IBefäl)igung5au5ttJei5 nl5 
il1al)rung5mitteld)emifer 2550-4350 Wlf., fteigenb uon brci 5u brei 0al)ren 5ttJeimal um je 
500 Wlf., 5ttJeimal um je 400 Wlf. CSämtlid)e IBeomte be5iel)en oujierbem iillol)nung5gelb· 
öUfcf}uji nad) III 2 be5 :larifs. 

iillol)nung5gelböufd)uji III 2 beträgt in CSert>i5fiafle A (Wltona, IBerlin, 1Bre5lau, 
~re5ben, \}ranffurt a. WC., .l:leilJöig, Wie~, Wlünd)en, ®trajiburg i. C!. unb CStuttgart) 
900 Wlf., in ben übrigen @arnifonorten 660 Wlf. 

Wujierbem be5ie1Jen ber Oberftab5a1Jot1Jefer 3ur Seit eine nid)t1Jenfion5fäl)ige 
®ert>i50u!age t>on 270 Wlf. unb bie Sfor1J5ftab5· unb Stab5a1Jotl)efer in ben @arnifonen 
ber @lert>i5f!afie A eine ®ert>i50ulage t>on 222 Wlf. ~ie ®ert>i50ulage fommt jebod) 
nad) ben )Seftimmungen bei3 ffieid)!31)au5~afti3etat5 fiir 1906 iVätefteni3 mit bem 
31. Wlär5 1912 in \}ortfalf. 
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liehen Meldungen nach Maßgabe der örtlichen Bestimmungen schriftlich 
oder mündlich zu erstatten. 

Auszeichnungen. 
§ 52. Auszeichnungsvorschläge für Korpsstabsapotheker, Stabs- und 

Oberapotheker sind von den Korpsgeneralärzten dem Generalstabsarzt der 
Armee einzureichen 1 ). 

Uniform. 
§ 53. Die Militärapotheker erscheinen im Dienst in Uniform (vgl. 

die Anlage). Den einjährig-freiwilligen Militärapothekern und den Unter
apothekern ist das Tragen von Zivilkleidern auch außer Dienst nicht 
gestattet. Ausnahmen können in besonders begründeten Fällen durch den 
Korpsgeneralarzt genehmigt werden. 

Beurlaubungen der Militärapotheker. 
§ 54. Der Chefarzt ist berechtigt, dem Stabsapotheker Urlaub bis 

zu 14 Tagen, der Korpsgeneralarzt dem Stabsapotheker und Korpsstabs
apotheker Urlaub bis zu 11/ 2 Monaten zu erteilen, der kommandierende General 
bis zu drei Monaten. (Im übrigen s. § 14 des R.B.G. und die Verordnung 
über den Urlaub der Reichsbeamten und deren Stellvertretung vom 2. No
vember 1874, A.V.BI. S. 127 u. ff.) 

Einjährig-freiwilligen Militärapothekern und Unterapothekern steht 
ein Anspruch auf Urlaub nicht zu, doch kann ihnen ausnahmsweise Urlaub 
gewährt werden und zwar vom Chefarzt bis zu 14 Tagen, vom Korpsgeneral
arzt bis zu 11/2 Monaten, vom kommandierenden General bis zu 3 Monaten. 
Bezügliche Anträge sind an den Chefarzt zu richten. 

Bei Beurlaubungen wird der Korpsstabsapotheker durch den rang
ältesten Stabsapotheker seiner Garnison, der Stabsapotheker durch einen 
hierzu geeigneten Militärapotheker vertreten. Dauert die Vertretung 
voraussichtlich länger als Jl/2 Monate, oder steht eine geeignete Persön
lichkeit a.us der Zahl der Stabsapotheker und einjährig-freiwilligen Militär-

1) mn m1Jotl)efet bes 55eurlaubtenftanbes fann bie ~nnbrocl)rbienftau$oeirf)· 
nung uetliel)en roerben. S)irrüber erging bie folgenbe 

Kabinettsorder, betr. Landwehr-Dienstauszeichnung 1. und 2. Klasse. 
Vom 28. Juni 1906. 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich, daß Mir auch für die im Offizier
range stehenden Militärbeamten unter den für Offiziere und Sanitätsoffiziere gültigen 
Festsetzungen Vorschläge zur Verleihung der ersten Klasse der Landwehr-Dienstaus
zeichnung vorgelegt werden dürfen. Gleichzeitig bestimme Ich, daß auch die Vor
schläge zur Verleihung der zweiten Klasse der Landwehr-Dienstauszeichnung an 
diese Beamten zu Meiner Entscheidung zu bringen sind. 

:tlie 55eftimmungen über bie ~erleil)ung ber Banbroel)rbienftau$0eüf)nung an Dffi· 
oiere unb it)anität$offioiete jinb in mnlage 9 oUt S)eetotbnung entl)alten unb lauten; 

Die erste Klasse der Auszeichnung können nur Offiziere und Sanitätsoffiziere des 
Beurlaubtenstandes erhalten, welche freiwillig eine zwanzigjährige Dienstpflicht im 
stehenden Heere und in der Landwehr ersten Aufgebots übernommen und sich durch 
reges Interesse für den Dienst hervorgetan haben. Eine Doppelrechnung von Kriegs
jahren findet hierbei nicht statt, auch bleibt in der Landwehr zweiten Aufgebots ab
geleistete Dienstzeit außer Berechnung. 

~orftel)enbc;3 gilt aljo je~t audj für obere Wlilitärbeamte (Df.Jera1Jotl)efer). :tie 
mufnal)me ber Wlilitära1Jotl)rfer in bie ffiang· unb Duartierlifte ift bi$ je~t nodj 
nidjt erfolgt. 
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apotheker der Garnison nicht zur Verfügung, so sind dem Kriegsministerium 
wegen der Vertretung geeignete Vorschläge zu unterbreiten. 

Erhält ein einjährig-freiwilliger Militärapotheker während der Dauer 
seines Dienstjahres mehr als 14 Tage Urlaub, so ist er verpflichtet, die 
über diese Dauer hinausgehende Urlaubszeit nachzudienen. 

Gesuche. 

§ 55. Kein Militärapotheker darf dienstliche Gesuche mit Umgehung 
seiner Vorgesetzten vorlegen. Dienstlich unzulässige Gesuche muß dP-r Vor
gesetzte zurückgeben. 

Beschwerden. 

§ 56. Bezüglich der Vorschriften über den Dienstweg und die Behand
lung von Beschwerden sind die besonderen Allerhöchsten Anordnungen 
maßgebend. 

Krankheits- und Todesfälle. 

§ 57. Bei Krankheits- und Todesfällen von Militärapothekern finden 
die §§ 34, 35 und 36 dieser Verordnung, für die Vertretung bei Erkrankungen 
§ 54 sinngemäße Anwendung. (Iin übrigen siehe § 20 des R.B.G.) 

Heiraten der Militärapotheker. 

§ 58. Die Erlaubnis zur Verheiratung erteilt: 
a. der Generalarzt der Armee: für die Korpsstabsapotheker und die 

Stabsapotheker; 
b. der Korpsgeneralarzt: für die einjährig-freiwilligen Militärapotheker. 
§ 59. Militärapotheker des Beurlaubtenstandes bedürfen zu ihrer Ver

heiratung einer Erlaubnis nicht. 

11. Übergangsbestimmungen. 

l. Die vor dem l. April 1902 angestellten Stabsapotheker stehen, so
lange sie den Befähigtmgsausweis für Nahrungsmittelchemiker nicht 
besitzen, den Oberapothekern im Range gleich, deren Uniform sie anzu
legen haben. 

2. Die Unterapotheker und Militärapotheker, die ihrer Dienstpflicht 
nach den bisherigen Bestimmungen genügen oder genügt haben, gehören 
auch ferner zu den unteren Militärbeamten und tragen die bisherige 
Uniform. 

Anlage. 

Nachweisung der Dienstbekleidung für die Militärapotheker. 

I. Korpsstabsapotheker. 
Waffenrock: Von dunkel

blauem Tuch mit abgerundetem 
Kragen und schwedischen Ärmel
aufschlägen von karmoisinrotem 
Samt; Vorstöße vorn herunter und 
an den Taschenleisten von karmaisin
rotem Tuch, silberne, zweimal der 
Länge nach mit einem blauen Sei
denfaden durchzogene Epauletthalter 

mit Unterfutter von karmoisinrotem 
Tuch und versilberte, gewölbte, 
glatte Knöpfe. 

Überrock: Von dunkelblauem 
Tuch 1) mit Kragen von karmaisin
rotem Samt; Vorstöße um die Är· 
melumschläge und an den Taschen
leisten, sowie Brustklappenfutter von 
karmoisinrotem Tuch und versilberte 
flache Knöpfe. 

1) Übenöde oon bunfelblauem :tud) ftatt bet ftü{jet oorge\d)riebenen blaufd)toar0en 
finb burd) .l{·abinettsotber oom 28. W1ni 1903 eingeführt toorben. 
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Epauletts: Mit silbernen ge
preßten Halbmonden, Felder von 
karmoisinrotem Samt und Unter
futter von karmoisinrotem Tuch, 
Schieberborte von silberner, mit 
blauer Seide durchzogener Tresse. 
Die Felder mit vergoldetem Wappen
schild und zwei vergoldeten Rosetten 

A c h s e I s t ü c k e : Aus vier 
dicht nebeneinanderliegenden Platt
schnüren von Silber mit blauer Seide 
durchwirkt, mit vergoldetem Wap
penschild und zwei vergoldeten Ro
setten. Futter und Vorstoß von 
karmoisinrotem Tuch. 

Hose: Von schwarzem Tuch 
mit karmoisinroten Vorstößen in den 
Seitennähten. 

Mantel oder Paletot: Von 
grauem Tuch. Kragen nach innen 
von dunkelblauem Tuch, nach außen 
von karmoisinrotem Samt. Ver
silberte, gewölbte, glatte Knöpfe 1 ). 

Mütze: Von dunkelblauem 
Tuch mit Besatz von karmoisinrotem 
Samt; Vorstoß um den Rand des 
Deckels von karmoisinrotem Tuch. 
Auf dem Besatzstreifen die Landes
kokarde, am Deckel die deutsche 
Kokarde ; zwischen beiden ein kleiner 
silberner Wappenadler. 

Bewaffnung: Infanterieoffi
zierdegen 2); Portepee von Silber und 
dunkelblauer Seide. Koppel mit 
silbernem Tressenbesatz. 

Helm: Lederhelm mit eckigem 
Vorder- und abgerundetem Hinter
schirm, versilberten Beschlägen, glat
ter Spitze auf vierblätteriger Unter-

1) .~ier3u erging folgenbe 

Iage und versilberten, gewölbten 
Schuppenketten Wappenadler (ohne 
Devisenband) mit F. R. Rechts die 
deutsche, links die Landeskokarde3). 

li. Stabsapotheker. 
Waffenrock: Wie zu I. 
Überrock: Wie zu I. 
Epauletts: Wie zu I., jedoch 

mit nur einer vergoldeten Rosette. 
Achselstücke: Wie zu I., je

doch mit nur einer vergoldeten Ro
sette. 

Hose: Wie zu I. 
Mantel oder Paletot: Wie 

zu I. 
Mütze: Wie zu I. 
Bewaffnung: Wie zu I. 
Helm: Wie zu I. 

111. Oberapotheker. 
Waffenrock: Wie zu I. 
Überrock: Wie zu I. 
Epauletts: Wie zu I., jedoch 

ohne Rosetten. 
Achselstücke: Wie zu I., je

doch ohne Rosette4). 
Hose: Wie zu I. 
Mantel oder Paletot: Wie 

zu I. 
Mütze: Wie zu I. 
Bewaffnung: Wie zu I. 
Helm: Wie zu I. 

IV. Unterapotheker, einjährig-frei
willige Militärapotheker. 

Waffenrock: Wie zu I., je
doch Kragen und Armelaufschläge 
von karmoisinrotem Tuch, ohne 

Kabinettsorder, betr. die Offiziers-Paletots. Vom 20.!Dezember 1903. 
Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
I. Die Paletots der Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Beamten der Militär

verwaltung sind künftig mit einer oben eingenähten Längsfalte im Rücken
stück zu fertigen. Paletots bisherigen Schnittes dürfen aufgetragen werden. 

2. Die Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Beamten der Militärverwaltung 
tragen die für sie vorgeschriebenen Achselstücke auch zum Paletot, der 
dementsprechend mit Schulterknöpfen und Tuchösen zu versehen ist. 

2) ~aut stabinettsorber oom 15. 0uni 1905 iinb bie ~egen· unb Säbelfd)eiben 
bunfel 5u färben. 

3 ) ,Su bengenannten stleibung!3ftücfen fommt nod) bie -8itetufa, bie je~t für alle 
W'lilitärverfonen aus grauem :tud) tJorgefd)rieben iit. 

4 ) 0:ingefü~rt burd) stabinett!3orber oom 25. Sftober 1906. 
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Epauletthalter. Schulterklappen von 
karmoisinrotem Tuch mit silberner 
Einfassungstresse; die einjährig-frei
willigen Militärapotheker außerdem 
mit Einfassung von schwarz und 
weißer Schnur. 

Überrock: Keiner. 
Epauletts: Keine. 
Achselstücke: Keine. 
Hose: Wie zu I. 
Mantel oder Paletot: Paletot 

wie zu I., jedoch Kragen nach außen 
von karmoisinrotem Tuch und mit 
Schulterklappen wie am Waffenrock. 

Mütze: Wie zu I., jedoch Be-

satz von karmoisinrotem Tuch und 
ohne Wappenadler. 

B ew aff n u ng: Infanterieoffi
zierdegen ; Portepee von Silber und 
schwarzer Seide. Unterschnallkop
pel von schwarzem Lackleder. 

Helm: Lederhelm mit eckigem 
Vorder- und abgerundetem Hinter
schirm, weißen Beschlägen, glatter 
Spitze auf vierblätteriger, durch 
Kopfschrauben befestigter Unterlage 
und weißen, gewölbten Schuppen
ketten. Wappenadler (ohne Devisen
band) mit F. R. Rechts die deutsche, 
links die Landeskokarde. 

Anlage Il. 

I. Änderungen der Heerordnung 1). 

Gültig vom l. April 1903 ab. 

II. Übergangsbestimmungen. 

1. Diejenigen Apotheker, welche sich am I. April 1903 noch in Ab
leistung ihrer aktiven Dienstpflicht als einjährig-freiwillige Militärapotheker 
befinden und nach Ausfall einer vor Beendigung ihrer Dienstzeit abzuhalten
den Prüfung das Befähigungszeugnis zum Oberapotheker erwerben, werden 
als Unterapotheker, anderenfalls als Militärapotheker zur Reserve beurlaubt. 

2. Das gleiche gilt für diejenigen Apotheker, die noch am I. April 1903 
auf Grund der Bestimmungen des § 21, 4 H.O. nach halbjähriger aktiver 
Dienstzeit mit der Waffe vorläufig entlassen sind oder am 31. März 1903 
diese Dienstzeit bei guter Führung beenden, falls sie es nicht vorziehen, 
ihrer weiteren Dienstpflicht nach den neuen Bestimmungen zu genügen2). 

3. Die Unterapotheker und Militärapotheker, die ihrer Dienstpflicht 
nach den bisherigen Bestimmungen genügen, oder genügt haben, gehören 
auch ferner zu den unteren Militärbeamten. 

4. Befähigungszeugnisse zur Weiterbeförderung stellt der Korps
generalarzt aus. 

5. Die Beförderung der unter I und 2 genannten Apotheker erfolgt: 
durch den Korpsgeneralarzt zum Unterapotheker3); 

.. 1 ) ~ie 9leuorbnung ber ~ienftllerl)äftniffe bet ilJhlitäraj:>otl)efer mad)te aud) eine 
2rnbemng bet l)ierübet geltenben jßunfte ber .l')eerorbnung notwenbig. ~ie eint~elnen 
Wnberungen finb l)iet fortgelaf[en. ~afür jinb aiie für W'lilitäraj:>otl)efer in \Setrad)t 
fommenpen \Seftimmungen ber .l')eerorbnung in il)tet je~t gültigen iJaifung auf 6. 66 
im ßufammenl)ange abgebmcft. 

2 ) In diesem Falle ist von der nachträglichen Beibringung des Dienstzeugnisses 
abzusehen. (Wmtf. Wnmedg.) 

3) Militärapotheker, welche die vorgeschriebene Prüfung (Ziffer 1 und 2) vor Be
endigung ihrer aktiven Dienstzeit nicht bestanden haben, dürfen behufs Erlangung des 
Befähigungszeugnisses zum Oberapotheker (Ziffer 4) bzw. Beförderung zum Unter
apotheker zu einer Nachprüfung im Garnisonlazarett des Stationsortes des Korps
generalarztes zugelassen werden. Bezügliche Gesuche sind durch Vermittlung des Be
zirkskommandos an den Korpsgeneralarzt zu richten. (2!mtl. Wnmer!g.) 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Aull. 5 
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durch das Kriegsministerium auf Vorschlag des Korpsgeneralarztes 1) 
zum Oberapotheker. 

91eoen ber )illeljrorbnung unb ber burd) bie Sfaoinettßorber tJom 14. Wlai 1902 
ergän&ten merorbnung über bie Organifation beß 6anitätßfot.1Jß entljält nocfJ 
bie S) e e ro r b nun g, bie bie militärif d)e ~rgän&ung ber )illeljrorbnung oilbet, 
meljrere bie ~ienfitJetljältniffe bet beutfd)en W.potljefer oerüljrenbe ~efiimmungen, 
tJOn benen ein feljr oebeutfamer :teil eoenfaHß etfi burd) bie Orber oom 14. Wlai 
1902 feine ie~ige ®eftan erlJalten I)at. Sn ilJrer je~t gültigen !Jaffung I)at bie mer~ 
orbnung in ben ljier in !Jrage fommenben \.l3unften folgenben [ßortlaut: 

Heerordnung. 
Vom 22. November 1888. 

§ 17. Entlassungspapiere. l. Jeder Soldat, welcher aus dem 
aktiven Dienst entlassen wird, erhält einen Militärpaß. 

2. Der Militärpaß wird . . . für Unterärzte, Militärapotheker und 
Krankenwärter vom Korpsgeneralarzt erteilt. 

4. Neben dem Militärpaß erhält jeder Mann bei seiner Entlassung aus 
dem aktiven Dienst ein Führungszeugnis . . . Das Führungszeugnis wird 
. . . für die Unterärzte und Militärapotheker vom Korpsgeneralarzt ... 
unterzeichnet. 

5. Mediziner, welche nach halbjährigem Waffendienst als Sanitäts
mannschaften entlassen werden, erhalten statt des Führungszeugnisses ein 
Dienstzeugnis. Über den Inhalt dieses Dienstzeugnisses siehe § 4 
der Verordnung über die Organisation des Sanitätskorps. Etwaige Strafen 
sind in gleicher Weise, wie bei den Führungszeugnissen vorgeschrieben, 
aufzunehmen. Auf einjährig-freiwillige Militärapotheker und Unterroßärzte 
findet vorstehendes sinngemäße Anwendung. 

6. Einjährig-Freiwillige usw., welche zu Reserveoffzieraspiranten er
nannt werden, erhalten bei ihrer Entlassung aus dem aktiven Dienst neben 
den Führungszeugnissen besondere Befähigungszeugnisse. 

Befähigungszeugnisse zur Weiterbeförderung für Unterärzte, Militär
apotheker und Unterapotheker werden durch den Korpsgeneralarzt aus
gestellt. 

§ 19. Einjährig-freiwilliger Dienst im allgemeinen. l. Der 
einjährig-freiwillige Dienst wird mit der Waffe abgeleistet. 

Apotheker, Apothekergehilfen, -Lehrlinge und -Anwärter2) dürfen ihrer 
einjährig-freiwilligen Dienstzeit auch ein halbes Jahr mit der Waffe und nach 
bestandener Prüfung als Apotheker ein halbes Jahr in einer Lazarettapotheke 
- einjährig-freiwilliger Militärapotheker - genügen. 

§ 21. Apotheker, Apothekergehilfen, -Lehrlinge und -An
wärter. 

1) Zum Oberapotheker können Unterapotheker auf ihren an die Bezirkskom
mandos zu richtenden Antrag vorgeschlagen werden, sofern sie mindestens zwei Jahre 
dem Beurlaubtenstande bei tadelloser Führung angehört haben. Den Vorschlägen 
sind Auszüge aus der Landwehrstammrolle beizufügen. Die Beleihung eines Unter
apothekers mit einer etatsmäßigen Apothekerstelle der mobilen Feldarmee hat die Be
förderung desselben zum Oberapotheker zur Folge. (WmtL ~lnmetfg.) 

2) Unter Apothekeranwärtern sind diejenigen jungen Leute zu verstehen, 
welche durch das vom Kreisarzt ausgestellte Zulassungszeugnis und durch eine von 
der Polizeibehörde beglaubigte Bescheinigung des Apothekenvorstandes nachweisen, 
daß sie als Lehrlinge angenommen sind. (WmtL Wnmerfg.) 
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I. Apotheker, Apothekergehilfen, -Lehrlinge nnd -Anwärter, welche 
die Berechtignng zum einjährig-freiwilligen Dienst haben, genügen ihrer 
aktiven Dienstpflicht entweder 

a. ganz mit der Waffe, oder 
b. ein halbes Jahr mit der Waffe nnd, wenn sie das Dienstzeugnis 

(§ 17, 5) nnd die Approbation als Apotheker erlangt haben, 
ein halbes Jahr in einer Lazarettapotheke - einjährig-freiwilliger 
Militärapotheker. 

2. Behufs Erlangnng der Approbation als Apotheker werden die nnter 
l b Bezeichneten, wenn sie ein halbes Jahr mit der Waffe gedient nnd das 
Dienstzeugnis erlangt haben, unter Vorbehalt der Ableistnng des Restes 
der aktiven Dienstzeit als Sanitätsmannschaften zur Reserve beurlaubt. 

3. a. Den Rest ihrer aktiven Dienstzeit müssen sie spätestens im 
letzten Halbjahre ihrer Zugehörigkeit zum stehenden Heere ab
leistenl ). 

b. Sie haben daher bis spätestens neun Monate vor Ablauf ihrer Zu
gehörigkeit zum stehenden Heere (W.O. § 11, 5) - d. i. bis zum 
I. Juli, sofern ihre Dienstpflicht bei der Frühjahrskontrollver
sammlnng endet, oder bis zum I. Januar, sofern dieselbe beider 
Herbstkontrollversammlnng ihr Ende erreicht - sich bei ihrfJr 
Kontrollstelle zum Wiedereintritt zu melden. Ihre Einstellnng 
erfolgt zum I. Oktober nnd zum I. April. Ausnahmen genehmige!). 
die Generalkommandos. 

c. Bei Unterlassnng der Meldung werden sie durch das Bezirkskom
mando zum Dienst mit der Waffe (für das am I. Oktober oder am 
I. April beginnende letzte Halbjahr ihrer Zugehörigkeit zum stehen
den Heere) zu einem selbstgewählten, anderenfalls zu dem nächsten 
Truppenteil ihrer Waffe einberufen nnd überwiesen. 

d. Etwaige Anträge auf Verlängernng der nnter a. festgesetzten Frist 
dürfen nnter der Bedingnng der entsprechenden Verlängernng der 
Dienstpflicht im stehenden Heere und in der Landwehr ersten Auf
gebots ausnahmsweise durch die Generalkommandos genehmigt 
werden. 

4. Die einjährig-freiwilligen Militärapotheker erhalten Unterricht in 
dem Sanitätsdienst im Felde nnd den Dienstobliegenheiten eines Oberapo
thekers2). 

Die näheren Bestimmnngen hierüber trifft der Korpsgeneralarzt. 
5. Sie treten bei ihrer Entlassnng aus dem aktiven Dienste als Unter

apotheker zum Beurlaubtenstande. 
6. Wer bei Beendignng seiner aktiven Dienstzeit das Befähignngs

zeugnis des Korpsgeneralarztes erlangt nnd sich im Reserveverhältnis durch 
eine sechswöchige Übnng als Unterapotheker bei einem Garnisonlazarett 
oder gelegentlich einer sonstigen Einziehnng das erforderliche weitere 
Zeugnis des Korpsgeneralarztes erworben hat, wird auf seinen Antrag zum 
Oberapotheker befördert. 

Über Ort und Art der Übung bestimmt das Generalkommando. Im 
übrigen siehe § 36, 10. 

7. Über die Ausstellnng von Befähignngszeugnissen siehe § 17, 6. 
§ 36. Allgemeine Dienstverhältnisse der Personen des Be

ur!aubtenstandes. 

1) <5. \}uflnote 3 auf <5. 58. 
2) ~er Untmid)t tuitb butd) ben <StaMa.pot~efet ettei!t. 

5* 
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10. Die Oberapotheker gehören zu den oberen Militärbeamten. Die 
Beförderung hierzu erfolgt nach Zustimmung des Generalkommandos auf 
Vorschlag des Korpsgeneralarztes durch das Kriegsministerium 1 ). 

§ 39. Kontrollversammlungen. 5. Die Offiziere, Maschinen
ingenieure, Sanitätsoffiziere und oberen Militär(Marine-)beamten des Beur
laubtenstandes nehmen an den Kontrollversammlungen in Uniform teil. 

§ 43. Einberufung der Offiziere, Arzte und Beamten des 
Beurlaubtenstandes. 4. Die zur Verwendung als ... Feldapotheker 
bestimmten Personen des inaktiven Standes werden durch die Korpsgeneral
ärzte unmittelbar einberufen. 

§ 44. Überführung zur Landwehr ersten und zweiten Auf
gebots oder zum Landsturm. l. Die Überführung der Mannschaften 
zur Landwehr ersten Aufgebots bzw. zweiten Aufgebots geschieht nach 
W.O. §§ 11, 5 bzw. 12, 4 und 13, 5. Der Übertritt bzw. die Überführung 
der Mannschaften zum Landsturm erfolgt nach W.O. §§ 12, 5-7 bzw. 
13, 5 und 18, 5. 

2. Freiwilliges Verbleiben von Mannschaften in der Landwehr ersten bzw. 
zweiten Aufgebots kann durch die Bezirkskommandos genehmigt werden. 

3. Die Versetzung der ... oberen Militärbeamten2) von der Reserve 
zur Landwehr ersten Aufgebots erfogt durch den Bezirkskommandeur nach 
denselben Grundsätzen wie die der Mannschaften ... 

Wer freiwillig in der Reserve zu verbleiben wünscht, hat dies seinem 
Bezirkskommando zu melden. 

4. Die Versetzung der ... oberen Militärbeamten von der Landwehr 
ersten Aufgebots zur Landwehr zweiten Aufgebots erfolgt bei Voraussetzung 
der erfüllten Dienstpflicht in ersterem auf eigenen Antrag der oberen Militär
beamten, oder wenn das Dienstinteresse es gebietet, jedoch im allgemeinen 
nur zu den vorgesehenen Zeitpunkten (Kontrollversammlungen). 

Die Versetzung wird durch die Bezirkskommandeure verfügt und zwar, 
sofern ein eigener Antrag vorliegt, ohne weiteres, sofern ein solcher nicht 
vorliegt, nach Einholung des Einverständnisses der nächsten Waffenbehörde 
bzw. auf Anordnung oder Antrag derselben. 

5. Auf die Dauer der Dienstpflicht im allgemeinen hat das längere 
Verbleiben in der Reserve bzw. in der Landwehr ersten Aufgebots keinen 
Einfluß. 

7. Vor Überführung von oberen Militärbeamten zum Landsturm ist 
(ebenfalls) der Abschied nachzusuchen (Ziffer 11)3). 

8. Für . . . obere Militärbeamte, welche dem zweiten Aufgebot der 
Landwehr angehören, ist nach erfüllter Gesamtdienstpflicht die Verabschie
dung behufs Überführung zum Landsturm nachzusuchen, sofern sie nicht 
freiwillig im Beurlaubtenverhältnis verbleiben wollen. 

9 .... Obere Militärbeamte, welche für den Mobilmachungsfall unab
kömmlich erklärt sind, sind in der Regel nicht über den Zeitpunkt des 
Ablaufs ihrer Dienstpflicht im Beurlaubtenverhältnis zu belassen. 

1) Die Beleihung eines Unterapothekers mit einer etatsmäßigen Apothekerstelle 
der mobilen Feldarmee hat seine Beförderung zum Oberapotheker zur Folge. (2lmt1. 
2lnmetfg.) 

2) Für die Berechnung der Dienstpflicht der .... oberen Militärbeamten sind 
die für die Mannschaften gültigen Bestimmungen maßgebend. (2lmtl. 2lnmetfg.) 

3 ) ~ie ~rage, ob ben Wlilitärbeamten bes 5Beudaubtenftanbes auf OJrunb 20jäljriger 
ßugeljörigfeit allm 5Beurlaubtenftanbe ber 2lbjcljieb mit ber Q:rlaubnis öllm :tragen 
ber ~anbweljrarmeeuniform bewilligt werben fann, ift in ber l;ßrm;is bisl]er uer· 
neint Worben. 
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11. Die Verabschiedung der oberen Militärbeamten des Beurlaubten
standes ist beim Kriegsministerium zu beantragen. 

~ie nä~eren 58eftimmungen über bie ®anitäti3einrid)tungen ber m:rmee 3u 
~rieben63eiten finb in i~ren ~in3el~eiten in ber ~rieben5~®anität5orbnung 
t>om 16. ID1ai 1891 unb beren 91ad)trägen unb ~rgän3ungen ent~alten. ~er tuid)~ 
tigfte barau5 ift nad)fte~enb fuq nufammengefaflt: 

~ie oberfte .tleitung be5 S)eete5fanität5tuefen5 liegt in ben .\)änben bes 
striegsminifter5 b&tu. ber ID1ebi&inalabteilung, beten [~ef ber @eneralftaosarnt 
ber m:rmee ift. ~ür jebe5 m:rmeefor.)Js tuirb ein ®anitätsamt gebilbet, an beffen 
6-)Ji~e ber stor.)J5generalar&t fie~t unb bem aud) ein stor.)J5ftaosa.)Jot~efer an~ 
ge~ört. ~as ®anitäti3amt ift bie tJorgefe~te 58e~örbe ber ID1ilitärla&arette feines 
@efd)äfti3bereid)s unb regelt unb beauffid)tigt ben ®anitätsbienft in benfelben. 
~5 trifft biefen .tla&aretten gegenüber ~ntfd)eibung in be&ug auf ben gefamten 
äqtlid)en unb .)J~armaneutifd)en ~ienft. ~Borgefe~ter bes gefamten .tla&arett~ 
.)JerfonalS ift ber ®eneralar3t, befjen ~isni1Jlinarftrafgetualt aud) bie ID1ilitär~ 
a.)Jot~efer unterliegen. 

@amifonla&arette mit einer 91ormalfranfenna~l (4% ber @amifon.Sfo.)Jf~ 
ftärfe) tJon 71 unb barüber er~alten eine .tla&aretta.)Jot~efe, befte~enb aus 
einer m:bteilung für m:r&neitJerforgung (m:r&neiabteilung) unb aus ber m:bteilung 
für är&tlid)e Snftrumente, @eräte unb ~Berbanbmittel (IBerbanbmittelabteilung). 
IBorftanb ber .tlanarettal:Jot~efe ift in ben .tla&aretten am ®i~ eine5 @eneral~ 
fommanbos ein ®taosa.)Jot~efer, in ben anbeten ®tanborten ein (Stabs~ ober 
Dberftaosaqt. ßum ~ienft in ber m:r3neiabteilung werben bem .tla3arett ein~ 
jä~rig~~reiwillige ID1ilitära.)Jot~efer üb erwief en. 

Sn ~reuflen er~alten .tla3arette mit einer 91ormalfranfen&a~l tJon weniger 
alS 71 feine .tlanaretta.)Jot~efe, fonbem eine fogenannte m:r&nei~ unb ~Ber~ 
b anbmittelanftalt. 

~ür jebes m:rmeefor.)J5 befinbet fid) im @amifonla&arett am ®i~ bes @eneral~ 
fommanbos ein ®anitätsbe.)Jot, bas bie bem ®anitätsamt unterftellten ID1ilitär~ 
la3arette mit m:r&neimitteln, ffieagentien, ~esinfeftionsmitteln ufw. 3u tJer~ 
forgen ~at. IBorftanb ift bet ®taosa.)Jot~efet. ~s befte~t ebenfo wie bie .tla&arett~ 
a.)Jot~efe aus einer m:qnei~ unb einer ~Berbanbmittelabteilung. 

Sn ben .tla3atetten am ®i~ ber ®anitäti3ämter finb auflerbem nod) ~ ~ g i ~ 
enifd)~d)emifd)e Unterfud)ungsftationen unb (Stationen 3ut m:nfertigung 
tJon m:qneitabletten (~ablettenftationen) eingerid)tet. ~ie bafteriologifd)e 
m:bteilung ber Unterfud)ungsftationen leitet ein ®tabar3t, bie d)emifd)e bet stor1J5~ 
ftaosa.)Jot~efer bes betreffenben ®anitätsamtes. 

m:uflerbem befte~t in 58etltn in ~Berbinbung mit ber staifer lmil~elms~ 
~Uabemie für bas militärärntlidJe 58ilbungstuefen ein ~~gienifd)~d)emifd)es 
.tlaboratorium; basfelbe fte~t unter .tleitung eineS ®taosar3tes, bem ein stor.)Js~ 
ftaosal:Jot~efer beigegeben ift. 

Sm m:n~ange ber ~rieben5~®anität5orbnung finb nod)malS bie l:Jerfönlid)en, 
~ienft~ unb ~infommen5tJer~ärtniffe ber stor.)J5ftaosa.)Jot~efer, ®taosa.)Jot~efer 
unb einjä~rig~freiwilligen ID1ilitäral:Jot{)efer in aller m:usfü{)did)feit be{)anbelt, 
worüber bereits bie stabinetti3orber tJom 14. ID1ai 1902 ba5 wefentlid)fte ent{)ält. 

~e ®anitätseinrid)tungen im ~elbe finb geregelt burd) bie striegs~ 
6anitätsorbnung tJom 27. Sanuar 1907. 
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VI. Maß- und Gewichtswesen. 
Übet bie j8efd)affenl)eit bet 1lliagen unb @elllid)te, beten )Botl)anbenfein 

in ben ~.)Jotl)efenräum!id)feiten etfotbet!id) ift, ergibt fid) aus ben &Utäeit geUenben 
teid)sgef e~Hd)en j8eftimmungen fo!genbes: 

Beschaffenheit der Wagen und Gewichte in den Apotheken. 
Maß- und Gewichtsordnung vom 17. August 1868 (B.G.Bl. S. 473); Gesetze betr. 

die L\bänderung der Maß- und Gewichtsordnung vom ll. Juli 1884 (R.G.Bl. S. 115) 
unt. 26. April 1893 (R.G.Bl. S. 151); Bk. der Normaleichungskommission betr. die in 
den Apotheken zulässigen Wagen vom 24. Oktober 1882 (R.Z.Bl. S. 418); Eich
ordnung für das Deutsche Reich vom 27. Dezember 1884 (R.G.Bl. 1885 S. 14); Bk. 
des Reichskanzlers betr. die zulässigen Fehlergrenzen der im Verkehr befindlichen 
Wagen und Gewichte vom 27. Juli 1885 (R.G.Bl. S. 263). 

I. In den Offizinen (Arzneiverkaufslokalen) der Apotheken dürfen nur 
Wagen, welche mit dem Präzisionsstempel versehen sind, vorhanden 
sein und gebraucht werden. In allen übrigen Geschäftsräumen der Apo
theken sind neben den Präzisionswagen solche Handelswagen zulässig, 
bei welchen die größte einseitige Tragfähigkeit oder größte zulässige Last 
nicht weniger als ein Kilogramm beträgt 1 ). 

2. An den Hebelarmen gleicharmiger Wagen dürfen sich keinerlei 
Ausgleichungsmittel befinden, durch welche die Wage in unbelastetem 
Zustand zum Einspielen gebracht werden kann. Daher sind Sattelvor
richtungen an den Tarir- und Handwagen für Rezeptur und Handver
kauf verboten. Jede Wage muß die deutliche und untrennbare Angabe 
der größten Last, zu deren Abwägung sie bestimmt und ausreichend ist, 
enthalten. 

3. Bei Präzisionswagen dürfen die Gewichtszulagen, welche zur Aus
gleichung vorgefundener Abweichungen von der Richtigkeit genügen 
sollen, oder welche bei unmerklich scheinenden Abweichungen von der 
Richtigkeit das wirkliche Vorhandensein hinreichender Richtigkeit durch 
die Hervorbringung eines noch genügend deutlichen Anschlages erweisen 
sollen, höchstens betragen: 

4,0 Milligramm für je I Gramm (l/250) der größten zulässigen Last, 
wenn dieselbe 20 Gramm und weniger beträgt. 

2,0 Milligramm für je I Gramm (I/500) der größten zulässigen Last, 
wenn dieselbe mehr als 20 Gramm, aber nicht mehr als 200 Gramm 
beträgt. 

I,O Milligramm für je I Gramm (I/IOOO) der größten zulässigen Last, 
wenn dieselbe mehr als 200 Gramm, aber nicht mehr als 2 Kilo
gramm beträgt. 

1) Obige ~eftimmungen tu erben ergänat burd) folgenbe 2rnorbnungen ber l:Jteu· 
flifd)en 2rl:Jo11)efenbetrieb~orbnung tlom 18. jyebruar 1902 (f. %eil XIV): 

§ 4. Der Rezeptiertisch soll ... mindestens mit einer feinen Tarierwage bis zu 
1000 g Tragkraft, vier Handwagen, deren kleinste 5 g Tragfähigkeit hat, sowie den 
zugehörigen Gewichten von 200 g abwärts ausgestattet sein. 

§ 24. Sämtliche Wagen in der Offizin wie in den Nebenräumen von 1 kg Trag
fähigkeit abwärts müssen ebenso wie sämtliche Gewichte von 500 g abwärts präzisiert 
sein und den Bestimmungen der Eichordnung für das Deutsche Reich vom 27. De
zember 1884, der Bekanntmachung vom 27. Juli 1885 (R.G.Bl. 1885, S. 14 und 263) 
und der Bekanntmachung über die Prüfung der Wagen und Gewichte in den Apotheken 
vom 10. Juli 1895 entsprechen. 
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0,4 Gramm für je ein Kilogramm ( l/2500) der größten zulässigen Last, 
wenn dieselbe mehr als 2 Kilogramm, aber nicht mehr als 5 Kilo
gramm beträgt. 

0,2 Gramm für je ein Kilogramm (l/5000) der größten zulässigen Last, 
wenn dieselbe mehr als 5 Kilogramm beträgt. 

4. Alle Gewichte, welche auf den Präzisionswagen der Apotheken 
in Anwendung kommen, müssen als Präzisionsgewichte geeicht ·sein 
und den Anforderungen der§§ 42-45 der Eichordnung vom 27. Dezember 
1884 entsprechen. Die einzelnen Gewichtsstücke sind in hölzernen Kästchen 
oder Einsätzen aufzubewahren, in welchen jedes seinen bestimmten Platz hat. 

5. Bei Präzisionsgewichtenl) darf die Abweichung vom Soll
gewicht höchstens betragen: 

bei einer Gewichtsgröße von 

50 kg 5 g 5 g 12 mg 
20 - 4 2 - 6 
10 - 2,5 l 4 
5 - 1,250 - 500 mg 2 
2 - 0,600 - 200 - 2 
l - 0,400 - 100 2 

500 g 250 mg 50 1 
200 - 100 20 1 
100 - 60 10 1 

50 - 50 5 0,5 -
20 - 30 2 0,4 
10 - 20 1 0,2 -

~ie Uoerwacf)ung ber in ben 2tpotljefen oorljanbenen m3agen unb ®e· 
wicf)te Ijat in ~reu~en eine befonbere :Regelung burcf) nacf)fteljenbe iminifteria!• 
oerorbnungen erfaljren. 

Prüfung der Wagen und Gewichte in den Apotheken. 
Min.-Erl. vom 10. Juli 1895. 

In betreff der Nachprüfung der Wagen und Gewichte der Apotheker 
bestimmen wir im Einverständnis mit der Kaiserlichen Normaleichungs
kommission folgendes: 

1. Die Apothekenvorstände haben sämtliche in der Apotheke und den 
übrigen Geschäftsräumen in Gebrauch befindlichen Wagen und Gewichte 
alle zwei Jahre dem nächstgelegenen Königlichen Eichungsamte zur 
Prüfung vorzulegen. 

2. Der Nachweis der erfolgten Vorlegung wird geführt durch die 
darüber von dem Eichamte auszustellende Bescheinigung. Damit die 
Frist von zwei Jahren möglichst nahe innegehalten wird, soll die Vorlegung 
alle zwei Jahre stets in demselben Halbjahre stattfinden, in welchem die 
erste Vorlegung stattgefunden hat. Die Einsendung der Wagen und Ge
wichte hat derartig rechtzeitig zu erfolgen, daß das Eichamt mindestens 
einen Monat zur Erledigung Zeit hat. 

1) ~ie i1otm bet l.j.ltä~ijionsgetuid)te joll fein: 
füt bie CSJetuid)tsftüde oon 50 kg bis 1 g abwärts bet 3~linber, 
" " 5 dcg, 5 cg, 5 mg bas ®ed)sed, 
" " 2 " 2 " 2 " bas )Sieted, 

" " " 1 " 1 " 1 " bas ~reied. 
~injaj?getuid)te jinb als l.ßtä3ijtonsgetutd)te unauläjjig. 
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Zum Nachweise der Zugehörigkeit der in der Apotheke und den übrigen 
Geschäftsräumen vorhandenen Wagen und Gewichte zu den darüber aus
gestellten eichamtliehen Bescheinigungen genügt es, wenn Art und Stück
zahl der ersteren mit Art und Stückzahl der durch letztere als geprüft 
nachgewiesenen Gegenstände übereinstimmt. 

3. Die königlichen Eichämter haben die ihnen alle zwei Jahre in dem
selben Halbjahr vorzulegenden Wagen und Gewichte der Apotheken, nach 
erfolgter Prüfung oder Berichtigung und Neueichung binnen spätestens 
einem Monat zurückzugeben und darüber Befund- bzw. Eichscheine 
auszustellen. 

4. Die königlichen Eichämter haben an den in Ziffer 1 genannten 
Wagen und Gewichten außer den durch die Eichungsinstruktion vorge
schriebenen Berichtigungen bereits gestempelter Wagen und Gewichte 
folgende Berichtigungen auszuführen. 

a. die im Zusatz 47 zur vorgenannten Instruktion (Mitteilungen der 
Kaiserlichen Normaleichungskommission S. 126) behandelte Be
richtigung zu leichter Gewichte aus Messing, Bronze und dgl. 
von 20 g und darüber. Falls die hierzu erforderliche Einrichtung 
nicht vorhanden ist, sehe ich, der Minister für Handel und Ge
werbe, einem entsprechenden schleunigen Antrage entgegen; 

b. die Berichtigung anderer als gleicharmiger Balkenwagen, soweit sie 
durch Tarierung der Schalen (Brücken) oder des Balkens (Gegen
gewichtshebels) tunlieh ist. Die Berichtigungsgebühren sind die
selben, wie sie in der Eichgebührentaxe für die Berichtigung neuer 
Wagen vorgeschrieben sind. 

5. Falls sich herausstellt, daß sich eine unrichtig befundene Wage 
zwar nicht durch Tarierung, aber noch auf andere Weise, insbesondere durch 
Nachschleifan oder Ersetzen einzelner oder aller Schneiden berichtigen läßt, 
hat das Königliche Eichamt dieseBerichtigungdurch einen sachkundigen 
Gewerbetreibenden unter Cberwachung der Angemessenheit der Berichti
gungskosten 1) baldigst herbeizuführen und die Wage dann von neuem zu 
eichen. Für die erste Prüfung solcher Wagen sind ebensowenig Gebühren 
zu erheben, wie für die erste Prüfung neuer Gegenstände, bei welcher sich 
die Notwendigkeit eichamtlicher Berichtig1mg ergibt. 

6. Die Berichtigung der Präzisionswagen ist nicht nur dann 
aus- bzw. herbeizuführen, wenn die äußersten Grenzen der im öffentlichen 
Verkehr noch zu duldenden Abweichungen der Wagen von der absoluten 
Richtigkeit (Bekanntmachung vom 27. Juli 1885, R.G.Bl. S. 263) über
schritten sind, sondern auch schon dann, wenn die Unrichtigkeit der Wage 
nach Aufbringung des zehnten Teiles der größten zulässigen Last das 
Doppelte der für diese Belastung vorgeschriebenen Eichfehlergrenze (§ 62 
der Eichordnung) überschreitet. 

7. Bei Rückgabe unrichtiger und nicht mehr berichtigungs
fähiger Wagen und Gewichte der Apotheker sind die der Eichungs
instruktion entsprechenden Rückgabescheine auszustellen. Außerdem sind. 
ohne Erhebung von Gebühren, auch Rückgabescheine über diejenigen 
Wagen oder Gewichte auszustellen, welche nicht wegen Unrichtigkeit, son
dern aus anderen Gründen unzulässig befunden worden sind. 

8. Die Apothekenvorstände sind verpflichtet, alle notwendigen Be
richtigungsarbeiten ausführen zu lassen und deren Kosten zu tragen. 

1) ~utcf) W1inifteriaHhi. uom L Dftobet 1897 tuutbe IJetfügt, bafl bie ~agen fortan 
er;t nacf) ~erftänbigung mit ben ~efi~ern aut ffieiJaratut weitergegeben tuerben (ollen. 
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Eines Antragss auf Ausführung der notwendigen Berichtigungen beim Eich
amte bedarf es nicht. 

Mit kassiertem Stempel zurückgegebene Wagen oder Gewichte dürfen 
in die Apotheke und die übrigen Geschäftsräume überhaupt nicht mehr 
zurückgebracht werden, sondern sind sofort durch neue, vorschrifts
mäßig geeichte zu ersetzenl). 

9. Dem Apothekenvorstand ist es unbenommen, nach erfolgter eich
amtlicher Nachprüfung seiner im Gebrauch befindlichen Wagen oder Ge
wichte zu deren Vermehrung neue Wagen und Gewichte anzuschaffen. 
Die Neuheit dieser Gegenstände ist indessen durch V orlegung der Rech
nung nachzuweisen. 

10. Die unter Ziffer 2 genannten eichamtliehen Bescheinigungen 
bestehen aus den in Ziffer 3 und 7 genannten Eich-, Befund- und Rück
gabescheinen. Der Apothekenvorstand hat diese Bescheinigungen dem mit 
der Revision der Apotheke betrauten Beamten zur Prüfung ihres 
Datums und zur Vergleichung der in ihnen aufgeführten Wagen und Ge
wichte mit den vorrätigen vorzulegen. Die vorhandenen alten Wagen und 
Gewichte müssen mit den in den Eich- und Befundscheinen nachgewiesenen 
übereinstimmen. An Stelle der durch Rückgabescheine als ferner unbrauch
bar nachgewiesenen Wagen oder Gewichte müssen neue vorhanden sein, 
und zwar darf der über die Beschaffung beigebrachte Nachweis kein späteres 
Datum aufweisen, als 6 Wochen nach dem Datum des Rückgabescheines. 
Etwa seit der letzten Nachprüfung beschaffte neue Wagen oder Gewichte 
sind besonders vorzulegen nebst der in Ziffer 9 erwähnten Rechnung, welche 
ein späteres Datum als das der vorerwähnten eichamtliehen Bescheinigungen 
tragen muß. 

11. Eine anderweite polizeiliche oder medizinalpolizeiliche 
Überwachung der Wagen und Gewichte in den Apotheken und 
deren Nebenräumen findet fernerhin nicht mehr statt2). 

Berlin, den 10. Juli 1895. 
Der Minister für Handel und Gewerbe. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

1 ) ~ie iBenoenbung tJor[d)riftsmibriger )!Bogen unb Glemid)te mirb gemäii 
§ 369, 2 6tr.o.\.j8. beftroft ([. 6. 111). 

2) ~ie[e Wnorbnung ltJurbe in einer ßltJeiten jßerfügung berjelben iJJiinifter tJon 
gleid)em ~otum (10. ~uli 1895) nod) be[onberß mieber~olt. Gl:ß ltJor ~ier ge[agt: 

Die Bevollmächtigten für die amtliche Besichtigung der Apotheken sind darauf 
hinzuweisen, daß die im § 14 der Anweisung der amtlichen Besichtigung der Apotheken 
usw. vom 16. Dezember 1R93 vorgeschriebene Prüfung der Wagen und Gewichte in 
Zukunft nicht mehr stattfindet, und statt dessen nur eine Prüfung der eichamtliehen 
Bescheinigungen gemäß Ziffer 10 der Bekanntmachung vom heutigen Tage vorzu
nehmen ist. Ich, der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten, halte es dabei 
für erstrebenswert, daß diejenigen Wagebalken und Gewichte, welche für den Gebrauch 
in der Apotheke nicht wieder hergestellt werden können, aus dem Verkehr gezogen 
und vernichtet werden: dies darf jedoch nur mit Zustimmung des Apothekenvor
standes, welche in der Besichtigungsverhandlung zu erklären ist, geschehen. 

'Vie ie~t gültige Wnmei[ung für bie amtlid)e j8ejid)tigung ber ~[pot~efen tJom 
18. ~ebruor 1902 ([. ~eil XVIII) beftimmt bement[pred)enb in ben §§ 14 unb 15 nur 
folgenbes: 

Der bevollmächtigte Medizinalbeamte prüft die Bescheinigungen über die Richtig
keit der Wagen und Gewichte. 

Der Apothekenvorstand hat die eichamtliehen Bescheinigungen über die Nach
prüfung der Wagen und Gewichte auf Erfordern vorzulegen. 

S)ierauf ~at [id) alfo bie ~ätigfeit ber ~!pot~efenretJiforen ~in[id)tlid) ber )!Bogen 
unb o.\eltJid)te 3u be[d)ränfen. 
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Mln.-Erl. vom 25. Juni 1896. 

In der Bekanntmachung über die Prüfung der Wagen und Gewichte 
in den Apotheken vom 10. Juli 1895 ist die alle zwei Jahre zu wieder
holende Vorlegung sämtlicher in der Apotheke und in den übrigen Ge
schäftsräumen befindlichen Wagen und Gewichte zur Nacheichung an das 
nächstgelegene Königliche Eichungsamt vorgesehen. Zur Erleichterung der 
den Apothekenvorständen hieraus erwachsenden Mühe und Kosten wird 
gestattet, daß die Handelswagen und Handelsgewichte dem nächst
gelegenen Gemeindeeichungsamt zur Nacheichung vorgelegt werden 
können. Auch ist es zulässig, daß diese Nacheichung in den Räumen 
der Apotheken selbst durch den Eichmeister des betreffenden Eichamts 
stattfindet, wofür jedoch außer der Eichgebühr die Diäten und Reisekosten, 
sowie die Kosten des Transports der zur Ausführung der Nacheichung er
forderlichen Hilfsmittel gemäß Ziffer 4 der allgemeinen Bestimmungen der 
Eichgebührentaxe vom 28. Dezember 1885 zu zahlen sind. Im übrigen 
gelten die in der angezogenen Bekanntmachung vom 10. Juli 1895 er
lassenen Bestimmungen. 

Bei der Versendung von Wagen zur Nacheichung dürfen in keinem 
Fall solche Teile zurückgehalten werden, welche Pfannen enthalten. 
Es sind also die Schalen, Gehänge und die Ständer, sofern sie Pfannen 
tragen, mitzusenden. Dagegen sind Stative, welche zum Aufhängen von 
Wagen dienen, deren Balken in einer Schere spielt, nicht mit vorzulegen, 
ebensowenig Gegenstände, wie Etuis, Pinzetten usw. 

Berlin, den 25. Juni 1896. 
Der Minister für Handel und Gewerbe. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

Sm ~nfd)lu\3 an biefe ~erorbnungen erging nod) ber tolgenbe 

Min.-Erl., betr. die Normalgewichte in den Apotheken. Vom 28. Dezember 1897. 

Es ist der Wunsch ausgedrückt worden, daß es gestattet werden möge, 
die sogenannten Normalsätze der Apotheker, die bisher zur Nach
prüfung der Präzisionsgewichte bei den Apothekenrevisionen dienten, weiter
hin als Präzisionsgewichte in den Offizinen zu verwenden, nachdem sie 
durch die vorgeschriebene zweijährige Wiederholung der Eichung der Prä
zisionsgewichte entbehrlich und überflüssig geworden sind 1 ). Da es sich 
um eine Verwendung der Gewichte handelt, welche deren Eichung als Prä
zisionsgewichte voraussetzt, so wird diesem Wunsche nur insoweit nach
gegeben werden können, als die Reichsgesetzgebung seiner Gewährung nicht 
entgegensteht. Es werden also alle diejenigen Normalgewichte anstandslos 
auch als Präzisionsgewichte in den Offizinen benutzt werden können, die 
einen der hierzu erforderlichen Eichungsstempel (Präzisions- oder Gold
münzstempel) tragen; auch können alle derartigen Normalgewichte, die in 
bezug auf Material, Gestalt und sonstige Beschaffenheit den geltenden Vor-

1) .S)ierau ~otte fd)on bie (atoeite) Wlinifterioloerfügung tJom 10. 0'uli 1895 folgenbc~ 
beftimmt: 

Der im § 24 Abs. 2 der Vorschriften über Einrichtung und Betrieb der Apotheken 
usw. vom 16. Dezember 1893 vorgeschriebene Satz Normalgewichte ist in Zukunft 
nicht mehr erforderlich. 

S)ie ie~t gültige ~l~ot~efenoetrieMorbnung oom 18. \}ebruor 1902 (f. :teil XIV) 
ertoä~nt einen fold)en 9"1ormolgetoid)t5fo~ bo~et über~ou~t nid)t me~r. 
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schriften entsprechen, der Eichung und Nacheichung als Präzisionsgewichte 
unterzogen und dadurch in den Offizinen verwendbar gemacht werden. 

Da nach vorstehendem nur ein sehr geringer Prozentsatz der Gewichte 
als nicht eichungs- oder nacheichungsfähig auszuscheiden sein dürfte, so 
erscheint es nicht angezeigt, ihretwegen Ausnahmen von den geltenden 
Vorschriften zuzulassen. 

Berlin, den 28. Dezember 1897. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

Der Minister für Handel und Gewerbe. 

)lliäljtenb nad) tJotfieljenben 58efiimmungen bie in ben 9l.)Jotljefen tJot~ 
f)anbenen )lliagen unb @etuid)te ben l,ßtii3ifioni3fiem.)Je1 tragen müffen, ifi tüt bie 
im ~abotatorium geotaud)ten d)emifd)~anal~tifd)en ill1eflgetäte eine Q:id)J:>tlid)t 
nid)t tJotgefd)rieoen. Q:s ergingen ljietüoet tolgenbe ~ertügungen: 

Eichung chemischer :Meßgeräte. 
Min.-Erl. vom 2. Januar 1897. 

Im Einvernehmen mit der Kaiser!. Normaleichungskommission ist dem 
Kgl. Eichungsamte in Köln 1) die Befugnis erteilt worden, chemische Meß
geräte, d. h. Geräte, wie sie bei chemischen Analysen in Fabriken, Berg
werks- und Hüttenbetrieben, Apotheken usw. zur Ausführung chemischer 
Untersuchungen dienen, zu eichen. Die Eichung geschieht auf Grund einer 
von der N ormaleichungskommission ausgearbeiteten Instruktion genau 
nach den bei dieser Kommission üblichen Methoden und unter deren un
mittelbarer Aufsicht. 

Welchen Anforderungen die zur Eichung zuzulassenden Geräte hin
sichtlich der äußeren Beschaffenheit, Einteilung und Genauigkeit zu ge
nügen haben, ist aus der Bekanntmachung vom 26. Juli 1893 des Näheren 
zu ersehen. Auch ist das Kgl. Eichungsamt in Köln angewiesen worden, 
allen aus dem Publikum über diese Anforderungen etwa gestellten An
fragen, ebenso solchen über Bezugsquellen, Prüfungsgebühren usf. mög
lichst eingehende Beantwortung zuteil werden zu lassen. Hierauf werden 
insbesondere die Besitzer von Apotheken hingewiesen, deren Geräte stets 
diejenige Einrichtung und Genauigkeit aufweisen müssen, welche zu ord
nungsmäßig auszuführenden chemischen Analysen erforderlich sind. 

Berlin, den 2. Januar 1897. 

Der Minister für Handel und Gewerbe. 

Min.-Erl. vom 12. März 1897. 

Auf den Bericht vom 25. Januar d. J. erwidern wir, daß der Erlaß 
vom 2. Januar d. J. mit der Bekanntmachung von demselben Tage füglieh 
nicht hat beabsichtigen können, den Eichzwang auf Gegenstände auszu
dehnen, die ihm gesetzlich nicht unterliegen. Der Erlaß bezweckt nur, 
den Besitzern von Apotheken und chemischen Fabriken, überhaupt allen 
beteiligten Kreisen davon Kenntnis zu geben, wo sie chemische Meßgeräte 

1 ) Baut 5Bf. ber !Rormaleid)ungsfommif[ion t>om 26. !Rooembet 1896 finb ferner 
öUt thd)ung d)emifd)et lmeßgetäte ermäd)tigt: bas gtoß~eqoglid) fäd)fifd)e Q:id)· 
amt in ~menau unb bas ~etboglid) fäd)fifd)e Q:id)amt in @el)lbetg. 
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prüfen lassen können, weil sie ein Interesse daran haben, zur Ausführung 
chemischer Analysen zuverlässige Meßgeräte zu besitzen. 

Berlin, den 12. März 1897. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

Der Minister für Handel und Gewerbe. 

1)en l:Jteuaifd)en Wl:Jot~efern ift a!jo an~eimgefteHt, ob fie i~te ana!~tifd)en 
IDleagetäte eid)en laffen tuoHen ober nid)t. 1)ie @runbfä~e, nad) benen bie l\l:id)ung 
etfo!gt, finb ent~a!ten in ben ~efanntmad)ungen bet staifet!id)en Wotma!·l\l:id)ungs,. 
fommiffion bom 26. ~u!i 1893, 8. Wl:Jti! 1896, 2. ~u!i 1897 unb 9. ~u!i 1903. 

VII. Die Branntweinsteuergesetzgebung. 
1)ie ~rannttueinfteuergefe~gebung ~at für ben eigent!id)en Wl:Jot~efen· 

betrieb gegentuättig nur nod) geringe ~ebeutung. jlliä~tenb utfl:Jtüng!id) für 
bie ~ettuenbung bon unbenatutiettem ~tannttuein 3u ~eil3tuecfen aUgemein 
6teuetftei~eit getuä~tt tuutbe, ift biefe ~etgünftigung im ,gaufe bet ~a~te 6d)titt 
für 6d)titt me~t eingefd)ränft tuotben, fo baa je~t 3ut ~eteitung btannttuein· 
~a!tiget ~ei!mitte! fteuerfteiet ~rannttuein felbft nad) botangegangener 1)e. 
natutierung nid)t me~t bettuenbet tuetben batf. 91ut 3Ut 1)atfteUung ein3e!ner 
beftimmtet d)emifd)·l:J~atma3eutifd)et \l]täl:Jatate unb anbetet .5)ei!mitte!, tue!d)e 
~tannttuein n i d) t m e ~ t ent~a!ten, ift bie ~enu~ung fteuetfteien ~tannttuein~ 
in unbo!lftänbig benaturiertem .8uftanbe 3Uge!affen. 

1)ie Vted)ts!age gtünbet fiel) auf ba~ ~rannttueinfteuergefe~ in bet butd) 
ba~ @efe~ bom 7. ~uli 1902 feftgeftellten ~affung unb bie ba3u tJom ~unbe~rat 
et!affenen ~tannttueinfteuer-~{u~fü~rung~beftimmungen infonber~eit bie ~rannt· 
ttJeinfteuer-~efteiung~otbnung. 

Gesetz betr. die Besteuerung des Branntweins. 
Vom 24. Juni 1887. In der Fassung der Gesetze vom 16. Juni 1895, 4. April 1898 

und 7. Juli 1902. (R.G.Bl. 1895 S. 276, 1898 S. 159 und 1902 S. 243.) 

§ 1. Der im Gebiete der Branntweinsteuergemeinschaft hergestellte 
Branntwein unterliegt vom 1. Oktober 1887 ab einer Verbrauchsabgabe 
und zu diesem Zweck der steuerlichen Kontrolle. 

Die Verbrauchsabgabe beträgt, von einer nach Maßgabe des folgenden 
Absatzes festzusetzenden Jahresmenge (Gesamtkontingent) 0,50 Mark für 
das Liter reinen Alkohols, von der darüber hinaus hergestellten Menge 
0, 70 Mark für das Liter reinen Alkohols 1 ) . . . 

Von der Verbrauchsabgabe befreit und bei Feststellung der nach dem 
Vorstehenden maßgebenden Jahresmenge außer Ansatz bleibt: 

1. Branntwein, welcher ausgeführt wird; 
2. Branntwein, welcher zu gewerblichen Zwecken, zur Essigberei

tung oder zu Putz-, Heizungs-, Koch- oder Beleuchtungszwecken 
verwendet wird, nach näherer Bestimmung des Bundesrats. Die 

IJ ~ie ~eftaubation bet ~etbtaud)sabgabe, tuo3u aud) bie ~ettuenbung 
fteuetfteien !Btannttueins 3u anbeten al!ll ben geftatteten ßtueden ge~ött, tuitb nad) 
§ 21 be6 <Meje~es mit einet <Melbfttafe befttaft, tueld)e bem oietfad)en !Betrage bet 
oorent~altenen ~bgabe gleid)fommt. ßutuibet~anblungen gegen bie fonftigen auf 
<Mrunb bes <Mefe~es ergangenen ~ettualtungsootfd)tiften tuetben nad) § 26 mit einet 
Dtbnungsfttafe bis 3u 300 !Ulatf gea~nbet. 
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Brennereibesitzer sind gegen Übernahme der Kosten berechtigt, die 
amtliche Denaturierung ihres Branntweins in ihren Brennereien zu 
verlangen. 

Der Bundesrat ist ermächtigt, auch solchen Branntwein von der Ver
brauchsabgabe frei zu lassen, der in öffentlichen Kranken-, Entbindungs
und ähnlichen Anstalten oder in öffentlichen wissenschaftlichen Anstalten 
verwendet wird. 

§ 43e. Der Bundesrat wird ermächtigt: 
a. den Kleinhandel mit denaturiertem Spiritus abweichend von 

den Vorschriften des § 33 der Gewerbeordnung zu regeln; 
b. dahin Bestimmung zu treffen, daß beim Kleinhandel mit dena

turiertem oder undenaturiertem Spiritus die Alkoholstärke des abzu
gebenden Spiritus durch Aushang an der Verkaufsstelle dem Publi
kum ersichtlich zu machen ist. 

Zuwiderhandlungen gegen die vom Btmdesrat erlassenen Bestimmungen 
werden mit einer Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft. 

3u bief en \ßaragrajJf)en bes ~ranntttJeinfteuergef e~es f)at ber ~unbesrat 
folgenbe 2!usfüf)rungsbeftimmungen getroffen : 

Branntweinsteuer-Befreiungsordnung. 
Bundesratsbeschlüsse vom 28. Juni 1900, 28. ~färz 1901, 18. September 1902, 25. Juni 
1903, 9. März 1905 und 28. Juni 1906. (Bk. des Reichskanzlers vom 10. Juli 1900, 
28. März 1901, 18. September 1902, 25. Juni 1903, 20. März 1905 und 11. Juli 1906.) 

Erster Titel. Steuerfreie Verwendung von Branntwein.!) 
I. Umfang der Steuerbefreiung. 

§ 1. Für Branntwein, der zu gewerblichen Zwecken, zur Essig
bereitung, zu Putz-, Heizungs-, Koch- oder Beleuchtungszwecken oder in 
öffentlichen Kranken-, Entbindungs- und ähnlichen Anstalten 
oder in öffentlichen wissenschaftlichen Anstalten Verwendung 
findet, wird Steuerfreiheit nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
dieses Titels gewährt, und zwar in der Regel nach Denaturierung des Brannt
weins (§§ 2-28}, in besonderen Fällen ohne Denaturierung auf Grund 
eines Nachweises über die Verwendung des Branntweins (§§ 29-46). 

1) :Ilie )Red)ti3[age 1]in[id)tlid) ber fteuerfreien Q3ermenbung oon 5Brannt· 
UJ ein, jomeit fie {]irr interefiiert, ift nad) ben 5Beftimmungen ber 5Branntmeinfteuer· 
befreiungsorbnung fur3 folgenbe: 

1. Q3 oll ftä n b i g b e not ur i er t er 5Branntmein barf tJermenbet werben aur S)cr· 
ftellung jämtlid)er .\)eil mittel, mcld)e im fertigen ßuftanbe 5Branntmein n i d) t 
m e 1Jr en 11] ol t en. 'llie Q3ermenbung tierartigen 5Bronntmein':l bebarf feiner 
befonbmn ~rlaubni?o im Q:in0elfalle unb unterliegt feiner .lfontrolle aufier ben für 
ben Q3erfe{]r mit benaturiertem 5Bronnttuein ollgemein tJorgefd)riebenen )RetJi· 
jionen (§ 28 5Befr.D.). Bufammenfe~ung unb Q3ermenbung bei3 amtlid)en 'llenotu· 
rierung~mitteli3 [inb in § 3 ber \Befr.D. angegeben. Q3erboten ift bie \Benu~ung 
berartigen \Branntlueini3 3ur .\)erjtellung alfo1Jol1Jaltiger ~abrifate, Uleld)e ßUm 
mcn[d)lid)en ilienufje bienen fönneu (§ 14 \Befr.D.). 

2. ßu bemjelben ,8mecfc mie im !(S·nlle 1 ift es ferner möglid), einen untJoll' 
ftänbig, b. 1]. etUJai3 fd)UJäd)er bennturierten 2!1fo1]ol 3u benu~en. 'llai3 'lle• 
naturierungsmittel befte1]t bann aui3 5 I S)ol3gei[t ober nur 0,5 I ~t]ribinbajen 
auf 100 I. 2!ber bie 2lui3nu~ung biefer Q:rmäd)tigung ift tJon einer befonberen 
Q:rlaubnii3 im C!in0elfalle ab1]ängig, unb bie 9fnmenbung biejei3 jd)mäd)er beno• 
turierten 5Branntmeine Unterliegt in allen i1Jrcn ~1Jafen tJon ber 2lbfcttigung 
unb Bagerung an bis 3ur enbgültigen \Benu~ung unb Q3erred)nung einer ~ein· 
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Die Verwendung von denaturiertem Branntwein zur Herstellung der 
im§ 4 unter d und e aufgeführten Heilmittel und anderer Heil
mittel, welche Branntwein nicht mehr enthalten, ist als eine Ver
wendung zu gewerblichen Zwecken anzusehen. 

Die Steuerfreiheit umfaßt: 
a. den Erlaß der Verbrauchsabgabe und des Zuschlags; 
b. die Erstattung der Maischbottichsteuer mit 0,16 Mark für das Liter 

Alkohol, sofern der Branntwein dieser Steuer unterlegen hat; 

Iidjen unb umftänb!idjen st'ontrol!e ( §§ 17-21 ber 5Befr.D.): jie ift ocrboten 5ur 
.\)erftellung oon flüjjigen alfol)oUJaltigen l,ßarfümerien, oon st'o!Jh ßal)n• unb 
WCunbtoäjjern ober oon alfol)oll)altigen \Jabrifaten, toeldje 5um menjdj!idjen CSk· 
nujje bienen fönnen (§ 16 5Befr.D.). 

3. WCit ilienel)migung bes .\)aujJtamts barf bei ber \}abrifation beftimmter l,ßrä· 
jJarate ein nodj auf anbere 9ltt unoollftiinbig benaturiertcr 5Brannttoein 
benu~t toerben, bei bem bas :r:enaturierungsmittel jebesmal mit bejonberer 
ffiüdjidjt auf bas ~nbjJrobuft ausgetoäl)lt ift. :r:ie st'ontrolle ift l)ier biejelbe toie 
im \Jolle 2. '1lie l,ßräjJarate, für toeldje fleuerfreier 5Brannttoein in biejer un• 
oolljtänbigen '1lenaturierung augelajjen if!, jinb folgenbe: 

Äther 
Äthylschwefelsaure Salze 
Agaricin 
Aldehyd 
Bleiweiß 
Bromäthyl 
Bromhaltige Fette zu Heilzwecken 
Bromoform 
Bromsilbergelatine 
Bromsilberkollodium 
Celluloid 
Chemische Präparate, welche Branntwein 

nicht mehr enthalten, mit Ausnahme 
folgender Äther: formicicus, valeriani
cus, butyricus, oxalicus, sebacinicus 

Chloräthyl 
Chloralhydrat 
Chloroform 
Chlorsilberkollodium 
Chlorsilbergelatine 
Elektrodenplatten für elektrische Sammler 
Essigäther 
Essigsaure Salze (Bleizucker usw.) 
Glykoside 
Guajakharz 
Harze und Gummiharze 
Jalapenharz 
Jodäthyl 
Jodhaltige Fette zu Heilzwecken (Jodipin, 

pin, Morrhuol usw.) 

Jodoform 
Jodsilbergelatine 
Jodsilberkollodium 
Kampfer synthetischer 
Klebegummipräparate 
Kollodium 
Lösungen von Kollodiumwolle in Brannt

wein und Amylacetat oder anderen 
Lösungsmitteln (Zaponlack) 

Natronseifen 
Pankreatin 
Paraldehyd 
Pegamoid 
Pflanzenbasen (Alkaloide) 
Photographische Papiere 
Podophyllin 
Salizylsäure 
Salizylsaure Salze 
Santon in 
Scammonium 
Tannin 
Teerfarbstoffe einschließlich der zu ihrer 

Gewinnung bestimmten Hilfs- und 
Zwischenstoffe 

Trockenplatten 
Ver bandstoffe 
Wissenschaftliche (medizin., botan., zoo

log.) Präparate zu Lehrzwecken 
Wollfette (Lanolin). 

'1lie für bieje \Jälle beftimmten :r:enaturierungsmittel jinb: ~tl)er, 5Benaol, 
5Bromätl)t)l, !Il)loroform, ~oboform, st'am):lfer, WCetl)~lalfol)ol, \Rntronlauge, 
l,ßetroleumben5in, ffii3inusöl, :terjlentinöl, :tieröl. 

4. Dl)ne '1lenaturietUng barf fteuerfreier \Branntwein lebiglidj oon ftaatlidjen 
unb fommunalen st'ranfenl)äujern, ~ntbinbungs• unb äl)nlidjen ~nftalten, aljo 
audj WCilitärla&aretten u. bgl., jotoie oon öffentlidjen toijjenjdjaftlidjen ~nftalten 
(-l:!aboratorien ujto.) in beren \Betrieben 3u allen tuijjenjdjaftlidjen unb .\)eil· 
3toeden, ben unmittelbaren toie ben mittelbaren, benu~t werben. 
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und in den Fällen der Denaturierung: 
c. die Vergütung der Brennsteuer, welche ... sofern der Bundesrat 

nicht einen anderen Vergütungssatz bestimmt, 0,06 Mark für das 
Liter Alkohol beträgt. 

Von der Steuerfreiheit ist ausgeschlossen Branntwein, der sich im 
freien Verkehre befindet, sowie Branntwein, der einen größeren Gehalt an 
Nebenerzeugnissen der Gärung und Destillation als ein Gewichtsprozent 
der in ihm enthaltenen Alkoholmenge besitzt. 

II. Denaturierung von Branntwein. 

§ 2. Die Denaturierung ist entweder eine vollständige, d. h. eine 
solche, die als genügend erachtet wird, den Branntwein ungenießbar zu 
machen, oder eine unvollständige, d. h. eine solche, neben welcher weitere 
Maßnahmen zur Verhütung der mißbräuchlichen Verwendung des Brannt
weins zu treffen sind. 

§ 3. Zur vollständigen Denaturierung dient ein Gemisch von 
4 Raumt. Holzgeist und I Raumt. Pyridinbasen (allgemeines Denaturierungs
mittel), welchem bei seiner Zusammensetzung Lavendelöl oder Rasmarinöl 
bis zu 50 g auf jedes volle Liter hinzugefügt werden darf. Von dem Ge
mische sind dem zu denaturierenden Branntwein 2,5 l auf je IOO l Alkohol 
zuzusetzen. 

Die vollständige Denaturierung kann auch in der Weise erfolgen, daß 
dem Branntwein I,25 l des allgemeinen Denaturierungsmittels und außer
dem 0,25 l Kristallviolettlösung und 2-20 l Benzol auf je IOO l Alkohol 
zugesetzt werden. 

§ 4. Zur unvollständigen Denaturierung dürfen folgende Stoffe 
(besondere Denaturierungsmittel), die dem zu denaturierenden Branntwein 
in den dabei bezeichneten Mengen auf je IOO l Alkohol zuzusetzen sind, 
verwendet werden: 

a. zu gewerblichen Zwecken aller Art, einschließlich der Heil
zwecke, welche im § I Abs. 2 den gewerblichen Zwecken gleich
gestellt sind: 5 l Holzgeist oder 0,5 l Pyridinbasen. 

c. Zur Herstellung von Zelluloid, Pegamoid und synthetischem 
Kampfer: I kg Kampfer oder 2 l Terpentinöl oder 0,5 I Benzol. 

d. Zur Herstellung nachbenannter Erzeugnisse: Äther (Schwefeläther) 
mit der aus § 27 sich ergebenden Beschränkung, äthylschwefel
saure Salze, Agaricin, Podophyllin und Scammonium, 
Guajakharz, Jalapenharz, sowie andere Harze und Gummi
harze, Aldehyd, gewöhnlicher und Paraldehyd, Bleiweiß 
und essigsaure Salze (Bleizucker u. dgl.), Chlor- und Jod
äthyl, Brom-(Chlor-, Jod-)silbergelatine und ähnliche Zube
reitungen, sowie photographische Papiere und Trocken
platten, Chloralhydrat, Elektrodenplatten für elektrische 
Sammler, Essigäther mit der aus § 27 sich ergebenden Beschrän
kung, Glykoside, Klebegummipräparate, Kollodium und 
Chlor-(Brom-, Jod-)silberkollodium, sowie Lösungen von Kollo
diumwolle in Branntwein und Amylacetat oder anderen Lösungs
mitteln (Zaponlack), Pankreatin, Pflanzenbasen (Alkaloide), 
Salizylsäure UJ!d salizylsaure Salze, Santonin, Tannin, 
Teerfarbstoffe eins.chließlich der zu ihrer Gewinnung bestimmten 
Hilfs- und Zwischenstoffe, chemische Präparate, nicht ge
nannte, welche Branntwein nicht mehr enthalten, mit Ausnahme 
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der im§ 71 unter c bis g bezeichneten zusammengesetzten Ätherl), 
Verbandstoffe: 10 I Äther (Schwefeläther) oder 1 l Benzol oder 
0,5 l Terpentinöl oder 0,025 l Tieröl. 

Das aus denaturiertem Branntwein hergestellte, zum Handel 
bestimmte Kollodium muß mindestens ein Hundertstel seines Ge
wichts an Kollodiumwolle enthalten. In Zweifelsfällen sind Proben 
zu entnehmen und durch einen Chemiker nach der in Anlage 1 a 
gegebenen Anleitung auf den Gehalt an Kollodiumwolle zu unter
suchen. 

e. Zur Herstellung von Chloroform, Jodoform, Bromoform und 
Bromäthyl, sowie von brom-oder j odhal tigen Fetten zu Heil
zwecken (Jodipin, Morrhuol usw.): 300 g Chloroform oder 200 g 
Jodoform oder 300 g BromäthyL Es ist gestattet, das zuzusetzende 
Jodoform zunächst in einem Teile des zu denaturierenden Brannt
weins aufzulösen und den Rest des Branntweins mit der Lösung 
zu vermischen. 

l. Zur Herstellung wissenschaftlicher (medizinischer, botanischer, 
zoologischer) Präparate zu Lehrzwecken: 1 l technisch reiner 
Methylalkohol und 1 I Petroleumbenzin. 

m. Zur Herstellung von Natronseifen: 1 kg Rizinusöl und 400 g 
Natronlauge. Es ist gestattet, das zuzusetzende Denaturierungs
mittel zunächst in einem Teile des zu denaturierenden Branntweins, 
auch unter Erwärmen, aufzulösen und den Rest des Branntweins 
mit der Lösung zu vermischen. 

n. Zur Herstellung von Wollfetten (Lanolin): 5 I Petroleumbenzin. 
§ 5. Die im § 3 und im § 4 unter a bis e und g bis n bezeichneten Stoffe 

(Holzgeist, Pyridinbasen, Lavendelöl, Rosmarinöl, Kristallviolettlösung, 
Schellacklösung, Kampfer, Terpentinöl, Benzol, Äther Tieröl Chloroform, 
Jodoform, Bromäthyl, Petroleumbenzin, technisch reiner Methylalkohol, 
Rizinusöl und Natronlauge) sind nach der in Anlage 2 gegebenen Anlei
tung durch einen Chemiker auf Kosten des Antragstellers zu prüfen. Sie 
müssen den dort· angegebenen Erfordernissen entsprechen und sind bis zu 
ihrer Verwendung als Denaturierungsmittel unter amtlichem Verschluß auf
zubewahren. Die Vornahme der Prüfung ist beim Hauptamte zu bean
tragen ... 

§ 12. Es ist verboten, aus denaturiertem Branntwein das Denaturie
rungsmittel ganz oder teilweise auszuscheiden oder dem dena
turierten Branntwein Stoffe beizufügen, durch welche die Wirksamkeit 
des Denaturierungsmittels in bezug auf Geschmack, Geruch oder Farbe 
vermindert wird. 

§ 14. Der vollständig denaturierte Branntwein darf zu sämt
lichen in § 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten Zwecken verwendet werden. Die 
Verwendung des Branntweins zur Herstellung alkoholhaltiger Fabri
kate, welche zum menschlichen Genusse dienen können, ist un
zulässig. Der Verbleib und die Verwendung dieses Branntweins unter
liegen, vorbehaltlich der Vorschriften der §§ 13, 15 und 28, keiner amt
lichen Kontrolle. 

§ 15. Auf den Handel mit vollständig denaturiertem Brannt
wein findet § 33 der Gewerbeordnung keine Anwendung2). 

1) 'llies fin'o Aether formicicus,- valerianicus,- butyricus,- oxalicus,- seba
cinieus. 

2) 9lad) einer ~erfügung bes lJteufiild)en jyinan0minifters uom 1. ~lJril1896 ift bet 
.\)anbei mit benatutiettem !Branntruein einet !Bettiebsfteuet nid)t meljt untettuotfen. 
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Wer mit vollständig denaturiertem Branntwein handeln will, hat dies 
vor Eröffnung des Handels der Hebestelle und der Ortspolizeibehörde unter 
Bezeichnung der Verkaufsstelle anzumelden. Die Hebestelle trägt die An
meldung in ein Verzeichnis ein und erteilt über die Anmeldung eine Be
scheinigung, ohne welche mit dem Handel nicht begonnen werden darf. 
Die Bescheinigung ist in der Verkaufsstelle aufzubewahren und den Be
amten auf Verlangen vorzuzeigen. Liegen Tatsachen vor, welche die Un
zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in bezug auf den Handel mit dena
turiertem Branntwein wahrscheinlich machen, so hat die Hebestelle vor 
Erteilung der Bescheinigung an das Hauptamt zu berichten. Denaturierter 
Branntwein, in welchem das Alkoholometer eine Stärke von weniger als 
80 Gewichtsprozent anzeigt oder der in unerlaubter Weise (§ 12) behandelt 
ist, darf nicht vflrkauft oder feilgehalten werden. 

In den Verkaufsräumen ist an einer in die Augen fallenden Stelle und 
in deutlicher Druckschrift eine Bekanntmachung auszuhängen, wonach es 
verboten ist: 

a. denaturierten Branntwein, in welchem das Alkoholometer eine 
Stärke von weniger als 80 Gewichtsprozent anzeigt, zu verkaufen 
oder feilzuhalten: 

b. aus denaturiertem Branntwein das Denaturierungsmittel ganz oder 
teilweise auszuscheiden oder dem denaturierten Branntwein Stoffe 
beizufügen, durch welche die Wirksamkeit des Denaturierungsmittels 
in bezug auf Geschmack, Geruch oder Farbe vermindert wird, oder 
solchen Branntwein zu verkaufen oder feilzuhalten. 

Das Hauptamt kann die Erteilung der Bescheinigung versagen oder die 
Fortsetzung des Handels mit denaturiertem Branntwein untersagen, wenn 
Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden 
in bezug auf diesen Gewerbebetrieb wahrscheinlich machen. Von der Ent
scheidung ist der Ortspolizeibehörde Mitteilung zu machen. Die im § 28 
Abs. I bezeichneten Befugnisse stehen für den Handel mit vollständig dena
turiertem Branntwein auch den Beamten der Polizeiverwaltung zu. 

§ 16. Wer Branntwein unvollständig denaturieren lassen will, hat 
beim Hauptamte die Genehmigung hierzu schriftlich nachzusuchen und 
dabei das Denaturierungsmit tel, den Verwendungszweck, die Art und Weise 
der Verwendung und den Ort der Lagerung des denaturierten Branntweins 
anzugeben. Die Entscheidung über den Antrag ist vom Hauptamte zu 
treffen; der Antrag ist abzulehnen, wenn der nach§ 4 unter a zu dena
turierende Branntwein zur Herstellung von flüssigen alkoholhaltigen Par
fümerien, von Kopf-, Zahn- und Mundwässern oder von alkohol
haltigen Fabrikaten verwendet werden soll, welche zum menschlichen 
Genusse dienen können. Über die erteilten Genehmigungen ist vom 
Hauptamt ein Verzeichnis zu führen. 

§ 17. Der unvollständig denaturierte Branntwein darf nur zu dem ge
nehmigten Zwecke (§ 16), nur in der angemeldeten Art und Weise und, 
soweit nicht das Hauptamt im Einzelfalle eine Ausnahme zuläßt oder die 
§§ 23-26 Platz greifen, nur von demjenigen verwendet werden, auf dessen 
Antrag die Denaturierung erfolgt ist. 

§ 18. Die unvollständige Denaturierung von Branntwein ist in 
den Gewerbsräumen des Antragstellers vorzunehmen. Das Hauptamt kann 
Ausnahmen zulassen. 

§ 19. Der unvollständig denaturierte Branntwein ist ausschließlich 
an dem angemeldeten Orte (§ 16) zu lagern. Geschieht die Lagerung nicht 
in den Versandgefäßen, sondern in besonderen Lagergefäßen, so müssen 

Böttger, Apothekengeeetze. 3. Auf!. 6 



82 YII. Branntweinsteuergesetzgebung. 

diese amtlich tariert oder auf nassem Wege vermessen und nach Bestim
mung des Oberkontrolleurs mit einer geprüften und gegen Veränderung 
gesicherten Vorrichtung zum Ablesen des Flüssigkeitsstandes versehen sein. 

Wird an dem angemeldeten Orte verschiedenartig denaturierter Brannt
wein gelagert, so ist auf jedem Gefäße anzugeben, mit welchem Mittel der 
in ihm enthaltene Branntwein denaturiert ist. Gegebenenfalls sind auch 
diejenigen an dem angemeldeten Orte lagernden Gefäße entsprechend zu 
bezeichnen, welche versteuerten Branntwein oder ohne Denaturierung zur 
steuerfreien Verwendung abgelassenen Branntwein enthalten. 

Betreibt ein Gewerbetreibender, welcher unvollständig denaturierten 
Branntwein verwendet, den Ausschank von Branntwein oder den Klein
handel damit, so kann vom Hauptamt angeordnet werden, daß die Auf
bewahrung und Verwendtmg des denaturierten Branntweins und die Auf
bewahrung der daraus hergestellten Fabrikate in besonderen Räumen zu 
erfolgen haben. In letztere dürfen anderer Branntwein oder aus solchem 
hergestellte Fabrikate nicht aufgenommen werden. 

§ 20. Gewerbetreibende, welche Branntwein mit einem besonderen 
Mittel denaturieren lassen, haben über die Verwendung des denaturierten 
Branntweins ein Kontrollbuch nach Muster 7 fortlaufend zu führen. 
Verwendet ein Gewerbetreibender verschiedenartig denaturierten Brannt
wein, so ist die An- und Abschreibung für jede Art in einer besonderen 
Abteilung des Kontrollbuches vorzunehmen. 

§ 21. Alljährlich mindestens einmal findet eine amtliche Aufnahme 
der Vorräte an denaturiertem Branntwein statt, welcher der Gewerbe
treibende beizuwohnen hat. Hierbei sind die Abschreibungen zu prüfen 
und der Sollbestand an denaturiertem Branntwein festzustellen. Sodann 
ist die vorhandene Alkoholmenge zu ermitteln und dem Sollbestande gegen
überzustellen. Über das Ergebnis ist eine Verhandlung aufzunehmen und 
dem Hauptamte vorzulegen. Der ermittelte Bestand an Branntwein ist 
im Kontrollbuche vorzutragen und bei dessen Weiterführung mit aufzu
rechnen. Eine Versteuerung der etwaigen Fehlmenge findet nur dann statt, 
wenn als erwiesen anzunehmen ist, daß der Branntwein in unzulässiger 
Weise verwendet worden ist. 

§ 23. Die Denaturierung von Branntwein mit 5 I Holzgeist (§ 4 
unter a) kann auch dann gestattet werden, wenn der Branntwein nicht in 
den Gewerbsräumen des Antragstellers verwendet, sondern an andere 
Gewerbetreibende abgegeben werden soll. Auf den Handel mit Holz
geistbranntwein finden die Vorschriften des § 15 Abs. 1, 3 und 4, sowie 
die §§ 24 und 25 Anwendung. 

§ 24. In dem nach § 16 zu stellenden Antrag ist die Erlaubnis nach
zusuchen, den denaturierten Branntwein zu verkaufen. Das Haupt
amt erteilt geeignetenfalls für ein Betriebsjahr einen Verkaufserlaubnis
sehein nach Muster 10, der in ein Verzeichnis einzutragen ist. Der Er
laubnisschein ist bei dem Kontrollbuch aufzubewahren und spätestens am 
achten Tage nach Ablauf seiner Gültigkeitsfrist an das Hauptamt zurück
zugeben. 

Der Branntwein darf nur an Gewerbetreibende abgegeben werden, die 
ihre Berechtigung zum Ankaufe von Holzgeistbranntwein durch Vorzeigung 
ihres Ankaufserlaubnisscheines (§ 25) nachweisen. Der Händler darf 
den Branntwein nicht in kleineren Mengen als 2 I und nur insoweit ab
geben, als dadurch die in dem Ankaufserlaubnisschein angegebene Höchst
menge nicht überschritten wird. Beim Verkaufe hat der Händler die ver
kaufte Menge nach Litern unter Beifügung seines Namens und des Tages 
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jedesmal auf dem Ankaufserlaubnisscheine zu vermerken und diesen an 
den Käufer zurückzugeben. 

Über .den zum Verkaufe bestimmten Holzgeistbranntwein ist vom 
Händler statt des Kontrollbuches nach Muster 7 ein solches nach Muster ll 
fortlaufend zu führen. Die Abschreibungen im Kontrollbuche sind auf 
Grund der auf den Ankaufserlaubnisscheinen eingetragenen Vermerke vom 
Oberkontrolleur nach näherer Bestimmung des Hauptamtes zu prüfen. 

§ 25. Wer Holzgeistbranntwein beim Händler kaufen will, hat bei 
dem Hauptamt, in dessen Bezirk seine Gewerbsaustalt liegt, die Genehmi
gung hierzu nachzusuchen. Dabei sind die Art der beabsichtigten Ver
wendung des Branntweins und der voraussichtliche Jahresbedarf nach 
Litern anzugeben. 

Das Hauptamt erteilt geeignetenfalls für ein Betriebsjahr einen An
kaufserlaubnisschein nach Muster 12, der in einer besonderen Ab
teilung des im § 24 vorgeschriebenen Verzeichnisses einzutragen ist. Er
weist sich die festgesetzte Höchstmenge als unzureichend, so kann das 
Hauptamt sie auf Antrag erhöhen. Der Ankaufserlaubnisschein ist bei 
jedem Ankaufe von Holzgeistbranntwein dem Händler zur Eintragung der 
gekauften Menge vorzulegen, außer dieser Zeit aber zur Einsicht der Be
amten bereit zu halten. Er ist dem Antrag auf Erteilung eines neuen Er
laubnisscheines beizufügen, spätestens aber am achten Tage nach Ablauf 
seiner Gültigkeitsfrist an das Hauptamt zurückzugeben. 

Der Erlaubnisschein ist solchen Personen zu versagen, die den Brannt
weinausschank betreiben oder mit denaturiertem oder undenaturiertem 
Branntwein handeln. Er kann auch in anderen Fällen versagt werden, 
insbesondere wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des 
Gewerbetreibenden in bezug auf die Verwendung denaturierten Brannt
weins wahrscheinlich machen. 

§ 27. Für Branntwein, der zur Herstellung von Äther oder Essig
äther verwendet werden soll, ist Steuerfreiheit nur unter der Bedingung 
zu gewähren, daß der Äther oder Essigäther unter amtlicher Kontrolle ent
weder ausgeführt oder im Inlande zu gewerblichen Zwecken, zur Vornahme 
von Untersuchungen zu wissenschaftlichen oder technischen Zwecken, zur 
Herstellung von Verbandstoffen und nicht ätherhaltigen Heilmitteln 1) oder 
im Betriebe der im § 29 bezeichneten Anstalten und Fabriken verwendet wird. 

Soweit der Äther und Essigäther nicht vom Hersteller verbraucht, 
sondern an andere Gewerbetreibende oder die genannten Anstalten und 
Fabriken abgegeben werden soll, finden die in den §§ 23-25 gegebenen 
Vorschriften über die Erteilung von Verkaufs- und Ankaufserlaub
nisscheinen, sowie über die Führung eines Kontrollbuches durch den 
Verkäufer entsprechende Anwendung. Es kann verlangt werden, daß auch 
der Käufer durch seine Geschäfts- und Fabrikationsbücher oder durch be
sondere Buchführung die vorschriftsmäßige Verwendung des Äthers und 
Essigäthers nachweist. 

1 ) ~ie fteuetfteie jß enu enb u ng tJ o n W t{j er unb ~lfig ät{J er im 2(1J o t{J e fen • 
betriebe ift nad) einet jßerfügung bes l,ßtotJin5ialfteuerbiteftots bet l,ßrooin5 ~tanben• 
bmg alS eine jßettuenbung 5u geruerblid)en ,3rueden im ®inne bet ~ranntrueinfteuer• 
befreiungsorbnung nid)t an5uje1]en. 2(jlot{Jefet bütfen bal]er f!euerfreien Wt{Jet b5tv. 
~jjigät{Jet nur 5ur jßorna{Jmc ruijjenjd)aftlid)et ober ted)ni]d)er Unterjud)ungen (5. ~
~rüfung ber 2fr5neiftoffe), 5ur SjetfteHung tJon jßerbanbftoffen unb nid)t ät{Jer{Jaltigen 
SJeilmitteln be0ie{Jen unb oerruenben. 'frür bie oorjd)riftsmäjiige jßerruenbung bes fteuet· 
freien Quantums fann ein bejonbere ~ud)fü{Jrung tJon ber ~ircftitJbel)örbe tJotgejd)rieben 
tu erben. 

6* 
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Eine Ankaufserlaubnis für Ather, der aus steuerfreiem Branntwein her
gestellt ist, kann auch dann erteilt werden, wenn der Ather vom Käufer 
ausgeführt oder an ankaufsberechtigte Gewerbtreibende, Anstalten und 
Fabriken abgegeben werden soll. Der Zwischenhändler unterliegt in 
diesem Falle denselben Kontrollen wie der zum Verkaufe des Athers er
mächtigte Hersteller 1). 

Das Hauptamt kann Atherfabrikanten gestatten, aus steuerfrei abge
lassenem Branntwein hergestellten Ather gegen Versteuerung des verwen
deten Branntweins zu anderen als den im Abs. 1 angegebenen Zwecken zu 
verwenden oder abzugeben. Gegebenenfalls ist der Ather zur Versteue
rung anzumelden, sein Gewicht amtlich festzustellen und die zu entrich
tende Steuer unter Annahme von 1,6 I Alkohol für jedes volle Kilogramm 
Ather zu berechnen. Hat der verwendete Branntwein verschiedenen Ab
gabesätzen unterlegen, so ist der höchste Satz in Rechnung zu stellen. 
Die näheren Anordnungen trifft die Direktivbehörde. 

§ 28. Die Beamten sind befugt, die Gewerbs-und Geschäftsräume, 
in denen die Lagerung, die Verwendung oder der Verkauf denaturierten 
Branntweins stattfindet, während des Betriebes oder der Offenhaltung des 
Geschäftes zu jeder Zeit, sonst von morgens 6 bis abends 9 Uhr zu betreten, 
die Vorräte an denaturiertem und undenaturiertem Branntwein zu revi
dieren und Proben davon zu entnehmen. Auf Verlangen ist dem Besitzer 
für entnommene Proben Entschädigung in Höhe des üblichen Kaufpreises 
zu leisten. Die näheren Bestimmungen über die Zahl und Ausführung der 
Revisionen trifft die Direktivbehörde. Die Beteiligten sind verpflichtet, 
auf Erfordern den Bestand an denaturiertem und undenaturiertem Brannt
wein, sowie an Denaturierungsmitteln anzugeben und vorzuzeigen, sowie 
den Beamten über den Gewerbs- oder Geschäftsbetrieb Auskunft zu er
teilen. Die Oberbeamten sind berechtigt, die Einkaufs- Lager-, Fabrika
tions- und Verkaufsbücher während der Geschäftsstunden einzusehen. 

111. Steuerfreie Verwendung von undenaturiertem Branntwein. 

§ 29. Ohne Denaturierung darf Branntwein steuerfrei abge
lassen werden: 

a. an Kranken-, Entbindungs- und ähnliche Anstalten, 
welche nicht nach § 30 der Gewerbeordnung der Konzessionspflicht 
unterliegen, sowie an öffentliche wissenschaftliche An
stalten2) (Laboratorien u. dgl.); 

1 ) .. ~er ,gmijd)enljänbler unterliegt benjelben .ltontrollen ttJie ber ~erjte!ler." 
Wuf ben .l)erfteller finben aber, ttJenn er ben lfttljer ttJeiter oetfauft, bie in ben §§ 23-25 
gegebenen 58orjd)riften über bie O:rteilung oon 58etfauf!3· unb Wnfaufsedaubnisjd)einen 
"entj~red)enbe Wnmenbung". Sn § 25 ift nun über ben Wnfaufserlaubnisjd)ein gejant: 
.. ~er O:rlaubnisjd)ein ift jold)en \ßerjonen au verjagen, bie ben !BranntttJeinausjd)anf 
betreiben ober mit benaturiertem ober unbennturiertem !Brnnntmein ljanbeln." Bur 
O:däuterung biejer Wnorbnung, bie nljo auf bie lfttljemlaubnisfd)eine "entj~red)enbe 
Wnmenbung" finben joll, ljnt ber ~reuj3ijd)e \Yinnn3minijter im Snl)re 1901 folgenbe 
Wnorbnung erlajjen: 

Mit Rücksicht darauf, daß Ankaufserlaubnisscheine überAther nur zu
verlässigen Personen erteilt werden sollen, erscheint es unbedenklich, die Ausfertigung 
von Ankaufserlaubnisscheinen auch für solche Personen zu gestatten, die mit Ather, 
der aus versteuertem Branntwein hergestellt ist, Handel treiben. 

2) ":Öffentlid)e" 2nboratorien jinb nur jold)e, bie nus öfjentlid)en WUttein 
unterljalten ttJerben. \Yür \ßrioatloboratorien ift bie 58ergünjtigung bes § 29 aljo ol)ne 
\Bebeutung. 
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b. an militär-technische Anstalten und an Pulver- und Knallqueck
silberfabriken. 

§ 30. Der ohne Denaturierung steuerfrei abgelassene Branntwein darf 
a. von den im § 29 unter a bezeichneten Anstalten innerhalb ihres 

Betriebes zu sämtlichen wissenschaftlichen oder Heilzwecken ... 
verwendet werden. 

In den Fällen zu a macht es keinen Unterschied, ob die Verwendung 
des Branntweins unmittelbar zu den bezeichneten Zwecken erfolgt oder 
ob nur eine mittelbare Verwendung, z. B. zum Reinigen von Geräten, zur 
Desinfektion des Operateurs oder des Operationsfeldes, zur Heizung von 
Inhalationsapparaten stattfindet. 

\Bebot nod) bie \Branntrueinfteuer-\Befreiungsorbnung bie )Berruenbung bon 
Denaturiertem 6j:Jititu5 öUr ~erfte11ung branntruein'f)altiger ~eilmittel in ber 
je~igen \Beftimmtljeit berboten ljatte, ttJaren über ben )Betfeljr bon ~eilmitteln, 
bie mit herartigem \Branntruein bereitet ruaren, in ~reuflen öttlei )Berfügungen 
ergangen, bie aud) je~t nod) eine gettJifle \Bebeutung befi~en. 'Iliefelben lauten: 

Min.-Erl., betr. den Nachwels von Holzgeist in branntweinhaltigen Arzneimitteln. 
Vom 20. Juni 1905. 

In den Preislisten mehrerer Großdrogenhandlungen findet sich in 
neuerer Zeit bei zahlreichen Weingeisthaitigen Arzneimitteln der Zusatz 
"hergestellt aus Spiritus mit Holzgeist denaturiert". 

Obgleich die Verwendung solcher Fabrikate für Heilzwecke unzulässig 
ist, so besteht doch die Möglichkeit, daß dieselben in einzelnen Fällen in 
Apotheken Eingang finden. 

Euer usw. wollen die im dortigen Bezirk mit der amtlichen Besichti
gung der Apotheken betraute Kommission anweisen, die in Frage kom
menden Arzneimittel bei den regelmäßigen Besichtigungen der Apo
theken der Prüfung auf einen Gehalt an dem als Denaturierungs
mittel verwandten acetonhaltigen Holzgeist zu unterwerfen. 

Da das Arzneibuch für das Deutsche Reich, vierte Ausgabe, keine 
Anweisung für den Nachweis von Holzgeist in branntweinhaltigen Arznei
mitteln gibt, habe ich nach Anhörung von Sachverständigen das in der 
anliegenden Beschreibung angegebene Verfahren für die erforderliche Unter
suchung ausarbeiten lassen. 

Durch Aceton oder Holzgeist verunreinigte und damit für Heilzwecke 
nicht geeignete Arzneimittel, welche in Apotheken oder Apothekerwaren
handJungen vorgefunden werden, sind aus dem Verkehr zu ziehen 1) und die 
betreffenden Geschäftsvorstände unter Androhung weiterer Maßnahmen 
auf das Strafbare des Verkaufs derartig verfälschter Heilmittel hinzuweisen. 

Berlin, den 20. Juni 1905. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

I. A.: Althoff. 

V erfahren für den Nachweis von Holzgeist in branntweinhaltigen 
Arzneimitteln. 

Zur Denaturierung von Branntwein ist nach der Branntweinsteuer
Befreiungsordnung acetonhaltiger Holzgeist zu verwenden. In der Regel 

1) Q:ine 58 e I rf) { a g n a {J m e ber l,ßriij.Jarate fann nur narf) ben !Beftimmungen ber 
6ttafvto&eflotbnung .etfo1gen, eine ~in3ie~ung nur in @emäji~eit bes § 40 bes 
6trafgefe~burf)eß. (Über beibe f. :teil VIII.) 
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wird es genügen, wenn die Abwesenheit von Aceton in den zu prüfenden 
Arzneimitteln festgestellt wird. Zu dem Zweck sind in einem 50 ccm fassen
den Kälbchen, welches mit einem aufsteigenden, zweimal rechtwinklig ge
bogenen, ungefähr 75 cm langen Glasrohr und einer Vorlage verbunden ist, 
5 ccm der zu untersuchenden Flüssigkeit mit kleiner Flamme vorsichtig 
zu erhitzen, bis 1 ccm Destillat übergegangen ist. Unter Beobachtung der 
erforderlichen Vorsicht wird dabei der absteigende Schenkel des Glasrohrs 
nicht warm. Das erhaltene Destillat wird mit der gleichen Menge Natron
lauge alkalisch gemacht und das Gemisch mit 5 Tropfen einer Lösung von 
21/ 2 T. Nitroprussidnatrium in 100 T. Wasser versetzt. Bei Gegenwart 
von Aceton tritt Rötung bis Rotfärbung ein, die nach vorsichtigem Über
sättigen der Natronlauge mittels Essigsäure in violett übergeht. Enthält 
die Flüssigkeit kein Aceton, so nimmt sie unter gleichen Umständen eine 
rein gelbe Farbe an, die auf Zusatz von Essigsäure wieder verschwindet. 

Soll neben dem Aceton auch der Holzgeist nachgewiesen werden, so 
ist in nachstehender Weise zu verfahren: 

In dem oben beschriebenen Kälbchen werden 10 ccm des Spiritus
präparates unter den angegebenen Vorsichtsmaßregeln der Destillation 
unterworfen, bis 1 ccm Flüssigkeit übergegangen ist. Das Destillat wird 
mit 4 ccm verdünnter Schwefelsäure (20prozentige) gemischt und in ein 
weites Reagensglas übergeführt. In das durch Eintauchen des Reagens
glases in kaltes Wasser gut gekühlte Gemisch wird nach und nach unter 
starkem Umschütteirr 1 g fein zerriebenes Kaliumpermanganat eingetragen. 
Sobald die Violettfärbung verschwunden ist, wird die Flüssigkeit durch ein 
kleines, nicht angefeuchtetes Filter in ein Reagensglas filtriert, das meist 
schwach rötlich gefärbte Filtrat einige Sekunden lang gelinde erwärmt und 
darauf 1 ccm des nun farblosen Filtrats vorsichtig mit 5 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure gemischt. Dem abgekühlten Gemenge wird eine frisch be
reitete Lösung von 0,05 Morphinhydrochlorid in 2,5 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure hinzugefügt und durch vorsichtiges Umrühren mit einem 
Glasstabe die Mischung bewirkt. 

Enthält das untersuchte Präparat Holzgeist, so tritt bald, spätestens 
innerhalb 20 Minuten, eine violette bis dunkelviolettrote Färbung ein. 
Holzgeistfreie Präparate zeigen nur eine schmutzige Trübung. 

Für die Prüfung auf Verunreinigung durch acetonhaltigen Holzgeist 
kommen zunächst folgende Arzneimittel in Frage: 

Spir. Angelic. comp., Tinct. Aloes, 
caeruleus, Arnicae, 
camphoratus, Asae foet., 
Cochleariae, Benzoes, 
Formicarum, Cantharid., 
russicus comp., Capsici, 
saponato-camph., Catechu, 
saponatus, Myrrhae, 
Sapon. kal., Jodi. 
Sinapis. 

Letztere ist vor der Destillation durch Zusatz von 5 ccm Wasser und 
2,0 fein zerriebenem Natriumthiosulfat zu 10 ccm Tinktur und darauf 
folgendes Schütteln zu entfärben. 

Spiritus und Spiritus aethereus, sowie auch von den obengenannten 
Präparaten: Spiritus Angelicae compositus, Spiritus camphoratus und 
Spiritus Formicarum können ohne vorherige Destillation der Prüfung auf 
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einen Gehalt an Aceton unterzogen werden. Spiritus caeruleus ist vor der 
Destillation mit verdünnter Schwefelsäure anzusäuern. 

Min.-Erl., betr. die Abgabe von mit denaturiertem Spiritus hergestellten Heilmitteln. 
Vom 13. Februar 1906. 

In den durch Runderlaß vom 22. Dezember 1902 mitgeteilten Grund
zügen über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln außerhalb der 
Apotheken 1) ist unter Nr. 8 bestimmt, daß die vorhandenen Arzneimittel 
echt und zum Gebrauch für Menschen und Tiere geeignet, sowie weder 
verdorben noch verunreinigt sein dürfen. Ferner ist in dem Erlasse vom 
20. Juni 1905 darauf hingewiesen, daß es strafbar ist, Heilmittel, welche 
durch Verwendung von mit Holzgeist denaturiertem Spiritus hergestellt 
sind, in den Verkehr zu bringen. 

Eine bezügliche Anfrage gibt mir jetzt Veranlassung, nach Anhören 
der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen noch besonders 
darauf hinzuweisen, daß mit denaturiertem Branntwein hergestellte Heil
mittel, auch wenn sie nur zu äußerlichem Gebrauche bestimmt sind, als 
echt und zum Gebrauch geeignet nicht anzusehen sind. Sie dürfen 
daher außerhalb der Apotheken ebensowenig wie innerhalb derselben abge
geben werden. 

Berlin, den 13. Februar 1906. 
Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

I. A.: Förster. 

~in gerneinfamer ~daf3 ber 1Jreuj3ifdjen IJJ1inifter ber geiftlidjen ufto. ~no 
ge!egen{jeiten, ber lJinan0en unb bes 0nnern tJom 13. Dftober 1906 ridjtet fidj 
bann nodj befonbers gegen bie ~ertoenbung tJon benaturiertem IS1Jiritu5 0ur 
S)erfieHung tJon :trinfbrannttoeinen. 

VIII. Handelsrecht, Bürgerliches und Strafrecht. 
m!ä{jrenb bie @etoerbeorbnung nur ßU einem :teil unmittelbar auf bas 

~1Jot{jefergetoerbe antoenbbar ift, gelten bie groj3en ffieidjsgefe~e, bas .l)anbef5o 
gefe~budj, bas 58ürger1idje @eje~budj unb baß !Strafgefe~budj für baß 'lleutfdje 
ffieidj, in tJollem Umfange audj für ben ~1Jot{jeferftanb. 0n biefen ®efe~büdjern 
fotoie in ben fie ergän0enben ®efe~en unb ~erorbnungen über baß geridjtlidje 
~erfa{jren unb baß @ebül)rentoefen ift eine ganße ffiei{je oon 58eftimmungen 
entgalten, bie für ben ~1Jotl)efer a15 ®efdjäftsmann oon grofler 58ebeutung finb. 
'.i;iefelben finb im folgenben 0ufammengeftellt: 

Handelsgesetzbuch. 
Vom 10. Mai 1897 (R.G.Bl. S. 219). 

Erstes Buch. Handelsstand. 
Erster Abschnitt. Kaufleute. 

§ l. Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handels
gewerbe betreibt. 

Als Handelsgewerbe gilt jeder Gewerbebetrieb, der eine der nach
stehend bezeichneten Arten von Geschäften zum Gegenstande hat: 

1 ) S. Seite 48. 
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I. die Anschaffung und Weiterveräußerung von beweglichen Sachen 
(Waren) oder Wertpapieren, ohne Unterschied, ob die Waren un
verändert oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter 
veräußert werden ... 1) 

§ 4. Die Vorschriften über die Firmen, die Handelsbücher tmd die 
Prokura finden auf Handwerker, sowie auf Personen, deren Gewerbe
betrieb nicht über den Umfang des Kleingewerbes hinausgeht, keine 
Anwendung .... 

Die Landesregierungen sind befugt, Bestimmungen zu erlassen, durch 
welche die Grenze des Kleingewerbes auf der Grundlage der nach dem 
Geschäftsumfange bemessenen Steuerpflicht oder in Ermangelung einer 
solchen Besteuerung nach anderen Merkmalen näher festgesetzt wird. 

§ 7. Durch die Vorschriften des öffentlichen Rechtes, nach welchen 
die Befugnis zum Gewerbebetrieb ausgeschlossen oder von gewissen 
Voraussetzungen abhängig gemacht ist, wird die Anwendung der die Kauf
leute betreffenden Vorschriften dieses Gesetzbuchs nicht berührt. 

Zweiter Abschnitt. Handelsregister. 
§ 8. Das Handelsregister wird von den Gerichten geführt. 
§ 13. Soweit nicht in diesem Gesetzbuch ein anderes vorgeschrieben 

ist, sind die Eintragungen in das Handelsregister und die hierzu erforder
lichen Anmeldungen und Zeichnungen von Unterschriften sowie die sonst 
vorgeschriebenen Eiureichungen zum Handelsregister bei jedem Register
gericht, in dessen Bezirke der Inhaber der Firma eine Zweigniederlas
sung besitzt, in gleicher Weise wie bei dem Gerichte der Hauptnieder
lassung zu bewirken. 

Eine Eintragung bei dem Gerichte der Zweigniederlassung findet nicht 
statt, bevor nachgewiesen ist, daß die Eintragung bei dem Gerichte der 
Hauptniederlassung geschehen ist. 

§ 14. Wer verpflichtet ist, eine Anmeldung, eine Zeichnung der Unter
schrift oder eine Eiureichung von Schriftstücken zum Handelsregister vor
zunehmen, ist hierzu von dem Registergerichte durch Ordnungsstrafen 
anzuhalten. Die einzelne Strafe darf den Betrag von dreihundert Mark 
nicht übersteigen. 

Dritter Abschnitt. Handelsfirma. 
§ 17. Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er im 

Handel seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Ein Kauf
mann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden. 

§ 18. Ein Kaufmann, der sein Geschäft ohne Gesellschafter oder nur 
mit einem stillen Gesellschafter betreibt, hat seinen Familiennamen 
mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen als Firma zu führen 2 ). 

Der Firma darf kein Zusatz beigefügt werden, der ein Gesellschafts
verhältnis andeutet oder sonst geeignet ist, eine Täuschung über die Art 

1 ) :Da bie Wpot~efer fiel) mit ber Wnfd)offung unb ~riteroeräufierung oon betveg~ 
lid)en ®ad)en (~aren), teils in unoeränbertem ßuftanbe, teils nad) erfolgter ~e~ 
arbeitung ober lBerarbeitung befd)äftigen, fo (inb fie aHl Sfa u fl e u t e im Sinne bes Sjanbels~ 
gefei3budje6 an3ujel)en unb bie tJon ifmen für il)ren G:lefdjäftsbetrieb gefdj!offenen 5Uer· 
träge nad) ben ~eftimmungrn bes Sjanbelsgefe~bud)es 311 beurteilen. ,3n biefem Sinne 
~oben entfd)ieben: ffi.D.Sj.o.l. (19. ,3uni 1876), ,12.@. Sfar!Sru~e (26. ,3uni 1880), D.B.al. 
6tuttgart (1882), 0.-12.o.l. 9Jiünd)en (27. September 1882), enblid) bas ffi.o.l. mit be· 
fonberem ~e3ug auf bie preliflifd)e o.lefe~gebung (28. 9CotJember 1893, ~~-ßtg. 1898 
9Cr. 77 unb 7. ,3uni 1899, ~~-ßtg. 1901 9Cr. 35). 

2) G:ine ~iermit übminftimmenbe \l;orberung entl)iilt § 15a ber aletv.C. (f. ®. 5). 
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oder den Umfang des Geschäfts oder die Verhältnisse des Geschäftsinhabers 
herbeizuführen. Zusätze, die zur Unterscheidung der Person oder des Ge
schäfts dienen, sind gestattet. 

§ 19. Die Firma einer offenen Handelsgesellschaft hat den 
Namen wenigstens eines der Gesellschafter mit einem das Vorhandensein 
einer Gesellschaft andeutenden Zusatz oder die Namen aller Gesellschafter 
zu erhalten. 

Die Firma einer Kommanditgesellschaft hat den Namen wenig
stens eines persönlich haftenden Gesellschafters mit einem das Vorhanden
sein einer Gesellschaft andeutenden Zusatze zu enthalten. 

Die Beifügung von Vornamen ist nicht erforderlich. Die Namen anderer 
Personen als der persönlich haftenden Gesellschafter dürfen in die Firma 
einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft nicht 
aufgenommen werden. 

§ 22. Wer ein bestehendes Handelsgeschäft unter Lebenden oder von 
Todeswegen erwirbt, darf für das Geschäft die bisherige Firma mit oder 
ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fort
führen, wenn der bisherige Geschäftsinhaber oder dessen Erben in die 
Fortführung der Firma ausdrücklich willigen ... 

Wird ein Handelsgeschäft auf Grund eines Nießbrauchs, eines Pacht
vertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses übernommen, so finden diese 
Vorschriften entsprechende Anwendung. 

§ 23. Die Firma kann nicht ohne das Handelsgeschäft, für welches 
sie geführt wird, veräußert werden. 

§ 24. Wird jemand in ein bestehendes Handelsgeschäft als Gesell
schafter aufgenommen oder tritt ein neuer Gesellschafter in eine 
Handelsgesellschaft ein oder scheidet aus einer solchen ein Gesellschafter 
aus, so kann ungeachtet dieser Veränderung die bisherige Firma fortgeführt 
werden. Bei dem Ausscheiden eines Gesellschafters, dessen Name in der 
Firma der ausdrücklichen Einwilligung des Gesellschafters oder seiner Erben. 

§ 25. Wer ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der 
bisherigen Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis 
andeutenden Zusatzes fortführt, haftet für alle im Betriebe des Geschäfts 
begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers. Die in dem 
Betriebe begründeten Forderungen gelten den Schuldnern gegenüber als 
auf den Erwerber übergegangen, falls der bisherige Inhaber oder seine 
Erben in die Fortführung der Firma gewilligt haben. 

Eine abweichende Vereinbarung ist einem Dritten gegenüber nur 
wirksam, wenn sie in das Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht 
oder von dem Erwerber oder dem Veräußerer dem Dritten mitgeteilt wor
den ist. 

Wird die Firma nicht fortgeführt, so haftet der Erwerber eines Handels
geschäfts für die früheren Geschäftsverbindlichkeiten nur, wenn ein be
sonderer Verpflichtungsgrund vorliegt, insbesondere wenn die Übernahme 
der Verbindlichkeiten in handelsüblicher Weise von dem Erwerber bekannt 
gemacht worden ist. 

§ 29. Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma und den Ort seiner 
Handelsniederlassung bei dem Gericht, in dessen Bezirke sich die Nieder
lassung befindet, zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden; 
er hat seine Firma zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen 1 ). 

1 ) ~ud) ~vot'f)efet (inb bnnnd) hUt ~inttngung i'f)tet )Jitmn in~ ~nnbegtegiftet 
tJer~flicf)tet. 91ur jolcf)e illejd)iifte, bie nicf)t über ben Umfang bes Stleingetoerbes 'f)inaus• 
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§ 30. Jede neue Firma muß sich von allen an demselben Orte oder 
in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsregister 
eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden ... 

§ 31. Eine Änderung der Firma oder ihrer Inhaber sowie die Ver
legung der Niederlassung an einen anderen Ort ist nach den Vorschriften 
des § 29 zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Das gleiche 
gilt, wenn die Firma erlischt. Kann die Anmeldung des Erlöseheus einer 
eingetragenen Firma durch die hierzu Verpflichteten nicht auf dem im 
§ 14 bezeichneten Wege herbeigeführt werden, so hat das Gericht das Er
löschen von Amts wegen einzutragen. 

Vierter Abschnitt. Handelsbücher. 

§ 38. Jeder Kaufmann ist verpflichtet!), Bücher zu führen und 
in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen2). 

Er ist verpflichtet, eine Abschrift (Kopie oder Abdruck) der abge
sendeten Handelsbriefe zurückzubehalten und diese Abschriften sowie die 
empfangenen Handelsbriefe geordnet aufzubewahren3). 

§ 39. Jeder Kaufmann hat bei dem Beginne seines Handelsgewerbes 
seine Grundstücke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines 
baren Geldes und seine sonstigen Vermögensgegenstände genau zu ver
zeichnen, dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände anzugeben 
und einen das Verhältnis des Vermögens und der Schulden darstellenden 
Abschluß zu machen. 

Er hat demnächst für den Schluß eines jeden Geschäftsjahrs ein solches 
Inventar und eine solche Bilanz aufzustellen; die Dauer des Geschäfts
jahrs darf zwölf Monate nicht überschreiten. Die Aufstellung des Inventars 
und der Bilanz ist innerhalb der einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang 
entsprechenden Zeit zu bewirken. 

Hat der Kaufmann ein Warenlager, bei dem nach der Beschaffenheit 
des Geschäfts die Aufnahme des Inventars nicht füglieh in jedem Jahre 
geschehen kann, so genügt es, wenn sie alle zwei Jahre erfolgt. Die Ver
pflichtung zur jährlichen Aufstellung der Bilanz wird hierdurch nicht 
berührt. 

geljen, linb nacf) § 4 be~ ~.0.\.IB. oon biejer ~erlJflicf)tung befreit. ~ie ~intragung in~ 
~anbel5regifter ljat für 21lJotljefer aucf) bie ßugeljörigfeit 3u ben ~ anb e!Sfa m mern 
3ur lYolge. ~enn § .'3 3iffer 1 be~ lJrenjiijcf)en 0.\eje~c~ über bie Sjanbcl5fammern oom 
24. lYebruar 1870 b3ttJ. 19. ~luguft 1897 beftimmt: 

§ 3. Die Mitglieder der Handelskammer werden gewählt. Berechtigt an der 
Wahl teilzunehmen, und verpflichtet, zu den Kosten der Handelskammer 
beizutragen, sind, sofern sie zur Gewerbesteuer veranlagt sind: diejenigen Kaufleute 
(natürliche und juristische Personen), die als Inhaber einer Firma in einem für den 
Bezirk der Handelskammer geführten Handelsregister eingetragen stehen. 

~ier3u geljören aljo aud) bic 21lJo!ljefer. 
1) ~ie 9'/icf)terfüHun\l ber bem Sl'aufmann in ben §§ 38ff. auferlegten ~erlJflicf)· 

tungen ljat, ttJenn er feine ßa!Jlungen einftelit ober in Sl'onfurs gerät, ftrafrecf)tlicf)e lYolgen 
( §§ 239 unb 240 bet .\fonfuti:Sotbnung, j. @>. 104). 

2) 0.\eeignete \.mufter 3u einer lJraftijcf)en IBucf)fül)runq in 2l!Jotl)efen jinb an· 
gegeben in Dr. lill. \.ma ~er: ~ie faufmännifcf)e IBucf)füljrung in ber 2llJotljcfe unb 
Dr. ~- \.m ~ 1 iui3: ~er 2l!Jo!l)efer ali3 0.\ejcf)äf!Smann (beibc ~erlag oon ~uliu~ IS!Jringer 
in IBerlin). 

3 ) ~ie ~IufbettJaljrung~aeit für bie .~anbe15bücf)er unb ~anbe15briefe beträgt 
nacf) § 44 ~.0.\.IB. 10 ~al)re. 
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§ 40. Die Bilanz ist in Reichswährung aufzustellen. 
Bei der Aufstellung des Inventars und der Bilanz sind sämtliche Ver

mögensgegenstände und Schulden nach dem Werte anzusetzen, der ihnen 
in dem Zeitpunkte beizulegen ist, für welchen die Aufstellung stattfindet. 

Zweifelhafte Forderungen sind nach ihrem wahrscheinlichen Werte 
anzusetzen, uneinbringliche Forderungen abzuschreiben. 

§ 41. Das Inventar und die Bilanz sind von dem Kaufmanne zu unter
zeichnen. Sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter vorhanden, 
so haben sie alle zu unterzeichnen. 

Das Inventar und die Bilanz können in ein dazu bestimmtes Buch 
eingeschrieben oder jedesmal besonders aufgestellt werden. Im letzteren 
Falle sind sie zu sammeln und in zusammenhängender Reihenfolge geordnet 
aufzubewahren. 

§ 43. Bei der Führung der Handelsbücher und bei den sonst erforder
lichen Aufzeichnungen hat sich der Kaufmann einer lebenden Sprache 
und der Schriftzeichen einer solchen zu bedienen. 

Die Bücher sollen gebunden und Blatt für Blatt oder Seite für 
Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen sein. An Stellen, die der Regel 
nach zu beschreiben sind, dürfen keine leeren Zwischenräume gelassen 
werden. Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung darf nicht mittels 
Durchstreichens oder auf andere Weise unleserlich gemacht, es darf nichts 
radiert, auch dürfen solche Veränderungen nicht vorgenommen werden, 
deren Beschaffenheit es ungewiß läßt, ob sie bei der ursprünglichen Ein
tragung oder erst später gemacht worden sind. 

§ 44. Die Kaufleute sind verpflichtet, ihre Handelsbücher bis zum 
Ablaufe von zehn Jahren, von dem Tage der darin vorgenommenen 
letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewahren. Dasselbe gilt in An
sehung der empfangenen Handelsbriefe und der Abschriften der ab
gesendeten Handelsbriefe sowie in Ansehung der Inventare und Bilanzen 1 ). 

Fünfter Abschnitt. Prokura und Handlungsvollmacht. 

§ 48. Die Prokura kann nur von dem Inhaber des Handelsgeschäfts 
oder seinem gesetzlichen Vertreter und nur mittels ausdrücklicher Er
klärung erteilt werden. Die Erteilung kann an mehrere Personen gemein
schaftlich erfolgen (Gesamtprokura). 

§ 52. Die Prokura ist ohne Rücksicht auf das der Erteilung zugrunde 
liegende Rechtsverhältnis jederzeit widerruflich, unbeschadet des An
spruchs auf die vertragsmäßige Vergütung. Die Prokura ist nicht über
tragbar. Die Prokura erlischt nicht durch den Tod des Inhabers des Handels
geschäfts. 

§ 53. Die Erteilung der Prokura ist von dem Inhaber des Handels
geschäfts zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Ist die 
Prokura als Gesamtprokura erteilt, so muß auch dies zur Eintragung an
gemeldet werden. Der Prokurist hat die Firma nebst seiner N amensunter
schrift zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen. Das Erlöschen 
der Prokura ist in gleicher Weise wie die Erteilung zur Eintragung an
zumelden. 

1) Wus bcr ~er1Jflid)tung, bie @ejd)äftsbüd)er unb ·~Briefe 10 3a{Jte lang auf· 
3Ubetua{Jren, folgt jebod) nid)t o{Jne tueiteres, bafl biefe ~ofumente bei einem 5Sefi~· 
tued)fel bes <Mefd)äfts vom ~etfäufer bem Sfäufet mit übergeben tuerben müHen. 
3m allgemeinen bürften bie ~anblungi:lbüd)et aui:l einer frü{Jeren Seit nid)t als "gu, 
be{Jöt" bes @ejd)äf!S im 6inne ber § 97 bes 5S.@.5S. (j. 6. 98) an&ufe{Jen jein. 
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Sechster Abschnitt. Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge. 

§ 59. Wer in einem Handelsgewerbe zur Leistung kaufmännischer 
Dienste gegen Entgelt angestellt ist (Handlungsgehilfe)l), hat, soweit 
nicht besondere Vereinbarungen über die Art und den Umfang seiner Dienst
leistungen oder über die ihm zukommende Vergütung getroffen sind, die 
dem Ortsgebrauch entsprechenden Dienste zu leisten, sowie die dem Orts
gebrauch entsprechende Vergütung zu beanspruchen. In Ermangelung 
eines Ortsgebrauchs gelten die den Umständen nach angemessenen Leistungen 
als vereinbart. 

§ 62. Der Prinzipal ist verpflichtet, die Geschäftsräume und die 
für den Geschäftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen und Gerätschaften 
so einzurichten und zu unterhalten, auch den Geschäftsbetrieb und die 
Arbeitszeit so zu regeln, daß der Handlungsgehilfe gegen eine Gefähr
dung seiner Gesundheit, soweit die Natur des Betriebs es gestattet, 
geschützt und die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes 
gesichert ist. 

Ist der Handlungsgehilfe in die häusliche Gerneinschaft aufgenommen, 
so hat der Prinzipal in Ansehung des Wohn- und Schlafraurns, der 
Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrich
tungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Ge
sundheit, die Sittlichkeit und die Religion des Handlungsgehilfen er
forderlich sind. 

Erfüllt der Prinzipal die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesund
heit des Handlungsgehilfen obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden 
auf seine Verpflichtung zum Schadensersatze die für unerlaubte Hand
lungen geltenden Vorschriften der §§ 842-846 des Bürgerlichen Gesetz
buchs entsprechende Anwendung. 

Die dem Prinzipal hiernach obliegenden Verpflichtungen können nicht 
im voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden. 

§ 63. Wird derHandlungsgehilfedurch unverschuldetes Unglück an 

1) ~anhlungsgeljilfe im 6inne bes ~.CM.\B. ift alfo nur, "wer in einem ~anhels· 
gewerbe 3ur ~eiftung faufmännifcf)er ~ienfte gegen Q:ntgelt angeftellt ift." ~a hie ll(vo· 
tljefen 3um ~anhe!Sgewerbe geljören, würben ll(votljefergeljilfen alfo oljne weiteres 
alS ~anblungsgeljilfen an3ujeljen fein, wenn iljre ~ienfte "faufmiinnifcf)e" wären. Über 
le§tere ~rage ift ficf) jebocf) hie ffiecf)tfvrecf)ung nicf)t einig. Q:s liegen ljierüber folgenbe 
Q:ntjcf)eibungen tJor: .. ~aber ll(votljefer Si'aufmann ift, finb bie in feinem \Betriebe tätigen 
jßerjonen, infoweit, als fie nicf)t ousfcf)liefilicf) ober tlorwiegenb tecf)nifcf)e ~ienfte tlet• 
ricf)ten, als faufmännifcf)e ll(rbeiter an&ufeljen." ffi.CM. 7. 3uni 1899 (\ßlj.ßtg. 1901 
mr. 35.) Q:benfo ~.(M. I 58ctlin 8. l!Jiäq 1900 (\ßlj.ßtg. 1900 mr. 40). mocf) beftimmter 
erflärte bas Si'.CM.: "m:votljefergeljilfen finb regelmäfiill ,Ponblungsgeljilfen unb unter· 
Hegen baljer ben !Rorfcf)riften bes ~anhelsgeje§bucf)es." Si'.rn. 28. l!Jiai 1902 (\ßlj.ßtg. 
1902 mr. 80). ilagegen tlerneinten bie ~anblungsgeljilfeneigenfcf)aft ber m:votljefer· 
geljilfen folgenbe CMericf)te, welcf)e bie ~ätigfeit ber angeftellten m:votljefer alS eine tlor· 
tuiegenb tecf)nijcf)e onfaljen: D.~.rn. \Breslau 15. mooember 1904 (\ßlj.ßtg. 1905 mr. 16) 
unb ~.rn. ~ranffurt a. D. 15. ~ebruar 1904 (\ßlj.ßtg. 1904 mr. 28). ~ier3u fafite ferner 
her preujiifcf)e 2!potljeferfommerausfcf)ufl in feiner 6i~ung oom 22. \RotJember 1904 
folgenbe ffiejolution: "~er 2!potljefetfammerausfcf)ufl ift ber 2!njicf)t, baii bie §§ 59-75 
hes ~anhelsgeje§es oom 10. l!Jiai 1897 ficf) auf 2lvotljefergeljilfen unh 2!potljefetlel)r· 
linge mit be3ieljen." 

)llierben bie ll(potljefergel)ilfen nicf)t alS .panhlungsgeljilfen angejel)en, fo regeln 
ficf) iljre recf)tlicf)en !Rerljältnifje nacf) ben \Beftimmungen bes \B.CM.\B. über ~ienfttJertrag 
(j. 6. 99). 
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der Leistung der Dienste verhindert 1 ), so behält 2) er seinen Anspruch auf Ge
hal tundUn ter hal t 3 ), jedochnicht überdie Dauervonsechs Wochen hinaus. 

Der Handlungsgehilfe ist nicht verpflichtet, sich den Betrag anrechnen 
zu lassen, der ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer Kranken- oder 
Unfallversicherung zukommt. Eine Vereinbarung, welche dieser Vorschrift 
zuwiderläuft, ist nichtig4). 

§ 64. Die Zahlung des dem Handlungsgehilfen zukommenden Ce
halts hat am Schlusse jeden Monats•) zu erfolgen. Eine Vereinbarung, 
nach der die Zahlung des Gehalts später erfolgen soll, ist nichtig. 

§ 66. Das Dienstverhältnis zwischen dem Prinzipal und dem 
Handlungsgehilfen kann, wenn es für unbestimmte Zeit 6) eingegangen ist, 
von jedem Teile für den Schluß eines Kalendervierteljahrs unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen gekündigt werden 7) 

1) § 63 bei3 .v.®.IB. regelt bie i\lürforge, bie bem S)anblungsge~ilfen in .ihanf· 
~eitsfällen auteil werben foll. Unter "unoerfd)ulbetem Unglücf" ift in erfter ffiei~r 
Shanf~eit au oerfte~en. \illirb ber S)anblungsge~ilfe nid)t burd) unoerfd)ulbetes Unglücf, 
fonbern aus einem anberen oon i~m nid)t oerfd)ulbeten @runbe, 3· \B. burd) Q:inberufung 
ßU einer militärifd)en ~ienftleiftung, an ber 5Berrid)t~ng feiner ~ienfte tJer~inbert, fo 
regelt fiel) fein mnfvrud) auf @e~alt wä~renb fold)er Übungen lebiglid) nad) § 616 bes 
\B.@.\B. (f. rt?· 100), ba, wie bas ~.@. im IDCäq 1904 entfd)ieb (\ß~.,gtg. 1904 \Rr. 24) 
militärifd)e Übungen nid)t alS .,Unglücf" im 6inne bes § 63 S).@.\B. an&ufe~en finb. 

2) \Be~ält, b. ~- ber S)anblungsge~ilfe ~at ben mnfvrud), infoweit er i~n aud) fonft 
~aben würbe. Q:nbet bas ~ienftoer~ältnis ba~er infolge orbnungsmäfliger nid)t wegen 
ber Q:tfranfung erfolgter ~ünbigung auf @runb ber §§ 66 unb 67 oor mblauf ber fed)s 
\illod)en, fo fällt mit bem molauf bes ~ienfttJer~ältniffes aud) ber 2!nfvrud) auf @e~alt 
unb Unter~a!t. ~as ~ünbigungsred)t bes \ßrin&ivals wirb burd) § 63 nid)t berü~rt: 
insbefonbere fann eine, wenn aud) nur fed)s \illod)en an~altenbe ~ran~eit bes @e~ilfen 
ben \ßrin&i1Ja{ ßUr fofortigen ,tlöfung bes ~ienfttJer~ältniffes nad) § 72 mbf. 1 .8iffer 3 
oeranlaffen, aber bem @e~ilfen bleibt in biefem \Jalle unter allen Umftänben ber 
~!nfvrud) aus § 63 (ogl. § 72 mbf. 2). 

3) S)anb!ungsge~ilfen, weld)e in bie ~äuslid)e @emeinfd)aft bes \ßrinaivals auf· 
genommen finb, ~aben nad) § 617 bes \B.@.IB. (f. 6. 100) aud) mnfvrud) auf 58 er· 
llflegung unb är&tlid)e \Be~anblung. (\;in ausbrücflid)er mnflJtud) auf freie mqnei 
ift im @efe~ nid)t oorgefe~en. ~od) bürfte in ben \YäUen bei3 § 617 \B.@.\B. in ber ~ier 
au leiftenben 5BerlJflegung aud) bie @ewä~r freier mr&nei mit ent~alten fein. mus ber 
\Jaffung bes \ßaragrav~en, bafl ber @e~ilfe feinen mnflJtud) auf @e~alt "unb Unter· 
~alt" be~ält, ergibt fiel), bafl @e~ilfen, bie nid)t in bie ~äuslid)e @emeinfd)aft aufge· 
nommen finb, alfo feinen Unter~alt beim \ßrin&ilJal geniejien, aud) nid)t mnflJrüd)e auf 
einen fold)en "be~alten" fönnen. 6ie ~aben nur mnflJrud) auf \Yort0a~lung bes @e~alti3. 
~ie 5BerlJflid)tung bes \ßrinai1Ja!S 0ur @ewä~rung bes Unter~alts läflt fiel) nid)t in eine 
5Berbinblid)feit au einer @elbleiftung umwanbeln. (~fm.@. S)amburg 0uni 1905, \ß~-.8tg. 
1905 \Rr. 49). 

4 ) @rofle Uneinigfeit ~errfd)t in ber ffied)!flJred)ung barüber, ob nur bie \Beftimmun(l 
in mbf. 2 &Wingenbes, burd) 5Bertriige nid)t ab&uänbernbes ffied)t ift, wie bie \illort· 
fajfung bies anbeutet, ober ob aus inneren @rünben ber \ßaffus: "Q:ine 5Bereinbarung, 
weld)e biefer 5Borfd)rift auwibedäuft, ift nid)tig" - fiel) aud) auf bie in mbf. 1 ent~altene 
\ßflid)t 3ur fed)swöd)entlid)en @e~a!tsaa~lung beaie~t. ~ie ffieid)sregierung ~ält le~tere 
Wuffaffung für irrig. 

5) @emeint ift ber .lt'alenbermonat. 0ft ber le~te :tag eines IDConats ein 6onn· 
ober jJeiertag, fo ~at bie ,ßa~lung am näd)ften \illerftage au erfolgen. 

6) ~as ~ienftoer~ältnis fann aud) auf beftimmte ,ßeit (0.\B. brei IDConate) ein· 
gegangen werben unb enbet bann mit bem Wblauf bei3 betreffenben ,ßeitraums o~ne 
weiteres. \illirb bas ~ienftoer~ältnis nad) Wblauf biefei.l Seitraums ftiUfd)weigenb fort· 
gefe~t, fo gilt es nunme~r alS auf unbeftimmte .Seit eingegangen. 

7) ~ie gefeNidJe ~ünbigungsfrift beträgt fed)s \illod)en. ~erleNe auläffige .lt'ün· 
bigungstermin ift lebiglid) banad) 0u bered)nen unb fällt mit bem 15. bes bem Ouartali3· 
fd)lufl oorange~enben IDConats nid)t 0ufammen. 
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§ 67. Wird durch Vertrag eine kürzere oder längere Kündigungs
iris t bedungen, so muß sie für beide Teile gleich sein; sie darf nicht weniger 
als einen Monat betragen. 

Die Kündigung kann nur für den Schluß eines Kalendermonats zu
gelassen werden. 

Die Vorschriften des Abs. I finden auch in dem Falle Anwendung, 
wenn das Dienstverhältnis für bestimmte Zeit mit der Vereinbarung ein
gegangen wird, daß es in Ermangelung einer vor dem Ablaufe der Vertrags
zeit erfolgten Kündigung als verlängert gelten soll. 

Eine Vereinbarung, die diesen Vorschriften zuwiderläuft, ist nichtig. 
§ 68. Die Vorschriften des § 67 finden keine Anwendung, wenn der 

Handlungsgehilfe einen Gehalt von mindstens fünftausend Mark für 
das Jahr bezieht . . . 

§ 69. Wird ein Handlungsgehilfe nur zu vorübergehender Aus
hilfe angenommen, so finden die Vorschriften des § 67 keine Anwendung, 
es sei denn, daß das Dienstverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus 
fortgesetzt wird. Die Kündigungsfrist muß jedoch auch in einem solchen 
Falle für beide Teile gleich sein. 

§ 70. Das Dienstverhältnis kann von jedem Teile ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist .gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegtl ). 

Wird die Kündigung<) durch vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles veranlaßt, so ist dieser zum Ersatze des durch die Aufhebung des 
Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet 3 ). 

§ 71. Als ein wichtiger Grund, der den Handlungsgehilfen zur 
Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt, ist es, 
sofern nicht besondere Umstände eine andere Beurteilung rechtfertigen, 
namentlich anzusehen 4): 

l. wenn der Handlungsgehilfe zur Fortsetzung seiner Dienste unfähig 
wird; 

2. wenn der Prinzipal den Gehalt oder den gebührenden Unterhalt 
nicht gewährt; 

3. wenn der Prinzipal den ihm nach § 62 obliegenden Verpflichtungen 
nachzukommen verweigert; 

4. wenn sich der Prinzipal Tätlichkeiten, erhebliche Ehrverletzungen 
oder unsittliche Zumutungen gegen den Handlungsgehilfen zu-

1) :Die muflöfung be§ :DienfttJerl)ältnil\e§ in ben l)ier ftaglid)en ~ällen be< 
batf nid)t erft eine§ ffiid)terf1Jrud)§, jonbern infolge bet .l'rünbigung (ffiüdtritt§erfiärung) 
tritt bie ~luflöfung ol)ne weiteres ein, infofern biejelbe bmd)tigt tunt, worüber im <Streit< 
falle bet ffiid)ter &u entjd)eiben l)at. '1lie in ben §§ 71 unb 72 aufgefül)rten ~älle jinb 
lebiglid) IB e i i 1J i e 1 e, bie bem ffiid)ter 21n1jaltspunfte für bie mbjid)t bes @eje~gebers 
getoäljren follen. 

2) .l'rünbigung ijt l)iet im <Sinne tJor&eitiger 9lufl)ebung be!3 :DienfttJetl)ältnijje!3 ~u 
tlerftel)en. 

3 ) :Der bem o.lel)ilfen &U leiftenbe Eid) ab e n§ erj a~ toirb regelmäßig in 'oet ,ßal)lung 
be§ @el)a!ts für bie .Seit bi§ 3Ut lßeenbigung bes :DienfttJetttage§ ober ~lblauf bet .l'rün< 
bigung!3frift beftel)en. (;!;r muf3 fiel) iebod) ba!3jenige amed)nen lajjen, toa!3 er burd) an'oet< 
toeitige IBertoen'oung feiner mrbeit!3ftaft erwirbt ober &u erwerben bö!3toillig unterläf3t. 

4 ) üb bei einem lrued)fel bet @efd)äft!3inl)aber ber .f)anblung!3gel)ilfe muf< 
l)ebung 'oe!3 '1lienfttJetl)ältnil\e!3 tJetlangen fann, ift nad) 'oer 2age 'oe!3 ein&elnen ~alls 
&11 entfd)ei'oen. mt nad) ber Bage 'oe!3 \1all§ anßunel)men, 'oa\i 'ourd) 'oen fibergang 'oe!3 
<Mefd)äft!3 eine toefentlid)e ~n'oerung 'oe§ 1Bertmg!3inl)alt!3 nid)t ftattjin'oet, fo muli fid) 
bet ,f)an'olung!3gel)ilfe bie 1Bertrag!3etfüllung feiten§ 'oe!3 neuen o.lefd)äft!3inl)abers als 
bie il)m im \Bertrage getoäl)tleiftete gefallen lallen (ffi.O . .f).o.l. 25. 0uni 1875). 
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schulden kommen läßt oder es verweigert, den Handlungsgehilfen 
gegen solche Handlungen eines anderen Angestellten oder eines 
Familienangehörigen des Prinzipals zu schützen. 

§ 72. Als ein wichtiger Grund, der den Prinzipal zur Kündigung 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt, ist es, sofern nicht be
sondere Umstände eine andere Beurteilung rechtfertigen, namentlich an
zusehen!): 

l. wenn der Handlungsgehilfe im Dienste untreu ist oder das Ver
trauen mißbraucht oder die ihm nach § 60 obliegende Verpflich
tung verletzt; 

2. wenn er seinen Dienst während einer den Umständen nach erheb
lichen Zeit unbefugt verläßt oder sich beharrlich weigert, seinen 
Dienstverpflichtungen nachzukommen; 

3. wenn er durch anhaltende Krankheit, durch eine längere Freiheits
strafe oder Abwesenheit oder durch eine die Zeit von acht Wochen 
übersteigende militärische Dienstleistung an der Verrichtung seiner 
Dienste verhindert wird; 

4. wenn er sich Tätlichkeiten oder erhebliche E.hrverletzungen gegen 
den Prinzipal oder dessen Vertreter zuschulden kommen läßt. 

Erfolgt die Kündigung, weil der Handlungsgehilfe durch unverschul
detes Unglück längere Zeit an der Verrichtung seiner Dienste verhindert 
ist, so wird dadurch der im § 63 bezeichnete Anspruch des Gehilfen nicht 
berührt. 

§ 73. Bei der Beendigung des Dienstverhältnisses kann der Hand
lungsgehilfe ein schriftliches Zeugnis über die Art und Dauer der Be
schäftigung fordern. Das Zeugnis ist auf Verlangen des Handlungs
gehilfen auch auf die Führung und die Leistungen auszudehnen2). 

Auf Antrag des Handlungsgehilfen hat die Ortspolizeibehörde das 
Zeugnis kosten- und stempelfrei zu beglaubigen. 

§ 74. Eine Vereinbarung zwischen dem Prinzipal und dem Hand
lungsgehilfen, durch welche dieser für die Zeit nach der Beendigung des 
Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt 

1 ) Cl:ine fofortige Cl:ntlafjung bes @el)ilfen fann aud) nod) burd) anbete al5 
bie l)ier genannten Umftänbe gered)tfertigt fein. ®o finb u. a. tJon ben @erid)ten als 
ausreid)enbe Cl:ntlafjungsgrünbe angefel)en tuorben: 

1. Ungebül)rlid)es renitentes j8enel)men gegenüber bem 0:1)ef (Stili. 28. 9J1ai 1902, 
l.ßlJ.3tg. 1902 mr. 80); 

2. bie m:leigerung eines bei freier m:lol)nung engagierten \?!lJotl)eferge'f)ilfen, biefe 
freie m:lol)nung in ber \?!lJotl)efe aud) 0u benu~en (D.B.@. 0:elle 16. Dftober 1905, 
l.ßlJ.3tg. 1905 mr. 103); 

3. bie m:leigerung eines \?!lJotl)eferge{]ilfen, telelJl)onifd)e j8eftellungen an0unel)men 
(\?!.@. Cl:berstua!be 23. ,Januar 1903, l.ß1).3tg. 1903 mr. 30); 

4. abfäUige WuiJerungen über bie Shebitfäl)igfeit bei3 0:1)ef{l (:C.B.ili. ~amm ®elJ· 
tember 1904, l.ßlJ.3tg. 1904 mr. 81). 

~agegen ift bie m:leigerung einei3 nur für bie ffie0elJtur engagierten @el)ilfen, auf 
\?!norbnung be5 0:1)ef5 aud) ab3Ufaifen, fein triftiger @tunb oUt fofortigen Cl:ntlafjung 
(D.B.ili. j8reslau 25. i11ooember 1904, l.ß1).3tg. 1905 i11r. 16). 

Cl:in ungered)tfertigt entlaffener ~anblungsgel)ilfe l)at nid)t nötig, um fid) 
ieine @el)altsanflJrüd)e 0u fid)ern, feine ferneren ~ienftleiftungen nod) befonbers an· 
ollbieten (0.,2.@. ~iel il1otJember 1904, l.ßlJ.3tg. 1904 mr. 100). 

2) ~ie ~Otjd)tif! ift ob!igatorifd) Unb ltntJer3id)tbar: ßU bead)ten ift, bafl bem ~anb• 
lung!lgel)ilfen nur auf fein ~erlangen ein ~ienft3eugnis über bie i"Yül)rung unb bie 
Beiftungen aus0uftellen ift. ~alfd)e Wusjtellung tJon 8eugniffen tuirb nad) § 363 
Str.@.j8. beftraft (f. ®. 110). ~gl. ferner § 48 ber lJreuili!c!Jen \?llJotl)efenbetrieosorbnung 
(f. ;teil XIV). 
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wird, ist für den Handlungsgehilfen nur insoweit verbindlich, als die Be
schränkung nach Zeit, Ort und Gegenstand nicht die Grenzen überschreitet, 
durch welche eine unbillige Erschwerung des Fortkoromens des Handlungs
gehilfen ausgeschlossen wird. 

Die Beschränkung kann nicht auf einen Zeitraum von mehr als drei 
Jahren von der Beendigung des Dienstverhältnisses an erstreckt werden 

Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der Handlungsgehilfe zur Zeit des 
Abschlusses minderjährig istl ). 

§ 75. Gibt der Prinzipal durch vertragswidriges Verhalten dem Hand
lungsgehilfen Grund, das Dienstverhältnis gemäß den Vorschriften der 
§§ 70, 71 aufzulösen, so kann er aus einer Vereinbarung der im § 74 be
zeichneten Art Ansprüche nicht geltend machen. Das gleiche gilt, wenn 
der Prinzipal das Dienstverhältnis kündigt, es sei denn, daß für die Kün
digung ein erheblicher Anlaß vorliegt, den er nicht verschuldet hat, oder 
daß während der Dauer der Beschränkung dem Handlungsgehilfen das 
zuletzt von ihm bezogene Gehalt fortgezahlt wird. 

Hat der Handlungsgehilfe für den Fall, daß er die in der Vereinbarung 
übernommene Verpfl~chtung nicht erfüllt, eine Strafe versprochen, so kann 
der Prinzipal nur die verwirkte Strafe verlangen; der Anspruch auf Er
füllung oder auf Ersatz eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen. Die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herabsetzung einer 
unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe bleiben unberührt2). 

Vereinbarungen, welche diesen Vorschriften zuwiderlaufen, sind nichtig. 
§ 76. Die Vorschriften der §§ 60-63, 74, 75 finden auch auf Hand-

1 ungslehrlinge Anwendunga ). 
Der Lehrherr ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß der Lehrling in 

den bei dem Betriebe des Geschäfts vorkommenden kaufmännischen Arbeiten 
unterwiesen wird; er hat die Ausbildung des Lehrlings entweder selbst 
oder durch einen geeigneten, ausdrücklich dazu bestimmten Vertreter zu 
leiten. Die Unterweisung hat in der durch den Zweck der Ausbildung 
gebotenen Reihenfolge und Ausdehnung zu geschehen. 

Der Lehrherr darf dem Lehrlinge die zu seiner Ausbildung erforder
liche Zeit und Gelegenheit durch Verwendung zu anderen Dienstleistungen 
nicht entziehen; auch hat er ihm die zum Besuche des Gottesdienstes an 
Sonntagen und Festtagen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. 
Er hat den Lehrling zur Arbeitsamkeit und zu guten Sitten anzuhalten. 

In betreff der Verpflichtung des Lehrherrn, dem Lehrlinge !fie zum 
Besuch einer Fortbildungsschule erforderliche Zeit zu gewähren, bewendet 
es bei den Vorschriften des § 120 der Gewerbeordnung"'). 

1) ':l>ie §§ 74 unb 75 treffen barübet !Be[timmung, intuietueit bie fegenannte ston· 
futten&flaufel tuirffam ift. ':l>ie IBorfd)riften be&ie~en fid) nutauf ~anblungsge~ilfen 
unb nad) § 76 auf ~anblungsle~rlinge. Cl:ine ä~nlid)e !Beftimmung ift für ted)nifd)e 2ln> 
geftellte in § 133 f bet @etu.O. ent~alten (f. 6. 17), tuä~tenb im übrigen § 138 2lbf. 1 
bes !B.Ql.!B. gilt, lautenb: "Cl:in ffied)tsgefd)äft, bas gegen bie guten !Sitten oerftöflt, 
ift nid)tig." 

2) § 343 !B.OJ.!B. beftimmt, bafl, tuenn eine oettuitfte !Strafe unoet~ält· 
ni!3mäflig ~od) ift, fie auf 2lntrag bes 6d)ulbneti3 butd) Urteil auf ben angerneffeneu 
!Bettag ~ e t ab g e f e ~ t tu erben fann, bali bei bet !Beurteilung bet 2lngeme[fen~eit jehe1l 
bered)tigte .;}ntere[fe bes Qlläubigers, nid)t blos bas lßermögensintere[fe in !Betmd)t 
3u &ie~en ijt unb bali nad) Cl:ntrid)tung ber !Strafe bie ~erab[e~ung ausgefd)lof!en ift. 

3) ~Jerner gelten laut § 77 für .j?anblungsle~rlinge bie IBorfd)riften ber §§ 70 
bis 72 über bie Sfünbigung. 

"') Sntereffiert ~ier nid)t, tueil § 120 bet Qletu.O. auf Qle~ilfen unb .l!e~rlinge in 
~(~ot~efen feine 2lntuenbung finbet. 
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§ 77. Die Dauer der Lehrzeit bestimmt sich nach dem Lehrver
trag, in Ermangelung vertragsmäßiger Festsetzung nach den örtlichen Ver
ordnungen oder dem Ortsgebrauche. 

Das Lehrverhältnis kann, sofern nicht eine längere Probezeit ver
einbart ist, während des ersten Monats nach dem Beginne der Lehrzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Eine Ver
einbarung, nach der die Probezeit mehr als drei Monate betragen soll, ist 
nichtig. 

Nach dem Ablaufe der Probezeit finden auf die Kündigung des 
Lehrverhältnisses die Vorschriften der §§ 70-72 Anwendung!). Als 
ein wichtiger Grund zur Kündigung durch den Lehrling ist es insbesondere 
auch anzusehen, wenn der Lehrherr seine Verpflichtungen gegen den Lehr
ling in einer dessen Gesundheit, Sittlichkeit oder Ausbildung gefährdenden 
Weise vernachlässigt2). 

Im Falle des Todes des Lehrherrn kann das Lehrverhältnis innerhalb 
eines Monats ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

§ 78. Wird von dem gesetzlichen Vertreter des Lehrlings oder, sofern 
dieser volljährig ist, von ihm selbst dem Lehrherrn die schriftliche Er
klärung abgegeben, daß der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder 
zu einem anderen Beruf übergehen werde, so endigt, wenn nicht der 
Lehrling früher entlassen wird, das Lehrverhältnis nach dem Ablauf eines 
Monats. 

Tritt der Lehrling der abgegebenen Erklärung zuwider vor dem Ab
laufe von neun Monaten nach der Beendigung des Lehrverhältnisses in 
ein anderes Geschäft als Handlungslehrling oder als Handlungsgehilfe ein, 
so ist er dem Lehrherrn zum Ersatze des diesem durch die Beendigung 
des Lehrverhältnisses entstandenen Schadens verpflichtet. Mit ihm haftet 
als Gesamtschuldner der neue Lehrherr oder Prinzipal, sofern er von dem 
Sachverhalte Kenntnis hatte. 
· § 79. Ansprüche wegen unbefugten Austritts aus der Lehre 

kann der Lehrherr gegen den Lehrling nur geltend machen, wenn der Lehr
vertrag schriftlich geschlossen ist 3 ). 

1) :l)ie Si:ünbigung bet .l.lef)rlinge ift banad) tuefentlid) anbers geregelt tuie bie 
Si:ünbigung ber ~anblungsgef)ilfen. Q:ine Sl:ünbigung bes .l.lef]ttJetf)ältnifies ift tJom .p.QU8. 
nur in folgenben \Jällen tJotgefef)en: 

a. innerf)alb bet in bet ffiegel einen imonat tuäf]tenben ~robe&eit iebewit of)ne 
Si:ünbigungsfrift ( § 77 2!bf. 2): 

b. im \Jalle bes ~obes bes .l.lef)rf)mn innerf)alb eines imonat5 of)ne Si:ünbigung6· 
frift (§ 77 %lbf. 4): 

c. bei Übertritt 3u einem anbeten ilietuetbe ober \Berufe, Sfünbigungsftift ein 
imonat ( § 78); 

d. im übrigen iebewit of)ne Sfünbigungsfrift, tuenn ein tuid)tiger ilirunb tJodiegt 
( § 77 %lbf. 3). %ll6 fold)e tuid)tige CSlrünbe gelten biejelben tuie bei ben ~anb· 
Iungt'gef)ilfen: nm ift 3ugunften ber .l.lef)dinge nod) bet CSlrunb f]in3ugefiigt, 
bafl bet .l.lef)tf)ett feine mer,pflid)tungen gegen ben .l.lef]ding in einer beffen 
CSlefunbf)eit, !Sittlid)feit ober Wusbilbung gefäf)rbenben ~eife tJernnd)läffigt. 

91atürlid) ftef)en bieje 58eftimmungen einet bejonberen ffiegelung ber Si:ünbigungs• 
tJerf)ältnifje im ~ef]rtJettrage nid)t entgegen. 

2) %lls ein tuid)tiger ilirunb ijt ferner an3ufef]en, tuenn bet .l.lef)tfJ.m 3Ut Q:rfiillung 
bet if)m tJet!tag5mäflig Obliegenben mer,pf!icf)tung unfäf)ig tuirb. :l)er Übergang bes @e• 
icf)äfts auf einen neuen ~nf)abet if± unter Umftänben für ben Begding ein nu5reicf)enbet 
CSltunb 3ut %luflöjung be5 Bef]rtJerf)ältniffes. 

3) :l)er ilef)ding aber fann aud) bei münblid)em .l.lef)roertrage \1( nf pr üd) e jold)et 
%lrt gegen ben .l.le'flrf]mn geltenb macf)en. 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Auf!. 7 
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§ 80. Bei der Beendigung des Lehrverhältnisses hat der Lehrherr dem 
Lehrling ein schriftliches Zeugnis über die Dauer der Lehrzeit und die 
während dieser erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie über 
sein Betragen auszustellen!). 

Auf Antrag des Lehrlings hat die Ortspolizeibehörde das Zeugnis 
kosten- und stempelfrei zu beglaubigen. 

§ 81. Personen, die nicht im Besitze der bürgerlichen Ehren
rechte sind, dürfen Handlungslehrlinge weder halten, noch sich mit der 
Anleitung von Handlungslehrlingen befassen. Der Lehrherr darf solche 
Personen zur Anleitung von Handlungslehrlingen nicht verwenden. 

Die Entlassung von Handlungslehrlingen, welche diesem Verbote zu
wider beschäftigt werden, kann von der Polizeibehörde erzwungen werden. 

§ 82. Wer die ihm nach § 62 Abs. l, 2 oder nach § 76 Abs. 2, 3 dem 
Lehrlinge gegenüber obliegenden Pflichten in einer dessen Gesundheit, 
Sittlichkeit oder Ausbildung gefährdenden Weise verletzt, wird mit Geld
strafe bis zu einhundertfünfzig Mark bestraft. 

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher entgegen der Vorschrift 
des § 81 Handlungslehrlinge hält, ausbildet oder ausbilden läßt. 

§ 83. Hinsichtlich der Personen, welche in dem Betrieb eines Handels
gewerbes andere als kaufmännische Dienste leisten, bewendet es 
bei den für das Arbeitsverhältnis dieser Personen geltenden Vorschriften 2). 

~er fe~te 2ib[cf)nitt bes .~anbefsge[e~bucf)s über bie .~anbfungsgef)iffen unb 
~~ef)dinge finbet in ben j8eftimmungen bes j8ürgerlicf)en ®e[e~bucf)s über 
ben ~ienftoertrag eine tuicf)tige @rgänßung. 2iuj3erbem entf)äft bos j8ürgedicf)e 
®efe~bucf) nocf) eine 2in&af)1 weiterer l}eftfe~ungen, bie aus befonberen ilirünben 
für bas 2ijJotf)efergetuerbe oon j8ebeutung [inb. 

Bürgerliches Gesetzbuch. 
Vom 18. August 1896 (R.G.Bl. S. 195). 

Erstes Buch. Allgemeiner Teil. 

Sachen. 
§ 96. Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstücke 

verbunden sind, gelten als Bestandteile des Grundstücks3). 
§ 97. Zubehör sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile der 

Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache zu dienen 
bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden 
räumlichen Verhältnisse stehen. Eine Sache ist nicht Zubehör, wenn sie 
im Verkehr nicht als Zubehör angesehen wird4 ). 

1) lffiäf)renb bas Beugnis einee (Sjef)ilfen nacf) § 73 nur auf bejfen ~erlangen aucf) 
auf bie ~üf)rung unb .tleiftungen aus3ubef)nen ift, f)at jicf) bas Cl:ntlajjungs3eugnis 
bes .tlef)rlings of)ne meiteres aucf) auf bejjen stenntnijie, ~äf)igfeiten unb 58etragen 
5u erf!recfen. 

2) ~ür bie in ~{jlotf)efen oejcf)äftigten 2! rb ei t er njtl:J. gelten aljo bie 58ejtimmungen 
ber o.lem.D. 

3) 'J)iejer ljSaragralJf) ift für bie Cl:rf)eoung ber ftiibtijcf)en U mja~fteuer oon 2!)Jo· 
tf)efenbcrecf)tigungen oon groj3er 58ebeutung, inbem auil if)m folgt, baj3 9ljJotqefen· 
jlrioilegien, melcf)e mit bem Cl:igentum an einem o.lrunbftücf tJerounben \inb, alS 58eftanb· 
teile bes @runbftücfs gelten unb baf)er mie biejes einer UmlaNteuer unterliegen. (91äf)erei3 
j. in ';teil X I X.) 

4 ) lffienbet man bieje 58eftimmungen auf bie 2!)Jotf)efen an, jo folgt baraus, bafl 
alS ßuoef)ör b5t1:J. alS lj5ertinen5ftücfe einer 2!)Jotf)efe an5ujef)en jinb: alle Wlafle, 
@emicf)te, o.lerätjcf)aften, Olefäfle ujtl:J. in ben W)Jotf)efenräumen, alle Wlöbelftücfe in ben 
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Die vorübergehende Benutzung einer Sache für den wirtschaftlichen 
Zweck einer anderen begründet nicht die Zubehöreigenschaft. Die vorüber
gehende Trennung eines Zubehörstücks von der Hauptsache hebt die Zu
behöreigenschaft nicht auf. 

Verjährung. 
§ 196. In zwei Jahren verjähren die Ansprüche 
l. der Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker und derjenigen, welche 

ein Kunstgewerbe betreiben, für Lieferung von Waren, Ausführung 
von Arbeiten und Besorgung fremder Geschäfte, mit Einschluß der 
Auslagen, es sei denn, daß die Leistung für den Gewerbebetrieb des 
Schuldners erfolgt 1); 

14. der Arzte, insbesondere auch der Wundärzte, Geburtshelfer, Zahn
ärzte und Tierärzte, sowie der Hebammen für ihre Dienstleistungen, 
mit Einschluß der Auslagen. 

Zweites Buch. Recht der Schuldverhältnisse. 
Verpflichtung zur Leistung. 

§ 276. Der Schuldner hat, sofern nicht ein anderes bestimmt ist, 
Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Fahrlässig handelt, wer die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht läßt . . . 

Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im voraus 
erlassen werden. 

§ 278. Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen 
Vertreters und der Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbind
lichkeit bedient, in gleichem Umfange zu vertreten wie eigenes Verschulden 2). 
Die Vorschrift des § 276 Abs. 2 findet keine Anwendung. 

Dienstvertrag.3) 
§ 611. Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste 

zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Ge
währung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

Sfontors unb aud) alle ill'löbel unb fonftigen @erätfd)aften in benienigen ffiäumen, tueld)e 
mit bem 2\pot~efenbetriebe in irgenb einem 3ufammen~ang ft~~en, alfo 3· ~- in bem 
®d)lafraume, ber ben 2\pot~eferge~ilfen ober .t>e~dingen ßUt Ubernad)tung angetuiefen 
ift, benn alle biefe ®ad)en finb beftimmt, bem tuirtfd)aftlid)en 3tuecf ber S)auptfad)e 5u 
bienen unb fte!)en aud) au ber S)auptfadJe in einem ber tuirtfd)aftlid)en ~eftimmung ent• 
fpred)enben )Ser~ältnijfe. 

'1>ie iJrage, ob SfauftJerträge über 2\pot!)efen ber notariellen Q:nid)tung be· 
bürfen, ift folgenbermaflen geregelt. Q:ine lebiglid) fonaejfionierte 2lpot~efe ift ßU ben 
betueglid)en ®ad)en au red)nen, eine pritJilegierte 2\pot~efe 0u ben unbetueglid)en. Sfauf· 
llerträge über pritJilegierte 9!lJot~efen bebürfen ba~er ber für bie 0.lrunbitücf5tJerfäufe 
tJorgeje~enen bejonberen notariellen ober gerid)tlid)en (;l;nid)tnng. st'aufl1ertriige über 
fon0ejfionierte 9!pot~efen \inb bagegen an feine befonbere \Jorm gebunben. 

1 ) 2\ud) bie \Jorberungen ber mvot~efer tJeriiii)ren banad) in 2 ,0ai)ren. '1>ie 
)Serjä!)rung tuirb nid)t unterbrod)en burd) ein einfad)es ll'lai)ntJerfai)ren, jonbern nur: 
a. burd) jd)riftlid)e5 2\nerfenntnis ber ~ered)tigung ber iJorbenmg feiten5 bes 
6d)ulbner!3; b. burd) 2\baai)lung; c. bmd) gerid)tlid)e Sflage rejlJ. 3ni)lung5befe~l ober 
d. burd) 2\nmelbung ßUm Sfonfurfe. 

2) § 278 fommt aur 2\muenbung, tuenn es fiel) um Q:rfüllung einer )Serbinbfid)feit 
be~ qlrin3ilJaliß burd) 2\ngeftellte ~anbelt. '1>ie S)aftpflid)t bei unerlaubten .~anb
l u n g e n ber 2tngeftellten, alfo tuenn biefe in 2\usfüi)nmg i~rer )Serrid)tungen einem 
anbeten ®d)aben augefügt ~aben, regelt fiel) nad) § 831 ~.@.~. (f. 6. 103). 

3 ) \Yiir \!llJot~efergebilfen, bie nid)t als S)anblungsgei)ilfen an0ufeben finb b~tu. 
llon ben @erid)ten nid)t aliß fold)e angefe~en tuerben, regeln fiel) i~re red)tlid)en )Ser• 

7* 



100 VIII. Handelsrecht, Bürgerliches und Strafrecht. 

Gegenstand des Dienstvertrages können Dienste jeder Art sein. 
§ 612. Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die 

Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 
Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen 

einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche 
Vergütung als vereinbart anzusehen. 

§ 613. Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel 
in Person zu leisten. Der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel nicht 
ü hertrag bar. 

§ 614. Die Vergütung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten. 
Ist die Vergütung nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach 
dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten. 

§ 615. Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste 
in V erz ug, so kann der Verpflichtete für die infolge des Verzugs nicht 
geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nach
leistung verpflichtet zu sein. Er muß sich jedoch den Wert desjenigen 
anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleiheus der Dienstleistung 
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder 
zu erwerben böswillig unterläßt. 

§ 616. Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf 
die Vergütung nicht dadurch verlustig, daß er für eine verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund 
ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wirdl). 
Er muß sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit 
der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehen
den Kranken- oder Unfallversicherung zukommt2). 

§ 617. Ist bei einem dauernden Dienstverhältnisse, welches die Er
werbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in An
spruch nimmt, der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufge
nommen, so hat der Dienstberechtigte ihm im Falle der Erkrankung die 
erforderliche Verpflegung und ärztliche Behandlung bis zur Dauer 
von sechs Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Dienstverhält
nisses hinaus, zu gewähren, sofern nicht die Erkrankung von dem Ver
pflichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden 
ist3). Die Verpflegung und ärztliche Behandlung kann durch Aufnahme 

~ältniffe lebiglid) nad) ben IBeftimmungen über ben ;r,ienftoertrug. ;r,ie IBeftimmungen 
fommen aber aud) gan~ aUgemein für ~anblung\lge~ilfen infoweit in IBetrud)t, al5 ba(l 
~.ili.IB. in feinem jed)ften ~lbjd)nitt nid)t ein anbere5 angeorbnet ~at. 

1) ;r,er ilie~altE~anjj.Jrud) eine(~ Wngeftellten ift nad) biejer IBeftimmung a!jo nid)t 
wie nad) § 6.3 ~.@.18. in jebem \}alle unoerjd)ulbeten Unglücfs, jonbern nur bann lie· 
gtünbet, wenn bie !Be~inberung eine "oer~ältni\lmäflig nid)t er~eblid)e .Seit" ausfüllt. 
Db bie5 ~utrifft ober nid)t, beurteilt jid) im ein3elnen \}alle nad) bem ~erl]ältnis, 
in bem bie ~-~nge ber Unterbred)ung 3ur Eänge ber ;r,ienf!3eit fte~t. ;r,a~er fönnen 3· 18. 
militärijd)e Ubungen oon jed)5wöd)entlid)er ;r,auer unter Umftänben bei jal]relanger 
:t:ätigfeit alS oer~ältniflmäflig n id) t er~eblid)e, in anbeten \}ällen wieber alS er~eblid)e 
Unterbred)ungen angeje~en werben. 

2 ) ~ä~renb § 63 bes ~.ili.IB. ben ~anblung\lge~ilfen für nüf)t tJerlJflid)tet etffärt, 
jid) ben !Betrug anred)nen ~u lajjen, ber i~m für bie .Seit ber ~er~inberung au\l einer 
S!:ranfen• ober Unfailoerfid)erung au!ommt, unb eine biefer 1Sorfd)rift auroiber• 
laufenbe ~ereinbarung ausbrücflid) für nid)tig be3eid)net, ift im § 616 bes IB.ili.IB. geralle 
bas iliegenteil angeorbnet. ~ier m u fl jid) ber 3ur ;r,ienftleiftung ~er1Jflid)tete einen 
fo!d)en !Betrug anred)nen lajjen. 

3 ) .Sur ~et1Jflegung unb är~tlid)en IBe~anblung bürfte aud) bie <SJ etuä~ru n g 
freier Wr~nei 3u red)nen fein. ;r,od) treten alle bieje ~erj.Jflid)tungen bes § 617 nur 
ein, wenn folgenbe ~oruusje~ungen erfüllt finb: 
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des Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewährt werden. Die Kosten 
können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung an
gerechnet werden. Wird das Dienstverhältnis wegen der Erkrankung von 
dem Dienstberechtigten nach § 626 gekündigt, so bleibt die dadurch herbei
geführte Beendigung des Dienstverhältnisses außer Betracht 1 ). 

Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für die 
Verpflegung und ärztliche Behandlung durch eine Versicherung oder 
durch Einrichtung der öffentlichen Krankenpflege Vorsorge getroffen ist. 

§ 618. Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder 
Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, 
so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner 
Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, daß der 
Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, 
als die Natur der Dienstleistung es gestattet. 

Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so 
hat der Dienstberechtigte in Ansehung des Wohn- und Schlafraumes, 
der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrich
tungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Ge
sundheit, die Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforder
lich sind. 

Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und 
der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so 
finden auf seine Verpflichtung zum Schadenersatz die für unerlaubte Hand
lungen geltenden Vorschriften der §§ 842-846 entsprechende Anwen
dung. 

§ 619. Die dem Dienstberechtigten nach den§§ 617, 618 obliegenden 
Verpflichtungen können nicht im voraus durch Vertrag aufgehoben oder 
beschränkt werden. 

§ 620. Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die 
es eingegangen ist. 

Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus 
der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann 
jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621-623 kündigen. 

§ 621. Ist die Vergütung nach Tagen bemessen, so ist die Kündigung 
an jedem Tage für den folgenden Tag zulässig. 

Ist die Vergütung nach Wochen bsmessen, so ist die Kündigung nur 
für den Schluß einer Kalenderwoche zulässig; sie hat spätestens am ersten 
Werktage der Woche zu erfolgen. 

Ist die Vergütung nach Monaten bemessen, so ist die Kündigung nur 
für den Schluß eines Kalendermonats zulässig; sie hat spätestens am fünf
zehnten des Monats zu erfolgen. 

a. bauernbes :l>ienfttJer~ältnis, tuelcljrs bie Q:rtuerlistätigfeit bes ~er1Jflicljteten 
tJollftänbig ober ~au1Jtjäcljliclj in Wnj1Jruclj nimmt; 

b. ~Iufna~me bes lßer1Jflicljteten in bie ~äusliclje @emeinjcljaft; 
c. nicljt tJorjä~Iiclje ober grob fal]däjjige .\)erbeifü~tung ber Q:rfranfung. 
WngefteUte, tuelclje in bie ~äusliclje @emeinjcljaft bes ~rinßi1Jal6 auf~Jenommen 

iinb, l]aben jeboclj einen Wnj1Jtuclj auf lßer1Jflegung unb äqtliclje 5!kf)anb1ung nm bann, 
tuenn bie Q:rfrcmfung tuä~renb bes ~ienfttJer~äitnilfes jic{] eingefleHt ~at, aljo etft, naclj· 
bem jie i~re !Stellung angetreten l]aben. (8.\3.@. Sfo!mar 14. j\-ebtuar Hl05. $1].8tg. 
1906 IJh. 16). 

1 ) :l>. ~- in biejem ~alle (tuenn inio!ge ber Sfranf~eit bem 91ngefte1Iten gefünbigt 
wirb) ift bie 58er1Jflegung unb iitßtlid)e 5Bef)anblung aud) über bie 5Beenbigunp bei~ 'Ilienft· 
ucr~ältnil\es ~inaus auf tJolle jec{]s lffioc{]en ßU getuä~ren. 
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Ist die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten 
bemessen, so ist die Kündigung nur für den Schluß eines Kalenderviertel
jahres und nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen 
zulässig. 

§ 622. Das Dienstverhältnis der mit festen Bezügen zur Leistung 
von Diensten höherer Art Angestellten, deren Erwerbstätigkeit durch 
das Dienstverhältnis vollständig oder hauptsächlich in Anspruch genommen 
wird, insbesondere der Lehrer, Erzieher, Privatbeamten, Gesellschafterinnen, 
kann nur für den Schluß eines Kalendervierteljahres und nur unter Ein
haltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen gekündigt werden, auch 
wenn die Vergütung nach kürzeren Zeitabschnitten als Vierteljahren be
messen ist I). 

§ 623. Ist die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten be
messen, so kann das Dienstverhältnis jederzeit gekündigt werden; bei 
einem die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsäch
lich in Anspruch nehmenden Dienstverhältnis ist jedoch eine Kündigungs
frist von zwei Wochen einzuhalten. 

§ 624. Ist das Dienstverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder 
für längere Zeit als fünf Jahre eingegangen, so kann es von dem Verpflich
teten nach dem Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kün
digungsfrist beträgt sechs Monate. 

§ 625. Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablauf der Dienstzeit 
von dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles fortgesetzt, so 
gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere Teil un
verzüglich widerspricht. 

§ 626. Das Dienstverhältnis kann von jedem Teile ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt2). 

§ 627. Hat der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem dauern
den Dienstverhältnisse mit festen Bezügen zu stehen, Dienste höherer Art 
zu leisten, die auf Grund besonderen Vertrauens übertragen zu werden 
pflegen, so ist die Kündigung auch ohne die im § 626 bezeichnete Voraus
setzung zulässig. 

Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, daß sich der Dienst
berechtigte die Dienste anderweit beschaffen kann, es sei denn, daß ein 
wichtiger. Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt er ohne 
solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Dienstberechtigten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. 

§ 628. Wird nach dem Beginn der Dienstleistung das Dienstverhältnis 
auf Grund des § 626 oder des § 627 gekündigt, so kann der Verpflichtete 
einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung 
verlangen. Kündigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles dazu veranlaßt zu sein, oder veranlaßt er durch sein vertragswidriges 
Verhalten die Kündigung des anderen Teiles, so steht ihm ein Anspruch 
auf Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge 
der Kündigung für den anderen Teil kein Interesse haben. Ist die Ver-

1) ~~ ift an0unef)men, 'oaji bi"e :!ätigfeit 'oet angeftellten ~.potf)det al5 ~eiftunf1 
oon 'l;ienften ~öherer 2(rt nnaufe~en ift unb i~r Sfünbigungsoer~ältnis nur bem § 622 
unterliegt, alfo, tuie eil bail S).ili.IS. in § 66 für bie .~anblungilge~ilfen beftimmt, eben" 
falls ein oierteljä~rlid)es ift. 

2) ~ä~renb bas S).@.IS. für bie \Beurteilung foldJer "tuid)tiger @rünbe" melJr" 
fad)e ISeiilJiele angibt, überläät bail\S.@.IS. bie ~ürbigung biejer \Yälle gnn& bem ricf)tcr, 
lid)en rJ.:rmeifcn. 
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gütung für eine spätere Zeit im voraus entrichtet, so hat der Verpflichtete 
sie nach Maßgabe des § 34 7 oder, wenn die Kündigung wegen eines Um
standes erfolgt, den er nicht zu vertreten hat, nach den Vorschriften über 
die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückzuerstatten. 

Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles veranlaßt, so ist dieser zum Ersatze des durch die Aufhebung des 
Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet. 

§ 629. Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat 
der Dienstberechtigte dem Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit 
zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren. 

§ 630. Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann 
der Verpflichtete von dem anderen Teile ein schriftliches Zeugnis über 
das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf Ver
langen auf die Leistungen und die Führung im Dienste zu erstrecken 1 ). 

Unerlaubte Handlungen. 

§ 823. Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, 
die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines 
anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet ... 

§ 831. Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz 
des Schadens verpflichtet, den der andere in Ausführung der Verrichtung 
einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 
wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern 
er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung 
der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch 
bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde 2 ). 

Die gleiche Verantwortung trifft denjenigen, welcher für den Geschäfts
herrn die Besorgung eines der im Abs. l Satz 2 bezeichneten Geschäfte 
durch Vertrag übernimmt. 

'llem .\)anbe!sgefe~budj unb bem 5Bürgerlidjen ®efe~budj fdjlieflen fidj bie 
Sfonfursorbnung unb bie 3ibil.)JtOöeflorbnung an. 5Beibe ®efe~e ent, 
l)alten ebenfalls einige 5Befiimmungen, bie an biefer @ltelle öU ertuäl)nen finb. 

Konkursordnung. 
In der Fassung der Bk. vom 20. :\iai 1898 (R.G.Bl. S. 612). 

§ 61. Die Konkursforderungen werden nach folgender Rang
ordnung, bei gleichem Range nach Verhältnis ihrer Beträge, berichtigt: 

l. die für das letzte Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens oder dem 
Ableben des Gemeinschuldners rückständigen Forderungen an Lohn, 
Kostgeld oder anderen Dienstbezügen der Personen, welche sich 
dem Gemeinschuldner für dessen Haushalt, Wirtschaftsbetrieb oder 
Erwerbsgeschäft zur Leistung von Diensten verdungen hatten; 

1 ) 1liejer l_ll;uagrn)Jl] ent\)Jrid)t bem § 7.'3 bei3 ,P.<M.58. 
2) 1lie 58egren0ung ber 0itJilred)tlid)en S)afl!.Jflid)t ber @ejd)äftsinl]aber für 

~crjel]en il]rer IJ{ngeftellten, ttJeld)e § 831 bes 58.®.58. getroffen l]at, ent\)Jtid)t im an, 
gemeinen ber ffiegelung, weld)e bie ftrafred)tlid)e .\)aftbarfeit burd) bie ®eje~gebung 
unb ffied)ti!.Jred)ung erfahren l]at. 0n bie\et 58e0iel]ung \inb 3u tJergleid)en § 151 @ettJ.O. 
1111b § 367, 5 Str.ffi.58. (\. (5. 16 unb 110). 
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2. die Forderungen der Reichskasse, der Staatskassen und der Ge
meinden, sowie der Amts-, Kreis- und Provinzialverbände wegen 
öffentlicher Abgaben, welche im letzten Jahre vor der Eröffnung 
des Verfahrens fällig geworden sind, oder nach § 65 als fällig gelten; 
es macht hierbei keinen Unterschied, ob der Steuererbeber die Ab
gabe bereits vorschußweise zur Kasse entrichtet hat; 

3. die Forderungen der Kirchen und Schulen, der öffentlichen Ver
bände und der öffentlichen, zur Annahme der Versicherung ver
pflichteten Feuerversicherungsanstalten wegen der nach Gesetz oder 
Verfassung zu entrichtenden Abgaben und Leistungen aus dem 
letzten Jahre vor der Eröffnung des Verfahrens; 

4. die Forderungen der Arzte, Wundärzte, Tierärzte, Apo
theker, Hebammen und Krankenpfleger wegen Kur- und Pflege
kosten aus dem letzten Jahre vor der Eröffnung des Verfahrens 1) 
insoweit der Betrag der Forderungen den Betrag der taxmäßigen 
Gebührnisse nicht übersteigt; 

5. die Forderungen der Kinder, der Mündel und der Pflegebefohlenen 
des Gemeinschuldners in Ansehung ihres gesetzlich der Verwaltung 
desselben unterworfenen Vermögens; das Vorrecht steht ihnen nicht 
zu, wenn die Forderung nicht binnen zwei Jahren nach Beendigung 
der Vermögensverwaltung gerichtlich geltend gemacht und bis zur 
Eröffnung des Verfahrens verfolgt worden ist; 

6. alle übrigen Konkursforderungen. 
§ 239. Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, oder über 

deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, werden wegen 
betrüglichen Bankerutts mit Zuchthaus bestraft, wenn sie in der 
Absicht, ihre Gläubiger zu benachteiligen: 

l. Vermögensstücke verheimlicht oder beiseite geschafft haben; 
2. Schulden oder Rechtsgeschäfte anerkannt oder aufgestellt haben, 

welche ganz oder teilweise erdichtet sind; 
3. Handelsbücher zu führen unterlassen haben, deren Führung 

ihnen gesetzlich oblag, oder 
4. ihre Handelsbücher vernichtet oder verheimlicht, oder so geführt 

oder verändert haben, daß dieselben keine Übersicht des Vermögens
zustandes gewähren. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht 
unter drei Monaten ein. 

§ 240. Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, oder über 
deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, werden wegen 
einfachen Bankerutts mit Gefängnis bestraft, wenn sie: 

I. durch Aufwand, Spiel oder Wette, oder durch Differenzhandel mit 
Waren oder Börsenpapieren übermäßige Summen verbraucht haben 
oder schuldig geworden sind; 

2. in der Absicht, die Eröffnung des Konkursverfahrens hinauszuschieben, 
Waren oder Wertpapiere auf Kredit entnommen und diese Gegen
stände erheblich unter dem Werte in einer den Anforderungen einer 
ordnungsmäßigen Wirtschaft widersprechenden Weise veräußert oder 
sonst weggegeben haben; 

1) ~afi es ber @emeinfcf)ulbner felbit ift, ber ficf) in Sfur unb .l,ßflege befanb, ift nicf)t 
notroenbig. ~as ~orrecf)t ift aucf) bann begrünbet, wenn bie Sfoften burcf) bie Q::rfranfung 
eines \Jamilienange1)örigen, ~ienftboten ufro. entftanben jinb, fofern ber ilie· 
meinfcf)ulbner, o~ne bafi er gefe~licf) l)ier~u tJerlJflicf)tet i;t, einen 9[r~t mit ber 5Se~anb· 
Jung beauftragt b~ro. mr~neien oeaogen ~at. 
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3. Handelsbücher zu führen unterlassen haben, deren Führung 
ihnen gesetzlich oblag, oder dieselben verheimlicht, vernichtet oder 
so unordentlich geführt haben, daß sie keine Übersicht ihres Ver
mögenszustandes gewähren, oder 

4. es gegen die Bestimmung des Handelsgesetzbuchs unterlassen ha;ben, 
die Bilanz ihres Vermögens in der vorgeschriebenen Zeit zu 
ziehen. 

Neben der Gefängnisstrafe kann in den Fällen der Nr. I, 2 auf Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis zu 
6000 Mark erkannt werden. 

Zivilprozeßordnung. 
In der Fassung der Bk. vom 20. Mai 1898 (R.G.BI. S. 410). 

§ 811. Folgende Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen: 
7. bei ... Beamten, ... sowie Ärzten und Hebammen die zur 

Verwaltung des Dienstes oder Ausübung des Berufes erforderlichen 
Gegenstände, sowie anständige Kleidung; 

9. die zum Betriebe einer Apotheke unentbehrlichen Ge
räte, Gefäße und Warenl). 

~s folgen nunme'f)t bie bem @ebiete bes @ltrafred)ts unb bes gerid)tlid)en 
58erfa'f)rens in @ltraffad)en ange'f)örenben lReid)sgefe~e: bas @ltrafgefe~· 
bud), bie 6traf1Jto~ef'Jorbnung unb bas @etid)tstlerfaffungsgefe~ für 
bas '1)eutfd)e lReid), fotveit i'f)re 5Beftimmungen I)ier tlon 5Bebeutung finb. 

Strafgesetzbuch f"ür das Deutsche Reich. 
Vom 15. Mai 1871 (R G.Bl. 1876 S. 40). 

Strafen. 
§ 40. Gegenstände, welche durch ein vorsätzliches Verbrechen oder 

Vergehen hervorgebracht, oder welche zur Begehung eines vorsätzlichen 
Verbrechens oder Vergehens gebraucht oder bestimmt sind, können, 
sofern sie dem Täter oder einem Teilnehmer gehören, eingezogen werden2). 
Die Einziehung ist im Urteile auszusprechen. 

Teilnahme. 
§ 4 7. Wenn mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich aus

führen, so wird jeder als Täter bestraft. 
§ 48. Als Anstifter wird bestraft, wer einen anderen zu der von 

demselben begangenen strafbaren Handlung durch Geschenke oder Ver
sprechen, durch Drohung, durch Mißbrauch des Ansehens oder der Gewalt, 
durch absichtliche Herbeiführung oder Beförderung eines Irrtums oder 
durch andere Mittel vorsätzlich bestimmt hat. 

Die Strafe des Anstifters ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, 
welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich 
angestiftet hat. 

1 ) 2!nber5 jebodj beim !ronfursberfa~ren. 'l:ie stonfursorbnun{l fagt ~iequ in 
§ 1 ~lbf. 2: "~ie im § 811 9h. 9 ber .3ibiltJro&eflorbnung borgefe~enen !Befdjränfungen 
fommen im !ronfursberfa~ren nidjt 311r 2!ntoenbung." 

2 ) !Bei "Übertretungen" (alfo &· !8. ~etfauf nidjt freigegebener 2!r&neimittel 
burd) ~rogiften) ift bie Gi:in3ie1)ung fomit nid)t 311läiiig; in io!d)en lrä!!en fann bal)et 
aud) nidjt auf ~ernidjtung etfannt toerben (!r.@. 7. 2!tJri! 1898, !r.@.2!. II, ®. 243). 
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§ 49. Als Gehilfe wird bestraft, wer dem Täter zur Begehung des 
Verbrechens oder Vergehens durch Rat oder Tat wissentlich Hilfe ge
leistet hat. 

Die Strafe des Gehilfen ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, 
welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich 
Hilfe geleistet hat, jedoch nach den über die Bestrafung des Versuches 
aufgestellten Grundsätzen zu ermäßigen. 

Vergehen wider die Sittlichkeit. 

§ 184.1 ) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis 
zu eintausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer 

3. Gegenstände, die zu unzüch tigern Ge brauche bestimmt 
sind, an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, ausstellt 
oder solche Gegenstände dem Publikum ankündigt oder anpreist 2). 

Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte sowie auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. 

Verbrechen und Vergehen wider das Leben. 

§ 219. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer einer 
Schwangeren, welche ihre Frucht abgetrieben oder getötet hat, gegen 
Entgelt die Mittel hierzu verschafft, bei ihr angewendet oder ihr beige
bracht hat3). 

§ 220. Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren 
Wissen und Willen vorsätzlich abtreibt oder tötet, wird mit Zuchthaus 
nicht unter zwei Jahren bestraft. 

Ist durch die Handlung der Tod der Schwangeren verursacht worden, 
so tritt Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslängliche Zucht
hausstrafe ein. 

§ 222. Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen ver
ursacht, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft4). 

1 ) § 184 in bet ~af(ung be5 illefe~e5 oom 25. Suni 1900 (ffi.@.IBL S. 301). 
2) .l")ieruntet fallen aud) iB otb eugu ng5 mit te 1 gegen Q\ efd) 1 ~d) 15 ftan fl) e i t e n 

(.\!.@. I IBetlin 25. Suli 1904, .1.1.@ . .\')ambutg 20. Suli 1904, l.j31).,ßtg. 1904 9'/t. 62; ffi.@. 
19. Suni 1903, l.j3t).,ßtg. 1903 9'/r. 93). l.j3oliaeioerorbnun(1en, tue1d)e b~n g1eid)en @egen· 
ftanb betreffen, in it)ren \!1norbnungen aber über bie IBeftimmung in § 184, 3 Str.ill.\B. 
ljinausgeljen, finb ungültig (Sf.ili. 12. :Ile&ember 1900, l.j3lj.,ßtg. 1900 9'/r. 102). 

3 ) :Ilie tuifientlid)e Wbgabe untauglid)er 9Ritte1 &Ur mbtreibung ber .l.leibes· 
frud)t unter iBotf!Jiegelung ber :rauglid)feit ift fein \Betrug (ffi.@. 3. Suli 1903 unb 
Se!Jtember 1905, l.j3lj.,ßtg. 1904, 9'/t. 33 unb 1905, 9'/r. 79), tuoljl aber ein f!rafbarer \Se· 
trug!3oerfud) (ffi.ili. 21. wvril-1906, l.j3t).,ßtg. 1906 9'/t. 90). 

4) :Ila!3 Strafgefe~bud) bel)anbelt in § 222 bie faljtläffige :lötung unb in § 230 bie 
faljrläffige Sföt!Jetoetle~ung. IBeibe l.j3aragra!Jljen erljöljen bie Strafen, tuenn ber :läter 
nU ber ~ufmetfjamfeit, tueld)e er außer \!lugen fe~te, tJetmöge feine!3 Wmte5, \Berufe!3 
oDer @etuerbe!3 bejonber!3 tJetlJflid)tet tuar. Cl:ine Sför!Jeroetle~ung (:lötung) fann ebenfo· 
tuol)1 burd) eine faljrläifige llnterlaljung, al!3 burd) eine faljtläflige :lätigfeit oerurjad)t 
werben. t\'aljrläfligfeit iit nad) ber Subifatur be!3 ffi.ili. \!lußerad)tlaffen ber !Jflid)t· 
gemäßen Sorgfalt bei iBorau!3fet)batfeit be5 G::rfolge\3. ~er Sfaufal&ufammenljang &tuifd)en 
ber bie iBede~un(l einer IBerufs!Jflid)t entl)altenben ,Panblung unb bem eingetretenen 
rcd)tstui'origen G:rfolge ift bann als au!3gefd)loflen &u erad)ten, tuenn feftfteljt, bafl ber 
le~tere aud) oljne iBorliegen bet erfteren eingetreten fein tuürbe nn.@. 20. :Ile&embet 1886). 

Cl:ine iBerurfad)ung bes :lobes eines 9Renfd)en burd) ~at)rläfligfeit ift bagegen an• 
genommen tuorben, tuenn ein mvott)efer bei iBerorbnung eines ftatf tuitfenben iliiftes 
in übermä!iigen, mit ben .\')öd)ftgaben be!3 \!lqneibud)e5 nid)t im lhnflang fteljenben 
:Dojen, bie bejonbere lhf!ärung bes Wqte!3 nid)t ein(leljalten ljat (lH.ill. 27. 9Rär& 1888). 
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Wenn der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen 
setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes 1 ) besonders ver
pflichtet war, so kann die Strafe bis auf fünf Jahre Gefängnis erhöht werden. 

Körperverletzung. 
§ 229. Wer vorsätzlich einem anderen, um dessen Gesundheit zu be

schädigen, Gift oder andere Stoffe beibringt, welche die Gesundheit zu 
zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung verursacht 
worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter fünf Jahren und, wenn durch 
die Handlung der Tod verursacht worden, auf Zuchthaus nicht unter zehn 
Jahren oder auf lebenslängliches Zuchthaus zu erkennen. 

§ 230. Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines 
anderen verursacht, wird mit Geldstrafe bis zu 900 Mark oder mit Ge
fängnis bis zu zwei Jahren bestraft. 

War der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen setzte, 
vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet, 
so kann die Strafe auf drei Jahre Gefängnis erhöht werden2). 

§ 231. In allen Fällen der Körperverletzung kann auf Verlangen des 
Verletzten neben der Strafe auf eine an denselben zu erlegende Buße bis 
zum Betrage von sechstausend Mark erkannt werden. 

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Ent
schädigungsanspruchs aus. 

Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Gesamt
schuldner. 

§ 232. Die Verfolgung leichter vorsätzlicher, sowie aller durch Fahr
lässigkeit verursachter Körperverletzungen (§§ 223, 230) tritt nur auf An
trag ein, insofern nicht die Körperverletzung mit übertretungeiner Amts-, 
Berufs- oder Gewerbepflicht begangen worden ist 3 ). 

Betrug. 
§ 263. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechts

widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen 

1) Unter bem "G.I etu erbe" ift nid)t ein gefe~lid) umid)riebener Sheis tJon 5Befug, 
nifien, fonbern jebe fortgefe~te auf Q;rtuerb gerid)tete ::tätigfeit 3u tJerfte~en. 5Bei :tlrogiftcn 
liegt ba~er aud) bann bie Wujierad)tlaf!ung einer Wufmerffamfeit, 3u ber fic burd) il)r 
G.letuerbe befonbers tJervflid)tet finb, tJor, tuenn fie einen i~nen gefe~lid) nid)t geftatteten 
,Panbel betreiben (ffi.G.I. 8. WVtil 1895, StG.I.W. I, 6. 113). 0n bem gleid)en Urteil tuirl:> 
aui3gef1Jrod)en, bafl bie 5Beftimmung in § 222 batu. 230 Wbf. 2 aud) auf bie @e~ilfen 
bee G.!efd)äftsin~abers 2lntuenbung finbet. 

2 ) !Bgl. ~iet3U bie \)'ujinoten 3U § 222. !Beturteilungen IJOn W1JO!~efetn tuegen 
fa~rläf!iger Sförveroerle~ung finb namentlid) einige WCale tuegen unerlaubter Wbgabe 
lJon 9JCor1Jl)iu m an WCorv~iniften unb baburd) bebingter G.lefunb~eitsfd)äbigung bet• 
jelben erfolgt (u. a. ffi.®. 6. 0uli 1906, l,ll~.3tg. 1906 91r. 55). Wber aud) in anbeten 
\)'ällen, tucnn es fiel) um an fiel) 3uläf!ige Wr3neiabgabe l)anbelt, ift fd)on fal)rläf!ige Sförver· 
tJerle~ung angenommen tuorben, 3· 5!3. bei übermäflig oft tuieberljolter Wnfertigung 
einet o1Jiumljaltigen Wr3nei, tro~bem bie Wnfertigung bes ffie3e1Jtes nad) ben !Bor• 
fd)riften über bie Wbgabe ftarftuirfenber Wr&neimittel 3uläi\ig tuar (ffi.@. 12. 0uli 1902, 
l,ll1).3tg. 1902 91r. 87). \)'erner ging folgenbes Urteil: Q;in mvotljefer, bet Wftlj ma· 
ftäuter abgibt, oljne burd) fd)riftlid)e ®ebraud)santueifung barauf aufmerffam 3u 
mad)en, bafl biefelben nur äuflerlid) burd) Q;inatmen an3utuenben !inb, ljanbelt fal)r· 
läifig, unb fann, tuenn burd) unrid)tigen @ebraud) ein 6d)aben entfteljt, tuegen fal)r• 
lä\!iger SförvertJerle~ung beftraft tuerben (ffi.@. 24. mvril 1902, l,ll1).3tg. 1902 91r. 35). 

3 ) öclf)dä\!ige .ll:ötlJetbedet_jungen, bie in 'lllJ o t!) e f e n begangen tu erben, finl:> 
bemnad) tJon Wmts tuegen 3u tJerfolgen. 
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dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Ent
stellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder 
unterhält, wird wegen Betruges mit Gefängnis bestraft, neben welchem 
auf Geldstrafe bis zu 3000 Mark, sowie auf Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte erkannt werden kann. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich auf die 
Geldstrafe erkannt werden. Der Versuch ist strafbar 1 ). 

Urkundenfälschung. 

§ 267. Wer in rechtswidriger Absicht eine inländische oder ausländische 
öffentliche Urkunde oder eine solche Privaturkunde, welche zum Be
weise von Rechten oder Rechtsverhältnissen von Erheblichkeit ist2), ver
fälscht oder fälschlich anfertigt und von derselben zum Zwecke einer Täu
schung Gebrauch macht, wird wegen Urkundenfälschung mit Gefängnis 
bestraft. 

§ 268. Eine Urkundenfälschung, welche in der Absicht be
gangen wird, sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu ver
schaffen oder einem anderen Schaden zuzufügen, wird bestraft, wenn 

1. die Urkunde eine Privaturkunde ist, mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren, neben welchem auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark er
kannt werden kann; 

2. die Urkunde eine öffentliche ist, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, 
neben welchem auf Geldstrafe von einhundertfünfzig bis zu sechs
tausend Mark erkannt werden kann. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe ein, 
welche bei der Fälschung einer Privaturkunde nicht unter einer Woche, 
bei der Fälschung einer öffentlichen Urkunde nicht unter drei Monaten 
betragen soll. Neben der Gefängnisstrafe kann zugleich auf Geldstrafe bis 
zu dreitausend Mark erkannt werden. 

Verletzung fremder Geheimnisse. 

§ 300. Rechtsanwälte, Advokaten, Notare, Verteidiger in Strafsachen, 
Arzte, Wundärzte, Hebammen, Apotheker, sowie die Gehilfen dieser Per
sonen werden, wenn sie unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen 
kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes anvertraut sind, mit Geldstrafe 
bis zu 1500 Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft3). 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 

1 ) Wl!3 5Setrug ift 5· 58. bie abfid)Hicl)e jßettvenbun(l billiger 5unogate ber 
tJerorbneten WCittel ober teilweife \Jottlaffung teurer 5Seftanbteile einer W t 5 n ei be· 
ftraft ttJorben. (ffi.@. 30 0uni 1905, \ll~·.8tg. 1905 9lt. 53.) Wud) auf ben jßerfauf 
tJon ttJitfungslojen, fd)ttJinbel~aften 0:1 e l) ei m mit tel n ift ber 5Setrugsparagrapl) mit 
0:rfolg angeltJenbei ttJotben. 

2) 'Ilie \Jrage, ob bas är3Hid)e ffi e 5 e lJ t eine Utfunbe ~!ll ftrafted)tlid)en 5inne 
ift, ift tJom ffieid)!3gerid)t in fonftanter \llta~is beial)t ttJotben. Wt5tlid)e ffie5e!Jte finb al!3 
Utfunben, unb awar als fold)e \lltitJatutfunben an5ufe~en, ttJeld)e geeignet unb beftimmt 
finb, 5um 5SettJeife red)tserl)eblid)er ~atfad)en 5u bienen (ffi.@. 8. Cftobet 1901, S\'.0:\.W. IV, 
5. 212, fetnet ffied)tj!Jt. X, 15. 563). 

3 ) 91ut bas "unbefugte" :Offenbaren tJon \lltit>atge~eimnijjen ift ftrafbat. '!la(; 
6trafgeje~bud) läflt aljo eine "befugte" Cffenbarung 5u, o~ne biefe 5Sefugnis nad) itgenb 
einer ffiid)tung ein5ufd)ränfen; fie fann mitl)in burd) eine anbete 5Seruf5!Jflid)t gegeben 
fein (ffi.@. 16. WCai 1906). 'l)er 5Seji~ tJon \lltit>atge~eimniffen im 5inne bes § 300 
bes 5tt.0:!.5S. bered)tigt aud) 5ut jßerttJeigerung ber Wusfage alS Beuge im .8it>il• unb 
6traft>erfa~ren. 
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Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen. 
§ 324. Wer vorsätzlich Brunnen- oder Wasserbehälter, welche zum 

Gebrauche anderer dienen, oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Ver
kaufe und Verbrauche bestimmt sind, vergiftet, oder denselben Stoffe 
beimischt, von denen ihm bekannt ist, daß sie die menschliche Gesundheit 
zu stören geeignet sind, irrgleichen wer solche vergiftete oder mit gefähr
lichen Stoffen vermischte Sachen wissentlich oder mit Verschweigung dieser 
Eigenschaft verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt, wird mit Zucht
haus bis zu zehn Jahren und, wenn durch die Handlung der Tod eines 
Menschen verursacht worden ist, mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren 
oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. 

Übertretungen. 
§ 360. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft: 
7. wer unbefugt die Abbildung des Kaiserlichen Wappens oder 

von Wappen eines Bundesfürsten oder von Landeswappen ge
braucht!); 

8. wer unbefugt ... TiteJ2), Würden oder Adelsprädikate annimmt·; 

1 ) '!lie ~enu~ung oon l.ßljantajietualJlJen, l.ßljantalieablern ultu. ift geltattet, 
eben(o bütfen '!ltogiften unb ~aufleute Iid) bet gebtäud)Iid)en W\]otljefenembleme be· 
bienen. iJemet ilt butd) ~ailetl. iBetotbnung oom 16. Wlai 1872 ben beutld)en iJabti· 
fanten alebtaud) unb Wbbilbung be5 ffieid)5ablet5, iebod) oljne ~enu~ung bet iJotm 
eines iillalJ\)enld)ilbes geftattet. '!lie iJüljtung bes ffioten ~reuaes ift bagegen butd) 
ein belonbete\3 iliele~ oom 22. Wläta 1902 oetboten (1. %eil X). 

2) '!Iet Wusbtucf: "%itel" im ®inne bes § 360 9ft. 8 ffi.®tt.ili.~. beaeid)net eine 
butd) ljöljete iBetleiljung au ettuetbenbe, mit ffiangfteUung oetbunbene ®teUung, allo 
eine amtlid)e ®teUung. Wuf bie ~eaeid)nungen einet tuijjenld)aftlid)en obet getuetb· 
Iid)en %ätigfeit, aud) tuenn au beten Wusübung eine amtlid)e Oualififation, WlJlJtobation 
ober ~onaelfion etfotbetlid) ift, ift bie ~eaeid)nung "%itel" nid)t antuenbbat. '!le,t "Wrat· 
titel" ift in § 147 bet aletu.ü. belonbet5 geld)ü~t, bet "WlJotljefettitel" nid)t. Ubet ben 
'!loftortitei ging nad)fteljenbe 

Kgl. Verordnung, betr. die Führung der mit akademischen Graden verbundenen 
Titel. Vom 7. Aprill897. 

§ l. Preußische Staatsangehörige, welche einen akademischen Grad außerhalb 
des Deutschen Reichs erwerben, bedürfen zur Führung des damit verbundenen Titels 
der Gene h m i g u n g des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

§ 2. Für nichtpreußische Reichsangehörige und Ausländer, welche einen akade
mischen Grad außerhalb des Deutschen Reiches erwerben, gilt die Bestimmung des 
§ 1 mit der Maßgabe, daß es, sofern sie sich nur vorübergehend oder im amtlichen Auf
trage und in beiden Fällen nicht zu literarischen oder sonstigen Erwerbszwecken in 
Preußen aufhalten, genügt, wenn sie nach dem Recht ihres Heimatsstaats zur Führung 
des Titels befugt sind. 

§ 3. Die Frage, ob die Voraussetzungen der§§ 29 Ab. 1 und 147 Nr. 3 der R.Gew.O. 
vom 21. Juni 1869/l. Juli 1883 zutreffen, wird durch die Bestimmungen der §§ 1 und 2 
nicht berührt. Ebenso bleiben die statuarischen und sonstigen Vorschriften über die 
Habilitation von Privatdozenten an den Landesuniversitäten unverändert in Geltung. 

§ 4. Die vorstehende Verordnung greift bezüglich aller akademischen. Grade 
Platz, welche nach dem 15. April 1897 verliehen werden. Für akademische Grade, 
welche vor diesem Zeitpunkt verliehen sind, bewendet es bei den bisherigen Bestimmungen. 

'!lie ffied)tsgültigfeit bielet iBetotbnung beftätigte ein Urteil bes ~.al. oom ~uni 1904 
(l.ß1).3tg. 1904 9ft. 50). ~m Wnld)Iuji an biele iBetotbnung ljaben Iid) im iillege bet iBet• 
einbatung bie ljau!Jtläd)Iid) in ~etrad)t fommenben ~unbesregietungen baljin oet• 
ftänbigt, nur lold)e im Wuslanbe ettuotbenen '!loftottitel aur ~üljtung im ~nlanbe au· 
0ula(len, bie nidjt olofl gleid)tnettig, fonbem aud) gleid)attig mit ben oon beutfd)en Uni· 
oetlitäten oetlieljenen '!loftottiteln finb. 
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10. wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not, von der 
Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hilfe aufgefordert, 
keine Folge leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche 
eigene Gefahr genügen konnte 1 ); 

11. wer ungebührlicherweise ruhestörenden Lärm erregt oder wer 
groben Unfug verübt. 

§ 363. Wer, um Behörden oder Privatpersonen zum Zwecke seines 
besseren Fortkommens oder des besseren Fortkommens eines anderen zu 
täuschen, . . . Dienst- oder Arbeitsbücher oder sonstige auf Grund be
sonderer Vorschriften auszustellende Zeugnisse, sowie Führungs- oder 
Fähigkeitszeugnisse falsch anfertigt oder verfälscht, oder wissent
lich von einer solchen falschen oder verfälschten Urkunde Gebrauch macht, 
wird mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft. 

§ 367. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft: 
3. wer ohne polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arzneien, soweit der 

Handel mit denselben nicht freigegeben ist, zubereitet, feilhält, ver
kauft oder sonst an Andere überläßt2); 

4. wer ohne die vorgeschriebene Erlaubnis Schießpul ver oder andere 
explodierende Stoffe oder Feuerwerke zubereitet; 

5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung von Gift
waren, Schießpulver oder Feuerwerken, oder bei der Aufbewahrung, 
Beförderung, Verausgabung oder Verwendung von Sprengstoffen 
oder anderen explodierenden Stoffen, oder bei Ausübung der Be
fugnis zur Zubereitung oder Feilhaltung dieser Gegenstände, sowie 
der Arzneien die deshalb ergangenen Verordnungen nicht be
folgt 3 ); 

1) ~iet fommt aud) bie ~ilfeleiftung bei 5Bränben in 5Betrad)t. C!in lJteuiiifd)eß 
Gleje~ tJom 21. 'I:e3ember 1904 ermäd)tigt bie l.ßoliaeibel)örben 3um Q:dajje oon l.ßoliaei· 
tJerotbnungen über bie >BerlJflid)tung oUt ~ilfeleiftung bei 5Bränben. ~araufl)in jinb in 
mel)teten lJteuiiijd)en ffiegierungßbe&itfen unb l_ßrotJin3en >Berorbnungen ergangen, 
tueld)e bie ~ilfeleiftung bei 5Bränben b&tu. bie 5Bilbung tJon l.ßflid)tfetmtuel)ren regeln. 
llilJotl)efet jinb babei in bet ffiegel llon bet 'l:eilnal)me an ben Ubungen unb llon 
ber ~öjd)lJflid)t außbrüdlid) befreit. 

2) ~er § 367, 3 beß ®tt.Gl.lB. entl)ält eine ®trafbeftimmung 0ur !Sid)erung bet 
Ieiblidjen illiol)lfal)rt beß >Bolfe~. Q:r rid)tet jid) gan0 allgemein gegen ben unbefugten 
llit3nei• unb Gliftoetfel)r auiietl)alb ber llilJotl)efen, betrifft bal)et jowol)l ~rogen
l)änblet, weld)e bie füi jie maagebenbe )Berotbnung llom 22. :Cftobet 1901 (j. ®. 39) 
übertteten, tuie aud) %ft3te, 'l:ierär0te, Sfranfenanftalten, Sfranfenfajjen unb >Bereine, 
weld)e unerlaubterweife llir3neien an il)re l_ßatienten b3w. Whiglieber jelbft abgeben. 
Q:ine genaue ~arlegung ber gejamten \:i'olgerungen, bie jid) au~ § 367, 3 für ben llir0nei
oedel)r auaerl)alb ber llilJotl)efe ergeben, in~bejonbere be~ ~i~ll en jie rred) te~ b er 
Wr0te, Sfranfenfafjen unb >Bereine ift in bem auf®. 39 erwäl)nten Sfommentar 
JUr >Berorbnung llom 22. Oftober 1901 llon 5Böttger gegeben. 

3 ) Unter ber ~errjd)aft be~ frül)eren lJreuiiifd)en ®tr.Gl.lB. oom 14. llilJril 1851 
wurben bie bejonberen 5Beruf~llflid)ten ber llilJotl)efer auf Glrunb bes 9J1ebiainalebifts 
llom 27. ®elJtember 1725 unb ber ret:Jibierten llilJotl)eferorbnung llom 11. Oftober 1801 
im ~i~~ilJlinarwege burd) () rb nun g~ jtra f e n rejlJ. llilJlJrobati~nsent0iel)ungen auf· 
red)t erl)alten. ~ierin ift burd) ba~ ffi.®tr.@.lB. infofern eine Wnberung eingetreten, 
alS ~ 367, 5 aud) bieje befonberen 5Beruf!3llflid)ten ber llipotl)efer umfaiit. illienn bal)er 
ein 2tlJotl)efer biejelben t:Jede~t, jo muii nunmel)r bie ®taats- rejlJ. l.ßoliaeianwaltjd)aft 
angegangen werben, wäl)renb es nid)t mel)r 0uläjjig ift, baii wegen etwaiger >Berftöiic 
gegen bieje >Borjd)riften Orbnung~ftrafen t:Jerl)ängt werben. 'I:ieje lliuffa\fung ift be
grünbet in 0wei Urteilen bes lJreujiijd)en O.>B.Gl. tJom 29. 0uni 1898 unb 26. Oftober 
1903, fotuie einem lJreuiiifd)en 9J1in.-Q:d. llom 21. 0anuar 1902 (j. :teil XII). Unter 
ben ">Brrorbnungen über bie %fusübung ber )Befugnis 0ur .Subereitung ober \:i'eill)altung 
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5a. wer bei Versendung oder Beförderung von leicht entzündlichen 
oder ätzenden Gegenständen durch die Post die deshalb er
gangenen Verordnungen nicht befolgt; 

6. wer Waren, Materialien oder andere Vorräte, welche sich leicht 
von selbst entzünden oder leicht Feuer fangen, an Orten oder 
in Behältnissen aufbewahrt, wo ihre Entzündung gefährlich werden 
kann, oder wer Stoffe, die nicht ohne Gefahr einer Entzündung 
beieinander liegen können, ohne Absonderung aufbewahrt; 

7. wer verfälschte oder verdorbene Getränke oder Eßwaren, 
insbesondere trichinenhaltiges Fleisch feilhält oder verkauft 1 ). 

§ 369. Mit Geldstrafe bis zu 100 Mark oder mit Haft bis zu vier Wochen 
werden bestraft: 

2. Gewerbetreibende, bei denen zum Gebrauche in ihrem Gewerbe ge
eignete, mit dem gesetzlichen Eichungsstempel nicht versehene, 
oder unrichtige Maße, Gewichte oder Wagen vorgefunden 
werden, oder welche sich einer anderen Verletzung der Vorschriften 
über die Maß- und Gewichtspolizei schuldig machen. 

Im Falle der Nr. 2 ist neben der Geldstrafe oder der Haft auf die Ein
ziehung der vorschriftswidrigen Maße, Gewichte, Wagen oder sonstigen Meß
werkzeuge zu erkennen 2). 

oon Wrsneien" finb bie gefamten, ben W~ot~efenbetrieb rege!nben reid)5· ober lanbe5· 
gefetJ!id)en ~orjd)riften ßU oerfte~en, f~esiell in l,llreuj3en nid)t nur l,lloliseillerorbnungen, 
fonbern, tuie ba5 SI:.@. am 24. 15evtember 1900 (l,j3~.,8tg. 1900 91r. 78) entfd)ieb, aud) 
Whnifterialerlajje. ;tJa~er tuurbe aud) bie ~reuj3ifd)e W~ot~efenbetrieMorbnung (f. %eil XIV) 
llom SI:.@. unter bem 25. ~uli 1901 (l,j3~.,8tg. 1901 91r. 62) al5 red)t5gültige ~erorbnung 
im Sinne be5 § 367, 5 15tr.@.58. erfiärt. 

Über bie ftrafred)tlid)e ~eranttuortlid)feit be5 W~ot~efenbefi~er5 bei 
,3utuiber~anblungen feiner Wngeftellten gegen § 367, 5 15tr.@.58. traf ba5 Sl:.al. unter bem 
23. ;Jebruar 1893 (l,j3~.,8tg. 1906 91r. 36) folgenbe \)'eftftellungen: 

1. ~in W~ot~efer ift für bie llon feinem @e~ilfen in feiner Wbtuefen~eit begangenen 
Ubertretungen be5 § 367, 5 15tr.@.58. unb be5 § 148, 8 ffi.@ero.C. ftrafred)tlidJ 
oeranttuortlid). 

2. ®eine ®trafbarfeit ift jebod) au5gefd)lojjen, tuenn ber @e~>lfe a!B 15relll1ertreter 
im ®inne be5 § 45 a. a. ü. unb o~ne ~ortuijjen be5 W~ot~efer5 ~anbelt ober 
tuenn ber W~ot~efer fotuo~l bei ber Wu5tua~l be5 @e~ilfen, al5 bei ben bemfe!ben 
erteilten Wnroeifungen al!e5 i~m Wlöglid)e getan ~at, um für ben \)'all feiner 
Wbtuefen~eit einem Wli\3griff be5 ale~ilfen llorsubeugen unb Übertretungen be5· 
felben ßU ller~üten. 

:Diefe ~ntfd)eibung bewegt iid) alfo auf ber gleid)en ilirunblage tuie § 151 ber 
0.\ellJ.iJ. unb § 831 be5 58.@.58. 91atüdid) bleibt bie ~erantroortlid)feit bet WngefteUten 
für i~re ~erfe~lungen baburd) unberü~tt. Wud) ein ~e~ding ift für feine ~erfe~en unter 
Um[tänben jelbftänbig ~aftbar (~.@. I 58erlin 18. Wlai 1897, Sf.@.W. II, 15. 168). 

1 ) ;tJurd) ba5 91a~rung5mittelgeje~ oom 14. Wlai 1879 (j. %eil XI) ift nad) 
ber neucten ffied)tj~red)ung ber § 367, 7 be5 15tr.@.58. nid)t auj3er Sl:raft ge[e~t (ü.~.@. 
~amburg 28. ~anuat 1903, l,j3~.,8tg. 1903 91r. 13; SI:.@. 1. Wuguft 1903, l,ll~.,gtg. 1903 
9h. 63). ;tJie 58eftimmung be5 § 367, 7 erforbert ~in[id)tlid) be5 \)'eil~alten5 in objeftiller 
~infid)t nid)t, ba\3 bem @egenftanbe eine sur %äufd)ung geeignete 58eseid)nung gegeben 
tuorben i[t (ffi.@. 11. \)'ebruat 1882). 

2 ) ;tJie ~insie~ung ungecid)tet Wlal3e, @eroid)te ober umid)tiger illiagen in 
@emäj3~eit be5 § 369 be5 15tr.@.58. fann nur im georbneten 15trafoerfa~ren erfolgen. 
~ie iöollftrecfun\1 be5 Urtei15 tuie bie ~erfü(lung über bie Sfonfi5fation ift lebiAlid) 15ad)c 
'oeil ~etid)til. 5Be&üg1id) 'oer JBorjd)riften ül:er illiagen unb @eroid)te \. %eil VI. 
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Strafprozeßordnnng. 
Vom l. Februar 1877 (R.G.Bl. S. 253). 

Sachverständige. 

§ 73. Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die 
Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt durch den Richter. Sind für gewisse 
Arten von Gutachten Sachverständige öffentlich bestellt, so sollen 
andere Personen nur dann gewählt werden, wenn besondere Umstände es 
erheischen 1 ). 

§ 75. Der zum Sachverständigen Ernannte hat der Ernennung 
Folge zu leisten, wenn er zur Erstattung von Gutachten der erforderten 
Art öffentlich bestellt ist, oder wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder 
das Gewerbe, deren Kenntnis Voraussetzung der Begutachtung ist, öffent
lich zum Erwerbe ausübt, oder wenn er zur Ausübung derselben öffent
lich bestellt oder ermächtigt ist. 

Zur Erstattung des Gutachtens ist auch derjenige verpflichtet, welcher 
sich zu derselben vor Gericht bereit erklärt hat. 

§ 77. Im Falle des Nichterscheinens oder der Weigerung eines zur 
Erstattung des Gutachtens verpflichteten Sachverständigen wird dieser 
zum Ersatze der Kosten und zu einer Geldstrafe bis zu 300 Mark ver
urteilt. Im Falle wiederholten Ungehorsams kann noch einmal eine Geld
strafe bis zu 600 Mark erkannt werden ... 

§ 84. Der Sachverständige hat nach Maßgabe der Gebührenordnung2) 
Anspruch auf Entschädigung für Zeitversäumnis, auf Erstattung der 
ihm verursachten Kosten und außerdem auf angemessene Vergütung für 
seine Mühewaltunga). 

§ 91. Liegt der Verdacht einer Vergiftung vor, so ist die Unter
suchung der in der Leiche oder sonst gefundenen verdächtigen Stoffe durch 
einen Chemiker oder durch eine für solche Untersuchungen bestehende 
Fachbehörde vorzunehmen. Der Richter kann anordnen, daß diese Unter
suchung unter Mitwirkung oder Leitung eines Arztes stattzufinden habe. 

Beschlagnahme und Durchsuchung. 4) 

§ 94. Gegenstände, welche als Beweisinittel für die Untersuchung von 
Bedeutung sein können oder der Einziehung unterliegen, sind in Ver
wahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicher zu stellen. 

1) iJür djemijdje Unterjudjungen jinb gegenwärtig in ber ffiegel approbierte 
9la~rungsmitteldjemifet angefteUt, fo bafl bet Wpot~efet nur nodj feiten in bie .1:\age 
fommt, eine geridjtlidje Unterjudjung aus3ufü~ren b3to. ein batauf fuflenbes 3nterefje 
ab3ugeben. Glleidjtoo~l ijt bet Wpot~efet auf Glrunb bet oon i~m abgelegten Staats• 
prüfung 3ut Wnfettigung einet djemijdjen Wnal~fe befä~igt, unb bemnadj bet ffiidjter 
auf @runb bes § 73 in bet .1:\age, jeben Wpot~efet eventuell ~ietmit beauftragen 3u 
fönnen. 

2) @ebü~tenotbnung für ,ßeugen unb SadjtJetftänbige (\. ®. 114). 
3) Unter ben "oerurjadjten ~ojten" jinb fotoo~l bie ~ojten bet ettoa etfotbedidjen 

ffieije, toie audj fold)e Wuslagen ~u oerjte~en, meld)e bem Sad)l:lerftänbigen burd) bie 
Q:rftattung bes @utadjtens ober burdj bie bemjelben tJorangegangenen jadjoetftänbigen 
llnterjudjungen ermadjjen jinb. 

4) ~ie 5Beftimmungen bet Stt. \ß.C. übet 5Bejdjlagna~me unb ~urdjfudjung 
gelten audj für bie ffieoijionen bet Wpot~efen unb ~rogen~anblungen. 5Be· 
fdjlagna~men, ~utdjfudjungen bet )ffio~nung fotoie ber \ßapiete finb aljo ~ierbei nur 
innet~alb bet oon ber Str.\ß.D. gegebenen Glren3en 3uläfjig. 
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Befinden sich die Gegenstände in dem Gewahrsam einer Person und 
werden dieselben nicht freiwillig herausgegeben, so bedarf es der Beschlag
nahme. 

§ 95. Wer einen Gegenstand der vorbezeichneten Art in seinem Ge
wahrsam hat, ist verpflichtet, denselben auf Erfordern vorzulegen und 
auszuliefern. 

Er kann im Falle der Weigerung durch die im§ 69 bestimmten Zwangs
mitte }1) hierzu angehalten werden. Gegen Personen, welche zur Ver
weigerung des Zeugnisses berechtigt sind, finden diese Zwangsmittel keine 
Anwendung. 

§ 98 Abs. I. Die Anordnung von Beschlagnahmen 2 ) steht 
dem Richter, bei Gefahr im Verzug auch der Staatsanwaltschaft und den
jenigen Polizei- und Sicherheitsbeamten zu, welche als Hilfsbeamte der 
Staatsanwaltschaft den Anordnungen derselben Folge zu leisten haben3). 

§ 102. Bei demjenigen, welcher als Täter oder Teilnehmer einer straf
baren Handlung oder als Begünstigter oder Hehler verdächtig ist, kann 
eine Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume, sowie seiner 
Person und der ihm gehörigen Sachen, sowohl zum Zwecke seiner Ergreifung, 
als auch dann vorgenommen werden, wenn zu vermuten ist, daß die Durch
suchung zur Auffindung von Beweismitteln führen werde. 

§ .105 Abs. I. Die Anordnung von Durchsuchungen steht dem 
Richter, bei Gefahr im Verzug auch der Staatsanwaltschaft und den
jenigen Polizei- und Sicherheitsbeamten zu, welche als Hilfsbeamte der 
Staatsanwaltschaft den Anordnungen derselben Folge zu leisten haben. 

§ 110. Eine Durchsicht der Papiere des von der Durchsuchung 
Betroffenen steht nur dem Richter zu. 

Andere Beamte sind zur Durchsicht der aufgefundenen Papiere nur 
dann befugt, wenn der Inhaber derselben die Durchsicht genehmigt. 
Anderenfalls haben sie die Papiere, deren Durchsicht sie für geboten er
achten, in einem Umschlage, welcher in Gegenwart des Inhabers mit dem 
Amtssiegel zu verschließen ist, an den Richter abzuliefern. 

Dem Inhaber der Papiere oder dessen Vertreter ist die Beidrückung 
seines Siegels gestattet; auch ist er, falls demnächst die Entsiegelung oder 
Durchsicht der Papiere angeordnet wird, wenn dies möglich, aufzufordern, 
derselben beizuwohnen. 

Der Richter hat die zu einer strafbaren Handlung in Beziehung stehen
den Papiere der Staatsanwaltschaft mitzuteilen. 

Geriehtsverfassungsgesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 20. Mai 1898 (R.G.Bl. S. 371). 

§ 33. Zu dem Amte eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
I. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste das 30. Lebens

jahr noch nicht vollendet haben; 
2. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste den Wohnsitz 

in der Gemeinde noch nicht zwei volle Jahre haben ... 

1 ) ~Sei Übertretungen ~aft bis jed)s lillodJen. 
2) ~er § 98 flJrid)t nur uon ber j.1roaeffualen 5Bejd)lagnal)me, bc3iel)t jid) aber 

nid)t auf ~räuentiumaf)regeln, meld)e ~oli3eibeamte im ~nterejje ber öffentlid)en 
Drbnung uornel)men (ffi.@. 16. 9louember 1885, a:. XIII, 5. 44). 

3 ) ~ierl)er ge!Jören u. a. bie Sfriminalfommijfare, ~oli3eifommifjare, Wmt$tJor• 
ftel)cr, nid]t aber bie ~oli3eiiefretäre ober ·®ergeanten, 5d)u~leute unb @enbarmen, 
lelbft bann nid)t, menn jie mit ber iBertretung ber l_ßoli~ei bei ben 5Bejid)tigungen be· 
auftragt jinb. 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Aull. 8 
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§ 35. Die Berufung zum Amte eines Schöffen dürfen ablehnen ... 
3. Arzte; 
4. Apotheker, welche keine Gehilfen haben; 
5. Personen, welche das 65. Lebensjahr zur Zeit der Aufstellung der 

Urliste vollendet haben, oder dasselbe bis zum Ablaufe des Ge
schäftsjahres vollenden würden ... 

§ 85 Abs. 2. Die Vorschriften der §§ 32-35 über die Berufung zum 
Schöffenamte finden auch auf das Geschworenenamt Anwendung. 

'.!las @ eb ü 1) re ntv ef en bef)anbeln ebenfalls brei @efe~e, oon benen bas 
erfte, bie @ebüf)renorbnung für ßeugen unb ®ad)oerftänbige ein ffieid)s< 
gefe~ ift, tväf)renb bie beiben anberen @efe~e über bie @ebüf)ren ber Wlebi&inal< 
beamten uftv. unb bie :tagegelber unb ffieifdoften ber ®taatsbeamten 
bem l-Jreuflifd)en ~anbesred)t angef)ören. 

Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige. 
In der Fassung der Bk. vom 20. Mai 1898 ( R.G.Bl. S. 689). 

§ I. In den vor die ordentlichen Gericbte gehörigen Rechtssachen, 
auf welche die Zivilprozeßordnung, die Strafprozeßordnung oder die Kon
kursordnung Anwendung findet, erhalten die Zeugen und Sachverständigen 
Gebühren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

§ 2. Der Zeuge erhält eine Entschädigung für die erforderliche 
Zeitversäumnis im Betrage von 10 Pfg. bis zu einer Mark auf jede ange
fangene Stunde 1 ). 

Die Entschädigung ist unter Berücksichtigung des von dem Zeugen 
versäumten Erwerbes zu bemsesen und für jeden Tag auf nicht mehr als 
zehn Stunden zu gewähren ... 

§ 3. Der Sachverständige erhält für seine Leistungen eine Ver
gütung nach Maßgabe der erforderlichen Zeitversäumnis im· Betrage bis 
zu zwei Mark auf jede angefangene Stunde. 

Die Vergütung ist unter Berücksichtigung der Erwerbsverhältnisse des 
Sachverständigen zu bemessen und für jeden Tag auf nicht mehr als zehn 
Stunden zu gewähren. 

Außerdem sind dem Sachverständigen die auf die Vorbereitung des 
Gutachtens verwendeten Kosten, sowie die für eine Untersuchung ver
brauchten Stoffe und Werkzeuge zu vergüten2). 

§ 4. Bei schwierigen Untersuchungen und Sachprüfungen ist dem 
Sachverständigen auf Verlangen für die aufgetragene Leistung eine Ver
gütung nach dem üblichen Preise derselben und für die außerdem statt
findende Teilnahme an Terminen die im § 3 bestimmte Vergütung zu ge-
währen. 

§ 5. Als versäumt gilt für den Zeugen oder Sachverständigen auch 
die Zeit, während welcher er seine gewöhnliche Beschäftigung nicht wieder 
aufnehmen kann. 

1 ) ~in nid)t unter Wbf. 3 falleitber ,Beuge edjält nur bann ~ntjd)äbigung 
füt ~rtuerb~t>erluft, tuenn er tatjäd)lid) ~rtuerb t>erjäumt. ~em ffiid)ter fte~t e~ frei, 
einen bejonbeten 9'/ad)tuei~ bafüt ßU t>etlangen obet nid)t. 

2) a:ine Gl:r~ö~ung ber Gl:ntjd)äbigung übet ben fef!!Jejei}ten ~öd)ftbetrag (bas 
ift 10 ffi'lad lJro ~ag für ,Beugen unb 20 ID/arf Glebü~ten lJto ~ag für 5ad)t>erftänbige) 
ift, aud) tuenn gröflere ~erjäumnis nad)getuiejen wirb, nid)t ftatt~aft. 91 lJ o t~ efern, 
tueld)e o~ne Gle~ilfen arbeiten, unb fid) ba~er bei ~otlabung aliß ,Beuge ober 5ad)t>er· 
ftänbiger einen ~ertreter engagieren müfjen, ift bie ~tftattung ber Wuslagen für bie[en 
t>On ben Glerid)ten in ber ffiegel n id) t ßUgebilligt Worben. ~n bie[em ~Sinne ~aben ent· 
fd)ieben: D.~.Gl. 5tettin 14. ~e3ember 1897 unb ~.(5). ,\lilbes~eim 23. ffi1är3 1901. 
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§ 6. Mußte der Zeuge oder Sachverständige außerhalb seines 
Aufenthaltsortes einen Weg bis zur Entfernung von mehr als 2 Kilo
meter zurücklegen, so ist ihm außer den nach §§ 2-5 zu bestimmenden 
Beträgen eine Entschädigung für die Reise und für den durch die Ab
wesenheit von dem Aufenthaltsorte verursachten Aufwand nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen zu gewähren. 

§ 7. Soweit nach den persönlichen Verhältnissen des Zeugen oder 
Sachverständigen oder nach äußeren Umständen die Benutzung von 
Transportmitteln für angemessen zu erachten ist, sind als Reiseent
schädigung die nach billigem Ermessen in dem einzelnen Falle erforder
lichen Kosten zu gewähren. In anderen Fällen beträgt die Reiseentschädi
gung für jedes angefangene Kilometer des Hinweges und des Rückweges 
5 Pfg. 

§ 8. Die Entschädigung für den durch Abwesenheit von dem 
Aufenthaltsorte verursachten Aufwand ist nach den persönlichen 
Verhältnissen des Zeugen oder Sachverständigen zu bemessen, soll jedoch 
den Betrag von 5 Mark für jeden Tag, an welchem der Zeuge oder Sach
verständige abwesend gewesen ist, und von 3 Mark für jedes außerhalb 
genommene Nachtquartier nicht überschreiten. 

§ 9. Mußte der Zeuge oder Sachverständige innerhalb seines 
Aufenthaltsortes einen Weg bis zu einer Entfernung von mehr als 
zwei Kilometer zurücklegen, so ist ihm für den ganzen zurückgelegten Weg 
eine Reiseentschädigung nach den Vorschriften des § 7 zu gewähren. 

§ 10. Konnte der Zeuge oder Sachverständige den erforderlichen Weg 
ohne Benutzung von Transportmitteln nicht zurücklegen, so sind 
die nach billigem Ermessen erforderlichen Kosten auch außer den in den 
§§ 6, 9 bestimmten Fällen zu gewähren. 

§ 11. Abgaben für die erforderliche Benutzung eines Weges sind 
in jedem Falle zu erstatten. 

§ 12. Bedarf der Zeuge wegen jugendlichen Alters oder wegen Ge
brechen eines Begleiters, so sind die bestimmten Entschädigungen für 
beide zu gewähren. 

§ 13. Soweit für gewisse Arten von Sachverständigen besondere 
Taxvorschriften bestehen, welche an dem Orte des Gerichts, vor welches 
die Ladung erfolgt, und an dem Aufenthaltsorte des Sachverständigen 
gelten, kommen lediglich diese Vorschriften in Anwendung. Gelten solche 
Taxvorschriften nur an einem dieser Orte, oder gelten an demselben 
verschiedene Taxvorschriften, so kann der Sachverständige die Anwen
dung der ihm günstigeren Bestimmungen verlangen ... 

§ 15. Ist ein Sachverständiger für die Erstattung von Gutachten 
im allgemeinen beeidigt, so können die Gebühren für die bei bestimmten 
Gerichten vorkommenden Geschäfte durch Übereinkommen bestimmt 
werden. 

§ 16. Die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen werden nur 
auf Verlangen derselben gewährt. Der Anspruch erlischt, wenn das Ver
langen binnen drei Monaten nach Beendigung der Zuziehung oder Abgabe 
des Gutachtens bei dem zuständigen Gerichte nicht angebracht wird. 

§ 17. Die einem Zeugen oder Sachverständigen zu gewährenden 
Beträge werden durch das Gericht oder den Richter; vor welchem die 
Verhandlung stattfindet, festgesetzt. 

Sofern die Beträge aus der Staatskasse gezahlt und dieser nicht er
stattet sind, kann die Festsetzung von dem Gerichte oder dem Richter, 
durch welche sie erfolgt ist, sowie von dem Gerichte der höheren Instanz 

s• 



116 VIII. Handelsrecht, Bürgerliches und Strafrecht. 

von Amts wegen berichtigt werden. Gegen die Festsetzung findet Beschwerde 
nach Maßgabe des § 567 Abs. 2 und der §§ 568-575 der Zivilprozeßord
nung sowie des § 4 Abs. 3 des Gerichtskostengesetzes, in Strafsachen nach 
Maßgabe der §§ 346-352 der Strafprozeßordnung stattl). 

Ge!i!etz, betr. die den Medizinalbeamten rür die Be!i!orgung 
gericht!i!ärztlicher, medizinal- oder !i!anität!i!polizeilicher Ge

!i!chäfte zu gewährenden Vergütungen.2) 
Vom 9. :März 1872 (Pr.G.S. S. 265). 

§ 8. Macht eine gerichtliche oder medizinalpolizeiliche Feststellung die 
Zuziehung eines Chemikers notwendig, so erhält derselbe für seine Arbeit, 
einschließlich des Berichts, eine Gebühr von 12-75 Mark3). 

Die verwendeten Reagentien und verbrauchten Apparate, sowie etwaige 
Auslagen für Benutzung eines besonderen Lokals sind ihm neben der Ge
bühr zu vergüten4). 

1 ) ~ie ISefcf)tllerben jinb an feine (1-rift gebunben; fie rid]ten fiel] gegen 'Den 2!nfa5 
unb 'Die S)ö~e 'Der @ebü~ren unb ge~en, fa!H3 'Die j)'eftje~ung oom 2!mtsgericflt erfolgt iit~ 
an 'Die Banbgericf)te, falls 'Die jycjtje~ung IJon 'Den ,13anbgericflten erfolgt ift, an 'Die Cber· 
lanbesgericf)te. Unter \Berlangen ttJirb nur 'Die einfacf)e ~rflärung oerftanben, bafl man 
@ebü~ren ~aben ttJoUe. 

2 ) .\)ier3u erging nacf)ftelJenber lJreuflifcf)er 
Min.-Erl., betr. die Gebühren der Beglaubigung der Dienstatteste der Apotheker

lehrlinge und der Barvierzeugnisse der Apothekergehilfen. Vom 16. Aprill884. 

Die Beglaubigung der Dienstatteste der Apothekerlehrlinge und der Ser. 
vierze ugnisse der Apothekergehilfen durch die Physiker ist im wesentlichen 
dazu bestimmt, denjenigen Behörden, denen ein solches Zeugnis später vorgelegt werden 
muß, eine Garantie für die Richtigkeit desselben zu geben. Mithin gehören diese Be
glaubigungen zu den medizinalpolizeilichen Verrichtungen, für welche den Medizinal
beamten nach § l des Gesetzes vom 9. März 1872, betreffend die den Medizinalbeamten 
für die Besorgung gerichtsärztlicher, medizinal- und sanitätspolizeilicher Geschäfte zu 
gewährenden vergütungen (Ges.S. S. 265) keine besondere Gebühr zusteht. 

Dagegen kommt bei der Ausstellung der Befähigungszeugnisse für Apo
the kerlehrl i nge lediglich das Privatinteresse derjenigen jungen Leute in Betracht, 
welche dieser Zeugnisse, um als Apothekerlehrlinge eintreten zu dürfen, benötigen; 
ein solches Befähigungszeugnis ist im Sinne des Gesetzes vom 9. März 1872 gebühren
pflichtig, die Gebühr ist im § 17 der revidierten Apothekerordnung vom II. Oktober 
1801 auf "nicht mehr als einen Taler" festgesetzt. 

3 ) ~in lJreufli\cf)er 9Jiin .• ~rl. oom 25. 91ooember 1872 befugt ~ier~u: 
Der Justizminister erachtet es in Cbereinstimmung mit dem Herrn Minister der 

geistlichen usw. Angelegenheiten nicht für statthaft, den § 8 des Gesetzes dahin auszu. 
legen, daß die daselbst bestimmte Gebühr für jedes einzelne körperliche Objekt, auf 
welches die chemische Untersuchung zu richten ist, besonders zu berechnen sei. Es kann 
nicht füglieh darauf ankommen, ob der Gegenstand der Untersuchung in mehrere 
körperlich getrennte Objekte zerfällt, oder sich in einer körperlich ungetrennten Sache 
darstellt. Der Wortlaut des Gesetzes und die Natur der Sache weist vielmehr darauf 
hin, daß eine vielfache Ansetzung der in Rede stehenden Gebühr nur dann statthaft 
ist, wenn die vorzunehmenden Feststellungen ihrem Zwecke nach sich als verschiedene 
darstellen, d. h. wenn sie auf verschiedene Beweistatsachen gerichtet sind. 

Dbige @ebül)ren fönnen bemnad] nad] 'Der ,ßa~l 'Der oor3une~menben, i~rem ,ßttJerfe 
nacf) oerjcf)iel.lenen tl'eftjtellungen bmcf)net ttJerl.len. 

4 ) ~in lJreufli\cfler 9J1inAhl. oom 10. ~uli 1906 befugt ~iequ: 
Bei chemischen Untersuchungen ist dem Chemiker der Ankaufspreis für eine gute 

Qualität der von ihm benutzten Reagentien zu vergüten. Die Prüfung der letzteren 
auf Reinheit gehört mit zu dem Begriff der chemischen L'ntersuchung, für die im § 8 
Abs. 1 des Gesetzes vom 9. ~1ärz 1872 und 28. Juni 1875 die Gebühr festgesetzt ist. 
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§ 9. Bei Apothekenvisitationen erhält der medizinische Kommis
sarius an seinem Wohnort 6 Mark Tagegelder, außerhalb desselben regle
mentsmäßige Reisekosten und Tagegelder 1 ). 

Der pharmazeutische Kommissari us erhält Reisekosten und 
Tagegelder nach dem den Kreisphysikern zustehenden Satze2); außerdem 
1 Mark 50 Pfg. für jede revidierte Apotheke als Ersatz für verbrauchte 
Reagentien. 

Gesetz, betr. die Tagegelder und Reisekosten 
der StaatsbeaiDten.3) Vom 21. Juni 1897 (Pr.G.S. S. 193). 

§ l. Die Staatsbeamten erhalten bei Dienstreisen Tagegelder 
nach den folgenden Sätzen: 

I. Aktive Staatsminister 35 Mark, II. Beamte der ersten Rangklasse 
28 Mark, III. Beamte der zweiten und dritten Rangklasse 22 Mark, IV. Be-

1) 'tliefe \Beftimmung finbet auf je b e n mit ber Wpot~efemeiJi\ion beauftragten 
.\l' o m m i fj a ti us, alfo aud) auf ben ffiegierungs·Webi~inalrat, w~nn er bie ffieoifion IJOt• 
nimmt, ~lnwenbung (Win .• jßerf. oom 20. 0uli 1872). :tie nad) § 9 obigen @efe~es 
bem mebi~inifd)en Sfommiffarius für bie au feinem illio~norte borgenommenen 
~(pot~efeniJijitationen 3Ufte~enben :tagegelber in S)ö~e oon 6 Warf finb alfo fowo~l bem 
Sfreisar~t als bem ffiegierungs·Webit~inalrat ~u bewilligen. :temfelben Sfommiffarius 
jinb bagegen für jßijitationen auswärtiger Wpot~efen reglementsmäflige ffieije· 
foften unb :tagegelber 3ugebilligt. ,Pinjid)tlid) ber S)ö~e ber reglemen!Smäjiigen ffiei\e· 
foften unb :tagegelber gilt je~t ausfd)liefllid) bas oben abgebrucfte @eje~ oom 21. .fiuni 1897. 

\Yür bie ben Sfr e i !3ä q t e n bei @elegen~eit i~rer gelegentlid)en Wnwejen~eit im 
Crt aufgetragene Sfontro1le einet Wpot~efe gibt es feine @ebü~r (Win .• jßerf. oom 
28. Wäq 1873), für bie aufgetragene Sfontrolle am \ffio~nort jelbft aber bie \Yu~rfoften· 
entjd)äbigung oon 1,50 Wf. (Win .• jßerf. oom 7. Wpril 1873). 

2) 'tler p~armat~eutijd)e Sfommijjarius er~ält ffieijefoften unb :tagegelber 
wie bet Sfreisar~t, aud) wenn er im 15taatsbienft als p~arma~eutijd)er Wffeffor angejtellt 
i[t (Win .• jßerf. oom 22. Oftober 187il). Uber bie S)ö~e ber @ebü~ren jie~e bie folgenbe 
2(nmerfung. 

3 ) Über bie Wnwenbung biejes @eje~es auf bie W1 e bi 3 i nalb e amten ergingen 
folgenbe (l;r!affe bes Webi~inalminifters: 

Min.-Erl. vom 10. Mai 1901. 

Die Kreismedizinalbeamten haben vom I. April dieses Jahres ab bei Dienstreisen 
in medizinal- und sa ni tä ts polizeilichen Angelegenheiten Tagegelder und 
Reisekosten entsprechend den für die Staatsbeamten geltenden allgemeinen BeAtim
mungen, und zwar sowohl die Kreisärzte, als die Kreisassistenzärzte nach den für die 
Beamten der fünften Rangklasse geltenden Sätzen zu erhalten. Hinsichtlich der Dienst
reisen in gerichtsärztlichen Angelegenheiten greift die Bestimmung in Artikel V, 
Abs. 1 des Gesetzes vom 21. Juni 1897 in Verbindung mit Art. 1, S. 2 I der Verord
nung, betreffend die Tagegelder und die Reisekosten der Medizinalbeamten, vom 
17. September 1876 Platz. Demgemäß stehen den Kreis-, Gerichts- und Kreisassistenz
ärzten bei Dienstreisen in gerichtlichen Angelegenheiten Tagegelder und Reise
kosten nach den folgenden Sätzen zu: I. an Tagegeldern 9 Mark, 2. an Reisekosten 
a. bei Reisen, welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen gemacht werden können, für 
das Kilometer 9 Pfg. und für jeden Zu- und Abgang 3 Mark; b. bei Reisen, welche 
nicht auf Eisenbahnen, Kleinbahnen oder Dampfschiffen zurückgelegt werden können, 
für das Kilometer 50 Pfg. 

Min.-Erl. vom 2. Dezember 1901. 

Die Bestimmungen des Gesetzes, betreffend die den Medizinalbeamten für die 
Besorgung gerichtsärztlicher, medizinal- oder sanitätspolizeilicher Geschäfte zu ge
währenden Vergütungen, vom 9. März 1872 stehen noch in fortdauernder Giltigkeit 
mit der alleinigen Ausnahme, daß für die Medizinalbeamten bei Dienstreisen in 
sa ni tä ts- oder medizinal polizeilichem Interesse nunmehr die Bestimmungen 
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amte der vierten und fünften Rangklasse 15 Mark, V. Beamte, welche 
nicht zu obigen Klassen gehören, soweit sie bisher zu dem Tagegeldersatze 
von 9 Mark berechtigt waren, 12 Mark, VI. Subalternbeamte der Provinzial-, 
Kreis- und Lokalbehörden und andere Beamte gleichen Ranges 8 Mark, 
VII. Andere Beamte, welche nicht zu den Unterbeamten zu zählen sind, 
6 Mark, VIII. Unterbeamte 4 Mark. 

Erstreckt sich eine Dienstreise auf zwei Tage und wird sie innerhalb 
24 Stunden beendet, so ist nur das Einundeinhalbfache der Sätze unter 
I-VIII zu liquidieren. Wird die Dienstreise an ein und demselben Tage 
angetreten und beendet, so tritt eine Ermäßigung der Tagegelder bei I 
auf 27 Mark, bei li auf 21 Mark, bei III auf 17 Mark, bei IV auf 12 Mark, 
bei V auf 9 Mark, bei VI auf 6 Mark, bei VII auf 4,50 Mark, bei VIII auf 
3 Mark ein. 

§ 4. An Reisekosten, einschließlich der Kosten der Gepäckbeförde
rung, erhalten: 

I. bei Dienstreisen, welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen ge
macht werden können: l. die im § I unter I-IV bezeichneten Beamten 
für das Kilometer 9"Pfg. und für jeden Zu- und Abgang 3 Mark. Hat einer 
dieser Beamten einen Diener auf die Reise mitgenommen, so kann er für 
denselben 5 Pfg. für das Kilometer beanspruchen; 2. die im § I unter V 
und VI genannten Beamten für das Kilometer 7 Pfg. und für jeden Zu
und Abgang 2 Mark; 3. die im § I unter VII und VIII genannten Beamten 
für das Kilometer 5 Pfg. und für jeden Zu- und Abgang I Mark. 

li. Bei Dienstreisen, welche nicht auf Eisenbahnen, Kleinbahnen oder 
Dampfschiffen zurückgelegt werden können: l. die im § I unter I-IV 
genannten Beamten 60 Pfg., 2. die im § I unter V und VI genannten Be
amten 40 Pfg., 3. die im § I unter VII und VIII genannten Beamten 30 Pfg. 
für das Kilometer. 

HI. Die Bestimmung darüber, unter welchen Umständen von den 
Beamten bei ihren Dienstreisen Kleinbahnen zu benutzen, und welche 
Reisekostenvergütungen in solchen Fällen zu gewähren sind, erfolgt durch 
das Staatsministerium. Haben erweislich höhere Reisekosten als die unter 
I-III festgesetzten aufgewendet werden müssen, so werden diese erstattet. 

in Art. I§ 1 und 4 Nr. I und II des Gesetzes vom 21. Juni 1897, betreffend die Tage
gelder und Reisekosten der Staatsbeamten, maßgebend sind und daß bei Dienstreisen 
in gerichtsärztlichen Angelegenheiten die in dem Erlasse vom lO.l\Iai d. J. 
bezeichneten Sätze Platz greifen. 

Dementsprechend haben die Medizinalbeamten einschließlich der vollbesoldeten 
Kreisärzte in den Fällen des § 1 des Gesetzes vom 9. März 1872 bis auf weiteres noch 
Anspruch auf die Fuhrkostenentschädigung von I Mark 50 Pf. 

9Cad) einem WhnA~rl. tJom 27 . .Juli 1901 finbet bas ilieje~, betr. bie 'l:agegelber 
unb ffieijefojten ber Staatsbeamten tJom 21. .Juni 1897 tJom 1. W1Jril 1901 ab aud) auf 
bie 1-Jl]ar ma 0eutijc!J en Sfo m mi H are ~!ntv enbung. 

~ür bie vnarma 0eutijd)en Sfommijjare ergibt jic!J l)iernad) folgenbes: Sie 
ergalten 'l:agegelber unb ffieiicfoften nad) ben ben SfreislJlJ~jifern, je~t Sheisär0ten, 0u· 
ftel)enben CSä~en ( ilieje~ uom 9. 9J1ärö 1872), aljo bei melid)tigungen am )ffiol)norte 
6 9J1f. 'l:agegelber, bei auswärtigen mefid)tigungen bie reglementsmäfligen ffieiiefoften 
unb 'l:agegelber ber SfreiSär0te. :ta biefe meamten 0ur V. ref!J. IV. ffiangflaffe gel)ören, 
erhalten bie lJl]arma0eutifd)cn Sfommijiare bie unter IV in bem @efe~ tJom 21. .Juni 1897 
aufgefültrten CSä~e, alfo 'l:agegelber 15 9J1f., ffieiiefoften 9 ref!J. 60 l,llfg. vro Sfilometer, 
\Rb· unb 3ugang 3 9J1f., auflerbem 1,50 9J1f. für ffieagentien für jebe reuibierte mvotl)cte. 
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IX. Die sozialpolitische Gesetzgebung. 
Unter 'oer fo5ia1l:Jolitifd)en @efe~gebung tJerftel)t man 'oie ®efamtl)eit 'oet 

5um tSd)u~e un'o im Sntereffe 'oer arbeiten'oen Sf1affen 'oer \BetJöUerung ge~ 

fd)affenen gefe~lid)en IBeftimmungen. Sm \mitte1l:Junfte 'oerfeThen fiel)en 'oie 
'orei groflen WrbeitertJerfid)erungsgefe~e: 'oas SfranfentJerfid)erungsgefe~, 'oas 
SntJali'oentJerfid)erungsgefe~ un'o 'oie UnfaUtJerfid)erungsgefe~e. ~as Sfranfen· 
tJerfid)erungsgefe~ gibt 'oen ~erfid)erten im ~rfranfungsfaUe 9lnfl:Jrud) auf freie 
är5Hid)e 1Bel)an'o1ung un'o freie 9h:5nei fotnie auf Sfranfengd'o auf 'oie ~auer 
tJon 26 ?lliod)en, 'oas SntJaH'oentJerfid)erungsgefe~ getnäl)rt 'oen ~erfid)erten für 
'oen ~aU 'oauem'oer ober länger ars 26 ?lliod)en 'oauem'oer ~rtnerMunfäl)ig~ 

feit SntJali'oenrente un'o tJom tJoUen'oeten 70 . .1:\ebensjal)re ab WUersrente, un'o 
'oas UnfaHtJerfid)erungsgefe~ en'olid) fegt 'oen 5Ufiän'oigen \Berufsgenoffenfd)aften 
'oie S"rofien 'oes ~eHtJerfal)rens eines SförlJertJede~ten tJOm \Beginn 'oer 14. ?mod)e, 
fotnie 'oie 3al)1ung einer für 'oie ~auer 'oer ~rtnerMunfäl)igfeit 5u beanfl:Jrud)en'oen 
ffiente auf. 

~as Sntereffe 'oes Wl:Jotl)eferfian'oes an 'oiefen ®efe~en ifi ein 'ool:Jl:Jdtes. 
~er Wl:Jotl)efer fiel)t il)nen gegenüber einmal als Wrbeitgeber, 'oer in feinem \Be· 
triebe unter Umfiän'oen tJerfid)erungslJflid)tige ~erfonen befd)äftigt un'o 5tneitens 
als 5:\ieferant 'oer für 'oie erfranften ~erfid)erten gebraud)ten Wr5neien. 

S)infid)Hid) 'oer erftgenannten \8e5iel)ungen fei fur5 bemerft, 'oafl fotnol)l 
'oas SfranfentJerfid)erungsgefe~ tnie aud) 'oas SntJali'oentJerfid)erungsgefe~ Wl:Jo~ 

tl)efergel)ilfen un'o ~.l:lel)rlinge aus'orüdlid) tJon 'oer ~erfid)erungsl:Jflid)t 
ausnimmt. Sm @etnerbe·UnfaHtJerfid)erungsgefe~ fin'o 'Dagegen fo1d)e Wus~ 

nal)mebeftimmungen nid)t entl)alten. ~iefes @efe~ fin'oet 'oal)er aud) auf 'oas 
in Wl:Jotl)efen befd)äftigte ~erfonal Wntnen'oung, fotneit 'oie 9ll:Jotl)efen als tJ.er~ 

fid)erungsl:Jflid)tige \Betriebe im tSinne 'oes @efe~es an5ufel)en fin'o. WUes 9Cäl)ere er• 
gibt fiel) aus 'oen im folgen'oen angefül)rten tnid)tigfien \Beftimmungen 'oiefer®efe~e. 

Krankenversieherungsgesetz. 
Vom 10. April 1892 (R.G.Bl. S. 417). In der Fassung der Gesetze vom 3). Juni 1900 

(R.G.Bl. S. 332) und 25. Mai 1903 (R.G.Bl. S. 233). 

A. Versicherungszwang. 
§ l. Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind: 
l. . . . in Fabriken . . . 
2. im Handelsgewerbe, im Handwerk und in sonstigen stehenden 

Gewerbebetrieben ; 
3. in Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft 

(Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke 
zur Verwendung kommen, sofern diese Verwendung nicht aus
schließlich in vorübergehender Benutzung einer nicht zur Betriebs
anlage gehörenden Kraftmaschine besteht, 

sind mit Ausnahme der Gehilfen und Lehrlinge in Apothekenl) 

... , sofern nicht die Beschäftigung durch die Natur ihres Gegenstandes 

1 ) ili e l) il f e n u n b .1:1 e {) r (in g e in ~[ lJ o t l) ef e n jinb aljo nid)t tmjid)erungspflid)tig, 
jie fönneu aber, jofern il)r jä{)rlid)cs o.lejamteinfommen 2000 9J1f. nid)t überfteigt, gemäfl 
§§ 4 unb 19 b51u. 26 a 3iffer 5 freüuillig ben iliemeinbe· ober Ortsfranfenfalfen beitreten. 
'tlie ~lusnal)me bes § 1 be5iel)t jid) aber ebenjo tuie bie analoge 5Bejtimmung in § 154 
ber ilietu.O. (ugl. l\'uflnote 3 auf ~- 17) nut auf ted)nifdJ·lJl)armaöeutijd) uorgebilbete 
'l\erjonen, nid)t auf anbere .Pilfsfräfte (ISud)ljalter, Sfajjierer, C.h;pebienten), bic in Wpo· 
tljefen bejd)äftigt jinb. :t:ieje unterliegen aljo aud) ber SfranfentJerjid)erungspflid)t. 

(Strittig ift, ob :t:icnftmäbd)rn, tueld)e für ben .l)au!Sl)alt be!S mvotl)efers engagiert 
jinb unb boneben aud) geringfügige ~äuberungsarbeiten in ben mvotljefenräumlid)· 
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oder im voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger 
als eine Woche beschränkt ist, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Ge
setzes gegen Krankheit zu versichern ... 

§ 2b. Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, Hand! ungs
gehilfen und -Lehrlinge ... unterliegen der Versicherungspflicht 
nur, wenn ihr Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechszweidrittel Mark 
für den Arbeitstag oder sofern Lohn oder Gehalt nach größeren Zeitab
schnitten bemessen ist, zweitausend Mark für das Jahr gerechnet, nicht 
übersteigt ... 

B. Gemeinde-Krankenversicherung. 
§ 4. Für alle versicherungspflichtigen Personen, welche nicht einer 

Ortskrankenkasse (§ 16), einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse (§ 59), 
einer Baukrankenkasse (§ 69), einer Innungskrankenkasse (§ 73), einer 
Knappschaftskasse (§ 74) angehören, tritt, vorbehaltlich der Bestimmung 
des § 75, die Gemeindekrankenversicherung ein. 

Personen der in §§ l-3 bezeichneten Art, welche der Versicherungs
pflicht nicht unterliegen und deren jährliches Gesamteinkommen zwei
tausend Mark nicht übersteigt, sowie Dienstboten, sind berechtigt, der 
Gemeindekrankenversicherung der Gemeinde, in deren Bezirk sie be
schäftigt sind, beizutreten. Durch statutarische Bestimmung (§ 2) kann 
auch anderen nichtversicherungspflichtigen Personen die Aufnahme in die 
Gemeindekrankenversicherung gestattet oder das Recht des Beitritts 
eingeräumt werden, sofern ihr jährliches Gesamteinkommen zweitausend 
Mark nicht übersteigt. 

§ 5. Denjenigen Personen, für welche die Gemeindekrankenversiche
rung eintritt, ist von der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind, 
im Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbeigeführten Erwerbs
unfähigkeit Krankenunterstützung zu gewähren. 

Von denselben hat die Gemeinde Krankenversicherungsbeiträge (§ 9) 
zu erheben. 

§ 6. Als Krankenunterstützung ist zu gewähren: 
l. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandl ung 1 ), 

Arznei, sowie Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel2); 
-----

feiten oorne~men, gemä!3 § 1 8iffer 2 bes @eje~es oerfitflerungs+Jflid)tig finb. ~a~ 
ba~erifd)e ~.@. ~at bie l5'rage in einem Urteil tJom 16. Sanuar 1899 (l.j3~.8tg.l900 
iRr. 83) verneint. ~ie übenviegenbe !Hed)tsanfd)auung ge~t b a l) in, ba!3 ~ienftboten 
ber @etverbetreibenben bann alS oerfid)erung6+Jflid)tige @etverbege~ilfen an3u)el)en 
finb, tvenn il)re 5Befd)äftigung im Gletverbebetriebe, felbft tvenn fic neben~er geld)iel)t, 
ausbrüc!lid) ober ftillfd)tveigenb mit ausbebungen ift, unb fiel) ber ~o~n barauf mtt be· 
aiel)t, esfei bcnn, baa bie :tätigfeit nur eine gelegentlid)e ift, ober in einem unbebeutenben, 
nid)t nennenswerten Umfange ftattfinbet. ®o !JJiagiitrat 5Bod)um 7. ~e3ember 1905, 
0.~.0?. 5Breslau 14. 91ouember 1905 unb O.R@. [elle 21. _Januar 1907. 

1 ) ~ie Sfaf!en finb alfo aur Gletvä~rung freier äqtlid)er 5Bel)anblung oer+Jflid)tet. 
5Be~anblung burd) il1id)tär3te, 91aturl)eilfunbige ultv. ift ausgefd)lofien. ~araus folgt 
aud), tvie in einer ~erfügung bes !JJiagiftrats ßU !JJiagbeburg oom 23. !JJiai 1905 bargelegt 
tvirll, bafl bie Sfranfenfa\fen nid)t bered)tigt jinb, o~ne äratlidJe ~erorbnung Wqnei· unb 
,Veilmittel an Sfa\fenmitglieber · aum 5Beauge aus 9-l+Jot~efen u\tv. felbft anautveifen. 

~er Wrat iit in ber Wrt ber 5Bel)anblung erfranfter Sfalfenmitglieber aud) in feiner 
lilleife befd)ränft. ~er oon einadnen Sfa\frn bcn ~tr3ten gegenüber ausgeübte Btvann 
aur ~erorbung be[onbers billiger Wqneimittel ift nad) einem Urteil bes 
~.@. I 5Berlin oom 13. _Januar 1900 (Sf.(l).~(. III, 5. 124) ungele~lid), ber Wr3t fann 
nad) biefem Urteil für bie ~erorbnung teurerer !JJiebifamente ali3 bie Sfafienantveifnng bot• 
fd)reibt, nid)t ~aftbar gemad)t tverben. . . 

2) ~as Sf.~.ili. unterfd)eibet in § 6 atvifd)en Wqnei unb ,Veilmttteln. ~te 
"Wranei" mua ftet~ frei fein, "S)eilmittel" jinb aber nur bann ßU getvä~ren, tvenn fie ben 
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2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach dem 
Tage der Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld 
in Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tage
arbeiter. 

Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablaufe der 
sechsundzwanzigsten Woche nach Beginn der Krankheit, im Falle 
der Erwerbsunfähigkeit spätestens mit dem Ablaufe der sechsundzwanzigsten 
Woche nach Beginn des Krankengeldbezugs. Endet der Bezug des Kranken
geldes erst nach Ablauf der sechsundzwanzigsten Woche nach dem Beginne 
der Krankheit, so endet mit dem Bezuge des Krankengeldes zugleich auch 
der Anspruch auf die im Abs. I unter Ziffer I bezeichneten Leistungen. 

Das Krankengeld ist nach Ablauf jeder Woche zu zahlen. 
§ 6a. Die Gemeinden sind ermächtigt, zu beschließen: 
6. daß die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die 

Kur undVerpflegungnur durchbestimmte Arzte, Apotheken 
und Krankenhäuser zu gewähren sind und die Bezahlung 
der durch Inanspruchnahme anderer Arzte, Apotheken und 
Krankenhäuser entstandenen Kosten, von dringenden Fällen 
abgesehen, abgelehnt werden kann 1 ). Die auf Grund dieser 

als iBeijpiele genannten iBrillen unb iBrud)bänbern äljnlid) jinb. Q:s jinb bamit aljo bie 
jogenannten fleinen .\)eil mittel gemeint. IJ1ad) einem Urteile bes C.~.ili. oom 19. '1;e3embrr 
1887 jinb aber nid)t alle mit ber Sfranfenbeljanblung in unmittelbarem ßujammenljang 
fteljenbe unb 3ur 6id)erung bes Q:rjolges ber Sfur nottvenbige S)eilmittel als äljnlid)e 
{leilmittel im !Sinne biejer ~or[d)rift anaufeljen; [ie [inb es tJielmeljr nur bann, tvenn iie 
bqüglid) bes.lfoitenpunftes ben )Brillen unb iBrud)bänbern einigermaflen äljnlid) [inb. 

:tie \}rage, ob llli ein ( unb Sf o g n a f) 3u benjenigen 9Jiitteln geljört, beten freie 
<l.letväljrung ben .\raffen gemäfl § 6 obliegt, i[t oon ben <l.lerid)ten tvieberljolt beantwortet 
morben. 0n ber ffiegel ging bie Q:nt[d)eibung baljin, bafl liDein an [id) 3tvar nid)t 3u ben 
"~(raneien", moljl aber unter Umftänben 3u ben "S)eilmitteln" 3u red)nen jei. Q:in Smang 
3ur ilietväljrung oon liDein liege baljer nur bann oor, tvenn bie[er als S)eilmittel unb in 
einer Quantität gebraud)t tverbe, bie im l_ßrci[e ben )Brillen unb iBrud)bänbern einiger· 
m~flen gleid)[tänbe. !So lauten bie Q:ntjd)eibungen bes preuflifd)en c.~.ili. tJom 19. 'l:e· 
3cmber 1887, bes babifd)en ~.<l.l. oom 24. IJ1ooember 1897 unb bes bat)erijd)en ~.<l.l. oom 
28. 'llpril 1902 (l.ßlj.ßtg. 1902 IJ1r. 90). 'llnbere <l.lerid)te, tvie -8.<l.l. iBromberg 11. 'llpril 
1890 (l.ßlj.ßtg. 1890 IJ1r. 59) unb E.<l.l. S)annooer 18. IJ1ooember 1897 (l.ßlj.ßtg. 1897 
IJ1r. 101) ljaben liDein unter Umftänben aud) als "'llqnei" gelten laffen, al[o eine un· 
bebingte ~erpflid)tung ber .\raffen aur <l.lemät)rung besjelben anerfannt. .;)nbejien jinb 
aud) entgegenfteljenbe Urteile ergangen, tveld)e liDein tveber alS 'llr3nei nod) alS .\)eil· 
mittel an[eljen, fo E.<l.l. 'llltona 14 . .;)'uni 1897 (Sf.rn.m. 11, 6. 51) unb E.<l.l. iBraunsberg 
25. ~anuar 1904 (l.ßlj.ßtg. 1905 IJ1r. 10.3). 

Q:in Urteil bei.l E.<l.l. iBielefelb oom 27. IJ1ooember 1905 (l.ßlj.ßtg. 1905 IJ1r. 15) 
ftcllte ferner feft, bafl ts'lei[d)[aft unb ~erbanbftoffe alS "'llr3neien" unb nid)t nur alS 
{leilmittel im !Sinne bei.l Sf.~.ili. anaufeljen feien. 

1 ) § 6a Siffer 6 gibt ben <l.lemeinben bas ffied)t, ein3elne 'llpotljefen oon ber 
iliejerung auilaufd)lieflen. ~n § 26 a 3iffer 2 b ift ein gleid)es ffied)t ben Crti.lfranfen· 
fafjen getväljrt. lllienn bie Sfa(jen jebod) aui.l be[onberen <l.lrünben oon bie[er )Befugnis 
in einer bas 0ntereffe ber 9Jiitglieber [d)äbigenben llliei[e <l.lebraud) mad)en, fo fann 
gemäii § 56 a (f. 6. 125) bei.l <l.leje~ei.l auj 'llntrag oon minbefteni.l 30 ~erjid)erten bie 
ljöljere ~ertvaltungsbeljörbe tveitere 'llpotljefen ~ur i3ieferung aulafjen. 

'llui.l 'l;rogenljanblungen bürfen nur bie benfreien ~erfeljr überlafjenen 2hanei· 
mittel für bie 9Jiitglieber ber Sfranfenfafjen entnommen tverben. S)iequ erging folgenber 
preufliid)e Q:rl. ber 9Jiinifter ber 9Jieb.·'llngelegenljeiten unb für {lanbel unb ilietverbe: 

Min.-Erl., betr. den Arzneibezug aus Drogenhandlungen. Vom 6 . .Januar 1899. 

Den Krankenkassen kann nicht gestattet werden, die Arzneimittel aus auslän
dischen Apotheken zn beziehen, da als Apotheken im Sinne des Krankenversicherungs-
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Bestimmung abgeschlossenen Verträge I) sind der Aufsichtsbehörde 
mitzuteilen. 

C. Ortskrankenkassen. 
16. Die Gemeinden sind berechtigt, für die in ihrem Bezirk be

schäftigten versicherungspflichtigen Personen 0 r t s kranken k a s s e n zu 
errichten, sofern die Zahl der in der Kasse zu versichernden Personen 
mindestens einhundert beträgt . . . 

§ 19. Die Gewerbszweige und Betriebsarten, für welche eine Orts
krankenkasse errichtet wird, sind in dem Kassenstatut (§ 23) zu bezeichnen. 

Die in diesen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Per
sonen werden, soweit sie versicherungspflichtig sind, vorbehaltlich 
der Bestimmung des § 75, mit dem Tage, an welchem sie in die Beschäfti
gung eintreten, Mitglieder der Kasse, sofern sie nicht vermöge ihrer Be
schäftigung einer der in §§ 59, 69, 73, 74 bezeichneten Kassen angehören. 

Soweit sie nicht versicherungspflichtig sind, haben sie das Recht, 
der Kasse beizutreten, sofern ihr jährliches Gesamteinkommen zwei
tausend Mark nicht übersteigt 2 ) ••• 

gesetzesnur solche Verkaufsstellen für Arzneien zu verstehen sind, deren Einrichtungen 
den für das Inland erlassenen Vorschriften entsprechen und deren Geschäftsbetrieb 
der Aufsicht inländischer Behörden unterliegt. Im übrigen wird diesen Krankenkassen 
nicht verwehrt werden können, Zubereitungen, Drogen und chemische Präparate, die 
nach der Kaiserlichen Verordnung vom 27. Januar 1890 auch in anderen Geschäften 
als Apotheken feilgehalten und verkauft werden dürfen, auch aus Nichtapotheken zu 
beziehen und ihren :Witgliedern zu verabreichen, jedoch darf ein Zwang zum Bezuge 
dieserHeilmittelaus bestimmten Drogengeschäften den Kassenmitgliedern nicht 
auferlegt werden, da nach §§ 6a Ziffer 6, 26a Ziffer 2b des Krankenversicherungs· 
gesetzes ein solcher Zwang nur für Apotheken ausgesprochen werden darf. 

Über bas 6elbitbislJen[ieren oon Wqneimitteln burd) SPranfenfa\fen 
erging nad)[teijenber lCl:rl. ber[elben W'lini[ter: 

Min.-Erl., betr. die Lieferung von Arzneimitteln an die Mitglieder von Kranken· 
kassen. Vom 31. Januar 1902. 

Einzelne Krankenkassenvorstände sind in neuerer Zeit dazu übergegangen, die 
Lieferung von Arzneimitteln an die Kassenmitglieder unter Übergehung der bestehen
den Arzneiabgabestellen selbst zu bewirken. Insoweit es sich dabei um Arzneistoffe 
handelt, welche neben den Apotheken auch in anderen Geschäften feilgehalten und 
verkauft werden dürfen, wird sich gegen dieses Verfahren nichts einwenden lassen. 
Dagegen dürfen alle nach der Kaiserlichen Verordnung vom 27. Januar 1890 bzw. 
vom I. April d. J. ab nach der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901 den 
Apotheken vorbehaltenen Arzneimittel, sowie Arzneizubereitungen und Mischungen 
den Mitgliedern nur durch die Apotheken geliefert werden. 

'.turd) (hl. oom 18. ,Sanuar 1907j i)aben biefelben W'lini[ter ferner bai)in lCl:nt[d)eibung 
getroffen, "baii ben SPranfenfaf\en ein ffied)t, ii)ren W'litgliebern ben )Se0ug ber bem 
freien ~erfeljr über!affenen W'littel aus ben twn ben SPa\fen f el b ft ein g etid) t e t en 
JJrogennieber!agen auf~urrlegen, nid)t ~u[tei)t." 

SPranfenfaf\en, we!d)e bem freien ~~rfeljr ent0ogene W'littel an iljre W'litglieber 
jelbft abgeben, mad)en [id) baburd) einer Ubertretung be!3 ~ 367, 3 6tr.@.)S. [d)ulbig. 
(ü.B.@. )Sreslau 29. Wugu[t 1900, l.j31).3tg. 190J, 9'/r. 99; ü.B.@. ülbenburg 22. 91o· 
oember 1902, l.j31).3tg. 1903. 91r. 24; ü.B.@. ,Pamm 1. :Deaember 1902, l.j31).3tg. 190.'3, 
9h. 3: SP.ill. 12. ~anuar 1903, 1.13lJ-.8tg. 1903, \J(r. 6.) 

1 ) ~erträge mit SPranfenfafien über bie Wnfertigung ber für bie SPaf\enmit· 
glieber ocrorbneten Wr0neien [inb feine 'lliedoerträge, [onbern Bieferungsoerträge (ffi.@. 
16. ,Suni 1899, l.j31).3tg. 1900 IJh. 8). 

2 ) 'llio Drt!3franfenfajjen für SPauf!eute unb WJ:Jotl)efer be[teljen, fönnen 
bie[en a!fo aud) WlJo!ijefergei)ilfen beitreten, joweit iljr jäi)rlid)es C!infommen 2000 W'lf. 
nid)t über[teigt. 
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§ 20. Die Ortskrankenkassen sollen mindestens gewähren: 
l. im Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbeigeführten 

Erwerbsunfähigkeit eine Krankenunterstützung, welche nach 
§§ 6, 7, 8 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß der durchschnitt
liche Tagelohn derjenigen Klassen der Versieherten, für welche die 
Kasse errichtet wird, soweit er vier Mark für den Arbeitstag nicht 
überschreitet, an die Stelle des ortsüblichen Tagelohnes gewöhn
licher Tagearbeiter tritt; 

3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld, im zwanzig
fachen Betrage des durchschnittlichen Tagelohnes (Ziffer 1). 

§ 21. Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Orts
krankenkassen ist in folgendem Umfange zulässig: 

l. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren 
Zeitraum als sechsundzwanzig Wochen bü; zu einem Jahre fest
gesetzt werden ; 

2. das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag, und zwar bis zu 
drei Viertel des durchschnittlichen Tagelohnes (§ 20) festgesetzt 
werden; neben freier ärztlicher Behandlun.~ und Arznei können 
auch andere als die im § 6 bezeichneten Heilmittel gewährt 
werden; 

5. freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und sonstige Heilmittel 
können für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder, 
sofern sie nicht selbst dem Krankenversicherungszwange unter
liegen, auf besonderen Antrag oder allgemein gewährt werden ... 

§ 25. Die Ortskrankenkasse kann unter ihrem Namen Rechte er
werben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt 
werden. Für alle Verbindlichkeiten der Kasse haftet den Kassengläubigern 
nur das Vermögen der Kasse 1). 

1 ) ~as .IVR®. regelt lebiglid) bie roed)feljeitigen ffied)te unb \ßflid)ten ber .\hanfen· 
fafjenmitglieber unb ber st'ranfenfafjen. Sn5tefonbere bejte~t bie ~ervflid)tung ber 
st'ranfenfafjen 3ur freien Wr3neigeroä~rung nur ben rnlitgliebern gegenüber. Wt>ot~efer 
fönnen ba~er gegen eine st'ranfenfaffe, bcr fie st'rebit geroä~rt ~aben, auf ®runb bes 
st'.~.®. nur bann erfolgreid) auf ~e3a~lung ber 2lr3neired)nungen flagen, roenn 
fie barüber mit ber st'afje einen befonberen ~ertrag gefd)loffen ~aben, roonad) bieje 
fid) 3Ur ~e3a~lung ber i~ren ffi1itgliebern llerorbneten ffi1ebitamente an bie 2ilJOt~efer 
oervflid)tet (~.®. \ßofen 11. Oftober 1904, \ß~-3tg. 1904, ·:nr. 102). 9luf ®runb ber 
~eftimmungen bes ~.®.~. über ®efd)äftsfül]rung o~ne Wujtrag (§§ 677-687) fönnen 
jebod) aud) mvot~efer, roeld)e feinen ~er trag mit ber st'afje abgejd)lofjen ~aben, bie· 
jelbe roegen ~eaa~hmg bon Wraneifoften unmittelbar in 9lnjlJrudj ne~men, unb 5roar 
fte!S, roenn es fid) um einen bringenben \j-all ~anbelt. Sn allen anbeten \j-ällen ift 
bie gleid)e rn1öglid)feit bann gegeben. roenn bie st'affe nid)t burd) ftatutarifd)e ~c· 
ftimmungen nur beftimmte 2ilJO!~efen 3ur ~ieferung 3Ugelaffen ~at. :trifft le~tere~ 
ßU, fo fann bie Sfaffe gemäfl § 6a b3ro. 26 a bes .fi'.~.ffi. in nid)t bringenben \j-ällen 
bic ~eaa~lung ber aus anbeten mvot~efen entnommenen ·~raneien able~nen. (il.®. 
st'öln 8. mvril 1903, ~.® . .\)alle a. 6. 17. ~e3ember 1906, \ßl).3tg. 1907, 9?r. 32). ~enn 
bie Sfaf[e nur beftimmte Wqte aur ~c~anblung ber rn1itg!ieber oerpf!id)tet ~at, !o 
mufl fie in bringenben \j-ällen aud) bie oon nnbrren Wqten oerorbneten Wqn<'ien 
beaa~len. 

~ie ffieaelJte ift ber 2it>ot~efer nid)t lletlJflid)tet, ber .fi'ajfe bOt ~e3a~lung ber 
ffied)nung ~erausaugeben. C!:r mufl fie i~r aber 3ur Q:injid)t unb jßrüfung am :Orte feines 
Wo~n,fitJe6 hllr ~erfügung ftellen (:0.~.®. Cl:elle 27. 9?ooember 1906, jß~.3tg. 1907 9?r. 8). 

Uber bie \j-orm ber ~e3a~lung bon Wqneired)nungen bmd) 5rranfenfajfen unb 
~erufsgenof(enjd)aften gilt folgenbe!:l: 5rranfenfnjfen, ~erufsgenofienfd)aften ufro. ~aben 
nad) ben für öffentlid)e .lraifen geltenben ~eftimmungen in ber ~eije au aa~len, baf> 
ber fällige ~etrag entroeb~r oon bem Q:mvfang!:lbered)tigte rt bei ber st'affe abge~oben 
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§ 26 a. . .. Durch das Kassenstatut kann ferner bestimmt werden: 
2b. daß die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und 

die Kur und Verpflegung nur durch bestimmte Ärzte, Apo
theken und Krankenhäuser zu gewähren sind, und die Bezahlung 
der durch Inanspruchnahme anderer Ärzte, Apotheken und 
Krankenhäuser entstandenen Kosten, von dringenden Fällen ab
gesehen, abgelehnt werden kann; die auf Grund dieser Bestim
mung abgeschlossenen Verträge sind der Aufsichtsbehörde (§ 44) 
mitzuteilen 1); 

5. daß auch andere, als die in den §§ 1-3 genannten Personen als 
Mitglieder der Kasse aufgenommen werden können, sofern ihr jähr
liches Gesamteinkommen zweitausend Mark nicht übersteigt. 

§ 45. Die Aufsichtsbehörde überwacht die Befolgung der gesetz
lichen und statutarischen Vorschriften und kann dieselbe durch Androhung, 
Festsetzung und Vollstreckung von Ordnungsstrafen gegen die Mitglieder 
des Kassenvorstandes erzwingen ... 

So lange der Vorstand oder die Generalversammlung nicht zustande 
kommt oder die Organe der Kasse die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder 
statutenmäßigen Obliegenheiten verweigern, kann die Aufsichtsbehörde 
die Befugnisse und Obliegenheiten der Kassenorgane selbst oder durch 
von ihr zu bestellende Vertreter auf Kosten der Kasse wahrnehmen. 

§ 46. Sämtliche oder mehrere Gemeindekrankenversicherungen und 
Ortskrankenkassen innerhalb des Bezirks einer Aufsichtsbehörde können 
durch übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Kommunalverbände 
und der Generalversammlungen der beteiligten Kassen sich zu einem Ver
bande vereinigen zum Zweck: 

2. der Abschließung gemeinsamer Verträge mit Ärzten, Apo
theken, Krankenhäusern und Lieferanten von Heilmitteln und 
anderer Bedürfnisse der Krankenpflege. 

Der Verband kann unter seinen Namen Rechte erwerben und Ver
bindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden ... 

D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeinde-Kranken
versicherung und für die Ortskrankenkassen. 

§ 49. Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte versiche
rungspflichtige Person, welche weder einer Betriebs-(Fabrik-)Kranken
kasse (§ 59). Baukrankenkasse (§ 69), Innungskrankenkasse (§ 73), Knapp
schaftskasse (§ 74) angehört, noch gemäß § 75 von der Verpflichtung, der 
Gemeindekrankenversicherung oder einer Ortskrankenkasse anzugehören, 
befreit ist, spätestens am dritten Tage nach Beginn der Beschäftigung 
anzumelden und spätestensamdritten Tage nach Beendigung derselben 
wieder abzumelden ... 

§ 50. Arbeitgeber, welche der ihnen nach § 49 obliegenden Anmelde
pflicht vorsätzlich oder fahrlässigerweise nicht genügen, haben alle Auf
wendungen, welche eine Gemeindekrankenversicherung oder eine Orts
krankenkasse auf Grund gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift in einem 
vor der Anmeldung durch die nicht angemeldete Person veranlaßten Unter
stützungsfalle gemacht hat, zu erstatten. 

ober bem ~mj:Jfangsbered)tigten auf beffen <Mefa~t unb .lfoften faffenfeits überfenbet 
toirb (0.j8.Ql. 1. 2tj:Jtil 1901 unb 5. 91ooember 1903, besgl. il.ill. I !Berlin 2. Rlläq 1903, 
l,ß~ . .ßtg. 1906 91t. 93). 

1) .ßiffer 2b bes § 26a cntfj:Jtid)t bem § 6a .ßiffer 6. j8gl. bie ba3u ge~örenben ~ujinoten. 
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Die Verpflichtung zur Entrichtung von Beiträgen für die Zeit, während 
welcher die nicht angemeldete oder nicht angezeigte Person der Gemeinde
krankenversicherung oder der Ortskrankenkasse anzugehören verpflichtet 
war, wird hierdurch nicht berührt. 

§ 51. Die Beiträge zur Krankenversicherung entfallen bei ver
sicherungspflichtigen Personen zu zwei Dritteln auf diese, zu einem 
Drittel auf ihre Arbeitgeber 1 ). Eintrittsgelder belasten nur die Ver
sicherten ... 

§ 52. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge und Eintritts
gelder, welche für die von ihnen beschäftigten Personen zur Gemeinde
krankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse zu entrichten sind, 
einzuzahlen ... 

§ 52b. Auf Zusatzbeiträge der Versicherten für besondere auf 
Antrag zu gewährende Kassenleistungen an Familienangehörige(§ 6a Abs. 1 
Ziffer 5, § 9 Abs. 1 Satz 2, § 21 Abs. 1 Ziffer 5, § 22 Abs. 2) finden die Vor
schriften der §§ 51 und 52 keine Anwendung. 

§ 56a. Auf Antrag von mindestens dreißig beteiligten Versicherten 
kann die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Kasse und der 
Aufsichtsbehörde die Gewährung der im § 6 Abs. l Ziffer 1 und § 7 Abs. l 
bezeichneten Leistungen durch weitere als die von der Kasse be
stimmten Arzte, Apotheken und Krankenhäuser verfügen, wenn durch 
die von der Kasse getroffenen Anordnungen eine den berechtigten Anforde
rungen der Versicherten entsprechende Gewährung jener Leistungen nicht 
gesichert ist. 

Wird einer solchen Verfügung nicht binnen der gesetzten Frist Folge 
geleistet, so kann die höhere Verwaltungsbehörde die erforderlichen An
ordnungen statt der zuständigen Kassenorgane mit verbindlicher Wirkung 
für die Kasse treffen. 

Die nach Abs. 1 und 2 zulässigen Verfügungen sind der Kasse zu er
öffnen und zur Kenntnis der beteiligten Versicherten zu bringen. Die Ver
fügung der höheren Verwaltungsbehörde ist endgültig. 

H. Verhältnis der Knappschaftskassen und der eingeschriebenen 
und anderen Hilfskassen zur Krankenversicherung.2) 

§ 74. Für die Mitglieder der auf Grund berggesetzlicher Vorschriften 
errichteten Krankenkassen (Knappschaftskassen) tritt weder die Ge
meindekrankenversicherung noch die Verpflichtung, einer nach Maßgabe 
der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse anzugehören, ein. 

Die statutenmäßigen Leistungen dieser Kassen in Krankheitsfällen 
müssen die für die Betriebs-( Fabrik- )Krankenkassen vorgeschriebenen 
Mindestleistungen erreichen. 

Die Vorschriften des § 20 Abs. 5 § 26 Abs. l und Abs. 2 Satz l, § 56 
Abs. 2-4, § 56a und § 57a finden auch auf Knappschaftskassen Anwen
dung ... 

1) 91id)t tJerjid)erungslJflid)tige Wlitglicber, bie fid) freiwillig einer lEerfid)erung 
angefd)loffen l)aoen, müfien alfo bie 5Beiträge allein 5al)len. 

2) ;}n ben 2lojd)nitten E., F. unb G. bel)anbelt bas @eje~ bie 5Betriebs· (\}-aorif.) 
S!'ranfenfafien, 5Baufranfenfaffen unb .;}nnungsfranfenfajjen, ol)ne für 
biejelbe befonbere lEorjd)riften l)injid)tlid) ber @eroäl)rung äratlid)er S)ilfe unb ber 
2fqneilieferung aU geben. .;}n biefen Q'leaiel)ungen roerben tJirlmel)r bie allgemeinen 
5Beftimmungen bes .IVB.®. für maflgebenb erflärt. 
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Im übrigen bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über 
die Knappschaftskassen unberührt!). 

§ 75. Mitglieder der auf Grund des Gesetzes über die eingeschriebenen 
Hilfskassen vom 7. April 1876 (R.G.Bl. S. 125)/ I. Juni 1884 (R.G.Bl. 
S. 54) errichteten Kassen sind von der Verpflichtung, der Gemeindekranken
versicherung oder einer nach Maßgabe dieses Gesetzes errichteten Kranken
kasse anzugehören, befreit, wenn die Hilfskasse, welcher sie angehören, 
allen ihren versicherungspflichtigen Mitgliedern oder doch derjenigen Mit
gliederklasse, zu welcher der Versicherungspflichtige gehört, im Krankheits
falle mindestens diejenigen Leistungen gewährt, welche nach Maßgabe der 
§§ 6 und 7 von der Gemeinde, in deren Bezirk der Versicherungspflichtige 
beschäftigt ist, zu gewähren sind . . . 

Mitgliedern einer eingeschriebenen Hilfskasse, welche zugleich der Ge
meindekrankenversicherung oder einer auf Grund dieses Gesetzes errichteten 
Krankenkasse angehören, kann an Stelle der freien ärztlichen Behand
lung und Arznei eine Erhöhung des Krankengeldes um ein Viertel des 
Betrages des ortsüblichen Tagelohnes {§ 8) ihres Beschäftigungsortes ge
währt werden . . . 

'l>as in § 75 bes Sl'.~.@. ertoäljnte @eje~ über bie eingejd)riebenen Sjilf~· 
faffen entljä1t be&üglid) ber ~(r&neigetoälJrung folgenbe ~eftimmung: 

Gesetz über die eingeschriebenen llilfskassen. 
Vom 7. April 1876 (R.G.Bl. S. 125) /I. Juni 1884 (R.G. BI. S. 54). 

§ 12. Als Krankenunterstützung können den Mitgliedern Kranken
geld, ärztliche Behandlung, Arznei und andere Heilmittel, Verpflegung 
in einem Krankenhause sowie die geeigneten Mittel zur Erleichterung der 
ihnen nach der Genesung verbliebenen körperlichen Mängel gewährt werden. 

Auch kann die Krankenunterstützung an Wöchnerinnen gewährt und 
die Gewährung ärztlicher Behandlung auf die Familienangehörigen der 
Mitglieder ausgedehnt werden 2 ). 

mud) bas &Weite ber brei groflen mrbeitertJerfid)erungsgefe~e, bas ~ntJaliben• 
tJerfid)erungsgefe~, ljat bie WHiglieber bes ml-Jotljeferftanbes tJon feinem @eltungs· 
bereid) ausgenommen. 'l>a bei biejem @eje~ ber ml-Joiljefer aud) nid)t alS 2iefe· 
rant tJon S)eilmitteln in i5-rage fommt, jo ift feine ~ebeutung für iljn eine toejent• 
lief) geringere toie beim Sl'ranfentJerfid)erungsgef e~. 'l>er maflgebenbe § 1 bes @e· 
f e~es lautet: 

1) \)'ür ~reuflen gilt in biejer j8e5ie~ung ba!il @eje~ tJom 19. 0uni 1906 betr. bic 
~bänberung be!il jiebenten ~itel!il im ~!!gemeinen jSerggeje~e tJom 24. 0uni 1865. 
'1)a!iJ @eje~ ent~ält in § 171 b über ben ~t5neibe5ug bet fna~~jd)aftlid)en .R'ranfenfajjen 
folgenbe jSeftimmungen: 

Die Leistungen, welche die Knappschaftsvereine und besonderen Krankenkassen 
ihren Mitgliedern und deren Angehörigen in Krankheits- und Sterbefällen zu gewähren 
haben, müssen die im Krankenversicherungsgesetze für die Betriebs-(Fabrik- )Kranken
kassen vorgeschriebenen Mindestleistungen erreichen. Eine Erhöhung und Erweite
rung dieser Leistungen ist nach näherer Bestimmung der Satzungen in demselben Um
fange zulässig, wie es im Krankenversicherungsgesetze für die Betriebs-( Fabrik- )Kranken
kassen vorgesehen ist. 

Die mit Ärzten, Apothekern und Krankenhäusern über die ärztliche Behandlung, 
die Lieferung der Arznei und die Kur und Verpflegung der Mitglieder abgeschlossenen 
Verträge sind dem Oberbergamt mitzuteilen. 

2) \)'reie ~t3nei unb jonftige .);)eilmittel bürfen ~iernad) ben \Ja milienange~örigen 
nid)t getuä~rt tuerben. 
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Invalidenversieherungsgesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 19. Juli 1899 (R.G.B!. S. 463). 

§ I. Nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes werden vom 
vollendeten sechzehnten Lebensjahr ab versichert: 

I. Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge oder 
Dienstboten gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden. 

2. Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, Handlungsgehilfen 
und -Lehrlinge (ausschließlich der in Apotheken beschäf
tigten Gehilfen und Lehrlinge)!), sonstige Angestellte, deren 
dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet, sowie Lehrer und 
Erzieher, sämtlich sofern sie Lohn oder Gehalt beziehen, ihr regel
mäßiger Jahresarbeitsverdienst aber zweitausend Mark nicht über
steigt ... 

'!laß britte ~erfid)erungßgefe~, baß @etuerkUnfallberfid)erungßgefe~, finbet 
unter Umftänben aud) auf baß in ~:qJotljefen tätige ~erfona{ Wntuenbung. 'l:lie 
grunb{egenben ~eftimmungen lauten ljier folgenbermaflen: 

Gewerbe-Unfallversieherungsgesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 5. Juli 190J (R.G.Bl. S. 585). 

§ I. Alle Arbeiter und Betriebsbeamte, letztere, sofern ihr Jahres
arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt dreitausend Mark nicht übersteigt, 
werden nach Maßgabe dieses Gesetzes gegen die Folgen der bei dem Be
triebe sich ereignenden Unfälle versichert, wenn sie beschäftigt sind: 

I. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbrüchen, 
Gräbereien (Gruben), auf Werften und Bauhöfen, sowie in Fabri
ken 2), gewerblichen Brauereien und Hüttenwerken; 

1 ) Sjinfid)tlid) biefer Wu!:lnaljmebeftimmung gilt ba!:lfelbe, tua!:l auf S. 119 be0üglid) 
be!:l § 1 be6 .R'.lB.ili. unb auf 6. 17 ljinfid)tlid) be6 § 154 ber @etu.C. gefagt ift. ~ic 
Wu15naljme be0ieljt fid) banad) nur auf bie ted)nifd) jJljarma3eutifd) au!:lgebilbeten W!J o~ 
tljefergeljilfen unb ~ileljrlinge unb nur auf bie eigentlid)en WjJotljefen, nid)t auf 
äljnlid)e getuerblid)e Unterneljmungen, tuie ~rogen~ unb ~arfümeriel)anblungen ober 
bie mit WjJotljefen oerbunbenen Wlineraltuajfer~ uftu. (}abrifen. Wuflerbem unterliegen 
natürlid) bie Wrbeiter in ben WjJotljefen fotuie ba6 @efinbe ber lBerfid)erung!:l!Jflid)t. 

2) WjJotljefen fallen banad) unter ba!:l @etu.U.lB.ili., tuenn fie al6 (}abrifen im 
6inne oon § 1 gelten. Wad) § 2 be!:l iliefe~e!:l finb al6 (}abrifen an0ufeljen: 1. ~etriebe, 
in benen ~amjJffeffel ober :triebtuerfe oUt Wntuenbung fommen; 2. ~etriebe, in tueld)en 
<;i;~;lJlofitJftoffe ober e~;!Jlobierenbe @egenftänbe getuerb!:lmäflig eqeugt tu erben; 3. alle 
übrigen fabrifmäfligen ~etriebe, in tueld)en minbeften!:l 0eljn Wrbeiter regelmäflig be~ 
fd)äftigt tu erben. (1;5 finb alfo tJerfid)erung!:l!Jflid)tig: 

1. biejenigen W!Jotljefen, tueld)e meljr al!:l 0eljn Wrbeiter regelmäflig befd)äftigen, 
b. !). ber ~etrieb mufl bei regelmäfligem @efdJäft!:ltJerfeljr oll! ßeit be6 tJollen 
~etriebe6 auf minbeften!:l 0eljn Wrbeiter bafiert fein, oljne ffiüdjid)t auf eine 
ettua tJorübergeljenb oorljanbene 9Jhnber0aljl ober burd) !Jlö~lid)e Wrbeit!:lljäufung 
bebingte Wleljr0aljl. 6oll bie lBerjid)erung!:l!Jflid)t aufljören, jo muji bie lEer~ 
minberung ber Wrbeiter0aljl eine bauernbe fein; 

2. biejenigen, tueld)e e~;!Jlobierenbe @egenftänbe getuerMmäflig eqeugen; bie lEer~ 
tuenbung allein genügt nid)t; 

3. biejenigen, tueld)e bie (}abrifation oon Wlineraltuaffer betreiben (bejonbere Un· 
falloerljütung!:loorjd)riften ber ~eruf!:lgenojjenjd)aft ber d)emijd)en 3nbuftrie 
für Wlineraltuafferfabrifen oom 24. 3uni 1891, ergän0t burd) ~efanntmad)ung 
be!:l ffieid)6oerjid)erung6amt6 oom 5. Wuguft 1897); 

4. biejenigen, in beren ~etrieb 'l:iamjJffejjel oUt )Bertuenbung fomrnen. 
Wls "'l:lam!Jffejjel" im 6inne be6 U.lB.ili. jinb nad) einer <;i;ntjd)eibung be6 ffieid)6~ 

llcrfid)erung6amt6 oom 28. Oftober 1885 nur .R'ejjel mit gejjJannten 'l:lärn!Jfen 0u oer~ 
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5. im gewerbsmäßigen Speditions-, Speicher-, Lagf·rei- und Kellerei
betriebe; 

7. in Lagerungs-, Holzfällungs- oder der Beförderung von Personen 
oder Gütern dienenden Betrieben, wenn sie mit einem Handels
gewerbe, dessen Inhaber im Handelsregister eingetragen steht, 
verbunden sind 1 ). 

Für Betriebe, welche mit besonderer Unfallgefahr für die darin be
schäftigten Personen nicht verknüpft sind, kann durch Beschluß des Bundes
rats die Versicherungspflicht ausgeschlossen werden. 

§ 2. Den Betriebsbeamten im Sinne dieses Gesetzes werden Werk
meister und Techniker gleichgestellt. 

Den Fabriken im Sinne dieses Gesetzes gelten alle Betriebe gleich, 
für welche Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, 

fte~en. Steine ~nroenbung finbet bas <Mefe~ auf St'od)gefäfle, in roeld)en mittels 'l)ampfes 
gefod)t wirb, ber einem anbeten 'l)ampfentroidler entnommen ift, auf 'I)ampfet~i~er 
unb St'od)feffel, in roeld)en 'l)ampf aus m3affet burd) ~inmirfung uon ~euer er3eugt 
wirb, fofetn biejelben mit ber ~tmofp~äre burd) ein unuerjd)lieflbates, in ben m3affet• 
raum ~inabreid)enbes 6tanbro~r llon nid)t übet 5 m .\)ö~e unb minbeftens 8 cm m3eite 
uerbunben werben. 

Übet bie ~nroenbbatfeit bes u.~.m. auf ~pot~efen ~at aud) bie ted)nijd)e St'om· 
miifion für pl)atma3eutijd)e 2.lngelegen~eiten unter bem 23. ~uni 1886 ein <Mutad)ten 
erjtattet. 9lad) bemjelben ift, wie ein \l:lejd)eib bes ffi.~.2.!. uom 23. ~uli 1886 befagt, 
nid)t an3une~men, "bafl es gered)tfertigt fein mürbe, alle 2.!pot~efen, joroeit jie nid)t 
reine 'I)ispenjieranftalten jinb, als \Betriebe, in roeld)en ~~plojitJftoffe ober e~;plobierenbe 
<Megenftänbe geroerbsmäflig eqeugt werben, an3uje~en unb auf <Mrunb ber U.~.<M. 
für uerjid)erungspflid)tig 3u etflären, uielme~r wirb im ein3elnen ~alle 3u prüfen fein, 
ob unb euentuell roeld)e befonberen <Mtünbe für bie Unfol11Jerjid)erungspflid)t uor· 
liegen." 2.lpot~efen, tueld)e auf ilirunb uon § 1 3iffer 1 bes <Meje~es als ~abtifen uerjid)c· 
rungspflid)tig Hnb, ge~ören bet \l:lerufsgenojienjd)aft ber d)emijd)en ~nbuftrie ( 4. <Mc· 
fa~renflnjje) an. 

1 ) 9lad) § 1 .8iffer 7 ift bet mit einem .\)anbe!Sgeroerbe uerbunbene .l:lagerungs· 
unb \l:leförberungsbetrieb uon <Mütetn uerjid)erungspflid)tig. ~ür bieje ~erjid)c• 
rung ift bie i!ageteiberufsgenojjenjd)aft 3Uftänbig. .8u ben i!agerungsatbeiten 
ift nad) einet G:ntfd)eibung bes ffi.~.IH. insbefonbere 3u red)nen: bas l!lus· unb ~in· 
paden, 6ortieren, ~ermeffen unb 1Hus3eid)nen ber m3aren, bas Umge~en mit m3aren 
bei bet 3ntJentarijierung, i~t G:inbringen unb G:inftellen in bie <Mefd)äftsräume, i~t ~et• 
bringen aus bem einen <Mejd)äftsraum in ben anbeten, joroie bie ~nftanb~altung (l!luf· 
räumung, !Reinigung ujro.) bet i!ageruorräte unb bet iliefd)äftsräume. l!lls \l:leförbe· 
rungsarbeit gilt bet :transport uon m3aren aufler~alb bet <Mejd)äftsräume (llon unb 3ur 
\l:la~n, \ßoft, jomie 3ut St'unbfd)aft), o~ne ffiüdjid)t barauf, ob ober roeld)e :transport• 
mittel babei uettuenbet werben. 

~s ift nun tJielfad) uerjud)t roorben, aud) l!lpot~efen auf <Mrunb biejer \l:leftimmungen 
als uerjid)erungspf!id)tig 3u erfläten. l!lus uerjd)iebenen ~ntjd)eibungen ber ffi.~.2.!. 
ergeben jidj jebod) ~ietfüt folgenbe ilitunbfä~e: 

'l)er reine l!lpot~efenbetrieb ift nid)t nad) § 1, l!lbf. 1, .8iffer 7 bes <Mem.U.~.ili. 
uerjid)erungspflid)tig. 'I)er l!lpot~efenbetrieb fann bies nur werben, wenn bet Um· 
ja~ in fertig be3ogenen .\)anbe!Sroaren wie 6pirituojen, 'I)rogen, fosmetijd)en ID'Iitteln ujro. 
fo grofl ift unb bie \l:leförberung tJon m3aren an bie St'unbfd)aft burd) l!lusfa~ren, l!lus• 
tragen ujro. einen jold)en Umfang ~at, bafl 3u ben ~ierfüt erforbedid)en i!agerungs• 
ober \l:leförberungsarbeiten, ober auf beibe 3ujammen minbeftens 100 IHrbeilstage 
entfallen. 'I)ie für bie .\)erftellung uon .\)eilmitteln in bet 2.lpot~efe erforberlid)en l!lrbeiten, 
insbefonbere aud) bas llmge~en mit ben babei uertuenbeten <Meräten, begrünben eine 
~erfid)erungspflid)t nid)t. ~erjid)erungspflid)tig finb nud) nur bie mit i!agerungs· 
ober \l:lefötberungsarbeiten bejd)äftigten \ßerjonen, alfo namentlid) ~ngetiftrn, ~~· 
pebienten, \ßader, .\)ausbiener, i!aufburjd)cn, Shttfd)er ufro. 

l!lpot~efen, bie berrits bei ber \l:lerufsgenoffenjd)aft ber d)emijd)en 3nbuftrie uer· 
fid)ert finb, finb uon ber ~etfid)erungspflid)t bei ber i!ngereiberufsgenofjenfd)aft befreit. 
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Dampf, Gas, heiße Luft, Elektrizität usw.) oder durch. tierische Kraft be
wegte Triebwerke nicht bloß vorübergehend zur Anwendung kommen. 

Im übrigen gelten als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes insbesondere 
diejenigen Betriebe, in welchen die Bearbeitung oder Verarbeitung von 
Gegenständen gewerbsmäßig ausgeführt wird und zu diesem Zwecke min
destens zehn Arbeiter regelmäßig beschäftigt werden, sowie Betriebe, 
in welchen Explosivstoffe oder explodierende Gegenstände gewerbsmäßig 
erzeugt werden. Weiche Betriebe außerdem als Fabriken im Sinne dieses 
Gesetzes anzusehen sind, bestimmt das Reichsversicherungsamt . . . 

§ 3. Die Versicherung erstreckt sich auf häusliche und andere Dienste, 
zu denen versicherte Personen neben der Beschäftigung im Betriebe von 
ihren Arbeitgebern oder von deren Beauftragten herangezogen werden. 

§ 9. Im Falle der Verletzung werden als SchadEnsersatz vom Beginne 
der vierzehnten Woche nach Eintritt des Unfalls ab gewährt: 

l. freie ärztliche Behandlung, Arznei und sonstige Heilmittel, 
sowie die zur Sicherung des Erfolges des Heilverfahrens und zur 
Erleichterung der Folgen der Verletzung erforderlichen Hilfsmittel 
(Krücken, Stützapparate und dergleichen); 

2. eine Rente für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit. 
§ 12 Abs. 2. Den nach §§ 1 oder 2 versicherten Arbeitern und Be

triebsbeamten, letzteren bei einem Jahresarbeitsverdienste bis zu zwei
tausend Mark, welche nicht nach den Bestimmungen des Kranken
versicherungsgesetzesversichert sind, hat der Betriebsunternehmer 
die in den §§ 6, 7 des Krankenversicherungsgesetzes vorgesehenen Unter
stützungen einschließlich des aus dem vorhergehenden Absatze sich er
gebenden Mehrbetrags für die ersten dreizehn Wochen aus eigenen Mitteln 
zu gewähren. Die Berufsgenossenschaft kann die dem Unternehmer ob
liegenden Leistungen ganz oder teilweise statt desselben übernehmen. Der 
Unternehmer hat in diesem Falle der Berufsgenossenschaft Ersatz zu leisten ... 

X. Das geistige und gewerbliche Eigentum. 
(;l;in befonberes Sfaf'itei ber ffieicf)sgefe~gebung ift bem @icf)u~e bes geiftigen 

unb getuerblicf)en (;l;igentums getuibmet. Sjierf)er gef)ören in erfter ffieif)e bas 
l,l!atentgefe~, bie 0.lefe~e 3um @icf)u~e tJon @ebraucf)smuftern unb 1IDaren3eicf)en 1) 

fotuie 3ur >Befämf'rung bes unlauteren 1mettbetueros. 01Jnen fcf)lieflt ficf) bann 
bas urff'rünglicf) aus militärifcf)en @rünben gefcf)aHene 0.lefe~ 3um @icf)u~e bes 
@enrer Weutralitätsaeicf)ens an. 

Wus bem ~atentgefe~ unb @ebraucf)smufterfcf)u~gefe~ feien nacf)ftef)enb 
nur bie allertuicf)tigften >Beftimmungen angefüf)rt. 

Patentgesetz. 
Vom 7. April 1891 (R.G.BI. S. 79). 

§ I. Patente werden erteilt2) für neue Erfindungen, welche eine 
gewerbliche Verwertung gestatten. 

1) Q:ine tJollftänbigc 6ammlunf1 aller ben @ejd]äjtsfrei!l be!l ~atentamtes llc· 
rü~renben @efe~e unb ergän3enben 9lnorbnun~en ift unter bem :titel ":r a f dj e n b u dj 
be!l \ßatentwefen!3" in amtlidjer 9iu!lgabe in IJarl .\:1e~mann!3 ~erlag in IBerlin er· 
jdjienen. 

2) ~ie tJom \ßatentamt unter bem 22. IJCotJember 1898 erlajienen nä1]eren ~Be· 
ftimmungen über bie 2!nme!bung Ollll l!'tfinbungen jinb in :!eil Il bei3 ';ßlJarmaiJeU• 
tifdjen Sfalenbers abgebrucft. 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Auf!. 9 
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Ausgenommen sind: 
l. Erfindungen, deren Verwertung den Gesetzen oder guten Sitten 

zuwiderlaufen würde; 
2. Erfindungen von Nahrungs-, Genuß- und Arzneimitteln, sowie 

von Stoffen, welche auf chemischem Wege hergestellt werden, 
soweit die Erfindungen nicht ein bestimmtes Verfahren zur Her
stellung der Gegenstände betreffen!). 

§ 4. Das Patent hat die Wirkung, daß der Patentinhaber ausschließ
lich befugt ist, gewerbsmäßig den Gegenstand der Erfindung herzustellen, 
in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. Ist das Patent 
für ein Verfahren erteilt, so erstreckt sich die Wirkung auch auf die durch 
das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse2). 

§ 7. Die Dauer des Patents ist fünfzehn Jahre; der Lauf dieser 
Zeit beginnt mit dem auf die Anmeldung der Erfindung folgenden Tage ... 3 ) 

§ 35. Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit den Bestim
mungen der §§ 4 und 5 zuwider eine Erfindung in Benutzung nimmt, ist 
dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. Handelt es sich um 
eine Erfindung, welche ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Stoffes 
zum Gegenstand hat, so gilt bis zum Beweise des Gegenteils jeder Stoff 
von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. 

§ 36. Wer wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und 5 zuwider 
eine Erfindung in Benutzung nimmt, wird mit Geldstrafe bis zu fünf
tausend Mark oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft. 

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des 
Antrages ist zulässig. 

Wird auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Verletzten die Befugnis 
zuzusprechen, die Verurteilung auf Kosten des Verurteilten öffentlich be
kannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung, sowie die Frist zu der
selben ist im Urteil zu bestimmen. 

§ 37. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung 
kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn 
zu erlegende Buße bis zum Betrage von zehntausend Mark erkannt werden. 
Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Gesamtschuldner. 
Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Entschädi
gungsanspruches aus. 

§ 39. Die Klagen wegen Verletzung des Patentrechts verjähren 
rücksichtlich jeder einzelnen dieselbe begründenden Handlung in drei Jahren. 

§ 40. Mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark wird bestraft: 
l. wer Gegenstände oder deren Verpackung mit einer Bezeichnung 

versieht, welche geeignet ist, den Irrtum zu erregen, daß die Gegen
stände durch ein Patent nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt 
seien; 

1) Wt0neimittel jinb aljo nidjt .patentietbat, wo~l abet fannein neue!3 d)emijdjes 
)ßerfaljten aur .f)et[teUung eines befannten ober neuen Wqneimittel!3 jd)uNä~ig jein 
(\ßatentamt 9. 91ooember 1893). 'Ilieje \Be[timmung fann, wie es &· lB. Beim Wnti.p~rin 
bet ~aU tuar, bann, tuenn nur ein ein&iges getJJetblidj oertuertbare!3 )ßerfa~ren befannt 
ift, tatjäd)lid) im @;nbergebni5 ~u einem l.l3atentjd)u~ unb W1ono.po1 für ba!l l.l3rä.parat 
felbit füljren. 

2) 'Ilies trifft aljo auf .pljarmaaeutijd)e \ßrä.parate &U, bie nad) einem .patentierten 
)ßerfa~ten ljergeftellt werben. 

3) 'Iler \ßatentfd)u~ läuft in jebem \YuUe mit 15 ~a1Jten ab. Q:ine ~erlängerung 
ber 6d)u~bauer, wie bei <S.lebraudjsmuftern unb ~aren&eid)en, i[t bei \ßatenten aus· 
gefd)lojfen. 
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2. wer in öffentlichen Anzeigen, auf Aushängeschildern, auf Empfeh
lungskarten oder in ähnlichen Kundgebungen eine B ez eichnun g 
anwendet, welche geeignet ist, den Irrtum zu erregen, daß die darin 
erwähnten Gegenstände durch ein Patent nach Maßgabe dieses Ge
setzes geschützt seien 1 ). 

Gesetz, betr. den Schutz von GebrauehsDlustern. 
Vom 1. Juni 1891 (R.G.Bl. S. 290). 

§ 1. Modelle von Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenständen 
oder von Teilen derselben werden, insoweit sie dem Arbeits- oder Gebrauchs
zweck durch eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen 
sollen, als Gebrauchsmuster 2 ) nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt a) ... 

§ 4. Die Eintragung eines Gebrauchsmusters im Sinne des 
§ 1 hat die Wirkung, daß dem Eingetragenen ausschließlich das Recht 
zusteht, gewerbsmäßig das Muster nachzubilden, die durch Nachbildung 
hervorgebrachten Gerätschaften und Gegenstände in Verkehr zu bringen, 
feilzuhalten oder zu gebrauchen ... 4) 

§ 8. Die Dauer des Schutzes ist drei Jahre; der Lauf dieser Zeit 
beginnt mit dem auf die Anmeldung folgenden Tage. Bei Zahlung einer 
weiteren Gebühr von sechzig Mark vor Ablauf der Zeit tritt eine Ver
längerung der Schutzfrist um drei Jahre ein . . . 

§ 9. Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit den Bestimmungen 
der §§ 4 und 5 zuwider ein Gebrauchsmuster in Benutzung nimmt, ist dem 
Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. Die Klagen wegen Ver. 
letzung des Schutzrechtes verjähren rücksichtlich jeder einzelnen dieselbe 
begründenden Handlung in drei Jahren. 

§ 10. Wer wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und 5 zuwider 
ein Gebrauchsmuster in Benutzung nimmt, wird mit Geldstrafe bis zu 
fünftausend Mark oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft. Die 
Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrags 
ist zulässig. 

Wird auf Strafe erkannt, so_ ist zugleich dem Verletzten die Befugnis 
zuzusprechen, die Verurteilung auf Kosten des Verurteilten öffentlich be-

1 ) ~ie üblic[Je, uom \ßatentamt empfo~lene !Be~eic[Jnung vatentierter Q)egenftänbe 
ift: "~eutfc[Jes ffieic[Js·\ßatent" obt>r abgefür~t "~. ffi. \ß." unter !Beifügung ber !Jlummer 
bes \ßatentes; Q)egenftänbe, bie ~um \ßatent angemelbet finb, fönnen bie !Be~eic[Jnung 
"~. ffi. \ß. angemelbet" ober "\ßatent angemelbet" er~ alten, nic[Jt aber etttJa "~. ffi. \ß. a." 
ober "\ßatent a." (ffi.Q). 9. Suni 1898). WIS inefü~renb finb ftrafbar !Be~eic[Jnungen 
luie "\ßatenttifc[J", "J>atentamtlic[J gefc[Jü~t", falls bas \ßatent noc[J nic[Jt erteilt ift. ~benfo 
ftellen !Be~eic[Jnungen ttJie "J>atentamtlic[J gefc[Jü~t" unb alle ä~nlic[Jen füt Q)egen• 
ftänbe, bie nut Q)ebtauc[Jsmuftet• obet mlaren~eic[Jenfc[Ju~ genießen, eine nac[J § 40 bes 
\ß.Q). f±tafbate \ßatentanmafiung bat (~.Q). 12. iJebruar 1900, \ß~.ßtg. 1900 !lli. 35; 
D.i3.Q). ~olmat 5. lnouember 1901, \ß~.ßtg. 1902 lnr. 28; i3.Q). II !Betlin 8. WJ>til 1904, 
\ß~.ßtg. 1904 !lli. 32). . 

2) Q)ebtauc[Jsmuftetfä~ig ift alleß, ttlaß burc[J ein "IDlobell", b. ~· burc[J eine ein· 
~eitlic[J nac[Jbilblic[Je obet abbilblic[Je ~atftellung uetförJ>ett ttJetben fann. 

8) ~e bom \ßatentamt unter bem 22. lnobembet 1898 etlaffenen !Beftimmungen 
übet bie Wnmelbung bon Q)ebtauc[Jßmuftetn finb in ~eil II bes \ß~arma~eutifc[Jen 
~alenberß abgebtucft. 

4 ) Üblic[J füt Q)ebrauc[Jßmufter unb bom \ßatentamt emvfo~Ien ift bie !Be~eic[Jnung 
"~eutfc[Jes ffieic[J, Q)ebrauc[Jßmuftet" ober abgefür~t "~. ffi. Q). IDl." untet !Beifügung 
ober mleglaffung ber lnummer ber ~inttagung. @ltrafbar ift alS inefü~tenb bei Q)e• 
brauc[Jsmuftern bie !Be~eic[Jnung "J>atentamtlic[J gefc[Jü~t" (f. iJufinote 1). 

9* 
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kannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung, sowie die Frist zu der
selben ist im Urteil zu bestimmen. 

§ ll. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung 
kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn 
zu erlegende Buße bis zum Betrage von zehntausend Mark erkannt werden. 
Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Gesamtschuldner. 
Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Entschädi
gungsanspruchs aus. 

Q:ine tl.Jefentlicf) tiefere Q:inttJirfung auf bie -IJ"f)arma~eutifcf)e l.ßrafis al?S bie 
borertl.Jäf)nten oeiben ®efe~el) 1 übt ba5 britte ber ben 5cf)u~ bes geiftigen 
Q:igentums oetreffenben gefe~Iicf)en 58eftimmungen, bas ~aren~eicf)engefe~, aus. 

Gesetz zuDl Schutz der Warenbezeiehnungen. 
Vom 12. Mai 1894 (R.G.Bl. S. 441). 

§ l. Wer in seinem Geschäftsbetriebe zur Unterscheidung seiner Waren 
von den Waren anderer2) eines Warenzeichens3) sich bedienen will, 
kann dieses Zeichen zur Eintragung in die Zeichenrolle anmelden. 

§ 2. Die Zeichenrolle wird bei dem Patentamt geführt4). Die An
meldung eines Warenzeichens hat schriftlich bei dem Patentamt zu 
erfolgen. Jeder Anmeldung muß die Bezeichnung des Geschäftsbetriebes, 
in welchem das Zeichen verwendet werden soll, ein Verzeichnis der Waren, 
für welche es bestimmt ist, sowie eine deutliche Darstellung und soweit 
erforderlich eine Beschreibung des Zeichens beigefügt sein. 

Das Patentamt erläßt Bestimmungen über die sonstigen Erfordernisse 
der Anmeldung5). 

1 ) Wujier 1-ßatenten unb @ebraud)5mu.ftem e~iftieren nod) bie logenannten @ r· 
jd) macf5mufter. S)ierunter jinb au berfte{jen Wlufter unb Wlobelle, meld)e auf einer 
~liid)e ober al5 ~laftijd)e @ebilbe in Q:rjd)einung tretenbe ~ormen barftellen unb al5 
morbilber für bie iiujierlid)e 2lu9ftattung irgenb t!Jeld)er gemerblid)er Q:raeugnijje lill 
bienen beftimmt jinb. ~ie Q:intragung ber @ejd)macf5mufter erfolgt nid)t beim 1-ßatent• 
amt, jonbern bei benjenigen @erid)t5be{jörben, meld)e mit ber ~ü{jrung ber S)anbcl5· 
regifter beauftragt Hnb. 

2) ~a5 @eje~ gibt ba9 ffied)t &Ur Q:intragung eine5 ~aren0eid)en5 aljo nur bem• 
jenigen, ber "in feinem @ejd)rift5betriebe &Ur Unterjd)eibung \einer ~aren 
bon ben ~aren anbetet eine9 ~aren3eid)en9 jid) bebienen mill". ~anad) ift bie Q:intragung 
bon jogenannten ~ereinß marfen an jid) au5gejd)lojjen. ~od) fann ba5 mit ber ®d)affung 
jold)er ~erein5marfen erftrebte .Siel, nad) einer ~enfjd)rift be5\ßatentamt5 bom 31. Sanuar 
1896, in ber ~eije meid)t merben, baji bie Q:intragung bon einem %eilne{jmer nad)· 
gejud)t wirb unb biejer jid) 3Ut ®eftattung ber ~enu~ung gegenüber ben übrigen Wlit· 
gliebem ber ~ereinigung ber~flid)tet. 

3 ) Unter ~aren3eid) en jinb jold)e Sfenn0eid)nungen 3u berfte{jen, bie auf ber 
~are jelbft ober beten ~er~acfung angeorad)t werben. ~a5 jffiaren3eidJen fann in einem 
~ilbe (~ilb3eid)en) ober aud) nur in einem jffiorte (jll}ort3eid)en) befte{jen. Wuf bem 
@eoiete ber Wr3neimittel {jaoen in5oejonbere bieje jffiortöeid)en eine aujierorbentlid) 
grojie ~ebeutung erlangt. ~ie üolid)e Sfenn3eid)nung be5 jffiarenßeid)enjd)u~e5 ift: 
"Q:tifette o0w. !Jiame geje~lid) gejd)ü~t", ober "unter !Jir. . . . al5 ~aren0eid)en ge• 
jd)ü~t". 

4) ~as l_ßatentamt {jat bie ~aren, für toeld)e ßeid)en angemelbet toerben, in 
beftimmte jffiarenfl aH en gru~~iert. ßuwit gibt e5 beten 42. Sflajje 2 betrifft: 
"Wt3neimittel unb ~erbanbftoffe für Wlenjd)en unb %iere, ~rogen, %ier· unb l.ßflan0en• 
bertilgung5mittel, sronjerbierung5mittel, ~e5infeUion5mittel". 

o) ~ie bom 1-ßatentamt unter bem 22. !Jiobember 1898 erlajjenen nä{jeren ~e· 
ftimmungen über bie Wnmelbung t>on jffiaren3eid)en jinb in %eil li be5 1-ß{jarma, 
3CUtijd)en Sfa!enber5 aogebrucft. 
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Für jedes Zeichen ist bei der Anmeldung eine Gebühr von dreißig 
Mark, bei jeder Erneuerung der Anmeldung eine Gebühr von zehn Mark 
zu entrichten. Führt die erste Anmeldung nicht zur Eintragung, so werden 
von der Gebühr zwanzig Mark erstattet. 

§ 4. Die Eintragung in die Rolle ist zu versagen für Freizeichen 1 }, 

sowie für Warenzeichen, 
I. welche ausschließlich in Zahlen, Buchstaben oder solchen Wörtern 

bestehen, die Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, 
über die Beschaffenheit, über die Bestimmung 2 }, über 
Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Ware ent
halten; 

2. welche in- oder ausländische Staatswappen oder Wappen eines 
inländischen Ortes, eines inländischen Gemeinde- oder weiteren 
Kommunalverbandes enthalten; 

3. welche Argernis erregende Darstellungen oder solche Angaben ent
halten, die ersichtlich den tatsächlichen Verhältnissen nicht ent
sprechen und die Gefahr einer Täuschung begründen. 

Zeichen, welche gelöscht sind, dürfen für die Waren, für welche sie 
eingetragen waren, oder für gleichartige Waren zugunsten eines anderen, 
als des letzten Inhabers erst nach Ablauf von zwei Jahren seit dem Tage 
der Löschung von neuem eingetragen werden. 

§ 7. Das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Warenzeichens 
begründete Recht geht auf die Erben über und kann durch Vertrag oder 
durch Verfügung von Todeswegen auf andere übertragen werden. Das 
Recht kann jedoch nur mit dem Geschäftsbetriebe, zu welchem das Waren
zeichen gehört, auf einen anderen übergehen. Der Übergang wird auf An
trag des Rechtsnachfolgers in der Zeichenrolle vermerkt, sofern die Ein
willigung des Berechtigten in beweisender Form beigebracht wird. Ist 
der Berechtigte verstorben, so ist der Nachweis der Rechtsnachfolge zu 
führen 3 }. 

Solange der Übergang in der Zeichenrolle nicht vermerkt ist, kann 
der Rechtsnachfolger sein Recht aus der Eintragung des Warenzeichens 
nicht geltend machen ... 

§ 8. Auf Antrag des Inhabers wird das Zeichen jederzeit in der Rolle 
gelöscht. 

1 ) Unter "\Jrei~eicljen" tJerfte~t man jolclje ,Seicljen, tuelclje im freien @ebrauclje 
aller ober getuifler Sflaflen tJon @etuerbetreibenben jiclj befinben. ~ei ben ein~elnen 
Wmenflafjen jinb auclj im Bauf ber ,Seit beftimmte ,Seicljen au5brücfliclj al5 \Jrei~eicljen 
erflärt b~tu. beftätigt tuorben. ,Jn Sflafle 2: "Wr~neimittel unb ~erbanbjtoffe" jinb bie5 
bi5 je~t folgenbe ,Seicljen: 

a. Wort0eicljen: ~arraco, ~ullricljs Sal~, (!;am~~otin, l!:arbolineum, ~entila, 
~~;~eilet, .pämatogen, S)ien•(Yong·t;l:lfen0, ®t. ,Jacobi3baljam, Sfla~~erbeinjcljei3 l.ßflafter, 
Banolin, 9J1ent~olin, l.ß~enacetin, ®ulfonal, Urbanui3~illen, ~ajeline, ~unbergeift. 

b. ~ilb~eicljen: ~er Wesfula~ftab, ~ilb eines t;l:ngeli3, t;l:tifett mit ~ilb 0tueier 'Lauben 
unb ,Jnjcljrift "'!ill~, ecljtei3 S)atlemer Öl", 9J1aria mit ,Jejusfinb. 

2) ~orte, tuelclje Wngaben über bie ~ e fti m m u n g bet ~are ent~alten, jollen nur 
bann tJon ber ~intragung aui3gejcljloflen jein, tuenn ficlj ber ~erfe~t berjelben bebienen 
mufl, um naclj bem üblicljen ®~racljgebrauclje ~aren 0u bejcljreiben, unb bie bei3~alb 
in biejer i~rer ,Stuecfbeftimmung unerje~liclj jinb. ~anaclj ift Wnti~ ~rin für eintragungi3• 
fä~ig erfiärt. 

3 ) Clle~t bai3 @ejcljäft, bem ein ~aren0eicljen bient, burclj ~ertrug auf einen 
anbeten übet, jo ge~t im ,Stueifel auclj bai3 ffiecljt auf ba5 ~aren~eicljen o~ne tueiterei3 
auf ben neuen ,Jn~abet über (ffi.@. 9. (Yebruar 1892). ~irb ein ,Seicljen o~ne ben @e• 
jcljäft5bettieb übertragen, jo tJerliert e5 jeine recljtliclje t;l:~;iften~ unb ge~t unter (ffi.@. 
15. ,Januar 1904). 
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Von Amts wegen erfolgt die Löschung: 
1. wenn seit der Anmeldung des Zeichens oder seit ihrer Erneuerung 

zehn Jahre verflossen sind; 
2. wenn die Eintragung des Zeichens hätte versagt werden müssen. 
Soll die Löschung ohne Antrag des Inhabers erfolgen, so gibt das 

Patentamt diesem zuvor Nachricht. Widerspricht er innerhalb eines Monats 
nach der Zustellung nicht, so erfolgt die Löschung. Widerspricht er, so 
faßt das Patentamt Beschluß. Soll infolge Ablaufs der zehnjährigen Frist 
die Löschung erfolgen, so ist von derselben abzusehen, wenn der Inhaber 
des Zeichens bis zum Ablauf eines Monats nach der Zustellung unter Zah
lung einer Gebühr von zehn Mark neben der Erneuerungsgebühr die Er
neuerung der Anmeldung nachholt; die Erneuerung gilt dann als an 
dem Tage des Ablaufs der früheren Frist geschehen 1 ). 

§ 9. Ein Dritter kann die Löschung eines Warenzeichens be
antragen: 

1. wenn das Zeichen für ihn auf Grund einer früheren Anmeldung 
für dieselben oder für gleichartige Waren in der Zeichenrolle oder 
in den nach Maßgabe des Gesetzes über den Markenschutz vom 
30. November 1874 geführten Zeichenregistern eingetragen steht; 

2. wenn der Geschäftsbetrieb, zu welchem das Warenzeichen ge
hört, von dem eingetragenen Inhaber nicht mehr fortgesetzt wird; 

3. wenn Umstände vorliegen, aus denen sich ergiebt, daß der Inhalt 
des Warenzeichens den tatsächlichen Verhältnissen nicht ent
spricht und die Gefahr einer Täuschung begründet ... 

Der Antrag auf Löschung ist im Wege der Klage geltend zu machen 
und gegen den eingetragenen Inhaber oder, wenn dieser gestorben, gegen 
dessen Erben zu richten ... 

§ 10. Anmeldungen von Warenzeichen, Anträge auf über
tragung und Widersprüche gegen die Löschung derselben werden in dem 
für Patentangelegenheiten maßgebenden Verfahren durch Vorbescheid und 
Beschluß erledigt ... 

Gegen den Beschluß, durch welchen ein Antrag zurückgewiesen wird, 
kann der Antragsteller, und gegen den Beschluß, durch welchen Wider
spruchs ungeachtet die Löschung angeordnet wird, der Inhaber des Zeichen::; 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung bei dem Patentamt Beschwerde 
einlegen ... 

§ 11. Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte über 
Fragen, welche eingetragene Warenzeichen betreffen, Gutachten abzu
geben, sofern in dem gerichtlichen Verfahren voneinander abweichende 
Gutachten mehrerer Sachverständigen vorliegen. 

1 ) ij;ine laf. bes l,l!.~. tJOm 5. Wlai 1904 gibt ~iet3u folgenbe ij;tläutetungen: 
Die Schutzdauer läuft seit dem Tage, an dem das Zeichen bei dem Kaiser

lichen Patentamt angemeldet worden ist. Die Erneuerung kann innerhalb der zehn
jährigen Frist jederzeit bewirkt werden. Der neue zehnjährige Zeitraum beginnt nicht 
mit Ablauf der bisherigen Frist, sondern schon mit dem Zeitpunkt der Erneuerung. 

Zur Erneuerung genügt die an das Patentamt zu richtende unterschriebene Er
klärung, des in der Zeichenrolle eingetragenen Zeicheninhabers oder seines bevollmäch
tigten Vertreters, daß die Anmeldung des - mit der Rollennummer zu bezeichnen
den - Warenzeichens erneuert werde, und die gleichzeitig porto- und bestellgeldfreie 
Zahlung der Erneuerungsgebühr von 10 Mark bei der Kasse des Patentamts. Der 
Vorlegung der Eintragsurkunde bedarf es nicht. 

Nur der eingetragene Zeicheninhaber kann die Erneuerung der Anmeldung 
bewirken, und nur an ihn ergehen Zustellungen. 
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§ 12. Die Eintragung eines Warenzeichens hat die Wirkung, 

daß dem Eingetragenen ausschließlich das Recht zusteht, Waren der 

angemeldeten Art oder deren Verpackung oder Umhüllung mit dem Waren

zeichen zu versehen, die so bezeichneten Waren in Verkehr zu setzen, 

sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, 

Rechnungen oder dergleichen das Zeichen anzubringen 1 ). 

Im Falle der Löschung können für ·die Zeit, in welcher ein Rechts

grund für die Löschung früher bereits vorgelegen hat, Rechte aus der Ein

tragung nicht mehr geltend gemacht werden. 
§ 13. Durch die Eintragung eines Warenzeichens wird niemand ge

hindert, seinen Namen, seine Firma, seine Wohnung, sowie An

gaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, 

über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse von 

Waren, sei es auch in abgekürzter Gestalt, auf Waren, auf deren Ver

packung oder Umhüllung anzubringen und derartige Angaben im Geschäfts

verkehr zu gebrauchen. 
§ 14. 2 ) Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit, Waren oder 

1 ) § 12 bes @eje~es, bet bie tedjtlidjen !illitfungen bes lillaten3eidjenjdju~es fenn• 
3eidjnet, unb bem bie ®trajbeftimmung in § 14 ßUt 6eite fte~t, ift audj twn gtunblegenbrt 
5Bebeutung jüt ben !illotlßeidjenjdju~ t>on Wqneimitteln. 5Bei bet ~Beurteilung 

bet :tragtueite biejes ®dju~es ~at man fidj 3unädjft 3u t>ergegentuättigen, bafl bas gan3e 
@ejeb nut bas butdj ~tud, 6djtift obet jon)ttuie fidjtbat angebtadjte, aljo mit ben Wugen 
tua~tgenommene Seidjen jdjübt, nidjt aber bas gef1nodjene unb mit bem @e~öt etjaflte 
lillott. ~ie münblidje ~Benennung einet !illate mit einem gejdjübten Seidjen fann 
alfo niemals unter biej es @ejeb fallen (tuietueit ~iet euentuell § 263 6tt.®.5B. in 5Be· 
ttad)t fäme, ift eine anbete j)'tage). ®trajbat i)t immer nur bie gefebtuibtige Wnbtingung 
obet 5Benubung eines jidjtbaten Seidjens. (ffi @. 2. 91ot>embet 1897, 15. 2l1Jtil 1898 unb 
18. 91ot>embet 1898, ~~-Stg. 1898 91t. 101). 

Wnbetetfeits i)t abet bie 5Bettuenbung unb Wnbtingung bes gejdjü~ten 

Seidjens nadj § 12 bas ausjdjliefllidje ffiedjt bes ~ingetragenen. ~ieje 5Be· 
ftimmung ift nadj gmnblegenben ~ntjdjeibungen bes ffi.@. uom 4. IDlai 1897 (~~-Stg. 
1905 91t. 13) unb 2. 91ot>embet 1897 (~~-Stg. 1898 %. 12) ba~in ßU t>etf!e~en, bafl 
nur bet 0n~abet bet gefdjübten Seidjen beredjtigt ift, bie !lllare bamit ßU t>etje~en, 
bet Sroijdjen~änblet bas !illaren3eidjen aljo audj jüt bie edjte !illate nidjt ober ~ödjftens 
mit ausbtüdlidjet ~intuilligung bes 5Betedjtigten anbringen batj. ~anadj batf aljo bet 
2l1Jot~efet 2ltßneimittelnamen, bie alS !illott3eidjen gejdjü~t finb, audj füt bas Dtiginal· 
lJtÖlJatat nut mit ~intuilligung bes jyabtifanten benu~en. j)'ür bie ffieße1J1ut bütjte 3tueds 
Wnbringung bes Seidjens auf 6tanbgejäflen unb Wbjdjrijt bes ätßtlidjen ffieße1Jtes auf 
bet ®ignatur eine foldje ~intuilligung tuo~l in bet ffiegel t>orausßufe~en jein, im .tJanb· 
t>etfauj tuitb jie aber t>on mandjen j)'abtifanten nidjt getuä~tt, jo bafl ~iet bet 2l1Jot~efet 
bas IDlittel enttuebet in Driginal1Jadung ober o~ne Wnbtingung bes gejdjü~ten 91amens 
t>etfaujen mufl. ~iefe reidjsgefeblidje 5Beftimmung ge~t natürlidj ettuaigen anbetslauten• 
ben lanbesredjtlidjen Wnorbnungen o~ne tueiteres t>ot. ~a~et erflärte audj bas ffi.@. 
in einem Urteil tJom 10. IDlai 1904 (~~-Stg. 1904 91t. 76), bafl bet 1Jteuflijdje ~tl. übet 
bie Wbfdjrift ätßtlidjet 5Berorbnungen auf bcm Wqneibe~älter nur tJon bet 5Botausje~ung 
ausgegangen fein fann, "bafl butdj bie Wnbtingung bet 1Be3eidjnung nidjt in frembe aus· 
fdjliefllidje ffiedjte eingegriffen tuetbe." 

!illidjtig finb nodj jolgenbe j)'eftftellungen betr. ben !lllatenßeid)enfd)u~ im .8tuijd)en• 
~anbei: 0n einem mit einem gejd)übten !illaten3eid)en tJerje~enen @efäfl 
batf eine anbete !lllate al$ bie, für tueld)e bas Seidjen gejd)übt ift, tuebet 
aujbewa~rt nod) tJetfaujt tuetben. ~e~teres ift audj bann unßuläffig, tuenn es im 
~int>etftänbnis ober gar auj !lllunfd) bes stäufets in mitgebradjten @efäflen gefd)ie~t 

(ffi.@. 25. IDlätß unb 23. ~e3embet 1904, 9. 0anuar, 29. 3uni unb 3. Dftobet 1905, 
~~-3tg. 1905 91t. 64, 1906 %. 5). 

2 ) § 14 ent~ält bie in bet ffiegel angetuenbete 6trajbeftimmung bes @eje~es. ~er 
~aragralJ1) unterjdjeibet ßtl!ijd)en 5Befttajung unb ~ntjdjäbigung. ~rftere ift uon ber 
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deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten I), 
Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen2) oder dergleichen mit dem 
Namen oder der Firma eines anderen oder mit einem nach Maßgabe dieses 
Gesetzes geschützten Warenzeichen widerrechtlich versieht3) 
oder desgleichen widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt 
oder feilhält, ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. 

Hat er die Handlung wissentlich begangen, so wird er außerdem mit 
Geldstrafe von einhundertfünfzig bis fünftausend Mark oder mit Gefängnis 
bis zu sechs Monaten bestraft. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag 
ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig. 

§ 15. Wer zum Zweck der Täuschung in Handel und Verkehr 
Waren oder deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, 
Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen 
mit einer Ausstattung, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als 
Kennzeichen gleichartiger Waren eines anderen gilt, ohne dessen 
Genehmigung versieht, oder wer zu dem gleichen Zweck derartig gekenn
zeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, ist dem Verletzten zur 
Entschädigung verpflichtet und wird mit Geldstrafe von einhundert 
bis dreitausend Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft4). 
Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des An
trages ist zulässig. 

§ 16. Wer Waren oder deren Verpackung oder Umhüllung oder An
kündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder 
dergleichen fälschlich mit einem Staats w a p p e n oder mit dem Namen 
oder Wappen eines Ortes, eines Gemeinde- oder weiteren Kommunalver
bandes5) zu dem Zweck versieht, über Beschaffenheit und Wert der Waren 
einen Irrtum zu erregen, oder wer zu dem gleichen Zweck derartig 

~orauilfei)ung abl)ängig gemadjt, baß bie wiberredjtlidje lBenui)ung eine;3 gejdjüi)ten 
8eidjen;3 "wiffentlidj" erfolgt ift, wäl)renb für bie Q;ntfdjäbigung;31Jflidjt audj fdjon grobe 
\Sal)däffigfeit genügt. liDeitere ~orau;3fei)ungen als eine wiffentlidje ßeidjentJerlei)ung 
werben iebodj in § 14 Wbf. 2 nidjt geforbert. Snsbefonbere gel)ören 3um :ratbeftanb 
be;3 ~erge1)en;3 au;3 § 14 Wbf. 2 webereine auf :räufdjung ber Sl'äufer geridjtete 
Wbfidjt be;3 :räter;3, nodj audj nur bie lffiöglidjfeit einer Derartigen :räufdjung (ffi.@. 
13. Wvril 1901, l,l31).ßtg. 1901 91r. 46; ffi.<.S.l. 17. 91otJember 1905, l,l31).ßtg. 1907 91r. 4). 

1 ) 'l:lie Wufnal)me eine;3 einem anbeten gefdjüi)ten lillort&eidjen;3 in eine l,l3rei5• 
lifte in ber lilleife, baß bei bem gefdjüi)ten liDorte ol)ne l,l3reiSangabe auf ben allgemein 
üblidjen lillarennamen tJerwiefen wirb (&. lB. Q;~algin tJibe lffietl)~lacetanilib), fann weber 
auf <.S.lrunb bes lillarenbe&eidjnung;3gefei)e;3, nodj auf <.S.lrunb bes )illettbewerbgefei)es be· 
anftanbet werben (ffi.<.S.l. 1900, l,l31).3tg. 1900 91r. 74). 

2) Unter ffi e dj nun g e n im ®inne biefe;31_l3atograv1)en jinb ffiedjnungi3 form u ( a r e, 
nidjt bie au;3gefdjriebenen ffiedjmtngen gemeint. 'l:lie lBenennung einer lillare mit einem 
alS lillaren&eidjen gefdjüi)tem lillort auf einer au;3gefdjriebenen iH e dj nun g ift fein un• 
befugte;3 Wnbringen bes lillarett&eidjens (0.53.®. 91aumburg 14. 91otJember 1903, 
l_l31).,ßtg. 1904 91r. 29). 

3 ) ®djon bas bloße wiberredjtlidje "~ erf e 1) en" einer lillare mit einem gejdjüi)ten 
lillaren&eidjen ift fttofbar. "'l:lie Wnwenbbadeit bes § 14 erforbert nidjt ben 91adj• 
weiS ber Wbfidjt, bie wiberredjtlidj gefenncreidjnete lillare feilcru1Jalten. Q;s genügt, baß 
bie fo gefenncreidjnete lillare im Cl.lefdjäftslofal für bas faufenbe l_l3ublifum fidjtbar auf· 
geftellt ift, unb baß ber Wngeflagte fidj beffen bewußt ift" (ffi.@. 20. lffiäq 1905, l,l31).8tg. 
1905 91r. 64). 

4 ) § 15 befaßt fidj nidjt mit ben in bie 8eidjenrolle bei3 l,l3atentamts eingetragenen 
lillaren&eidjen, fonbern er will bie äußere Wu;3ftattung fdjüi)en, burdj weldje eine 
lillare fidj bem Wuge bes Sl'unben alS bie eines beftimmten <.S.lew erbetreibenben vrä· 
fentiert. 

5) 91idjt berboten ift bie Wnwenbung bon 53änbernamen. 
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bezeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, wird mit Geldstrafe 
von einhundertfünfzig bis fünftausend Mark oder mit Gefängins bis zu 
sechs Monaten bestraft. 

Die Verwendung von Namen, welche nach Handelsgebrauch zur Be
nennung gewisser Waren dienen, ohne deren Herkunft bezeichnen zu sollen, 
fällt unter diese Bestimmung nicht. 

§ 18. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung 
kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn 
zu erlegende Buße 1 ) bis zum Betrage von zehntausend Mark erkannt 
werden. Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Gesamt
schuldner. 

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Ent
schädigungsanspruchs aus. 

§ 19. Erfolgt eine Verurteilung auf Grund der §§ 14-16, 18, so ist 
bezüglich der im Besitz des Verurteilten befindlichen Gegenstände auf 
Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung, oder, wenn 
die Beseitigung in anderer Weise nicht möglich ist, auf Vernichtung 
der damit versehenen Gegenstände zu erkennen. 

Erfolgt die Verurteilung im Strafverfahren, so ist in den Fällen der 
§§ 14 und 15 dem Verletzten die Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung 
auf Kosten des Verurteilten öffentlich bekannt zu machen. Die Art der 
Bekanntmachung sowie die Frist zu derselben ist in dem Urteil zu be
stimmen. 

§ 20. Die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes wird durch 
Abweichungen nicht ausgeschlossen, mit denen fremde Namen, Firmen, 
Zeichen, Wappen und sonstige Kennzeichnungen von Waren wiedergegeben 
werden, sofern ungeachtet dieser Abweichungen die Gefahr einer Ver
wechslung im Verkehr vorliegt2). 

1 ) Wud) gegen ben ®eljilfen fann, tuenn er tuifjentlid) 3ur ,\lerbeifüljrung bes 
fttafred)tlid) oeq.1önten Q:rfolges mitgetuidt ljat, auf 58 ufl e erfannt tu erben (ffi.®. 
24. Dftober 1905, \j31j.ßtg. 1906 91r. 47). 

2 ) § 20 ljat für ben lillaren3eid)enfd)u~ tJon Wqneimittefn baburd) 58ebeutung 
getuonnen, baf3 fid) bie ®etuoljnljeit eingebürgert ljat, für Q:rfa~mittel gefd)ü~ter lillaren 
bas eingetragene lillaren3eid)en mit 58enu~ung ber liDorte "Q:rfa~ für" ober bg!. 3u ge• 
braud)en; alfo 3· 58. "Wcet~lfali3~lfäure, Q:rfa~ für Wfpirin" ober "Mentholum valeriani
cum (~afiboferfa~)". 'llie ffied)tfpred)ung ljat nun entfd)ieben, bafl fold)e 58e3eid)nungen 
nid)t unter § 20 bes lillaren3eid)engefe~es fallen, alfo feinen ~erftofl gegen bas ®efe~ 
barfteUen, tuenn bie gan3e Wnorbnung ber Q:tifette ober 58e3eid)nung fd)on bem getuöljn· 
lid)en 'llurd)fd)nittspub!ifum erfrnnen läf3t, bafl nid)t bas Driginal, fonbern ein Q:rfa~· 
präparat tJorfiegt. 58efonbers tumbe aud) bann bie Wntuenbbarfeit bes § 20 oerfagt, 
tuenn bie 58e3eid)nung in l,j3reisliften erfolgt ift, bie nur für ®ad)tJerftänbige beftimmt 
finb (ffi.®. 8. W1är3, 10. Wpril unb 27. 0uli 1906, :IJ.-2.®. ,\lamburg 26. W1ai 1906, 
\j31j.ßtg. 1906 91r. 30, 50, 61 unb 93). 'llagegen liegt eine ~et!e~ung bes gefd)ü~ten 
ßeid)ens tJor, tuenn biefes !ebigfid) burd) .lffammern ober ®feid)ljeitsftrid)e mit anbeten 
liDorten oerbunben ift, 3· 58. Wcet~lfali3t.Jlfäure = Wfpirin (ffi.®. 20. Dftober 1903). 

ßur 58eurteilung ber \Jrage, ob eine ~ertued)flungsgefaljr im ®inne tJon 
§ 20 tJorHegt, fommt es im aUgemeinen barauf an, ob aud) bei oberfläd)Hd)er 58etrad)tung 
bes lillaren3eid)ens burd) bas faufenbe \j3ubHfum bie ~ertued)flungsmögfid)feit aus· 
gefd)lofjen ift (ffi.®. 18. 0uni 1906, \j31j.ßtg. 1906 91r. 50). 

'llie 58ilbung neuer lillort3eid)en aus bereit5 eingetragenen lillort3eid)en 
ift nad) einem Urteil bes ffi.®. tJom 1. Wprif 1898 betr. 58orogft)3erinlanofin bann 3U• 
!äfjig, tuenn in ber 91eubilbung bas gefd)ü~te lillort3eid)en mit anbeten liDorten in eine 
fo!d)e ~erbinbung getreten ift, bafl es ber äußeren Q:rfd)einung unb bem .\flang!aute 
nad) mit biefen eine organifd)e ~erbinbung eingegangen ift unb in biefer ßufammenfe~ung 
alS einljeitlid)er 91ame in bie Q:rjd)einung tritt unter Wufgabe feiner eigenen 0nbioibuafität. 
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205 ~rgän3ung ber breiborgenannten @e)e~e erging nocf) ein ®efe~ oetr. 
ben 6cf)u~ bon ~rfinbungen, WCuftern unb )illaren3eicf)en auf ~{us~ 
ftellungen tJom 18. Wläq 1904 (ffi.@.$Bl. 6. 141). 

~n nagen $Be3iegungen 3um )illaren3eicf)engefe~ ftegt bas folgenbe ®efe~, 
ltleicf)es ben @eoraucf) bes früqer als ~rei5eicf)en angefegenen roten S'rreu5es 
einer einf cf)ränfenben ffiegeiung unterworfen gat. 

Gesetz zum Schutze des Genfer Neutralitätszeichens. 
Vom 22. März 1902 (R.G.Bl. S. 125). 

§ l. Das in der Genfer Konvention zum Neutralitätszeichen erklärte 
rote Kreuz auf weißem Grunde sowie die Worte "Rotes Kreuz" dürfen, 
unbeschadet der Verwendung für Zwecke des militärischen Sanitätsdienstes, 
zu geschäftlichen Zwecken, sowie zur Bezeichnung von Vereinen oder 
Gesellschaften oder zur Kennzeichnung ihi'er Tätigkeit nur auf Grund einer 
Erlaubnis gebraucht werden. 

Die Erlaubnis wird von den Landeszentralbehörden nach den vom 
Bundesrate festzust!')llenden Grundsätzen für das Gebiet des Reiches erteilt 1 ). 

Die Erlaubnis darf Vereinen oder Gesellschaften, welche sich im Deutschen 
Reiche der Krankenpflege widmen und für den Kriegsfall zur Unterstützung 
des militärischen Sanitätsdienstes zugelassen sind, nicht versagt werden. 

Die von dem Bundesrate festgestellten Grundsätze sind dem Reichs
tage alsbald zur Kenntnisnahme tnitzuteilen. 

§ 2. Wer den Vorschriften dieses Gesetzes zuwider das rote Kreuz 
gebraucht, wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit 
Haft bestraft. 

§ 3. Die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes wird durch 
Abweichungen nicht ausgeschlossen, mit denen das im § l erwähnte 
Zeichen wiedergegeben wird, sofern ungeachtet dieser Abweichungen die 
Gefahr einer Verwechslung vorliegt 2 ). 

§ 4. Dieses Gesetz tritt am l. Juli 1903 in Kraft. 

1) ~ie (l;daubni!ll 3ur ~ü~tung bes ffioten Sheuaes mirb nad) ben oom ffieid)s• 
fanaler unter bem 7. ffilai 1903 (ffi.GU8l. 15. 215) befannt gegebenen G.lrunbjä~en nur 
,.benjenigen )Bereinen ober G.lejelljd)aften einjd)liefllid) ber ffiitterorben fomie ber geift· 
lid)en Drben unb 5\'ongregationen erteilt, meld)e iid) im 'l)eutjd)en ffieid)e ber 5\'ran!en
Wege tuibmen unb burd) eine 5Sefd)einigung bes auftänbigen Si'riegsminifteriums nad)• 
meijen, bafl jie für ben Si'riegsfall aur Unterjtü~ung bes militärijd)en !Sanitätsbienfte~ 
augelajjen jinb." ~ür G.lemerbetreibenbe einjd)licfllid) ber 91\)ot~efer ift alfo bie ~ü~rung 
bes ffioten Si'reuaes 3u gefd)äftlid)en Stt>ecfen irgenb tueld)er 91rt, ~irmenbeaeid)nungen, 
l,ßreisliften, G.lejd)äfts\)alJieren, Um~üllungen ober (l;tifetten tJon )ll\aren u. bgl., aus
gejd)lojjen. 

2) 9115 tJermed)jlungsfä~ig mit bem G.lenfer Si'reu3 im !Sinne tJon § 3 bes 
G.lefe~ei3 jinb oon ber ffied)tj\)red)ung liis~er folgenbe SeidJen angeje~en morben: (l;in 
bem G.lenfer Si'reu3 ä~nlid)e!ll Si'reu3 auf golbfarliigem G.lrunbe (l,ß.91. 91bt. II f. 
)ll\arenaeid)en 21. ffiläta 1904, l,ß~.Stg. 1904 mr. 80). (l;in bunfelroja jd)raffiertes 
Si'reu3 mit ben Umril\en bes G.lenfer Si'reuaes auf ~ellroja G.lrunbe (l,ß.91. 5Sejd)m.·911it. I 
6. ~eliruar 1904, l,ß~.Stg. 1904 \.11r. 39). (l;in rotes Si'reu3 mit golbenem IStern 
in ber ffilitte unb golbenen )Beraierungen an ben 5\'reuabalfen (D.B.G.l. 5Sre!lllau 10. ffilai 
1904, l,ß~.Stg. 1904 \.11r. 39). 

~agegen murbe bie G.lefa~r einer )Bermed)flung bei folgenben SeidJen tJerneint: 
(l;in rote!ll Si'reu3, in bef\en ~läd)e ein meijie!ll ~ol)anniterfreu3 ausgeflJart ift (l,ß.m. 
5Sefd)l1J.•911it. I 4. ~uli 1904, l,ß~.Stg. 1905 \.11r. 40). (l;in meifles Si'reu3 in rotem 
~elbe in ben ~ormen bes G.lenfet Si'reuae!ll (B.G.l. ~armftabt 91uguft 1906, l,ß~.Stg. 1906 
mr. 67). 
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§ 7. 1 ) Warenzeichen, welche das rote Kreuz enthalten, sind von der 
Verkündung des Gesetzes ab von der Eintragung in die Zeichenrolle aus
geschlossen, sofern nicht die Anmeldung vor dem I. Juli 1901 erfolgt ist2). 

)illäf)renb bas l,l3atentgefe~, bas @ebraudjsmufier, unb )illaren5eidjenge]e~ 
ba5u befiimmt finb, gettJiffe Wrten bes geifiigen Gl:igentums bei if)rer gettJerblidjen 
)Berlllertung 5u fdjü~en, f)at bas folgenbe ®efe~ 5ur ~efäm\)fung bes unlauteren 
)llettbettJeros eine aUgemeine 6idjerung unb 6tärfung bes gettJerblidjen ffiedjts, 
fdju~es 5ur Wufgabe. 

Gesetz zur BekibupCuug des unlautere~ Wettbewerbes. 
Vom 27. Mai 1896 (R.G.Rl. S. 145). 

§ 1.3) Wer in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, 
welche für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, über ge
schäftliche Verhältnisse, insbesondere über die Beschaffenheit, die Her
stellungsart oder die Preisbemessung von Waren oder gewerblichen Leistungen 
über die Art des Bezuges oder die Bezugsquelle von Waren, über den Besitz 
von Auszeichnungen, über den Anlaß oder den Zweck des Verkaufs un
richtige Angaben tatsächlicher Art 4 ) macht, welche geeignet sind, 
den Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorzurufen, 
kann auf Unterlassung der unrichtigen Angaben in Anspruch genommen 
werden. Dieser Anspruch kann von jedem Gewerbetreibenden, der Waren 
oder Leistungen gleicher oder verwandter Art herstellt oder in den ge
schäftlichen Verkehr bringt, oder von Verbänden zur Förderung gewerb
licher Interessen geltend gemacht werden, soweit die Verbände als solche 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten klagen können. 

Neben dem Anspruch auf Unterlassung der unrichtigen Angaben haben 
die vorerwähnten Gewerbetreibenden auch Anspruch auf Ersatz des durch 
die unrichtigen Angaben verursachten Schadens gegen denjenigen, der 
die Angaben gemacht hat, falls dieser ihre Unrichtigkeit kannte oder kennen 
mußte. Der Anspruch auf Schadensersatz kann gegen Redakteure, Verleger 
Drucker oder Verbreiter von periodischen Druckschriften nur geltend 
gemacht werden, wenn dieselben die Unrichtigkeit der Angaben kannten. 

Die Verwendung von Namen, welche nach dem Handelsgebrauch zur 
Benennung gewisser Waren dienen, ohne deren Herkunft bezeichnen zu 
sollen, fällt unter die vorstehenden Bestimmungen nicht. 

1) ~ie §§ 5 unb 6 bes Qleje~es, tueld)e bie ~eitetbenu~ung bes ®enfet \neuttalitäts, 
5eid)ens gene~migten bei ~aren, bie bei iBerfünbung bes Qleje~es jd)on mit bem roten 
~reu3e be3eid)net tuaren, jotuie bis 1. Suli 1906 bei getuijjen ~aren3eid)en, !Jirmen unb 
iBereinen, ~aben je~t feine 5Bebeutung me~t. 

2) Wud) bie tJot bem 1. Suli 1901 angemelbeten ~aren3eid)en ~aben nad) § 6 
bes Qleje~es am 1. Suli 1906 i~re ffied)tsftaft tJetloren, müjjen ba~et in bet Seid)en, 
roHe bes l_l;atentamts oon Wmts tuegen gelö[d)t tuerben. 

3 ) ~as Qleje~ gibt in ben §§ 1-3 3itJilted)t1id)e, in § 4 jotuie ben §§ 6-8 ftraf' 
ted)tlid)e W1itte1 3ut iBetfolgung eines unlauteren ~ettbetuerbes. 

4 ) ~as Qleje~ be3ie~t jid) in ben §§ 1 unb 4 Iebiglid) auf "Wngaben tatjäd)Iid)er 
Wtt". ~s müjjen jomit ~atjad)en be~aulJtet tuerben. ~ufierungen, bie lebiglid) eine 
W1einung, ein Urteil 3um Wusbrud bringen, tuerben jelbft bann, tuenn jie Übertreibungen 
ent~alten, tJon bem Qleje~ nid)t bettoffen (ffi.Ql. 5. Sanuar 1903). \Jüt bas 3itJilred)t• 
Iid)e ~infd)teiten (§ 1) genügt im übrigen, bab bie Wngaben tatjäd)Iid)et Wrt un· 
rid)tig unb geeignet jinb, ben Wnfd)ein eines befonbets günftigen Wngebots ~ettJOT3Urufen. 
~in fitafred)tlid)es ~infd)teiten auf Qlrunb bes § 4 ift jebod) nut bann möglid), tuenn 
bie Wngaben tatjäd)Iid)er Wtt tuijjentlid) untua~r unb 3ur Srtefü~rung geeignet unb in 
bet Wbjid)t erfolgt jinb, ben Wnjd)ein eines befonbets günftigen Wngebots ~eroot5urufen. 
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Im Sinne der Bestimmungen des Absatzes 1 und 2 sind den Angaben 
tatsächlicher Art bildliehe Darstellungen und sonstige Veranstaltungen 
gleich zu achten, die darauf berechnet und geeignet sind, solche Angaben 
zu ersetzen. 

Unter Waren im Sinne dieses Gesetzes sind auch landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, unter gewerblichen Leistungen auch landwirtschaftliche 
zu verstehen. 

§ 2. Für Klagen auf Grund des § 1 ist ausschließlich zuständig das 
Gericht, in dessen Bezirk der Beklagte seine gewerbliche Niederlassung 
oder in Ermangelung einer solchen seinen Wahnsitz hat . . . 

§ 3. Zur Sicherung des im § 1 Abs. 1 bezeichneten Anspruchs können 
einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die in den 
§§ 814, 819 der Zivilprozeßordnung 1 ) bezeichneten Voraussetzungen nicht 
zutreffen. Zuständig ist auch das Amtsgericht, in dessen Bezirk die den 
Anspruch begründende Handlung begangen ist; im übrigen finden die 
Vorschriften des § 820 der Zivilprozeßordnung 2 ) Anwendung. 

§ 4. Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen 
Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mit
teilungen, welche für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, 
über die Beschaffenheit, die Herstellungsart oder die Preisbemessung von 
Waren oder gewerblichen Leistungen, über die Art des Bezuges oder die 
Bezugsquelle von Waren, über den Besitz von Auszeichnungen, über den 
Anlaß oder den Zweck des Verkaufs wissentlich unwahre und zur Irre
führung geeignete Angaben tatsächlicher Art macht, wird mit 
Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark bestraft3). 

Ist der Täter bereits einmal wegen einer Zuwiderhandlung gegen die 
vorstehende Vorschrift bestraft, so kann neben oder statt der Geldstrafe 
auf Haft oder auf Gefängnis bis zu sechs Monaten erkannt werden; die 
Bestimmungen des § 245 des Strafgesetzbuchs finden entsprechende An
wendung. 

§ 6. Wer zu Zwecken des Wettbewerbes über das Erwerbsgeschäft 
eines anderen, über die Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts, 
über die Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen Behauptungen 
tatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, welche geeignet sind, den Be
trieb des Geschäfts oder den Kredit des Inhabers zu schädigen, 
ist, sofern die Behauptungen nicht erweislich wahr sind, dem Verletzten 
zum Ersatze des entstandenen Schadens verpflichtet. Auch kann der Ver
letzte den Anspruch geltend machen, daß die Wiederholung oder Verbrei
tung der Behauptungen unterbleibe. 

Die Bestimmungen des ersten Absatzes findet keine Anwendung, wenn 
der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes 
Interesse hat. 

§ 7. Wer wider besseres Wissen über das Erwerbsgeschäft eines 
anderen, über die Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts, über 
di'El Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen unwahre Be
hauptungen tatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, welche ge-

1 ) 0e~t §§ 935 unb 940 ber ,3itJil1Jro&efiorbnung, \)'a!fung ber ~f. I:Jom 20. Wlai 1898 
(ffi.®.~l. 6. 410). 

2 ) 0e~t § 942 ber ,3ii:Jil1Jto3efiorbnung, \)'a!fung ber ~f. I:Jom 20. Wlai 1898 (ffi.@.~l. 
6. 410). 

3 ) 2luf ®runb biefes § 4 ift roieber~ort bie ~eftrafung uon nid)t a1J1Jrobierten 
.\) eilfün ftl ern wegen unlauteren )ffiettberoerbes b11rd) umoaljre, übertriebene 2ln> 
vreifung iljrer ileiftungen ober ber oon iljnen angeroenbeten .peil mittel erfolgt. 
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eignet sind, den Betrieb des Geschäfts zu schädigen, wird mit Geldstrafe 
bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre 
bestraft. 

§ 8. Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma 
oder die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts, eines gewerb
lichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise benutzt, welche 
darauf berechnet und geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, 
der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein 
anderer befugterweise bedient, ist diesem zum Ersatze des Schadens ver
pflichtet. Auch kann der Anspruch auf Unterlassung der mißbräuchlichen 
Art der Benutzung geltend gemacht werden. 

§ 9. Mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit Gefängnis 
bis zu einem Jahre wird bestraft, wer als Angestellter, Arbeiter oder 
Lehrling eines Geschäftsbetriebes Geschäfts- oder Betriebsgeheim
nisse, die ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst zu
gänglich geworden sind, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses 
unbefugt an andere zu Zwecken des Wettbewerbes oder in der Absicht, 
dem Inhaber des Geschäftsbetriebes Schaden zuzufügen mitteilt. 

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Geschäfts- oder Betriebs
geheimnisse, deren Kenntnis er durch eine der im Abs. I bezeichneten 
Mitteilungen oder durch eine gegen das Gesetz oder die guten Sitten ver
stoßende eigene Handlung erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbes un
befugt verwertet oder an Andere mitteilt. 

Zuwiderhandlungen verpflichten außerdem zum Ersatze des ent
standenen Schadens. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

§ IO. Wer zum Zweck des Wettbewerbes es unternimmt, einen anderen 
zu einer unbefugten Mitteilung der im § 9 Abs. I bezeichneten Art zu be
stimmen, wird mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark oder mit Gefängnis 
bis zu neun Monaten bestraft. 

§ Il. Die in den§§ I, 6, 8, 9 bezeichneten Ansprüche auf Unter
lassung oder Schadensersatz verjähren in sechs Monaten von dem 
Zeitpunkt an, in welchem der Anspruchsberechtigte von der Handlung und 
von der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf 
diese Kenntnis in drei Jahren von der Begehung der Handlung an. 

Für die Ansprüche auf Schadensersatz beginnt der Lauf der Verjährung 
nicht vor dem Zeitpunkt, in welchem ein Schaden entstanden ist. 

§ 12. Die Strafverfolgung tritt mit Ausnahme der im§ 5 bezeich
neten Fälle nur auf Antrag ein. In den Fällen des § 4 hat das Recht den 
Strafantrag zu stellen, jeder der im § I Abs. 1 bezeichneten Gewerbe
treibenden und V er bände 1). 

Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig. 
Strafbare Handlungen, deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt, 

können von dem zum Strafantrage Berechtigten im Wege der Privatklage 
verfolgt werden, ohne daß es einer vorgängigen Anrufung der Staatsanwalt-

1) ~anad) fönnen gemäji § 1 1ft q t e unb beten ~eroi\nbe ( Wqtefammem unb 
·~ereine) nur gegen l.ßerfonen, bie .,-l:leiftungen gleid)er ober tJerttJanbter Wrt" in ben 
gefd)äftlid)en ~erfe'f)r bringen, alfo l.ßerfonen, ttJeld)e bie S)eilfunft au5üoen, ®trafantrag 
fteiien. 1la5 ffi.C\.1. 'f)at iebod) 1)ier5u unter bem 27. WCai 1904 (l.ß1).3tg. 1905 lfu. 22) 
unb bem 11. ~anuar 1906 (l.ß1).3tg. 1906 %. 68) folgenben Cl.lrunbfa~ aufgefte!It: 
~ie Wnfünbigung eine$ W1ittel5 gegen oeftimmte R'tanf'f)eiten ift eine bet ätßtlid)en 
Beiftung tJerttJanbte 1:ätigfeit. ~emgemäji finb bie Wr3te al!3 l_ßrobu3enten tJetttJanbter 
gettJetblid)et l.leiftungen oered)tigt, aud) gegen Wnfünbigungen tJon ,Peilmitteln auf 
Cl.lrunb bei:J Cl.lefe~ei:J ßUt 5Befämvfung be5 unlauteren iillettoettJeroei:J ®trafantrag ßU fleHen. 
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schaft bedarf. Die öffentliche Klage wird von der Staatsanwaltschaft nur 
dann erhoben, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. 

Geschieht die Verfolgung im Wege der Privatklage, so sind die Schöffen
gerichte zuständig. 

§ 13. Wird in den Fällen des § 4 auf Strafe erkannt, so kann ange
ordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffent
lich bekannt zu machen sei. 

Wird in den Fällen des § 7 auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem 
Verletzten die Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung innerhalb be
stimmter Frist auf Kosten des Verurteilten öffentlich bekannt zu machen. 

Auf Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten kann das Gericht 
die öffentliche Bekanntmachung der Freisprechung anordnen; die 
Staatskasse trägt die Kosten, insofern dieselben nicht dem Anzeigenden 
oder dem Privatkläger auferlegt worden sind. 

Ist in den Fällen der §§ I, 6 und 8 auf Unterlassung Klage erhoben, 
so kann in dem Urteile der obsiegenden Partei die Befugnis zugesprochen 
werden, den verfügenden Teil des Urteils innerhalb bestimmter Frist auf 
Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen. 

Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen. 
§ 14. Neben einer nach Maßgabe dieses Gesetzes verhängten Strafe 

kann auf Verlangen des Verletzten auf eine an ihn zu erlegende Buße 
bis zum Betrage von zehntausend Mark erkannt werden. Für diese Buße 
haften die zu derselben Verurteilten als Gesamtschuldner. Eine erkannte 
Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Entschädigungsan
spruchs aus. 

XI. Die Nahrungsmittelgesetzgebung~ 
'Iler ~Setfe{jr mit ma{)rung5mitteln, @enuflmitteln unb @ebraud)5gegen• 

ftänben ift im 'Ileutj"d)en ffieid)e burd) ein allgemeine5 ®efe~ unb eine ffiei1Je 
fve~ieller ®efe~e geregelt. ($;5 finb bie5 im ganaen in d)rotuJlogifd)er ~olge nad)• 
fte{jenbe @ej e~e 1 ) : 

1. @eje~ betr. ben )Serfe{)r mit ma{)rung5mitteln, @enuflmitteln unb @e· 
braud)5gegenfiänben bom 14. imai 1879. 'Ila5 fogenannte aUgemeine ma{)· 
rung5mittelgef e~. 

2. @eje~ betr. ben /Setfe{jr mit blei· unb ainf{)a!tigen @egenftänben bom 
25. 0uni 1887. 'Ila5 fogenannte ~lei unb ßinfgefe~. 

3. @eje~ betr. bie /Sertvenbung gefunb{jeit5fd)äblid)er ~arben bei ber ~er· 
ftellung bon ma{)rung5mitteln, @enuflmitteln unb @ebraud)5gegenjtänben bom 
5. 0uli 1887. 'Ila5 fogenannte ~arbengefe~. 

4. @eje~ betr. ben /Serfe{jr mit ~utter, ~äfe, 6d)mal~ unb beten ();tja~· 
mitteln bom 15. 0uni 1897. 'Ila5 fogenannte imargatinegefe~. 

5. @eje~ betr. bie 6d)lad)tbie{)• unb ~leifd)befd)au bom 3. 0uni 1900. 'Ila5 
fogenannte ~leifd)befd)augefe~. 

6. @eje~ betr. ben /Setfe{jr mit ~ein, tvein{jaltigen unb tueinä{jnlid)en ®e· 
tränfen oom 24. imai 1901. 'Ila5 fogenannte 1llieingefe~. 

7. 6üflfioffgefe~ bom 7. 0uli 1902. 

1) Q:ine au5fü~tlid)e 58eatbeitung biefet Qlefe~e ift etfd)ienen untet bem ::titel: :l)ie 
91a~tung5mittelgefe~gebung im :l)eut[d)en !Reid). !Bon Qlelj. !Reg.·!Rat jßtof. 
Dt. sr. bon 58ud)fa. 58etlin 1901, !Betlag bon Suliuii! 61Jtinget. 
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)Bon biefen @efe~en ~oben bas 581ei· unb 3infgefe~ 1}, bas Wtargarinegefeb2) 
unb bas ~leifdjbefdjaugefe~ 3 ) tJorliegenb fein Sntereffe. :Ilagegen fie~en bie übrigen 
angefü~rten ®efe~e audj ~um SU:~ot~efentuefen unb ~um SU:~neitJerfe~r in 5Se· 
~ie~ungen. S~re biesbe~üglidjen 5Seftimmungen finb ba~er im folgenben im )illort• 
laut tuiebergegeben. 

Gesetz, betr. den Verkehr m.it Nahrungs~nitteln, 
Genußm.itteln und Gebrauchsgegenständen. 

Vom 14. Mai 1879 (R.G.Bl. S. 145). 

§I. Der Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln4), sowie mit 
Spielwaren, Tapeten, Farben, Eß-, Trink- und Kochgeschirr und mit 
Petroleum unterliegt der Beaufsichtigung nach Maßgabe dieses Gesetzes. 

§ 2. Die Beamten der Polizei sind befugt, in die Räumlichkeiten, 
in welchen Gegenstände der im § 1 bezeichneten Art feilgehalten 5) werden, 
während der üblichen Geschäftsstunden oder während die Räumlichkeiten 
dem Verkehre geöffnet sind, einzutreten. Sie sind befugt, von den 
Gegenständen der im § 1 bezeichneten Art, welche in den angegebenen 
Räumlichkeiten sich befinden, oder welche an öffentlichen Orten, auf 
Märkten, Plätzen, Straßen oder im Umherziehen verkauft oder feilgehalten 
werden, nach ihrer Wahl Proben zum Zwecke der Untersuchung gegen 
Empfangsbescheinigung zu entnehmen. Auf Verlangen ist dem Besitzer 
ein Teil der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen. 
Für die entnommenen Proben ist Entschädigung in Höhe des üblichen 
Kaufpreises zu leisten. 

§ 3. Die Beamten der Polizei sind befugt, bei Personen, welche auf 
Grund der §§ 10, 12, 13 dieses Gesetzes zu einer Freiheitsstrafe verurteilt 

1 ) Wus bem !Blei· unb 3infgeje~ ijt nur folgenbe in § 2 entl)altene !Beftimmun(l 
l)ert>or&ul)eoen: 

Zur Herstellung von Mundstücken für Saugflaschen, Saugringen und 
Warzenhütchen darf blei- oder zinkhaltiger Kautschuk nicht verwendet sein. 

2) 3ur Wusfül)rung bes Wlargarinegeje~es erging eine umfangreic[Je amtlic[Je Wn• 
tueijung ßUr c[Jemijc[Jen Unterjuc[Jung t>on ~etten unb Sfäjen. !Befanntmac[Jung 
bes ffieic[Jsfan&lers oom 1. W~ril 1898. 

3 ) ~ine mit bem ~leijc[Joejc[Jaugeje~ in !Beroinbung ftel)enbe !Berfügung oetr. bie 
3ulajjung t>on Wvotl)efern ßUr :tric[Jinenjc[Jau ijt bereits auf 5. 8 aogebrudt. 

~ine erläuterte Wusgaoe bes 5c[Jlac[Jtoie1)· unb ~leijc[Joejc[Jaugeje~es neoft jiimt• 
IidJen Wusfül)rungsoeftimmungen oon ®el). ffiat t>on !Buc[Jfa ijt im !Berlage oon 3ulius 
5vringer in !Berlin erjc[Jienen. 

4 ) Wuf Wqneimittel oe&iel)t jic[J bas ®eje~ jomit nic[Jt. IJiac[J einem Urteil bes 
ffi.@. t>om 15. 3anuar 1906 (l.ß1J-3tg. 1906 IJir. 6) gel)t aus bem @eje~ oe&üglic[J ber 
9lt&neien nic[Jts l)ert>or. "®enuflmittel \inb jolc[Je 5toffe, bie getuol)nl)eitsmäflig in ben 
Sförver aufgenommen tuerben. :Ilas ift oei Wqneien nic[Jt ol)ne tueiteres ber 
j"S'all". Wnbererjeits jc[Jlieflt aoer oei einem l_ßrävarat, ber jotool)l als Wr&neimittel toie 
als ®enuflmittel bienen joU, ß· 58. ein i!eoensoitter, bie Wnvreijung alS Wr&neimittel 
bejfen gleic[J&eitige Wuffajjung alS @enuflmittel nic[Jt aus. "5te1)en ber S)erfteUung unb 
bem !Bertrieo nac[J oeiberlei ffiic[Jtung t>erjc[Jiebene geje~lic[Je !Beroote entgegen, jo ent• 
l)ält bie ben !Berooten ßUtuiber erfolgte S)erfteUung ujto. auc[J eine !Berle~ung ber mel)reren 
5trafgeje~e (ffi.®. 13. 3uli 1881). 

5 ) ~er ffiec[Jtsoegriff bes ~eill)altens im Sinne bes IJial)rungsmittelgeje~es l)at 
~ur nottoenbigen !Borausje~ung, bafl bie feilgel)altenen ®egenftänbe, unb &toar in ber 
ffiegel tuenigftens t>on einem oeftimmten Drte aus, &um Wnfauf burc[J bas l_ßuolifum 
bmit ge~alten unb biejem 3ugänglid) gemad)t tuerben (ffi.@. 12. Wlär& 1903, l_ß1).3tg. 
1904 IJir. 25 ). 
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sind, in den Räumlichkeiten, in welchen Gegenstände der im§ I bezeichneten 
Art feilgehalten werden, oder welche zur Aufbewahrung oder Herstellung 
solcher zum Verkaufe bestimmter Gegenstände dienen, während der im 
§ 2 angegebenen Zeit Revisionen vorzunehmen. 

Diese Befugnis beginnt mit der Rechtskraft des Urteils und erlischt 
mit dem Ablaufe von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem 
die Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist. 

§ 4. Die Zuständigkeit der Behörden und Beamten zu den in §§ 2 
und 3 bezeichneten Maßnahmen richtet sich nach den einschlägigen landes
rechtlichen Bestimmungen. Landesrechtliche Bestimmungen, welche der 
Polizei weitergehende Befugnisse als die in §§ 2 und 3 bezeichneten 
geben, bleiben unberührt. 

§ 9. Wer den Vorschriften der §§ 2-4 zuwider den Eintritt in die 
Räumlichkeiten, die Entnahme einer Probe oder die Revision verweigert, 
wird mit Geldstrafe von 50 bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft. 

§ 10. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu 
1500 Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 

I. wer zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr Nahrungs
oder Gerrußmittel nachmacht oder verfälscht!), 

2. wer wissentlich Nahrungs- oder Genußmittel, welche verdorben oder 
nachgemacht oder verfälscht sind, unter Verschweigung dieses Um
standes verkauft oder unter einer zur Täuschung geeigneten Be
zeichnung feilhält. 

§ 11. Ist die im § 10 Nr. 2 bezeichnete Handlung aus Fahrlässigkeit 
begangen worden, so tritt Geldstrafe bis zu 150 Mark oder Haft ein. 

§ 12. Mit Gefängnis, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte erkannt werden kann, wird bestraft: 

I. wer vorsätzlich Gegenstände, welche bestimmt sind, anderen als 
Nahrungs- und Gerrußmittel zu dienen, derart herstellt, daß der 
Genuß derselben die menschliche Gesundheit zu beschädigen 
geeignet ist, irrgleichen wer wissentlich Gegenstände, deren Genuß 
die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, als Nahrungs
oder Gerrußmittel verkauft, feilhält, oder sonst in Verkehr 
bringt; 

2. wer vorsätzlich Bekleidungsgegenstände, Spielwaren, Tapeten, Eß-, 
Trink- oder Kochgeschirr oder Petroleum derart herstellt, daß der 
bestimmungsgemäße oder vorauszusetzende Gebrauch dieser Gegen
stände die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, in
gleichen wer wissentlich solche Gegenstände verkauft, feilhält oder 
sonst in Verkehr bringt. Der Versuch ist strafbar. 

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung oder der Tod 
eines Menschen verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu fünf 
Jahren ein. 

§ 13. War in den Fällen des § 12 der Genuß oder Gebrauch des Gegen
standes die menschliche Ge s und h e i t zu zerstören geeignet und war 
diese Eigenschaft dem Täter bekannt, so tritt Zuchthausstrafe bis zu zehn 
Jahren, und wenn durch die Handlung der Tod eines Menschen verursacht 
worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslängliche 
Zuchthausstrafe ein. 

1 ) C!:in l!lerfäljd)en liegt tJor, tuenn mit ber urj~rünglid)en ~are burd) 3uje~eJt 
tJon IStoffen eine äuj3erlid) nid)t etfennbare l!lerjd)led)terung vorgenommen ober einer 
minber guten ~are burd) Wnroenbung fünftlid)er Whttel ber ®d)cin dner bejjeren 5lliarc 
gegeben ift (ffi.(l.l. 21. ~{~ril 1885). 
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Neben der Straf() kann auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt 
werden. 

§ 14. Ist eine der in den§§ 12, 13 bezeichneten Handlungen aus Fahr
lässigkeit begangen worden, so ist auf Geldstrafe bis zu 1000 Mark oder 
Gefängnisstrafe bis zu sechs Monaten und, wenn durch die Handlung ein 
Schaden an der Gesundheit eines Menschen verursacht worden ist, auf 
Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre, wenn aber der Tod eines MenschEn 
verursacht worden ist, auf Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu drei 
Jahren zu erkennen. 

§ 15. In den Fällen der§§ 12-14 ist neben der Strafe auf Einziehung 
der Gegenstände zu erkennen, welche den bezeichneten Vor::;chriften zu
wider hergestellt, verkauft, feilgehalten oder sonst in Verkehr gebracht sind, 
ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht; in den 
Fällen der §§ 8, 10, ll kann auf die Einziehung erkannt werden. 

Ist in den Fällen der §§ 12-15 die Verfolgung oder die Verurteilung 
einer bestimmten Person nicht ausführbar, so kann auf die Einziehung 
selbständig erkannt werden. 

§ 16. In dem Urteil oder dem Strafbefehl kann angeordnet werden, 
daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt 
zu machen sei. 

Auf Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten hat das Gericht die 
öffentliche Bekanntmachung der Freisprechung anzuordnen; die Staats
kasse trägt die Kosten, insofern dieselbe nicht dem Anzeigenden auferlegt 
worden sind. In der Anordnung ist die Art der Bekanntmachung zu be
stimmen. 

Sofern infolge polizeilicher Untersuchung von Gegenständen der im 
§ 1 bezeichneten Art eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung ein
tritt, fallen dem Verurteilten die durch die polizeiliche Untersuchung er
wachsenen Kosten zur Last. Dieselben sind zugleich mit den Kosten dEs 
gerichtlichen Verfahrens festzusetzen und einzuziehen 1 ). 

§ 17. Besteht für den Ort der Tat eine öffentliche Anstalt zur 
technischen Untersuchung von Nahrungs- und Gen ußmitteln, 
so fallen die auf Grund dieses Gesetzes auferlegten Geldstrafen, soweit die
selben dem Staate zustehen, der Kasse zu, welche die Kosten der Unter
haltung der Anstalt trägt. 

Gesetz, betr. die Verwendung gesundheitsschädlicher :t'arben 
bei derHerstellungvon Nahrungsmitteln, Genußmitteln und 

Gebrauchsgegenständen. 
Vom 5. Juli 1887 (R.G.Bl. S. 277). 

§ I. Gesundheitsschädliche Farben dürfen zur Herstellung von 
Nahrungs- und Genußmitteln, welche zum Verkaufe bestimmt sind, nicht 
verwendet werden. 

Gesundheitsschädliche Farben im Sinne dieser Bestimmung sind die
jenigen Farbstoffe und Farbzubereitungen, welche: Antimon, Arsen, Baryum, 
Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Uran, Zink, Zinn, Gummi
gutti, Korallin, Pikrinsäure enthalten. 

Der Reichskanzler ist ermächtigt, nähere Vorschriften über das bei 

1) Wbf. 3 bes § 16 ift burd) @efe~ bom 29. ~uni 1887 (ffi.®.5Sl. 6. 276) l)in&u· 
gefügt. 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Auf!. 10 
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der Feststellung des Vorhandenseins von Arsen und Zinn anzuwendende 
Verfahren zu erlassen 1 ). 

§ 2. Zur Aufbewahrung oder Verpackung von Nahrungs- und 
Cffinußmitteln, welche zum Verkauf bestimmt sind, dürfen Gefäße, Um
hüllungen oder Schutzbedeckungen, zu deren Herstellung Farben der im 
§ 1 Abs. 2 bezeichneten Art verwendet sind, nicht benutzt werden. 

Auf die Verwendung von schwefelsaurem Baryum (Schwerspat, blanc 
fixe), Barytfarblacken, welche von kohlensaurem Baryum frei sind, Chrom
oxyd, Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen als Metallfarben, Zinnober, 
Zinnoxyd, Schwefelzinn als Musivgold, sowie auf alle in Glasmassen, Gla
suren oder Emails eingebrannte Farben und auf den äußeren Anstrich von 
Gefäßen aus wasserdichten Stoffen findet diese Bestimmung nicht An
wendung. 

§ 3. Zur Herstellung von kosmetischen Mitteln (Mitteln zur 
Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haares oder der Mund
höhle), welche zum Verkauf bestimmt sind, dürfen die im § 1 Abs. 2 be
zeichneten Stoffe nicht verwendet werden. 

Auf schwefelsaures Baryum (Schwerspat, blanc fixe), Schwefelcadmium, 
Chromoxyd, Zinnober, Zinkoxyd, Zinnoxyd, Schwefelzink, sowie auf 
Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen in Form von Puder findet diese 
Bestimmung nicht Anwendung2). 

§ 8 Abs. 2. Die Herstellung der 0 b l a t e n unterliegt den Bestimmungen 
im § 1, jedoch sofern sie nicht zum Genusse bestimmt sind, mit der Maß
gabe, daß die Verwendung von schwefelsaurem Baryum (Schwerspat, 
blanc fixe), Chromoxyd und Zinnober gestattet ist. 

§ 10. Auf die Verwendung von Farben, welche die im § 1 Abs. 2 
bezeichneten Stoffe nicht als konstituierende Bestandteile, sondern nur als 
Verunreinigungen, und zwar höchstens in einer Menge enthalten, welche 
sich bei den in der Technik gebräuchlichen Darstellungsverfahren nicht 
vermeiden läßt, finden die Bestimmungen der §§ 2-9 nicht Anwendung. 

§ 11. Auf die Färbung von Pelzwaren finden die Vorschriften 
dieses Gasetzes nicht Anwendung. 

§ 12. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft: 
I. wer den Vorschriften der §§ 1-5, 7, 8 und 10 zuwider Nahrungs

mittel, Gerrußmittel oder Gebrauchsgegenstände herstellt, aufbe
wahrt oder verpackt, oder derartig hergestellte, aufbewahrte oder 
verpackte Gegenstände gewerbsmäßig verkauft oder feilhält ; 

§ 13. Neben der im§ 12 vorgesehenen Strafe kann auf Einziehung 
der verbotswidrig hergestellten, aufbewahrten, verpackten, verkauften oder 
feilgehaltenen Gegenstände erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem 
Verurteilten gehören oder nicht. 

1) Wuf @run'o 'oiefet IBeftimmung erging 'oie IBefanntmadjung 'oes ffieidjsfanalets 
uom 10. WlJtil1888 bett. bie Untetfudjung tJon iYatben, @eflJinften unb @e· 
meben auf Wtfen unb 3inn. 

2 ) § 3 bes @efe~es gilt audj füt 'oen ~etfauf tJon fosmetifdjen WCitteln in 
WlJot~efen. :Ilanadj ift insbefonbete ein ~etfauf tJOn !SommetflJto\fenfalben, bie Ouecf· 
jilbetlJtäoilJitat ent~alten, obet tJon fogenanntem stummetfelbfdjen ~afdjtuafiet, bas 
untet 3ufa~ tJon ~Bleiacetat ~etgeftellt ift, fitafbat. ~etutteilungen finb ~infidjtlidj quecf· 
jilbet~altiget !SommetflJro\fenfalbe fdjon einige WCale befannt getuotben (ffi.@. Wläq 1899, 
~~-3tg. 1899 91r. 25). 91atürlidj fommt bas iYarbengefe~ nur bann in IBetradjt, tuenn 
bie WCittel lebiglid) 0u Mmetifd)en 3tuecfen beftimmt jinb. ~rälJarate, bie 0u S) eil· 
0mecfen bienen )ollen, unterliegen bei i~rer Wbgabe in WlJot~efen nidjt bem iYarben· 
geje~, jonbetn nur ben ~orfdjtiften übet bie 9lbgabe ftatfmirfenbet ~lr0neimitel (fic~e 
%eil XV). 
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Ist die Verfolgung oder Verurteilrmg einer bestimmten Person nicht 
ausführbar, so kann auf die Einziehrmg selbständig erkannt werden. 

§ 14. Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit 
Nahrrmgsmitteln, Genußmitteln rmd Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 
1879 bleiben rmberührt. Die Vorschriften in den§§ 16, 17 desselben finden 
auch bei Zuwiderhandlrmgen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen Ge
setzes Anwendrmg. 

Gesetz, betr. den Verkehr :mit Wein, weinhaltigen und 
weinähnlichen Getränken. 
Vom 24. Mai 1901 (R.G.Bl. S. 175)1). 

§ 1. Wein ist das durch alkoholische Gärung aus dem Safte der 
Weintraube hergestellte Getränk. 

§ 3. Es ist verboten die gewerbsmäßige Herstellung oder Nach
machung vbn Wein rmter Verwendrmg ... 

5. von Säuren, säurehaltigen Stoffen, insbesondere von Weinstein, rmd 
Weinsäure, von Bouquetstoffen, künstlichen Moststoffen oder Essen
zen, rmbeschadet der V erwendrmg aromatischer "oder arzneilicher 
Stoffe bei der Herstellrmg von solchen Weinen, welche als landes
übliche Gewürzgetränke oder als Arzneimittel rmter den hierfür 
gebräuchlichen Bezeichnrmgen (Wermutwein, Maiwein, Pepsin
wein, Chinawein rmd dergleichen) in den Verkehr kommen. 

§ 7. Die nachbenannten Stoffe, nämlich: 
lösliche Aluminiumsalze (Alarm u. dgl. ), Baryumverbindrmgen, Bor
säure, Glyzerin 2 ), Kermesbeeren, Magnesiumverbindrmgen, Salizyl
säure, unreiner (freien Amylalkohol enthaltender) Sprit, rmreiner 
(nicht technisch reiner) Stärkezucker, Strontiumverbindrmgen, Teer
farbstoffe), 

oder Gemische, welche einen dieser Stoffe enthalten, dürfen Wein, wein
haltigen oder weinähnlichen Getränken, welche bestimmt sind, anderen als 
Nahrungs- oder Genußmittel zu dienen, bei oder nach der Herstellrmg 
nicht zugesetzt werden. 

Der Brmdesrat ist ermächtigt, noch andere Stoffe zu bezeichnen, auf 
welche dieses Verbot Anwendrmg zu finden hat 3 ). 

§ 8. Wein, weinhaltige rmd weinähnliche Getränke, welchen, den Vor
schriften des § 7 zuwider, einer der dort oder der vom Brmdesrate gemäß 
§ 7 bezeichneten Stoffe zugesetzt ist, dürfen weder feilgehalten noch 
verkauft, noch sonst in V er kehr gebracht werden. 

§ 10. Bis zur reichsgesetzlichen einheitlichen Regelrmg der Beauf
sichtigung des Verkehrs mit Nahrungs- rmd Gen ußmitteln treffen 

1) ~ie oben nid)t abgebrucften !Beftimmungen bes ~eingefe~es ~aben nur für 
ben ~einbau unb ben ~einfellerbetrieb !Bebeutung. ~ie §§ 13-18 ent~alten Straf• 
beftimmungen. 

2) ~aß !Berbot bes &l~3erin3ufa~es ift bes~alb intereffant, weil baß ~eutfd)e 2Ir3nei· 
bud) bei jßepfinroein einen &e~alt oon 2 jßro3ent &l~3erin tJotfd)reibt. Solange ber 
jßepfinroein nur als ~eilmittel bienen foll - unb baß ift natürlid) bie !Regel -, ift ein 
!fonflift mit bem ~eingefe~ ausgefd)loffen. Soll er aber gleid)3eitig als !Ra~rungs· ober 
&enuflmittel bienen, fo mürbe bie 2lbgabe eines nad) ber offi&iellen !Botfd)rift ~crgeftellten 
jßräparates gegen baß ~eingefe~ tJerfto{ien. 

B) ~urd) bie !Befanntmad)ung tJom 2. 3uli 1901 (ffi.&.!Bl. S. 257) ift baß !Berbot 
bes § 7 2lbf. 1 auf löslid)e O'luotoet!Jinbungen unb ~i5mutoet!Jinbungen, joroie auf ®c• 
mifd)e, roeld)e einen biejet Stoffe ent~alten, ausgebe~nt roorbrn. 

10* 
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die Landesregierungen darüber Bestimmung, welche Beamten und Sach
verständigen für die in den nachfolgenden Vorschriften bezeichneten 
Maßnahmen zuständig sind 1 ). 

Diese Beamten und Sachverständigen sind befugt, außerhalb der Nacht
zeit und, falls Tatsachen vorliegen, welche annehmen lassen, daß zur Nacht
zeit gearbeitet wird, auch während dieser Zeit, in Räume, in denen Wein, 
weinhaltige oder weinähnliche Getränke gewerbsmäßig hergestellt, aufbe
wahrt, feilgehalten oder verpackt werden2), einzutreten, daselbst Besich
tigungen vorzunehmen 3 ), geschäftliche Aufzeichnungen, Frachtbriefe 

1 ) ~utdj § 10 ift bie jogenannte stelletfontrolle eingefü{jtt worben. Übet bie 
Wuswa{jl bet ~eamten, benen in l;ßteu{ien bieje Sfonttolle obliegt, beftimmt ein illCin.·~tl. 
tJom 23. 3anuat 1902 folgenbes: 

Diese Aufsicht wird nicht den niederen Polizeiorganen, welchen dazu Vorbildung 
und Sachkenntnis fehlt, zu überlassen, vielmehr, soweit nicht die Einhaltung rein 
formeller Vorschriften in Betracht kommt, sachkundigen Personen, beispielsweise An
gestellten von Weinbauschulen, von öffentlichen Untersuchungsanstalten für Nahrungs
und Genußmittel, unabhängigen Nahrungsmittelchemikern und ähnlichen Sachverstän
digen zu übertragen sein. In den weinbautreibenden Distrikten empfiehlt es sich, vor 
der Auswahl der für die Kontrolle bestimmten Persönlichkeiten die Landwirtschafts
kammern zu Vorschlägen aufzufordern. 

3n l;ßteu{ien wirb bie Sfonttolle 0m0eit e{jtenamtlidj ausgeübt. 'I:ie ~ntfdjäbi· 
gung ufw. betu{jt auf einet jeweiligen ~eteinbatung 0wifdjen ~anbrat unb ISadjtJet• 
ftänbigen, bie tJot bet ~rnennung erfolgt. 

2) 'l)ie ein0elnen @efdjäftsbetriebe, weldje bet Sfontrolle unterliegen, finb für 
l;ßreu{ien in einem illCin.·~tl. tJom 28. 3uli 1903 folgenbetma{ien gefenn0eidjnet: 

Nicht nur Räume, in welchen Wein gekeltert und auf anderem Wege hergestellt 
wird, sind in der vorgeschriebenen Weise durch geeignete Sachverständige zu über
wachen, sondern alle Räume, in denen Wein, weinhaltige oder weinähnliche Getränke 
gewerbsmäßig hergestellt, aufbewahrt, feilgehalten oder verpackt werden, sind 
der Kontrolle zu 1mterwerfen. 

Übet bie ~tage, inwieweit W.p o t{j efe n, ~togen{janblungen unb ä{jnlidje @e· 
fdjäfte bet lffieinfontroile unterliegen, wirb in einem illCin.-~1. tJom 11. !notJembet 
1904 gefagt, 

daß die Ausdehnung der Kontrolle auf Flaschenlager in Krämereien, Drogenhand
lungen und ähnlichen Geschäften nicht erforderlich ist, falls kein Bezug von Wein in 
Fässern stattfindet. Für die gebrauchsfertigen Flaschen genügt alsdann der glaub
würdige Nachweis, daß dieselben in einem der regelmäßigen polizeilichen Kontrolle 
unterstellten Betriebe abgefüllt worden sind. Apotheken unterliegen der Kontrolle 
im Sinne des Weingesetzes nur dann, wenn in denselben ein Nebenhandel mit Wein 
betrieben wird, für welchen die angeführten Bedingungen nicht in Betracht kommen. 

~in weitetet illCin.·~tl. tJom 19. 3uli 1905 betont bann nodj, bafl bie ~eibtingung 
eines !nadjweifes übet bie .\)etfunft bet ~lafdjenweine nidjt bmdj .poli0eilidje Wnotbnung 
et0wungen werben fann, fonbetn ben .\)änbletn nur an{jeimgeftellt ift, um babutdj ~e· 
fteiung tJon bet einge{jenben lffieinfontrolle 0u et0ielen. 

W.pot{jefet, bie lffieine lebiglidj im eigentlidjen W.pot{jefenbettiebe tJetwenben 0ut 
~atftellung tJon wein{jaltigen ~eilmitteln obet oUt ~etwenbung in bet ffieae,Ptut, fönnen 
ba{jet nadj bem etwä{jnten illCin.·~tl. bet ~eauffidjtigung übet{jau.pt nidjt unterworfen 
werben, gleidjgültig, wie unb wo{jer fie ben lffiein be0ogen {jaben. !nur fofetn ein wenn 
audj unbebeutenbet !neben{janbel mit lffiein tJotliegt, ift bie ~etedjtigung bet lffiein· 
fontrolle gegeben. elie tritt jebodj audj bann nur in 0wei \}ä!len ein, nämlidj: a. wenn 
bet lffiein in ~äffetn be3ogen ift obet b. wenn bet ~e3ug 3war in gebraudjsfettigen ~lafdjen 
erfolgte, jebodj nidjt bet glaubwürbige !nadjweis erbradjt werben fann, bafl bie ~lafdjen 
in einem bet regelmäfligen .poli0eilidjen Sfonttolle untetftellten ~ettiebe abgefüllt finb. 

3) ~n l;ßteu{ien follen nadj bem illCin.·~tl. tJom 28. 3uli 1903 "bie in bem § 10 
bes @efebes nä{jet beaeidjneten ffiäume im .~:laufe tJon brei ~a{jten minbeften!3 einet 
uniJetmuteten Sfonttolle butdj bie @SadjtJetftänbigen unterworfen werben". 
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und Bücher einzusehen, auch nach ihrer Auswahl Proben zum Zwecke der 
Untersuchung gegen Empfangsbescheinigung zu entnehmen. Auf Verlangen 
ist ein Teil der Probe amtlich, verschlossen oder versiegelt zurückzulassen 
und für die entnommene Probe eine angemessene Entschädigung zu 
leisten. 

Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraume vom ersten April bis dreißigsten 
September die Stunden von neun Uhr abends bis vier Uhr morgens und 
in dem Zeitraume vom ersten Oktober bis einunddreißigsten März die 
Stunden von neun Uhr abends bis sechs Uhr morgens. 

§ 11. Die Inhaber der im § 10 bezeichneten Räume sowie die von 
ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet, den 
zuständigen Beamten und Sachverständigen auf Erfordern Auskunft 
über das Verfahren bei Herstellung der Erzeugnisse, über den Umfang des 
Betriebs, über die zur Verwendung gelangenden Stoffe, insbesondere auch 
über deren Menge und Herkunft, zu erteilen, sowie die geschäftlichen Auf
zeichnungen, Frachtbriefe und Bücher vorzulegen. Die Erteilung von Aus
kunft kann jedoch verweigert werden, soweit derjenige, von welchem sie 
verlangt wird, sich selbst oder einem der im § 51 Nr. 1-3 der Strafprozeß
ordnung bezeichneten Angehörigen die Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung 
zuziehen würde. 

§ 12. Die Sachverständigen (§ 10) sind, vorbehaltlich der Anzeige 
von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, über die Tatsachen und Einrichtungen, 
welche durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit 
zu beobachten und sich der Mitteilung und Nachahmung der von den 
Gewerbetreibenden geheim gehaltenen, zu ihrer Kenntnis gelangten Be
triebseinrichtungen und Betriebsweisen, solange als diese Betriebsgeheim
nisse sind, zu enthalten. Sie sind hierauf zu beeidigen. 

§ 19. Die Vorschriften des Gesetzes vom 14. Mai 1879 bleiben un
berührt, soweit die §§ 2-11 des gegenwärtigen Gesetzes nicht entgegen
stehende Bestimmungen enthalten. Die Vorschriften in den §§ 16, 17 des 
Gesetzes vom 14. Mai 1879 finden auch bei Zuwiderhandlungen gegen die 
Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes Anwendung. 

§ 21. Der Bundesrat ist ermächtigt, Grundsätze aufzustellen, nach 
welchen die zur Ausführung dieses Gesetzes sowie des Gesetzes vom 14. Mai 
1879 in bezug auf Wein, weinhaltige und weinähnliche Getränke erforder
lichen Untersuchungen vorzunehmen sind 1 ). 

Süßstoft'gesetz. 
Vom 7. Juli 1902 (R.G.Bl. S. 253). 

§ l. Süßstoff im Sinne dieses Gesetzes sind alle auf künstlichem 
Wege gewonnenen Stoffe, welche als Süßmittel dienen können und eine 
höhere Süßkraft als raffinierter Rohr- oder Rübenzucker, aber nicht ent
sprechenden Nährwert besitzen2). 

1 ) \Bereits &U bem frü~eren ~eingefe~ ift oom ffieid)sfan~ler unter bem 25. ,Suni 
1896 eine Wntveifung &ur d)emifd)en Unterfud)ung bes ~eines etla!fen roorben, 
tveld)e burd) ~erorbnung oom 2. ,Suli 1901 mit einigen tvenigen ~nberungen aud) für 
bas neue @efetl alS mafigebenb be&eid)net tvorben ift. 

2 ) 91ad)bem burd) bas ®üfiftoffgefe~ b&tv. be!fen Wusfü~rungsbeftimmungen bie 
~erftellung uon ®üfiftoff &Um IDConolJol einer ein&igen ~abrir edlärt tvorben ift, finb bie 
oerfd)iebenen bis~er im ~anbei befinblid)en ®üfiftoffe oerfd)tvunben. 0.:!3 e~iftiert je~t 
nur nod) bas ®acd)arin in jeinen oerfd)iebenen ®tädegraben. 

'llie ®acd)arinfabrif bringt &Uf3Cit folgenbe l,ßrälJarate in ben ~anbei: 
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§ 2. Soweit nicht in den §§ 3-5 Ausnahmen zugelassen sind, ist es 
verboten: 

a. Süßstoff herzustellen oder Nahrungs- oder Gerrußmitteln bei 
gewerblicher Herstellung zu zusetzen; 

b. Süßstoff oder süßstoffhaltige Nahrungs- oder Gerrußmittel aus dem 
Ausland einzuführen; 

c. Süßstoff oder süßstoffhaltige Nahrungs- oder Gerrußmittel feilzu
halten oder zu verkaufenl). 

§ 3. Nach näherer Bestimmung des Bundesrats ist für die Herstel
lung oder die Einfuhr von Süßstoff die Ermächtigung einem oder mehreren 
Gewerbetreibenden zu geben. 

Die Ermächtigung ist unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zu 
erteilen und der Geschäftsbetrieb des Berechtigten unter dauernde amtliche 
Überwachung zu stellen. Auch hat der Bundesrat in diesem Falle zu be
stimmen, daß bei dem Verkaufe des Süßstoffs ein gewisser Preis nicht über
schritten werden sowie ob und unter welchen Bedingungen eine Ausfuhr 
von Süßstoff in das Ausland erfolgen darf. 

§ 4. Die Abgabe des gemäß§ 3 hergestellten oder eingeführten Süß
stoffs im Inland ist nur an Apotheken und an solche Personen gestattet, 
welche die amtliche Erlaubnis zum Bezuge von Süßstoff besitzen. 

Diese Erlaubnis ist nur zu erteilen: 
a. an Personen, welche den Süßstoff zu wissenschaftlichen Zwecken 

verwenden wollen; 
b. an Gewerbetreibende zum Zwecke der Herstellung von be

stimmten Waren, für welche die Zusetzung von Süßstoff aus 
einem die Verwendung von Zucker ausschließenden Grunde er
forderlich ist; 

c. an Leiter von Kranken-, Kur-, Pflege- und ähnlichen Anstalten 
zur Verwendung für die in der Anstalt befindlichen Personen; 

d. an die Inhaber von Gast- und Speisewirtschaften in Kurorten 2 ), 

deren Besuchern der Gerruß mit Zucker versüßter Lebensmittel 
ärztlicherseits untersagt zu werden pflegt, zur Verwendung für die 
im Orte befindlichen Personen. 

Die Erlaubnis ist ferner nur unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs 
und nur dann zu erteilen, wenn die Verwendung des Süßstoffs zu den an
gegebenen Zwecken ausreichend überwacht werden kann. 

§ 5. Die Apotheken dürfen Süßstoff außer an Personen, welche eine 
amtliche Erlaubnis (§ 4) besitzen, nur unter den vom Bundesrate festzu
stellenden Bedingungen abgeben. 

Die im § 4 Abs. 2 zu b benannten Bezugsberechtigten dürfen den Süß
stoff nur zur Herstellung der in der amtlichen Erlaubnis bezeichneten 
Waren verwenden und letztere nur an solche Abnehmer abgeben, welche 

1. !Raffiniertes E::acc{Jarin 550fnc{J = 100 p. c. 
2. ~eic{Jt löslic{Jes raffiniertes @lac{Jcarin 4 75 fad) 90 
a: Sl'riftalHSacc{Jarin 450fac{J 75 
4. ®acdJarintäfelc{Jen 91r. 1 llOfac{J 20 
5. mr. 2 180fad) 33 
6. " mr. 3 350 fad) 64 
1) ~ie frül)er tJielfac{J üblic{Je @ratisbeigabe oon itlüflftofftabletten burc{J 

~Brauereien ift al5 ein uerfc{Jleiertes 5Berfaufen berfelben an3u(el)en unb bemnac{J un· 
3Uläifig (ffi.@. 27. ~Uli 1904, l_ßl).ßtg. 1904 mr. 62; ffi.@. 23. ffi1ai 1905). 

2 ) ~ls Sl'urort im E::inne biefer 5Beftimmung ift nac{J ben ~usfül)rungsbeftimmungen 
3uqeit nur meuenal)r an3u(el)en. 
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derart zubereitete Waren ausdrücklich verlangen. Der Bundesrat kann 
bestimmen, daß diese Waren unter bestimmten Bezeichnungen und in be
stimmten Verpackungen feilgehalten und abgegeben werden müssen. 

Die zu c und d genannten Bezugsberechtigten dürfen Süßstoff oder 
unter Verwendung von Süßstoff hergestellte Nahrungs- oder Gerrußmittel 
nur innerhalb der Anstalt (zu c) oder des Ortes (zu d) abgeben. 

§ 7. Wer der Vorschrift des§ 2 vorsätzlich zuwiderhandelt, wird, 
soweit nicht die Bestimmungen des Vereinszollgesetzes Platz greifen, mit 
Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu eintausendfünf
hundert Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen worden, so tritt Geld
strafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder Haft ein. 

§ 8. Der Strafe des § 7 Abs. 1 unterliegen auch diejenigen, in deren 
Besitz oder Gewahrsam Süßstoff in Mengen von mehr als 50 Gramm 
vorgefunden wird, sofern sie nicht den Nachweis erbringen, daß sie den 
Süßstoff nach Irrkrafttreten dieses Gesetzes von einer zur Abgabe befugten 
Peraon bezogen haben 1 ). 

Ist in solchen Fällen den Umständen nach anzunehmen, daß der vor
gefundene Süßstoff nicht verbots\\idrig hergestellt oder eingeführt worden 
ist, so tritt statt der Strafe des § 7 Abs. 1 diejenige des Abs. 2 daselbst ein. 

§ 9. In den Fällen des§ 7 und§ 8 ist neben der Strafe auf Einziehung 
dj'lr Gegenstände zu erkennen, mit Bezug auf welche die Zuwiderhandlung 
begangen worden ist. 

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht 
ausführbar, so kapn auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 

§ 10. Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
und öffentlich oder den Beteiligten besonders bekannt gemachten Ver
waltungsvorschriften werden mit einer Ordnungsstrafe von einer bis 
zu dreihundert Mark geahndet. 

Ausf"ührungsbestimmungen 
zum Süßstoffgesetze vom 7. Juli 1902. 

Vom 23. März 1903 (R.Z.Bl. S. l03). 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 5. ds. Mts. beschlossen, die 
nachstehend abgedruckten Ausführungsbestimmungen zum Süßstoffgesetze 
vom 7. Juli 1902 zu genehmigen. 

Berlin, den 23. März 1903. 

Der Reichskanzler. 
I. V.: Freiherr von Thielmann. 

§ 1. Die Durchführung der Vorschriften des Süßstoffgesetzes wird in 
den einzelnen Bundesstaaten denjenigen Behörden und Beamten über
tragen, denen die Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern ob
liegt. Auch sind die Behörden und Beamten der Lebensmittelpolizei ver
pflichtet, bei der allgemeinen Überwachung des Verkehrs mit Nahrungs
und Gerrußmitteln darüber zu wachen, daß eine unzulässige Verwendung 
von Süßstoff nicht stattfindet. 

Die Reichsbevollmächtigten für Zölle und Steuern und die Stations
kontrolleure haben in bezug auf die Ausführung d(s Süßstoffgesetzes die 

1 ) ':tiefe IBefiimmung be0ir~t fiel] nad] einem Urteil be5 ffi.@. tJom 'l:e0ember 1904 
(\{l1].3tg. 1904 inr. 101) nid]t auf bie IBtuttomenge ber tJor~anbenen 6acd]arin1Jräjlatate, 
jonbetn nm auf beten 0n~alt an reinem Ct:üflf!off. 
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seihen Rechte und Pflichten, welche ihnen bezüglich der Verwaltung der 
Zölle und Verbrauchssteuern beigelegt sind. 

Der Reichskanzler ist ermächtigt, im Einvernehmen mit den beteiligten 
Bundesregierungen auch andere Behörden und Beamte zur Durchführung 
des Gesetzes heranzuziehen. 

Zu § 3 des Gesetzes. 

§ 2. Zur Herstellung von Süßstoff wird unter Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs die Saccharinfabrik, Aktiengesellschaft, vorm. Fahl
berg, List & Co. in Salbke-Westerhüsen ermächtigt. 

Als Süßstoff im Sinne dieser und der nachfolgenden Bestimmungen 
gelten auch diejenigen süßstoffhaltigen Zubereitungen, welche nicht un
mittelbar zum Genusse bestimmt sind, sondern nur als Mittel zur Süßung 
von Nahrungs- und Gerrußmitteln dienen. 

§ 4. Bei dem Verkaufe des Süßstoffs seitens der Fabrik an in
ländische Abnehmer darf der Preis von 30 Mark für ein Kilogramm raffi
niertes Saccharin nicht überschritten werden. Der Reichskanzler wird er
mächtigt, die Höchstpreise für die einzelnen in der Fabrik hergestellten 
Süßstoffarten unter Zugrundelegung des vorgenannten Einheitspreises fest
zusetzen. 

Zu § 4 des Gesetzes. 

§ 6. Im Inlande darf die Fabrik Süßstoff nur gegen Vorlegung des 
amtlichen Bezugsscheins (§ 7) und nur gegen vorschriftsmäßig aus
gestellte Bestellzettel (§ 8) abgeben. 

Auf der Rückseite des dem Besteller zurückzugebenden Bezugs
scheins hat die Fabrikleitung den Tag der Lieferung sowie die Art und 
die Menge des gelieferten Süßstoffs einzutragen und diese Eintragung durch 
Beischrift von Ort und Bezeichnung der Fabrik und des Namens des Ein
tragenden zu bescheinigen. 

Die Bestellzettel sind mit einem Vermerk über die Ausführung 
der Bestellung und mit der Nummer, unter der die Abschreibung des ab
gegebenen Süßstoffs im Lagerbuche (§ 3) erfolgt ist, zu versehen und bei 
diesem Buche aufzubewahren. 

§ 7. Die Leiter von Apotheken sowie die im § 4 Abs. 2 des Ge
setzes bezeichneten Personen haben, soweit sie Süßstoff beziehen wollen, 
die Ausstellung eines Bezugsscheins- für jedes Kalenderjahr besonders 
- bei der Steuerbehörde durch Vermittlung der Bezirkssteuerstelle zu 
beantragen. In den Anträgen der im § 4 Abs. 2 des Gesetzes bezeichneten 
Personen ist der Verwendungszweck des Süßstoffs anzugeben. 

Die Ausstellung der Bezugsscheine hat für die Leiter von Apotheken 
seitens der zuständigen Hauptzoll- oder Hauptsteuerämter nach Muster l 
zu erfolgen. 

Die Erteilung der Erlaubnis zum Bezug und zur Verwendung von 
Süßstoff an die im § 4 Abs. 2 des Gesetzes bezeichneten Personen bleibt 
der Direktivbehörde vorbehalten 1 ). Sie erfolgt durch Ausstellung eines 
Bezugsscheines nach Muster 2. 

1) S)ietau5 wie au5 § 4 Wbf. 1 be5 0.lefe~e5 gel)t l)ert>or, bafl bie .\2eiter tJon W~o· 
tl)efen, im @egenfa~ 3u ben anoeren im § 4 be5 @efe~e5 genannten ~erfonen, 3um ~Be· 
3uge t>on elüflftoff einer befonberen amtlidjen Q:rlaubni5 nidjt bebürfen. eiie bürfen 
aber nadj §§ 7 unb 8 ber 2ru5fü1)rung5beftimmungen elüflftoff nur bann einfaufen, wenn 
fie im IBefi~e be5 tJorgefdjtiebenen 1Be3ug5fdjeine5 finb (D . .\2.0.1. S)amm 1906, ~l).ßtg. 
1906 lRt. 56). 
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In den Bezugsscheinen für die im § 4 Abs. 2 zu b des Gesetzes bezeich
neten Gewerbetreibenden sind auch die Waren, bei deren Herstellung der 
Süßstoff verwendet werden soll, genau zu bezeichnen. 

Zur erstmaligen Erteilung eines Bezugsscheins an die im § 4 Abs. 2 
zu b des Gesetzes bezeichneten Gewerbetreibenden und bei einer Änderung 
des Verwendungszwecks für den von diesen Gewerbetreibenden zu be
ziehenden Süßstoff (Herstellung anderer Waren unter Verwendung von 
Süßstoff als der bisher erlaubten) bedarf die Direktivbehörde der Zustim
mung der obersten Landesfinanzbehörde und des Reichskanzlers 1 ). 

Jedem Bezugsschein ist ein Muster zum Süßstoff-Bestellzettel (§ 8) 
beizufügen. Widerrufene oder abgelaufene Bezugsscheine sind einzu
ziehen. 

§ 8. Die Inhaber von Bezugsscheinen (§ 7) können ihren Bedarf an 
Süßstoff entweder unmittelbar aus der Süßstofffabrik (§ 2) oder aus einer 
inländischen Apotheke beziehen. 

Die Bestellungen haben schriftlich mittels eines nach Muster 3 aus
zustellenden Bestellzettels zu erfolgen. Jeder Bestellung ist der Bezugs
schein beizufügen. 

Zu § 5 des Gesetzes. 

§ 10. Die Apotheken dürfen Süßstoff entweder gegen Vorlegung 
des amtlichen Bezugsscheins (§ 7) und vorschriftsmäßig ausgestellte 
Bestellzettel (§ 8) oder gegen schriftliche, mit Ausstellungstag und Unter
schrift versehene Anweisung eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes 
abgeben2). 

Gegen eine ärztliche Anweisung dürfen nicht mehr als 50 g Süß
stoff verabfolgt werden3). 

Süßstofftäfelchen von höchstens 110 facher Süßkraft in Fabrik
packung (Glasröhrchen) von nicht mehr als 25 Stück mit zusammen nicht 

1) Sn beftimmten jyällen l)at ber lJteu{iifd)e jyinan&minifter im ~inuernel)nten 
mit bem ffieid)sfan&ler ben ßollbireftiubel)örben bie felbjtänbige ~rtrilung uon @;üfl· 
jtoffbeßugsfd)einen 5um 3mecfe ber S)erftellung uon beftimmten )!Baren, für roeld)e bie 
ßufe~ung uon 6üfiftoff aus einem bie 5ßerwenbung uon ßucfer ausjd)lie{ienben <Mrunbe 
erforberlid) ift, übertragen (f. ~l).ßtg. 1905 mr. 99). 

2) :Ilie Wbgabe uon 6ü{iftoff barf banad) in WjJotl)efen nur erfolgen: 
a. an Snl)aber eines ~k&ugsfd)eines gegen 5ßorlegung besfelben unb eines uor· 

fd)riftsmä{iigen ~eftell&ettels ober 
b. gegen fd)riftlid)e, mit :tatum unb Unterfd)rift uerfel)ene Wnweifung eines Wrßles, 

ßal)nar&tes ober ::tierar&tes (iebod) in biefem jyalle gegen eine Wnwei(ung nid)t 
mel)r als 50 g reinen 6ü{iftoff) ober 

c. im S)anbuerfauf 6ü{ijtofftäfeld)en uon l)öd)ftens llOfad)er 6ü{ifraft in jyabrif· 
vacfung (o.llasröl)rd)en) uon nid)t mel)r al!3 25 !Stücf mit ßUfammen nid)t über 
0,4 g <Mel)alt an reinem 15ü{ijtoff (ein ffiöl)rd)en in jebem jyalle). 

3) ~er jyinan3mini[ter l)at in Übereinftimmung mit bem fficid)sfan3ler biefe ~e· 
jtimmung bal)in ausgelegt (~rl. uom SalJre 1904), "bafi bie WjJotl)efer gegen eine är3t• 
lid)e Wnweifung 50 g reinen !Süfi [toff, \'jleid)uiel in trield)er jyorm unb Wlifd)ung, 
alfo aud) 15ü{iftoff uon weniger al!3 550fad)er 15ü{ifraft in Wiengen uon mel)r al!3 50 g, 
Uetabfolgen, fofern nur ber o.lel)alt an reinem 15ü{ijtoff in ber abgegebenen W1enge 
bie <Mren3e uon 50 g nid)t überjteigt." Sm gleid)en !Sinne entfd)ieb aud) W.OJ. I ~erlin 
4. Suni 1904 (~lJ.ßtg. 1904 mr. 49). ~ine ::tabelle, weld)e bie Wiengen ber uerfd)iebenen 
@iacd)arine angibt, bie 50 g reinem 15ü{iftoff entfjJred)en, ift im ~l)arma3eutifd)en 
.R'alenber ::teil I abgebrucft. Dbige ~efd)ränfung gilt inbeflen nur für jebe!3 ein3elne 
:Re3e1Jt. Biegen mel)rere är3tlid)e Wnweifungen gleid)&eitig uor, fo barf natürlid) auf 
jebes berfelben bis 50 g 15ü{iftoff uerabfolgt werben. 
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über 0,4 g Gehalt an reinem Süßstoffe dürfen auch ohne ärztliche Anweisung 
abgegeben werden 1 ). 

Die vorgelegten Bezugsscheine sind, nachdem auf ihrer Rückseite 
der Tag der Abgabe sowie Art und Menge des abgegebenen Süßstoffs ein
getragen und diese Eintragung durch Beischrift von Ort und Bezeichnung 
der abgebenden Apotheke und des Namens ihres Leiters bescheinigt worden 
ist, dem Besteller zurückzugeben. 

Die Bestellzettel und die ärztlichen Anweisungen sind zurück
zubehalten und, geordnet nach dem Tage der Abgabe des Süßstoffs, dem 
Süßstoffausgabebuche (§ 11) als Belege beizufügen2). 

§ 11. Über den Verbleib des Süßstoffs hat der Leiter der Apotheke 
ein besonderes Buch - Süßstoffausgabebuch - für jedes Kalender
jahr zu führen S). In dieses ist jede auf Bestellzettel abgegebene Süßstoff
menge sofort nach der Abgabe unter Angabe des Tages der Abgabe, des 
Empfängers und der Form und Menge des abgegebenen Süßstoffs einzeln 
einzutragen. Die Eintragung des sonst abgegebenen und des im Apotheken
betriebe verwendeten Süßstoffs kann monatlich im Gesamtbetrag erfolgen. 

1) ~iefet ben .\)anbi:Jetfauf I:Jon Sü!iftoff regelnbe Wbfa~ ~at burd) Urteil 
bes ffi.®. oom 11. Suli 1904 (l,ß~.ßtg. 1904 !Rr. 68) folgenbe ~luslegung erfa~ren: "~er 
~bf. 3 bes § 10 bet ~usfü~rungsbeftimmungen fann nur ba~in I:Jetftanben tverben, baf; 
in jebem a;in&elfalle an eine l,ßerfon nur ein illlasrö~rd)en I:Jon nid)t me~r alS 
25 Stücf Sü!iftofftäfeld)en oon ~öd)jtens 110fad)er Süjiftaft mit aufammen nid)t über 
0,4 g ®e~alt an reinem Sü!iftoffe o~ne äratlid)e ~ntveijung abgegeben tverben barf." 

~ud) in fpäteren a;tfenntniffen I:Jom 23. !mai 1905 unb 9. Sanuar 1906 (l,ß~.ßtg. 1906 
!Rr. 5) ~at bas ffi.®. an biejer ~uffaffung feftge~alten. Um bie gleid)e ßeit ~at jebod) ber 
ffieid)sfanaler ben ~unbesregierungen mitgeteilt, ba!i nunme~r (nad)bem bie a;in· unb 
jßerfaufspreije für bieje ffiö~rd)en tvefentlid) er~ö~t tvorben tvaren) "gegen bie 
gleid.Jaeitige ~bgabe I:Jon me~reren ber be3eid)neten ffiö~rd)en an eine unb 
biejelbe l,ßerjon nid)ts me~r ein0utvenben ift, fofern es fid) nid)t um !maffen· 
abgabe ~anbelt." illleid)aeitig erging folgcnbe 

Bk. des Reichskanzlers, betr. die Fabrikpackung der Saccharintabletten. 
Vom 22. Januar 1906. 

Die in Deutschland und Luxemburg allein zum Handverkauf - ohne ärztliche 
Anweisung - in den Apotheken zugelassenen Fabrikpackungen von 25 Stück Süß
stofftäfelchen von höchstens llOfacher Süßkraft und einem Gehalte von zusammen 
nicht über 0,4 g reinen Süßstoff (zu vgl. § 10, Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen 
zum Süßstoffgesetze) werden seit dem l. Januar 1906 'von der Saccharinfabrik in Salbke
Westerhüsen nur noch in einer Aufmachung abgegeben. Diese Aufmachung besteht 
aus einem verkorkten Glasröhrchen - ohne Pappumhüllung usw. -, auf welchem 
folgende Aufschrift aufgeklebt ist: 

"25 Saccharin-Täfelchen Nr. 1 (20% raff. Saccharin) 1 Täfelchen = 
11/2 Stück Würfelzucker. . 

Einziger, ärztlicher empfohlener Ersatz für Zucker bei Diabetes, Fettleibig
keit, Gicht, Magenleiden. 

Ausgezeichnet zum Versüßen von allen Speisen und Getränken. 
Diese Packungen dürfen in den Apotheken ohne ärztliche Anweisungen 

abgegeben werden. Saccharin-Fabrik, A.-G., Salbke a. d. Eibe." 

Die Aufschrift ist rot überdruckt mit dem Namenszuge: "Dr. Fahlberg". 

2 ) ffie0epte, tveld)e nid)t lebig!id) nuf ~ü!iftoff lauten, fonbern bie ®runblage für 
.\)erftellung I:Jon ~r 0 nei mitteln hilben, bei beten ßubereitung Sü!iftoff mit I:Jertvenbet 
tvorben ift, flraud)en nid)t aurücffle~alten tverben, ba es Iid) in biefen \SäUen um eine 
jßertvenbung I:Jon Sü!iftoff im Wpot~efenbetriebe im Sinne oon § 11 ber ~usfü~rungs· 
beftimmungen, beffen a;intragung monatlid) im ®efamtbetrage erfolgen fnnn, ~anbelt. 
(~ejd)eibe bet ßoll· unb Steuerbirettion in ~e!ilben oom 25. Suni 1903 unb bes !mecflen· 
burgifd)en .vauptfteueramts I:Jom \Jebruar 1904). 

3 ) ij;in geeignetes ID'lufter für bas Süflftoffausgabebud) ift folgenlles: 
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Den Oberbeamten der Steuerverwaltung sind der Bezugsschein, das 
Süßstoffausgabebuch nebst Belegen sowie die Bestände an Süßstoff auf 
Verlangen vorzulegen. 

Am Schlusse des Jahres sind die von den Lieferern des Süßstoffs auf 
dem abgelaufenen Bezugsscheine gemachten Anschreibungen und das Süß
stoffausgabebuch abzuschließen, die nach dem Süßstoffausgabebuche 
verwendete oder abgegebene Menge auf dem Bezugsschein abzusetzen und 
der verbliebene Bestand in dem neuen Bezugsscheine vorzutragen oder, 
falls auf einen solchen verzichtet ist, im Süßstoffausgabebuche für das 
neue Jahr zu vermerken. Alsdann sind der abgelaufene Bezugsschein und 
das Süßstoffausgabebuch mit den zugehörigen erledigten Bestellzetteln und 
ärztlichen Anweisungen der Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

§ 12. Den Apothekern ist es ferner gestattet, von Gewerbetreibenden 
denen die Erlaubnis erteilt ist, bestimmte Waren unter Verwendung 
von Süßstoff herzustellen, derart zubereitete Waren zum Wiederverkaufe 
zu beziehen. Soweit es sich hierbei um Nahrungs- oder Gerrußmittel handelt, 
ist beim Verkaufe die Vorschrift im § 16 Abs. 2 zu beachten. 

§ 13. Auf Apotheken, in denen Waren unter Verwendung von Süß
stoff zum Verkaufe hergestellt werden, finden für die Herstellung und 
den Vertrieb dieser Waren die Vorschriften des § 7 Abs. 3-5 und der §§ 16, 
17 Anwendung 1 ). 

§ 14. Personen, welchen die Erlaubnis zur Verwendung von Süßstoff 
zu wissenschaftlichen Zwecken erteilt ist, sowie staatliche Behörden 
und öffentliche Anstalten zur Untersuchung von Nahrungs- und Genuß-

6 ü il ft o f f au5 gab e b ud). 

Bau• %ag 
'1le5 abgegebenen 6üi!ftoffe5 

fenbe ber ~ml:J· ,8a~l unb 2!tt 5Be0eid)nung @e~alt 5Be· 
\Jeum· Wb· fänger (raffinierte5 6acd)arin, an 

metfungen ber reinem 
mer gabe ~acfungen 

ShiftaHf acd)atin ufto.) (5ül3ftoff 
unb Süi!ftaft kg I g 

1 2 3 4 i 5 6 ~-.. <S.lenaue %abellen 0ur 5Bered)nung be5 @e~alte5 an remem ®uilftofr 
iinb im ~~arma0eutijd)en .ltalenber %eil I abgebrucft. 

1 ) 'llieje 5Bejtimmung be0ie~t jid) auf alle 2l:1:Jot~efer, bie über~aul:Jt in i~rem 5Be· 
triebe füilftoff~altige lffiaren, jei e5 im grol3en 0um lffiiebetfauf, fei e5 aud) im fleinen 
0ur bireften Wbgabe an ba5 ~ublifum, ~erftellen. .S)ierüber erging folgenher 

Erl. des Reichskanzlers, betr. die Herstellung süßstoffhaltiger Waren durch 
Apotheker. Vom l. September 1903. 

Nach § 13 der Ausführungsbestimmungen sollen die im § 7 Abs. 2 und den §§ 10 
und ll für die Apotheker erlassenen milderen Vorschriften keine Anwendung finden, 
wenn und soweit die Apotheken süßstoffhaltige Waren zum Verkaufe herstellen. In 
diesem Falle sollen die Apotheker vielmehr als Gewerbetreibende der im § 4, Abs. 2 
zu b des Gesetzes bezeichneten Art angesehen und den für diese erlassenen schärferen 
Bestimmungen unterstellt werden. Eine Unterscheidung zwischen denjenigen Apo
thekern, welche die SÜßstoffhaitigen Waren zum Großhandel und denjenigen, welche 
sie zum Absatze im Handverkaufe herstellen, ist dabei nicht gemacht. Alle Apotheker, 
welche süßstoffhaltige Waren, wie Saccharin-Strychningetreide, Salolmundwasser, ver
süßten Lebertran usw. zum Verkauf herstellen wollen, auch diejenigen, welche bereits 
Inhaber eines Süßstoffsbezugsscheins nach Muster 1 sind und die hergestellten Waren 
nur im Handverkaufe des eigenen Geschäfts abzusetzen beabsichtigtigen, haben hier
nach bei der zuständigen Steuerbehörde die Erlaubnis zur Herstellung der süßstoff. 
haltigen Waren nachzusuchen, welche durch Ausstellung eines Bezugsscheins nach 
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mitteirr sind von besonderen Anschreibungen über den Bezug und die Ver
wendung des Süßstoffs befreit. Sie sind jedoch verpflichtet, hierüber der 
Direktivbehörde auf Verlangen Auskunft zu geben. 

Am Schlusse des .Jahres haben sie die von den Lieferern des Süßstoffs 
auf ihrem Bezugsscheine gemachten Anschreibungen abzuschließen, die 
Menge des im Laufe des .Jahres verwendeten Süßstoffs abzusetzen, den 
verbliebenen Bestand in dem neuen Bezugsscheine vorzutragen und als
dann den abgelaufenen Schein der Bezirkssteuerstelle einzusenden. 

§ 15. Leiter von Kranken-, Kur-, Pflege- und ähnlichen 
Anstalten, welchen die Erlaubnis zur Verwendung von Süßstoff für die 
in der Anstalt befindlichen Personen erteilt ist, dürfen Süßstoff oder unter 
Verwendung von Süßstoff hergestellte Nahrungs- oder Gerrußmittel nur 
innerhalb der Anstalt abgeben. Sie haben über den abgegebenen oder zur 
Herstellung von Nahrungs- oder Gerrußmitteln verwendeten Süßstoff monat
lich Anschreibungen zu machen, welche mit dem ihnen erteilten Bezugs
scheine den Oberbeamten der Steuerverwaltung auf Verlangen zur Einsicht
nahme vorzulegen sind. 

Am Schlusse des Jahres sind diese Anschreibungen abzuschließen, ihre 
Summe von der nach den Anschreibungen der Lieferer des Süßstoffs be
zogenen Menge auf dem Bezugsschein abzusetzen und der verbliebene Süß
stoffbestand in dem neuen Bezugsscheine vorzutragen. 

Der abgelaufene Bezugsschein ist durch den Leiter der Anstalt mit 
einer Bescheinigung dahin zu versehen, daß die abgeschriebene Menge ledig
lich für die in der Anstalt befindlichen Personen verwendet worden ist, 
und sodann der Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

§ 16. Die im § 4 Abs. 2 zu b des Gesetzes benannten Gewerbetreiben
den dürfen den bezogenen Süßstoff nur zur Herstellung der in dem 
amtlichen Bezugsscheine bezeichneten Waren verwenden. Soweit es sich 
hierbei um Nahrungs- oder Gerrußmittel handelt, müssen diese Waren in 
den Verkaufsräumen an besonderen Lagerstellen aufbewahrt werden, welche 
von den Lagerstellen für die ohne Verwendung von Süßstoff hergestellten 
Waren getrennt und durch eine entsprechende Aufschrift gekennzeichnet sind. 

Die unter Verwendung von Süßstoff hergestellten Nahrungs- oder 
Gerrußmittel dürfen zum Wiederverkaufe nur an Apotheken 1 ), 

im übrigen nur an solche Abnehmer, welche derart zubereitete Waren aus
drücklich verlangen, und nur in äußeren Umhüllungen oder Gefäßen ab
gegeben werden, welche an in die Augen fallender Stelle die deutliche, nicht 
verwischbare Inschrift 

tragen. 

"Mit künstlichem Süßstoffe zubereitet. Wiederverkauf außerhalb 
der Apotheken gesetzlich verboten." 

Die Ausfuhr der unter Verwendung von Süßstoff hergestellten Waren 
unterliegt keiner Beschränkung. 

Muster 2 erteilt wird, unterliegen hinsichtlich des genannten Betriebes der steuer
behördlichen Aufsicht und haben die für solche Betriebe vorgesehene besondere 
Buchführung zu beobachten. 

wvot~efer, tueld)e aufler 'oem {Jan'oel mit 6üflftoff jelbft nod) jacd)arin~altige ~rä· 
lJarate ~erftellen wollen, be'oürfen aljo 'oa&u einer bejon'oeren ~rlaubnis, eines bejonberen 
)Be&ug5jd)eine5 un'o müjjen bejon'oeren 6üflftoff au5jd)liefllid) au biejem ßtuede be· 
aie~en. 0~r jonftiger 6üflftoff barf 'oabei nid)t oertuenbet tuer'oen. ~ie iBertuen'oung 
uon 6üflftoff bei 'oer Wnfertigung äqtlid)er ffieaef>te ift natürlid) biejer )Bejd)ränfung 
nid)t unterworfen. 

1 ) ~a'ourd) ift 'oen wvot~efetn 'oa$ 9Jiono1Jol für 'oen ~ie'oertJerfauf füflftoff· 
~artiger 91a~rungi3• unb @enufl mittel tJedie~en. 
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§ 17. Der Geschäftsbetrieb der im § 4 Abs. 2 zu b des Gesetzes be
nannten Gewerbetreibenden 1 ) untersteht der amtlichen Aufsicht, deren 
Umfang im einzelnen Falle von der Direktivbehörde zu bestimmen ist. 
Den Oberbeamten der Steuerverwaltung sind auf Verlangen die Geschäfts
bücher, soweit sie Angaben über den Bezug von Süßstoff und seine Ver
wendung sowie über die Herstellung und den Absatz der unter Verwendung 
von Süßstoff zubereiteten Waren enthalten, zur Einsichtnahme vorzulegen 
und die Bestände an Süßstoff und an Waren, die unter Verwendung von 
Süßstoff hergestellt sind, vorzuzeigen. 

Nach Anleitung dieser Oberbeamten hat der Gewerbetreibende für 
jedes Kalenderjahr fortlaufende Anschreibungen über die bezogenen und 
verwendeten Süßstoffmengen und über die unter Verwendung von Süßstoff 
hergestellten Waren zu führen. 

Die Anschreibungen sind am Schlusse des Jahres abzuschließen und 
mit dem abgelaufenen Bezugsscheine der Bezirkssteuerstelle einzureichen, 
nachdem die verbliebenen Bestände in den Anschreibungen für das neue 
Jahr vorgetragen sind. 

§ 18. Der Reichskanzler ist ermächtigt, eine vorübergehende Erhöhung 
der gemäß § 4 festgestellten Höchstpreise für Süßstoff sowie in ein
zelnen Fällen die Einfuhr von Süßstoff aus dem Ausland unter Festsetzung 
der Bedingungen zuzulassen. 

Direktivbezirk Muster 1. 

Süßstoffbezugsschein für Apotheken. 
Nr. für 19 .. 

(Name des Bezugsberechtigten) ................ .. ................ . 
ist berechtigt, im Kalenderjahr 19 ..... für die von ihm geleitete 
Apotheke zu (Ort, Straße, Hausnummer) ............ . 
Süßstoff aus anderen inländischen Apotheken oder unmittelbar aus der 
Saccharinfabrik zu Salbke-Westerhüsen bei Magdeburg gegen vorschrifts
mäßig ausgestellte Bestellzettel zu beziehen. 
(Ort und Tag) 

. . . . . . . . . . . Haupt . amt. 
(Stempel) (Unterschrift) 

Ein Muster zum Süßstoffbestellzettel liegt an. 

Anleitung zum Gebrauche. 
l. Bei jeder Süßstoffbestellung ist dieser Bezugsschein dem Lieferer vorzulegen. 

Letzterer hat den gelieferten Süßstoff auf der Rückseite dieses Scheins in den 
Spalten 1-5 einzutragen, die Richtigkeit der Eintragung durch Ausfüllung 
der Spalten 6/7 zu bescheinigen und alsdann den Bezugsschein dem Besteller 
zurückzugeben, den Bestellzettel aber als Beleg zum Süßstoffausgabebuche 
(Lagerbuche) zurückzubehalten. 

2. Der Besteller (Inhaber des Bezugsscheins) hat in Spalte 8 den Tag des Eintreffens 
der bestellten Süßstoffsendung zu vermerken. Am Jahresschlusse hat er die 
Eintragungen der Lieferer des Süßstoffs auf der Rückseite dieses Scheines ab
zuschließen, von der Summe die nach dem Süßstoffausgabebuche abgegebene 
oder verwendete Menge abzusetzen und den verbliebenen Bestand in dem Be. 
zugsscheine für das neue Jahr vorzutragen. 

3. Der abgelaufene Bezugsschein ist alsdann mit dem abgeschlossenen Süßstoff
ausgabebuch und den zu diesem gehörigen Belegen (erledigte Bestellzettel und 
ä~ztliche Anweisungen) der Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

-----
1) Wljo aud) betjentgen WlJot~efet, tueld)e bie Q!ene~migungen ~ur ~erftellung 

beftimmter jffiaren unter ~ertvenbung tJon 6üjiftoff bejt~en. 
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Direktivbezirk.. Muster 2. 

Süßstoffbezugsschein für andere Personen als Apotheker. 
Nr .......... für 19 

(Genaue Bezeichnung des Inhabers des Bezugsscheins) . 

zu (Ort, Straße, Hausnummer) ............................................................ . 

wird hiermit unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs die Erlaubnis er

teilt, im Kalenderjahr 19. Süßstoff aus einer inländischen Apotheke 

oder unmittelbar von der Saccharinfabrik in Salbke-Westerhüsen bei 

Magdeburg gegen vorschriftsmäßig ausgestellte Bestellzettel zu beziehen 

und den bezogenen Süßstoff 

(Angabe des Verwendungszweckes; bei den unter § 4 Abs. 2 unter b des Gesetzes 
bezeichneten Gewertetrei'enden genaue Bezeichnung der Waren, bei deren Her-

stellung Süßstoff verwendet werden soll.) 
zu verwenden. 

(Ort und Tag) ..................... . 

(Bezeichnung der Direktivl::ehörde) .................... . 

(Stempel und Unterschrift) .. 

zu 

Ein Muster zum Süßstoffbestellzettel liegt an. 

Anleitung zum Gebrauche. 

I. Bei jeder Siißstoffbestellung ist dieser Bezugsschein dem Lieferer vorzulegen. 
Letzterer hat den gelieferten Süßstoff auf der Rückseite dieses Scheines 
in den Spalten 1 bis 5 einzutragen, die Richtigkeit der Eintragung durch 
Ausfüllung der Spalten 6 und 7 zu bescheinigen und alsdann den Bezugs
dem Besteller zurückzugeben, den Bestellzettel aber als Beleg zum Süßstoff
ausgaeebuche (Lagerbuche) zurückzubehalten. 

2. Der Besteller (Inhaber des Pezugsscheins) hat in Spalte 8 den Tag des Ein
treffens der bestellten Süßstoffsendung zu vermerken. 

3. Der bezogene Süßstoff darf nur zu den im vorstehenden Pezugsschein an
gegebenen Zwecken verwendet werden. 

4. Am Jahresschlusse hat der Inhaber des Bezugsscheins die Eintragungen der 
Lieferer des Süßstoffs auf der Rückseite dieses Scheines abzuschließen, die 
verwendete Süßstoffmenge abzusetzen und den verbliebenen Bestand in dem 
Bezugsscheine für das neue Jahr vorzutragen. 

5. Der al:gelaufene Bezugsschein ist alsdann - mit der im § 15 Abs. 3 der 
Ausfuhrungsbestimmungen vorgeschrietenen Bescheinigung - mit den im 
~ 17 der Ausführungsbestimmungen vergeschriebenen Anschreibungen - der 
Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

Muster 3. 

Süßstoffbestellzettel. 

Auf Grund des anliegenden von de ... 

. .............. unter N r .......... ausgestellten Bezugsscheins für das 

Kalenderjahr 19.. .. bestelle ich hiermit 

(Form und Menge des gewünschten Süßstoffes sowie sonstige Wünsche hinsichtlich 
der Lieferung.) 

(Ort und Tag) .......................... . 

(Firma) ............................... . 

(Unterschrift) 



160 XI. Nahrungsmittelgesetzgebung. 

m:u{Jer ben in ben botfte~enben @efe~en be~anbelten @egenftänben gibt eß 
im ~erfe~r mit 9la~rung~ unb @enu{imitteln nod) eine gan3e m:n3a~l IDlaterien, 
bie nitl)t burd) 6.pe3ialgefe~e geregelt finb. ~a3u ge~ört inßbefonbere bie ~er~ 
ftellung unb ber ~ertrieb fünftlid)er IDlinerahväffer, worüber auf @runb 
eineß .preu{iifd)en IDlinifterialer!affeß bom 18. 3uni 1896 in ben meiften !Regie~ 
rungßbe3irfen befonbere ~oli3eiberorbnungen erlaffen worben finb. ~ie !Red)ts~ 
gültigfeit biefer ~erorbnungen ift fowo~l burd) bas 0.~.@. (25. ~ebruar 1899, 
~~-.8tg. 1899 9lr. 2~) wie aud) baß ~.@. (27. IDCär3 1905, ~~-.8tg. 1905 9lr. 27) 
beftätigt Worben. Über bie ~rüfung ber 3ur ~erftellung ber fünftlid)en IDlineral~ 
wäff er bienenben m:.p.parate erging ein .preuf3if d)eß @ef e~ betr. b i e ~ o fi e n b er 
~rüfung überwad)ungsbebürftiger m:nlagen bom 8. 3uli 1905.· 9lad) 
bemfelben fann ben ~efi~ern bon IDlineralwaffera.p.paraten in ~oli3eiberorb~ 
nungen bie ~er.pflid)tung auferlegt werben, bie 3ur ~rüfung ber 2l+J.parate 
nöti9en m:rbeitßlräfte unb ~orrid)tungen bereit3uftellen unb bie ~often ber 
~rüfungen 3u tragen. 

3m .Sufammen~ange mit ber ~urd)fü~rung ber 9la~rungßmittelgefe~e er~ 
folgte ber Q:rla{i befonberer ~rüfungßbotfd)riften für 9la~rungßmitteld)emifer. 

Vorschriften, 
betr. die Prüfung der Nahrongsmittelehemiker.l) 

Bundesratsbeschluß vom 22. Februar 1894. 2) 

§ I. Über die Befähigung zur chemisch-technischen Beurteilung von 
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen (Reichsgesetz 
vom 14. Mai 1879) wird demjenigen, welcher die in folgendem vorgeschrie
benen Prüfungen bestanden hat, ein Ausweis nach dem beiliegenden 
Muster erteilt. 

§ 2. Die Prüfungen bestehen in einer Vorprüfung und einer Haupt
prüfung. 

Die Hauptprüfung zerfällt in einen technischen und einen wissenschaft
lichen Abschnitt. 

A. Vorprüfung. 
§ 3. Die Kommission für die Vorprüfung besteht unter dem Vor

sitz eines Verwaltungsbeamten aus einem oder zwei Lehrern der Chemie 
und je einem Lehrer der Botanik und der Physik. 

Der Vorsitzende leitet die Prüfung und ordnet bei Behinderung eines 
Mitgliedes dessen Vertretung an. 

1) Q;ine 6ammlung aller !Beftimmungen "übet bie ~tüfung ber jj'la~rungs• 
mittel·[~emifer für ba5 ~eutfdje lReidj unb bie einaelnen !Bunbesftaaten ift im ~er• 
lage oon .;julius 61:Jringer in !Berlin erfdjienen. 

2) ~ie ~rüfungstJorfdjriften finb im !Bunbesrat nur "tJereinbart" tuotben, i~re 
redjtlidje lillirffamfeit finben fie erft burdj entf1:Jredjenbe Q;infü~rungsoerorbnungen 
ber Q;inaelftaaten. \}ür ~reujien ift bie Q;infü~rung ber ~orfdjriften burdj Q;rl. bes 
IDlinifters ber IDlebiainalangelegen~eiten tJom 10. IDlai 1895 erfolgt. .;jn biefem Q;ri. ~eijit 
es ferner: 

Diejenigen Chemiker, welche den Befähigungsausweis erworben haben, 
sollen vorzugsweise berücksichtigt werden, und zwar vornehmlich: 

a. bei der öffentlichen Bestellung (§ 36 der Gew.O.) von Sachverständigen für 
Nahrungsmittelchemie; 

b. bei der Auswahl von Gutachtern für die mit der Handhabung des Nahrungs
mittelgesetzes in Verbindung stehenden chemischen Fragen, sowie 

c. bei der Auswahl der Arbeitskräfte für die öffentlichen Anstalten zur techni
schen Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln (§ 17 des Nahrungs
mittelgesetzes). 
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§ 4. In jedem Studienhalbjahr finden Prüfungen statt. Gesuche, 
welche später als vier Wochen vor dem amtlich festgesetzten Schluß der 
Vorlesungen eingehen, haben keinen Anspruch auf Berücksichtigung im 
laufenden Halbjahr. Die Priifung kann nur bei der Prüfungskommission 
derjenigen Lehranstalt, bei welcher der Studierende eingeschrieben ist oder 
zuletzt eingeschrieben war, abgelegt werden. 

§ 5. Dem Gesuche sind beizufügen: 

I. Das Zeugnis der Reife vou einem Gymnasium, einem Realgym
nasium, einer Oberrealschule oder einer durch Beschluß des Bundes
rats als gleichberechtigt anerkannten anderen Lehranstalt des 
Reichs 1 ). 

Das Zeugnis der Reife einer gleichartigen außerdeutschen Lehr
anstalt kann ausnahmsweise für ausreichend erachtet werden. 

2. Der durch Abgangszeugnisse oder, soweit das· Studium noch fort
gesetzt wird, durch das Anmeldebuch zu führende Nachweis eines 
naturwissenschaftlichen Studiums von sechs Hai bjahren, 
deren letztes indessen zurzeit der Einreichung des Gesuchs noch 
nicht abgeschlossen zu sein braucht. Das Studium muß auf Uni
versitäten oder auf technischen Hochschulen des Reichs zurück
gelegt sein. 

Ausnahmsweise kann das Studium auf einer gleichartigen außer
deutschen Lehranstalt oder die einem anderen Studium gewidmete 
Zeit in Anrechnung gebracht werden. 

3. Der durch Zeugnisse der Laboratoriumsvorsteher zu führende Nach
weis, daß der Studierende mindestens fünf Halbjahre in chemischen 
Laboratorien der unter N r. 2 bezeichneten Lehranstalten gear
beitet hat. 

§ 6. Der Vorsitzende der Prüfungskommission entscheidet über die 
Zulassung und verfügt die Ladung des Studierenden. Letztere erfolgt 
mindestens zwei Tage vor der Prüfung, unter Beifügung eines Abdrucks 
dieser Bestimmungen. Die Prüfung kann nach Beginn der letzten sechs 
Wochen des sechsten Studienhalbjahres stattfinden. Zu einem Prüfungs
termin werden nicht mehr als vier Prüflinge zugelassen. Wer in dem Termin 
ohne ausreichende Entschuldigung nicht rechtzeitig erscheint, wird in dem 
laufenden Prüfungshalbjahr zur Prüfung nicht mehr zugelassen. 

§ 7. Die Prüfung erstreckt sich auf unorganische, organische und 
analytische Chemie, Botanik, Physik. Bei der Prüfung in der unorganischen 
Chemie ist auch die Mineralogie zu berücksichtigen. 

Die Prüfung ist mündlich; der Vorsitzende und zwei Mitglieder müssen 
bei derselben ständig zugegen sein. 

Die Dauer der Prüfung beträgt für jeden Prüfling etwa eine Stunde, 
wovon die Hälfte auf Chemie, je ein Viertel auf Botanik und Physik entfällt. 

Wer die Prüfung für das höhere Lehramt bestanden hat, wird sofern 
er in Chemie oder Botanik die Befähigung zum Unterricht in allen Klassen 
oder in Physik die Befähigung zum Unterricht in den mittleren Klassen 
erwiesen hat, in dem betreffenden Fach nicht geprüft. 

1) :tler \Bunbesrat ~at in jeiner 5i~ung tJom 13. 9J1ai 1902 bejd)loHen, bas an 
ber d)emild)·tedjf!_ijd)en Wbteilung einer ba~erijd)en ~nbuftriejd)ule ertuorbene ffieife· 
;~eugnis für ben Ubertritt in bie tedJnijd)e ,Pod)jd)ule, jotuie bas an ber. d)emijd)en Wb· 
teilung ber Sföniglid) jäd)jijd)en @etuerbeafabemie cru O:l)emni~ erlangte Wbjolutorial· 
~eugnis al!3 gleid)bered)tigt im 5inne bes § 5 3iffer 1 ber ~orjd)riften betr. bie l,ßrüfung 
ber IJCal)rungsmitteld)emifer, ancruerfennen. 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Autl. 11 
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§ 8. Die Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung werden von 
dem Examinator für jeden Geprüften in ein Protokoll eingetragen, welches 
von dem Vorsitzenden und sämtlichen Mitgliedern der Kommission zu 
unterzeichnen ist. 

Die Zensur wird für das einzelne Fach von dem Examinator erteilt, 
und zwar unter ausschließlicher Anwendung der Prädikate "sehr gut", 
"gut", "genügend" oder "ungenügend". 

Wenn in der Chemie von zwei Lehrern geprüft wird, haben beide sich 
über die Zensur für das gesamte Fach zu einigen. Gelingt dies nicht, so 
entscheidet die Stimme desjenigen Examinators, welcher die geringere Zen
sur erteilt hat. 

§ 9. Ist die Prüfung nicht bestanden, so findet eine Wiederholungs
prüfung statt. Dieselbe erstreckt sich, wenn die Zensur in der ersten 
Prüfung für Chemie·und für ein zweites Fach "ungenügend" war, auf sämt
liche Gegenstände der Vorprüfung und findet dann nicht vor Ablauf von 
sechs Monaten statt. 

In allen anderen Fällen beschränkt sich die Wiederholungsprüfung auf 
die nicht bestandenen Fächer. Die Frist, vor deren Ablauf sie nicht statt
finden darf, beträgt mindestens zwei und höchstens sechs Monate und wird 
von dem Vorsitzenden nach Benehmen mit dem Examinator festgesetzt. 
Meldet sich der Prüfling ohne eine nach dem Urteil des Vorsitzenden aus
reichende Entschuldigung innerhalb des nächstfolgenden Studiensemesters 
nach Ablauf der Frist nicht rechtzeitig (§ 4) zur Prüfung, so hat er die 
ganze Prüfung zu wiederholen. 

Lautet in jedem Fache die Zensur mindestens "genügend", so ist die 
Prüfung bestanden. Als Schlußzensur wird erteilt "sehr gut", wenn die 
Zensur für Chemie und ein anderes Fach "sehr gut", für das dritte Fach 
mindestens "gut" lautet; "gut", wenn die Zensur nur in Chemie "sehr 
gut" oder in Chemie und noch einem Fach mindestens "gut" lautet; "ge
nügend" in allen übrigen Fällen. 

§ 10. Tritt ein Prüfling ohne eine nach dem Urteil des Vorsitzenden 
ausreichende Entschuldigung im Laufe der Prüfung zurück, so hat er 
dieselbe vollständig zu wiederholen. Die Wiederholung ist vor Ablauf von 
sechs Monaten nicht zulässig. 

§ 11. Die Wieder h o I u n g der ganzen Prüfung kann auch bei einer 
anderen Prüfungskommission geschehen. Die Wiederholung der Prüfung 
in einzelnen Fächern muß bei derselben Kommission stattfinden. 

Eine mehr als zweimalige Wiederholung der ganzen Prüfung oder der 
Prüfung in einem Fache ist nicht zulässig. 

Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen können aus besonderen 
Gründen gestattet werden. 

§ 12. Über den Ausfall der Prüfung wird ein Zeugnis erteilt. Ist die 
Prüfung ganz oder teilweise zu wiederholen, so wird statt einer Gesamt
zensur die Wiederholungsfrist in dem Zeugnis vermerkt. Dieser Vermerk 
ist, falls der Prüfling bei einer akademischen Lehranstalt nicht mehr ein
geschrieben ist, auch in das letzte Abgangszeugnis einzutragen. Ist der 
Prüfling bei einer akademischen Lehranstalt noch eingeschrieben, so hat 
der Vorsitzende den Ausfall der Prüfung und die Wiederholungsfristen als
bald der Anstaltsbehörde mitzuteilen. Von dieser ist, falls der Studierende 
vor vollständig bestandener Vorprüfung die Lehranstalt verläßt, ein ent
sprechender Vermerk in das Abgangszeugnis einzutragen. 

§ 13. An Gebühren sind für die Vorprüfung vor Beginn derselben 
30 Mark zu entrichten. 
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Für Prüflinge, welche das Befähigungszeugnis für das höhere Lehramt 
besitzen, betragen in den im § 7 Abs. 5 vorgesehenen Fällen die Gebühren 
20 Mark. Dasselbe gilt für die Wiederholung der Prüfung in einzelnen 
Fächern (§ 9 Abs. 2). 

B. Hauptprüfung. 

§ 14. Die Kommission für die Hauptprüfung besteht unter dem 
Vorsitz eines Verwaltungsbeamten aus zwei Chemikern, von dener einer 
auf dem Gebiete der Untersuchung von Nahrungsmitteln, Gerrußmitteln und 
Gebrauchsgegenständen praktisch geschult ist, und aus einem Vertreter der 
Botanik. Der Vorsitzende leitet die Prüfung und ordnet bei Behinderung 
eines Mitgliedes dessen Vertretung an. 

§ 15. Die Prüfungen beginnen jährlich im April und enden im 
Dezember. 

Die Prüfung kann vor jeder Prüfungskommission abgelegt werden. 
Die Gesuche um Zulassung sind bei dem Vorsitzenden bis zum 1. April 

einzureichen. Wer die Vorbereitungszeit erst mit dem September beendigt, 
kann ausnahmsweise noch im laufenden Prüfungsjahre zur Prüfung zuge
lassen werden, sofern die Meldung vor dem 1. Oktober erfolgt. 

§ 16. Der Meldung sind beizufügen: 
1. ein kurzer Lebenslauf; 
2. die in § 5 Nr. 1-3 aufgeführten Nachweise; 
3. das Zeugnis über die Vorprüfung (§ 12); 
4. Zeugnisse der Laboratoriums- oder Anstaltsvorsteher darüber, daß 

der Prüfling vor oder nach der Vorprüfung an einer der im § 5 
Nr. 2 bezeichneten Lehranstalten mindestens ein Halbjahr an Mikro
skopierübungen teilgenommen und nach bestandener Vorprüfung 
mindestens drei Halbjahre 1 ) mit Erfolg an einer staatlichen Anstalt 
zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Gerrußmitteln 
tätig gewesen ist. 

Wer die Prüfung als Apotheker mit dem Prädikat "sehr 
gut" bestanden hat2), bedarf, sofern er die im§ 5 Nr. 2 bezeich
nete Vorbedingung erfüllt hat, der im § 5 Nr. 1 und 3 vorge
sehenen Nachweise sowie des Zeugnisses über die Vorprüfung 
nicht3). Wer die Befähigung für das höhere Lehramt in Chemie und 
Botanik für alle Klassen und in Physik für die mittleren Klassen dar
getan hat, bedarf, sofern er den im § 5 unter Nr. 3 vorgesehenen Nach
weis erbringt, des Zeugnisses über die Vorprüfung nicht. Wer an einer 

1 ) ~ad) einer Q:ntfd)eibung bes babifd)en Wlinifters bes 0<nnern ift unter "~alb· 
jaf)t" im ®inne obiger !Borfd)tiften bei IRnftalten, tveld)e einer Unioetfitiit angegliebett 
finb, ein Unioerfitiitsfemefter, bei fonftigen IRnf!alten ein Sl'alenbetf)albjaf)t ßU oerftef)en. 

2) ~ad) bem \illottlaut bie[et ~eftimmung genügt bas 5Beftef)en bet lJf)atma• 
&eutifd)en ®taatslJtüfung mit il1ote I, bet ~efi~ bet IR1JlJtobation al!l \lllJotf)efet, 
bie je~t erft ßt!Jei 0'af)te nad) bet ®taat!lj:ltüfung erteilt tvitb, ift nid)t etfotbetlid). @s 
bütfte banad) benjenigen Sl'anbibaten bet l;ßf)atma&ie, tveld)e bie ®taat!31Jtüfung mit 
bem l;ßtiibifat "fef)t gut" beftanben f)aoen, fteiftef)en, in unmittelbarem Wnfd)Iuji batan 
unter ben oben genannten !Betgünftigungen il1af)tttng!lmitteld)emie ßU ftubieten unb etft 
nad)f)et bie IR1J1Jtobation bmd) Wbfeiftung bet lJtaftifd)en :tiitigfeit ßU ettvetben. 

3 ) \lllJotf)efet mit bem l;ßtiibifat "fef)t gut" in bet ®taat!31Jtüfung f)aben bem• 
nad) aujiet ben in § 16 3iffet 1 unb 4 genannten ~otbetungen nur ein fed)!Jfemeftetiges 
®tubium nad)&utveifen. G:tlaffen ift if)nen bet IJ1ad)tvei!3 bet !Reife, einet fül}ffemeftetigen 
:tiitigfeit in d)emifd)en Eaboratorien unb bet beftanbenen !Borjnüfung. Über bie Sn· 
lafjung bet \ll1Jo1f}efet oUt ';13tüfung a[~ !Raf)tung~mittefd)emitet erging fetnet bet UUf 
®. 168 abgebtucfte Q:rl. bes ffieid)sfan0Ier!3 oom 26. 0<anuat 1897. 

11* 
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technischen Hochschule die Diplom-(Absolutorial- )Prüfung für Chemiker 
bestanden hat, bedarf des Zeugnisses über die Vorprüfung nicht, wenn die 
bestehenden Prüfungsvorschriften als ausreichend anerkannt sind 1 ). 

Wer nach der Vorprüfung ein halbes Jahr an einer Universität oder 
technischen Hochschule dem naturwissenschaftlichen Studium, verbunden 
mit praktischer Laboratoriumstätigkeit, gewidmet hat, bedarf nur für zwei 
Halbjahre des Nachweises über eine praktische Tätigkeit an Anstalten zur 
Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln. 

Den staatlichen Anstalten dieser Art können von der Zentralbehörde 
sonstige Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Ge
nußmitteln, sowie landwirtschaftliche Untersuchungsanstalten gleichgestellt 
werden2). 

§ 17. Der Vorsitzende der Kommission entscheidet über die Zu
lassung des Studierenden. Dieser hat sich bei dem Vorsitzenden 
persönlich zu melden. 

Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, wenn Tatsachen vor
liegen, welche die Unzuverlässigkeit des Nachsuchenden in bezug auf die 
Ausübung des Berufs als Nahrungsmittelchemiker dartun. 

§ 18. Die Prüfung ist nicht öffentlich. Sie beginnt mit dem tech
nischen Abschnitt. Nur wer diesen Abschnitt bestanden hat, wird zu dem 
wissenschaftlichen Abschnitt zugelassen. Zwischen beiden Abschnitten soll 
ein Zeitraum von höchstens drei Wochen liegen; jedoch kann der Vor
sitzende aus besonderen Gründen eine längere Frist, ausnahmsweise auch 
eine Unterbrechung bis zur nächsten Prüfungsperiode gewähren. 

§ 19. Die technische Prüfung wird in einem mit den erforder
lichen Mitteln ausgestatteten Staatslaboratorium abgehalten. Es dürfen 
daran gleichzeitig nicht mehr als acht Kandidaten teilnehmen. 

Die Prüfung umfaßt vier Teile. Der Prüfling muß sich befähigt er
weisen: 

l. eine, ihren Bestandteilen nach dem Examinator bekannte chemische 
Verbind u n g oder eine künstliche, zu diesem Zweck besonders zu
sammengesetzte Mischung qualitativ zu analysieren und min
destens vier einzelne Bestandteile der von dem Kandidaten bereits 
qualitativ untersuchten oder einer anderen dem Examinator in bezug 
auf Natur und Mengenverhältnis der Bestandteile bekannten chemi
schen Verbindung oder Mischung quantitativ zu bestimmen; 

2. die Zusammensetzung eines ihm vorgelegten Nahrungs- oder 
Gerrußmittels qualitativ und quantitativ zu bestimmen; 

3. die Zusammensetzung eines Ge bra uchsgege nsta ndes aus dem 
Bereich des Gesetzes vom 14. Mai 1879 qualitativ und nach dem 
Ermessen des Examinators auch quantitativ zu bestimmen; 

4. einige Aufgaben auf dem Gebiete der allgemeinen Botanik (der 
pflanzlichen Systematik, Anatomie und Morphologie) mit Hilfe des 
Mikroskops zu lösen. 

1) Wls gleidjtuertig mit bet ~orvrüfung für 9Ca~tung5mitteldjemifer im ®inne 
be5 § 16 Wbj. 2 bet obigen l.ßtüfungsorbnung jinb bis~ er oon bem ffieidjsfanalet an· 
etfannt rootben bie ~i1Jlo ml:Jrüfungen ber :ted)nijd)en ~od)jd)ulen in @Jtuttgart, 
~atl5tu~e, ~atmftabt unb 58taunjd)tueig. 

~ie jJtage, ob bie an einer beutjdjen UnitJerjität erfolgte l.ß t o m o ti o n 3um '!loftot 
bet l.ß~ilojo1J~ie als Q:rja~ bet ~orvfüfung gelten fönne, tuirb in einem Q:tl. be5 1Jteu· 
Md)en W1ebiainalminifter5 oom 4. 9Cooember 1896 oerneint. 

2) Q:in ~etaeidjnis bet aUt Wusbilbung bet 9Ca~tung5mitteldjemifer augela\fenen 
Wnftalten ift im l.ß~atmaacutijdjen ~alenbet :teil II abgebtucft. 
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Die Prüfung wird in der hier angegebenen Reihenfolge ohne mehr
tägige Unterbrechung erledigt. Zu einem späteren Teil wird nur zugelassen, 
wer den vorhergehenden Teil bestanden hat. 

Die Aufgaben sind so zu wählen, daß die Prüfung in vier Wochen 
abgeschlossen werden kann. 

Sie werden von den einzelnen Examinatoren bestimmt und erst bei 
Beginn jedes Prüfungsteils bekannt gegeben. Die technische Lösung der 
Aufgabe des ersten Teils muß, soweit die qualitative Analyse in Betracht 
kommt, in einem Tage, diejenige der übrigen Aufgaben innerhalb der vom 
Examinator bei Überweisung der einzelnen Aufgaben festzusetzenden Frist 
beendet sein. 

Die Aufgaben und die gesetzten Fristen sind gleichzeitig dem V ar
sitzenden von den Examinatoren schriftlich mitzuteilen. 

Die Prüfung erfolgt unter Klausur dergestalt, daß der Kandidat die 
technischen Untersuchungen unter ständiger Anwesenheit des Examinators 
oder eines Vertreters desselben zu Ende führt und die Ergebnisse täglich 
in ein von dem Examinator gegenzuzeichnendes Protokoll einträgt. 

§ 20. Nach Abschluß der technischen Untersuchungen (§ 19) hat der 
Kandidat in einem schriftlichen Bericht den Gang derselben und den 
Befund zu beschreiben, auch die daraus zu ziehenden Schlüsse darzulegen 
und zu begründen. Die schriftliche Ausarbeitung kann für die beiden 
Analysen des ersten Teils zusammengefaßt werden, falls dieselbe Substanz 
qualitativ und quantitativ bestimmt worden ist; sie hat sich für Teil 4 
auf eine von dem Examinator zu bezeichnende Aufgabe zu beschränken. 
Die Berichte über die Teile 1, 2 und 3 sind je binnen drei Tagen nach Ab
schluß der Laboratoriumsarbeiten, der Bericht über die mikroskopische 
Aufgabe (Teil 4) binnen zwei Tagen, mit Namensunterschrift versehen, 
dem Examinator zu übergeben. 

Der Kandidat hat bei jeder Arbeit die benutzte Literatur anzugeben 
und eigenhändig die Versicherung hinzuzufügen, daß er die Arbeit ohne 
fremde Hilfe angefertigt hat. 

§ 21. Die Arbeiten werden von den Fachexaminatoren zensiert und 
mit den Untersuchungsprotokollen und Zensuren dem Vorsitzenden der 
Kommission binnen einer Woche nach Empfang vorgelegt. 

§ 22. Die wissenschaftliche Prüfung ist mündlich. Der Vor
sitzende und zwei Mitglieder der Kommission müssen bei derselben ständig 
zugegen sein. Zu einem Termin werden nicht mehr als vier Kandidaten 
zugelassen. 

Die Prüfung erstreckt sich: 
1. auf die unorganische, organische und analytische Chemie mit be

sonderer Berücksichtigung der bei der Zusammensetzung der Nah
rungs- und Gerrußmittel in Betracht kommenden chemischen Ver
bindungen, der Nährstoffe und ihrer Umsetzungsprodukte, sowie 
auf die Ermittlung der Aschenbestandteile und der Gifte minera
lischer und organischer Natur; 

2. auf die Herstellung und die normale und abnorme Beschaffenheit 
der Nahrungs- und Genußmittel, sowie der unter das Gesetz 
vom 14. Mai 1879 fallenden Gebrauchsgegenstände. Hierbei ist 
auch auf die sogenannten landwirtschaftlichen Gewerbe (Bereitung 
von Molkereiprodukten, Bier, Wein, Branntwein, Stärke, Zucker 
u. dgl. m.) einzugehen; 

3. auf die allgemeine Botanik (pflanzliche Systematik, Anatomie und 
Morphologie) mit besonderer Berücksichtigung der pflanzlichen Roh-
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stofflehre (Drogenkunde u. dgl.), sowie ferner auf die bakterio
logischen Untersuchungsmethoden des Wassers und der übrigen 
Nahrungs- und Genußmittel, jedoch unter Beschränkung auf diP 
einfachen Kulturverfahren; 

4. auf die den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Ge
brauchsgegenständen regelnden Gesetze und Verordnungen, 
sowie auf die Grenzen der Zuständigkeit des Nahrungsmittelchemi
kers im Verhältnis zum Arzt, Tierarzt und anderen Sachverstän
digen, endlich auf die Organisation der für die Tätigkeit eines Nah
rungsmittelchemikers in Betracht kommenden Behörden. 

Die Prüfung in den ersten drei Fächern wird von den Fachexamina
toren, im vierten Fache von dem Vorsitzenden, geeignetenfalls unter Be
teiligung des einen oder des anderen Fachexaminators abgehalten. Die 
Dauer der Prüfung beträgt für jeden Kandidaten in der Regel nicht über 
eine Stunde. 

§ 23. Für jeden Kandidaten wird über jeden Prüfungsabschnitt ein 
Protokoll unter Anführung der Prüfungsgegenstände und der Zensuren, 
bei der Zensur "ungenügend" unter kurzer Angabe ihrer Gründe aufge
nommen. 

§ 24. Über den Ausfall der Prüfung in den einzelnen Teilen des tech
nischen Abschnitts und in den einzelnen Fächern des wissenschaftlichen 
Abschnitts werden von den betreffenden Examinatoren Zensuren unter 
ausschließlicher Anwendung der Prädikate "sehr gut", "gut", "genügend", 
"ungenügend" erteilt. 

Für Botanik und Bakteriologie muß die gemeinsame Zensur, wenn 
bei getrennter Beurteilung in einem dieser Zweige "ungenügend" gegeben 
werden würde, "ungenügend" lauten. 

§ 25. Ist die Prüfung in einem Teile des technischen Abschnitts nicht 
bestanden, so findet eine Wiederholungsprüfung statt. Die Frist, 
vor deren Ablauf die Wiederholungsprüfung nicht erfolgen darf, beträgt 
mindestens drei Monate und höchstens ein Jahr; sie wird von dem Vor
sitzenden nach Benehmen mit dem Examinator festgesetzt. 

Hat der Kandidat die Prüfung in einem Fache des wissenschaftlichen 
Abschnitts nicht bestanden, so kann er nach Ablauf von sechs Wochen zu 
einer Nachprüfung zugelassen werden. Die Nachprüfung findet in Gegen
wart des Vorsitzenden und der beteiligten Fachexaminatoren statt. Besteht 
der Kandidat auch in der Nachprüfung nicht, oder verabsäumt er es, ohne 
ausreichende Entschuldigung sich innerhalb 14 Tagen nach Ablauf der 
für die Nachpfrüung gestellten Frist zu melden, so hat er die Prüfung in 
dem ganzen Abschnitt zu wiederholen. Dasselbe gilt, wenn der Kandidat 
die Prüfung in mehr als einem Fache dieses Abschnitts nicht bestanden 
hat. Die Wiederholung ist vor Ablauf von sechs Monaten nicht zulässig. 

§ 26. Erfolgt die Meldung zur Wiederholung eines Prüfungsteils 
nicht spätestens in dem nächsten Prüfungsjahre, so muß die ganze Prüfung 
von neuem abgelegt werden. 

Wer bei der Wiederholung nicht besteht, wird zu einer weiteren Prü
fung nicht zugelassen. 

Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen können aus besonderen 
Gründen gestattet werden. 

§ 27. Nachdem die Prüfung in allen Teilen bestanden ist, ermittelt 
der Vorsitzende aus den Einzelzensuren die Schlußzensur, wobei die 
Zensuren für jeden einzelnen Teil des ersten Abschnitts doppelt gezählt 
werden, so daß im ganzen zwölf Einzelzensuren sich ergeben. 
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Die Schlußzensur "sehr gut" darf nur dann gegeben werden, wenn 
die Mehrzahl der Einzelzensuren "sehr gut", alle übrigen "gut lauten; 
die Schlußzensur "gut" nur dann, wenn die Mehrzahl mindestens "gut" 
oder wenigstens sechs Einzelzensuren "sehr gut" lauten. In allen übrigen 
Fällen wird die Schlußzensur "genügend" gegeben. 

Nach Feststellung der Schlußzensur legt der Vorsitzende die Prüfungs
verhandlungen derjenigen Behörde vor, welche den Ausweis über die Be
fähigung als Nahrungsmittelchemiker ( § I) erteilt. 

§ 28. Wer einen Prüfungstermin ohne ausreichende Entschuldigung 
versäumt, wird in dem laufenden Prüfungsjahr zur Prüfung nicht mehr 
zugelassen. Der Vorsitzende hat die Zurückstellung bei der im § 27 be
zeichneten Behörde zu beantragen, falls er die Entschuldigung nicht für 
ausreichend hält. 

Tritt ein Prüfling ohne ausreichende Entschuldigung von einem be
gonnenen Prüfungsabschnitt zurück, oder hält er eine der im § 19 Abs. 4 
und § 20 vorgesehenen Fristen nicht ein, so hat dies die Wirkung, als wenn 
er in allen Teilen des Abschnitts die Zensur "ungenügend" erhalten hätte. 

§ 29. Die Prüfung darf nur bei derjenigen Kommission fortgesetzt 
und wiederholt werden, bei welcher sie begonnen ist. Ausnahmen können 
aus besonderen Gründen gestattet werden. 

Die mit dem Zulassungsgesuch eingereichten Zeugnisse werden dem 
Kandidaten nach bestandener Gesamtprüfung zurückgegeben. Verlangt 
er sie früher zurück, so ist, falls die Zulassung zur Prüfung bereits aus
gesprochen war, vor der Rückgabe in die Urschrift des letzten akademischen 
Abgangszeugnisses ein Vermerk hierüber, sowie über den Ausfall der schon 
zurückgelegten Prüfungsteile einzutragen. 

§ 30. An Gebühren sind für die Hauptprüfung vor Beginn derselben 
180 Mark zu entrichten. Davon entfallen: 

I. auf den technischen Abschnitt für jeden der ersten drei Teile 
25 Mark, für den vierten Teil 15 Mark, 

II. auf den wissenschaftlichen Abschnitt 30 Mark, 
III. auf allgemeine Kosten 60 Mark. 

Wer von der Prüfung zurücktritt oder zurückgestellt wird, erhält die 
Gebühren für die noch nicht begonnenen Prüfungsteile ganz, die allge
meinen Kosten zur Hälfte zurück, letztere jedoch nur dann, wenn der 
dritte Teil des technischen Abschnitts noch nicht begonnen war. 

Bei einer Wiederholung sind die Gebührensätze für diejenigen Prü
fungsteile, welche wiederholt werden, und außerdem je 15 Mark für jeden 
zu wiederholenden Prüfungsteil auf allgemeine Kosten zu entrichten. Für 
die Nachprüfung in einem Fache des wissenschaftlichen Abschnitts sind 
15 Mark zu zahlen. 

§ 31. Über die Zulassung der in vorstehenden Bestimmungen vor
gesehenen Ausnahmen entscheidet die Zentralbehörde. 

Ausweis für geprüfte Nahrungsmittelchemiker. 
Dem Herrn . . . . . . aus . . . . . . . wird hierdurch bescheinigt, daß 

er seine Befähigung zur chemisch-technischen Untersuchung und Beurtei
lung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen durch 
die von der ...... Prüfungskommission zu ...... mit dem Prädi-
kate . . . . abgelegte Prüfung nachgewiesen hat . 

. , den ... t{)n ...... 18 ... . 

(Siegel und Unterschrift der bescheinigenden Behörde.) 
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~ie in oorfte{jenber l,ßrüfungsorbnung für 91a{jrungsmitte1djemifer oor~ 
gefe{jenen ~ergünftigungen für W~ot{jefer bei ber Sulaffung ~ur ~au~t~rüfung 
erfu{jren eine ~rläuterung burdj bie folgenbe ?Befanntmadjung bes ffieid)5· 
fan~lers: 

Bk., betr. die Zulassung von Apothekern zur Prüfung als Nahrungsmittelchemiker. 
Vom 26. Januar 1897. 

Nachdem die in § 16 Abs. 2 der Prüfungsvorschriften für Nahrungs
mittelchemiker den Apothekern mit der Prüfungsnote "sehr gut" einge
räumten Vergünstigungen hinsichtlich ihrer Zulassung zur Hauptprüfung 
mehrfach zu Zweifeln Anlaß gegeben haben, beehre ich mich in nach
stehendem die Auslegung, welche diesseits den gedachten Bestimmungen 
gegeben wird, mitzuteilen. 

Zunächst steht nach dem Wortlaute und Sinne der bezeichneten Vor
schriften nichts entgegen, daß denjenigen Apothekern, welche das für 
die Zulassung der Prüfung erforderliche naturwissenschaftliche Studium 
von sechs Halbjahren vor Ablegung der Apothekerprüfung noch nicht ganz 
zurückgelegt haben, die Nach h o I u n g der fehlenden Studiensemester nach 
der bestandenen Apothekerprüfung gestattet wird. Was ferner die prak
tische Tätigkeit an einer staatlichen Untersuchungsanstalt für Nahrungs
und Gerrußmittel (§ 16 Abs. l Ziffer 4 der Prüfungsvorschriften) anlangt, 
so darf dieselbe, ebenso wie sie bei Nahrungsmittelchemikern mit regel
mäßigem Studiengange nach ausdrücklicher Vorschrift erst für die Zeit 
nach bestandener Vorprüfung vorgesehen ist, bei Apothekern erst nach 
der als Ersatz für die Vorprüfung geltenden Apothekerprüfung erfolgen. 

Diese praktische Tätigkeit in der Untersuchung von Nahrungs- und 
Gerrußmitteln zeitlich zusammenfallen zu lassen mit demjenigen Univer
sitätsstudium, welches ein Apotheker behufs Erreichung der vorgeschrie
benen sechssemesterigen Studienzeit nach der bestandenen Apothekerprü
fung ablegt, ist meines Erachtens mit den geltenden Vorschriften nicht ver
einbar. Durch die Bestimmung in§ 16 Abs. 2 Satz I der Prüfungsvorschriften 
ist denjenigen Apothekern, welche die Prüfung mit dem Prädikate "sehr 
gut" bestanden haben, mit Rücksicht auf die hierdurch nachgewiesenen 
Kenntnisse die Vorprüfung sowie der Nachweis der Gymnasialreife und 
der 21/ 2 jährigen Beschäftigung in chemischen Laboratorien erlassen, da
gegen ist die Einräumung noch größerer Vergünstigungen nicht beab
sichtigt. Als eine weitere und zwar nicht unerhebliche Erleichterung würde 
es aber anzusehen sein, wenn die bei den Nahrungsmittelchemikern ge
trennten Teile des Studienganges, nämlich das theoretische Studium auf 
einer Hochschule und die praktische Tätigkeit in einer Untersuchungs
anstalt, bei den in Frage stehenden Apothekern miteinander verbunden 
werden dürften. 

Außerdem erscheint eine so weitgehende Begünstigung der Prüfungs
kandidaten mit pharmazeutischer Vorbildung auch im Interesse einer tun
liehst gründlichen Ausbildung der Nahrungsmittelchemiker nicht wünschens
wert, es ist vielmehr besonderer Wert darauf zu legen, daß die praktische 
Tätigkeit erst nach Abschluß des gesamten theoretischen Studiums beginnt. 

Berlin, den 26. Januar 1897. 

Der Reichskanzler. 

I. V.: von Boetticher. 



B. Landesgesetzgebung. 

XII. Verwaltung in Preußen. 
I. Zentralbehörden. 

a. Das Ministerium. 

:tJie Oberauffidjt über ba5 gefamte Wj:Jotl)efenttJefen in l_l3reuflen fül)rt ba5 
burdj ~erorbnung t.Jom 23. Dftober 1817 gegrünbete Whnifterium ber geift· 
lief) en, U n te rridj t5· u nb Wle b ia in af-~( ng e legen 1) eiten. :tJie Wlebiainal• 
abteifung be5felben beftel)t au5 einem :tJireftor unb au5 t.Jortragenben, teif5 tedj· 
nifdjen, teifS für bie ~erttJaltung qualifiaierten ffiäten (auraeit fünf). l5-emer 
finb bei ber illCebicrinafabtetfung brei .~Hf5arbetter tätig, barunter feit 1. Dftober 
1898 ein Wj:Jotl)efer. 

Über ba5 ~erorbnung5redjt ber ffi1inifter beftimmt ba5 ®efe~ über bie an
gemeine i3anbe5t.JerttJaltung t.Jom 30. Sufi 1883 (l_l3r.@.@l. ®. 195) in § 136 
folgenbe5: 

§ 136. Soweit die Gesetze ausdrücklich auf den Erlaß besonderer 
polizeilicher Vorschriften (Verordnungen, Anordnungen, Reglements usw.) 
durch die Zentralbehörden verweisen, sind die Minister befugt, innerhalb 
ihres Ressorts dergleichen Vorschriften für den ganzen Umfang der Monarchie 
oder für einzelne Teile derselben zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung 
dieser Vorschriften Geldstrafen bis zum Betrage von einhundert Mark an
zudrohen ... 

Zum Erlasse der im§ 367 Nr. 51) des Strafgesetzbuches für das Deutsche 
Reich gedachten Verordnungen sind auch die zuständigen Minister befugt. 

Sn biefer fe~tgenannten )Beftimmung finben faft aUe t.Jom j:Jreuflifdjen 
Wlebiainalminifter über ba5 Wj:Jotl)efenttJefen edaffenen Wnorbnungen il)re recf)t· 
Hdje @runblage. 

Wl5 tedjnifdj begutadjtenbe Sfonfultatit.Jbel)örben b&ttJ. al5 ®tanbe5t.Jer· 
tretungen ftel)en unter ber Wlebiainafabteifung: 

b. Die wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen. 

®ie beforgt ben ttJiffenfdjaftridjen :teil be5 ffi1ebiainalttJefen5, prüft bie barin 
gemadjten O"ortfdjritte, teilt felbige aur Wnwenbung in pofiaeilidjer .~infidjt ber 
Wbtei!ung mit unb unterftü~t biefelbe mit il)rem @utadjten über @egenftänbe, 
wobei e5 auf funftt.Jerftänbige unb ttJiffenfdjaftridje @utadjten anfommt (Snftr. 
vom 23. Sanuar 1817). a:in birefter a:ingriff in bie ~erwaltung ftel)t il)r nicf)t au. 

:tJie :tJeputation beftel)t auraeit au5 einem 1;ireftor, 18 Wlitgfiebem unb 
&ttJei ftänbigen .~Hf5arbeitem. 

1) Übet § 367, 5 ®tt.@.)B. f. ®eite 110. 
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c. Die technische Kommission für pharmazeutische Angelegenheiten. 

Über bie S'romj:Jeten& berfel&en erging bie nad:Jftef)enbe 

Instruktion für die technische Kommission für pharmazeutische Angelegenheiten. 
Vom 27. Oktober 1849. 

§ l. Die technische Kommission für pharmazeutische Angelegenheiten 
ist eine konsultative Behörde, welche auf Erfordern des Ministers der 
Medizinalangelegenheiten in pharmazeutischen Angelegenheiten Gutachten 
abzugeben hat. Der bisherige Name: Kommission zur Bearbeitung der 
Arzneitaxe, welcher für den Geschäftskreis derselben zu eng ist, fällt weg. 

§ 2. Die Kommission besteht aus einem Dirigenten, welchen der 
Minister der usw. Medizinalangelegenheiten in der Regel aus einem Rate 
der Medizinalabteilung auswählen wird, und mindestens dreien von dem 
Minister aus der Zahl der hier wohnhaften Apotheker auf drei Jahre 
zu ernennenden Mitgliedern. Die nach Ablauf dieser Frist Ausscheidenden 
können wieder ernannt und etwa säumige Mitglieder auch vor Ablauf der 
dreijährigen Frist ihres Auftrags entbunden werden. Die Zuziehung außer
ordentlicher Hilfsarbeiter erfolgt auf Antrag des Dirigenten durch den 
Minister. 

§ 3. Der Dirigent und die Mitglieder werden bei ihrer Einführung 
auf die Erfüllung ihrer Amtspflichten und die Pflicht der Amtsver
schwiegenheit insbesondere verpflichtet. 

§ 4. Die Stelle des Dirigenten und der Mitglieder der Kommission 
sind Ehrenämter und werden als solche unentgeltlich verwaltet. 

§ 5. Alle Geschäfte der Kommission werden ihr von dem Minister 
der usw. Medizinalangelegenheiten aufgetragen, so daß sie mit keiner 
anderen Behörde in offizieller Verbindung steht und demnach auch nur 
mit dem Minister zu korrespondieren hat. 

§ 6. Der Geschäftsgang ist möglichst einfach zu gestalten und wird, 
soweit nicht in gegenwärtiger Instruktion oder sonst eine bestimmte Norm 
vorgeschrieben ist, von dem Dirigenten geregelt und kontrolliert. 

§ 7. Die Aufträge, welche die Kommission erhält, werden derselben 
in der Regel durch Marginaldekrete, welche der Minister oder der Direktor 
der Medizinalabteilung vollzogen hat, zugefertigt. Sie werden dem Diri
genten behändigt, der sie zuschreibt und (zur Eintragung in das Journal 
der Kommission, welches an jedem Vortragstage dem Dirigenten vorgelegt 
wird, und zur weiteren Beförderung) an die Registratur der Medizinal
abteilung des Ministeriums übersendet. 

§ 8. Es steht dem Dirigenten frei, dieselbe Sache - mit möglichst 
gleichmäßiger Geschäftsverteilung - einem oder zweien Referenten, 
oder einem Referenten und einem Korreferenten zuzuschreiben. 

§ 9. Zur Einhaltung eines prompten Geschäftsganges werden die 
zugeschriebenen Sachen von den Referenten resp. Korreferenten, wenn 
irgend möglich, jedesmal in der nächsten Sitzung zum Vortrag gebracht 
und bei Meinungsverschiedenheit wird abgestimmt, wobei die Stimme des 
Dirigenten für den Fall der Stimmengleichheit den Ausschlag gibt. 

§ 10. Keine Sache darf ohne Vortrag abgemacht werden und jedes 
Gutachten wird von sämtlichen anwesenden Mitgliedern in der Sitzung 
vollzogen. 

§ ll. Zu jeder Sitzung, welche durchschnittlich alle 14 Tage in dem 
Lokale des Ministeriums der Medizinalangelegenheiten in einer Abendstunde 
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stattfinden wird, .ladet der Dirigent schriftlich ein. Die Zahl der Sitzungen 
bestimmt sich nach den vorliegenden Geschäften. 

§ 12. In jeder Sitzung wird ein Protokoll, in welchem die vor
getragenen Sachen verzeichnet sind, geführt. Die Sitzungsprotokolle werden 
dem Minister am l. Juni und am l. Dezember jeden Jahres vorgelegt. 

§ 13. Jedem Mitgliede steht es frei, bei abweichender Meinung von 
dem Conclusum der Kommission ein Votumseparatum dem Gutachten 
beizufügen. 

§ 14. Die Gutachten und sonstigen Berichte der Kommission werden 
unter Rückgabe der etwa mitgeteilten Aktenstücke von dem Dirigenten 
br. m. dem Minister vorgelegt. Die Protokolle und sonstigen Schriftstücke 
der Kommission werden in der Registratur der Medizinalabteilung ver
wahrt. Die Kommission hat demnach keine besondere Registratur. 

d. Der Apothekerrat. 

'l:lerfelbe ttJurbe burd) Sfabinett5orber oom 29. 9{lJril 1896 begrünbet. {Yür 
feine ~irffamfeit ttJurbe nad)fie{Jenbe @efd)äft5anttJeifung erlaffen: 

Geschäftsanweisung für den Apothekerrat 

§ l. Der Apothekerrat ist eine beratende Behörde. Er hat die 
Aufgabe, der Medizinalverwaltung in Organisations- und Verwaltungs
fragen, welche das Apothekerwesen betreffen, als Beirat zu dienen und 
Gutachten zu erstatten. 

Demgemäß hat der Apothekerrat 
l. über alle ihm von dem Minister der Medizinalangelegenheiten vor

gelegten Verhandlungen, Vorschläge oder Fragen sich gutachtlich 
zu äußern. 

2. aus eigenem Antriebe dem Minister Vorschläge zur Abstellung 
von Mängeln in bezug auf das Apothekerwesen zu machen, auch 
neue Maßnahmen in Anregung zu bringen, welche ihm geeignet 
erscheinen, das Apothekerwesen zu fördern. 

§ 2. Der Apothekerrat besteht: 
l. Aus dem Direktor der Medizinalabteilung des Ministeriums der 

geistlichen usw. Angelegenheiten als Direktor, 
2. aus den technischen vortragenden Räten der Medizinalabteilung, 
3. aus vier Apothekenbesitzern, 
4. aus vier approbierten, nichtbesitzenden Apothekern als Mit

gliedern. 
Der Direktor wird vom König, die Mitglieder werden vom Minister 

der Medizinalangelegenheiten ernannt, und zwar diejenigen aus dem Apo
thekerstande auf die Dauer von fünf Jahren. Der Direktor und die Mit
glieder werden bei ihrer Einführung mit Verweisung auf die sonst etwa 
geleisteten Amtseide durch Handschlag auf die Erfüllung ihrer Amts
pflichten, insbesondere auf die Pflicht der Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 

§ 3. Der Direktor und die in Berlin wohnhaften Mitglieder erhalten 
keine Besoldung oder Entschädigung, die auswärtigen Mitglieder da
gegen Tagegelder und Reisekosten nach den im Art. I § 2 I Nr. 1 A 
und B der Verordnung, betreffend die Tagegelder und die Reisekosten der 
Medizinalbeamten vom 17. September 1876 (G.-S. S. 411), vorgeschriebenen 
Sätzen. 

4. Der Apothekerrat w;ird von dem Minister der Medizinalangelegen
heiten in der Regel jährlich einmal berufen. 
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Der Direktor erläßt die erforderlichen Einladungen zu den Sitzungen. 
Das Nichterscheinen eines Mitgliedse bedarf einer Entschuldigung mit An
gabe des Behinderungsgrundes. 

§ 5. Der Apothekerrat ist beschlußfähig, wenn außer dem Direktor 
oder seinem Stellvertreter und einem der technischen vortragenden Räte 
mindestens vier der Mitglieder aus dem Apothekerstande anwesend sind. 

§ 6. Die Beschlüsse des Apothekerrats werden durch Stimmen
mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Direktors. 

§ 7. Der Direktor regelt den Geschäftsgang des Apothekerrats. 
Er hat dabei die von dem Minister der Medizinalangelegenheiten getroffenen 
Bestimmungen genau zu beachten. 

In Behinderungsfällen wird er durch den anwesenden dienstältesten 
technischen Rat vertreten, sofern seitens des Ministers nicht anderweitige 
Verfügung getroffen wird. 

Alle An träge auf Erstattung von Gutachten oder auf Äußerung über 
zweifelhafte Fragen, welche von anderen Behörden oder von Privatpersonen 
an den Apothekerrat oder den Direktor gelangen, sind dem Minister zur 
Verfügung vorzulegen. 

§ 8. Die Aufträge, welche de! Minister der Medizinalangelegenheiten 
dem Apothekerrat erteilt, werden an den Direktor abgegeben. 

Der Direktor überträgt die schriftliche Bearbeitung je zwei Mitgliedern 
als Referenten und Korreferenten und sorgt für die Erledigung. 

Die von dem Minister dem Apothekerrat zur Beratung überwiesenen 
Vor I a g e n werden nebst den Referaten vervielfältigt und den Mitgliedern 
vor der Sitzung zugestellt. 

In der Sitzung trägt der Referent das von ihm verfaßte Referat vor, 
der Korreferent nur die von ihm etwa zu machenden Anderungsvor
schläge. 

Keine Sache darf ohne Vortrag erledigt werden. 
§ 9. Über die Verhandlungen in den Sitzungen des Apothekerrats 

ist ein Protokoll zu führen. Dasselbe muß den wesentlichen Inhalt der 
Beratungen und die gefaßten Beschlüsse nach ihrem Wortlaut enthalten. 

Das Protokoll ist nach Abschluß der Verhandlungen von einer Kom
mission zu redigieren und zu unterschreiben; diese Kommission besteht 
aus dem Direktor, dem Protokollführer und einem von dem Direktor zu 
bestimmenden Mitgliede des Apothekerrats. Einwendungen gegen das 
Protokoll können bei dem Direktor angebracht werden. 

§ 10. Nach Abschluß der Verhandlungen des Apothekerrats über
reicht der Direktor mittels Berichts dem Minister der Medizinalangelegen
heiten die beschlossenen Gutachten und Anträge nebst den Proto
kollen. 

Diese und die sonstigen Schriftstücke werden in der Registratur der 
Medizinalabteilung des Ministeriums aufbewahrt. 

e. Die Apothekerkammern. 

'llurd) Stönig1id)e lßerorbnung tJom 2. ~eoruar 1901 ift in ben ~l'otf)efer· 
fammem eine tJollftänbig ausgeoilbete l'fJarmaaeutifd)e 6tanbestJertretung ge· 
fdJaffen IUorben, bie neben bem ~lJOif}eferrat oefief}tl ). 

1) ~ine ~ingabe bes wvot~efetfammetausjd)uffei3 um Q;rje~ung bes ~!vot~efettati3 
butd) ben Sf'ammerausjd111\3 ift oom Wlinifter unter bem 6. Dftober 1903 abgele~nt 
tuorben. 
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Verordnung, betr. die Einrichtung einer Standesvertretung der Apotheker. 
Vom 2. Februar 1901 (Pr.G.S. S. 49). 

Erster Abschnitt. 

Die Apothekerkammern. 

§ I. Für jede Provinz ist eine Apothekerkammer zu errichten. 
Der Bezirk der Apothekerkammer der Provinz Brandenburg hat zugleich 
den Stadtkreis Berlin, der Bezirk der Apothekerkammer der Rheinprovinz 
zugleich die Hohenzollernschen Lande zu umfassen. 

Die Kammern erhalten ihren Sitz am Amtssitze des Oberpräsidenten, 
die Kammer der Provinz Brandenburg und des Stadtkreises Berlin erhält 
ihren Sitz in Berlin. 

§ 2. Der Geschäftskreis der Apothekerkammern umfaßt die Er
örterung aller Fragen und Angelegenheiten, welche den Apothekerberuf 
oder die Arzneiversorgung betreffen oder auf die Wahrnehmung und 
Vertretung der Standesinteressen der Apotheker gerichtet sind. Die Apo
thekerkammern sind befugt, innerhalb ihres Geschäftskreises Vorstel
lungen und Anträge an die Staatsbehörden zu richten, und sollen die 
letzteren geeignetenfalls den Apothekerkammern Gelegenheit geben, sich 
über einschlägige Fragen gutachtlich zu äußern 1 ). 

§ 3. Die Mitglieder der Apothekerkammern werden gewählt. Die 
Wahl erfolgt innerhalb des Bezirks der Kammer, getrennt nach Regierungs
bezirken (Wahlbezirken). Der Stadtkreis Berlin bildet einen eigenen Wahl
bezirk. 

Wahlberechtigt und wählbar sind diejenigen approbierten Apo
theker, welche innerhalb des Wahlbezirks ihren Wohnsitz haben, Ange
hörige des Deutschen Reichs sind und sich im Besitze der bürgerlichen 
Ehrenrechte befinden. Zu den Apothekern im Sinne der vorstehenden 
Bestimmung gehören neben den Apothekenbesitzern auch diejenigen appro
bierten Apotheker, welche als Verwalter oder Gehilfen in einer Apotheke 
tätig sind, der Erfüllung ihrer Militärdienstpflicht obliegen, ein pharmazeu
tisches staatliches Amt bekleiden, sowie auch diejenigen, welche die Aus
übung des Apothekerberufs nicht mehr betreiben, sofern sie sich nicht 
einem anderen Berufe zugewendet haben. 

Das Wahlrecht und die Wählbarkeit der in dem Abs. 2 aufgeführten 
Apotheker gehen verloren, sobald eins dieser Erfordernisse bei dem bis 
dahin Wahlberechtigten nicht mehr zutrifft. 

Das Wahlrecht und die Wählbarkeit ruhen während der Dauer eines 
Konkurses, während der Dauer des Verfahrens auf Zurücknahme der 
Approbation als Apotheker und während der Dauer einer gerichtlichen 
Untersuchung, wenn dieselbe wegen Verbrechen oder wegen solcher Ver
gehen, welche den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen 
oder nach sich ziehen können, eingeleitet, oder wenn die gerichtliche Haft 
verfügt ist. 

§ 4. Apothekern, welche die Pflichten ihres Berufs in erheblicher Weise 
oder wiederholt verletzt oder sich durch ihr Verhalten der Achtung, welche 
ihr Beruf erfordert, unwürdig gezeigt haben, ist durch Beschluß des Vor
stands der Apothekerkammer das Wahlrecht und die Wählbarkeit 

1 ) 'l)urcf) ~erfügung bes 0ufti&minifters tJom 19. Wlär5 1901 ift angeorbnet tvorben, 
bat bei bet ~eteibigung gericf)tlicf)er 6ad)tJetftänbigen, bei benen bas m+Jotl)efentvefen 
interejjiert ift, bie ~l+Jotljefetfammern tJorl)er IJU ljören finb. 
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dauernd oder auf Zeit zu entziehen 1 ). Denselben ist vorher Gelegenheit 
zu geben, sich über die gegen sie erhobenen Anschuldigungen zu äußern. 
Zu der Beratung und Beschlußfassung über die Entziehung des Wahlrechts 
ist ein von dem Oberpräsidenten zu ernennender Komlllissarius zuzuziehen, 
welcher das Recht hat, jederzeit gehört zu werden. Ein Stimmrecht steht 
demselben nicht zu. 

Gegen den Beschluß steht dem Betroffenen innerhalb vier Wochen 
von der Zustellung ab die Beschwerde an den Minister der Medizinal
angelegenheiten zu. 

Die Bestimmungen über die Entziehung des Wahlrechts finden keine 
Anwendung auf Apotheker, welche als solche ein mittelbares oder unmittel
bares Staatsamt bekleiden oder dem Spruche der Militärehrengerichte unter
liegen. 

§ 5. Die Wahlen finden alle drei Jahre im November statt. Der 
dreijährige Zeitraum, für welchen die Mitglieder gewählt werden, beginnt 
Init dem Anfange des nächstfolgenden Jahres. 

Vor jeder Wahl ist für jeden Wahlbezirk, das erstemal von dem Re
gierungspräsidenten, in künftigen Fällen von dem Vorstande der Apo
thekerkammer, eine Liste der Wahlberechtigten aufzustellen. Dieselbe 
ist in jedem Kreise (Oberamtsbezirke) in der zweiten Hälfte des der Wahl 
vorhergehenden Monats Juli vierzehn Tage öffentlich auszulegen, nach
dem die Zeit und der Ort der Auslegung vorher öffentlich bekannt ge
macht sind. 

Einwendungen gegen die Liste sind unter Beifügung der erforder
lichen Bescheinigungen innerhalb vierzehn Tagen nach beendigter Aus
legung der Liste bei dem Vorstande der Apothekerkammer - das erste
mal bei dem Regierungspräsidenten - anzubringen. Gegen die hierauf 
ergehende Entscheidung findet innerhalb vierzehn Tagen Beschwerde an 
den Oberpräsidenten statt, welcher endgültig entscheidet. 

§ 6. Zu wählen sind für jede Apothekerkammer auf je vierzig Wahl
berechtigte ein Mitglied und ein Stellvertreter, mindestens aber je 
sechs Mitglieder und Stellvertreter. Wie viele Mitglieder und Stellvertreter 
hiernach auf jeden Wahlbezirk entfallen, wird von dem Oberpräsidenten 
auf Einreichung der Liste der Wahlberechtigten bestimmt und ist bei Ver
öffentlichung des Wahltermins bekannt zu machen2). 

Die Festsetzung und Ausschreibung des Wahltermins geschieht durch 
den Vorstand der Apothekerkammer, das erstemal durch den Regierungs
präsidenten. Die Wahl erfolgt schriftlich durch Einsendung des Stimm
zettels an den Vorstand der Apothekerkammer, das erstemal durch Ein
sendung an den Regierungspräsidenten. 

Jeder Stimmzettel muß Namen, Stand und Wohnort des Wählenden, 
der von ihm gewählten Mitglieder und der von ihm gewählten Stellvertreter 

1) .\')ierau bemerfte eine ~erfügnng bes !meb.·Wlinifters uom 23. Wl:Jtil 1901: 
Disziplinare Befugnisse über die Apotheker ihres Bezirks sind den Apo

thekerkammern nicht beigelegt. Es ist nur der Gefahr, daß unwürdige Mitglieder des 
Apothekerstandes an der neuen Organisation Anteil erhielten, dadurch vorgebeugt 
worden, daß dem Vorstande der Apothekerkammer das Recht beigelegt ist, derartigen 
Apothekern, soweit sie nicht ein mittelbares oder unmittelbares Staatsamt bekleiden 
oder dem Spruche der Militärehrengerichte unterliegen, das Wahlrecht und die Wähl· 
barkeit dauernd oder auf Zeit zu entziehen. 

2 ) ~n bet atoeiten ~a~ll:Jetiobe ber Wpot~efetfammern, umfafjrnb bie ~a~te 1905 
bis 1907, betrug bie 0.\efamtaa~! ber 9Ritglicber 148. 
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enthalten und rechtzeitig bis zu dem bekannt gemachten Endtermin (Wahl
termin) eingereicht werden. Ungültig sind: 

l. Stimmzettel, welche die Person des Wählenden nicht erkennen 
lassen, oder von einer nicht wahlberechtigten Person ausgestellt sind; 

2. Stimmzettel, welche keinen oder keinen lesbaren Namen enthalten; 
3. Stimmzettel, auf welchen mehr Namen als zu wählende Personen 

verzeichnet sind ; 
4. Stimmzettel, welche einen Protest oder Vorbehalt enthalten; 
5. Stimmzettel, insoweit dieselben die Person des Gewählten nicht 

unzweifelhaft erkennen lassen, oder den Namen einer nicht wähl
baren Person bezeichnen, oder der Angabe entbehren, ob der Be
treffende als Mitglied oder als Stellvertreter gewählt worden ist. 

Gewählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen auf sich ver
mmgen. Bei Stimmengleichheit entscheidet erforderlichenfalls das Los. 
Das Ergebnis der Wahl ist das erstemal von dem Regierungspräsidenten, 
demnächst von dem Vorstande der Apothekerkammer, innerhalb acht 
Tagen nach Ablauf des Wahltermins, festzustellen und den Gewählten be
züglich der auf sie gefallenen Wahl mit der Aufforderung bekannt zu geben, 
sich über die Annahme oder Ablehnung innerhalb acht Tagen zu erklären. 

Wer diese Erklärung nicht abgibt, wird als ablehnend betrachtet, 
und tritt an seine Stelle derjenige, welcher die nächstmeisten Stimmen 
erhalten hat. Das Ergebnis der Wahl ist dem Oberpräsidenten anzuzeigen, 
welcher dasselbe für den ganzen Bezirk der Apothekerkammer bekannt 
macht. Jede Wahl verliert ihre Wirkung mit dem gänzlichen oder zeit
weisen Aufhören einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Be
dingungen. 

Der Vorstand der Apothekerkammer hat darüber zu befinden, ob einer 
dieser Fälle eingetreten ist. 

Eine Ersatzwahl ist nur dann anzuordnen, wenn einschließlich der 
für die Ausgeschiedenen einberufenen Stellvertreter die Zahl der Mitglieder 
der Apothekerkammer weniger als sechs beträgt. 

Die Mitglieder der Apothekerkammern verwalten ihr Amt als ein 
Ehrenamt. 

§ 7. In dem auf die Wahl folgenden Monat Januar sind die Mitglieder 
der Apothekerkammern von dem Oberpräsidenten behufs Wahl des Vor
standes zusammen zu berufen. 

Mitglieder, welche am Erscheinen behindert sind, haben hiervon be
hufs Einladung der Stellvertreter rechtzeitig Anzeige zu machen. 

Die in jedem Wahlbezirke gewählten Stellvertreter werden in der 
Reihenfolge einberufen, in welcher sie der Stimmenzahl nach gewählt sind. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

In der Wahlversammlung führt der Oberpräsident oder dessen Stell
vertreter den Vorsitz. 

Der Vorstand ist für die Dauer der Wahlperiode der Apothekerkammer 
zu wählen und hat aus einem Vorsitzenden und mindestens zwei Mitgliedern 
zu bestehen. Die Apothekerkammer beschließt mit dieser Maßgabe nach 
absoluter Stimmenmehrheit, wie viele Vorstandsmitglieder zu wählen sind. 
Für den Vorsitzenden und jedes Mitglied ist zugleich ein Stellvertreter zu 
wählen. Der Vorstand führt auch nach Ablauf der Wahlperiode bis zur 
Konstituierung des neuen Vorstandes die Geschäfte einstweilen weiter. 

Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung durch Stimmzettel in be
sonderen Wahlgängen. 

Der Vorsitzende wird zuerst gewählt. 
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Ungültige Stimmzettel (§ 6) werden als nicht abgegeben betrachtet. 
Über die Gültigkeit entscheidet die Apothekerkammer. 

Als gewählt sind diejenigen zu betrachten, welche die absolute Stimmen
mehrheit erhalten haben. Ergibt sich keine absolute Stimmenmehrheit, 
so wird zu einer engeren Wahl zwischen denjenigen zwei Personen ge
schritten, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleich
heit entscheidet das von dem Vorsitzenden zu ziehende Los darüber, wer 
auf die engere Wahl zu bringen beziehungsweise wer als schließlich gewählt 
zu betrachten ist. 

Die Gewählten haben sich über die Annahme der Wahl, sofern sie an
wesend sind, sofort, anderenfalls nach Mitteilung der auf sie gefallenen 
Wahl durch den Oberpräsidenten binnen acht Tagen zu erklären. 

Wer diese Erklärung nicht abgibt, wird als ablehnend betrachtet. 
§ 8. Der Vorstand der Apothekerkammer vertritt dieselbe 

nach außen und vermittelt den Verkehr derselben mit den Staats
behörden. 

Der Vorstand faßt seine Beschlüsse nach absoluter Stimmenmehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, sofern es 
sich nicht um die Entziehung des Wahlrechts(§ 4) handelt, welche in diesem 
Falle als abgelehnt gilt. 

Zur Beschlußfähigkeit des Vorstandes ist die Teilnahme der Mehrheit 
der Mitglieder erforderlich. Besteht der Vorstand nur aus dem Vorsitzen
den und zwei Mitgliedern, so ist zur Beschlußfähigkeit die Teilnahme aller 
Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse des Vorstimdes können mittels 
schriftlicher Abstimmung gefaßt werden, sofern nicht ein Mitglied münd
liche Abstimmung verlangt, oder über die Entziehung des Wahlrechts zu 
beschließen ist. 

§ 9. Der Vorsitzende hat den Verkehr der Apothekerkammer und 
des Vorstandes zu vermitteln und die Beschlüsse derselben zur Ausführung 
zu bringen. 

Der Vorsitzende beruft die Versammlungen der Apothekerkammer und 
des Vorstandes und leitet in beiden die Verhandlungen. Die Berufung 
der Apothekerkammer muß erfolgen, wenn die Hälfte der Mitglieder der
selben unter Angabe des zu verhandelnden Gegenstandes schriftlich darauf 
anträgt, oder der Vorstand dieselbe beschließt. 

Die Berufung des Vorstandes muß erfolgen, wenn in gleicher Weise 
zwei Vorstandsmitglieder dieselbe beantragen. 

Die Berufung des Vorstandes und der Apothekerkammer erfolgt mittels 
schriftlicher Einladung, welche spätestens acht Tage vor der Versammlung 
eingeschrieben zur Post zu geben ist. 

Bei der Berufung der Apothekerkammer muß der Gegenstand, 
über welchen in der Versammlung ein Beschluß gefaßt werden soll, be
zeichnet werden. Über andere Gegenstände, mit Ausnahme des Antrags 
auf abermalige Berufung der Apothekerkammer, darf ein Beschluß nicht 
gefaßt werden. 

Hinsichtlich der Teilnahme der Stellvertreter an den Sitzungen der 
Apothekerkarruner finden die Vorschriften des § 7, Abs. 2 und 3 Anwen
dung. 

Im übrigen regelt die Apothekerkammer ihre Geschäftsordnung selb-
ständig. 

§ 10. Die Kosten der ersten, im Jahre 1901 stattfindenden Wahl 
zur Apothekerkammer, sowie der von dem Oberpräsidenten ausgehenden 
Veröffentlichung des Ergebnisses der Wahlen trägt der Staat. 
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Im übrigen bleibt es den Apothekerkammern überlassen, für die Be
reitstellung der erforderlichen Mittel selbst Sorge zu tragenl). 

§ ll. Die allgemeine Staatsaufsicht über die Apothekerkammer 
und deren Vorstand wird durch den Oberpräsidenten geführt. 

Zweiter Abschnitt. 

Der Apothekerkammeraussch uß. 

§ 12. Der Apothekerkammerausschuß wird aus Delegirten der 
Apothekerkammern gebildet. Jede Apothekerkammer wählt in den Aus
schuß einen Delegierten. Für den letzteren wird zugleich ein Stellvertreter 
gewählt. 

Der Apothekerkammerausschuß hat seinen Sitz in Berlin. 
Die Mitglieder des Ausschusses verwalten ihr Amt als ein Ehrenamt. 
§ 13. Der Apothekerkammerausschuß hat die Aufgabe, innerhalb der 

den Apothekerkammern zugewiesenen Zuständigkeit eine vermittelnde 
Tätigkeit auszuüben und zwar sowohl zwischen dem Minister der Medi
zinalangelegenheiten und den Apothekerkammern, als auch zwischen diesen 
untereinander. 

Insbesondere liegt demselben ob: 
l. die Vorberatung der von dem Minister ihm überwiesenen Vor

lagen; zu diesem Zwecke hat er die Vorlagen den Apotheker
kammern zur Beratung und Beschlußfassung mitzuteilen, die Er
gebnisse der Beratung und die Beschlüsse der Apothekerkammern 
zusammenzustellen und unter Beifügung der Beschlüsse und der 
ihnen zugrunde liegenden Verhandlungen an den Minister gutacht
lich zu berichten; 

2. die Vorberatung der von einzelnen Apothekerkammern oder 
von Mitgliedern des Apothekerkammerausschusses an ihn gerichteten 
Anträge; zu diesem Zweck hat er die Anträge den Apotheker
kammern zur Beratung und Beschlußfassung mitzuteilen, nach den 
Ergebnissen der Beratung die Anträge im Sinne der Mehrheit 
der gefaßten Beschlüsse zu erledigen und hiervon die Apotheker
kammern zu benachrichtigen. 

Die Zuständigkeit der Apothekerkammern wird durch den Apotheker
kammerausschuß nicht beschränkt. 

§ 14. Die Mitglieder des Apothekerkammerausschusses und 
deren Stellvertreter werden für die Dauer der Wahlperiode der Apotheker
kammern gewählt. Die Wahl derselben erfolgt unter sinngemäßer An
wendung der für die Wahl des Vorstandes der Apothekerkammer gegebenen 
Vorschriften in der im § 7, Abs. I bezeichneten Wahlversammlung. 

Der Ausschuß führt auch nach Ablauf der Wahlperiode bis zur Kon
stituierung des neuen Ausschusses die Geschäfte einstweilen weiter. 

§ 15. Der Apothekerkammerausschuß wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

Das erstemal erfolgt die Berufung des Ausschusses durch den Minister 
der Medizinalangelegenheiten, welcher auch für diesmal entweder selbst 
oder durch einen von ihm ernannten Kommissar die Wahl des Vorsitzenden 
und des Stellvertreters leitet. 

1) 0n einem 5Sejd)eibe bom 20. 9l!Hi11903 bemerftc ber WlebAJJiinijter: 
daß den Apothekerkammern im Gegensatze zu den Arztekammern ein Umlage

recht nicht zusteht und daß dieselben einen Zwang bei Erhebung von Beiträgen 
nicht ausüben können. 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Aull. 12 
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Der Vorsitzende hat den Verkehr des Ausschusses nach außen zu 
vermitteln und für die Ausführung der Beschlüsse desselben Sorge zu tragen. 

Der Vorsitzende beruft, so oft es die Lage der Geschäfte erfordert, 
jährlich jedoch in der Regel einmal die Mitglieder zu Sitzungen und leitet 
in denselben die Verhandlungen. 

Die Berufung erfolgt mittels schriftlicher Einladung, welche die Gegen
stände der Tagesordnung enthalten muß und spätestens 14 Tage vor der 
Sitzung eingeschrieben zur Post zu geben ist. 

Mitglieder, welche am Erscheinen behindert sind, haben hiervon behufs 
Einladung der Stellvertreter dem Vorsitzenden rechtzeitig Anzeige zu 
machen. 

Der Vorsitzende hat binnen 14 Tagen nach erfolgter Konstituierung 
des Ausschusses hiervon unter Einreichung eines Verzeichnisses der Mit
glieder und ihrer Stellvertreter dem Minister der Medizinalangelegenheiten 
Anzeige zu erstatten. 

§ 16. Der Apothekerkammerausschuß beschließt nach absoluter 
Stimmenmehrheit. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

Zur Beschlußfähigkeit des Ausschusses ist die Teilnahme der Mehrheit 
der Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse des Ausschusses können mittels 
schriftlicher Abstimmung gefaßt werden, sofern nicht ein Mitglied münd
liche Abstimmung verlangt. Im übrigen regelt der Ausschuß seine Ge
schäftsordnung selbständig. 

§ 17. Den Apothekerkammern bleibt es überlassen, die für den Apo
thekerkammerausschuß erforderlichen Mittel bereit zu stellen. 

§ 18. Die allgemeine Staatsaufsicht über den Apothekerkammeraus
schuß wird durch den Minister der Medizinalangelegenheiten geführt. 

§ 19. Diese Verordnung ist durch die Gesetzsammlung zu veröffentlichen. 
Gegeben Windsor, den 2. Februar 1901. 

Wilhelm. 

2. Provinzial- und Lokalbehörden. 
a. Der Oberpräsident. 

2In ber @lj)i~e beß l,l!totJin0iaHJJ1ebi0inaltuejen5 fteljt ber überj)räfibent. 
'lletfelbe leitet, fraft ber iljm aUgemein übertragenen WCacljttJoUfommenljeit, 
bie ~ertualtung aller bie Qlefamtljeit ber l,l!rotJino betrefTenben, ober über ben 
laereiclj eineß ein0elnen ffiegierung5be0irfe5 ljinaußgeljenben Qlegenftänbe. ~erner 
geljört naclj § 2 ber 3nftruftion tJom 31. 'lle0ember 1825 0u feinen flJe&ieUen 
~erioaltungßangelegenljeiten bie Sfon0effionierung neuer 2.lj)otljefen. 

3ljm ift auclj burclj § 3 ber ~otfi~ in bem W1ebi0inalfoUegium ber ~rotJin0 
übertragen unb alß ted)nifcljer ffieferent ber W1ebi3inalrat berienigen ffiegierung 
unterftellt, an beten @li~ er feinen m!oljnort ljat. 'ller überj)räfibent ift gemäß 
§ 137 beß Qlefe~es über bie allgemeine Banbesoertualtung (f. 6. 169) befugt, 
fotuoljl für ben Umfang bet gan0en ~rotlin0, tuie auclj für meljr alß einen ffiegie~ 
rung5be0irf, ober auclj für meljrere Sfreife, fofern biefelben tlerfcljiebenen ffiegie~ 
rung5be3irfen angeljören, gültige ~oli0eitJerorbnungen 0u edaffen unb gegen 
bie 91icljtbefolgung betfelben Qlelbftrafen biS oUm )Betrage bon 60 WCf. anau~ 
broljen. ':!liefe ~olioeitJerorbnungen bebürfen bet 8uftimmung bes ~totJinoial~ 
rat5 1 ). 

1) 'l)ie bas ,Peilmitteltoejen unb ben 2lr~neinetfe~t betteifenben ~oli3einerorbnungeu 
bet Obetl:Jtäjibenten unb ffiegierungßl:Jtäjibenten gtünben jid) in bet !Regel auf § 6 bes 
Glejej}es über 'oie ~oli3eitJettoaltung tJom 11. ID!ät3 1850 (~r.Gl.@l. 6. 265), lautenb: 
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b. Die Provinzial-Medizinal-Kollegien. 

'llie am .~auj:>torte jeber ~robinfr eingefe~ten ~robinfriaHD1ebicrinal· 
~oHegien beftef]en aus 4-6 är0tlid)en 9J1itgliebem, einem 2l:j:>otf]efer unb einem 
'tierarcrt (le~tere beibe mit bem :titel "Wffeffor"). 'llie 9J1ebifrinalfollegien finb 
nad) § 1 ber Snftruftion bom 23. Dftober 1817 rein tuiffenfd)aftHd)e unb ted)nifd) 
ratgebenbe 58ef]örben für bie lRegierungen unb @erid)te im ~ad)e ber gerid)t· 
lid)en 9J1ebi~in unb f]aben mitf]in feine ~ertualtung. 

c. Der Regierungspräsident. 

IJleben unb teiltueife unter bem Dberj:>räfibenten ftef]t bie lRegierung mit 
bem lRegierungsj:>räfibenten an if]rer ®j:>i~e. 3u beren lReffort unb frtuar 
~u bem ber inneren Wbteilung gef]ören (nad) § 2 ber lRegierungsinftruftion bom 
23. Dftober 1817, aufred)t erf]alten burd) bas @efe~ bom 31. 'lle3ember 1825): 
9J1ebifrinal· unb @efunbl)eitsangelegenf]eitett in j:>oliaeilid)er lRüdfid)t, &- 58. ~er· 
fef]r mit 9J1ebifamenten, ~erf]ütung bon ~ren burd) unbefugte ~erfonen, ~or· 
fef]rungen gegen anftedenbe ~ranff]eiten unb ®eud)en unter 9J1enfd)en unb 
'tieren, ~ranfen• unb Srrenf]äufem uftu. 

2l:uflerbem f]aben bie lRegierungsj:>räfibenten über bas @efunbf]eits• unb 
2l:j:>otf]efentuefen if]res l8e3irfs regelmäflig bem 9J1inifter 58erid)t frU erftatten. 

'ller lRegierungsj:>räfibent ift gemäfl § 137 bes @efe~es über bie allgemeine 
Banbesbertualtung (f. ®. 169) befugt, für mef]rere ~reife ober für ben Umfang 
bes gan~en lRegierungsbe0irfes gültige ~Olifreiberorbnungen 3u erlaffen, tueid)e 
ber 3uftimmung bes 58eairf!3ausfd)uffes bebürfen 1 ). 

'ller lRegierungsj:>räfibent übt aud) bie Wuffid)t über bie 2l:j:>otf]efen 
feines 58efrirfes aus. 'lliefe Wuffid)tsgetualt ber lRegierungen unb 
~oiifreibef]örben über bas 2l:j:>otf]efentuefen bered)tigt inbeffen nid)t 
~ur ~erf]ängung bon Drbnungsftrafen gegen 2l:j:>otf]efer tuegen nid)t j:>flid)t· 
gemäfler Wusübung bes 58erufes. Sn einem 9J1inA~rl. bom 23. ®ej:>tember 1871, 
ber bie Unterfugung ber Wusübung ber ,Peilfunbe burd) 2l:j:>otf]efer begrünben 
folite, tuurbe frtl1ar nod) ber entgegengefe~te ®tanbj:>unft bertreten, bafl es nid)t 
Wufgabe be5 lRid)ter5, fonbem ber ~ertualtung5bef]örben fei, bie @rfüllung ber 
beftmberen 58eruf51Jflid)ten ber 2l:j:>otf]efer fid)erfrufteifen. 'llas D.~.@. f]at 
jebod) regelmäflig - fo in ben Urteilen bom 29. Suni 1898 (~.@.21:. II, ®. 165) 
unb 26. Dftober 1903 (~fJ-3tg. 1904 IJlr. 28) - entgegengefe~t entfd)ieben unb 
ben @runbfa~ aufgeftelit, bafl ben lRegierungsj:>räfibenten eine bon 
if]rer Banbesj:>oli~eigetualt berfd)iebene Wuffid)tsgetualt üb er bie 
2l:j:>otf]efen, fotuie ein Drbnung5ftrafred)t ben 2l:j:>otf]efern gegenüber 
nid)t fruftef]e. Sn bem Urteil bom 29. Suni 1898 f]eiflt es: 

.. 'tlen &ur Wuflid)t über bie ~It>otl)efen berufenen \lloli&eibel)örben ftel)t &tuar 3u 
bem ,8tuecf, bie ~efi~er ber Wt>oti)efen 3u einer ben ®efe~en unb fonftigen red)t5gültigen 
~erorbnungen entf+>red)enben ®efd)äft!.lfül)rung 3u nötigen, bie Wntuenbung ber in 
§ 132ff. be5 ®efe~e!.l über bie allgemeine Banbe!.loertualtung oorgefel)enen ,8tuang5• 
befugniffe 3u, b. 1). fie bütfen il)nen 3ur ~rreid)ung biefe!.l ,8tuecfe!.l unter Wnbroi)ung oon 
,8tuang5mitteln unb gegebenenfall!.l aud) oon ®trafen beftimmte Sjanblungen unb Unter• 
laffungen unb insbefonbere bie Wbftellung ber bei ben ffieoifionen feftgeftellten Un· 

Zu den Gegenständen der ortspolizeiliehen Vorschriften gehören: 
a. der Schutz der Personen und des Eigentums; 
f. Sorge für Leben und Gesundheit. 

1) ,3n ~ erli n tritt an @Stelle be5 ffiegierung5t>räfibenten ber \lloli&eij:Jräfibent, ber 
ba5 ffied)t &um ~tlaffe oon l.ßoli&eioerorbnungen fotuol)l für ben @3tabtftei5 ~erlin tuie 
aud) für ben Banbe!.l1Joli&eibe&irf ~erlin (b. f. bie ®tabtfteife ~etlin, ~l)arlottenburg, 
®d)öneberg, ffii6borf unb lffiilmer~borf, ®ef. llom 13. ,3uni 1900 unb 27. 9Jlär& 1907) befi~t. 

12 * 
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regelmäfligfeiten aufgeben, bagegen Iäfi't ficf) aus bet l.ßoli 0eigetualt bie l!.k 
fugni5 0ut 5Setqängung oon 15ttafen, tueil in bet 5Setgangenqeit bie ®e· 
fcf)äft5füljtung ben beftelJenben 5Sotfcf)tiften nicf)t en!flJtocf)en qat, nicf)t 
qetle~ten. ~aßU bebutfte es eines bie l,lloli~eibeqörben qiet0u etmäcf)tigenben ®efe~es, 
unb l)tetan fe1Jit es." 

~arauf l)at fidJ benn audj ber IDCinifier in einer ~erfügung tJom 21. Sanuar 
1902 3U biefem ®tanb+mnft befannt unb bie in bem ertuäl)nten ~rlaffe feine5 
Wmt5borgänger5 tJom 23. ®e,)Jtember 1871 niebergelegte Wnfdjauung alS nidjt 
meljr autreffenb beaeidjnet. 

Min.-Erl., betr. das Aufsichtsrecht der Polizeibehörden über die Apotheker. 
Vom 21. Januar 1902. 

Der in dem Berichte vom 5. August 1901 dargelegten Auffassung, daß 
den Regierungspräsidenten ein von der Landespolizeigewalt verschiedenes 
Aufsichtsrecht über die Apotheker auf Grund der revidierten Apotheker
ordnung vom 11. Oktober 1801 zusteht, vermag ich in Cbereinstimmung 
mit der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts vom 29. Juni 1898 
- Entscheidungen Band 33, S. 356 ff. - nicht beizutreten. 

Die zur Aufsicht über die Apotheker btlrufenen Polizeibehörden sind, 
wie die gedachte Entscheidung hervorhebt, zwar berechtigt, in Gemäßheit 
des § 132 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung zum Zwecke 
der Herbeiführung einer den gesetzlichen und reglementarischen Vor
schriften entsprechenden Geschäftsführung dem Apotheker unter Androhung 
von Zwangsmitteln und gegebenenfalls auch von Strafen bestimmte 
Handlungen und Unterlassungen und insbesondere die Abstellung der bei 
den Revisionen festgestellten Unregelmäßigkeiten aufzugeben. Aber die 
Befugnis, einen Apotheker mit einer Ordnungsstrafe zu belegen, weil 
seine Geschäftsführung in der Vergangenheit den bestehenden Vorschriften 
nicht entsprochen hat, kann aus der Polizeigewalt nicht hergeleitet 
werden. Die für Verletzungen der Berufspflichten in Tit. III., § 2, Lit. e 
der revidierten Apothekerordnung vom 11. Oktober 1801 vorgesehenen 
Strafen haben, wie ich abweichend von der in dem Erlasse meines Herrn 
Amtsvorgängers vom 23. September 1871 (M.-Bl. f. d. i. V. S. 335) ~er
tretenen Auffassung bemerke, den Charakter von Kriminalstrafen -
vgl. auch § 367, Nr. 5 des Reichsstrafgesetzbuches -, deren Festsetzung 
nach Lage der bestehenden Gesetzgebung durch die zuständigen Polizei
bzw. Gerichtsbehörden zu erfolgen hat. (Vgl. §§ 447 u. ff., §§ 453 u. ff. der 
Reichsstrafprozeßordnung, Gesetz, betreffend den Erlaß polizeilicher Straf
verfügungen wegen Übertretungen, vom 23. April 1883 G.S. S. 65.) 

Ihrem pflichtmiißigen Ermessen muß es überlassen bleiben, darüber 
zu entscheiden, in welchen Fällen die Bestrafung der bei den Revisionen 
der Apotheken festgestellten Unregelmäßigkeiten oder Verstöße durch 
polizeiliche oder gerichtliche Strafverfügung herbeizuführen ist. In leich
teren Fällen wird es sich empfehlen, von einer solchen Be
strafung Abstand zu nehmen und dem Apotheker in der auf den 
Revisionsbefund zu erlassenden Verfügung wegen Abstellung der Unregel
mäßigkeiten das sonst Erforderliche zu eröffnen. 

d. Der Regierungs- und Medizinalrat. 

~er tedjnifdje 5Beirat be5 ffiegierung5,)Jräfibenten für bie fämt!idjen IDCebiMnal· 
angelegenl)eiten ift ber ffiegierung5< unb IDCebi3inalrat. ®eine ®tellung 
tuirb beftimmt burdj § 47 ber Snftruftion bom 23. Oftober 1817, tueldjer lautet: 
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Der Medizinalrat bearbeitet bei den Regierungen alle in die Gesund
heits- und Medizinalpolizei einschlagende Sachen und hat in Beziehung 
darauf alle Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten der übrigen Depar
tementsräte. Er muß die wichtigen Medizinalanstalten von Zeit zu Zeit 
revidieren, auch das beachten, was aus der Instruktion für die Medizinal
kollegien von heute auf ihn Anwendung findet. Er darf zwar medizinische 
Praxis treiben, aber nur insoweit, daß seine Amtsgeschäfte darunter nicht 
leiden. 

~er ffiegierungs• unb IDlebWnalrat ift ~otfibenbet bet stommiffionen für 
bie pl)atmn~eutifdje ~orptüfung unb für bie \Befidjtigung bet Wpotl)efen (tJgf. 
:teil III unb XVIII). 

e. Der Landrat. 

Obet:fter streispoli~eibeamter ift bet Banbrat. 2U.5 fo!djet repräfentiert 
er audj gleidj~eitig bie streiS·IDlebi~inalpoli~ei unb l)at in biefet ~igenfdjaft bie 
~erpflidjtung, auf aUee ~u adjten, tuai3 bai3 öffentHdje ®efunbl)eiti3tuefen in 
feinem streife betrifft. 

Wudj ber Banbrat ift gemäfl § 142 bei3 @efebei3 übet bie aUgemeine Banbei3• 
tJettua!tung (f. ®. 169) befugt, unter Suftimmung bei3 streii3aUi3fdjuffei3 für mel)rere 
Dtti3poli~eibe~itfe ober für ben gan~en Umfang bei3 streifei3 gültige ~oli~eitJet• 
orbnungen ~u etlaffen. 

f. Der Kreisarzt. 

Wli3 tedjnifdjet \Berater in @ladjen bei3 @efunbl)eiti3tuefeni3 ftel)t bem Banb· 
rat bet streii3at~t ~ur @leite. ~ie \Befugniffe bei3felben unb feine @lteUung finb 
geregelt burdj bai3 @efeb, bett. bie ~ienfifteUung bei3 streii3a~tei3 unb bie \Bi!· 
bung tJon @efunbl)eiti3fommiffionen tJom 16. \September 1899. ~ai3fe1be entl)ält 
u. a. folgenbe \Beftimmungen: 

Gesetz, betr. die Dienststellung des. Kreisarztes. 
Vom 16. September 1899 (Pr.G.S. S. 172). 

§ I. Der staatliche Gesundheitsbeamte des Kreises ist der Kreisarzt. 
Er ist der technische Berater des Landrats, in Stadtkreisen der Polizei
behörde. Der Kreisarzt ist dem Regierungspräsidenten unmittelbar unter
stellt ... 

§ 3. DieBesoldung des Kreisarztes ist pensionsfähig. Wo besondere 
Verhältnisse es erfordern, können vollbesoldete Kreisärzte angestellt werden. 
Dieselben beziehen ein festes Diensteinkommen unter Ausschluß von 
Gebühren. Soweit nach den bestehenden Vorschriften für gewisse Ver
richtungen Gebühren zu entrichten sind, fließen dieselben zur Staatskasse ... 

§ 6. Der Kreisarzt hat insbesondere die Aufgabe: 
2. die gesundheitlichen Verhältnisse des Kreises zu beobachten und 

auf die Bevölkerung aufklärend und belehrend einzuwirken; 
3. die Durchführung der Gesundheitsgesetzgebung und der hierauf be

züglichen Anordnungen zu überwachen und nach Maßgabe der be
stehenden Vorschriften die Heilanstalten und anderweitige Ein
richtungen im Interesse des Gesundheitswesens zu beaufsichtigen; 
auch hat er über das Apotheken- und Hebammenwesen, über 
die Heilgehilfen und anderes Hilfspersonal des Gesundheitswesens 
die Aufsicht zu führen. 

§ 9. Der Kreisarzt ist der Gerichtsarzt seines Amtsbezirks. Wo 
besondere Verhältnisse es erfordern, kann die Wahrnehmung der gerichts
ärztlichen Geschäfte besonderen Gerichtsärzten übertragen werden. 
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~er strei5arat übt fomit im \Jlamen be5 lRegierung5~räfibenten bie tatfäd)~ 
lid)e Wuffid)t über ba5 W~otl)efentuefen feine5 streife5 aw, er ifi ba5 eigentlid)e 
Organ ber ?Regierung in beaug auf 9J1ebi&inal~ unb 6anität5~oliaei. )Bon grofler 
~ebeutung für feine :tätigfeit auf biefem @ebiete ifi bie tJom 9J1inifter erlaffene 
~ienftantueifung, bie folgenbe ~eftimmungen über bie ~eaiel)ungen be5 strei5< 
aqte5 aum 2f~otl)efentuefen unb bem WraneitJerfel)r entl)ält: 

Dienstanweisung für die Kreisärzte. Vom 23. März 1901. 

§ 45. Der Kreisarzt hat die An- und Abmeldungen der in seinem 
Bezirke sich niederlassenden, um- oder abziehenden .Ärzte, Zahnärzte, 
Apothekenbesitzer nebst Gehilfen und Lehrlingen, Hebammen und 
sonstigen geprüften Heilpersonen in Gemäßheit der darüber bestehenden 
Bestimmungen (vgl. auch Erlaß vom 11. Dezember 1875, Min.-Bl. f. d. i. V. 
1876, S. 5) entgegenzunehmen, und die Approbationen Prüfungszeugnisse, 
sowie bei der Führung des Doktor- oder eines anderen Titels die Berech
tigungsausweise hierfür sich vorlegen zu Jassen. Säumige sind zu erinnern 
und bei erfolgloser Erinnerung der Polizeibehörde anzuzeigen. 

§ 47. Der Geschäftsbetrieb in den selbständigen Apotheken, Zweig
(Filial- )Apotheken, Krankenhausapotheken (Dispensieranstalten) und ärzt
lichen Hausapotheken untersteht der Aufsicht des Kreisarztes. 

Der Kreisarzt hat aJie Apotheken seines Amtsbezirkes einmal jährlich, 
die außerhalb seines Wohnortes befindlichen tunliehst gelegentlich ander
weiter Anwesenheit am Orte außerordentlich und unangemeldet zu be
suchen und im ailgemeinen, namentlich hinsichtlich der Ordnung und der 
Sauberkeit in den Räumen, an und in den Arzneibehältnissen sowie hin
sichtlich der Beachtung der gesetzlichen Vorschriften über den Betrieb 
zu mustern. 

Ungünstige Befunde und sonst zu seiner Kenntnis gelangende Un
regelmäßigkeiten im Geschäftsbetriebe, wie unbefugte Ausübung der Heil
kunde, gesetzwidrige Abgabe von Geheimmitteln oder starkwirkenden 
Arzneimitteln, Verwendung von Luxusgefäßen, Überschreitungen der Taxe, 
Betrieb von Nebengeschäften ohne Genehmigung, unbefugtes Halten von 
Lehrlingen, sind dem Regierungspräsidenten anzuzeigen. 

Bei der Musterung der Apotheken sind die vorhandenen Lehrlinge 
nach Vorschrift zu prüfen. (Vgl. §§ 469, 470 II 8 A. L.-R., Revid. Apo
thekenordnung vom 11. Oktober 1801, § 367, Nr. 5 Str.G.B., § 28 der An
weisung vom 16. Dezember 18931).) 

§ 48. Zu den Apothekenbesichtigungen, welche im Auftrage 
des Regierungspräsidenten durch den Regierungs- und. Medizinalrat und 
einen pharmazeutischen Bevollmächtigten vorgenommen werden, ist der 
Kreisarzt rechtzeitig und vertraulich einzuladen. Er hat, falls nicht triftige 
Gründe ihn hindern, jedenfaiis zu erscheinen, wenn eine Apotheke an seinem 
Wohnorte besichtigt wird. 

Der Kreisarzt kann ausnahmsweise von dem Regierungspräsidenten 
mit der Vertretung des Regierungs- und Medizinalrates bei den Besich
tigungen beauftragt werden, der nicht vollbesoldete Kreisarzt jedoch nicht 
an seinem Wohnorte, es sei denn, daß die Einwohnerzahl des Ortes mehr 
als 100 000 beträgt. 

Die Erledigung der Bescheide, welche auf Grund der Besichtigung von 
dem Regierungspräsidenten erlassen werden, ist von dem Kreisarzte für 
die Apotheken seines Wohnortes mit Ablauf der gesetzlichen Frist, an 

1) ~e~t ffietJijioni3antoeijung oom 18. ~ebtuat 1902 (\. ::teil XVIII). 
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auswärtigen Orten gelegentlich anderweiter Anwesenheit oder bei der 
Jahresmusterung zu überwachen. 

Die von den Apothekenvorständen einzureichenden Berichte über die 
Erledigung der Besichtigungsbescheide hat der Kreisarzt unter Beifügung 
etwaiger Bemerkungen dem Regierungspräsidenten einzureichen. 

Vgl. die §§ 20, 21 der Anweisung vom 16. Dezember 18931). 
§ 49. Gesuche und Eingaben der Apothekenvorstände an 

den Regierungspräsidenten sind durch Vermittlung,des Kreis
arztes einzureichen. Dieser hat sie mit etwaigen Bemerkungen ohne 
Verzug weiter zu geben. Der Kreisarzt hat darüber zu wachen, daß bei 
Abwesenheit oder Behinderung des Apothekenvorstandes, falls 
sie länger als 24 Stunden dauert, die Verwaltung der Apotheke durch 
einen geprüften Gehilfen, und wenn die Abwesenheit oder Behinderung 
länger als 14 Tage dauert, durch einen approbierten Apotheker besorgt wird. 
Der Apothekenvorstand ist verpflichtet, jede Behinderung, sofern sie die 
Dauer von 24 Stunden ü!Jersteigt, unter Benennl.ing des Vertreters dem 
Kreisarzte rechtzeitig anzuzeigen 2). 

Wird der ordnungsmäßige Betrieb einer Apotheke durch Erkrankung, 
Tod usw. des Apothekenvorstandes unterbrochen, so hat der Kreisarzt 
bei dem Mangel eines geeigneten Vertreters bis zu dem Eintritte eines 
solchen die Schließung der Apotheke bei dem Regierungspräsidenten un
verzüglich zu beantragen. 

§ 50. Der Kreisarzt hat darüber zu wachen, daß in den Apotheken 
nur solche Apothekergehilfen beschäftigt werden, welche die durch 
die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 13. November 1875 3) und 
vom 13. Januar 1883 vorgeschriebene Prüfung bestanden haben. 

Der Kreisarzt hat weiter darauf zu achten, daß der Apothekenvor
stand seiner Verpflichtung entsprechend ihm den Eintritt und den Ab
gang jedes Gehilfen unter Vorlegung des Gehilfenzeugnisses oder der Appro
bation, und bei der Entlassung des Entlassungszeugnisses binnen acht Tagen 
nach dem Eintritte oder bei dem Abgange anzeigt. Das Entlassungs
zeugnis hat der Kreisarzt namentlich auch hinsichtlich der Beschäftigungs
zeit zu beglaubigen. (§§ 45, 46 der Vorschriften vom 16. Dezember 1893) 4 ). 

§ 51. Der Kreisarzt hat demjenigen, welcher als Lehrling in eine 
Apotheke eintreten will, auf Grund der ihm vorzulegenden Papiere (Zeugnis 
über die wissenschaftliche Vorbildung, Zeugnis über die Wiederimpfung, 
selbstgeschriebener Lebenslauf) ein Zulassungszeugnis auszustellen5 ), aus dem 
auch der Tag des Eintrittes in die Apotheke ersichtlich sein muß. Ohne 
dieses Zeugnis darf kein Apothekenvorstand einen Lehrling annehmen. 

Die Ausbildung der Lehrlinge untersteht der Aufsicht des Kreis
arztes, ·welcher alljährlich gelegentlich der vorgeschriebenen Apotheken-

1 ) 3e~t lRet>ijionsanttJeijung t>om 18. \Jebruat 1902 (j. %eil XVIII). 
2) \Rad) biejet )Beftlmmung ijt bet W1Jot1Jefet alio 3Ut ~ln3eige eineT bie ~auet 

von 24 151 u n b e n überfteigenbe~ 58el)inbmmg tlerl:Jflidjtct. ~agegen bejag1 § 41 ber 
~votljdenbetriebsotbnung tJOm 18. \Jebtuat 1902: 

Der Apothekenvorstand ist verpflichtet, jede Behinderung in der Leitung der 
Apotheke, wenn sie die Dauer von drei Tagen übersteigt, unter Benennung 
des Vertreters dem Kreisarzt rechtzeitig anzumelden. 

G\:5 toitb 1) i e t bei fein 58etoenben au bel)alten ljaben. 
3) 3e~t l,ßtüfung~otbnung für W1Jo1ljefet tlom 18. 9Rai 1904 (j. %eil III). 
4) ~e~1 mvo1{]efenbe1tiebsorbnung tlom 18. \Jebtuat 1902 (j. %eil XIV). 
•) 3m ffieg.·58e&. laromberg 1ft l)ierbei burd) ~erf. t>om 13. WVtll 1893 aud) rlne 

'.ßtüfung bet ~l1Jo1l)eferlcl)rlinge nuf \5 a t b e n b li n b 1) e i 1 tlorgejd)rieben. 
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musterung sich von ihren Kenntnissen und Fortschritten zu überzeugen 
hat. Hierbei hat er auch die Pflanzensammlung, sowie das Arbeitsbuch 
der Lehrlinge zu besichtigen und die Handschrift auf ihre Deutlichkeit 
zu prüfen. Über diesen Vorgang ist eine Verhandlung aufzunehmen, welche 
von dem Kreisarzte und dem Lehrherrn zu unterschreiben und bei gün
stigem Ergebnisse der kreisärztlichen Registratur einzuverleiben, im ent
gegengesetzten Falle aber dem Regierungspräsidenten einzureichen ist. 

Das von dem Apothekenvorstande auszustellende Schlußzeugnis, 
welches außer einem Urteile über die Leistungen und Führung des Lehr
linges auch eine Bescheinigung über ununterbrochene Lehrzeit enthalten 
muß, sowie das bei der Abmeldung einzureichende Entlassungszeugnis ist 
von dem Kreisarzte auf seine Richtigkeit zu prüfen und amtlich zu be
glaubigen. (V gl. die §§ 41-46 der Vorschriften vom 16. Dezember 
1893.)1) 

§ 52. Im Auftrage des Regierungspräsidenten hat der Kreisarzt in 
Gemeinschaft mit einem als zweites Mitglied der Prüfungskommission zu
zuziehenden Apotheker Diakonissen und Mitglieder staatlich anerkannter 
geistlicher Genossenschaften für Krankenpflege (barmherzige Schwestern, 
barmherzige Brüder usw.), welche die Verwaltung der Dispensieranstalt 
eines Krankenhauses übernehmen wollen, zu prüfen. Die Verhand
lungen sind dem Regierungspräsidenten einzureichen, welcher bei günstigem 
Prüfungsergebnisse das Befähigungszeugnis zur Verwaltung einer Kranken
hausapotheke ausstellt. 

§ 53. Dem Kreisarzte liegt es ob, darauf zu achten, daß die im Interesse 
einer geregelten Arzneiversorgung liegende Vermehrung der Apotheken 
mit der Zunahme der Bevölkerung tunliehst gleichen Schritt hält. 

Er hat daher gleichzeitig, unter gewissenhafter Erwägung der Be
dürfnisfrage und unter Berücksichtigung der Erhaltung der Lebensfähigkeit 
der bestehenden Apotheken, die Errichtung neuer Apotheken bei dem 
Regierungspräsidenten anzuregen (vgl. auch Verordnung wegen Anlegung 
neuer Apotheken vom 24. Oktober 1811, G.-S. S. 359, Min.-Erl. vom 13. Juli 
1840 und vom 25. September 1866. - Min.-Bl. f. d. i. V. 1840, S. 310 und 
1866, s. 194). 

§ 54. Der Kreisarzt hat darüber zu wachen, daß die gesetzlichen 
Bestimmungen über den Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb der 
Apotheken, über den Handel mit Giften und über das Anpreisen von 
Geheimmitteln beobachtet werden. Zuwiderhandlungen hat er zur Kenntnis 
der zuständigen Behörden zu bringen. 

Wegen der Beteiligung des Kreisarztes an den Revisionen derjenigen 
Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Gifte oder giftige Farben feil
gehalten werden- Drogen-, Material-, Farben- und ähnlicher Handlungen-, 
bewendet es bei den bestehenden Vorschriften (vgl. Min.-Erl. vom I. Februar 
1894) 2). 

§ 55. Eine Zusammenstellung der besichtigten Drogen- usw. Hand
] u n g e n, der festgestellten Übertretungen un.d der erfolgten Bestrafungen 
nach Formular IV ist dem Regierungspräsidenten mit dem Jahresberichte 
einzureichen. 

§ 56. Der Kreisarzt prüft, sei es auf Ersuchen der Konzessionsbehörde 
oder auf direkte Meldung, diejenigen Personen, welche die Genehmigung 
zum Handel mit Giften nachsuchen. Die Prüfung erstreckt sich auf 

1 ) ~e~t Wpot~efenbetriebsorbnung oom 18. ~ebruar 1902 ([. :teil X IV). 
2 ) ~e~t W?inA~rl. oom 22. ~e3ember 1902 ([. ';teil IV). 
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die allgemeine Befähignng, insbesondere auf die Kenntnis der bestehenden 
Bestimmungen über die Aufbewahrnng nnd Abgabe von Giften. 

Bei günstigem Ausfalle der Prüfnng wird ein Zeugnis erteilt. 
Auf Ersuchen des Kreis-( Stadt- )Ausschusses hat der Kreisarzt sich 

auch über die Bedürfnisfrage, sowie darüber zu äußern, ob eine Beschrän
kung der Genehmigung auf bestimmte, genau zu bezeichnende Stoffe ge
boten ist. 

jffieitere ~eftimmungen über bie (Stellung ber Sfrei5ärate au ben %ljJotf)efern 
jinb entgalten in ber reoibierten ~ljJotf)eferorbnung :tit. I § 17, :tit. li § 7 
(f. :teil XIII), in ber %flJoif)efenbetrie05orbnung §§ 33, 41, 43, 46 unb 48 (f. 
:teil XIV) unb ber %ljJotljefenretJifion5antueifung §§ 6, 7, 21 unb 28 (f. :teil XVIII). 

g. Die Ortspolizeibehörde. 

jffiäf)renb ber ffiegierung5jJräfibent bie 2anbe5jJoliaeigetualt innef)at, ift bir 
Drt5\J o lia eib e ljö rb e biejenige ~nftana, tue!d)e tuegen Übertretung ber mebininal~ 
lJoliaeilid)en ~orfd)riften monaeifirafen verfügt unb bie %tuffid)t über ben %franei~ 
unb @ifttJerfef)r auterf)alb ber %flJotf)efen au5übt. 

,Su unterfd)eiben uon biefen ®traftJerfügungen, bie relJreffitJ tuegen ,Su~ 
tuiberf)anblung gegen befteljenbe ~orfd)riften ergeljen unb gegen tueld)e auf 
rid)terlid)e Q:ntfd)eibung beantragt tu erben fann, finb bie ein lJ rä tJ e n ti tJ e 5 
@ebot ober ~erbot entf)altenben lJoliaeilid)en ~erfügungen, bie fid) auf § 132 
be5 @efe~es über bie allgemeine 2anbe5tJertualtung (f. ®. 169) grünben. ~ad) 
biefem \ßaragrajJf)en finb ber ffiegierung5jJräfibent, ber 2anbrat, bie Drt5jJOli3ei~ 
bef)örbe unb ber @emeinbe~(@uts~)~orfteljer(~~orflanb) bered)tigt, bie tJon 
if)nen in %fu5übung ber ort5jJoliaeilid)en @etualt getroffenen, burd) if)re gefe~~ 
lid)en ~efugniffe gered)tfertigten %fnorbnungen burd) %fntuenbung oon ,3tuang5~ 
mitteln burd)aufe~en 1). %115 fold)es ,3tuang5mittel fommt f)aujJtfäd)lid) bie %fn· 
brof)ung unb ~ollftrecfung beftimmter ®trafen (@elb· ober S)aftftrafe) in ~e~ 
trad)t. 

@egen berartige ~erfügungen fieljt ben batJon ~etroffenen bie Sflage im 
~ertualtung5ftreitoerfaljren offen, unb atuar gegen lJoliaeilid)e ~erfügungen 
be5 ffiegierung5jJräfibenten 2) innerf)alb ottleier jffiod)en bie ~efd;tuerbe an ben 
DberjJräfibenten unb gegen ben oom DberjJräfibenten auf bie ~efd)tuerbe er~ 
laffenen ~efd)eib innerf)alb gleid)er ~rift bie Sflage bei bem CbertJertualtung5~ 
gerid)t ( § 130 be5 2anbe5oertualtung5gef e~e5). 

1) 9'/ad) einem Urteil bei.\ D.\8.@. tJom 2G. :Cftober 1903 (l,ßlj.ßtg. 1904 9lt. 2R) 
finb lßetfügungen, weld)e ge\unb!Jeit0· unb getuetbelJoliöeilid)e ßtuede tJerfolgen, niciJt 
tJon ber .üanbesvoli3eibeljörbe (bem ffieqierungsvriijibenten), fonbern tJon ber :Crt~~ 
voliöeibeljörbe oll erlalfen. ..~ie .Panbljabung bcr @ejunbljeiHl· unb @enJerbevolioei 
gebüljrt grunbfä~lid), unb infoweit bie Glefe~e nid)t dn anbere5 bcftimmen, ben Orts• 
volißeibeljörben." :tie oom ffiegierungßVtäfibenten an einen Wvotljefer gerid)tete lßer· 
fügung, bie ~eitung feiner 2rvotljefe felbft 311 übernef)men, tuurbe baljer tJom D.\8.@., 
.,weil tJon einer unßuftänbigen 5Beljörbe getroffen," aufier Sfraft qefe~t. 

2) ~ie Sflage im \ßerwaltungsf!teittJerfalJren ift jebod) nur gegen .,Volißeilid)e 
lßerfügungen" im Sinne bes ~ BO bes ~anbe5tJerwaltungsgefe~es ßUläjjig. @egen eine 
~erfiigung, bie ber ffiegierung5Vräfibent lebiglid) in Q:debigung eines tJom 9Jhnifter 
erljaltenen 2!uftrages an einen ~[l:Jotljefer erlalfen !Ja!, ift in \ßreuflen bie 5Befd)reitung 
bes .ltlageweges nid;t 3uliifjig (D.S.OJ. 2G. Oftober 1903, \ß1).8tg. 1904 9'/r. 28). 



186 XIII. Errichtung und Verlegung von Apotheken. 

XIII. Errichtung und Verlegung von Apotheken. 
:tlie fanbe!3gef e~ftcf)en j8efitmmungen über bie ffiecf)te unb l_l3fHcf)ten ber 

lJteuflif cf)en 2llJOtfJefer finb entl)aften in ber 2llJot1)eferorbnung nebft il)ren 91acf), 
trägen unb Cl:rgän&uhgen: ber 2llJo11)efenbetrteb!3orbnung unb ben >Borfcf)riften 
über ben >Berfel)r mit 2!qneimtttefn, @el)eimmtttefn unb ®iften. :tla!3 2{1(, 
gemeine ~anbrecf)t, tuelcf)e5 in :teH II, :t:it. 8, 2Tbfcf)nitt 6 einige j8efltmmungen 
über 2ll:Jo11)der entl)ieit, l)at lJrafttfcf) je~t feine j8ebeutung mel)r. 

:tla!3 @runbgefe~ be!3 lJreuflifdJen \l{lJot1)efentuefen!3 ifi bie ffieoibierte 2llJo~ 
tl)eferorbnung oom 11. Oftober 1801. 'l)iefl'fbe orbnete bie gefamten recf)trtcf)en 
>Berl)äitniffe ber 2llJot1)efer, fie ifi formen nocfJ in ooifem Umfange güutg, 
lJtaftifcf) aber &Ur 3ett l)inficf)Hicf) ber eigentltcf)en j8etrieb!3tJorfcf)riften burcf) 
flJätere befonbere >Berorbnungen erfe~t. :tlagegen tuirb burcf) bie 2ll:Jot1)efer, 
orbnung unb bie &U il)rer 2fu!3fü1)rung erlaffenen >Berorbnungen nocfJ je~t in 
erfter ffieil)e geregeH bie Q:rrtcf)tung unb >Berlegung oon 2llJot1)efen; &tuei l,l3unfte, 
beten Q:rlebigung in § 6 ber ffieicf)!3,@etu.ü. (f. 6. 3) ber ~anbe!3gefe~gebung 
oorbel)aiten geblieben ift. 1roegen il)rer Q3ebeutung ift bie ffieoibierte 2ll:Jot1Jefer, 
orbnung nacf)fiel)enb &unäcf)fi im 1mortiaut abgebrudt. 

Revidierte Apothekerordnung. 
Vom 11. Oktober 1801. 

Bei der unermüdeten Sorgfalt, welche Wir auf alle Zweige Unserer 
Staatsverwaltung richten, ist es Uns nicht entgangen, wie sehr das Wohl 
Unserer getreuen Untertanen von einer zweckmäßigen Einrichtung der 
Apotheken in Unseren Landen und von einer sicheren Ausübung der Apo
thekerkunst selbst abhange. Unsere durchlauchtigten Vorfahren in der 
Regierung haben zwar bereits im Jahre 1693 eine Ordnung, nach welcher 
sich die Apotheker in Unseren Landen richten sollen, abfassen, und das 
Wesentlichste daraus in die Medizinalordnung vom 27. September 1725 
aufnehmen lassen; auch sind seit dieser Zeit mehrere heilsame Verord
nungen ergangen, und im Jahre 1795 von Unserm Ober-Collegia Medico 
et Sanitatis in eine besondere gedruckte Sammlung gebracht, auch bei 
der Approbation der Apotheker ihnen zur Nachachtung mitgegeben worden. 
Da indes teils die Fortschritte in der Pharmazie und Chemie, teils der überall 
eingeführte ordnungsmäßige Betrieb aller . mit der Staatsadministration 
verwandten Gegenstände eine Revision und Vervollkommnung der bis
herigen Gesetze und Verordnungen, welche sich auf das Kunstgewerbe 
der Apotheker beziehen, nötig gemacht haben, so ist von Uns beschlossen 
worden, die gegenwärtige 

revidierte Ordnung, nach welcher die Apotheker in Unsern Landen 
ihr Kunstgewerbe betreiben sollen, 

in Kraft eines Landesgesetzes abfassen zu lassen und zur allgemeinen Richt
schnur vorzuschreiben I). 

1) ~a bie reoibierte ~l)Jotl)eferorbnung ein ~efe~ barftellt, ttJeld)es alfo nud) nur 
auf bem oerfafiun\lmäfligcn ~ege ber ~efe~gebung abgeänbert ober aufgel)oben tuerben 
fann, l)aben bie f)Jäteren burd) 9JUnifterialerlafle eingefül)rten j{Jetriebsoorfd)riften 
nur infoweit red)tlid)e @eltung, alS fie jid) mit ber alS @efe~ erlafjenen ~l)Jotljeferorbnung 
tJon 1801 beden (ü.~.~- 18. \5cbruar 1907, l.ßl).3tg. 1907 \Jh. 16). ~ali neben ber 
retJibierten wvotl)eferorbnung aber nod) bas \mebiainalebift tJom 27. Eiej.Jtembet 1725 
als gültig an3u]e1)en ift, entfd)ieb bas O.~.ili. unter bem 29. \mär3 1897 (.lf.~.W. II, 
Ei. 116). ~ie ffied)tsfä~e, bie jid) aus biejem Urteil ableiten lajjcn, lauten in fonfteter 
tl,nijung: !· ~er Eitaat befi\.lt fein Wufjid)ti3red)t über bie Wr3te. 2. ~ie l.ßoli&eibehörbe ift 
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Titel I. 
Von den Apothekern überhaupt. 

§ l. Zur Ausübung der Apothekerkunst an einem Orte berechtigt nur 
l. ein landesherrliches Privilegium, 
2. das Approbationspatent. 

jebodj auf ®runb ber i~r &ufte~enben. mebi&inal~lJoli&eilid)en ~efugniffe beted)tigt, bie 
'1)urd)fü~rung i~rer ~norbnungen aud) 2tt&ten gegenüber burd) lJOli&eilid)e 3wangll~ 
mittel &U er&Winqen. 3. '1)all illlebi&innlebift bom 27. 15elJtember 1725 unb bie fönigl. ~er~ 
orbnung bom 17. 9?obember 1798 l]aben nod) @eje~ei3iraft. 

~e&üglid) bell le~teren \l3unfte!1l fül]rt bai3 Urteil aull: 
"'1)ai3 illlebi&inafebift IJOm 27. 15elJ!ember 1725 beftimmt an bem angefü~rten 

Otte (~bjchnitt .~on ben illlebicill', 3iffer 3 ~lbj. 6): ,(;!;nblid) wirb aud) benen 
illlebicill giin3lid) berboten, einen ~lJotl]efer bot ben anbeten tJoqujd)lagen 
unb IJU rerommenbiren, jonbern es mufl benen \ßatienten barin fre~er m.li!Te geloffen 
werben.' 'l)ieje ~eftimmung ift in ber ~erorbnung bom 17. illotJember 1798 tpegen 
~lbjd)affung bei3 ®ebraud)es, nad) weld)em bie ~lJot~efer ben f]rafti&ierenben ~h&ten 
fegenannte m.lei~nad)tsgejd)enfe madjen (Novum corpus constitutionum, Tom. X, S. 1789 
No. 85 de 1798}, ,ben aui3übenben mr&ten' mit bem ßuja~ in ernftlid)e (;!;rinnerung ge~ 
brad)t Worben, ,nur bei jeltene11 ober mit tJor&üglid)er @ejd)irflid)feit ßUIJUbmitenben 
~r5neimitteln wollen m.lir ben 9Tt&ten überlaffen, bem \ßatienten bie ~Lpot~efe, worin 
jold)ei3 illlebifament IJU ~oben ift, IJU benennen, aud) bei gewö~nlid)en ~lt0neimitteln, 
weld)e bei i~rer ßubereitung jd)on eine me~t ali3 gemeine @e\d)irflid)feit bet \ßl)armacie 
erforbern, wollen wir ben ausübenben ~lqt nid)t tJerjd)ränfen, falli3 er nad) feiner 
6ad)fenntnii3 glaubt, baß jold)e in biejer ober jener ~lJo!~efe bei3 Otti3 nid)t gleid1 

gut tJerfertigt werben, bem \ßatienten bie ~f]ot~efe nad)0uweijen, worin bas tJer~ 
jd)riebene ~r0neimittel 5ubereitet werben fann.' ~ud) bie ~erorbnung tJom 17. illo~ 
tJember 1798 ift tuie ball illlebi&inalebift tJom Sfönige erlajien unb gel)örig lJubliiJiert 
Worben. 6ie ~at ba~er ebenfalli3 ®eie~ei3fraft. m.leber bie in iRebe fte~enbe ~e~ 
ftimmung in i~r, nod) bie im illlebiiJinalebift jinb aullbrüdlich ober burd) entgegen~ 
f!el)enbe ~orjd)riften, namentlid) nid)t mittelbat burd) bie jyreigabe ber S,;Jeilfunbe, 
aufge~oben worben. 6ie gelten ba~er nod)." 

'tlie retJibierte 9ü:JOt~eferorbnung tJom 11. Oftober 1801 ift nid)t in allen \ßrotJin0en 
ber illlonard)ie lJubli0iert tuorben. illad) einer ~lrbeit tJon iRegierungllaffejjor .lful)n (~er~ 
waltungi3ard)itJ ~b. 15 .ljeft 1) ~at bie retJibierte ~lf]ot~eferorbnung feine ®eltung in 
illeutJorlJommern, iRügen, ben oftr~einijd)en %eilen bes iReg.~~e0 . Sfoblen0, ben el)emalig 
fran0öjijd)en weftr~einijd)en @ebieten, ben frü~eren ,Per&ogtümern ~ülid)~CI!etJe~jSerg, in 
6igmaringen unb .ljed)ingen, bem burd) ben 6taati3tJertrag tJom 1. '.te&ember 1853 er~ 
worbenen ~abegebiet, ferner in ben 1866 neu erworbenen i\anbesteilen .ljannotJer, .ljeffen~ 
illaffau, jyranffurt a. illl., 6d)lellwig~S,;Jolftein fowie ben bmd) bie i\anbestJerträge mit ~a~em 
unb Sjeffen an \ßreuflen abgetretenen e~emali3 ba~erijd)en unb l]effijd)en @ebieti3teilen. ~n 
allen biejen ~e&irfen gelten f!att ber retJibierten ~f]otl]eferorbnung nod) bie ~eftimmungen 
ber ein&elnen i\anbellgeje~e. (;!;!3 jinb biei3: in illeutJorlJommern, iRügen unb 6d)leswig~ 
S)olftein bie bänijd)e illlebi&inal~ unb ~lJot~eierorbnung für bie föniglid)en iReid)e unb i\anbe 
tJom 4. SDe0ember 1672 nebft ben iRejftilJten tJom 15. ~uguft 1746 unb 16. 8ftober 1705, 
im ®rofl~er&ogtum ~erg, wojelbft bie fran&öfijd)e .ljerrjd)aft ball ein~eimijd)e ~llJot~efer• 
geje~ unberü~rt geloffen ~atte, bie furfürftliche illlebi&inalorbnung für bie S)er&ogtümer 
~ülid) unb ~erg tJom 8. ~uni 1773, in ben übrigen el)emalll fran&öfijd)en alebieten bie 
fran&öiijd)en illlebi&inalgeje~e, in 15igmaringen~~ed)ingen bie ~erorbnung betr. ~efannt~ 
mudjung einer allgemeinen ~lJot~eferorbnung für bai3 jyürftentum ~ol)en&ollern~6ig~ 
maringen tJom 4. illlai 1835, im ,Jabegebiet bie olbenburgijd)e ~erorbnung tJom 30. illlät& 
1832 brtr. ball Kollegium medicum, in ben 1866 neu erworbenen i\anbellteilen bie 
~annotJerjd)e -~erorbnung betr. bai3 ~[lJot~efenwejen pp. tJom 19. '1)e3ember 1820, bie 
furfürftlid) ~effijd)e ill1ebi1Jinalorbnung bom 10. ~uli 1830, bie illlebi&inalorbnung für 
bai3 .l!anbgrafentum ~ejjen bom 1. ~uni 1831, bie ~erorbnung tJom 28. ~!Jril 1837 betr. 
bie ~nna~me tJon i\el)dingen in ~lJot~efen unb bie ~nftruftion ber ~{lJot~efer tJom 12. 'tle~ 
aembet 1856 ebenfalli3 für bai3 i\anbgrafentum .ljejjen, bai3 .ljer&oglid)~illajjauijd)e (;!;bift, 
betr. (;!;inrid)tung ber illleb.~~erw. unb bie ~nftruftion für bie illlebi&inalbeamten, beibe 
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Das erstere wird von Unserem General-Directorio, das letztere von 
Unserem Ober-Collegio Medico et Sanitatis erteiltl ). 

§ 2. Die Apotheken-Privilegia, welche einmal in einem Orte fundiert 
sind, sind sowohl erblich als überhaupt veräußerlich 2 ), es wäre denn, 
daß sie nur dem Besitzer für seine Person verliehen worden 3 ); doch gehört 
zur Besitzfähigkeit des Erwerbers, daß er selbst ein gelernter Apotheker 
sei und als solcher von der Medizinalbehörde approbiert werde. 

§ 3. Fällt daher eine Apotheke einem nicht gelernten Apotheker, 
es sei durch Erbgangsrecht oder durch andere zum Erwerb eines Eigen
tums geschickte Titel zu, so muß er solche binnen Jahresfrist, welche jedoch 
bei erheblichen Umständen von den Medizinalbehörden auf sechs Monat 
erweitert werden kann, auf einen qualifizierten Besitzer bringen, bis dahin 
aber solche durch einen vom Ober-Collegio Medico de Sanitatis approbierten 
und vereideten Provisor verwalten lassen. 

§ 4. ~ur den Witwen eines privilegierten Apothekers während ihres 
Witwenstandes, und den minorennen Kindern desselben bis zu ihrer 
Großjährigkeit, soll es nach wie vor vergönnt sein, die Apotheke durch 
einen qualifizierten Provisor verwalten zu lassen 4 ). 

bom 14. W1är3 1818, 'oie W1e'oi3inalor'onung für 'oie \)·reie Eta'ot 'Jranffurt uom 29. 0uli 
1841 un'o id)liefllid) für 'oie e{jrmals ba~ erifd)en :teile 'oie 9lpot{jeferor'onung für 'oas 
Sfönigrrid) ~a~ern bom 27. ~anuar 1842. 'I>ali 'oie 9lpotljeferor'onung insbefon'oere in 
Sföln feine @eltung {jat, entfd)ie'o bas Sf.@. unter 'oem .'3. j\·ebruar 1R87 (~o[). VII, S. 225). 

~etreffen'o bie IJRebic~inaluenuoltung in ben 1866 neu ertuorbenen Banbesteilen 
erging bie Sföniglid)e \Berorbnung uom 13. ':lJiai 1867, tuonod) ber ':lJiinifter ber geif!· 
lid)en uftu. mngelegen{jeiten ermäd)tigt tuurbc, "in 9!ngelegen{jeiten, tueld)e betreffen 
bie ~ebingungen für bie 9lnlcgung unb ben ClkfdJiif!Sbctricb, fotuie für bie iBijitation 
ber 9ltJot{jefen, bie ~eaufjid)tigung be!3 ':lJie'oic~inaltuefrns, ber ':lJiebic~inal·, Sanitäts• 1mb 
\Beteriniir·~oliöei, bie l)'eftftellung ber 9lrc~neita!C, ben '.Debit ber \llqneitoaren, in 'oem· 
jelben W1niie 'Berfügung c~u treffen, tuie i{jm joldws in bcn älteren Banbesteilen ber 
':Uionard)ie rcfiortmäliig c~ufommt." 

~as lJreuj\ifdJe .\lon1,e\fion5uerfaltren unb bie in bcn :teilen XIV-XVIII ange• 
jü{jrten tueiteren ~etriebi3uor)d)riften gelten iebod] gegentoärtig für ben @e)amtumfang 
ber ':Uionarcf)ie. 

1) Seit (hlaii bei3 @etuerbeebifts bom 2. IJiobember 1810 toerben ~ rib i! egi en 
nid)t me{jr brrlic[)en, jonbern gefd)ie{jt bie IJieuerrid)tung bon 9ltJot1tefen auf @runb 
uon Sfon~ejjionen, toeld)e bie DberlJrä\ibenten erteilen (\.Seite 199). 

2 } ,\1ierc~u ent\d)ieb ba!3 ffi.@. unter bem ~8. 0anuar 1895 (~[).ßtg. 1906 j}/r. 90): 
9llle 9llJot{jefenpritJilegien, bie in l,ßreufien jeit ,Jnfrafttreten ber retJibierten 9llJo!{jefer· 
orbnung bom 11. D!tober 1801 nid)t burd) (l;rrid)tung un'o ~etrieb einer 9ltJot{jefe in 
':lliirfjamfeit geje~t (iunbiert) toorben jinb, müfien feit genanntem ßei!lJttnft al!3 er· 
lojd)en angeje{jen toerben. 

3 ) ~m ~creid) ber lJreufiifd)en \!(pot{jeferorbnung fin'o alle in ben älteren, nid)t 
unter ftani)ö\iid)er, tueftfälifd)er ober bergijd)er @eje~gebung geftanbenen .13anbeilteilen 
bor (l;manation be!3 @etoerbeebiftil bom 2. IJiot:Jember 1810 tJerlie{jenen lJ{jarmac~eutijd)en 
@etorrbebered)tigungen nad) § ~ ber 9l+wt{jeferor'onung als tJererblidje unb t:Jet• 
iiufierlid)e ffieallJrit:Jilegien ßU betrad)ten, fofern bie \Berlei{jung nid)t auilbrücflidt 
auf eine beftimmte ~er!on befd)ränft ift. Be~tere,3 ift aber nur ausna[)mstueije 'oer lYall. 
'1ler ~etueiil, baj3 ein 9ltJot{jefenlJrit:Jilegium bem erften ~efi~er nur für jeine ~erjon 
tJerlie{jen tuorben fei, ijt t:Jon ber ffiegierung, jofern fie bieje ~e{jautJtung aufftellt, jelbft 
c~u erbringen. !rann fie bos nid)t, fo ift bie iBererb· unb iBeräujierlidjfeit be!3felben nid)t 
ßU beanftan'oen. So entfd)ieb bas lJreuiJ. Dbertribunal unter bem 3. ;Juli 1877. \Jerner 
erging folgen'oe<s Urteil: (l;in urftJtünglid) nur auf beftimmte ßeit getoä{jrte!3 91tJot{jefen· 
lJrit:Jilegium fann für ba5 betreifenbe @runbftücf aud) burdj unt:Jotbenflidje \Ber• 
jältrung ertoorben fein un'o mnfl bemnadj ali3 ~ritJileg anerfannt toer'oen (ffi.@. 4. \}ebtuar 
1905, ~{j.ßtg. 1905 IJir. 69). 

4 ) '1ler obige ~aragralJ[) finbet je~t auf jämtlid]e 9ltJot{jefen, audj auf bie fon· 
3ejiionierten unb bie unt:Jerfäuflidjen ~erjonalfon0ejfionen 2[ntoen'oung (f. 5. 199 unb 216). 
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§ 5. Sobald indes ein Sohn, welcher die Apothekerkunst gelernt hat, 
solche annehmen, oder eine Tochter an solchen sich verheiraten will, so 
hört die Administration derselben auf, und der Annehmer muß die Mit
erben nach einer billigmäßigen Taxe abfinden, da dem Staate daran gelegen 
ist, daß die Apotheken sich in den Händen gelernter Apotheker befinden, 
und nicht durch den Weg der Versteigerung zu gar zu hohen Preisen ge
trieben werden. 

§ 6. Wenn an einem Orte, wo bereits privilegierte Apotheken vor
handen, neue Apotheken- Privilegia gesucht werden, so wird das 
Finanzdepartement zuvor mit dem Medizinaldepartement darüber konzer
tieren, weil die zu große Konkurrenz derselben der treuen Ausübung der 
Kunst schädlich ist, doch müssen sich die Apotheker eines solchen Orts 
den gemeinschaftlichen Beschluß dieser Behörden gefallen lassen I). 

§ 7. Zur Qualifikation eines Apothekers, in Hinsicht auf die Kunst 
nach § 1, gehört, daß er, unter Beibringung des Privilegii und des Attestes 
der Obrigkeit des Ortes seines Etablissements, welchergestalt er die Apo
theke rechtsgültig erworben, auch falls er kantonpflichtig ist, eines Los
scheins von seiten der kompetenten Kantonbehörde, den Lehrbrief, auch 
die erforderlichen Zeugnisse über die gesetzliche Servierzeit beibringe. Alle 
diese Dokumente reicht er bei dem Provinzial-Collegia Medico et Sanitatis 
ein, welches sodann seine theoretische und praktische Prüfung veranlaßt, 
und davon, unter Einsendung des Prüfungsprotokolls samt BPilagen, nach 
Titel II § 2 der Instruktion vom 21. April 1800, berichtet. 

§ 8. Nur diejenigen Kandidaten, die sich in Städten etablieren wollen, 
welche kursierte Medizinalpersonen erfordern, müssen sich selbst unter 
Beilegung der obigen Dokumente und Zeugnisse bei "Cnserm Ober-Collegia 
Medico et Sanitatis melden und antragen, daß sie zum hiesigen pharma
zeutischen Cursu und großen Examen, nach Anleitung des Reglement!" 
vom I. Februar 1798, verstattet werden, da sie denn auf den Bericht der 
Immediatkommissionen ihr Approbationspatent erhalten. 

§ 9. Dieser Qualifikation müssen sich auch die bereits auf kleinere 
Städte approbierten Apotheker unterwerfen, wenn sie aus diesen in die 
obigen größeren Städte übergehen, außer, daß sie von dem ExaminE rigoroso 
frei sind, falls sie von dem Collegia Medico der Provinz unmittelbar, und 
nicht bloß durch einen Physikus examiniert worden. 

§ 10. Zu den Städten, welche kmsierte Apotheker und Chirurgen er
fordern, gehören: Aurich, Berlin, Brandenburg, Bialystock, Bromberg, 
Cleve, Crossen, Danzig, Duisburg, Elbing, Emden, Frankfurt, Graudenz, 
Halberstadt, Halle, Ramm, Kalisch, Königsberg in Preußen, Küstrin, Kulm, 
Lissa, Magdeburg, Marienwerder, Minden, Plock, Posen, Potsdam, Star
gard i. Pomm., Stettin, Thorn, Tilsit, Warschau, Wesel, Züllichau. 

Die in den Vorstädten solcher großen Städte sich etablierenden Apo
theker sind zwar nur ebenso, als die in den kleineren Städten sich etablieren
den Medizinalpersonen zu prüfen; sie müssen sich aber alsdann alles Ge
werbes in der Stadt selbst enthalten, oder kursieren. 

§ 11. Den in einigen Provinzen aus älterer Zeit entstandenen Miß
brauch, daß die Collegia Medica auch mit solchen Personen, die sich in 
den vorgeschriebenen Städten etablieren wollen, Präliminarprüfungen unter 
dem Titel von Tentamen veranstalten, schaffen ·wir als unnütz hiermit 
ganz ab. 

1} \Be&üglid:) bet @runb\äl,le für bie 9'/eumid:) tung tJOlt m,pot~efen gilt je~t bie fönig' 
lid:)e ~erotbnung uom 24. DUoflet 1811 (\. @Seite 201). 
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§ 12. Dagegen verbleibt den Provinzial-Collegiis Medicis et Sanitatis 
die Prüfrmg aller Provisoren, sie mögen Apotheken in großen oder kleinen 
Städten vorstehen; jedoch müssen sie davon ebenso, als von der Prüfrmg 
der Apotheker, behufs der zu erteilenden Approbation, an das Ober-Colle
gium Medicum et Sanit.atis berichten. 

§ 13. Der solebergestalt privilegierte rmd approbierte Apotheker eines 
Ortes ist nicht allein berechtigt, darin seine Apothekerklmst rmgehindert 
auszuüben, sondern er ist auch gleich jedem Materialisten, dem Apotheker
Privilegio gemäß, zum Verkauf aller Materialwaren rmd Spezereien befugt; 
dagegen steht dem Materialisten kein Debit der präparierten Arzneimittel 
zu. Damit auch der zwischen den Apothekern rmd Materialisten über den 
privativen rmd kumulativen Debit der rohen Arzneiwaren seit vielen Jahren 
bestandene Streit fjir die Zukunft aufhören möge, haben Wir dieser revi
dierten Ordnrmg ein besonderes Verzeichnis der rohen Arzneiwaren bei
fügen lassen, womit die Drogisten rmd Materialisten in der dort vorge
schriebenen Quantität handeln rmd den Debit exerzieren können, rmd 
werden die Apotheker, Drogisten rmd Materialisten hierüber aus Unserm 
Finanz- rmd Medizinaldepartement durch ein besonderes Reglement noch 
instruiert werden 1 ). 

§ 14. Die Ausübrmg der Apothekerkrmst erstreckt sich aber weder 
auf ärztliche noch chirurgische Verrichtungen2). Sollte jedoch 
an einem Orte oder dessen Nähe bis auf zwei Meilen sich kein Arzt etabliert 
haben, so soll der Apotheker, insofern nicht etwa der dortige Chirurgus 
auf innere Kuren bereits examiniert ist und von Unserm Ober-Collegia 
Medico et Sanitatis approbiert worden, befugt sein, auf seine Prüfung zur 
Verrichtrmg gewöhnlicher leichter innerer Kuren bei dem Collegia Medico 
der Provinz anzutragen, welches alsdann darüber an Unser Ober-Collegium 
Medicum et Sanitatis zur Approbation berichten muß. Dagegen erfordert 
aber auch das allgemeine Beste, daß Arzte rmd zur innerlichen Praxis 
autorisierte Wrmdärzte an solchen Orten, wo keine öffentliche Apotheke 
vorhanden oder in der Nähe befindlich ist, eine mit den notwendigsten 
Arzneimitteln versehene kleine Hausapotheke sich halten können, jedoch 
lediglich nur zum Gebrauch in ihrer Praxis, nicht aber zum Wiederverkauf 
an andere Personen3). Auch müssen diese Mittel, besonders die Praeparata 
rmd Composita, von einem approbierten Apotheker im Lande, welcher für 
deren Güte verantwortlich sein kann, nicht aber von auswärtigen Labo
ranten rmd Krämern entnommen werden. lmgleichen mfu:lsen dieselben 
davon keinen übermäßigen Vorteil verlangen, rmd in den Preisen dafür 
die Patienten nicht überteuern, sondern ihre Arzneirechnrmgen ganz nach 
der bestehenden Taxe einrichten, indem sie für die Mühe des einzelnen 
Dispensierens hinlänglich durch den Rabatt entschädigt werden, den Apo-

1) ~ln Stelle bes am 6d)lujfe bes § 13 erwä~nten ~ewid)nif!e:11 ber Wr3neiwaren, 
mit betten bie ~rogiften ~anbeln bürfen, ift gegenwärtig bie ffieid)stJerorbnung tJom 
:22. Oftober 1901 mit i~ren \l'lad)trägen getreten (1. :teil IV). 

2) ~as ~erbot ber Wusübung äqtlid)er :tiitiqfcit burd) W.pot~efer in :tit. I 
§ 14 ber reoibierten W.pot~eferorbnung ift burd) § 144 ber @ew.O. ausbrücflid) aui, 
red)t erqalten. ,guwiber~anblungen ~iergegen jinb burd) gerid)tlid)es 6trafoerfa~ren, 
nid)t im ~i63i!Jlinarwege 3u a~nben (.lt@. 18. \J'IotJember 1889 unb 3. \)'ebruar 1887, 
So~. X, 6. 180, unb VII, 6. 225). ~gl. inbes § 37 bet W.p.5B.O. (:teil XIV) .. 

3) ~ie ~ier oorgeje~enen 5Bejd)ränfungen bes ~lr3neiabgabenred)ts 'Der ~r3te 
iinb nad) einem Urteil bes Still. oom 7. \mai 1900 (st'.ill.W. III, 6. 208) gegenwärtig 
nur nod) betreffs ber ben W)Jot~efen oorbe~altenen ~lr3neimittel in 
st'raft. 
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theker, von welchen sie sich die Arzneimittel undispensiert liefern lassen, 
zu geben pflegen 1 ). 

Von den Lehrlingen. 2) 

§ 15. Jeder gelernte, privilegierte und approbierte Apotheker ist Lehr
linge anzunehmen und Gehilfen zu halten befugt. Die Erfahrung hat aber 
gelehrt, daß die Apotheker bei Annahme der Lehrlinge zum öftern ohne 
die nötige Auswahl und ohne genugsame Rücksicht auf deren Tauglichkeit 
verfahren, bloß ihren Privatnutzen beabsichtigen, und ihrer Verbindlichkeit, 
aus selbigen tüchtige und brauchbare Subjekte zu bilden, zu wenig Genüge 
leisten. 

Es wird daher den Apothekern folgendes zur Pflicht gemacht: 
a. Sollen sie so viel wie möglich dahin sehen, daß sie nur solche Lehr

linge annehmen, die bei einem von der Natur nicht vernachlässigten 
Kopfe, durch eine einigermaßen wissenschaftliche Ausbildtrug und 
durch eine gute sittliche Erziehung zur Erlernung dieser Kunst 
hinlänglich vorbereitet sind. Damit auch der zur Apothekerkunst 
bestimmte Jüngling dem ihm nötigen Schulunterricht nicht zu früh 
entzogen werde, so wird den Apothekern hiermit anbefohlen, keinen 
Lehrling jünger als zu vollen 14 Jahren anzunehmen. 

Da auch insbesondere die Kenntnis der lateinischen Sprache 
zum richtigen Verstehen der Rezepte und der in den Dispensatorien 
enthaltenen Vorschriften ganz unentbehrlich ist, so sollen die Apo
theker fernerhin keine Lehrlinge annehmen, die von der lateinischen 
Sprache nicht wenigstens so viel erl(lrnt haben, daß sie leichte Stellen 
aus einem lateinischen Autor fertig übersetzen können. 

Diese Beurteilung soll aber in Zukunft nicht. den Lehrherren 
allein überlassen sein, sondern es wird ihnen hiermit zur Pflicht ge
macht, ihre anzunehmenden Lehrlinge in dieser Hinsicht durch den 
Physikum des Orts zuvor prüfen zu lassen. 

Die Apotheker haben ferner dahin zu sehen, ob auch der an
zunehmende Lehrling eine fertige und gehörig deutliche Hand schreibe. 
Dieses ist besonders deshalb notwendig, um zu verhüten, daß durch 

1 ) 'l;et § 14 l)at im übrigen in ben §§ 37 unb 51 bet ~1Jo!l)efenbetrie!J~orbnung 
uom 18. ~ebruat 1902 (f. %ei1 XIV) eine nnbertneitige ~affung erl)nlten. 

2) ~urcl) bie ffieicf)i3•\,ßtüfungi3orbnung für ~1Jotl)efer tJom 18. illrai 1904 (f. %eiliii) 
\inb bie einfcf)lägigen ~eftimmungen bet ein5elnen ~l1Jo!l)eferorbnungen felbf!tebenb 
überall mobifi&iert. 'I:ie bet 1Jreufliicf)en, tnelcf)e im %it. 1, §§ 15-17 tJon ben Eel)t• 
lingen unb §§ 18-20 tJon ben ffiel)ilfen l)anbelt, ttJUtben beteit!3 bOt längerer ,8eit 
(11. Wuguft 1864) aufgel)oben unb burcf) neuere etfe~t. inbei3 aucf) biefe~ .. ffieglement 
übet bie Eel)t• unb ®etlJiet~eit, fotnie übet bie l,ßtüfung bet W1Jotl)efet• 
lel)tlinge unb ·illel)ilfen" ift burcf) biegenannte l,ßrüfung~orbnung unb bie 1Jteuj3ifcf)e 
W1Jo!l)e!enbetriebsorbnung in oielen l,ßunften abgeänbert tnorben. ~on ~ntereffe ift aui3 
bem ffieglement l)öcf)ften~ nodJ bet folgenbe § 16: 

§ 16. Der Gehilfe steht zu dem Apothekenhesitzer, seinem Prinzipal, in dem 
persönlichen Verhältnisse eines ihm für den Geschäftsbetrieb Dienenden und ist dessen 
Anordnungen pünktlichen Gehorsam schuldig. Der Apothekenbesitzer darf dem Ge
hilfen das Dispensieren von Arzneimitteln in der Offizin (das Rezeptieren) und die 
Anfertigung von pharmazeutischen Präparaten im Laboratorium (das Defektieren) 
selbständig überlassen, ist aber für die Arbeiten des Gehilfen verantwortlich. Während 
kurzer zufälliger Abwesenheit des Apothekenbesitzers ist der Gehilfe dessen Stellver
treter. Bei längerer Entfernung vom Geschäft (Reisen) aber ist der Apotheker, falls 
sein Gehilfe nicht bereits die Approbation als Apotheker erlangt haben sollte, ver
pflichtet, einen approbierten Apotheker als seinen Stellvertreter anzunehmen und dies 
dem Kreisphysikus anzuzeigen. 
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ihn keine, aus unleserlich geschriebenen Signaturen leicht ent
springende Zweifel und Irrtümer auf seiten des Patienten ver
anlaßt werden. 

b. Da auch vielfältig wahrgenommen wird, daß Lehrherren ihre Zög
ling€' als bloße Arbeitsleute behandeln, hingegen um deren Bildung 
zu brauchbaren Apothekern unbekümmert sind, und genug getan 
zu haben glauben, wenn sie selbige nach verflossenen Lehrjahren 
mit einem Lehrbriefe entlassen, so werden sie hiermit ernstlich er
innert, die ihnen gegen ihre Lehrlinge obliegenden Pflichten nicht 
außer acht zu lassen, sondern selbige durch treue Anweisung und 
gründlichen Unterricht sowohl im theoretischen, als praktischen 
Teil der Pharmazie, verbunden mit Darreichung guter Bücher und 
Überlassung der nötigen Zeit zu deren Benutzung, zu geschickten 
und in ihrem Fache tüchtigen Staatsbürgern zu erziehen. 

c. Ist vielfältig der Mißbrauch eingerissen, daß die Apotheker, vor
nehmlich an solchen Orten, wo sie neben ihrem Hauptgeschäft 
noch andere Gewerbe treiben, gar keine Gehilfen, dagegen aber 
zwei bis drei Lehrlinge halten, auch hierzu sogar am liebsten rohE>, 
unwissende, schlecht erzogene Knaben von noch unreifem Alter 
auswählen, weil sie diese am besten zu ihren oft mit niedrigen 
Arbeiten verknüpften Nebengewerben zuziehen und gebrauchen 
zu können glauben. Da aber hierdurch die Zahl unwissender 
und höchstens nur zu einigen mechanischen Arbeiten brauch
barer Apothekergehilfen jährÜch vergrößert wird, so wird hiermit 
verordnet, daß die Apotheker nur so viel Discipel halten dürfen, 
als sie ausgelernte Gehilfen haben. Haben sie nur einen Gehilfen. 
so dürfen sie auch nur einen Lehrling annehmen. Sind aber ihre 
Geschäfte so unbeträchtlich, daß sie solche überhaupt nur mit. einem 
Mem;chcn bestreiten können, so dürfen sie gar keinen Lehrling, 
sondern bloß einen Gehilfen halten, es sei denn, daß sie erweisen 
können, keinen Gehilfen bekommen zu können, oder daß sie al.
geschickte und ihr Hauptwerk selbst mit Tätigkeit abwartend<' 
Männer bekannt sind. 

d. Um überhaupt dem Anwachsen schlecht erzogener, unwissender 
und untauglicher Apothekergehilfen um so mehr vorzubeugen, so 
wird hiermit festgesetzt: daß hinfüro kein Lehrherr befugt sein soll, 
seinen Ll"hrlingen den Lehrbrief oder das Attest wohlüberstandener 
Lehrjahre zu erteilen, bevor nicht dieser durch eine von dem Physi
kus des Orts im Beisein des Lehrherrn zu veranstaltende Prüfung, 
welche dem, was man von einem solchen jungen Menschen billiger
weise fordern kann, angemessen sein muß, als tiichtig hefundt>n wor
den. Bei dieser Prüfung ist besonders darauf zu sehen, ob der Aus
gelernte sich praktische Kenntnisse der Pharmazie und eine hin
längliche Fertigkeit in kunstmäßigen Arbeiten erworben habe, da 
solches bei einem guten Apotheker der Theorie vorangehen muß. 
Findet es sich, daß er noch nicht reif genug ist, um als ein brauch
barer Apothekergehilfe anerkannt zu werden, so hat der Physikus 
ihm anzudeuten, daß er noch nicht entlassen werden könne, sondern 
so lange in der Lehre bleiben müsse, bis er sich hinlänglich qualifi
ziert habe. Ergäbe es sich aber, daß die Schuld der Versäumnis 
in den Lehrjahren weniger am Lehrling, als vielmehr am Lehrherrn 
selbst liege, sie bestehe nun in vorsätzlicher Vernachlässigung des 
Lehrlings, oder in erwiesener Unfähigkeit, brauchbare Subjekte zu 
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bilden, so soll einem solchen Apotheker die weitere Befugnis, Lehr
linge zn halten, gänzlich untersagt werden. Der Lehrling soll aber 
verpflichtet sein, so lange bei einem anderen Apotheker in die Lehre 
zu treten, bis er sich die erforderliche Kenntnis und Geschi()klichkeit 
erworben hat. 

§ 16. Was die Dauer der Lehrjahre und die sonstigen Bedingungen 
der Rezeption eines Lehrlings betrifft, so hängt zwar dies von der Be
~timmung des mit den Eltern, Vormündern oder Verwandten desselben 
zu errichtenden schriftlichen Kontraktes ab; doch soll die Lehrzeit nie 
unter vier Jahre bestimmt, auch von dem Lehrherrn dem Lehrling nur 
insoweit ein Nachlaß auf etwa sechs Monate bewilligt werden, als der 
Physikus des Orts nach genugsamer Prüfung von der Reife des Lehrlings 
sich überzeugt und solches schriftlich attest-iert hat. 

§ 17. Kein Lehrherr soll daher dem Lehrling den Lehr- oder Gesellen
brief eher erteilen, bis der Physikus des Orts demselben das Fähigkeits
zeugnis dazu gegeben hat, wofür er, sowie für das Attest bei der Rezep
tion des Lehrlings außer dem Stempelpapier, an Gelde nicht mehr als einen 
Taler erhält I). 

Von den Apothekergehilfen. 

§ 18. Der Solchergestalt mit dem Lehrbriefe versehene Lehrling wird 
nun ein Apothekergehilfe. Als solcher übernimmt er in der Apotheke, 
bei welcher er sich engagiert, eben die allgemeinen Verpflichtungen, unter 
welchen der Prinzipal, dem er sich zugesellt, zur öffentlichen Ausübung 
dieses Kunstgewerbes von seiten des !Staates autorisiert ist. Er muß sich 
daher sogleich mit denjenigen landesherrlichen Medizinalgesetzen und Ver
ordnungen, welche das pharmazeutische Fach betreffen, bekannt machen, 
damit er in Beobachtung derselben, soweit sie auf ihn Bezug haben, sich 
nichts zuschulden kommen lassen möge. Hat selbiger seine Lehrjahre 
in einer inländischen Apotheke zugebracht, so ist zu erwarten, daß er mit 
den Vorschriften der Pharmacopoea Borrussica und mit der Arzneitaxe 
schon bekannt sei; ist er aber ein Ausländer so muß er sich angelegen 
sein lassen, diese zu studieren, um sich nach Anleitung derselben der An
fertigung, Dispensierung und Taxierung der Arzneimittel unterziehen zu 
können. 

Bei der Rezeptur hat er die Behutsamkeit und Genauigkeit in Dispen
sierung der verschriebenen Arzneimittel anzuwenden. Zu dem Ende muß 
er die Vorschrift des Rezepts nicht nur zuvor mit Aufmerksamkeit über
lesen, sondern auch das angefertigte Medikament nicht eher aus der Hand 
stellen, bevor er nicht das Bezept nochmals mit Bedacht gelesen, und von 
der geschehenen richtigen Anfertigung und Signatur sich überzeugt hat. 
Im Laboratorio muß er die Composita und Praeparata, nach Vorschrift 
der Pharmacopea Borrussica, reinlich, ordentlich und gewissenhaft bereiten 
und wohl bezeichnet aufbewahren. 

Übrigens wird von einem jeden konditionierenden Apotheker voraus
gesetzt, daß er den Inbegriff seiner Obliegenheiten kenne und stets vor 
Augen habe; daß er, demzufolge, als ein rechtschaffener Gehilfe und Mit
arbeiter seines Prinzipals die ihm anvertrauten Geschäfte mit Treue und 
Fleiß abwarte, ohne dabei die wisssenschaftlichen Kenntnisse seines Fachs 
zu versäumen ; daß er sich vorzüglich auch eines guten moralischen ·w andels 
befleißige, gegen jedermann höflich und bescheiden sei, aller ausschweüen-

i) ~e~tete \Seftimmung ift nocf) ~eutc güftig. ~gl. ba3u ben auf 6. 116 abgebtudten 
Cfrlafl oom 16. 9{1Jtil 1894. 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Auf!. 13 
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den und verführerischen Gesellschaften sich enthalte, keine unnötigen und 
unanständigen Besuche in der Offizin annehme, und überall in Erfüllung 
seiner Pflichten den ihm untergeordneten Lehrlingen mit musterhaftem 
Beispiele vorangehe. 

§ 19. Die Bestimmung des Gehaltes und der sonstigen Emolumente 
eines Gehilfen hängt von dem schriftlichen Verein beider Teile ab. Wäre 
dergleichen Kontrakt nicht gemacht, so muß sich der Gehilfe in einer der 
§ 10 benannten Städte, neben freier Station, exkl. Kleidung, jährlich mit 
demjenigen Gehalt begnügen, welches ein Apothekergehilfe dieses Orts ge
wöhnlich erhält. 

§ 20. Die Servierzeit eines Gehilfen 'Yird auf fünf Jahre festgesetzt. 
Sollte aber derselbe in Berlin, oder auf Akademien Gelegenheit gehabt 
haben, Vorlesungen in der Chemie, Pharmazie, Botanik usw. zu hören, 
und er darüber gute Zeugnisse der Lehrer beibringen, auch bei der Prüfung 
zum Apotheker die nötige Geschicklichkeit beweisen, so soll Unser Ober
Collegium Medicum et Sanitatis befugt sein, ihm ein, höchstens zwei Jahre 
zu erlassen, weil nicht bloß Theorie, sondern mehrjährige Ausübung der 
Apothekerkunst zur Bildung eines guten praktischen Apothekers erfordert 
wird und keine andere als die Medizinalbehörde fähig ist zu beurteilen, 
ob einem Kandidaten der Pharmazie die Ausübung der Apothekerkunst 
mit Sicherheit anvertraut werden kann. 

Von den Provisoren,t) 

§ 21. Ein Kandidat der Pharmazie, wenn ihm die Direktion einer 
Apotheke übertragen wird, führt den Namen Provisor. 

§ 22. Niemand kann zum Provisor angenommen werden, der nicht 
die Lehr- und wenigstens drei Servierjahre überstanden, auch bei dem 
Collegio Medico et Sanitatis der Provinz die geordnete Prüfung ausge
halten hat. 

§ 23. Er ist an alle den Betrieb der Apothekerkunst betreffende Ge
setze und Verordnungen gebunden, und besonders dafür verantwortlich, 
daß in der Apotheke, welcher er vorsteht, das Kunstgewerbe im ganzen 
Umfange vorschriftsmäßig ausgeübt werde, zu welchem Ende er von dem 
Ober-Collegio Medico et Sanitatis approbiert und dessen Vereidigung ver
fügt werden muß. 

§ 24. Seine Verhältnisse gegen den Eigentumsherrn der Apotheke 
bestimmt der mit ihm schriftlich zu errichtende Kontrakt. 

1) '!let :'rite! "~tobifot" iit gegentvättig nid)t me~t üblid), bielme~r ~eiflen bie 
~etteffenben ,,2r.pot~dentJettvaltet11 • '1)ie !Bettvaltung einet W.pot~efe (.\:)au.pt~ 
obet iJiriala.pot~efe) fann nut ein a.p.probiettet W.pot~efet übemelJmen; tJon jebet !Ber~ 
tvaltungsübema~me ift bet ~e~itfstegienmg ~{nßeige ~u mad)en, tveld)e ben ~etteffenben, 
fofem bies nod) nid)t gefd)e~en ift, tJeteibet. iJüt bie !Beteibigung bet W.pot~efet 
ift in ber !Betfügung bes IDiebAJJ1iniftets t>om 13. 91obembet 1888 folgenbe Q:i b es~ 
forme! feftgefe~t: 

Ich N. N. schwöre bei Gott dem Allmächtigen und .Allwissenden, daß, nachdem 
mir die Approbation zum selbständigen Betriebe einer Apotheke im Gebiete des Deut
schen Reiches erteilt worden ist, ich alle mir vermöge meines Berufse obliegenden 
Pflichten nach den darüber bestehenden oder noch ergehenden Verordnungen, auch sonst 
nach meinem besten Wissen und Gewissen genau erfüllen will. So wahr mir Gott helfe. 

:Dem 6d)tvötenben bleibt es übetlaffen, biefen Q:ibestvotten bie feinem teligiöfen 
~efenntniffe entf.pted)enbe ~eftäftigungsfotmel bei~ufügen. :Die !Beteibigung finbet 
butd) bie ~anbtatsämtet ftatt. 
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Titel II. 

Von der Oberaufsicht über die Apotheken. 1) 

§ 1. Die pharmazeutische Praxis gehört ihrer Natur nach zu den
jenigen Gegenständen, welche die strengste Aufsicht Unseres Ober-Collegii 
Medici et Sanitatis und der von selbigen abhängenden Provinzial-Collegio
rum erheischen. Aus dieser Ursache sind, außer der den Medizinalbehörden 
obliegenden allgemeinen ·wachsamkeit über die Apotheken, noch insbe.son
dere die Visitationen derselbsen eingeführt. Zu den gewöhnlichen Visita
tionen ist ein Zeitraum von drei Jahren festgesetzt, bei dringenden Ver
anlassungen aber finden auch außerordentliche Visitationen zu unbe
stimmten Zeiten statt. 

§ 2. Bei gewöhnlichen Visitationen hat der Apotheker den dazu er
nannten Kommissarien vorzulegen: 

1. das Privilegium und die auf dessen Besitz sich beziehenden Doku
mente: 

2. die Approbation Unseres Ober-Collegii medici et Sanitatis, oder 
wenn die Apotheke durch einen Provisor verwaltet wird, dessen 
Konfirmation; 

3. die Pharmacopoea Borrussica, die Arzneitaxe, das Medizinal
edikt, die gegenwärtige revidierte Ordnung für die Apotheker, und 
die etwa in der Folge dazu nötig gefundenen nachträglichen Ver
ordnungen; 

4. das Elaborationsbuch; 
5. die Giftscheine, mit der darüber geführten Kontrolle; 
G. das in den Offizinen vorrätig zu haltende Herbarium vivum ein

heimischer offizineller Pflanzen; 
7. einige Pakete taxierter Rezepte. 
§ 3. Die Gehilfen haben ihren Lehrbrief und Testimonia vorzuzeigen, 

einige zur Prüfung ihrer Fähigkeit ihnen vorzulegende Fragen aus der 
Materia pharmaceutica und der Chemie zu beantworten, ein Pensum aus 
der Pharmacopoea Borrussica ins Deutsche zu übersetzen, auch eine Probe 
ihrer Handschrift ad Acta zu geben. 

§ 4. Auf ähnliche Art werden auch die Lehrlinge in Rücksicht ihrer 
Fähigkeiten und Fortschritte nach Verhältnis ihrer zurückgelegten Lehrzeit 
geprüft. 

§ 5. Die Apotheker nebst ihren Gehilfen und Lehrlingen sind ver
pflichtet, den Kommissarien weder bei genereller Besichtigung der Offizin, 
des Laboratorii, der Materialkammern, Kräuterböden, Keller usw., noch 
bei spezieller Prüfung. der Arzneimittel nach dem vorgeschriebenen Ver
zeichnisse irgend Hindernisse in den Weg zu legen, vielmehr selbigen mit 
Achtung und Bereitwilligkeit entgegenzukommen, die von selbigen 
geschehenen Erinnerungen und Belehrungen bescheiden anzunehmen, und 
den von selbigen etwa für nötig erachteten Anordnungen willige Folge 
zu leisten. In streitigen Fällen aber haben sie ihre Gegenerinnerungen 
bescheiden zu Protokoll zu geben und die Entscheidung von der Behörde 
zu erwarten. 

§ 6. Die auf die gewöhnlichen Visi~ationen gehenden Gebühren und 
Kosten, "\\ie solche in der Medizinalordnung S. 72 und dem hier beiliegen-

1) ~tatt bet obigen §§ 1-6 gilt je~t bie 2rntveifung ~ut [\rficl)tigung bet 2rpo• 
t~efen oom 18. ~ebtuat 1902 (f. :teil XVIII). ~ie Stoften bet ffieoifionen ttägt bie ~taatß. 
laffe. 

13* 
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den Circulari Unseres General-Directorii vom 6. Februar 1798 bestimmt 
sind, tragen die Stadtkämmerei und die Apotheker zu gleichen Teilen. 

§ 7. Außerdem stehen die Apotheker immerwährend unter der un
mittelbaren Aufsicht der Physiker oder derjenigen Personen, denen 
sonst die Aufsicht von der oberen Behörde übertragen worden, als deren 
Pflicht es ist, die Apotheken von Zeit zu Zeit zu besuchen und acht zu 
geben, ob darin alles wohl hergöhe und in gutem Stande gehalten werde, 
daher denn auch ein Apotheker, wenn er auf mehrere Tage oder Wochen 
verreisen will, verbunden ist, die Aufsicht über seine Offizin einer dazu 
qualifizierten Person, die während seiner Abwesenheit nötigenfalls die Ver
antwortlichkeit übernimmt, zu übertragen, und solches dem Physikus des 
Orts anzuzeigen 1 ). 

Titel 111. 

Von der Ausübung der pharmazeutischen Kunst selbst. 2 ) 

§ 1. Von den Pflichten der Apotheker in Anschaffung, 
Bereitung und Aufbewahrung der Medikamente überhaupt. 

a. Ein jeder Apotheker in Unsern Landen ist schon durch seinen 
geleisteten Eid verpflichtet, stets dafür zu sorgen, daß seine Apotheke 
diejenigen sowohl rohen, als zubereiteten Arzneimittel, welche in der nach 
Maßgabe für größere und kleinere Städte entworfenen Designation spezifi
ziert sind, in bestmöglichster Beschaffenheit und Güte und in einer den 
Bedürfnissen des Orts angemessenen Menge vorrätig enthalte. 

Die einfachen Arzneimittel aus dem Tier- und Pflanzenreiche muß 
er im Durchschnitte alle zwei .Jahre, die gebräuchlichsten aber, oder die 
durch die Zeit leicht an der Kraft verlieren, alle Jahre frisch und in ge
höriger Güte und Menge anschaffen, zur rechten Zeit einsammeln, säubern, 
mit allem Fleiße trocknen und in saubern, dichten Gefäßen unter richtiger 
Bezeichnung aufbewahren. 

Gleichergestalt muß er auf die kunstmäßige Bereitung der pharma
zeutischen und chemischen Praeparata alle Aufmerksamkeit und Sorgfalt 
richten. Bei Anfertigung derselben hat er sich gerrau an die Vorschriften 
der Pharmacopoea Borrussica zu halten und darf er sich dabei keine will
kürlichen Abweichungen erlauben. Jedoch ist ihm unverwehrt, neben den 
nach der Pharmacopoea Borrussica angefertigten Praeparatis und Com
positis, dergleichen auch nach anderweitigen Dispensatoriis oder besonderen 
Vorschriften vorrätig zu halten, wemt dergleichen von den Ärzten verlangt 
werden. 

b. Die Apotheker sind zwar überhaupt angewiesen, die chemischen 
Arzneimittel selbst zu bereiten. In dem Falle aber, daß sie in der eigenen 
Anfertigung gehindert sind, oder ihre bedürfende Menge dazu zu gering 
ist, müssen :;;ie sich damit aus einer anderen guten inländischen Apotheke 
versorgen, dürfen aber dergleichen nicht von gemeinen Laboranten oder 
ausländischen Drogisten kaufen. 

c. Es ist die Pflicht eines jeden Apothekers, daß er seine sämtlichen 
Waren und Medizinalien oft und fleißig revidiere, um sowohl die abgängig 
gewordenen, als durch Alter oder Zufall verdorbenen Mittel sogleich er
gänzen zu können, damit er stets von der Güte tmd tadellosen Beschaffen-

1) S)ietüber jinb je~t in § 41 bet Wpotl)efenbetrieMotbitung (j. ::teil XIV) neue 
!Beftimmungen getroffen. 

2) Wn !Stelle bon ::titel III ift je~t bie in ::teil XIV abgebrudte Wpotl)efenbetriebs· 
orbnung getreten. 
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heit jedes einzelnen Artikels seines Vorrats überzeugt sein und dafür die 
Gewähr leisten könne. 

§ 2. Von dem besonderen Verhalten bei Anfertigung der 
Rezepte. 

a. Sobald ein Rezept zur Bereitung in die Apotheke gebracht wird, 
auf welches der Arzt das Datum, die Jahreszahl, den Namen des Patienten 
und, wenn dem Apotheker dessen Hand nicht bekannt ist, auch seinen 
eigenen Namen geschrieben haben muß, so ist der Apotheker verpflichtet, 
es entweder selbst zu verfertigen, oder einem tüchtigen Gehilfen, allenfalls 
auch einem Lehrlinge, welcher aber wenigstens drei Jahre in der Lehre 
gestanden und sich wohl appliziert haben muß, zur Bereitung zuzustellen. 
Sowohl die Apotheker, als deren Gehilfen und Lehrlinge, sind verbunden, 
die Arzneimittel auf einem mit Gittern umgebenen Rezeptiertische nach 
Vorschrift der Rezepte ohne Aufschub vorsichtig und pünktlich zu bereiten, 
die angefertigten Medikamente daselbst bis zur Abholung zu bewahren, 
und solche nebst den Rezepten so wenig während der Anfertigung als nachher 
jemandem vorzuzeigen, noch weniger Abschriften davon zu- geben oder 
nehmen zu lassen. Damit auch derjenige, welcher am Rezeptiertische die 
Medikamente zusammenmischt, nicht gestört werde, so soll außer den in 
die Offizin gehörigen Personen niemand zu solchen zugelassen werden. 

b. Bei der Rezeptur muß die strengste Genauigkeit, Ordnung und 
Reinlichkeit herrschen. Sämtliche Gefäße und Instrumente müssen stets 
rein und sauber, auch Wagen und Gewichte im akkuraten Zustande ge
halten werden. Auch das Reinhalten der Seihetücher zu Dekokten und 
Infusionen ist nicht zu vernachlässigen. Mixturen, Pulver, Pillenmassen 
usw., zu denen salinische und metallische Präparate kommen, dürfen in 
keinem metallischen, sondern sollen in steinernen, gläsernen oder por
zellanenen Mörsern bereitet werden. Zu scharfen heftig wirkenden Mitteln, 
als Quecksilbersublimat, ingleichen zu stark riechenden, als Moschus und 
Asa foetida, sollen besondere Mörser und Wageschalen gehalten werden. 
Der in einigen Apotheken noch übliche Gebrauch, Pulver- und Pillen
schachteln mit Goldpapier auszufuttern, wovon die darin aufbewahrten 
Arzneimittel leicht mit Kupferteilchen verunreinigt werden, wird hiermit 
untersagt. 

c. Bei Dispensierung der Arzneimittel soll nichts gemessen, viel weniger 
nach den bloßen Augenmaße genommen, sondern alles ordentlich und 
genau abgewogen werden. Bei den Wässern kann jedoch das Abmessen 
wohl statt haben, nur müssen die eigens dazu bestimmten Mensuren nach 
dem absoluten Gewicht des Wassers richtig abgeteilt sein. Sollten auch 
noch Arzte im Gebrauch haben, Vegetabilien manipulweise zu verschreiben, 
so sollen diese dennoch gewogen und statt eines Manipul" bei Kräutern eine 
halbe Unze und bei Blumen drei Drachmen nach Gewicht genommen werden. 

d. Zu mehrerer Verhütung, daß keine Verwechslung der Medikamente 
sich zutragen möge, soll in der Apotheke jedesmal der Name des Patienten, 
welcher auf dem Rezepte steht, ingleichen der Name des Apothekers, bei 
welchem das Rezept verfertigt worden, nebst dem Dato, auf der Signatur 
bemerkt werden. Auch soll auf der Signatur die auf dem Rezept bestimmte 
Gabe und Zeit des Einnehmens nicht mit Ziffern bezeichnet, sondern jedes
mal mit Buchstaben deutlich und leserlich geschrieben werden. Ebenso 
muß die Taxe der Medikamente auf den Rezepten, wenn sie bei erfolgender 
Bezahlung zurückgegeben werden, mit deutlichen Ziffern bemerkt sein. 

e. Da noch die Erfahrung gelehrt, daß öfters diejenigen Arzneien, 
welche die Patienten auf Verordmmg ihres Arztes zum zweiten oder öftern 
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Male machen lassen, nicht vollkommen gleich, sondern in Farbe, Quantität, 
Geschmack und Geruch verschieden sind und hierdurch den Patienten 
verdächtig werden, so soll derjenige Apotheker, in dessen Offizin dergleichen 
Nachlässigkeit erweislich gemacht worden, in 5 Taler Strafe verfallen. 
Damit man aber wisse, wer den Fehler bei der Reiteratur begangen, so 
soll derjenige, der solche verfertigt, jedesmal seinen Namen auf die Signatur 
schreiben. 

f. In gleiche Strafe soll derjenige Apotheker genommen werden, welcher 
die ihm zugeschickten Rezepte, es sei bei Tage oder bei Nacht, nicht so
gleich ohne Aufhaltung verfertigt, den Handkauf vorzieht und die Patienten 
ohne Not auf die Medizin warten läßt. Besonders sollen diejenigen Rezepte, 
die mit cito bezeichnet worden, sogleich bereitet und die Arzneien den 
Boten, welche die Rezepte einhändigen, mitgegeben werden. 

g. Übrigens sollen solche von approbierten .Ärzten und Wundärzten 
einmal verschriebenen und verfertigten Rezepte, welche Drastica, Vorni
toria, Menses et Urinam moventia, Opiata und andere dergleichen stark 
wirkende Medikamente enthalten, ohne Vorwissen und Bewilligung des 
Arztes zum anderen Male nicht wieder gemacht werden, weil dergleichen 
Mittel, die, zur rechten Zeit verordnet, von guter Wirkung gewesen, dem 
Kranken, wenn er solche zur Unzeit nimmt, den Tod zu Wege bringen 
können. 

h. Wenn dem Apotheker in den vorgeschriebenen Rezepten ein Irrtum 
oder Verstoß von der Art, daß davon ein Nachteil für den Patienten zu 
besorgen sei, bemerklich werden sollte, so hat er sogleich dem Arzte, welcher 
das Rezept verschrieben, seine Bedenklichkeit und seinen Zweifel bescheiden 
zu eröffnen. Wenn der Arzt den Vorstoß nicht anerkennt, und auf die 
Anfertigung des Rezeptes nach seiner Vorschrift besteht, so kann es der 
Apotheker zwar auf dessen Verantwortung verfertigen; doch hat er zu 
seiner eigenen Rechtfertigung den Fall sogleich dem Physikus, oder wenn 
dieser das verdächtige Rezept verschrieben hätte, dem kompetenten Collegia 
Medico anzuzeigen. 

i. Sollte es sich zutragen, daß ein verschriebenes Ingredienz nicht 
vorrätig oder sogleich nicht anzuschaffen sei, so darf der Apotheker nicht 
willkürlich ein anderes dafür substituieren oder etwas hinweglassen, sondern 
er hat solches sofort dem Arzte anzuzeigen und es diesem zu überlassen, 
an dessen Statt ein anderes Mittel von gleicher Eigenschaft zu verordnen 1 ). 

k. Da auch verlauten will, das noch hier und da unbefugte Personen 
sich mit innerlichen und äußerlichen Kuren befassen, so wird den Apo
thekern hiermit anbefohlen, sich der Verfertigung solcher Rezepte, die von 
dazu nicht qualifizierten Personen verschrieben worden, zu enthalten, und 
sich hierunter lediglich nach dem § 5, S. 28 Unseres Medizinaledikts vom 
Jahre 1725 zu achten; am wenigstens aber Medikamente von heftiger und 
bedenklicher Wirkung, als Drastica, Vomitoria, Mercurialia, N arcotica, 
Emmenagoga, namentlich auch Resina und Tinctura J alapae, von der 
Hand, ohne ein von einem approbierten Arzte verschriebenes Rezept ver
abfolgen zu lassen 2). 

1 ) m.lenn ber ~lJotqefer ein unter beftimmtem \Ramen befannteiil, auiil beftimmten 
3ngrebien&ien &ufammengeje~tes ~r3neimittel unter )Benubung ber gleid)en )Bejtanb· 
teile qerjteUt, fo ift barin eine Übertretung ber W!Jotqeferorbnung burd) ttJiUfürlidJe Wn• 
ttJenbung nid)t tJerorbneter Wr3neiftoffe nid)t 3u finben (~.@. II )Betlin 14. W!Jtil 1905, 
~q.ßtg. 1905 \Rt. 31). 

2) 3ebt geregelt butd) bie ~erorbnung betr. bie 9lbgabe ftatfttJitfenbet ~{t0nei· 
mittel (j. :teil XV). 
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I. Es haben demnach alle und jede Apotheker in Unseren Landen, 
bei Vermeidung von fünf bis zwanzig Taler Strafe auf jeden Kontraven
tionsfall, und bei wiederholter Kontravention bei noch höherer Geldstrafe, 
sich nach diesen Verordnungen zu achten, auch bei Vermeidung gleicher 
Strafe dafür zu sorgen, daß von ihren Gehilfen und Lehrlingen dieselben 
auf das genaueste befolgt werden, gleichwie sie für das, was ihre Gehilfen 
oder andere zu ihrem Hause gehörige Personen hierin zuwiderhandeln, 
schlechterdings einstehen müssen, obschon ihnen das Recht vorbehalten 
bleibt, ihren Regreß an gedachte Personen zu nehmenl ). 

Übrigens haben Wir, um dieser revidierten Ordnung desto mehr Voll
ständigkeit zu geben, eine Revision der hauptsächlichsten Verordnungen 
und Gesetze für die Apotheker veranstalten und sie denselben im Anhange 
beifügen lassen2). 

So geschehen Berlin, den ll. Oktober 1801. 
Friedrich Wilhelm. 
Gr. v. d. Schulenburg. 

'Ilie tuüf)tigfien 58eftimmungen ber lRetJibierten 2!-1-Jotf)eferorbnung finb in 
ben erften fed)~ ~aragra-1-Jf)en berfelben entf)alten. @Sie bef)anbeln ben red)tlid)en 
l.rf)arafter ber 2!-1-Jotf)efenbered)tigungen, finb aber im Baufe ber Saf)re burd) 
eine grofle 2lnaaf)1 f-~Jäterer 58erorbnungen mef)r ober tueniger abgeänbert tuorben, 
fo bafl fid) eine fuqe l)iftorifd)e 58etrad)tung biefer 58erf)ältniffe nötig mad)t. 

'Ilie 91-~-Jotf)eferorbnung fennt nur eine 2lrt ber 2!-~-Jotf)efenbered)tigung, 
nämlid) ~ritJilegien, bei benen fie a. tJererblid)e unb tJeräuflerlid)e ~rioilegien 
unb b. f'erfönlid)e ~ritJilegien unterfd)eibet. 'Ilie Q:rteilung neuer lReaH~}etuerbe~ 
bered)tigungen tuurbe jebod) bereits burd) ben Q:rlafl bes @etuerbefteuergefe~es 
oom 2. 9Cooember 1810 aufgef)oben, unb es traten feitbem an @Stelle ber 2llJo~ 
tlJefenlJrioilegien bie 2llJ o tf) efe n fo na eff i o n en. 'Ilie Sfonaeffion tuar lebiglidJ 
an bie oUm )Betriebe bes 2!-1-Jotf)efergetuerbes befugte ~erfon bes Sfonaeffionars 
gefnülJft unb erlofd), tuenn ber, tueld)em fie erteilt tuar, auff)örte, bas ®efd)äft 
felbft au betreiben. 

'Ilurd) bie Sfabinettsorber tJom 9. 'Ileaember 1827 tuurben bie 1Regierungen 
jebod) autorifiert, bie in ben §§ 4 unb 5 ber 1Reoibierten 2llJotf)eferorbnung tJom 
11. Dftober 1801 augunften ber .~interbliebenen eines lJrtbilegierten 2llJotf)efers 
entl)altenen 58orfd)riften (58ertualtung ber 2llJotf)efe burdJ einen 2lbminiftrator 
tuäf)renb bes 7illittuenftanbes ber 58efi~erin batu. tuäf)renb bes 58orf)anbenfeins 
minorenner Sfinber) aud) auf bie S)interbliebenen eines fonßefjionierten 2llJo~ 
tl)efers ausaubel)nen. Unb burd) bie 3irfularoerfügung oom 23. Suni 1832 

1 ) ~ie in bet wvotl)efetotbnung angebtol)ten ®ttafen finb nid)t 'l)is~iVlinat· 
fttafen, jonbem stti minalfttafen (st.ill. 3. \'S'ebtuat 1887 unb 18. \TiotJembet 1889, 
~ol). VII, 6. 225 unb X, 6. 180). Übet ben (Il)ataftet bet l)iet genannten !Strafen ogl. 
aud) bie Wusfül)rungen auf !Seite 179 unb 180. 

2 ) ~m Wn1)ange tunten folgenbe ißetotbnungen entgalten: 
1. tuegen fotgfältiget Wufbetual)rung unb ootfid)tiget ißetabfolgung bet ill i f t• 

tuaren; 
2. tuegen Wbfd)affung bet mit \Blei IJetfe~ten ~innemen iliefäjie; 
3. tuegen Wnfd)affung bet Magnesia Nitri; 
4. tuegen \Tiid)tantuenbung bes Sapo hispanicus obet Sapo venetus 0um innet· 

IiefJen illebtaud); . 
5. tuegen ~nfd)affung unb ~altung eines Herbarii vivi plantarum officinalium. 
~ieje rnlatetien finb je~t teils butd) befonbete illefe~e unb ißetotbnungen, teils butd) 

baß ~t0neibud) unb bie ~Votl)efenbetriebsotbnung anbettueitig geregelt. ~et übet bie 
2lufbetual)tung unb ißetabfolgung bet illifttuaten l)anbelnbe ~bfd)nitt I beß ~nl)anges 
1ft butd] (l)efe~ oom 13. ~uguft 1895 (jßt.ill.6. 6. 519) aufge1)oben tuorben. 
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ltlurben bie ffiegierungen angeltliefen, immer erfi bei bem Wfinijierium an~u< 
fragen, ef)e fie über eine et:lebigte ston3efiion anberltleitig 3u tJerfügen gebäd)ten. 
5Eeltleife, bafl bas Wfinifierium ben burd) bas @eltlerbegefe~ gefd)affenen Unter~ 
fd)ieb 3ltli[d)en lJt:itJilegierten unb fon3efiionierten 2ljJotf)efen ltlenigftens bamalS 
nid)t tatfäd)lidJ in bie ~ra~is 3u übertragen gefonnen ltlar. 

~a aber infolge biefes merfaf)rens bie 2ljJotf)efet: mit bet: ,8eit if)re fon< 
3efiionierten 2!jJotf)efen, of)ne bie (:l;t:laubnis bes 6tnates autJor einge1Jolt 3u 
!)aben, ßU tJet:faufen begonnen, fo ediefl bas Wfinifterium, um bie if)m 3uftef)enbe, 
aber aUmäf)lid) abf)anben gefommene freie merfügung über bie 2ljJotf)efen< 
fonaeffionen ltlieber 3Ut:üd3uet:1ongen auf @runb einer stabinettsorber tJom 
8. W1är3 1842 bie ,8irfufartJerfügung tJom 13. 2!uguft 1842, in ltleld)er bie ffiegie< 
rungen angeltliefen tuurben, in fünftigen IT;ällen ber Slon3efiionset:lebigung nid)t 
ferner, ltlie bisf)er öfter gefd)ef)en, bem obgef)enben 2ljJotf)der ober beffen (:l;rben 
ben morfd)log bes 91od)folgers in bet: .\lonaeffion 3U gefiatten, fonbem bie 2!W5< 
ltlof)f bes le~teren nad) 9Jiaj3gabe bet: beftef)enben morfd)t:iften felbft 3U treffen. 

:Die ollgemeine Un3ufriebenf)eit ber 2ljJotf)der mit biefer merfügung unb 
tJerjd)iebene .\1inbemiffe, bie fid) ber musfüf)rung bet:felben in ber ~ra~is ent< 
gegenfteflten, lieflen inbeffen fd)on am 5. Oftober 1846 eine neue stabinetts< 
orber erfdJeinen, bie bie ,8irfulartJerfügung tJom 13. 2!uguft 1842 imb bas barin 
entf)altene stonfut:ren3tJerfaf)ren ltlieber auff)ob unb bie ffiegierungen anltliefl, 
beim 2!bgange eines nid)t pritJilegierten 2ljJotf)ders bie ston3efjion bem tJon 
fe~teren, reflJ. tJon beffen (:l;rben präfentierten (l)efd)äftsnadJfolger, faUs ber< 
felbe tJorfd)t:iftsmäflig qualifi3iert ift, jebod) mit morbef)alt ber lilliebereinßief)ung 
bei bem bereinftigen 2!bgange bes neu ston3effionierten ßU tJet:leif)en. ~iefe 
Sfabinettsorber follte bis 3um (:l;t:lafl eines entfjJredJenben 0Jefe~es in (l)ültig< 
feit bleiben. 

2fuf @runb berfelben erfd)ien barauf bie ,8it:fufartJerfügung tJom 21. Oftober 
1846. ~n biefer erfannte ber Wfinifier an, bafl bie morausfe~ungen, tJon benen 
bie merfügung tJom 13. 2!ugufi 1842 ausgegangen ltlat:, fid) im .2eben nid)t be~ 
[tätigt f)ätten unb baf)er 91ad)teile entffanben ltlären, 3u beren 5Eefeitigung bie 
ffienierungen auf (l)runb ber stabinettsorber tJom 5. Oftober 1846 angeltliefen feien: 

beim Ausscheiden eines nicht privilegierten Apothekers aus seinem 
Geschäft die Konzession dem von dem abgehenden Apotheker oder 
dessen Erben präsentierten Geschäftsnachfolger, sofern derselbe vor
schriftsmäßig qualifiziert ist, jedoch immer nur für seine Person 
und unter ausdrücklichem Vorbehalt der Wiedereinziehung der Kon
zession bei seinem dereinstigen Abgange zu erteilen. 

Q:ine befinititJe gefe~lid)e ffiegelung biefes @egenftanbes f)at bis je~t nod1 
nid)t fiattgefunben, unb fo ltlerben feit jener ,8eit bei tJot:fommenbem lilled)[ef 
affe @enef)migungen aur Ubemaf)me unb IT;ortfüf)rung (bis 1894) fon3effionierter 
2llJof{Jefen immer nod) unb nur auf @runb biefer ,8it:fularberfügung, rwu. ber 
Sfobinettsorber bom 5. Oftober 1846 bedie{Jen. 

mus bem liDortraut ber 3itierten Birfufarberfügung gefJt f)erbor, baf3 ber 
6toat fid) bos 5Eeftätigungsred)t für ben nad) bem 2!usfd)eiben bes erften ston~ 
ßeffionars jJrä[entierten 91ad)folger allerbings borbef)alten, bem ston3effionar 
felbft aber bie freie ~ispofition über bie 2!potf)efe feinestuegs ent3ogen f)at. 2lb~ 
gefe!)en babon, bafl es in bet: merfügung f)eif3t: "bem bon bem abgef)enben 2ljJo~ 
tf)efer ober befien Cl:rben jJräfentierten @efd)äftsnad)folger ufltl.", bafl alfo bas 
ffied)t bes 2ljJotf)efers, bei .2eb3eiten über bie 2ljJotf)efe 3u bislJonieren, aus~ 
gefprod)en ift, ift biefes ffied)t in ber Wfiniftetialberfügung tJom 9. Wfai 1851 
(.2ef)nert) nodJ ganß flar in folgenben liDorten 3Um musbrud gefommen: 

Bei der Extrahierung und dem Erlaß der Allerhöchsten Order 
vom 5. Oktober 1846, sowie bei der darauf sich gründenden Zirku-
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larverfügung vom 21. desselben Monats und Jahres hat hauptsäch
lich die Absicht vorgewaltet, den Besitzern konzessionierter Apo
theken die freie Veräußerung derselben, soweit als dies, ohne der 
künftigen Gesetzgebung vorzugreifen. geschehen kann, möglich zn 
machen, sowie diejenigen, welche dem Besitzer einer konzessio
nierten Apotheke, im Vertrauen auf deren Veräußerlichkeit, Geld 
geliehen haben, vor Verlusten zu schützen. 

Unb ebenjo uncrtueibeutig f)eij3t e5 in einer IJJ1inifterialtJerfügung tJom 15. ,Juli 
1857 (Bef)nert) folgenbermaf3en: 

Der Vorbehalt der 'Viedereinziehung der Konzession bei dem der
einstigen Abgange des Konzessionars hat nur die Bedeutung, daß 
durch die Verfügung vom 21. Oktober 1846 der definitiven legisla
torischen Regulierung der Angelegenheit nicht präjudiziert werde, 
nicht aber hat dadurch der Aufsichtsbehörde die Be
fugnis beigelegt werden sollen, beim Verkaufe dem 
Käufer die Konzession deshalb zu versagen, weil der
selbe nach der Meinung der Behörde zu teuer gekauft hat. 

:!lie ~edäuflid)feit neu errid)teter ~L)Jotf)efen tuurbe jebod) ft'iiter cru~ 
näd)fi tuefentlidJ befd)riinft unb fd)liefllid) gancr aufgef)oben. ~urd) Sfabinett5~ 
orber tJom 7. Suli 1886 wurbe ba5 ffied)t ber ~edäuflid)feit nur fold)en 2ll:Jo~ 
tf)efen belaffen, feit 'Deren Q:rrid)tung crelJn SafJre tJerfloffen finb, unb burd1 
Sfabinett5orber tJom 30. Suni 1894 wurbe fd)liefllid) beftimmt, bafl ben 5Befi~ern 
neu cru errid)tenber 2ll:Jotf)efen nid)t mef)r geftattet werben folle, bie 2ll:Jotl)efe 
an einen ®efd)iift5nad)folger crll tJerfaufen. ~anad) beftel)en, nad)bem bie crelJn~ 
jä'f)rig untJerfäuflid)en 2ll:Jotl)efen incrWifd)en fiimtlid) tJerfäuflid) geworben finb, 
gegenwärtig folgenbe 'Drei 2lrten 2ll:Joil)efenbered)tigungen nebeneinanDer: 

1. 2ll:Joil)efenl:JritJilegien ( -1810, tJerfäuflid)), 
2. ffiealfoncreffionen (1811-1894, tJerfäuflid)), 
3. ~erfonalfon&effionen (feit 1894, untJerfäuflid)). 
Sm folgenDen finb 'Diejenigen crur Q:rgiin3ung ber ffietJibierten ~!l:Jot'f)efer~ 

orbnung ergangenen ~erorbnungen angefül)rt, weld)e bie 2ln1age neuer 2l1Jo~ 
tf)efen, ba5 ston&effionßtJerfa'f)ren unb ben red)ifid)en ~f)arafter ber >Bered)tigungen 
betreffen. 

I. Anlage neuer Apotheken . 

. ~ierüber ergingen folgenbe ~erorbnungen unb Q:rlaffe: 

Kgl. Verordnung wegen Anlegung neuer Apotheken. 
Vom 24. Oktober 1811 (Pr.G.S. S. 356). 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw. 
haben, da die bisherigen polizeilichen Gesetze darüber, 

unter welchen lJmständen die Anlegung neuer Apotheken zu ge
statten oder zu versagen sei? 

unzulänglich und mangelhaft befunden worden, folgendes zu beschließen 
geruht: 

§ l. In Absicht der vorschriftsmäßigen Prüfung und Qualifika
tion der Apotheker, sowie ihrer Legitimation, um den Gewerbeschein zum 
Betriebe ihres Gewerbes lösen zu können, behält es bei den schon bestehen
den Gesetzen sein Bewenden, und verflteht es sich von selbst, daß auch, 
wer eine neue Apotheke anlegen will, allen desfallsigen Forderungen zu 
genügen hat. 
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§ 2. Die Anlegung neuer Apotheken findet wie in Städten, so in Flecken 
und Dörfern nur statt, wenn das Bedürfnis einer Vermehrung derselben 
erwiesen ist. 

§ a. Wenn der Kreisphysikus im Einverständnis mit der Polizei
behörde (in den größeren Städten sind es die Magistrate oder Polizeiprä
sidien, in den kleineren Städten oder in Flecken, die unter der Kreispolizei 
stehen, ist es diese) die Anlage einer neuen Apotheke aus Gründen 
nötig finden, so suchen sie von der Medizinaldeputation der Provinzial
regierung die Erlaubnis dazu nachl). 

§ 4. Für zureichende Gründe werden angenommen: 
eine bedeutende Vermehrung der Volksmenge, 
bedeutende Erhöhung ihres Wohlstandes. 

§ 5. Findet die Medizinaldeputation die angegebenen Gründe hinreichend 
und klar, so erteilt sie die Erlaubnis zur Anlage einerneuen Apotheke, wenn 

entweder noch gar keine Apotheke am Orte vorhanden ist, oder, 
wenn der oder die schon vorhandenen Apotheker, nach vorher
gegangener Aufforderung, der Ansetzung eines neuen nicht wider
sprechen, oder ihren Widerspruch nicht begründen können. 

§ 6. Ist die Medizinaldeputation der Meinung, daß ein solches Wider
spruchrecht begründet sei, so überläßt sie nach der gerrauesten Aus
mittlung aller Umstände die Sache dem allgemeinen Polizeidepartement 
zur Entscheidung. 

§ 7. In den drei großen Städten Berlin, Königsberg und Breslau wird 
die Entscheidung der Frage über die Anlegung neuer Apotheken von dem 
Polizeipräsidio, im Einverständnis mit dem Stadtphysikus, allemal un
mittelbar von dem Allgemeinen Polizeidepartement nachgesucht. 

§ 8. Dieses bestimmt, wenn der Vorteil des Ganzen die Anlegung 
neuer Apotheken erfordert, die E n t s c h ä d i g u n g der bis dahin bestandenen 
nach den Grundsätzen des über die polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe 
erschienenen Gesetzes vom 7. September d. J.2). 

1 ) ~n einem 58efcf)eibe t>om 29. 2flJril 1893 erroiberte ber Sfultusminifter auf 
eine Q:ingabe aus lJ1}arma0eutifcf)en .lfreifen, 

daß es jedermann freisteht, die Anlage neuer Apotheken bei den zustän
digen Behörden zu beantragen und gegen deren Bescheid eventuell die Entscheidung 
der höheren Instanzen anzurufen. 

2) Über bie 2!blöfung ber fogenannten Q:~Uufit>lJrit>ilegien äußert ficf) ein 
Q:rl. bes WlebAJ.Rinifters t>om 19. Wlär0 1840 (f. @ieite 217) baljin, baß bie "2(blöfung 
ber @eroerbegerecf)tigfeiten älterer )ßerfaffung auf bie \}äl!e einer mit bem ~tit>ilegium 
nocf) etroa befonbers t>erbunbenen Q:~ flu f i b b er e cf) ti g u ng, unb nur bei eintretenbem 
\}alle einer roirf!icf)en 2{jlot1)efenanla(le an bem betreffenben Orte befcf)ränft ift." 

:tlie ffiecf)tf+mcf)ung l)at 1)ier0u in mel)reren Q:ntfcf)eibungen folgenbe ®runbfätw 
aufgeftellt: ~reußifcf)e ausfcf)liefilicf)e 2{1Jot1)efen(Jerecf)tigfeitcn l)aben im \}alle ber !Reu• 
micf)tung einer 2{1Jot1Jefe innerljalb i1Jres 2(usfcf)liefiungsbcreicf)s ein 2!nrecf)t auf Q:nt· 
fcf)äbigung. )ßor .lfon0effionierung ber neuen 2{1Jot1)efe beftel)t jebocf) fein Q:ntfcf)äbigungiil• 
anf1Jrucf). :tlie Q:ntfcf)äbigung ift t>on bem !Reufon0effionar im )ßerein mit ber @itabtge· 
meinbe auf0ubtingen. :tlie ~öl)e ber 2(blöfungsfummc unb bas )ßerl)ältnis, in bem bie 
3ur Q:ntfcf)äbigung )ßer1Jflicf)teten ~u berfelben bei0utragen l)aben, roirb t>on ber !Regie· 
rung feftgefe~t. ,l]e~tere l)at aucf) 0u entfcf)eiben, roelcf)er 3eit1Junft für bie @icf)ä~ung 
bcs ~ertes ber 2{1Jot1)efengerecf)tigfeit mafigebenb ift. ~n ber !Regel roirb als 3eit1Junft 
ber ~ertfcf)ä~ung ber 1. !Rot>ember 1810 an3une1)men fein. )ßgl. 1)ier0u bie Urteile 
bes ffi.@. oom 3. Oftober 1881 (~l).ßtg. 1881 !Rr. 94) unb 29. Oftober 1903 (~l].ßtg. 
1904 !Rr. 18); ,12.@. \}ranffurt a. 0. 11. Wlai 1895 unb 58e3irfsaus(cf)ufi \}ranffurt a. 0. 
20. :tle0ember 1898 (~l).ßtg. 1899 !Rr. 5); ,\].@. II 58edin 10. Oftober 1904 (~l).ßtg. 
1905 !Rr. 8). Q:s l)anbelte ficf) l)ierbei um 2{1Jot1)efen in :IJ!S, 15triegau, \}ürftenroalbc 
an ber @i1Jree unb !Rauen. 
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§ 9. Die Bestimmung, inwiefern mit den Apothekern der kleineren 
Städte Gewürzkram oder Materialhandel verbunden sein dürfe, gebührt 
allemal den Polizei- und Medizinaldeputationen der Provinzialregierungen 1 ). 

Allgemeine Preußische Gewerbeordnung. Vom 17. Januar 1845 (Pr.G.S. S. 41 ). 

§ 54. Außer der Approbation bedürfen Apotheker, welche sich nicht 
im Besitze eines Realprivilegiums befinden, einer Konzession des Ober
präsidenten2), in welcher der Ort und das Grundstück, wo das Gewerbe 
betrieben werden soll, bestimmt sein muß. 

§ 64. Neue Realgewerbeberechtigungen dürfen fortan nicht 
mehr begründet werden. 

Min.-Erl., betr. rechtzeitige Ausschreibung neuer Apothekenkonzessionen. 
Vom 10. Februar 1892. 

Die Vermehrung der Apotheken hat in der Mehrzahl der Re
gierungsbezirke während der letztverflossenen zwanzig Jahre, mit der Zu
nahme der Bevölkerung und dem anerkannt erhöhten Wohlstand nicht 
gleichen Schritt gehalten. Ein derartiges Zurückhalten mit der Errichtung 
neuer Apotheken liegt weder im staatlichen, noch im Interesse des Apo
thekerstandes, gereicht vielmehr den zur Zeit im Besitz befindlichen Apo
thekern zum Vorteil und fördert den sogenannten Apothekenschacher. Bei 
fast jedem Apothekenverkauf werden höhere als die vorher gezahlten Preise 
erzielt, zum Teil aus dem Grunde, weil der Käufer voraussetzt, daß die 
Zunahme des Kundenkreises nach dem bisherigen Gange der Dinge be
hördlicherseits durch eine Neuanlage nicht eingeschränkt werden wird. 
Die Preise der Apotheken haben irrfolge dieser Umstände aller Orten eine 
außerordentliche Höhe erreicht, da bei der großen Anzahl nichtbesitzender 
Apotheken von Wohlhabenden jede Forderung der Besitzenden oft an
standslos erfüllt wird, um zur Selbständigkeit zu gelangen. Durch die 
hohen Kaufpreise ist die Zinsenlast meist derartig gewachsen, daß viele 
Apotheker kaum noch das tägliche Leben aus den Geschäftseinkünften 
bestreiten können und behufs Erhöhung der Einnahmen zu allerlei Mani
pulationen ihre Zuflucht nehmen, welche der öffentlichen Gesundheitspflege 
nicht zum Nutzen gereichen; ich führe beispielsweise nur den Handel mit 
Geheimmitteln an. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß der dürftig 
gestellte Apotheker nicht immer die besten und deshalb teuersten Arznei
mittel vorrätig hält, wie die Ergebnisse der dreijährigen Revisionen hier 
und dort gezeigt haben. So werden die Arzneibedürftigen benachteiligt, 
jungen Apothekern wird die Erreichung der Selbständigkeit erschwert, das 
geschäftliche Verfahren einzelner Apotheker setzt den Apothekerstand in 
den Augen der Bevölkerung herab und führt letztere den dauernd sich 
vermehrenden Drogenhandlungen zu. Um jenen stetig zunehmenden Übel
ständen wirksamer zu begegnen, erscheint eine dauernde Vermehrung der 
Apotheken nach dem Beispiele von Berlin, Schleswig, Liegnitz, Oppeln u. a. 
am Platze. 

Ew. Exzellenz ersuche ich ganz ergebenst, die nachgeordneten Be
hörden unter Hinweis auf den diesseitigen Erlaß vom 25. September 1866 
(Min.-Bl. für innere Verw. S. 194), welcher bereits eine stärkere Ver-

1) 3e~t et]e~t butd) § 39 bet ~potljefenbettiebSotbnung (j. :teil XIV). 
2) !Bereits butd) bie Sn]ttuftion oom 31. 'lle0embet 1825 (j. <:Seite 178) tvat 

bie .lfo n 0 e 11 i o nietun g neue t ~ p o t I) ef e n ben Obetptiijibenten übettragen tvotben. 
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mehrung der Apotheken ohne zu große Rücksichtnahme auf die im Besitz 
befindlichen Apotheker empfohlen hat, dahin zu verständigen, daß die 
Errichtung von Apotheken überall in ernsteste Erwägung zu ziehen und 
zur Ausführung zu bringen ist, falls es das Bedürfnis der Bevölkerung, das 
medizinalpolizeiliche Interesse z. B. bei Vermehrung von Drogenhandlungen, 
schnellem Besitzwechsel in einzelnen Apotheken mit immer steilZenden Ver
kaufspreisen, oder sonst das öffentliche Interesse fordert 1 ). In bezug 
auf das Bedürfnis der Bevölkerung bemerke ich noch, daß die von einzelnen 
Ortsbehörden, besonders aber von den Besitzern beliebte und oft zur Gel
tung gebrachte Anschauung, daß dem Bedürfnis durch ein großes Geschäft 
mit vielem Hilfspersonal genügt sei, und daß Klagen über die Geschäfts
führung des oder der vorhandenen Apotheker nicht laut geworden seien, 
vom medizinalpolizeilichen Standpunkte als unzutreffend zu bezeichnen ist. 

Vom staatswirtschaftlichen Gesichtspunkte kommt es nicht darauf an, 
möglichst umfangreiche Arzneibezugsquellen, sondern eine möglichst große 
Zahl lebensfähiger Arzneiversorgungsstellen zu schaffen. Sache der den 
Regierungspräsidenten beigegebenen Regierungsmedizinalräten ist es, die 
einschlagenden Verhältnis~e jederzeit im Auge zu haben und rechtzeitig 
die Anlage neuer Apotheken in Anregung zu bringen. Nicht eine bestimmte 
Einwohnerzahl kann für eine Neuanlage als Norm aufgestellt werden; 
in wohlhabenden Gegenden, besonders in großen Städten mit starkem Ver
kehr, reichen schon 6000, ja 5000 Seelen vollkommen hin, den Bestand 
einer Apotheke zu sichern, während in dünn bevölkerten und armen Be
zirken die doppelte Einwohnerzahl erforderlich ist. Für die Entscheidung 
der Frage müssen alle Verhältnisse in jedem Einzelfalle eingehend er
wogen werden. Nur wenn die Lebensfähigkeit einer bestehenden Apotheke 
durch die Neuanlage tatsächlich gefährdet wird, ist letztere aufzuschieben. 
Doch kann ich nicht umhin, besonders darauf ganz ergebenst aufmerksam 
zu machen, daß die Einwendungen der angeblich benachteiligten Apotheker 
mit größter Vorsicht zu behandeln sind, da dieselben, wie die Erfahrung 
gelehrt hat, selten begründet und meistens auf nichts anderes, als auf die 
Abwendung auch des kleinsten Nachteiles gerichtet sind. Aus naheliegenden 
Gründen beruhen auch die gutachtlichen Berichte der örtlichen Behörden 
zuweilen auf irrtümlichen Anschauungen. Den Medizinalbeamten, als den 
berufenen Sachverständigen, liegt es ob, derartige Irrtümer aufzuklären 
tmd irrigen Angaben der Apothekenbesitzer zu begegnen. 

Zirkular-Er!. der Regierungspräsidenten vom Jahre 1894, betr. die Anlage neuer 
Apotheken. 

Gegen die Neuanlage von Apotheken ist mehrfach von den durch 
solche Neuanlagen in ihrem Geschäftsumsatze benachteiligten Apotheken
besitzern Widerspruch erhoben und dieser damit begründet worden, daß 
sie erst yor kürzerer Zeit zu hohen Preisen ihre Apotheken gekauft und 
namentlich für die Verzichtleistung ihrer Geschäftsvorgänger auf die Er
laubnis zum Apothekenbetriebe sehr hohe Entschädigungen in der An
nahme gezahlt hätten, daß neue Apotheken in ihrer Nähe nicht errichtet 
und ihre Einnahmen durch die hieraus erfolgende Einschränkung des Ab-

1 ) ?meitere an bie :Oberpräfibenten gerid)tete (:l;rlaffe bei3 9JiebATJhnifteri3 oom 
7. 6eptember 1896 unb 15. Oftober 1906 miefen im Wnfd)lufi an bie (:l;rgebniffe ber 
~olg&äl)lungen tJom 2. ~e3ember 1895 unb oom 1. ~e5ember 1905 ebenfalls barauf 
qin, "bafi mit ber 5BetJölferungi3iJUna1)me tunlid)ft aud) bie ~ermeqrung bet Wpo· 
tqefen gleid)en 6d)ritt iJU galten qat". 
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satzgebietes nicht wesentlich vermindert werden würden. Durch die ge
plante Neuanlage würden sie aber so geschädigt, daß sie ihre Familie nicht 
mehr standesgemäß erhalten und ihre Gläubiger nicht befriedigen könnten. 

Dem gegenüber sehe ich mich veranlaßt, den beteiligten Kreisen zur 
Verhütung von Verlusten hiermit größere Vorsicht beim An- und Ver
kaufe von Apotheken zu empfehlen und sie besonders darauf aufmerksam 
zu machen, daß bei der Erteilung der Erlaubnis zur Neueinrichtung von 
Apotheken das allgerneine Wohl entscheidend sein muß tmd die Apotheken
besitzer nicht darauf rechnen können, daß zu ihren Gunsten wegen des 
von ihnen für ihre Apotheken gezahlten hohen Preises von der Neuanlage 
einer an sich notwendigen Apotheke abgesehen werden werde. 

Es ist daher den Käufern von Apotheken, um späteren Verlusten zu 
entgehen, anzuraten, gleich bei dem Kaufe diesem beregten Umstande 
gebührende Rechnung zu tragen und namentlich fiir die Verzichtleistung 
auf die Genehmigung zum Apothekenbetriebe nicht so hohe Preise zu 
zahlen, daß durch die Neuanlage einer Apotheke in der Nähe ein größerer 
Schaden für sie entstehen muß. Gegen einen solchen werden sie sich daher 
arn sichersten schützen, wenn sie bei dem Kaufe von Apotheken dem Um
stande Rechnung tragen, daß die Möglichkeit der Anlage einer neuen Apo
theke nicht ausgeschlossen bleibt und wenn sie, dies stets mit in Rechnung 
ziehend, für die Verzichtleistung auf die Genehmigung zum Apotheken
betriebe nicht Preise bezahlen, welche mit Rücksicht aller übrigen in Be
tracht kommenden Verhältnisse als viel zu hoch angesehen '"erden müssen. 

Min.-Erl., betr. die Konzessionierung neuer Apotheken. Vom 12. Juli 1894. 

Durch die Allerhöchste Order vorn 30. Juni, mitgeteilt durch meinen 
Erlaß vorn 5. Juli 1894, ist zur Regelung des Apothekenwesens in Preußen 
ein neuer Weg. eröffnet worden, durch dessen richtige Benutzung diese 
Frage ihrer Lösung wesentlich näher geführt werden kann. 

Um eine tunliehst gleichmäßige Behandlung der Sache im gesamten 
Staatsgebiete herbeizuführen, sehe ich mich veranlaßt, die hütenden Ge
sichtspunkte ganz ergebenst mitzuteilen. 

Im Anschlusse an den vertraulichen Erlaß vom 10. Februar 1892, be
treffend die zeitgemäße Vermehrung der Apotheken, ersuche ich das Haupt
augenmerk darauf zu richten, daß die Vergrößerung der Idealwerte 
veräußerlicher Apotheken und die Entstehung solcher Werte bei den 
nach Ablauf von zehn Jahren veräußerlichen Anlagen (Erlaß vom 21. Juli 
1886) tunliehst verhindert werde. Zu dem Zwecke werden in der Nähe 
solcher Apotheken unter \Vahrung der Lebensfähigkeit derselben Neu
anlagen so rechtzeitig zu konzessionieren sein, daß eine Er
höhung des zuletzt gezahlten Kaufpreises, sowie bei den für zehn 
Jahre unverkäuflichen Anlagen die Erzielung eines hohen Idealwertes (Preis 
für die Konzession) wenn möglich vermieden wird. 

Ew. Exzellenz ersuche ich daher ganz ergebenst, die in Gemäßheit 
des § 3 der königl. Verordnupg vom 24. Oktober 1811 zur Erörterung der 
Vorfrage behufs Anlage neuer Apotheken berufenen Ortsbehörden ein
schließlich der Kreisphysiker unter Mitwirkung der Grundsätze des er
wähnten Erlasses vorn 10. Februar 1892 mit geeigneter vertraulicher An
weisung gefälligst versehen zu lassen. 

Die Entwicklung des Geschäftsbetriebes solcher Apotheken dagegen, 
welche auf Grund der Allerhöchsten Order vom 30. Juni d. J. konzessioniert 
worden sind, wird, soweit es das Gemeinwohl und eine schnelle Versorgung 
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des Publikwns mit Arzneien zulassen, nicht zu beschränken, sondern bis 
zu gewissen Grenzen zu fördern sein, da für solche Anlagen die Entstehung 
neuer Idealwerte ausgeschlossen ist. 

2. Konzessionsverfahren. 
ffi1it bem bei ber a:rteilung neuer ober ber )ffiieberbetlei'f)ung 'f)eimgefaUener 

WtJot'f)efenfoncreffionen 3u beacf)tenben j8erfa'f)ren befaffen ficf) fo!genbe j8er· 
orbnungen: 

Zirkularverfügung, betr. die Verleihung von Apothekenkonzessionen. 
Vom 13. Juli 1840. 

Aus der obigen Festsetzungl) des hierbei überall streng zu beachten
den Instanzenzuges leuchtet zugleich ein, daß alle und jede Gesuche, welche 
sich auf die Errichtung einer neuen Apotheke an einem Orte beziehen, 
zuvörderst an die betreffende Ortsbehörde und den betreffenden Kreis
physikus gerichtet werden müssen. 

Was nun für den Fall, daß die Anlegung einerneuen Apotheke an einem 
Orte als statthaft anerkannt sein und um die Verleihung einer Konzession 
dazu sich mehrere Apotheker beworben haben sollten, die Entscheidung 
der Frage betrifft, welchem von den Bewerbern die in Rede stehende Kon
zession zu erteilen sei, so ist hierbei ein ähnliches Verfahren zu beobachten. 
Es haben daher die betreffende OrtBbehörde und der betreffende Kreis
physikus in dem von ihnen an die betreffende Regierung wegen Anlegung 
einer neuen Apotheke zu richtenden Anfrage zugleich diejenigen Apotheker 
namhaft zu machen, welche sich wn die Ertellung der fraglichen Konzes
sion beworben haben, und demnächst unter ausführlicher Erörterung der 
Gründe sich gutachtlich darüber zu äußern, welchem von den Bewerbern 
der Vorzug einzuräumen sein möchte. Die Königliche Regierung und resp. 
das Königliche Polizeipräsidiwn in Berlin prüfen die gemachten Vorschläge 
und legen dieselben in einem darüber zu erstattenden gutachtlichen moti
vierten Berichte dem betreffenden Königlichen Oberpräsidiwn zur Ent
scheidung vor. Um nun den Behörden für die hierzu erforderliche Beur
teilung einen Maßstab an die Hand zu geben, hat ein jeder Apotheker, 
welcher sich wn die Erteilung der Konzession zur Anlegung einer neuen 
Apotheke an einem Orte bewirbt, lnit seinem desfallsigen Gesuche zugleich 
ein vollständiges Curriculwn vitae einzureichen, welchem die Zeugnisse über 
seine Führung während der Lehr- und Servierjahre, die durch Ablegung 
der Staatsprüfung erworbene Approbation, ein Nachweis, über seine Be
schäftigung und über seine Führung nach erlangter Approbation, der ge
nügende Ausweis darüber, ob er auch die zur Etablierung einer Apotheke 
und zwn Betriebe des Geschäfts erforderlichen Mittel besitze, die Angabe, 
ob er bereits eine Apotheke besessen habe, und wodurch er den Besitz 
derselben aufzugeben veranlaßt worden sei, und die nähere Anführung der 
Umstände beizufügen sind, auf welche einen Anspruch zu begründen er 
sich glaubt berechtigt halten zu dürfen 2). 

1) ~n i~rem erften ~ier nid)t mit abgebrucften Wbfd)nitt tuieber~olt obige ~er• 
fügung lebiglid) bie in ber fgl. ~erorbnung oom 24. Oftober 1811 niebergelegten ~e· 
ftimmungen übet bie Wnlage neuer Wf.lot~efen. 

2) ~n ber ffiegel tuirb ie~t verlangt: 1. ber s:lebenslauf mit Wngabe ber .R'on• 
feffion unb bet ~amilientJer~ältniffe; 2. bie wvvrobation; 3. bie freisiir&tlid.J beglau· 
bigten, nad) bet Seitfolge georbneten unb ge~efteten 3 e u q n i II e über bie bi~~erige 
~efd)äftigung feit Wblegung ber 6taat!lf.ltüfung in Urfd)rift ober beglaubigter Wbfd)rift. 
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Indem das Ministerium die Königliche Regierung auffordert, obige 
Vorschriften durch die Amtsblätter zur öffentlichen Kenntnis zu bringen, 
teilt solches derselben zugleich zur besonderen Richtschnur hinsichtlich der 
zu treffenden Wahl unter den verschiedenen Bewerbern um die Konzession 
zur Anlegung einer neuen Apotheke an einem Orte die hierbei zugrunde 
zu legenden Prinzipien mit, welche nach dem Sr. Maj. dem Könige hierüber 
gehaltenen Vortrage von Allerhöchstdemselben durch die Allerh. Kab.
Order vom 30. Juni v. J. genehmigt worden sind und strenge befolgt werden 
müssen, wenn bei den bedeutenden Vorteilen, die der Gewählte erlangt, 
und bei den mithin hierunter auf das Wesentlichste beteiligten Interessen 
der einzelnen Bewerber nicht zu begründeten Beschwerden über den einem 
der Bewerber gewährten unverdienten Vorzug Veranlassung gegeben 
werden soll. 

Die hierbei zu berücksichtigenden Punkte sind: 
I. Die Führung und Applikation des Bewerbers während seiner 

Lehr- und Servierjahre, die von ihm bei der Ablegung der Staats
prüfung gezeigte geringere oder höhere Qualifikation. 

2. Das frühere oder spätere Datum der Approbation als Provisor, 
welche ihm auf den Grund des bestandenen Staatsexamens erteilt 
worden ist 1 ). 

3. Die Führung und Leistung nach empfangener Approbation, ob 
derselbe sich ununterbrochen dem Apothekergeschäft gewidmet 
hat und dabei eine immer höhere Ausbildung in seinem Fache sich 
zu erwerben bemüht gewesen ist, dadurch also auch zu desto besseren 
Erwartungen hinsichtlich der künftigen Verwaltung seiner eigenen 
Apotheke berechtigt, oder ob dieses nicht der Fall ist, ob er viel
leicht durch die Übernahme anderweitiger Geschäfte auf einige Zeit 
seinem eigentlichen Berufe mehr oder weniger sich entfremdet hat2). 

----

1)iefen ßeugnifien ift ein 0nl)altsber3eid)nis bei3ufügen, aus tueld)em b.ie ßeitbauer et• 
!id)tlid) ift, auf tueld)e fid) bie ein3elnen ßeugnijfe be3iel)en; 4. voli3eilid)e, ber ßeitfolge 
nad) georbnete unb gel)eftete lJÜl)rungs3eugnHfe aus allen Ürten, an benen ber 18e· 
tuerber feit lliblegung ber ®taatslltüfung alS llivotl)efer ober in jonftiger 18efd)äftigung 
tätig getuejen ift; 5. ein amtlid) beglaubigter, aus neuefter ßeit l)mül)renber IJiad)tueis 
übet bie 3Ut llinlegung unb 3um 18ettiebe einer lli1Jotl)efe etfotberlid)en @ elb mi tiel; 
6. bie 1Jflid)tmäjiige ~erfid)erung, bisl)er eine lli1Joil)efe nod) nid)t beje1fen 3u l)aben, 
ober, tuenn biefes bet lJali getuejen ift, bie genaue llingabe bet ~erl)ältnijfe, bie ben 18e· 
tuerber 3ut ~eräujierung feiner llivotl)efe oeranlajit l)aben, jotuie bes st'aufs· unb ~er· 
faufsvreijes. Über bie ®tem1Jel1Jflid)t ber lJül)rungs3eugniHe unb beglaubigten 
llibjd)riften f. ~eil XIX ®teuergejebgebung. 

0n ben neueren st'on3ef!ionsausjd)reibungen ift jebt nod) bie st'Iaufel entl)alten, 
daß eine anderweitige Regelung des Apothekenkonzessionswesens beabsichtigt 

ist, und daß dabei in Frage steht, ob es sich nicht empfehle, den Konzessionaren 
eine nach den Erträgnissen des Geschäftes abgestufte, mehr oder minder erhebliche 
Betriebsabgabe aufzuerlegen. Es bleibt vorbehalten, dieser Betriebsabgabe wie 
den sonstigen Bestimmungen des neuen Gesetzes auch die vom l. Juli 1903 ab erteilten 
Konzessionen zu unterwerfen. 

1) ,Pier~u tuitb in bem auf ®eite 35 abgebrucften ID1in .• (il;rl. bom 15. ®evtembet 
1904 angeregt, "bei 18etuerbungen um llivotl)efenfon3eHionen bie ettua abgeleiftete 
ID1Hitärbienft3eit auf bas llivvrobationsalter ber 18etuerbet infotueit in llinred)nung 
3u bringen, alS burd) bie (l;rfüiiung bet ID1ilitätbienftvflid)t bie (l;riangung ber lli1J1Jtobation 
tJeqögert tuorben ift". (il;ine gleid)e 18eftimmung traf fd)on ein frül)etet (l;rl. oom 6. 0anuat 
1898. 

2) 0n einem ID1in. • (l;ri. oom 3. ®evtembet 1903 tuirb barauf l)ingetuiefen, bali 
bie lliustual)I unter ben 18etuerbetn um bie ston3eHion ßUt llinlegung einet neuen llivo• 
tl)efe nad) ben llilletl)öd)fi genel)migten @runbfäben ftattfinbet, tueld)e in bem ID1inifterial• 
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4. Die frühere oder spätere Meldung zu der Konzessionsertei
l u ng zur Anlegung der Apotheke und 

5. der nachzuweisende Besitz der zum Betriebe seines Geschäfts er
forder liehen Mittel. 

6. Anderweitige Verhältnisse, welche zugunsten des einen oder 
anderen Bewerbers sprechen, z. B. unter Voraussetzung übrigens 
ganz gleicher Qualifikation die Anerkennung von Verdiensten, welche 
der Bewerber durch vorzügliche Leistungen irgend einer Art sich 
erworben hat usw.l ). 

Es bedarf wohl keiner Befürwortung, daß nicht ein einzelner dieser 
Punkte als der allein bestimmende betrachtet werden kann; denn wollte 
man als solchen z. B. die früher oder später stattgefundene Meldung gelten 
lassen, so dürfte nur jeder Apotheker unmittelbar nach erhaltener Appro
bation mit den Anmeldungen für verschiedene Orte, in welchen die früher 
oder später eingetretene Statthaftigkeit der Anlegung einer neuen Apotheke 
vorauszusehen ist, sich beeilen, um vor allen späteren, in jeder anderen 
Hinsicht vielleicht bei weitem vorzüglicheren Bewerbern den Vorzug zu 
erlangen. Nur die unparteiische Berücksichtigung aller dieser Momente 
und das Resultat der sorgfältigen Abwägung der einzelnen gegeneinander 
darf daher die zu treffende Wahl begründen. 

Schließlich bemerkt das Ministerium nur noch, daß einem Apotheker, 
welcher bereits eine Apotheke besessen hat, die Konzession zur Anlegung 
einer neuen Apotheke nicht zu erteilen ist, wenn nicht besondere L'mstände 
obwalten, durch welche eine hierunter zu machende Ausnahme gerecht
fertigt erscheinen dürfte, in welchem Falle jedoch jedesmal die Genehmigung 
des Ministeriums dazu einzuholen ist. 

Min.-Erl., betr. Ausschreibung von Apothekenkonzessionen. Vom 7. April 1905. 

Es ist mir aufgefallen, daß von den Herren Regierungspräsidenten bei 
der Ausschreibung von Konzessionen für Apotheken mehrfach die Auf
forderung zur Einreichung von Bewerbungen auf p r e u ß i s c h e Staats
angehörige beschränkt worden ist. Ich mache darauf aufmerksam, daß 
eine solche Beschränkung dem Art. 3 der Reichsverfassung widerspricht!). 

crla\fe tJOm 13. ,Juli 1840 niebergelegt jinb. "llnter ben 3U berüdjidjtigenben ~Ullften 
Wirb bie ~Ö~ere j!;ad)a,usbilbung bejonber!3 ~ettJOrge~oben, 3Ußleidj abet barauf 
l)ingeroiejen, bafl burdj Ubema~me anberroeitiger (S)ejdjäfte, aljo audj joldjer roil\en· 
jdjaftlidjer 9catur, eine Gl:ntfrembung tJon bem eigentlidJen 9llJot~eferberuf nidJt qerbei· 
qefü~rt ro.~rben barf." 

,Jn Ubereinftimmung qiermit bemetft ein 9J1in .• Q:rl. uom 31. Dftober 1902, "bafl 
bie Wmedjnung ber, nadJ abgelegter ~lJot~eferlJrüfung, auf weiteres :Stubium ober 
~ur Gl:rlangung be!3 'lloftorgrabe!3 tJerroanbten Seit bei 5Beroerbung um eine WlJot~efen· 
fon0elfion audj nadj ben 0uqeit geltenben 5Beftimmungen nidjt ausgejdjlol\en ift". ~en 
Gl:tlafl einer allgemeinen Wnorbnung le~nte ber 9J1inifter ab, "bn e!3 ber Gl:ntjdjeibunu 
ber 0uftänbigen 5Be~örbe im Gl:in3elfall tJor0ube~alten ift, ob bn!3 n.1eitere Stubium ber 
~ö~eren Wusbilbung be!3 5Beroerber!3 gebient ~at". 

1) ,Pier3u erging ein 9J1in.·Gl:rl. uom 2. :Dftober 1902: 
Ein Spezialfall gibt mir Veranlassung, darauf aufmerksam zu machen, daß das 

Vorliegen eines Zivilversorgungsscheines als Anlaß zu besonderer Berücksich
tigung bei der Verleihung von Apothekenkonzessionen nicht anzuerkennen ist, wenn 
dadurch ältere, wissenschaftlich gleich befähigte Bewerber zurückgesetzt werden. Bei 
sonst gleicher Befähigung der Bewerber ist mit Bezug auf den Erlaß vom 13. Juli 1840 
bei der Verleihung von Apothekenkonzessionen dem höheren Approbationsalter eine 
mehr ausschlaggebende Bedeutung beizumessen. 

2) Wrtifel 3 ber ffieidjstJerfa\lung lautet in ben beiben erftell Wb\ä~en: 
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Min.-Erl., betr. die Mitbewerbung von Apothekenbesitzern um Apothekenkonzessionen. 
Vom 17. November 1893. 

In neuerer Zeit haben wiederholt Apothekenbesitzer durch Ver
mittlung und unter Befürwortung der Provinzialbehörden bei mir die Ge
nehmigung dazu nachgesucht, daß sie gegen Verzichtleistung auf die ihnen 
gehörige Apothekengerechtigkeit sich um die Konzession zu einer Apo
thekenanlage bewerben dürfen. 

Ich habe in solchen Fällen die Genehmigung erteilt, wenn der Gesuch
steller nach den angestellten Ermittlungen ein tüchtiger Apotheker war 
und auch sonst einer besonderen Berücksichtigung würdig erschien, außer
dem aber in bindender Form sich verpflichtet hatte, die folgenden Be
dingungen zu erfüllen: 

l. Er darf die von ihm bis dahin betriebene Apotheke nicht selbst
ständig verkaufen, muß vielmehr auf die Konzession oder das 
Privilegium verzichten. 

2. Die so frei werdende Apothekengerechtigkeit ist in der bei Apo
thekenaulagen üblichen Weise auszuschreiben; dem neuen Kon
zessionar darf in analoger Anwendung der Allerhöchsten Order vom 
8. März 1842 und des dazu ergangenen Erlasses vom 13. August 
1842 nur die Verpflichtung auferlegt werden, die Apothekenein
richtung und die bei der Geschäftsübernahme vorhandenen Waren
bestände gegen einen dem wahren zeitigen Wert entsprechenden 
Preis zu übernehmen, welcher eventuell durch Sachverständige fest
zusetzen ist; die Abschätzungskosten sind von dem Verkäufer und 
dem Käufer zu gleichen Teilen zu tragen. (Es sind drei Sachverstän
dige zu wählen, und zwar von der Regierung, dem bisherigen Be
sitzer und dem Konzessionar je einer. Der Sachverständige der 
Regierung hat das Verfahren zu leiten und den Übernahrnepreis, 
gegen dessen Festsetzung eine Berufung auf richterliche Entschei
dung nicht zulässig ist, endgültig zu bestimmen.) 

3. Zur Übernahme des Apothekengrundstücks ist der Geschäftsnach
folger nicht verpflichtet; will er dasselbe jedoch erwerben, so wird 
darauf zu halten sein, daß es nicht zu einem höheren Preise, als 
sein jetziger Wert beträgt, in Rechnung gestellt werde. 

4. Hinsichtlich der Verkäuflichkeit der nach Maßgabe der Ziffer 2 neu 
konzessionierten Apotheke greifen, sobald dieselbe nicht mehr im 
Besitz des ehemaligen Inhabers ist, die Bestimmungen des Aller
höchsten Erlasses vom 7. Juli 1886 und der im Anschluß daran 
ergangenen Rundverfügung vorn 21. Juli 1886 Platz. 

Diese Bedingungen zu 1-4 sind in die zu erlassenden Wett
bewerbbekanntmachungen aufzunehmen. 

5. Sobald der Inhaber der schon bestehenden Apotheke auf Grund 
der ihm eventuell zu erteilenden Genehmigung in den Besitz einer 

Art. 3. Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames Indigenat mit der Wir
kung, daß der Angehörige (Untertan, Staatsbürger) eines jeden Bundesstaates als In
länder zu behandeln und demgemäß zum festen Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu 
öffentlichen Amtern, zur Erwerbung von Grundstücken, zur Erlangung des Staats
bürgerrechts und zum Genusse aller sonstigen bürgerlichen ReC'hte unter denselben 
Voraussetzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in betreff der Rechtsverfolgung 
und des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist. 

Kein Deutscher darf in der Ausübung dieser Befugnis durch die Obrigkeit seiner 
Heimat oder durch die Obrigkeit eines anderen Bundesstaates beschränkt werden. 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Auf!. 14 
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neuen Apothekenkonzession gelangt ist, hat er dies dem bishPr zu
ständigen Oberpräsidenten anzuzeigen, damit der Wettbewerb um 
die erledigte Apotheke ohne Säumen eingeleitet werden kann; letztere 
hat er so lange weiterzuführen, bis sein mit der Konzession ver
sehener N aehfolger die Geschäfte übernommen hat. 

Ich stelle ganz ergebenst anheim, hiernach in geeigneten Fällen meine 
Genehmigung zu beantragen und ersuche zugleich, mir nach Erfolg der 
Verleihung über den für die alte Apothekeneinrichtung nebst Warenbestand 
vereinbarten oder nach Abschätzung gezahlten Preis gefälligst Mitteilung 
zu machen, damit hier die Höhe der Preise, sowie die Art der Abschätzung 
nach den einzelnen Provinzen vergleichsweise zusammengestellt werden 
können. 

Min.-Erl., betr. die Mitbewerbung früherer Apothekenbesitzer 
um Apothekenkonzessionen. Vom 2. Dezember 1893. 

Der Runderlaß vom 13. Juli 1840, betreffend die Anlegung neuer 
Apotheken (Min.-Bl. f. d. inn. Verw., S. 310), bestimmt in Schlußsatz: 

"daß einem Apotheker, welcher bereits eine Apotheke besessen hat, 
die Konzession zur Anlegung einer neuen Apotheke nicht zu er
teilen ist. wenn nicht besondere Umstände obwalten, durch welchE' 
eine hierunter zu machende Ausnahme gerechtfertigt erscheinen 
dürfte, in welchem Falle jedoch jedesmal die Genehmigung des 
Ministeriums dazu einzuholen ist." 

Diese Bestimmung ist zur Vereinfachung des Verfahrens seit langer 
Zeit in der Weise gehandhabt worden, daß solche Apotheker um eine 
Konzession sich nur bewerben durften, nachdem sie die diesseitige GP
nehmigung dazu erhalten hatten. 

Nach dem Wortlaut der Bestimmung ist aber nicht die Bewerbung, 
sondern die Erteilung der Konzession von meiner Genehmigung abhängig. 
Ew. Exzellenz ersuche ich daher ganz ergebenst, in Zukunft Bewerbungen 
von Apothekern, welche bereits eine Apotheke besessen haben, nicht zu
rückzuweisen, sondern die Verhältnisse, welche den Betreffenden zur Ver
äußerung seiner Apotheke veranlaßt haben, sorgfältig zu prüfen und in 
Fällen, welche danach zur Berücksichtigung geeignet erscheinen, behufs 
Entscheidung über die Zulässigkeit der Erteilung einer Konzession unter 
Beifügung der stattgehabten Ermittlungsverhandlungen an mich gefälligst 
eingehend zu berichten. 

Ich mache dabei zugleich darauf ganz ergebenst aufmerksam, daß 
Bewerber, welche ihre Apotheke mit Gewinn verkauft oder bereits mehrere 
Apotheken besessen haben, oder durch eigene Schuld zum Verkauf ge
nötigt worden sind, oder durch ihre sittliche Führung zu Bedenken Anlaß 
geben, sich nicht zur Berücksichtigung eignen. 

Min.-Erl., betr. die Verleihung von Apothekenkonzessionen an ehemalige 
Apothekenbesitzer. Vom 11. Dezember 1894. 

Nachdem seit Erlaß meiner Verfügung vom 2. Dezember 1893 die 
Grundsätze über die Verleihung von Apothekenkonzessionen an ehemalige 
Apothekenbesitzer gleichmäßige Anwendung gefunden haben, überlasse ich 
(den Herren Oberpräsidenten), künftighin nach eigenem pflichtmäßigen 
Ermessen darüber Entscheidung zu treffen, ob einem solchen Be
werber nach Maßgabe der gedachten Verfügung eine Konzession zu ver
leihen ist oder nicht. 
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Min.-Erl., betr. die Verleihung von Apothekenkonzessionen an Apothekenbesitzer 
und die Anlegung von Zweigapotheken. Vom 4. Mai 1895. 

Um in der Bearbeitung der Apothekenangelegenheiten e'ine größere 
Dezentralisation der Geschäfte herbeizuführen, bestimme ich hierdurch 
folgendes: 

I. Durch Runderlaß vom ll. Dezember 1894 (10 359) habe ich es den 
Herren Oberpräsidenten überlassen, nach eignem pflichtmäßigen Ermessen 
darüber Entscheidung zu treffen, ob einem ehemaligen Apothekenbesitzer 
falls er sich um eine Apothekenkonzession bewirbt, eine solche zu verleihen 
ist oder nicht. 

Im Anschluß hieran ermächtige ich die Herrn Oberpräsidenten, 
künftighin auch darüber selbständig zu befinden, ob ein noch im 
Besitz einer Apotheke befindlicher Apotheker nach Verzicht
leistung auf die Apothekengerechtigkeit zur Bewerbung um eine andere 
Apothekenkonzession zuzulassen ist oder nicht. Es werden hierbei die in 
den diesseitigen Runderlassen vom 17. November 1893 (M. 10 103) und 
5. September 1894 (M. 8386) dargelegten Grundsätze zu beachten sein. 

II. Außerdem will ich es den Herren Oberpräsidenten überlassen, in 
Zukunft ihrerseits die Genehmigung zur Anlegung und Fortführung 
von Zweigapotheken, und zwar nach Maßgabe der diesseitigen Erlasse 
vom 7. Februar 1848 und 29. Juni 1854 (Eulenberg, das Medizinalwesen 
in Preußen, S. 486/487), zu erteilenl). 

Ich mache hierbei zur gefälligen Beachtung zugleich darauf ganz er
gebenst aufmerksam, daß die Genehmigung zur Anlegung oder Fortführung 
einer Zweigapotheke der bisherigen Praxis entsprechend immer nur auf 
drei Jahre zu erteilen ist und daß, wie dies bereits durch Erlaß vom 18. April 
1893 (M. 3684) angeordnet worden, die Zweigapotheke von dem Inhaber 
des Hauptgeschäftes bei etwaiger späterer Abgabe des letzteren 
nicht mit verkauft oder in Anrechnung gebracht werden darf. 
Auch setze ich voraus, daß die Herren Oberpräsidenten ihr Augenmerk 
gefälligst darauf richten werden, daß die Umwandlung einer Zweigapotheke 
in eine selbständige Apotheke erfolgt, sobald nach Lage des einzelnen Falles 
und der dabei in Betracht kommenden Umstände der Zeitpunkt hierfür 
eingetreten ist. 

Min.-Erl., betr. die Verleihung von Apothekenkonzessionen an Apothekenbesitzer. 
Vom 3. Mai 1905. 

Zur Beseitigung hervorgetretener Zweifel bemerke ich, daß die in dem 
Runderlasse vom 4. Mai 1895 den Herren Oberpräsidenten beigelegte 

1 ) ~er ~rl. über bie Sl'onaeifionierung bon lYiliaia~ot'f)efen oom 7.lYebruar 
1848 ent'f)ält u. a. folgenbe @runbfä~e: 

Filialapotheken sind zu keiner Zeit bleibende, vielmehr von Zeit und Umständen 
abhängige, vorübergehende Einrichtungen gewesen und daher besonders für Badeorte 
während de~ Badezeit passend erachtet ur.d gestattet worden. Hiernach richtet sich 
auch der Vorteil, der aus einer solchen Anstalt zu ziehen ist. Das Geschäft muß soviel 
abwerfen, daß mit der Leitung desselben ein examinierter und vereidigter Gehilfe be
auftragt werden kann. Sobald der Gewinn so hoch steigt, daß auch nur mit mäßigen 
Ansprüchen während des ganzen Jahres eine Haushaltung dabei bestehen kann, so 
steht der Erteilung der Konzession zu einer neuen Apothekenanlage nichts weiter im 
Wege. Es könnte sonst leicht dahin kommen, daß zwei Apotheken nur einen Besitzer 
haben. 

~er ~rlaji oom 29. ~uni 1854 jagt mit l8e3ug auf einen beftimmten lYali, "bafl 
bie ~rrid)tung bon lYiliaia~ot'f)efen aus entfd)eibenben @rünben nid)t rat(am ift". 

14* 
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Befugnis der selbständigen Entscheidung auch dann Anwendung 
findet, wenn ein im Besitze einer persönlichen Konzession befindlicher 
Apotheker, p.er auf diese seine Apothekenkonzession verzichtet, als Be
werber um eine andere Apothekenkonzession für die Verleihung in Frage 
kommt. 

Apotheker, welche unter Verzicht auf eine verkäufliche Apotheken
gerechtigkeit sich um eine ausgeschriebene Apothekenkonzession bewerben, 
sollen wie bisher, bei sonst gleichen Verhältnissen, nach Maßgabe der Rund
verfügung vom 13. Juli 1840, Ziffer 3 und 6 vor ihren Mitbewerb0rn 
den Vorzug haben. 

Min.-Erl., betr. die Bewerbung früherer Apothekenbesitzer um 
Apothekenkonzessionen. Vom 30. Oktober 1901. 

Auf den Bericht vom 25. Juli d. J. erwidere ich Ew. Exzellenz er
gebenst, daß einem Apotheker, welcher bereits eine Apotheke besessen hat, 
bei der Bewerbung um eine ausgeschriebene Apothekenkonzession die Zeit 
des früheren Besit.zes von dem Approbationsalter abzurechnen ist, 
wenn der Bewerber nicht einwandsfrei nachweisen kann, daß er zum Ver
kauf seiner Apotheke ohne eigenes Verschulden gezwungen wurde. Ist 
diese Voraussetzung nicht erfüllt, so findet der Erlaß vom 2. Dezember 
1893 entsprechende Anwendung, womit sich die Frage der Abrechnung 
der Besitzzeit von selbst erledigt. 

Min.-Erl., betr. die Weiterführung einer Apotheke durch den ehemaligen Besitzer. 
Vom 24. Februar 1903. 

Ein Spezialfall gibt mir Veranlassung, unter Hinweis auf den Rund
erlaß vom 17. November 1893 in Erinnerung zu bringen, daß ein Apo
thekenbesitzer, welcher in den Besitz einerneuen Apothekenkon
zession gelangt, die von ihm bisher betriebene Apotheke so lange weiter 
zu führen hat, bis sein Nachfolger die Konzession erhalten und die Ge
schäfte übernommen hat. Eine Betriebsunterbrechung, welche namentlich 
in Ortschaften mit nur einer Arzneiabgabestelle zu bedenklichen Folgen 
führen könnte, ist unter allen Umständen zu vermeiden und der Besitz
wechsel derartig zu vollziehen, daß ein Geschäftsschluß, auch nur auf knrze 
Zeit, überhaupt nicht stattfindet. 

3· Besitzverhältnisse konzessionierter Apotheken. 

)llläl)renb bie auf @mnb ber Slabinett5orber tJom 5. rftober 1846 unb 
ber 3irfufartJerfügung oom 21. Dftober 1846 oerliel)enpt Slonßeffionen ben 
Cfl)arafter unbefcf)ränft oerfäuflicf)er ffiedJte l)aben, ja bie Ubertragung ber Sfon· 
aeffion nicf)t einmal tuegen 3u l)ol)en Sfaufpreife~. oer]agt tuerben barf (WCinA~rL 
oom 15. ~uli 1857, f. ®. 201) tuurbe f.):Jäter bie Ubertragbarfeit ber Sfonßeffionen 
ßUt @rricf)tung neuer 2I.):Jotl)efen befcf)ränft unb fcf)HetHdJ gana aufgel)oben. 

';l)ie bie!3beaüglicf)en merorbnungen finb fo1genbe: 

Min.-Erl., betr. die Veräußerung neu konzessionierter Apotheken. Vom 21. Juli 1886 

S. M. der Kaiser und König haben infolge der in letzter Zeit vorge
kommenen zahlreichen Fälle, daß neu konzessionierte Apotheker unmittel
bar oder doch nur ganz lmrze Zeit nach der Eröffnung ihrer Apotheke 
diese veräußerten, durch Allerhöchste Order vom 7. d. M. auf meinen 
Antrag zu genehmigen geruht, daß die in der Allerhöchsten Order vom 
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5. Oktober 1846 der Regierung erteilte Ermächtigung bis zur anderweiten 
gesetzlichen Regelung des Apothekenwesens nur bei denjenigen Apotheken 
in Anwendung zu bringen ist, seit deren Errichtung!) zehn Jahre 
verflossen sind, und mich gleichzeitig ermächtigt., die Regierungen ent
sprechend mit Anweisungen zu versehen. 

Auf Grund dieser Allerhöchsten Ermächtigung bestimme ich hiermit 
unter Abänderung der diesseitigen Zirkularverfügung vom 21. Oktober 1846 
(Eulenberg, das Medizinalwesen in Preußen usw. S. 476 und 477), daß bis 
zur anderweiten Regelung des Apothekenwesens innerhalb der nächsten 
zehn .Jahre nach der Errichtung einer, neuen Apotheke der Inhaber der 
Konzession ohne besondere Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht be
fugt ist, der Regierung nach Maßgabe der Allerhöchsten Order vom 5. Okto
ber 1846 eine qualifizierte Person mit dem Rechte der Nachfolge zu prä
tentieren; die Regierung soll vielmehr, wenn ein Apotheker innerhalb dieser 
Frist sein Geschä~t aufgeben will, ermächtigt sein, die Konzession ander
weitig zu verleihen. Ausnahmsweise und unter ganz besonderen Umständen 
wird dem abgehenden Apotheker die Veräußerung gestattet werden können, 
dies indessen nur nach ganz genauer Prüfung der obwaltenden Verhältnisse 
und unter Feststellung von Bedingungen geschehen dürfen, welche den 
bisherigen Inhaber bzw. dessen Erben zwar schadlos halten, jedoch eine 
gewinnsüchtige Verwertung der Konzession ausschließen. 

Die Erteilung der Genehmigung in allen dergleichen Fällen bleibt 
meiner Entschließung vorbehalten. 

'Iliefe \Beftimmung finbet aud] auf 2lj.Jot1)efen 2lntuenbung, tuefd)e tJerfegt 
tuorben finb. 

Min.-Erl., betr. die Verlegung von Apotheken. Vom 24. November 1891. ,.. 

Ew. . . . erwidere ich auf den gefälligen Bericht vom 2. d. Mts., 
betreffend Anwendung der Allerhöchsten Order vom 7. Juli 1886 auf die 
Verlegung bestehender Apotheken, ganz ergebenst, daß unter dieselbe auch 
alle diejenigen Apothekenverlegungen fallen, welche auf Antrag des 
Besitzers genehmigt werden. \iVelche Deutung in solchen Fällen dem 
Begriffe "anderer Stadtteil" zu geben ist, wird nach den jeweiligen ört
lichen Verhältnissen in jedem Einzelfalle zu entscheiden sein. Wo die 
Apotheken nahe beieinander liegen, wie mehrfach in alten Stadtteilen 
großer Städte, kann die Verschiebung einer Apotheke in derselben Straße 
oder um eine Straßenecke gegen die nächstgelegene Apotheke der Ver
legung von einem Stadtteil in einen anderen durchaus gleichkommen und 
wird demgemäß zu beurteilen sein. 

Der Apotheker N. in N. ist daher nicht berechtigt, vor Ablauf von 
zehn Jahren nach der letzten, im Jahre 1890 stattgehabten Verlegung seiner 
Apotheke eine qualifizierte Person mit dem Rechte der Nachfolge ohne 
meine besondere Genehmigung zu präsentieren. 

(i;benfa!ts mit ber ~erfegung fon3efjionierter 2lj.Jot1)efen befaflt fid) ein 
WCin.~(i;rL tJom 24. O:ebruar 1892. Über benfeffJen mad)te eine im "lReid)s~ 
an3eiger" tJom 10. WCäq 1892 entl)altene amtfid)e WCitteifung folgenbe m:n~ 
gaben: 

Nach dem Inkrafttreten des Erlasses vom 21. Juli 1886, betreffend 
die Vorstellung eines Geschäftsnachfolgers vor Ablauf von zehn Jahren seit 
Eröffnung einer Apotheke, sind wiederholt bestehende Apotheken verlegt 

') Unter "~ttid)tung" ift bet %ag bet ~töffnung bet 2!~ot~efe 3u berfte~en. 
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worden, ohne daß dem zeitigen Besitzer mitgeteilt worden ist, daß die 
Genehmigung zur Verlegung von Apotheken sachlich einer Neukonzessio
nierung gleich zu erachten ist, und daß infolgedessen der Inhaber einer 
verlegten Apotheke den Bestimmungen des eingangs erwähnten Erlasses 
über die Vorstellung eines Geschäftsnachfolgers unterliegt. Dabei macht 
es keinen Unterschied, ob eine Apotheke aus dem bisherigen Grundstück 
in ein anderes oder in einen anderen Stadtteil oder in eine andere Ortschaft 
verlegt wird. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten hat die Oberpräsi
denten ersucht, behufs Vermeidung von irrtümlichen Auffassungen der 
Beteiligten dafür Sorge zu tragen, daß denjenigen Apothekern, welche 
eine Verlegung ihrer Apotheke nachsuchen, vor Genehmigung derselben 
eröffnet werde, daß die Vorstellung eines Geschäftsnachfolgers in Gemäß
heit des Erlasses vom 21. Juli 1886 vor Ablauf von zehn Jahren nach Er
öffnung der Apotheke auf dem neucn Grundstück ohne Genehmigung des 
Ministers nicht gestattet sei. 

~urcf) .lfabinettsorber IJom 30. ;Juni 1894 wurbe nngeorbnet, baf3 neu~ 
IJerlieljene Ston5ei)ionen überljnulJt nicf)t meljr 1Jeräui3ert ober tJererbt werben 
fönnen. ~ies bebeutete bie ~infüljrung ber reinen ~ e ri o n a lf o n n e i\ i o n e n 
im 1Jreuf3ifcf)en ~1Jotljdenwefen. 

Kabinettsorder, betr. die Präsentation von Geschäftsnachfolgern. Vom 30. Juni 1894. 

Auf den Bericht vom 23. d. Mts. genehmige Ich unter entsprechender 
Abänderung der königlichen Erlasse vom 5. Oktober 1846 und 7. Juli 1886, 
daß bis zur anderweiten gesetzlichen Regelung des Apothekenwesens den
jenigen Apothekern, welchen in Zukunft neue Konzessionen zur Errichtung 
von Apotheken verliehen werden, die Präsentation von Geschäfts
nachfolgern überhaupt nicht mehr zu gestatten ist, die Konzession 
vielmehr beim Ausscheiden eines Apothekers aus seinem Geschäft zur ander
weiten Verleihung in allen Fällen an den Staat zurückfällt. Den vVitwen 
und Waisen der neuen Konzessionare sollen jedoch die im § 4 Titel l 
der revidierten Apothekerordnung vom 11. Oktober 1801 bezeichneten Ver
günstigungen zuteil werden. Ich ermächtige das Staatsministerium, hier
nach das Weitere zu veranlassen. 

An Bord M. J. "Hohenzollern", Kiel, den 30. Jnni 1894. 

Wilhelm R 

Min.-Erl., betr. die Erteilung neuer Apothekenkonzessionen. Vom 5. Juli 1894. 

Seine Majestät der König haben durch die in der Anlage (s. o.) ab
schriftlich beigefügte Allerhöchste Order vom 30. Juni 1894 auf Antrag 
des königlichen Staatsministeriums zu genehmigen geruht, daß bis zur 
anderweiten Regelung des Apothekenwesens denjenigen Apothekern, welchen 
in Zukunft die Konzession zur Errichtung einer neuen Apotheke verliehen 
wird, die Präsentation eines Geschäftsnachfolgers überhaupt nicht mehr 
zu gestatten ist. 

In Ausführung dieses Allerhöchsten Order bestimme ich hierdurch 
unter Abänderung der Erlasse vom 21. Oktober 1846 und 21. Juli 1886 
(Min.-Bl. f. d. i. V. 1846 S. 209 und 1886 S. 900), daß, von dem Tage der 
Veröffentlichung dieses Erlasses im Reichs- und St,aatsanzeiger an, Kon
zessionen zur Errichtung neuer Apotheken oder Weiterverleihungen von 
an den Staat zurückgefallenen Apothekergerechtigkeiten nur mit dem 
Zusatz erteilt werden dürfen, daß dem Inhaber die Präsentation eines 
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Geschäftsnachfolgers in Gemäßheit der Allerhöchsten Order vom 
30. Juni 1894 nicht gestattet sei. 

In den Wettbewerbbekanntmachungen ist auf diese Bestimmung hin
zuweisen. 

Den Witwen und Waisen eines Apothekers, welcher eine solche 
liDveräußerliche und unvererbliche Konzession erhalten hat, soll es erlaubt 
sein, die Apotheke nach Maßgabe des § 4 der revidierten Apothekenordnung 
vom ll. Oktober 1801 verwalten zu lassen. 

Min.-Erl., betr. die Behandlung heimgefallener und verlegter Apotheken. 
Vom 5. September 1894. 

Im Anschluß an den Erlaß vom 5. Juli d. J., betreffend die Einführung 
der Personalkonzession für Apothekengerechtigkeiten, weise ich zur Be
seitigung von Zweifeln, welche inzwischen in der Fachpresse laut geworden 
sind, ganz ergebenst darauf hin, daß auch die von dem bisherigen Inhaber 
an den Staat zurückgegebenen Gerechtigkeiten (Erlaß vom 17. November 
1893 Ziffer :2 und 4) 1md solche Konzessionen, welche während der zehn
jährigen Unverkäuflichkeit (Erlaß vom 21. Juli 1886) an den Staat zurück
fallen, in Gemäßheit der allerhöchsten Order vom 30. Juni d. J. und des 
eingangs bezeichneten Erlasses zu behandeln sind. 

Solche Apothekengerechtigkeiten sind daher jeder Zeit in der bei 
Apothekenneuanlagen üblichen Weise auszuschreiben und zu verleihen; 
dem neuen Konzessionar darf in Anwendung der allerhöehsten Order vom 
8. März 1842 und des dazu ergangenen Erlasses vom 13. August 1842 nur 
die Verpflichtung auferlegt werden, die Apothekeneinrichtung und die bei 
der Geschäftsübernahme vorhandenen Warenbestände gegen einen dem 
wahren zeitigen Wert entsprechenden Preis zu übernehmen, welcher even
tuell durch Sachverständige festzusetzen ist. Die Abschätzungskosten 
tragen Käufer und Verkäufer zu gleichen Teilen. 

Zur Übernahme des Apothekengrundstückes ist der Geschäfts
nachfolger nicht verpflichtet; will er dasselbe jedoch erwerben, so ist behufs 
Vermeidung der Entstehung neuer Idealwerte darauf zu haltPn, daß es 
nicht zu einem höheren Preise, als sein zeitiger Wert beträgt, in Rechnnng 
gestellt werde. 

Bei der Verlegung von Apotheken (Erlaß vom 24. FPbruar 1892) 
ist nach Maßgabe meines eingangs angezogenen Erlasses zu verfahren, wenn 
durch die Verlegung dem Inhaber der Gerechtigkeit finanzielle Vorteile 
erwachsen oder wenn durch die Verlegung die Errichtung einer neuen 
Apotheke verhindert oder verzögert wird. 

~ilialajJotf)efen folien nad) ben WCin.~~rlaffen tJom 4. WCai 1895 unb 
18. 9ljJri11893 (f. ®. 211) mit ber WCutterajJotf)de nid)t mittJerfauft werben. 
3n ber l,ßraris gefd)ief)t es aber in ber ffiegel, ba eine iJiliale in ber ~at 
ein 3ubef)ör ber WCutteralJotf)efe ift, au ber fie aud) Wirtfd)aftlid) für einen 
beftimmten, bewilligten Beitraum gef)ört. 

\Beaüglid) ber ~erjJad)tung ber ~Tl:Jotf)den erging ber nad)fief)enbe 

Min.-Erl., betr. die Verpachtung von Apotheken. Vom 21. September 1886. 

Abweichend von den Bestimmungen des Zirkularreskripts vom 19. Mai 
1821 (v. Kamptz, Annal., Band 5, S. 457), welches die Verpachtung von 
Apotheken als den medizinalpolizeilichen Interessen widersprechend und 
mit den Bestimmungen der revidierten Apothekerordnung vom 11. Oktober 
1801 unvereinbar verbietet, geht der Erlaß vom 28. Februar 1870 (Eulen-
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berg, Medizinalwesen S. 482) von der Annahme aus, daß nach dem Inkraft
treten der Gewerbeordnung die Verpachtung der Apotheken nicht bean
standet werden könne. Zur Begründung dieser Ansicht wird darauf hin
gewiesen, daß die Zulässigkeit einer Stellvertretung im Betriebe von Apo
theken nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung fiir den Norddeutschen 
Bund, namentlich nach den §§ 45 und 151 derselben zu beurteilen, der 
privatrechtliche Titel aber, auf Grund dessen die Stellvertretung stattfindet, 
einer amtlichen Kognition nicht zu unterziehen sei. Diese Ausführung 
erscheint indessen, auch wenn die Grundsätze der Gewerbeordnung über 
die Stellvertretung hinsichtlich der Apotheken für anwendbar erachtet 
werden, aus dem Grunde nicht haltbar, weil als St-ellvertreter im Sinne 
der Gewerbeordnung nur solche Personen angesehen werden können, welchen 
das ganze Geschäft im Namen und für Rechnung des Eigentümers über
tragen ist, Da diese Voraussetzungen- vgl. Erkenntnis des Obertribunals 
vom 19. Dezember 1878 (Oppenhof Rechtspr. Bd. 19, S. 589), Erk. des 
Ober-Verw.-Ger. vom 10. Mai 1883 (Reger, Entsch. der Gerichte usw., Bd. 4, 
S. 21 ff.), Erk. des Reichsgerichts vom 4. März 1881 (Entsch. in Strafs. 
Bd. 3, S. 419) -bei einem Pächter nicht zutreffen, veranlasse ich Ew. pp. 
unter gleichzeitiger Aufhebung des erwähnten Erlasses vom 28. Februar 
1870, fortan die Verpachtung von Apotheken, soweit dieselbe nicht für 
bestimmte Fälle durch gesetzliche Vorschriften ausdrücklich gestattet ist, 
nicht mehr zuzulassen und die Auflösung der dieser Anordnung zuwider 
zurzeit bestehenden Pachtverhältnisse, sobald dies nach den Bestimmungen 
der Pachtverträge ausführbar ist, in geeigneter Weise herbeizuführenl ). 

~ie lBeftimmung im § 4 ber Wl:Jotf)eferorbnung giU aud) für bie 1mittoen 
unb minorennen stinber tJon fon&effionierten Wl:Jotf)efem. Unter stinbem finb 
aud) mbol:JtitJfinber 5u tJerftef)en. 

Min.-Erl., betr. die Stellung der Witwen und Kinder. Vom 23. April 1889. 

Auf die Eingabe vom 2. März d. J. erwidere ich Ew. Wohlgeboren, daß 
die Allerhöchste Order vom 8. Juli 1886 und die darauf ergangene Zirkular
verfügung vom 21. dess. Mts. die l<,rage nicht betroffen hat, ob in geeigneten 
Fällen beim Tode eines konzessionierten Apothekers der Witwe während 
ihres Witwenstandes bzw. den minderjährigen Kindern desselben bis zu 
ihrer Großjährigkeit zu gestatten ist, die Apotheke durch einen qualifi
zierten Apotheker verwalten zu lassen. In dieser Beziehung sind vielmehr, 
wovon Ew. Wohlgeboren die Mitunterzeichneten gefälligst in Kenntnis 
setzen wollen, die vor Erlaß der Allerhöchsten Order vom 8. Juli 
1886 und der darauf ergangenen Zirkularverfügung vom 21. Juli dess. Js. 
ergangenen Bestimmungen maßgebend geblieben. 

'l)en 1mittuen unb 1maif en ber 3nf)aber reiner ~erf onalfon&efiionen ift bie 
gleid)e ~ergünftigung in ber stabinettsorber tJom 30. 3uni 1894 (f. 6. 214) 
ausbrücffid) &ugefid)ert. 

4· Sonstige Rechtsverhältnisse der Apotheken. 
a. Apotbekenprivilegien. 

1. ~ie (l;intragungsfäf)igfeit ber Wl:Jotf)efenl:JritJHegien in bie 
&runb· ref.p .. \) ~.potf)efenbüd)er tuar fange 3eit @egenftanb ber stontro• 
tJerfe. Unter bem 19. ID1äq 1840 erfd)ien bas nad)ftef)enbe ID1inifterialreflri.pt: 

1) !Bei lJtibilegietten 2!1Jot~efen fann jebod) bie ~etlJad)tun!J gemäß § 48 ber 
@end). (f. 6eite 11) nid)t betboten toetben. 
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Min.-Reskript, betr. die Eintragung von Apothekenprivilegien in das Hypothekenbuch. 
Vom 19. März 1840. 

Die vererb- und veräußerlichen Privilegien älterer Apotheken sind 
nicht aufgehoben, da die in § 16 des Edikts vom 2. November 1801 an
geordnete Ablösm1g der Gewerbegerechtigkeiten älterer Verfassung in Hin
sicht auf die Apotheker zu keiner allgemeinen Ausführung gekommen, 
sondern in der Verordnung vom 24. Oktober 1811, auf welche der § 8 des 
f':.esetzes vom 7. September desselben Jahres verweist, nur auf die Fälle 
einer mit dem Privilegium noch etwa besonders verbundenen Exklusiv
berechtigung und nur bei eintretendem Falle einer wirklichen Apotheken
.anlage an dem betreffenden Orte beschränkt ist. 

Die Eintragung der solchergestaltnoch fortdauernden, älteren Apo
thekenprivilegien in das Hypothekenbuch unterliegt nach Tit. I § 14 
der Hypothekenordnung an und für sich überall keinem Bedenken. Ebenso 
ist auch ihre Verbindung mit einem bestimmten Grundstücke als Real
pertinenz und die diesfallsige Eintragung nach Vorschrift der Hypotheken
Qrdnung Tit. I§ 12, wenn zwar dadurch nach§ 4 des Edikts vom 9. Oktober 
1807 und § 33 des Gesetzes vom 7. September 1811 keine untrennbare 
Zubehörigkeit entsteht, doch für überhaupt unstatthaft um so weniger zu 
erachten, als es dem allgemeinen Interesse des Sanitätswesens in der Regel 
nur zuträglich sein kann, wenn die Apotheken bei den für ihr Geschäft 
einmal zweckmäßig eingerichteten Grundstücken verbleiben, aus welchen 
sie ohnehin nicht anders, als nach einer von der Medizinalbehörde erteilten, 
von Zweckmäßigkeit der Lage und der sonstigen Beschaffenheit wiederum 
abhängigen Genehmigung des neuen Lokals verlegt werden können. 

~ie je~t geltenbe beutfd)e @runbbud)orbnung in ber iJaffung ber 
mt bom 20. W?ai 1898 (ffi.@.)SL 6. 754) beftimmt lebiglicf) in § 8 fo1genbe!3: 

§ 8. Rechte, die dem jeweiligen Eigentümer eines Grundstücks zu
stehen, sind auf Antrag auch auf dem Blatte dieses Grundstücks zu ver
merken. 

?illeitere 5Seftimmungen entljält ba!3 preufJifdJe Wu!3füljrung!3gefe~ 3ur @runb, 
bud)orbnung bom 26. !September 1899 (~r.Q\.6. 6. 307): 

Artikel 22. Die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften der 
Grundbuchordnung und dieses Gesetzes finden, soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, auf Bergwerke, selbständige Kohlenabbaugerechtigkeiten und 
andere selbständige Gerech tig kei ten entsprechende Anwendung. 

Artikel 27 Abs. 2. Für andere selbständige Gerechtigkeiten wird ein 
Grundbuchblatt nur auf Antrag des Berechtigten angelegt, soweit sich nicht 
aus den für die Anlegung der Grundbücher geltenden Vorschriften ein 
anderes ergibt. 

~ie l)ierau!3 fid) für Wpotl)efenpribilegien ergebenbe ffied)t51age faflt ein 
Urteil be!3 ~.@. bom 9. ID?är& 1903 (~l).ßtg. 1903 91r. 39) bal)in aufammen: 

"~üt eine WJ,lot~efengeted)tigfeit, bie alS eine felbftiinbige G.leted)tigfeit im (Sinne 
bes Wttifels 40 ~reufl. Wusf.G.I. 3· \B.G.I.!B. 3u etad)ten ift, fann gemäfl Wrtifel 27 ~lbf. 2. 
12{u5f.G.I. ß. G.lmnbbud)otbnung oom 26. ®ej.Jtembet 1899 ein befonbete5 G.ltunb, 
bud)blatt angelegt ti.Jetben. Wj.Jot~efengeted}tigfeiten, meld)e mit einem G.ltunbftücfe 
lletbunben finb, finb auf bas G.ltunbbud)blatt biefes G.ltunbftücfes eintragbat." 

~e Q;intragung ber Wpotl)efenpribilegien im @runbbud) fpielt bei ber .~eran, 
&iel)ung berfelben 3ur ftäbtifd)en Umfa~fteuer eine grofle ffioUe. ?illeitere!3 ljietüber 
ifi in ~eil XIX 6teuergefe~gebung mitgeteilt. 

2. lßon geringerer 5Sebeutung für bie ~ra~i!3 ift bie iJrage ber Q;nteignung 
non @runbftücfen, auf benen Wpotl)eferpribilegien rul)en. .~ierüber 



218 XIII. Errichtung und Verlegung von Apotheken. 

befagt ein tJom ®~nbifus Dr. tJon .\Ta~ f er~ l8er1in erftattetes @utacf)ten ('lleutfcf)e 
~urifien~,ßtg. 1903): 

"1>ie t>or 1810 erteilten 2ljJot~cferjJrit>ilegien gelten fotuol)l nacf) bem alten ( § 69 
Cl:ig.CI:rtu.CSJ. t>om 5. Wlai 1872) tuie nac[J neuem (%!rt. 40 l.ßr.2l.CSJ. 3· ~.GU8.) ffiec[Jt al-3 
ielbfti:inbige CSJerecf)tigfeiten (~erorbnung t>om 24. Dftober 1811, ffie\frijJt t>om 19. Wli:iq 
1840; :Obernecf, ffieicf)i3·®runbbucf)recf)t S. 379, § 80 jub 3). j'i'ür bieie ,felbfti:inbigen 
Olerecf)tigfeiten', fofern fie - tuie in biejem \}iaHe - ein Ccl)runbbucf)blatt erl)alten l)aben, 
gelten bie ficf) auf CSJrunbftücfe beniel)enben ~orjcf)riftcn bes ~.Ol.~. unb bie für ben 
Cl:rtuerb beil Cl:igentum6 unb bie 21njprücf)e auil bem Cl:igentum an CSJrunbftücfen geltenben 
~orjcf)riften (%Ir!. 49 l.ßr.2l.CSJ. 3um ~.®.~.). 1>iefe CSJerecf)tigfeiten jinb tueber ~eftanb· 
teile, nocf) im tecf)nifcf)en 6inne ~elaftungen ober ffiecf)te irgenb eines Cllrunbftüc!es; jie 
beftel)en für ficf) felbft unb fönnen ohne ben ~efi~ einei.l CSJrunbftücfei.l für ficf) ausgeübt, 
folglicf) aucf) für lief) t>eri:iuj3ert, t>erjJfi:inbet unb - enteignet tuerben; il)re CIJleicf)ftellung 
mit ben CSJrunbftüc!en ge~t fo tueit, ba\'3 für fie ein eigenes (S)runbbucf)blatt angelegt tuirb, 
unb ba\'3 3· ~. ein )llecf)jel im Cl:igentum berjelben burcf) %luflaflung (ober beten 6urrogate) 
erfolgen muj3. ~n allen biejen ~e&iel)ungen unterftel)en jie ben 9Cormen be<:\ ~mmobilien· 
recf)ts, unb es ift nicf)t ßtlJeifell)aft, ba\'3 jie auc[J orbnungi3mi:ij3ig enteignet tuerben fönnen. 
~enn bas Olefe~ über bie Cl:nteignung t>on CSJrunbeigentum t>om 11. ~uni 1874 ijt eine 
,für ben Cl:nuerb bes Cl:igentum<:\ an Cllrunbftücfcn geltenbe IZ~orjd)rift' im 6inne be~ 
2lrt. 30 l.ßr.musf.CSJ., unb feine @eltungsfraft iit t>om neucn ffiecf)te unberül)rt geblieben 
(%!rt. 109 Cl:inf.@.). ~ei biejer 6acf)lage fann § ß Cl:nteignungsgcje~ nie{]! in \'i'mge fommen, 
jonbern bai3 2ljJot1)eferjJrit>ilegium ift nacf) ~§ 1 fi. jelbjti:inbig alS folcf)ei3 3u enteignen." 

b. Apothekenkonzessionen. 

1. Über bie recf)trid)e lBebeutung ber tJerfäuflicf)en ston~effionen 
im allgemeinen ift fofgenbes &U bemetfen: 'Ilie Sfon&effion ift feine felbftänbige 
@erecf)tigfeit, fonbern fie ifi eine t:Jerfön1icf)e getuerblidJe \Befugnis äl)nficf) tuie 
eine @afituirtfcf)aft5fon&effion, nur mit ber 5Befonber1)eit ausgeftattet, baf3 ber 
2lt:Jot1)efer bei ben tJor bem 30. ~uni 1894 erteilten Sfon&effionen einen \Rad)~ 
fofger t:Jräfentieren fann unb fe~terer, feine formeHe Duafififation tJorausgefe~t, 
fon&effioniert tuerben mufl. ~n biefer lBefonberl)eit Hegt ber ~ert ber S'fon~ 
&efiion. ,ßubel)ör bes Wt:Jotl)efengrunbftücfes ifi biefefbe aber nid)t. Q:s tuürbe 
beift:>ie!Stueife nicf)t5 entgegen ftel)en, bafl ber 2lt:>ot1)efer fein @runbftücf t>erfaufte 
unb barin fefbft alS Wlieter bie Wt:Jotl)efe fortfe~te. 'llen recf)tficf)en Cl:l)arafter 
ber tJerfäuflicf)en 2lj.Jot1)efenfon&effion erläutert nacf)fiel)enber 

Min.-Erl., betr. den Verkauf konzessionierter Apotheken. Vom 10. August 1871. 

Die Existenz einer konzessionierten Apotheke, im Gegensatz zu einer 
privilegierten, beruht auf der ihrem Inhaber für seine Person erteilten Kon
zession. Die letztere ist kein Gegenstand privatrechtlicher Übertragung 
und der Käufer einer konzessionierten Apotheke erlangt die Konzession 
nicht durch Sukzession in die Rechte seines Verkäufers, sondern kraft. einer 
neuen staatlichen Verleihung, ohne welche die Apotheke die Bedingung 
ihrer Leistung einbüßen würde I). Vom rechtlichen Gesichtspunkte be-

I) Über bie Übertragung b er ~1\l o tl) e fen fonc~ c il i o nen l)at bet ffiegierung5· 
lJti:ijibent in Wlarientuerber unter bem 18. %ljJril 1898 nacf)fte~enbe ~erfügung an bie 
mvotl)efenbe[i~er erlafjen: 

In den letzten Jahren ist es wiederholt vorgekommen, daß zur Veräußerung ge
langte konzessionierte Apotheken von dem Käufer bereits in Besitz genommen und 
weiter betrieben waren, noch bevor die Übertragung der Apothekenkonzession bei mir 
überhaupt nachgesucht worden war oder meinerseits stattgefunden hatte. 

Dieses Verfahren ist ungesetzlich und veranlaßt mich, die Herren Apotheker aus
drücklich darauf hinzuweisen, daß eine konzessionierte Apotheke nach ihrem Verkauf 
von dem neuen Besitzer erst dann weiter betrieben werden darf, nachdem von mir die 
Apothekenkonzession auf ihn übertragen worden ist. 
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trachtet, enthält der Übergang einer bloß konzessionierten Apotheke an 
einen anderen allemal die Errichtung einer neuen Apotheke, weil die Kon
zession des Verkäufers durch den Verkauf erlischt. An diesem Verhältnis 
hat die Gewerbeordnung nichts geändert und .ist somit der Gegenstand 
auch ferner in derselben Weise wie früher zu behandeln. 

2. '!lie .\) ~ .):J o ff) ef e n. Q:!3 ift nid)t 51tleife1f)aft, bafl bie W.potl)efenfonöeffion 
nid)t unter bie .l)~.potf)efen fäl1t. '!lenn biefe!3 folgt mit inotttJenbigfeit barau!3, 
bafl fie nid)t 3ubef)ör be!3 @runbftücfe!3 ift. 

3. ~er.pfänbbarfeit ber Sl'onöeffion .. \)ierüber erging im ;jaf)re 1896 
nad)ftef)enbe!3 amHid)e!3 CSd)reiben: 

In Apothekerkreisen scheint die Ansicht verbreitet zu sein, daß die 
Konzession zur Errichtung einer Apotheke als Pfandobjekt für dar
geliehene Gelder dienen könne. Diese Ansicht ist nicht zutreffend. Nur 
Apothekenprivilegien können Pfandobjekte sein. Wenn die Ministerial
erlasse vom 9. Mai 1851 und 19. März 1852 es für zulässig erklären, daß 
bei Zwangsversteigerungen von Grundstücken, in welchen sich eine kon
zessionierte Apotheke befindet, die Konzession für dieselbe dem Ersteher 
des Grundstückes, falls er ein qualifizierter Apotheker ist, verliehen werden 
darf, so stützten sich diese Bestimmungen darauf, daß die Allerhöchste 
Order vom 5. Oktober 1846 und der darauf ergangene Erlaß vom 21. des
selben Monats (Min.-Bl. f. d. i. V. S. 209) die Veräußerlichkeit konzes~üo
nierter Apotheken (Präsentation eines Geschäftsnachfolgers) bis auf weiteres 
zugestanden hatten. Anders verhält es sich mit den Apotheken, für welche 
die Konzession nach Maßgabe der Allerhöchsten Order vom 7. Juli 1886 
und des dazu ergangenen Erlasses vom 21. desselben Monats (Min.-Bl. f. d. 
i. V. S. 161) erteilt worden ist. Solche Apotheken sind zehn Jahre nach 
ihrer Errichtung unveräußerlich; während dieser Zeit ist die Präsentation 
eines Geschäftsnachfolgers also nicht gestattet. Es kann deshalb, falls ein 
Grundstück, in welchem eine solche Apotheke eingerichtet ist, zur Zwangs
versteigerung kommt, die Apothekenkonzession dem Ersteher, selbst wenn 
er ein qualifizierter Apotheker ist, nicht verliehen werden. Die Konzession 
verbleibt vielmehr dem damit Beliehenen oder fällt während der Dauer 
der Unveräußerlichkeit, falls der Beliehene eine Apotheke einzurichten 
oder zu betreiben nicht mehr imstande ist, an den Staat zurück. Personal
konzessionen, welche auf Grund der Allerhöchsten Order vom 30. Juni 
1894 verliehen worden sind, kommen für diese Frage überhaupt nicht in 
Betracht. 

~on anberer (Seite (iRed)t5anttJaU unb inotar ~ettJin!3f ~ in \l31).3tg. 1904 
inr. 72 unb 1905 %. 78) ttJirb bie Wnfid)t uerteibigt, bafl bie uerfäuffid)e W,Po· 
tf)efenfon5effion red)t!3güHig uer.pfänbet werben fann. 

Um jegliche Verzögerung bei der Übertragung einer Apothekenkonzession zu ver
meiden, hat der Verkäufer mir unmittelbar nach der Veräußerung der Apotheke hier
von unter Rückgabe der Konzessionsurkunde Anzeige zu erstatten, während gleich
zeitig von dem Käufer der Antrag auf Übertragung der Konzession unter Vorlage des 
Kaufvertrags im Original oder in beglaubigter Abschrift, der Approbation, eines von 
der Polizeibehörde seines bisherigen Aufenthaltsortes ausgestellten und verstempelten 
Führungszeugnisses, sowie einer kurzen Lebensbeschreibung bei mir einzureichen ist. 

~{jnlid)e ~etfügungen jinb aud) in anbeten ffiegierunasbe 3itfen ergangen. 
Q:in 9JHn..5Bejd)eib oom 27. 2l!Jtil1894 bejagt ferner, bal! bet ffiegietungslJtäjibent 

als 2lufjid)tsbel)ötbe bmd)tigt ijt, bie ~ otle gu n g bes 31uijd)en bem ~etfäufet unb 
5fiiufet einet 2ltJot{jefe abgejd)lojjenen 5fa u f tJ ert t ag es benujs (!;injid)tna'f)me au oer· 
langen. 
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4. 0m Slonfurje eineß 21.potf)eferi3 lJat ber Sfonfur5bertualter mit Bu~ 
ftimmung be5 @läubigcraußfdjuffeß bie 5Serfügung über ba5 W.potf)efengrunb~ 
ftücf unb bie Sfonßefiion, fofern le~tere berfäuflicf) ift. Q:ß ift aber atueifel~ 
f)aft, ob er befugt ift, gegen ben Qllillen beß ®cf)ulbnerß burdJ einen 'Ilritten bie 
W.potf)efe für ffied)llung ber 9J1affe fortfe~en ßU laffen. ':Dagegen fann ber Sfon~ 
fur5bertualter UltßtueifeH)aft baß \l{.potf)efengrunbftüd freif)änbig ober burcf) 
Btuangßberfteigerung berfaufen unb in beiben j"\-ällen bem Sfäufer ben 5Seqicf)t 
auf bie Sfonöeffion unb bie ~räfentation beß Scäufer5 al5 9Cacf)folger auficf)crn . 

. l)ierüber ergingen &tuei Whn.~Q:rlaffe bom 9. 9J1ai 1851 unb 19. 9J1iiq 1852, 
bie ficf) auf berfäuflicf)e .ltonßeffionen be3ief)en unb folgenbeß befagen: 

Bei Subhastation eines Apothekengrundstückes ist das die 
Subhastation leitende Gericht befugt, qualifizierte Apotheker zum Mit
bieten auf das Grundstück und die Apotheke dadurch zu veranlassen, daß 
es denselben zusichert, den Meistbietenden unter ihnen der königl. Regierung 
zur Verleihung der Konzession zu präsentieren, und die königl. Regierung 
ist sowohl dem Gerichte, als auch dem Adjudikatar gegenüber verpflichtet, 
dem zu Präsentierenden, seine formelle Q.ualifikation vorausgesetzt, die 
Konzession zu verleihen. 

~ei unbedäuflicf)en ~erjonalfonaeifionen ift ein gleidjeß 5Serfaf)ren natür~ 
lief) aU5gefdJloffen. 5Sgl. gierüber baß auf ®. 219 abgebrudte amtlicf)e ®cf)reiben. 

':Die Q:ntfcf)eibung, ob bei 3tuang5berfteigerungen bie W.potf)efeneinricf)~ 
tung nebft @erätfcf)aften unb 9J1aterialien al5 ~ertinen3ien be5 .l)aufeß an~ 
aufef)en finb, f)ängt bon bet iJeftftellung ab, ob ber ~efi~er ber Wllgemeinf)eit 
gegenüber eine bauernbe 5Serbinbung ~tuifcf)en jener Q:inricf)tung unb bem .l)aufe 
f)at f)erftellen tuollen. Sn biefem ®inne ergingen bie Urteile beß Sf.@. bom 
18. 0uni 1895 unb beß ffi.@. bom 16. ,Sanuar 1895 unb 18. 9JCäq 1896 (~fJ-3tg. 
1898 %. 50, 57 unb 70). lEg!. ferner § 97 ~.@.~. (®. 98). 

XIV. Apothekenbetrieb. 
':Die ~eftimmungen über ben eigentlicf)en 2lj.Jotf)efenbetrieb, tuelcf)em bie 

ffiebibierte W.potf)eferorbnung iiJren britten 'l:itel "mon ber Wusübung ber .pf)arma~ 
0eutifcf)en Sfunft felbft" getuibmet f)at, finb gcgentuärtig in einer befonberen W.po~ 
tf)efenbetrieb5orbnung neu 0ufammengefaflt tuorben. 'Iliefe ~etrieMorbnung 
regelt inbeffen ben W.potl)efenbetrieb nid)t erfd)ö.pfenb. ®ie tuirb ergänat burd) 
eine große Wnßaf)l tueiterer 5Serorbnungen. 'Ilie tuid)tigften biefer ~etrieb5~ 
borfd)riften finb folgenbe: 

1. bie W.potf)efenbetrieb5orbnung; 
2. bie 5Serorbnung über bie Wbgabe fiarfloirfenber Wqneimittel; 
3. bie 5Serorbnung über ben 5Serfef)r mit @ef)eimmitteln; 
4. bie ~oli3eiberorbnung über ben .l)anbel mit @iften; 
5. baß ®üflfioffgefe~ nebfi Wußfüf)rungßbeftimmungen; 
6. bie 5Serorbnungen über bie ~rüfung ber Qllagen unb @etuid)te; 
7. bie 5Serorbnungen über ben 5Serfef)r mit il~m.pf)e, 'Ili.pf)tf)eriefcrum uni> 

'l:ubetfulin; 
8. bie 5Serorbnungcn über ben 5Serfef)r mit 9J1ineralölen; 
9. bie ~eftimmungen über bie ~eförberung bon Wqneimitteln auf Q:ifen~ 

baf)nen; 
10. bie Series Medicaminum. 

5Son biefen ~eftimmungen jinb ba5 ®üflfioffgefe~ unb bie 5Serorbnungen 
über Qllagen unb @etuicf)te bereits im reid)5gefe~lid)en Wbfcf)nitt bef}anbelt tuorben. 
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;Die ~erorbnungen über ftatftuirfenbe Wt3neimittel, ®el)eimmittel unb ®ifte 
finben tuegen if)tet gröfleren 6elbftänbigfeit unb. 18ebeutung in bejonberen :teilen 
(XV, XVI unb XVII) if)re ~rlebigung. 'Ilie 18ettiebßorbnung felbft aber, jotnie 
bie übrigen genannten ~erorbnungen unb bas grofle .~eer ber ffeineren er, 
Iäuternben ~rlajje unb ~erfügungen finb nadjftel)enb abgebrudt. 

Apothekenbetriebsordnung.1 ) 

Vom 18. Februar 190:2. 

A. Einrichtung. 

§ l. Eine Apotheke soll aus folgenden Räumen bestehen: 
l. der in der Regel im Erdgeschoß befindlichen Offizin; 
2. dem Vorratsraume für die trocken aufzubewahrenden Mittel 

Material- und Kräuterkammer nebst Giftkammer oder 
Giftverschlag2) --; 

3. dem Vorratsraume zur Aufbewahrun~ der kühl zu haltenden Mittel 
- Arzneikeller (Gewölbe, Wandschrank usw.) 

4. dem Laboratorium; 
5. der Stoßkammer. 
Sämtliche Räumlichkeiten sollen verschließbar sein und nach Größe 

und Einrichtung dem Geschäftsumfang entsprechen. Ihre Zweckbestim
mung muß von dem zuständigen Regierungspräsidenten genehmigt sein 3 ). 

Sie dürfen ohne dessen Genehmigung weder zu anderen Zwecken benutzt, 
noch baulich wesentlich verändert werden und sind stets in gutem bau
lichen Zustande, sauber w1d ordentlich zu erhalten. 

§ 2. Der Apothekenvorstand (Besitzer, Verwalter) muß in demselben 
Hause wohnen, in welchem die Apotheke sich befindet4). 

1 ) ~ie vreuflifd)e mvot~efenbetriebsorbnung ift nad) einem Urteil bes Sf.ili. oom 
25. ~uli 1901 (~~-3tg. 1901 ~h- .. 62) als red)tsgültige ~erorbnung im 6inne be~ 
§ 367, 5 6tr.@.jß_ an0ufe~en. Ubertretungen berfelben werben ba~er, wenn fie f!raf' 
red)tlid) tmfolgt werben, nad) biefem ~aragralJ~en (f. 6eite 110) beftraft. ~gl. ~iequ 
ben (auf 6eite 180 abgebrudten) Q:rl. oom 21. ,Sanuar 1902. jffiie bas 0.~.@. in bem 
(fd)on auf 6. 186 erwäl)nten) Urteile oom 18. \Yebtuar 1907 (lß~-3tg. 1907 fu. 16) 
au~fü~rte, ift iebod) bie 2l1J.\B.O. alS mu~fü~rungsoerorbnung 0ur 2!1Jot~eferorbnung nur 
infoweit gültig, alS i~re j{}eftimmunAen fid) mit ber alS iliefe~ erla!fenen reoibiertcn mvo· 
t~eferorbnung oom 11. Oftober 1801 beden. ~ies gi1t bejonber~ für bie §§ 2, 42 unb 45. 

,Sn ber ~erfügung oom 18. ';\'ebruar 1902, mit weld)er ber ffi1inifter bie 9!l-J.j{}.0. 
ben ffiegierungi51Jräfibenten überwie~, war be3üglid) ber 9Ceuerungen berfelbcn gejagt: 

Die neuen Bestimmungen sind, soweit sie von den risherigen abweichen, zur Ver
meidung von Härten unter Berücksichtigung der Verhältnisse der einzelnen Apotheken 
mit entsprechender Fristbewilligung zur Geltung zu bringen. 

~ie Wvot~efenbetriebsorbnung gilt für ben gan0en Umfang be~ 1Jreuflijd)en 6tante5. 
2) Vgl. § 9 der Polizeiverordnung über den Handel mit Giften vom 22. Februar 

190G. (Wmtl. Wnmedg.) 
3 ) ~en Sfon0e!fionsem1Jfängern tuirb ba~er bei Übermittelung ber Sfon0e!fion5· 

urfunbe jeitens bes ffiegierungi31Jriijibenten 5ur ~flid)t gemad)t, oon ber jffia~l be~ für 
bie 9lnlage ber neuen Wvotnefe in Wusjid)t genommenen ilirunbftüde~ 2ln0eige 0u 
erftntten. "~or ftattge~abter j{}efid)tiqung bes ilirunbftüdes unb Q:rteilung ber ilie· 
ne~migung 0ur Q:inrid)tung barf bie 9ljJot~efe nid)t eingerid)tet unb oor f!attge~abter 
ffieoijion nic{Jt in \Betrieb geje~t werben." 

4 ) '1ler j{}e~ug einer 6 o m merw o ~nun g auf für3ere Seit würbe jelbftrebenb feiner 
@ene~migung bebürfen 9Cur ber mvot{Jefer fclbft, nid) t j eine \Ya m il ie' ift öllm jffio~nen 
in ber mvot~efe oervf!id)tet. Wb er es erfd)eint fta(llid) I ob jelbft biefe j{}eftimmung 
jid) rcd)t1id) begrünben liiflt. ,Sn ber reo. mv.o. ift fie nicf)t ent~alten. 
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Ausnahmen sind mit Genehmigung des Regierungspräsidenten zulässig. 
Das Haus, in welchem eine Apotheke sich befindet, muß außen mit 

der Bezeichnung "Apotheke" und neben dem Eingang mit einer für die 
Apotheke bestimmten Nachtglocke versehen sein. 

1. Die Offizin. 
§ 3. Die Offizin soll trocken, leicht lüftbar, hell und heizbar, mit 

Rezeptier- und Handverkaufstisch, sowie mit den erforderlichen Waren
gestellen ausgestattet sein, deren oberer Teil offene Reihen für die Stand
gefäße bietet, während der untere Schränke oder Schiebekästen aus geruch
losem Holze enthält, welch letztere in vollen Füllungen laufen oder Staub
deckel haben müssen. 

Die Warengestelle in den zu ebener Erde belegenen Räumen sollen so 
eingerichtet sein, daß zwischen der letzten Kastenreihe und dem Fußboden 
sich eine Luftschicht befindet 1 ). 

Die Offizin ist abends durch künstliche Beleuchtung von oben, ins
besondere am Hezeptiertische, gut zu erhellen. 

§ 4. Der Rezeptlertlsch soll geräumig, mit einer leicht zu reinigenden 
Platte versehen, auch bei Tage gut beleuchtet, mindestens mit einer feinen 
Tarierwage bis zu 1000 g Tragkraft, vier Handwagen, deren kleinste 5 g 
Tragfähigkeit hat, sowie den zugehörigen Gewichten von 200 g abwärts 2 ) 

und den erforderlichen Arbeitsgeräten ausgestattet, vom Handverkaufs
tische räumlich oder in sonst geeigneter Weise getrennt und gegen das 
Publikum abgesperrt sein. 

§ 5. Der Handverkaufstisch, welcher eine Verlängerung des Rezeptier
tisches sein kann, ist mit eigenen Wagen und Gewichten, sowie mit be
sonderen Geräten auszustatten; derselbe soll ebenfalls eine leicht zu reinigende 
Platte haben. 

§ 6. Für die Rezeptur sind mindestens folgende Geräte 3 ) erforderlich: 

1) 'Ilie !Befleibung bes ~ujies ber ~arengeftelte burd) eine mit .\.'luftlöd)em ver• 
fe~ene 6d)u~leifte entflnid)t ber !Beftimmung bes § 3 ber !BetriebSorbnung (IDiin.•lil:tl. 
IJom 3. Wpril 1901). 

2) 6ie~e aud) ben 'f!ier~u ge~örigen § 24. 
3) !Rad) ber 2lpot~efenbetrie6sotbnung follen in jeber !Boltapot~efe alfo ttJenigftens 

oor~anben fein(§§ 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22): 
a. für ben ffie~eptiertifd): 

1 :rarierttJage bis 1 kg :rragfraft; 
4 S)anbttJagen (bie fleinfte mit 5 g :rragfä~igfeit); 
~ettJid)te von 200 g abmärts; 
1 lil:mulfionsmörfer von $or3ellan ober IDlarmor mit S)o131Jiftilt; 
4 $or~ellanmötfer; 
2 eifeme $illenmörfer; 
2 $or~ellan·6albenmörfer; 
1 $illenmafd)ine aus lil:ifen; 
1 $illenmafd)ine aus S)ol3, S)attgummi ober S)om, figniert "~ift"; 
1 :rablettenmafd)ine; 
1 S)anbbampffod)er mit je 1 Snfunbierbüd)fe von Sinn unb $or3ellan nebft 
~olieroorrid)tungen; 
$uloerfd)iffd)en, 6pate1, ~öffel; 

b. für ben ~iftfd)ranf ber Dffi~in: je 1 IDiörfer, ~öffel, ~age, figniert 
"illift"; 

c. für bas IDiorp~iumfd)ränfd)en: je 1 IDiörfer, ~öffel, ~age, figniert "IDlor• 
p~inum"; 

d. für ben Soboformfaften: je 1 IDlörfer, ~öffel, ~age, figniert "3oboformium" 
(bie ~age aujier~alb auf3ubettJa~ren); 
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ein Emulsionsmörser von Porzellan oder Marmor mit hölzernem Pistill, 
vier Porzellanmörser außer den bezeichneten (Messingmörser sind da-

neben zulässig), 
zwei eiserne Pillenmörser, 
zwei Porzellansalbenmörser, 
je ein bezeichneter Porzellanmörser für Gifte, Morphinum, Jodoformium, 
eine eiserne und eine aus Holz, Hartgummi oder Horn hergestellte 

Pillenmaschine, letztere, für die Mittel der Tab. B des Arzneibuches 1 ) 

bestimmt, mit "Gift" bezeichnet, 
eine Vorrichtung zur Herstellung von zusammengepreßten Arznei

zubereitungen (Tabletten), 
ein Handdampfkocher mit je einer lnfundierbüchse von Zinn und 

Porzellan und den erforderlichen Koliervorrichtungen, 
außerdem Pulverschiffchen von Horn oder Hartgummi, Spatel, Löffel 

von Horn, Holz, Hartgummi oder edlem Metall, darunter bezeich
nete Löffel, je einer für Gifte, Morphinum und Jodoformium, 

endlich die erforderlichen Gefäße, Kästchen usw. zur Aufnahme der 
zu bereitenden Arzneien in ausreichender Zahl. 

Die Ausstattung mit Geräten, sowie mit Wagen und Gewichten (§ 4) 
richtet sich nach dem Umfange des Geschäftsbetriebes. 

§ 7. In der Offizin oder in einem an dieselbe anstoßenden Nebenraum 
ist eine Reinigungs-(Spül-)Vorrichtung, wenn möglich mit fließendem 
Wasser, anzubringen. 

e. füt ben ~anblletfaufiHijcf): eigene ~agen unb @etoicf)te; 
r. füt bie lmaterial· unb .lhäutetfammet: bie erfotbetlicf)en ~agen unb 

@etoicf)te; 
g. füt bie Gliftfammet: je 1 lmötjet, ~öffel, ~age, jigniett "Glift"; 
h. füt bas ~abotatotium: 

1 :I)am1Jffocf)• unb :I)efti1Iationsa1Jl.latat; 
1 ~imicf)tung füt freie \Jeuetung (~inbofen); 
1 ~tocfenjcf)tanf; 
bie etforbetiicf)en ~agen unb @etoicf)te; 
1 ~teile mit Sinn ober llet&innten ~Iatten; 
1 6cf)ränfcf)en für bie st'olier· unb ~tefltücf)et; 
je 1 st'olben 0u 1 ~iter nnb 500 g; 
1 lmeflfoloen 100 g mit lmarfe am ~alje; 
4 58olllJilJetten llon 5, 10, 20, 25 c-m; 
2 lmefllJiJ:Jetten i\lt 5 nnb 10 rm in 1/ 10 geteilt; 
2 5Bütetten 0u 25, 50 cm '/10 geteilt mit @las~aqn unb 6tatio; 
1 6cf)eibetricf)ter; 
1 @las0~1inber 100 cm mit @la5flölJjel in 1 cm geteilt; 
2 U~rgläjcr mit st'lemme; 
1 lmo~rjcf)e ober ~eft1J~aljcf)e ~age; 
1 ~~jiffator; 
1 ~uftbab; 
1 6iebet~ermometer; 
~alJillanö~rcf)en, 6iebefölocf)en, 5Becf)ergläjer, ffieagiergliifet; 
1 lmifrojfo1J; 
1 ~edolator; 

i. für bie 6toj3fammer: 
1 lmetaUmötjer; 
1 ~iege•, 6cf)neibe· ober 6tam1Jfmejjet mit 5Btett ober st'aften; 
6 6iebe 9'/t. 1-6. 

\Jerner müflen in jeber ~lJot~efe bie in § 26 genannten 5Bücf)er llor~anben fein. 
1) Unter "~t 0 neibucf)" toitb ftets bas geltenbe "~r0neibucf) für bas ~eutjcf)e 

ffieicf)" lletftanben (llgl. § 26). 
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§ 8. Die Arzneimittel sind in Behältnissen von Glas, Porzellan, Stein
gut, verzinntem Blech, geruchlosem Holz oder sonst geeignetem Material 
aufzubewahren. 

Die Arzneibehältnisse sind in den durch den Ministerialerlaß vom 
22. Juni 1896 (Min.-Bl. f. d. inn. V. S. 123) bestimmten Farbenl) nach der 
Nomenklatur des Arzneibuches 2 ) inhaltsgemäß in dauerhafter Schrift deut
lich zu bezeichnen; lackierte Papierschilder mit Druck- oder deutlicher 
Schrift sind zulässig. Für die Standgefäße der Säuren und Laugen, sowie 
des Bromum und Jodum ist radierte Schrift statthaft 3 ). Sämtliche Behält
nisse und Bezeichnungen sind in gutem Zustande zu erhalten. 

§ 9. Jedes Arzneibehältnis darf nur das der äußeren Bezeichnung 
entsprechende Arzneimittel enthalten; in geteilten Kästen oder in Kästen 
mit einzeln bezeichneten Einsatzgefäßen von geeignetem Material kann der
selbe Stoff in verschiedener Form (ganz und zerkleinert) aufbewahrt werden. 

Papierbeutel als Einlagen in Kästen sind unstatthaft. Auf Arznei
mittel, welche zur schnellen Abgabe verpackt in ordnungsmäßigen Behält
nissen aufbewahrt werden, findet diese Vorschrift keine Anwendung. 

Arzneispezialitäten dürfen nur dann gemeinsam in Schränken oder 
Schiebekästen aufbewahrt werden, wenn sie in abgeschlossenen Packungen 
sich befinden, einzeln bezeichnet, sowie ordnungsmäßig und übersichtlich 
aufgestellt sind. Eine äußere Bezeichnung der Schränke oder Schiebe
kästen ist in diesem Falle nicht erforderlich. 

§ 10. Die sehr vorsichtig aufzubewahrenden Mittel (Tab. B des Arznei· 
buches), sowie alle dort nicht verzeichneten Mittel von gleicher Wirktmg, 
mit Ausnahme des Phosphors, welcher in den Arzneikeller gehört, dürfen 
in der Offizin oder in einem geeigneten Nebenraum in kleinen Mengen in 
einem besonderen, äußerlich mit "Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" be
zeichneten Behältnis vorrätig gehalten werden. Hinter der äußeren Tür 
desselben, welche außer der Zeit der Benutzung stets verschlossen zu halten 
ist, müssen drei oder vier ebenfalls verschließbare Abteilungen (Schränkchen 
oder zum Verschließen eingerichtete Schubfächer), je eine zur Aufnahme 
der Alcaloida, bei welchen auch die Cyanverbindungen aufbewahrt werden 
können, Arsenicalia und Mercurialia sich befinden. Die Türen dieser Ab
teilungen sind mit entsprechender dauerhafter Bezeichnung zu versehen4). 

1) ~ie ~Ci\ eid)n un g b er 9! rt~n e i g e fäji e tuirb geregelt burd) ben Q:rlaji be!J Wlinifter!J 
i:Jer Wlebii\inalangelegenl)eiten oom 22. ~uni 1896 (f. :!.eil XV). ~ie \ßolit~eioerorb· 
nung über ben Sjnnbel mit OJiften fommt für i:Jiejen l)'all nid)t in 'SetradJt (Wiin.•Q:rl oom 
3. 2.lpril1901). 

2) 9"/adJ einem \lJiinAhl. oom 8. \ffiärt~ 1906 ift es unbrbcnflid), wenn in Wpo
tl)efen mit älteren Q:inrid)tungen auf ben CStanbgefäjien für Wrt~neijirupe bie frül)er 
üblid)e CSd)reibtueije es~ tU pu !3 neben ber je~igen 6irupui3 bi!J auf tu eitereil 1JUge!nj[en 
wirb. 

3 ) Q:ine gleid)e ~eftimmung ift in § 10 ber ~erorbnung oom 22. ~uni 1896 
(j. es. 274) unb in § 4 ber <Miftoerorbnung (j. s. 287) entl)nlten. 

4) ~gl. l)ietßU bie §§ 5-9 ber ~erori:Jnung über ben Sjanbel mit <Miften (:teil XVII). 
:Die für bie ~!potl)efen beftel)enben ~orjd)riften über bie Wufbetual)rung oon <Miften, 
10eld)e über bie ~orfdJtiflen ber Gliftoerorbnung 1)inausa~1Jen, jini:J nad) § 21 bet ~er· 
orbnung oom 22. j\'ebruar 1906 in straft geblieben. ltber bie ~et~eid)nung ber Wb· 
Ieilungen be!J <Miftjd)ranfe!J ergingen folgenbe lffiin.·~efd)eibe: 

Die Bezeichnung "Vegeta bilia" an der Abteilung des Giftschrankes, welche die 
Alkaloide enthält, ist sinnentsprechend und war früher ganz gebräuchlich, daher nicht 
zu beanstanden. 

Die Bezeichnung "Hydrargyra" statt "Mercurialia" an den Giftbehältnissen 
oder den Geräten, ebenso die Bezeichnung "Medicamenta tab. B." darf als sinnent
sprechend belassen werden. 
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In diesem Giftbehältnis oder in einem besonderen Kästchen müssen 
sich die mit "Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" bezeichneten Geräte, 
mindestens: 1 Wage, 1 Löffel, 1 Mörser ebenfalls befinden; dieselben sind 
stets für die Verabfolgung und Verarbeitung jener Stoffe zu benutzen und 
nach dem Gebrauch sorgfältigst zu reinigenl), 

Der Schlüssel zum Giftbehältnis ist zuverlässig aufzubewahren2), 
§ 11. Die vorsichtig aufzubewahrenden Mittel (Tab. C des Arznei

buches), sowie alle dort nicht verzeichneten Mittel von gleicher Wirkung 
sind in besonderen, nur für diese Mittel bestimmten Abteilungen der Waren
gestelle unterzubringen 3 ). 

§ 12. Morphinum und dessen Salze, sowie für die Rezeptur vorrätige 
Zubereitungen derselben (Verreibungen, Lösungen) sind in der Offizin in 
einem besonderen, lediglich für diesen Zweck bestimmten, verschließbaren, 
mit "Tab. C" bezeichneten Schränken, welches aber von dem sonstigen 
Aufstellungsplatz der Mittel der "Tab. C" entfernt angebracht sein muß, 
aufzubewahren. 

Als Zubereitungen des Morphinum und seiner Salze für die Rezeptur 
sind allein zulässig: 

1. eine Verreibung von 1 T. des Morphinum hydrochloricum oder eines 
anderen Morphinumsalzes mit 9 T. Zucker; 

2. Lösungen von 1 T. dieser Salze in 49 T.: 
a. Aqua destillata, 
b. Aqua amygdalarum amararum. 

Als Standgefäße für Morphinum, dessen Salze und die vorbezeichneten 
Zubereitungen sind dreieckige Gläser zu verwenden, welche an einer Seite 
die vorschriftsmäßige Bezeichnung des Inhalts in eingebrannter roter Schrift 
auf weißem Schilde tragen 4). 

1 ) :Ilafi jebe Wbteilung bei! ®iftfdjtänfdjens bejonbete @etäte ~oben müfite, ift fomit 
nidjt etfotbetlidj. (8 genügt eine mlage, ein ilöffel unb ein !mötfet füt alle Wbteilungen 
~ujammen. ~efonbete @etoidjte btaudjen nidjt tJot~anben ~u fein, toie fidj audj aus § 8 
ber @ifttJetotbnung beutlidj etgibt (f. ®. 289). 

2 ) Q:ine beftimmte 113etfon, toeldje bie ® dj 1 ü II e 1 an fidj ~u neljmen ~at, ift nidjt 
genannt. Q:s toitb alfo genügen, ben ®djlüjiel aum ®iftfdjtanf tagsübet am ffieae4Jtiet• 
tijdj obet im Sfontot auf~ubetoa~ten. 

3 ) .1)iet~u etgingen folgenbe !min.•Q:tlajie: 
Die Anbringung besonderer Mahnungen zur Aufmerksamkeit an den Ge

fäßen einzelner differenter Mittel ist durch die geltenden Bestimmungen nicht ver· 
boten (1899). 

Auf den Standgefäßen der trocknen narkotischen Extrakte genügt die 
einfache Bezeichnung Extr. Belladonn. sicc., Digit. sicc. usw. Zusätze wie: 1 + I, 
sumatur duplum u. dgl. sind nicht notwendig. (3. April 1901). 

Die Aufbewahrung von H ydrarg. oxyd ul. nigr. unter den vorsichtig aufzu. 
bewahrenden Arzneimitteln kann nicht beanstandet werden. (3. April 1901). 

Migränin, mit einem Gehalte von nur 9 T. Coffein auf 90 T. Antipyrin, ist zu 
den Mitteln der Tabelle C des Arzneibuches für das Deutsche Reich nicht zu rechnen; 
die Standgefäße für Migränin in den Apotheken sind deshalb mit schwarzer Schrift 
auf weißem Grunde zu bezeichnen. (20. Februar 1900.) 

Die mit Sublimat und Jodoform usw. getränkten Verbandstoffe sind ohne Ein
schränkung dem freien Verkehr überlassen, können daher von Apothekern anstandslos 
ohne ärztliche Verordnung abgegeben werden; eine Verweisung dieser Stoffe in den 
Separandenraum oder Giftschrank würde den Verkehr ohne zwingenden Grund er
schweren. (15. Februar 1892.) 

4 ) mlie aus § 6 bet ~ettieMotbnung fotoie § 9 bet ®ifttJetotbnung (f. :teil XVII) 
~ettJotge~t, müjjen audj bejonbete @etäte füt !mot4J~ium (mlage, !mötfet, ilöffel) 
tJot~anben fein. Übet biejelben bejagt ein !min.•Q:tl. tJon 1899 folgenbes: 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Auf!. 15 
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Der Innenraum des Schränkchens muß aus zwei Abteilungen bestehen, 
deren eine, mit verschließbarer Tür versehen, für die unvermischten Mor
phinumpräparate bestimmt ist, während in der anderen offenen die Lösungen 
und Mischungen aufzubewahren sind. 

Es ist verboten, abgeteilte Pulver von Morphinum oder dessen Salzen, 
sowie von Hydrargyrum chloratum oder - abgesehen von Abs. 2 Nr. I 
dieses Paragraphen - Verreibungen dieser Mittel mit anderen Stoffen vor
rätig zu halten. 

§ 13. Lösungen von Extrakten mit Ausnahme der narkotischen!), 
abgeteilte Pulver für die Rezeptur2), zusammengepreßte Arzneizuberei
tungen, welche Arzneistoffe der Tabellen B oder C des Arzneibuches ent
halten, mit Ausnahme der Santoninum bis 0,05 g oder Coffei:num bis 0,1 g 
enthaltenden3), fertige Abkochungen, Aufgüsse, mit Ausnahme der in das 
Arzneibuch aufgenommenen, dürfen nicht vorrätig gehalten werden. 

Salzlösungen vorrätig zu halten, ist gestattet, wenn die gelöste Sub
stanz nicht zersetzbar und die Lösung haltbar ist; das Lösungsverhältnis 
ist auf der Signatur des Standgefäßes in gleicher Weise wie die Bezeichnung 
des Inhalts zu vermerken4). Die Lösungen sind ordnungsmäßig aufzu
bewahren. 

Die Bezeichnung "Gift" auf den für die Dispensation vom Morphin bestimmten 
Geräten ist mit Rücksicht auf die ungenügende Unterscheidung von den Geräten für 
die Arzneistoffe der Tab. B nicht zulässig. Die Geräte sind entweder mit "Tab. C" 
oder mit "Morphinum" zu bezeichnen. 

1 ) Böjungen natfotijd)et Q:~ttafte nad) ~orjd)rift bei3 Wr~neibud)i3 bereitet 
( Q:~traft 10, )lliajjer 6, ~ll~~erin 3, )llieingeift 1) bürfen aljo oottätig gel)alten werben. 

2) ~er § 12 ocrbietet bai3 ~ottätigl)alten abgeteilter jßuloer oon 9JlorlJ1)ium unb 
~alomel, ber § 13 bai3 ~onätigl)alten abgeteilter jßuloer überl)aulJt, inbei3 nut oon 
jold)en, weld)e für bie ~te~elJtur bienen. Wbgeteilte jßuloet für ben ~anboetfauf 
bürfen oottätig gel)alten werben. ~iefelben bürfen aber natüdid) nur jold)e ®toffe ent• 
l)alten, beten Wbgabe im ~anboedauf nad) ben l)ierüber beftel)enben ~orjd)riften (f. 
~eil XV) ~uläjjig ift. ~er lnebenfa~: "weld)e Wr~neiftoffe ber ~abellen B obet C bei3 
Wr0neibud)i3 entl)alten" be0ie1)t fiel) nur auf "0ujammengelJteflte Wr~nei~ubereitungen", 
n id) t aud) auf "abgeteilte jßuloer für bie ffie~elJtur". 

3 ) ~ier~u erging folgenber ergän~enber Wlin .• Q:d. oom 31. ~e~ember 1906: 
Die Bestimmung im § 13 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 

über das Vorrätighalten zusammengepreßter Arzneizubereitungen, die Arznei
mittel der Tabellen B oder C des Arzneibuches enthalten, findet sinngemäße Anwen
dung auch auf die zusammengepreßten Zubereitungen aller in jenen Tabellen nicht 
verzeichneten Arzneimittel von gleicher Wirkung. 

Bei Arzneimitteln, deren Zugehörigkeit zu den Mitteln der Tabellen B oder C 
nicht unzweifelhaft feststeht, kann bis zur anderweiten Entscheidung den Apothekern 
die Aufbewahrung und Beschilderung überlassen bleiben. 

0n einer ~erfügung oom 14. 0uli 1905 gab ber )Berliner jßoli~eijJräfibent befannt: 
daß nach Entscheidung des Herrn Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten 

vom 28. Juni 1905 das Verbot in § 13 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 
1902 sich nur auf das Vorrätighalten von zusammengepreßten Arzneizubereitungen 
bezieht, es aber den Apothekern überlassen bleibt, auf ärztliche Verordnungen ver
langte Präparate dieser Art von Fall zu Fall zu beschaffen. 

4) Über bie 5Se~eid)nung ber Böjungi3oer1)ältnifie erging nad)ftel)enber 
Wlin .• Q:rl. oom 28. Wlai 1902: 

Auf die an die Technische Kommission für pharmazeutische Angelegenheiten ge
richtete, mir vorgelegte Eingabe vom 5. März d. J. erwidere ich nach Anhörung der 
Kommission, daß das Arzneibuch für das Deutsche Reich (IV. Ausg.) auf Seite 19 
unter 2 Anweisung gibt, wie ein durch Bindestriche bezeichnetes Lösungsverhältnis 
aufzufassen ist. Seitdem ist es in den Apotheken ein allgemeiner Gebrauch geworden, 
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§ 14. Diejenigen Mittel, welche durch Lichteinfluß leiden, sind in 
schwarzen oder gelben Gläsern oder sonst nach Vorschrift des Arzneibuches, 
alle übrigen Mittel so aufzubewahren, daß sie in tadellosem Zustande bleiben; 
narkotische und aromatische Pflanzenteile sollen in gut schließenden Be
hältnissen, Jodoformium mit den bezeichneten Dispensiergeräten in einem 
besonderen Schrank oder Kasten untergebracht werden. Eine bezeichnete 
Wage für Jodoformium ist außerhalb dieses Behältnisses gesondert auf
zubewahren. 

§ 15. Die Standgefäße und Schiebekästen sind in Gruppen alphabe
tisch übersichtlich zu ordnen. 

2. Die Material- und Kräuterkammer. 
Vorratsraum für die trocken aufzubewahrenden Mittel, mit der Giftkammer 

oder dem Giftverschlag. 

§ 16. Dieser Vorratsraum, welcher zur Aufnahme aller trocken auf
zubewahrenden Mittel dient, soll hell, trocken, leicht lüftbar und mit ein
fachen, dauerhaft gestrichenen Warengestellen, sowie den erforderlichen 
Wagen und Gewichten!) ausgestattet sein. Schiebekästen müssen aus 
geruchlosem Holz gefertigt sein, in vollen Füllungen laufen oder Staub
deckel haben. 

Ist für größere Vorräte ein besonderer Raum, z. B. eine besondere 
Kräuterkammer, vorhanden, so ist derselbe entsprechend am;zustatten. 

§ 17. Die Giftkammer2) soll sich in dem Vorratsraume(§ 16) befinden 
und eine durchbrochene oder feste Umwehrung haben, welche außer der 
Zeit der Benutzung stets verschlossen zu halten ist. Sie muß durch Tages
licht gut erhellt und so geräumig sein, daß ein erwachsener Mensch sich 
zum Abwägen der Gifte frei darin bewegen kann. Die Eingangstür ist an 
der Außenfläche auf schwarzem Grunde in weißer Schrift mit der Bezeich
nung "Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" zu versehen. 

In der Giftkammer ist der mit dem erforderlichen Arbeitstische (Dis
pensierplatte) versehene Giftschrank aufzustellen, dessen Tür in gleicher 
Weise wie die Eingangstür zur Giftkammer zu bezeichnen und außer der 
Zeit der Benutzung stets verschlossen zu halten ist. [n dem Giftschranke 
müssen sich die im § 10 erwähnten drei oder vier verschlossenen und an 
den Türen entsprechend bezeichneten Abteilungen für die Vorräte der sehr 
vorsichtig aufzubewahrenden Mittel befinden. Die im § 10 bezeichneten 
Geräte müssen auch hier vorhanden sein. 

alle Angaben, betreffend das Lösungsverhältnis, möge dasselbe durch Doppelpunkte, 
Bindestriche, Bruchstrich oder Klammern bezeichnet sein, ebenso aufzufassen. Es 
ist daher ein Rezept - Solutio acidi borici 10 : 500 - so auszuführen, daß 10 g Bor
säure in 490 g Wasser gelöst werden, und ist dementsprechend dasselbe zu berechnen. 
Bei Verordnungen, auf welchen nicht ausführbare Lösungsverhältnisse angegeben sind, 
ist Rücksprache mit dem Arzt zu nehmen. 

~ine gleicf)e ~eftimmung. ift in ber ~eutjcf)en Wqneita!e ßiffer 12 b ent~alten. 
1 ) ~in W/in.·~tl. tlOm 20. iJeoruar 1900 oejagt ~ier5U: 
Die Zahl und Art der für die Laboratorien und die Materialstuben 

der Apotheken erforderlichen Wagen und Gewichte wird in jedem Einzelfalle durch 
den Umfang des Geschäftsbetriebes bestimmt. Das Vorhandensein von Präzisions
wagen, deren Tragfähigkeit weniger als I kg beträgt, kann in diesen Geschäftsräumen 
nur dann verlangt werden, wenn der Geschäftsbetrieb solche Wagen erforderlich macht. 

2) !Bgl. ~iequ §§ 5-9 ber ®ifttJerorbnung (:teil XVII). iJür Wfjot~efen oefte~t 
nacf) ber ®iftiJerorbnung eine !Ber+Jflicf)tung 5ut Wnlage einet oefonberen ®iftfa m mer 
nicf)t, fonbern bic !Borräte fönnen in ber Offi5in untergeoracf)t toerben. 

15* 
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Wo die Verhältnisse die Anlage der Giftkammer in dem Vorratsraume 
nicht gestatten, darf ein anderer, sicher und wenn möglich neben dem 
Vorratsraume belegener, von den Wohnräumen und Wirtschaftsgelassen 
völlig getrennter Raum dazu benutzt werden. 

Sollten vorübergehend größere Mengen zubereiteter Gifte gebraucht 
werden, so können dieselben in dichten und festen und fest verschlossenen 
Behältnissen auch außerhalb des Schrankes in der Giftkammer mit den 
zur Herstellung solcher Giftmischungen dienenden Gefäßen usw. aufgestellt 
weraen. 

Der Schlüssel zum Giftschrank ist zuverlässig aufzubewahren 1 ). 

Ist der Bedarf an Gift so gering, daß der gesamte Vorrat in dem Gift
behältnis der Offizin aufbewahrt werden kann, so ist eine besondere Gift
kammer nicht erforderlich. 

Der Handel mit Giften ist durch die Polizeiverordnungen vom 24. August 
I895 und I6. Oktober 1901 geregelt2). 

§ I8. Ein etwa vorhandener Trockenboden soll fugendicht und sauber 
gehalten sein. 

3. Der Arzneikeller. 

Vorratsraum für die kühl aufzubewahrenden Mittel. 

§ 19. Die kühl zu bewahrenden Arzneimittelvorräte gehören in den 
Arzneikeller, welcher gepflastert oder zementiert oder asphaltiert oder ge
dielt, möglichst hell, luftig und trocken sein soll. 

An gleicher Stelle ist auch, vor Licht geschützt, der tierische Impf
stoff aufzubewahren. Der Verkehr mit Impfstoff unterliegt den Vorschriften 
des Erlasses vom 28. Februar I9003). 

Der Arzneikeller ist in ähnlicher Weise wie die Materialkammer ein
zurichten, jedoch ist eine Wage nicht erforderlich. 

Falls ein Keller wegen Grundwassers oder aus sonstigen triftigen 
Gründen nicht brauchbar ist, so kann an seiner Stelle ein Gewölbe oder ein 
großer Wandschrank im Erdgeschoß benutzt werden. Dieser Raum darf 
so wenig wie der Arzneikeller mit Wirtschaftsräumen oder dem Labora
torium in unmittelbarer Verbindung stehen. 

Der Phosphor muß im Arzneikeller, und zwar unter Wasser, in einer 
mit Glasstöpsel verschlossenen, bezeichneten Flasche, welche in Sand oder 
Asbest in einer außen lackierten, bezeichneten Eisenblechkapsel steht, 
aufbewahrt und nebst allen Phosphorzubereitungen in einer Mauernische, 
welche mittels einer eisernen oder mit Eisenblech beschlagenen, bezeichneten 
Tür verschlossen ist, oder in einem eisernen Schranke oder in einer anderen, 
gleich feuersicheren Weise unter Verschluß aufgestellt werden. 

§ 20. Wenn besondere Räume zur Aufnahme überschießender Vor
räte, welche in den vorhandenen Standgefäßen nicht untergebracht werden 
können, eingerichtet sind, so müssen dieselben unter Berücksichtigung 
der Vorschriften über die Absonderung der vorsichtig aufzubewahrenden 
Mittel bei deutlicher Bezeichnung der Behältnisse ordentlich gehalten 
werden. 

Mittel der Tab. B des Arzneibuches dürfen hier niemals Platz 
finden. 

I) !Bgl. ljier5u bie IJCotr 2 auf 6eite 225. 
2) .;\'e~t $.!8. IJom 22. iJebruar 1906 (f. ~eil XVII). 
3) 5ielje 6eite 258. 
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4. Das Laboratorium. 1 ) 

§ 21. Das Laboratorium soll nach Größe und Ausstattung dem Ge
schäftsbetriebe entsprechen, hell und leicht lüftbar, feuersicher, am Fuß
boden wasserdicht und mit feuerfester Decke versehen sein2). 

Dasselbe soll mindestens mit einer kleinen Dampfkoch- und Dampf
destillationsvorrichtung3) nebst erforderlichen Ausrüstungsgegenständen, 

1) 0n bem W1Jot~efenlabotatorium fönnen jebet&eit audj djemijdje Unter· 
judjungen tJon \Ra~rungi3mitteln, @enuflmitteln, @ebraudji3gegenftänben ober 
1J~~jiologijdje Unterludjungen (~arn, IDCagenjaft, ®1Jutum ujro.) aui3gefü~rt werben. 5Bei 
Wui3fü~rung bafteriologijdjer 2!rbeiten finb jebodj bie burdj 5Bf. bei3 ffieidji3fan&leri3 
tJom 4. IDCai 1904 (ffi.@.5Bl. 6. 159) tJeröffentlidjten, tJom 5Bunbei3rat auf @runb bei3 
§ 27 bei3 @eje~ei3 betr. bie 5Befäm1Jfung gemeingefä~rlidjet Shanf~eiten erlajjenen !Bor· 
jdjriften übet bai3 Wrbeiten unb ben !Berfe~t mit Shanf~eiti3enegern, 
nußgenommen ~efterreger, ßU berüdjidjtigen. ~iefelben beftimmen folgenbei3: 

§ I. Wer mit den Erregern der Cholera 0der des Rotzes oder mit Material, 
welches solche Erreger enthält, arbeiten will, ferner wer derartige Erreger in leben
dem Zustand aufbewahren oder abgeben will, bedarf dazu der Erlaubnis der Landes
zentralbehörde . . . Die Erlaubnis darf nur für bestimmte Räume und nur nach 
Ausweis der erforderlichen wissenschaftlichenAus bildungerteilt werden. 

§ 2. Wer mit anderen als den im§ l bezeichneten Erregern von Krankheiten, 
welche auf Menschen übertragbar sind, oder von Tierkrankheiten, welche der Anzeige
pflicht unterliegen, oder mit Material, welches solche Erreger enthält, arbeiten will, 
ferner wer derartige Erreger in lebendem Zustand aufbewahren will, bedarf dazu der 
Erlaubnis der zuständigen Polizeibehörde des Ortes, in welchem der Arbeits- oder 
Aufbewahrungsraum liegt. Die Erlaubnis darf nur für bestimmte Räume und nur 
nach Ausweis der erforderlichen wissenschaftlichen Ausbildung erteilt 
werden ... 

§ 5. Die im § l Abs. l, § 2 Abs. 1 bezeichnete Tätigkeit ... ist einzustellen, wenn 
die Erlaubnis der Landeszentralbehörde oder Polizeibehörde zurückgenommen oder 
wenn die Tätigkeit von der zuständigen Behörde untersagt wird. Die Zurücknahme 
der Erlaubnis oder die Untersagung soll erfolgen, wenn aus Handlungen oder Unter
lassungen der betreffenden Person der Mangel derjenigen Eigenschaften erhellt, welche 
für jene Tätigkeit vorausgesetzt werden müssen. 

2) Übet bie feuerjidjere Wnlegung bei3 ,12aboratoriumi3 erging nadjfte~enbet 
IDCin.-~rl. tJom 22. 0uni 1894: 

Der § 21 des Erlasses vom 16. Dezember 1893, die Einrichtung und den Betrieb 
der Apotheken betreffend, macht einen Unterschied zwischen feuersicher und feuer
fest, indem er vorschreibt, daß das Laboratorium überhaupt feuersicher, die Decke 
aber feuerfest sein soll. Danach genügt es, daß in den Wänden etwa vorhandene Holz
teile berohrt und mit einer 2 cm starken Kalk- oder Zementschicht überputzt sind. 
Dagegen muß von einer feuerfesten Decke verlangt werden, daß sie entweder ganz 
gemauert, also gewölbt oder durch einen Mantel von Wellblech geschützt sei, welcher 
letztere an den Deckenteilen befestigt sein kann. 

Mit Rücksicht jedoch darauf, daß explosive oder feuergefährliche Stoffe in den 
Apothekerlaboratorien heutzutage kaum noch zur Verarbeitung gelangen, will ich es 
bei den bestehenden Apothekern als genügend ansehen, wenn die Decke keine freien 
Holzteile zeigt, sondern wenn diese, soweit sie vorhanden sind, in der vorgedachten 
Weise durch eine Kalk- oder Gipsschicht von mindestens 2 cm Stärke bekleidet sind. 

Bei Neuanlagen von Laboratorien aber muß es jedenfalls bei der Forderung einer 
feuerfesten Decke verbleiben. 

3 ) ~ier&u erging ein gerneinfamer ~rl. ber IDCinif!et für ~anbei unb @etverbe 
unb bet IDCeb.·Wngelegen~eiten tJom 16. 0anuat 1894. 

Min.-ErL, betr_ die Dampfapparate in den Laboratorien der Apotheken. 
Vom 16. Januar 1894. 

Die in den Laboratorien der Apotheken verwendeten Dampfapparate lassen sich 
von dem Gesichtspunkte der Betriebsüberwachung aus in drei Gruppen teilen: 
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einer Einrichtung für freie Feuerung und einem Trockenschrank sowie mit 
den erforderlichen Wagen und Gewichten ausgestattet sein. 

Mit Genehmigung des Regierungspräsidenten kann der Trockenschrank 
auch an einem anderen Orte aufgestellt werden, muß dann aber verschließ
bar sein und den sonstigen Vorschriften entsprechen. 

Eine Presse mit Zinn- oder verzinnten Einsätzen (Platten}, sowie ein 
mit Luftlöchern versehenes Schränkchen zur Aufbewahrung der Kolier
und Preßtücher ist hier oder an einem benachbarten anderen Orte sach
gemäß aufzustellen. Die Kolier- und Preßtücher (Beutel) sind, soweit 
erforderlich, zu bezeichnen. 

I. die regelmäßigen, mit höherem Druck betriebenen Dampfkessel, 
2. die offenen, sogenannten Dampfkessel, 
3. die Apothekerkessel von geschlossener Bauart. 

Die zu I. bezeichneten Kessel unterliegen den Vorschriften über die Genehmigung 
und Untersuchung der Dampfkessel (Anweisung des Ministers für Handel und Gewerbe 
vom 16. März 1892/6. Mai 1893}. Sie umfassen ohne Ausnahme alle die Kessel, die 
mit einem höheren Überdrucke als dem einer halben Atmosphäre betrieben werden. 

Die offenen Apothekerkessel - meist Gefäße, deren Deckplatten mit Löchen 
versehen sind, in die Töpfe ohne weitere Befestigung eingehängt werden - unterliegen, 
da sie als Dampfkessel nicht angesehen werden können, den für Dampfkessel erlassenen 
Vorschriften nicht. 

Die Apothekerkessel von geschlossener Bauart endlich, die meist so hergestellt 
sind, daß die Töpfe durch Einschrauben oder durch einen festen Verschluß (Bajonett-, 
Bügelverschluß usw.) gehindert sind, sich bei entstehendem Oberdruck zu heben, müssen 
rechtlich als Dampfkessel angesehen werden und deshalb entweder allen Vorschriften 
des Dampfkesselrechts unterstellt, oder nach § 22 Abs. 3 der allgemeinen polizeilichen 
Bestimmungen über die Anlegung von Dampfkesseln (Bekanntmachung des Reichs
kanzlers vom 5. August 1890, R.G.Bl. S. 163) mit der Atmosphäre durch ein unver
schließbares in den Wasserraum hinabreichendes Standrohr von nicht über 5 m Höhe 
und mindestens 8 cm Weite verbunden werden. 

Da jedoch die Betriebsgefahr bei der geringen Größe dieser Apparate und dem 
unbedeutenden Druck, mit dem sie betrieben werden, nur unerheblich ist und sich 
noch dadurch mindert, daß sie meist von sachverständigen und überlegten Personen 
gebraucht werden, so werden für diese Apothekerkessel von geschlossener Bauart auf 
Grund des gedachten § 22 Ziffer 3 folgende Erleichterungen zugelassen: 

An Stelle des in den Wasserraum hinabreichenden 8 cm weiten Standrohrs darf 
ein vom Dampfraum ausgehendes und von ihm nicht abschließbares offenes Stand
rohr entweder in Hebform oder nach Art der abgekürzten Manometer mit mehreren auf 
und nieder steigenden Asten oder Schenkeln angewendet werden, bei dem die Summe 
der Längen der aufsteigenden Schenkel bei Wasserfüllung 5 m, bei Quecksilberfüllung 
368 mm nicht übersteigen darf, und dessen lichte Weite bei einem Inhalte des Kessels 
von 0-60 I wenigstens 25 mm, von 60-951 wenigstens 30 mm, von 95-160 I wenigstens 
40 mm, von 160-250 I wenigstens 50 mm, von 250-350 I wenigstens 60 mm, von 350 
bis 450 I wenigstens 70 mm, von 450 oo I wenigstens 80 mm betragen muß. 

Für Apothekerkessel bis zu 60 I Inhalt darf von einem Standrohre gänzlich abge
sehen werden und an seine Stelle ein direkt belastetes Sicherheitsventil treten. 

\}erner erliefl ber S,;lanbegminifter unter bem 14. WlJril 1898 nod) folgenbe !Be· 
ftimmung: 

Auf Grund der Ziffer 3 des § 22 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
5. August 1890 (R.G.Bl. S. 163) über die Anlegung von Dampfkesseln bestimme ich 
hierdurch, daß bei Kochkesseln, worin Dampf aus Wasser durch Einwirkung von 
Feuer erzeugt wird, an Stelle des 5 m hohen und 8 cm weiten, in den Wasserraum 
reichenden Standrohrs allgemein gestattet werde, vom Dampfraum ausgehende, nicht 
abschließbare Rohre in Heberform oder mit mehreren auf und ab steigenden Schen
keln anzuwenden, deren aufsteigende Aste zusammen bei Wasserfüllung nicht über 
5 m, bei Quecksilberfüllung nicht über 0,37 m Höhe haben dürfen, während der lichte 
Durchmesser runder Rohre überall bei einer wasserberührten Heizfläche 
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Die in dem Arzneibuche vorgeschriebenen Reagentien und maßanaly-
tischen Lösungen nebst den dazu gehörigen Gerätenl), nämlich mindestens: 

ein Kolben zu 1 I, 
ein Kolben zu 500 g, 
ein Kolben zu 100 g Inhalt mit engem Hals und einer Marke, 
vier Vollpipetten von 5, 10, 20, 25 ccm, 
zwei Meßpipetten zu 5 und 10 ccm Inhalt, in 1 / 10 ccm abgeteilt, 
zwei Büretten zu 25-50 ccm Inhalt, in lj10 ccm abgeteilt, mit Glas-

verschluß versehen, nebst Stativ, 
ferner: 

ein Scheidetrichter, 
ein Glaszylinder zu 100 ccm Inhalt mit Glasstöpsel, ohne Tülle, in 1 ccm 

abgeteilt, 
zwei Uhrgläser mit Klemme, 
eine Wage zur Bestimmung des spezifischen Gewichts und für feinere 

Wägungen (z. B. eine Mohrsehe oder Westphalsche Wage), 
ein Exsikkator, 
ein Luftbad, 
ein Siedethermometer, 
mehrere Kapillarröhrchen, 
mehrere Siedekölbchen, Bechergläser und Reagierzylinder, 
ein Mikroskop2), 
ein Perkolator, 

sind vorrätig zu halten und sachgemäß in den Geschäftsräumen aufzu
bewahren. 

betragen muß. 

bis zu I 
2 
3 
4 
5 
6 
7,5 
8,5 

10,0 
11,5 
13,0 

über 13,0 

qm mindestens 25 mm 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

Hat das Standrohr oder ein Teil desselben einen anderen Querschnitt, so ist eine 
Querschnittsgröße maßgebend, die der Kreisfläche mit dem angegebenen Durchmesser 
gleichkommt. 

Durch diese Vorschriften, die auch auf die Verfügung vom 16. Januar 1894 (B. 
12 855 M. f. H. und M. 217M. d. g. A.) für Apothekerkessel sinngemäß Anwendung 
finden, werden alle früheren Erlasse, die sich auf den gleichen Gegenstand beziehen, 
aufgehoben. 

'IIie in ben Bauoratorien bet %f~ot~efen !.Jot~anbenen, lebiglidj 3u ~~arma3eutijdjen 
ober Untenidjti33tvecfen benu~ten 'IIeftilliera~~atate, jinb !.Jon bet ftänbigen stoutrolle 
frei, audj tvenn bet 'IIam~ffejjel b3tv. bie gtöf3ete 5Blaje me~t ali3 17,175 I 3n~alt ~at. 
'IIagegen ift bie stouttolle übet bie 3um %fbtteiben !.Jon ffiCaijdje geeigneten 'IIeftilliet~ 
a~~atate in %f~ot~efen, tvenn bie 5Blajen einen 17,175 I überfteigenben 3n~alt ~aben, 
auftedjt 3u er~alten (ffiCinABerf. oom 10. 'IIe3ember 1881). 

1) Q;ine )Ber~flidjtung 3ut Q;idjung biejet @eräte für bai3 Bauoratorium bet %f~o~ 
t~efer liegt nidjt !.Jot. )Bgl. ~ietüber bie %fui3fü~rungen auf 6eite 75. 

2 ) Um bie !.Jom %rr3neibudj !.Jotgejdjtiebenen Unterjulijungen aui3fü~ren 3u 
fönnen, ift ei3 erforberlidj, baf3 bai3 ffiCiftojfo~ mit einem :Ofularmiftometet au~ 
geftattet ift. 
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Für diejenigen Reagentien, welche in einem anderen Raum der Apotheke 
in gebrauchsfähigem Zustande vorrätig gehalten oder welche bei Bedarf 
hergestellt werden, sind besondere Gefäße nicht erforderlich. 

5. Die Stoßkammer. 

§ 22. Zum Zerkleinern der Arzneimittel dient ein besonderer, heller 
Raum, in welchem außer einem Arbeitstische die erforderlichen Werkzeuge 
(Metallmörser, Wiege, Schneide- oder Stampfmesser mit Brett oder Kasten 
und dgl.) ihren Platz finden. Die im Arzneibuche geforderten Siebe sind. 
mit den vorgeschriebenen Nummern versehen, an geeignetem Platze, gegen 
Verunreinigung geschützt, aufzubewahren. Siebe für stark wirkende und 
stark riechende Mittel sind entsprechend zu bezeichnen 1 ). 

§ 23. Alle Nebenräume, mit Ausnahme der in den §§ 18 und 20 er
wähnten, sind mit einem Arbeitstisch auszustatten; sie sind außer der Zeit 
der Benutzung tunliehst verschlossen zu halten. 

§ 24. Sämtliche Wagen in der Offizin wie in den Nebenräumen von 
1 kg Tragfähigkeit abwärts müssen ebenso wie sämtliche Gewichte von 
500 g abwärts präzisiert sein und den Bestimmungen der Eichordnung 
für das Deutsche Reich vom 27. Dezember 1884, der Bekanntmachung 
vom 27. Juli 1885 (Reichsgesetzbl. 1885, S. 14 und 263) und der Bekannt
machung über die Prüfung der Wagen und Gewichte in den Apotheken 
vom 10. Juli 1895. entsprechen 2 ). 

Alle zwei Jahre sind sämtliche in der Offizin und den Nebenräun1en 
in Gebrauch befindlichen Wagen und Gewichte dem nächstliegenden König!. 
Eichungsamt zur Prüfung vorzulegen. Handelswagen und Handelsgewichte 
dürfen auch dem nächstliegenden Gemeindeeichungsamt zur Nacheichung 
vorgelegt werden. 

Damit die Frist von zwei Jahren möglichst innegehalten wird, soll die 
Vorlegung alle zwei Jahre in demselben Halbjahre stattfinden, in welchem 
die erste Vorlegung stattgefunden hat. 

Der Nachweis der erfolgten Vorlegung wird durch die darüber von dem 
Eichungsamte auszustellende Bescheinigung geführt. 

§ 25. Die Vorschriften der §§ 8, 9, 11, 13, 14 und 15 gelten auch für 
die Vorratsräume. Ausgenommen sind die im § 14 für Jodoformium ge
troffenen Bestimmungen. 

§ 26. In jeder Apotheke müssen vorhanden sein 3): 
das Arzneibuch für das Deutsche Reich4), 

1 ) 1:liefet @lat; ift nad) einem IDiinABefd)eib uom Sa1Jre 1899 ba~in 3u tJetfte~en, 
bajj, fobalb fid) bas !BebütfniS füt ben Qlebtaud) eines @liebes für ftarftvitfenbe Wlittel 
in bet 2l~ot~efe ergibt, ein fold)es 3u befd)affen unb entf~ted)enb 3u be3eid)nen ift. 

2) 6ie~e ~ietüber %eil VI, IDiajj· unb Qletvid)tstvefen, ®eite 70. 
3) 1:lie !Beftimmung tviebet~olt fid) im § 15 bet 2lntveifung für bie amtlid)e ~e· 

fid)tigung bet 2l~otqefen (f. %eil XVIII). 
4) guqeit gilt bie uiette 2lusgabe bes 2lr3neibud)es. 1:lie ba0u etlaffenen ij;in· 

füqrungstJerotbnungen lauten: 

Bk. des Reichskanzlers, betr. das Arzneibuch für das Deutsche Reich. 
Vom 30. Juni 1900. 

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 7. Juni 1900 beschlossen, daß das Arznei
buch für das Deutsche Reich, vierte Ausgabe, vom I. Januar 1901 ab an Stelle der 
zurzeit in Geltung befindlichen dritten Ausgabe nebst Nachtrag treten soll. 

Dies wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß 
das Arzneibuch in R. von Deckars Verlag (G. Schenk) zuBerlinerscheinen und im Wege 
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die Arzneitaxe 1), 
die reichs- und landesgesetzlichen, sowie die reglementarischen Be

stimmungen über das Apothekenwesen 2), 
die in einem Aktenheft vereinigten auf die Apotheke bezüglichen be

hördlichen Verfügungen 3 ) in Druckexemplaren oder Originalen nach 
dem Datum geordnet und der Bescheid über die letzte amtliche 
Besichtigung, 

ein Giftverkaufsbuch nebst Belegen (Giftscheinen), 
wissenschaftliche Bücher für die Fortbildung der Gehilfen und zur 

Ausbildung von Lehrlingen, 
eine Pflanzensammlung oder ein Werk mit guten Abbildungen von 

Pflanzen und Pflanzenteilen. 
Vorstehend bezeichnete Bücher usw. und die Urkunden über die Be

fähigung, Betriebs- und Besitzberechtigung, sowie das Arbeitstagebuch 
(Elaborationsbuch), das Buch mit den Eintragungen über den Empfang 
und die Abgabe von tierischem lmpfstoff4) und die vorhandenen Re
zeptes) sind bei Besichtigungen auf Erfordern vorzulegen. 

des Buchhandels zum Ladenpreis von 2,0i\ Mark für ein geheftetes und von 3,65 Mark 
für ein gebundenes Exemplar zu beziehen sein wird. 

Min.-Erl., betr. das Arzneibuch für das Deutsche Reich. Vom 7. Dezember 1900. 
In Gemäßheit des Bundesratsbeschlusses vom 7. Juni d. J. tritt das Arzneibuch 

für das Deutsche Reich, vierte Ausgabe, vom 1. Januar 1901 ab an Stelle der zurzeit 
geltenden dritten Ausgabe nebst dem Nachtrag von 1895. 

Demgemäß bestimme ich, was folgt: 
l. Die in der vierten Ausgabe des Arzneibuches neu eingeführten Bezeichnungen 

der Arzneimittel sind auf den Behältnissen in allen Apothekenräumen bei Neu
einrichtungen sogleich, in bestehenden Apotheken bis zum 31. Dezember 1902 
herzustellen. 

2. Die Behältnisse für Arzneimittel, welche nach der vierten Ausgabe des Arznei
buches in die Verzeichnisse der vorsichtig (Tab. C) oder sehr vorsichtig (Tab. B) 
aufzubewahrenden Mittel neu aufgenommen sind oder jetzt in jenen Verzeich
nissen fehlen, sind in den jetzt vorgeschriebenen Farben bis zum 31. Dezember 
1901 zu bezeichnen. 

3. In jeder Voll-, Zweig- und Krankenhausapotheke müssen vom 1. Januar 1901 
ab mindestens ein Arzneibuch für das Deutsche Reich, vierte Ausgabe, er
schienen im Verlage von R. von Decker (G. Schenk) in Berlin, und ein bei 
A. Hirschwald erscheinendes Arzneimittelverzeichnis vorhanden sein. Dieses 
Verzeichnis ist bei Apothekenbesichtigungen vorzulegen; die mit einem Stern 
bezeichneten Arzneimittel müssen in jeder Apotheke vorrätig sein. 

Alle entgegenstehenden Bestimmungen sind mit dem 1. Januar 1901 aufgehoben. 
1 ) {8 gilt bie tJon ben ~unbeißregierungen tJereinbarte ~eutfdje Wr3neita~;C 

(tJgl. ®eite 14). 
2 ) 91adj bem ffieilifionißfdjema tu erben ilerlangt: ~ie retJibierte Wpotljeferorbnung, 

bie auf bie Wpotl)efe be3üglidjen, orbnungsmäj3ig gel)efteten neueften bel)örblidjen 58er· 
fügungen nebft ben ~efidjtigungißbefdjeiben. .. 

3 ) :Die W ft e n foUen mit ber Sfon3effionißurfunbe beginnen. ~ei Ubermittelung 
berfelben tvirb ben ~mpfängern berfelben tJon ben ffieg.·~räfibenten in ber ffiegel folgenbeiß 
aufgegeben: 

Mit dieser Verfügung beginnend, wollen Sie über die Apotheke Akten anlegen 
und diese zwecks jedesmaliger Vorlegung bei späteren Revisionen ordnungsmäßig 
fortführen und verwahren. 

4 ) mn ®djema 3U biefem ~udje ift in ben 3ugeljörigen ~eftimmungen (f. ®eite 259) 
angegeben. ,gu ben ljier genannten iliefdjäftißbüdjern fommt nodj baiß ®üjiftoffauiß• 
gabebudj, fofern ®acdjarin gefül)rt tvirb (f. ®. 154). 

5 ) ~ie ~eftimmung, 'oaiJ audj 'oie oot~an'oenen ffiqe.pte botgelegt tvet'oen follen, 
ftel)t mit bem § 35 ber ~etriebißotbnung in lffiiberfprudj (bgl. ~uj3note 4 auf ®. 305 ). 
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B. Betrieb. 
§ 27. In jeder Apotheke müssen die im Arzneiverzeichnis (Series 

Medicaminum) mit einem (*) bezeichneten Mittel 1 ) stets vorrätig und alle 
vorhandenen Mittel von vorschriftsmäßiger Beschaffenheit sein. Dieselben 
Waren in verschiedener Güte zu führen, ist dem Apotheker nicht gestattet. 

I) 1)a5 'f)iet angehogene )8eqeid)ni5 bet 2l:t~neimittel nad) bem 2l:t~nei· 
bud) füt ba51:leutfd)e ffieid). IBiette 2l:u5gabe. ßum <Mebtaud) bei ben m:.po· 
t'f)efen-IBifitationen" ift nur im !Sud)'f)anbel etfd)ienen unb trägt ttJebet 1)atum nod) 
Untetfd)tift. 0'f)m finb folgenbe amtlid)e !Seftimmungen ootgebtucft: 

Die hierin mit einem (Stern) * bezeichneten Arzneimittel müssen in sämtlichen 
Apotheken der Preußischen Monarchie jederzeit vorrätig sein. 

Der Revision unterliegen außerdem aber auch alle in dem Verzeichnis nicht mit 
einem (Stern) * bezeichneten, oder darin nicht aufgeführten Arzneimittel, welche in 
den Apotheken vorrätig sind. 

Die mit dem Zusatz "tot" versehenen Arzneistoffe müssen auch in ganzer Ware 
vorhanden sein. 

1)ie mit einem (eitern)* be~eid)neten 2l:töneimittel finb folgenbe: 
Acetanilidum. Cocainum hydrochloricum. Folia Trifolii fibrini. 
Acidum aceticum dilutum. Collodium. - Uvae Ursi. 

arsenicosum. 
benzoicum. 
boricum. 
carbolicum. 
- liquefactum. 
hydrochloricum. 
nitricum. 
phosphoricum. 
salicylicum. 
sulfuricum. 
tannicum. 
tartaricum. 

Adeps lanae anhydricus. 
-- cum Aqua. 
- suillus. 
Aether. 
- aceticus. 
- pro narcosi. 
Aloe. 
Alumen. 
. \mmonium chloratum. 
Aqua Amygdalarum ama-

rarum. 
- Calcariae. 
- destillata. 
Argentum nitricum. 
Atropinum sulfuricum. 
Baisamum peruvianum. 
Bismutum subnitricum. 
Calcium sulfuricum ustum. 
Camphora. 
Cantharides. 
Cera flava. 
Chininum hydrochloricum. 
- sulfuricum. 
Chloralum hydratum. 
Chloroformium. 

Cortex Aurantii Fructus Fructus Anisi. 
tot. - Cardamomi. 
Chinae tot. 
Cinnamomi. 
Condurango tot. 
Frangulae. 

Crocus tot. 
Cuprum sulfuricum. 
Ernplastrum adhaesivum. 
- Cantharidum Ordinarium. 

fuscum camphoratum. 
- Lithargyri. 
- saponatum. 
Extractum Alocs. 

Belladonnae. 
Filicis. 
Gentianae. 
Hydrastis fluidum. 
Hyoscyami. 
Opii. 
Rhei . 
Secalis cornuti. 
Strychni. 

Ferrum oxydatum saccha-
ratum. 

- pulveratum. 
- sulfuricum. 
Flores Arnicae. 

Chamomillae. 
Sambuci. 
Tiliae. 
Verbasci. 

Folia Digitalis tot. 
Farfarae. 
Menthae piperitae. 
Salviae. 
Sennae. 

- Foeniculi. 
- JuniperL 
Gelatina alba. 
Glycerin um. 
Gossypium depuratum. 
Gummi arabicum. 
Herba Hyoscyami tot. 
Hirudines. 
Hydrargyrum. 

bichloratum. 
bijodatum. 
chloratum. 
oxydatum. 

- - via humida paratum. 
- praecipitatum album. 
Jodoformium. 
Jod um. 
Kalium bicarbonicum. 

bromatum. 
carbonicum. 
chloricum. 
jodatum 
permanganicum. 

Kreosotum. 
Lichen islandicus. 
Liquor Ammonii anisatus. 

- caustici. 
Ferri sesquichlorati. 
Kalii acetici. 
- arsenicosi. 
Plumbi subacetici. 

Lithargyrum. 
Lycopodium. 
Magnesia usta. 
Magnesium carbonicum. 
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Ausgenommen hiervon sind die lediglich zu technischen Zwecken dienenden, 
als solche unzweideutig bezeichneten Waren. 

§ 28. Der Apothekenvorstand ist für die Güte aller Mittel verant
wortlich, gleichviel, ob er dieselben bezogen oder selbst hergestellt hatl ), 
die Herstellung darf nur nach Vorschrift des Arzneibuchs stattfinden2). 

Die selbstbereiteten Mittel sind in ein Arbeitstagebuch einzutragen 3), 
die gekauften Mittel dagegen nach den Bestimmungen des Arzneibuchs 
vor Ingebrauchnahme auf Echtheit und Reinheit sorgfältig zu prüfen4). 

Magnesium snlfuricum. 
Mini um. 
Mixtura sulfurica acida. 
Morphinum hydrochlori-
Myrrha. [cum. 
Natrium bicarbonicum. 
- bromatum. 
- salicylicum. 
- sulfuricum. 
Oleum Amygdalarum. 
- Anisi. 
- Cacao. 
- Hyoscyami. 
- J ecoris Aselli. 
- Lini. 
- Menthae piperitae. 
- Olivarum. 
- Ricini. 
- Sinapis. 
Opium. 
Paraffinum liquidum. 
- solidum. 
Pepsin um. 
Phenacetinum. 
Plumbum aceticum. 
-- crudum. 
Pulvis Liquiritae composi

tus. 
Pyrazolonum phenyldime

thylicum. 

Radix Althaeae. 
- Gentianae. 
- I pecacuanhae tot. 
- Liquiritiae. 
- Rhei tot. 
- Senegae tot. 
- Valerianae. 
Resina Jalapae. 
Rhizoma Calami. 
- Galangae. 
- Iridis. 
- Zingiberis. 
Saccharum. 
- Lactis. 
Sapo· medicatus. 
Secale cornutum. 
Semen Colchici. 
- Sinapis tot. 
- Strychni. 
Serum Antidiphthericum 

Nr. 2. 
Sirupus Rubi Idaei. 
- simplex. 
Species pectorales. 
Spiritus. 
- aethereus. 
- camphoratus. 
- Lavandulae. 
- saponatus. 
- Sinapis. 

Succus Liquiritiae depu-
ratus. 

Sulfur depuratum. 
Tartarus depuratus. 
- natronatus. 
- stibiatus. 
Terebinthina. 
Tinctura aromatica. 
- Chinae composita. 
- Cinnamomi. 
- Colchici. 
- Digit.-tlis. 
- Jodi. 
- Myrrhae. 
- Opii benzoica. 
-- crocata. 
- - Rimplex. 
- Rhei aquosa. 
-- vino5ta. 
- Strychni. 
- Valerianae. 
- - aetherea. 
Unguentum Hydrargyri ci-

nereum. 
- Paraffini. 
- Zinci. 
Veratrin um. 
Zincum oxydatum crudum. 
- sulfuricum. 

Reagentien und volumetrische Lösungen. 

1 ) :tJer W1Jot~efer ift in l,ßreuj3en gemäj3 § 28 ber ~ettieb5otbnung nur für bie ®üte 
ber offi&inellen Wlittel berantttJortlid), unb es bütfen in ben W1Jot~efen aud) 
fold)e WCittel gefü~rt ttJerben, ttJeld)e im Wt&neibud) nid)t bet&eid)net jinb unb nad) beifen 
~orjd)riften nid)t ge1Jtüft ttJerben fönnen (.!t.®. 2. WCätß 1905, l,ß~.3tg. 1905 91r. 67). 

2) G!ine ~et1Jflid)tung bes W1Jot~efers ßUt 6elbftbarftellung feiner 
l,ßrä1J a rate ift aud) ~ier nid)t ausgej1Jrod)en, ebenjo ift ber W1Jot~efer ~injid)tlid) feiner 
~eßugsqueUen unbejd)ränft. :tJie ~eftimmung, baj3 bie 'llarfteUung ber "WCittel" nur 
nad) ~orjd)rift bes Wqneibud)es jtattfinben barf, fann fid) felbftrebenb nur auf bie 
wenigen l,ßrä1Jarate bejd)ränfen, für tl.Jeld)e bas Wr&neibud) eine ~orjd)rift ßUr 6elbft· 
barfteUung gibt. WUe übrigen fönnen nad) ben jonft bafür befte~enben ~orjd)riften bar· 
gefteUt bßtl.J. fertig gefauft werben. 

W15 ~rufttee barf nad) einem WCin.-~ejd)eib bom 3. W1Jti11901 nur ein nad) 
~orjd)rift bes Wr&neibud)es für ba\l 'lleutjd)e ffieid) bereitetes ~eegemifd) abgegeben 
ttJerben. 

3) Wl1J~abetiid) unb nad) WConaten georbnete G!intragungen in bas Wrbeit5· 
tagebud) jinb nad) einem WCin.-~ejd)eibe bon 1899 a15 ßtl.Jecfenti1Jred)enb an&ufe~en. 

4 ) 'llie Q:intragung ber l,ßrüfungsergebniife in ein mlaren1Jtiifungsbud) ift nid)t 
me~r borgejd)rieben. 
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§ 29. Der Apothekenvorstand hat fortlaufend die Arzneistoffe, ins
besondere die dem Verderben oder der Zersetzung unterliegenden, sorg
fältig zu prüfen und erforderlichenfalls durch einwandfreie Waren zu 
ersetzen. 

§ 30. Arztliehe Verordnungen (Rezepte) sind unter Beobachtung 
größter Sauberkeit und Sorgfalt ohne Verzug auszuführen 1); vom Arzte 
als "eilig" bezeichnete gehen anderen Verordnungen vor. Die einzelnen 
Bestandteile dürfen nicht abgemessen, sondem müssen abgewogen werden. 

Die zur Verarbeitung von Giften und von stark riechenden Mitteln 
bestimmten Geräte dürfen anderweitig nicht benutzt werden. 

Arztliehe Verordnungen dürfen von Lehrlingen nur unter Aufsicht des 
Vorstandes oder eines Gehilfen, unter deren Verantwortlichkeit, ange
fertigt werden. 

Für die Farbe der Signaturen und die Wiederholung stark wirkender 
Arzneimittel sind die Bestimmungen des Ministerialerlasses vom 22. Juni 
1896 maßgebend2 ). 

§ 31. Die Signatur muß in deutscher Sprache deutlich und leser-
lich enthalten: 

a. die Bezeichnung der verabfolgenden Apotheke3), 
b. den Tag der Herstellung der Arznei, 
c. die Gebrauchsanweisung4). 
Gebrauchsanweisungen in fremder Spra.che sind daneben zulässig. 

Außerdem müssen die verordneten Bestandteile der Arznei 5 ) und, wenn 

1) 'l)ie ~erpflid)tung bei:\ Wpotf)efers, äqtfid)e ffie~epte ,.of)ne ~er~ug aus~u· 
füf)ren, fd)liejit inbes nid)t bie jßerpflid)tung ein, jebe Wr~nei, aud) of)ne tJorf)et• 
gef)enbe 58qaf)lung ab~ugeben. Q:ine W1in.·~etf. tJom 18. W1ai 1821 fagt f)ietüber: 

Es ist ganz unbedenklich, daß nach den bestehenden Gesetzen die Apotheker 
Kredit zu geben ebenso wenig genötigt werden können wie jeder Handeltreibende und 
daß sie keine größere Verpflichtung haben, Unvermögenden unentgeltlich Arzneien ver
abfolgen zu lassen als jeder Dritte, den Unvermögenden das zur Bezahlung der Arznei 
nötige Geld vorzuschießen. 

'l)ie fef)lenbe gefe~lid)e ~erpflid)tung bes Wpotf)efers ~um Sfrebitieren oon Wr~neien 
im allgemeinen wirb ber Wusübung feiner moralifd)en ~erpflid)tung ~ur \!lbgabe tJon 
Wqneien in bringenben 91otfällen natürlid) nid)t im ~ege ftef)en. 

'l)ie ~Jrage, ob bas, was im obigen ~aragrapf)en über ,.ffie~epte" gefugt ift, aud) 
auf ben fogenannten ,VanbtJetfauf gilt, läjit bie 58etrieosorbnung offen. 91ad) ben 
geltenben mebi0inal·).Joli3eilid)en 58egriffen ijt bie Wpotf)efe eine Wnftalt, weld)e, unb 
5t1!ar ausfd)lieji!id), bas ffied)t unb bie ~flid)t f)at, bie Wr~neibebürfnijfe bes ~ublifumi8 
0u befriebigen. 'l)ie Wr~neien, beten bas ~ublifum bebarf, werben inbes nur teilweife 
burd) bie ~ermittlung bes Wr0tes aus ber Wpotf)efe be0ogen; teilweife beforgt fie fiel) 
bas ~ublifum felbft. 'l)a aber ein Unterfd)ieb in ber 'l)ignität ber Wr0neimittel aus biefet 
:.tatfad)e nid)t f)ergeleitet werben fann, wirb ber @runbfa~ aufgeftellt werben bürfen, 
bafl ber 2fpotf)efer tJerpflid)tet ift, aud) bie im ,Vanboerfauf geforberten Wr~neimittel, 
lelbftrebenb inbes nur, foweit er fie oorrätig f)at unb foweit er nad) ben beftef)enben 58e· 
ftimmungen fie abgeben barf, of)ne ~eraug abaugeben. 

2) 6ief)e :teil XV. 
3 ) 1Jirmenbe0eid)nungen in polnifd)er 6prad)e auf 6ignaturen tJon 2fr0• 

neien finb unßuläffig. 'l)urd) ben § 31 ber Wpotf)efenbetriebsorbnung ift es ausgefd)lofjen, 
bali bie 58e5eid)nung ber tJerabfolgenben Wpotf)efe in frember 6prad)e auf ber 6ignatur 
tJermerft werben barf (Sf.®. 6. 91ooember 1905, ~f).3tg. 1906 91t. 16). 

4) ~enn' fiel) eine ®ebraud)sanweifung in ber är0tlid)en ~erorbnung nid)t 
finbet, ift ber 2f+wtf)efer aud) nid)t tJerpflid)tet, eine illebraud)sanweifung auf ber 6ig· 
natur 0u tJetmerfen. (Q:rfiärung bes @ef). üb.•W1eb.·ffiats Dt. 'l)ietrid) in bet 6i~ung 
bes preujiifd)en mpotf)eferfammerausfd)uffes tJom 22. 91otJembet 1904.) 

5) ,Vier0u erging ein W1in.•Q:rl. oom 14. 0uli 1902: 



A pothekenbetriebsordnung. Betrieb. 237 

aus der Verordnung ersichtlich, auch der Name des Kranken auf der Signa
tur vermerkt sein. 

§ 32. Auf der ärztlichen Verordnung ist sogleich nach der Anfertigung 
der ausgeschriebene Name des Anfertigers 1 ) und baldigst die Taxe leser
lich zu vermerken. 

Auf ärztlichen Verordnungen, welche aus öffentlichen oder Kranken
kassen (Krankenversicherungsgesetz in der Fassung vom 10. April 1892, 
Reichsgesetzblatt S. 379) bezahlt werden, ist die Taxe für die Mittel, Arbeiten, 
Gefäße usw. nach den Einzelpreisen auszuwerfen 2 ). 

§ 33. Wenn der Apotheker in einer ärztlichen Verordnung einen Ver
stoß gegen die bestehenden Vorschriften oder einen Irrtum zu finden glaubt, 
so muß er darüber den verordnenden Arzt mündlich oder in einem ver
schlossenen Briefe verständigen. Besteht der Arzt auf Anfertigung seiner 
Verordnung, so kann der Apotheker dieselbe zwar auf dessen Verantwortung 
anfertigen, ist aber verpflichtet, dem Kreisarzt sogleich Anzeige zu machen, 
oder, wenn dieser die Arznei verordnet haben sollte, die Verordnung dem 
H.egierungspräsidenten zur Prüfung durch den Regierungs- oder Medizinal
rat einzusenden3). 

1st der verordnende Arzt nicht zu erreichen, so ist bei Überschreitung 

Auf die Eingabe vom 30. Juni d. J. erwidere ich, daß die Bestimmungen des letzten 
Absatzes des § 31 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 dahin aus
zulegen sind, daß auf der Signatur nicht nur die Bezeichnungen, sondern auch die 
Gewichtsmengen der verordneten Bestandteile der Arzneien zu vermerken 
sind. Ein Anlaß, die Bestimmung durch Aufnahme der Worte "und Gewichtsmenge" 
zu ergänzen, kann hiernach als vorliegend nicht erachtet werden. 

1 ) 'llie 5Benu~ung eine~ (5 t e mjJ e!S ober \3' a ff im il ei3 ftatt bet IJ1ameni3unter' 
f rl)rift fann nirl)t beanftanbet werben, anbetrarl)tlirl), bafl felbft bie (&1)efi3 oieler 5!\e< 
{]örben baoon bur lhleirl)terung unb Wbfürbung @ebraurl) marl)en. :tro~bem tvirb 
iie tJon einbelnen ffieoijoren moniert. 

Über bie ~ermerfe be5 WjJotl)eferi3 auf ber iiqtlirl)en ~erorbnung erging 
folgenber WlinAl:tl. tJom 3. ~uni 1903: 

Der § 32 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 schreibt vor, daß 
auf der ärztlichen Verordnung sogleich nach der Anfertigung der ausgeschriebene Name 
des Anfertigers zu vermerken ist. Daneben wird bei der Abgabe der Arznei häufig 
auch ein Stempel mit der Firma der Apotheke auf die Verordnung aufgedruckt. Hierbei 
ist in letzter Zeit beobachtet worden und hat auch in einem mir bekannt gewordenen 
Falle gelegentlich der Erneuerung eines solchen Rezeptes einen folgenschweren Irrtum 
herbeigeführt, daß diese Vermerke zuweilen in den Text der Verordnung derart hinein
geschrieben und gedruckt werden, daß die Angaben des Arztes nicht mehr deutlich 
zu lesen sind. 

Dies gibt mir Veranlassung, zur künftigen Beachtung anzuordnen, daß alle Ver
merke des Apothekers so anzubringen sind, daß der Text der ärztlichen Niederschrift 
durch dieselben nicht berührt oder verdeckt wird. Insbesondere wird es sich bei Mangel 
an genügendem Raume empfehlen, die Apothekenstempel der Rückseite der Verord
nung aufzudrucken. 

2 ) 5eit ~nfrafttreten bet 'lleutfrl)en Wqneita!e (L WjJtil1905) ift burrl) ßiffer 20 
berfelben bie ~erjJf(irl)tung bes WjJotljefer5 bum ~ermerf bes WrbneilJreifes narl) feinen 
Chnbelanjä~en auf alle ffiebelJte, alfo aurl) ~ritJatrebelJte, ausgebeljnt. Q:ine ~erf. 
bei3 ffieg.<~räj. in Sfoblenö tJom 7. ~eöembet 1905 ernarte es für emlJfel]lenstvert, bie 
(i;in3elanfä~e ftets nur auf bet ffiücfjeite bet ffie3evte, bagegen bie fiel) baraus ergebenbe 
Summe nur auf ber ~orberfeite bet ffie3evte bu oewirl)nen. 

Q:ine ~erlJflirl)tung 3ur Q:intragung ber är3tlirl)en ~erorbnungen in ein ffi e 3 e lJ t, 
b ud) befteljt je~t nid)t meljr. 

3 ) Ob biefe 5Beftimmung ben WlJotl)efet tJot 5trafe frl)ü~en fönnte, im irall b· 58. 
Der Wr3 t geiftesfranf ift unb bireft töblid)e ~ofen tJerfd)reibt, wäre borl) fraglid). 
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der Maximaldosen die vqrgeschriebene Grenze herzustellen und dem Arzte 
tunliehst bald Kenntnis davon zu geben 1 ). 

Unleserlich geschriebene Verordnungen dürfen ohne Aufklärung durch 
den Arzt nicht angefertigt werden. 

Es ist nicht gestattet, für ein verschriebenes Arzneimittel ein anderes 
zu verwenden 2). 

§ 34. Arzneien, welche nicht von approbierten Ärzten verschrieben 
sind, dürfen nur dann angefertigt werden, wenn dieselben lediglich aus 
solchen Mitteln bestehen, welche auch im Handverkauf abgegeben werden 
dürfen (Ministerialerlaß vom 22. Juni 1896)3). 

§ 35. Die in den Apotheken befindlichen ärztlichen Verordnungen 
dürfen anderen Personen als dem verordnenden Arzte, dem Kranken und 
dessen Beauftragten oder Vertreter weder gezeigt, noch in Ur- oder Ab
schrift verabfolgt werden 4). 

§ 36. Der Verkehr mit Geheimmitteln regelt sich nach den hierüber 
bestehenden Bestimmungen 5 ). 

1) ~ier~u ent~ält bas Wr~neibud) in feinet ffi'la~imrubofentabelle (Wnlage II) 
folgenbe !Beftimmung: 

Der Apotheker darf eine Arznei zum innerlichen Gebrauche, welche eines der 
untenstehenden Mittel in größerer als der hier bezeichneten Gabe enthält, nur dann 
abgeben, wenn die größere Gabe durch ein Ausrufungszeichen (!) seitens des Arztes 
besonders hervorgehoben worden ist. Dies gilt auch für die Verordnung eines der ge
nannten Mittel in der Form des Klystiers oder des Suppositoriums. 

2) Unter einem "anbeten" Wt~neimittel ift ~iet ein feinem !mefen nad) anbete!! 
IDlittel au tJetfte~en. ~ie mit bem toi!fenfd)aftlid)en 91amen be~eid)neten \ßtä~atate 
fte~en jebod) ben d)emifd) ibentifd)en toottgefd)ü~ten ffi'litteln nid)t als "anbete" 
im 6inne bea obigen jßatagta~~en gegenüber. !Bei bet Wbgabe unb !Beaeid)nung biefer 
ffi'littel fommen lebiglid) bie !Beftimmungen bea !maren3eid)engefe~es in !Betrad)t (f. 
6eite 132). 3m Sufammen~ang ~iermit fte~en folgenbe ~tla!fe: ~in ffi'lin.·~rl. betr. 
bie !Beto_rbnung toortgefd)ü~ter Wt~neimittel tJom 28. Suli 1903 regte an, "bie· 
jenigen ~t~te, toeld)e Wqneien auf 6taats• unb @emeinbefoften fotDie auf stoften 
tJon stranfenfaf!en ober tlon !Bereinigungen ~ur ~tleid)terung bet öffentlid)en Wrmen• 
1Jflege tlerfd)teiben, an3utoeifen, fid) für jene !mortfd)u~ genießenben ffi'littel bet !Be· 
~eid)nungen bes 2!t~neibud)ei3 füt baß ~eutfd)e ffieid) aU bebienen". 

~arauf erging ein ffi'lin.·~tl. bett. bie \ßtüfungen bet Wt~neited)nungen 
burd) bie lJ~armaaeutifd)en ffietJifoten tlom 6. ffi'lai 1902: 

Die nach dem Erlasse vom 26. April 1900 mit der Prüfung der Rezepte und Rech
nungen über die an Staatsanstalten gelieferten Arzneien betrauten pharmazeutischen 
Revisoren sind in der Lage, gleichzeitig Verstöße gegen die gebotene Sparsamkeit durch 
Verwendung unnötig teurer Arzneimittel, wie Antipyrin, Salipyrin, Dermatol und andere, 
deren Namen geschützt sind, zu überwachen. Zur Vereinfachung des Geschäftsbetriebes 
haben daher die mit der Prüfung der Arzneirechnungen betrauten pharmazeutischen 
Revisoren in der Folge diese Überwachung auszuüben und die revidierten Rechnungen 
mit einem entsprechenden Prüfungsvermerk zu versehen. 

3) ~iequ bemetfte bet ffieg.•\ßtäfib. in !töln in einet !Betfügung tlom 22. Suni 1901: 
daß diese Bestimmung keineswegs so aufzufassen ist, als ob die Apotheker ver

pflichtet wären, jedes dieser Vorschrift entsprechende Rezept einer nicht approbierten 
Person überhaupt anzufertigen, sondern daß es vielmehr dem Ermessen der Apotheker 
überlassen ist, ob sie solche Rezepte anfertigen wollen. Dementsprechend schreibt 
der § 30 der angezogenen Vorschriften ausdrücklich vor, daß "ärztliche Verordnungen 
(Rezepte)" jederzeit ohne Verzug auszuführen sind. Rezepte von Nichtärzten fallen 
also nicht unter diese Bestimmung. 

!Bgl. jebod) ~ußnote 1 auf 6eite 236. 
4) !Bgl. inbef!en § 26 lebtet Wbfa~. 
0) ~ie betteffenben !Beftimmungen finb in bem ffi'lin.·~l. bom 8. 3uli 1903 über 

ben !Betfe~r mit @e~eimmitteln ent~alten (f. %eil XVI). 
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§ 37. Die Ausübung der Heilkunst ist den Apothekern untersagt. 
Bei lebensgefährlichen Verletzungen, Vergiftungen oder besonders eiligen 
Notfällen ist es dem Apotheker ausnahmsweise gestattet, mangels recht
zeitiger ärztlicher Hilfe die von ihm für zutreffend erachteten Mittel ab
zugeben. Er hat aber dafür zu sorgen, daß beim Eintreffen eines Arztes 
diesem sofort gerraue Mitteilung gemacht werde. 

Einfache, die Anwendung eines Mittels erläuternde, kurze Anweisung 
zu geben, ist gestattet!). 

§ 38. Es ist den Apothekern untersagt, mit Arzten oder anderen Per
sonen, welche sich mit der Behandlung von Krankheiten befassen, über 

1) ~ie~eftimmung in §37 bet ~lJ-~.0. gtünbet fid) auf§ 14 bet tetJibierten ~j.J.O., 
wonad) bie ~usübung bet ~j.lotl)efetfunft fid) "webet auf ärßtlid)e nod) d)itutgifd)e lSer· 
ticf)tungen" etfttecft. ~ie ~tage, ob bas ben ~j.lotl)efetn gemad)te lSerbot bet ~us· 
übung ätßtlid)et lSettid)tungen aud) nad) erfolgtet ~reigebung bet ~tßtj.lta);is nod) 
fottbeftel)t, ift feitens bes jlteuj3ifd)en WlebAJJiinifteriums bejal)t wotben. Q:in .8itfulat• 
Q:rl. tJom 23. 6ej.Jtembet 1871 fül)tt l)ierübet aus: 

Ein Apotheker, welcher sich mit Behandlung von Krankheiten befaßt, verletzt 
die besonderen Pflichten seines Berufes. Die hiergegen gerichteten Strafbestimmungen 
haben mit der Medizinalpfuscherei keinen Zusammenhang, sondern beruhen auf der 
durch die gegenseitige Kontrolle bedingten Scheidung zwischen den Tätigkeiten des 
Arztes und des Apothekers. Dem Verbote des Kurierens seitens der Apotheker ent
spricht das Verbot des Selbstdispensierens seitens der Arzte. Ob durch eine Verletzung 
dieser Verbote außerdem gegen Strafgesetze verstoßen wird, wie es hinsichtlich des 
ersteren bis zum Erlasse der Gewerbeordnung der Fall war, hinsichtlich des letzteren 
noch gegenwärtig der Fall ist, läßt der Charakter der Verletzung einer besonderen 
Berufspflicht unberührt. Es folgt aber daraus, daß die hiergegen verordneten beson
deren Strafen zu denen gehören, welche der § 144 der Gewerbeordnung ausdrücklich 
fortbestehen läßt. 

lSgl. ferner bie auf 6eite 15, ~uj3note 2 angefül)tten analogen Urteile bes Sf.o.l. 
~ie wid)tige ~tage, wie weit bet ~egtiff ,.~usübung bet ~eilfunbe" ßU etfttecfen 

ift, ift nad) folgenben o.lefid)tsj.Junften 3u beurteilen: ~et 6d)wervunft ber ätßtlid)en stätig• 
feit liegt ßweifellos in bet Untetfud)ung bes Sfranfen unb bet ~iagnofe, alfo in bet j"i'eft· 
ftellung bet Sfranfl)eit. Q:rft in 3weitet Einie fommt bann bie lBerorbnung bet bagegen 
an5uwenbenben Wlittel, bie burd)aus nid)t immer ~h3neimittel 3u fein btaud)en. ~at ber 
~tt0t ben Sfranfen unterfud)t, fo liegt felbfttJerftänblid) aud) bie ~el)anblungsart in feinen 
~änben Sn ben staufenben oon ~ällen aber, bie täglid) tJotfommen, wo ber ~atient 
feine Eeiben feit Sal)ren jelbft fennt, ober es Iid) nur um geringfügige ~inge l)anbelt, 
entfällt bie stätigfeit b~.s ~{qtes. ~ie ~eilmittel finb l)eute nid)t mel)r wie im Wlittel· 
alter o.lel)eimnis bet ~r3te, bie Wlebi3in ift eine burd)aus j.loj.Juläre )ffiifjenjd)aft. ge· 
worben. ~a3u fommt, baj3 neuerbings bie Snbuftrie bie ~arftellung fertiger ~r5nei· 
mittel in bie ~anb genommen l)at, unb nad) irgenb einem guten ffie3evte l)etgeftelltc 
~räjlarate, weld)e auf ben Q:tifetten bie Sfranfl)eiten genau angeben, gegen weld)e fie 
bienen follen, in ben ~anbei fommen. ~iefe Wlittel jinb alfo ~anbel!.'nrtifel geworben, 
beren ~bgabe, fofetn jie feine ftarfwirfenben 6toffe entl)alten, jebem ~j.lotl)efer im ~anb· 
tJerfauf freiftel)t. Sn biefem 6inne l)at jebenfalls aud) bie reoibiette ~j.J.O. bie 6ad)e 
aufgefaj3t, wenn \ie nur tJon iitßtlid)en lBmid)tungen fj.Jtid)t. 

'!:ie gleid)e ~nf d)auung tJertritt aud) bie ffied)tfj.Jred)ung. G!:s ergingen folgenbe 
Urteile: 

~ie ~bgabe eines nad) einer beftimmten lBorfd)tift l)ergeftellten ~eilmittel5 auf 
lBerlangen nad) einem beftimmten Wlittel gegen bie betreffenbe Sfranfl)eit ift feine un· 
befugte ~usübung ber ~eilfunbe (Sf.o.l. 29. Wlai 1902, ~l).ßtg. 1902, 91r. 45). - )ffienn 
ein ~jlotl)efer einem .lt'unben, ber ein Wlittel gegen ein beftimmtes Eeiben forbert, mel)rere 
berartige, il)ren Q;igenfd)aften nad) ßU bem gewünfd)ten ßwecfe geeignete ~riijlm:atc 
3wecfs eigener ~uswal)l naml)aft mad)t, fo liegt barin feine ~usübung bet ~eilfunbe 
(0.~.@. ffioftocf 28. Oftober 1904, ~l).ßtg. 1905 91t. 11). - Sn ber bloßen ffieflame 
füt ein Wlittel gegenübet bem ~ublifum fann nid)t bie ~usübung ber ~eilfunbe erblieft 
werben. ~ie ~usübung ber ~eilfunbe beginnt erft, wenn fid) ein ~atient an eine ~erfon 
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die Zuwendung von Arzneiverordnungen Verträge zu schließenl) oder den
selben dafür Vorteile zu gewähren, oder Arzneien anzufertigen, deren Be
standteile durch erdichtete, unverständliche Ausdrücke bezeichnet sind. 

§ 39. Nebengeschäfte dürfen Apotheker nur mit Genehmigung des 
Regierungspräsidenten, und zwar in besonderen, von den Apothekenräumen 
getrennten und mit eigenem Eingang versehenen Gelassen treiben2). 

§ 40. Apothekern, welche ihre Apotheke ohne Gehilfen betreiben, 
kann auf ihren Antrag durch den Regierungspräsidenten widerruflich ge
stattet werden, während bestimmter Stunden sich aus der Apotheke zu 
entfernen, wenn Fürsorge getroffen ist, daß im Bedarfsfalle der Apotheker 
innerhalb einer Stunde zurückgerufen werden kann. In Orten mit zwei 
oder mehreren Apotheken kann nach Vereinbarung unter den Apotheken
vorständen mit Zustimmung des Regierungspräsidenten an den Sonn
tagen und Feiertagen abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen 

wenbet, um ~eilung &u fucf]en, unb jene l_llerjon ~eilung berj~ricf]t (Still. 7. ~e&em!Jer 
1903, 21. unb 28. Wlai 1906, l_lll).ßtg. 1903 9h. 99 unb 1906 9Cr. 42 unb 44). 

~ie )ßerfügungen einiger ffiegierungen (u. a. l_llojrn 28. i3'e!Jruar 1891, Wler!e!Jurg 
2. Wlär& 1897, stöln 8. ~e&em!Jer 1897), welcf]e jcf)on bie Wnem~fel)lung unb W!Jga!Je bon 
S)eilmitteln im ~anbbetfauf gegen !Jeftimmte stranfl)eiten als Wusü!Jung ber S)eilfunbe 
!Je0eicf]neten, finb bamit gegenftanb!3lo!3 geworben. 

1 ) ~iejem l,llaragra~l)en l)at ba!3 st.ill. in &Wei 0:ntjcf]eibungen eine &iemlicf] weit· 
gel)enbe Wu!3legung gegeben Unter bem 27. ~e!Jruar 1905 (\lllJ-3tg. 1905 9Cr. 18) f~racf] 
es jicf] bal)in aus, ba\3 jicf] ber § 38 aucf] auf bie 5Sorfte1)er bon stranfenl)eilanftalten !Je· 
&iel)en fann, in welcf]en bie l_llatienten nid)t bon bem 0'nftitutsuorfte1)er, jonbern bon 
IJtr&ten !Jel)anbelt werben, bic bon ben 0'nftitutBbotfte1)ern 3ut ~el)anblunf! ber stranfen 
angejtellt worben jinb. Unb unter bem 2. Oftober 1905 (l,ll1).3tg. 1905. 9Cr. 80) fü{Jrte 
es aus: "~er @e[e~ge!Jer wollte burcf] ben § 38 offenbar tJer{Jüten, ba\3 IJtr&te &ugunjten 
eines W~otl)efers mel)r unb fojtj~ieligere ffie0e~te auil'fettigen, al!3 nötig feien. ~er ~e· 
gtiff 3uwenbung jei im allgemeinen 6inne ge!Jraucf]t: aucf] ber wenbe &u, welcf]er burcf] 
jeine eigene %ätigfeit bafür jorge, baf3 ein anbetet 5Setmögensborteile erl)alte. ~as bie 
5Serträge anbelange, welcf]e awijcf]en stranfenfajjen, stlinifen ujw. unb W~otl)efern ao· 
gejcf]lojjen jeien, jo müjje bon i3'all &U i3'all ge~rüft werben, o!J ber )ßertrag unter § 38 
ber W~-~-0. falle." 0:infacf]e "Wr0neilieferungsberträge" bürften jebenfal1!3 mit bem 
§ 38, ber nur "3uwenbungsberträge" betrifft, nid)t follibieren. Wucf] ftaatlicf]e Wnjtalten 
unb ~el)örben jcf]lieiien ja mit W~otl)efern l!{rßneilieferungstJerträge a!J. 

2) ~er 6cf]luf3ja~ obiger ~eftimmung berecf]tigt 0u ber Wnnal)me, ba\3 es jicf] l)ier 
nur um jolcf]e 9Ce!Jengefcf]äfte l)anbelt, welcf]e mit bem W~otl)efer!Jeruf nicf]t 0ujammen· 
{)äugen unb !Jejonberer @elajje !Jebürfen. ~as )ßerbot ber i3'abtifation bon Wlineral• 
wäjjern, )ßerbanbftoffen u. bgl. entj~ricf]t bem 3wed unb 6inn ber )ßorjcf]tift nicf]t. 
3ur Wnnal)me eines ftaatlicf]en ober ftäbtifcf]en Wmtes bebarf ber ~I~otl)efer feiner be· 
fonbeten @enel)migung. 

i3'erner erging l)ierüber ein WlinA~d. bom 11. 0<anuar 1898: 
Einem Apotheker wird mit Hinblick auf § 3 der Reichsgewerbeordnung im all

gemeinen nicht verboten werden können, neben dem Apothekenbetriebe sich noch 
anderweitige Betriebsquellen auf gewerblichem Gebiete zu verschaffen. Ebenso wie 
ein Apotheker Eigentümer eines Rittergutes sein kann, wird er auch Eigentümer eines 
Drogengeschäftes sein dürfen, vorausgesetzt, daß er den Betrieb der Apotheke 
persönlich leitet und die Nebengeschäfte durch Bevollmächtigte besClrgen läßt. Dies 
schließt jedoch das Recht der Behörde nicht aus, wenn im Einzelfalle gegründete 
Veranlassung vorliegt, anzunehmen, daß dem ordnungsmäßigen Apothekenbetriebe 
aus dem Betriebe eines zweiten Geschäftes Nachteile erwachsen werden, dem Bewerber 
um die Konzession einer Apotheke die Aufgabe des zweiten Geschäftes als Bedingung 
vorzuschreiben. Dies gilt nicht nur von Neukonzessionierungen, sondern auch von 
der Bestätigung eines präsentierten Geschäftsnachfolgers. § 3 der Reichsgewerbe
ordnung steht in diesem Punkte nicht entgegen, da die Errichtung von Apotheken
die Präsentation eines Geschäftsnachfolgers gehört auch hierher - sieh in Gemäßheit 
des § ß a. a. 0. nach Landesrecht regelt. 
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werden. Durch öffentliche Bekanntmachung am Ort und Aushang in der 
Apotheke ist die erteilte Genehmigung zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. 

§ 41. Der Apothekenvorstand ist verpflichtet, jede Behinderung in 
der Leitung der Apotheke, wenn sie die Dauer von drei Tagen übersteigt, 
unter Benennung des Vertreters dem Kreisarzt rechtzeitig anzumelden 1 ). 

Bei Abwesenheit oder Behinderung des Vorstandes bis zu 14 Tagen kann 
die Vertretung durch einen Gehilfen, bei längerer Dauer muß sie durch 
einen approbierten Apotheker ausgeübt werden. Kein Apothekenvorstand 
darf ohne Genehmigung des Regierungspräsidenten länger als drei Monate 
im Zusammenhang und während eines Jahres nicht mehr als vier Monate 
in der Leitung der Apotheke vertreten werden 2 ). 

C. Personal. 

§ 42. 3) Jeder Apothekenvorstand kann soviel Lehrlinge als er Ge
hilfen hat, zur Ausbildung annehmen. Wer keinen Gehilfen hält, kann 
einen Lehrling ausbilden, bedarf aber hierzu der Erlaubnis des Regierungs
präsidenten, welche widerruflich ist. In Zweigapotheken dürfen Lehrlinge 
nicht ausgebildet oder beschäftigt werden. 

§ 43. Wer als Lehrling in eine Apotheke eintreten will, hat vorher 
ein von dem zuständigen Kreisarzt auf Grund 1. des Zeugnisses über die 
in Gemäßheit der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5. März 1875 
§ 4 Nr. 14) erforderliche wissenschaftliche Vorbildung, 2. des Revaccina
tionsscheines, 3. des selbstgeschriebenen Lebenslaufes ausgestelltes Zu
lassungszeugnis dem Apothekenvorstand vorzulegen. Aus dem Zeugnis 
muß auch der Tag des Eintritts in die Apotheke ersichtlich sein. Ohne 
dieses Zeugnis darf kein Apothekenvorstand einen Lehrling annehmen. 

Ein Lehrling, welcher während der Lehrzeit die Lehrstelle wechselt, 
hat von dem für die neue Lehrstelle zuständigen Kreisarzt das Zulassungs-

1 ) ~ad) § 49 bet 'l:lienftamueijung für bie streisätote (i. @leite 183) foll bet mvo· 
tljefer fdjon eine bie 'l:lauer tJon 24 @ltunben ü!Jerfteigenbe j8eljinberung bem streis• 
atote melben. i)'Üt 2!1:Jotljefet bütfte inbefjen nut bie in iljtet j8ettie!JSotbnung ent• 
ljaltene j8eftimmung majige!Jenb fein. 

2 ) illiie fdjon auf @leite 11 ertuäljnt, lja!Jen jotuoljl bas ffi.@. 7. ~uni 1899 (l,ßlj.ßtg. 
1901 fu. 35) tuie audj bas D il3.@. 2. ~ooem!Jer 1905 (l.ßlj.ßtg. 1906 ~t. 88) entjd)ieben, 
baji bie ~anbesoentral!Jeljötbe nid)t !Jeredjtigt ift, bie @ltellbertretung im mvo· 
tlj ef er g etu er !Je !J0tu. bie il3ertualtung oon 2l+Jotljefen burdj eine qualifi0ierte l,ßerjon 
0u !Jejdjränfen ober oon iljtet @eneljmigung abljängig 0u madjen, ba § 45 ber @etu.D. 
audj auf bas 2l1:Jotljefergetuerbe Wntuenbung finbet. i)'ür bas ffiedjt, bas bie j8e3ids· 
rrgierungen neuerbings in Wttf+Jtudj neljmen, jeben W+JotljefentJettualtet bejonbers 0u 
beftiitigen, feljlt es fomit an einer gefe~Iidjen Unterlage. 'l:lie ffiegierung fann nur ben 
~ad)tueis bedangen, baji bet betreffenbe mvotljefer im j8eji~ bet mvvrobntion \id) be· 
finbet ( qualifi0iert ift); ift biejer ~adjtueis geliefert, bann ift bie ®tellorrtretung red)ts• 
gültig eingeje~t. 'l:lemgemäfl erflärte bas D.il3.@. bie entgegenfteljenben Wnorbnungen 
bes § 41 ber j8etriebsorbnung für ungültig. 'l:las Urteil b.es D.il3.@. ift tuegen feiner 
befonberen j8ebeutung für ben +Jreujiifd)en mvotljeferftanb auf @leite 253 im illiortlaut 
abgebtucft. 

3 ) §§ 42 unb 43 in ber i)'afjung bes ~tlaffes bes 9J1inifters ber ujtu. 9J1ebi0inalan· 
gelegengeiten bom 27. Wuguft 1903. ~adj ber neuen i)'afjung bes § 42 bebarf ber oljne 
G.leljtlfen arbeitenbe mvotl)efer nur einer oenerellen ~tlaubnis 3Ut Wnnn'f)me eines 
~e'f)tlings. 'l:lodj fann § 42 für ben @eltungsbereidj ber bänifdjen W1ebi3inal· unb 
mvot'f)eferorbnung (j. 6. 187) nid)t als gültig angefe'f)en tuerben, ba nad) § 14 biejes 
G.lcfe~es bie Wnna'f)me tJon ~e'f)tlingen an feine j8efdjränfung gebunben ift. 

4 ) ~e~t l,ßrüfungsorbnung für ~l+Jot'f)efer tJom 18. 9J1ai 1904, § 6, ~r. 1 (fie'f)e 
@leite 20). 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Auf!. 16 
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zeugnis genehmigen zu lassen. In dem Abgangszeugnis aus der früheren 
Stelle ist der Grund des Abganges von dem Lehrherrn anzugeben. Ohne 
ein so ergänztes Zulassungszeugnis darf kein Lehrling von einem anderen 
Lehrherrn angenommen werden. 

§ 44. Der Apothekenvorstand ist für die sachgemäße Ausbildung des 
J,ehrlings verantwortlich. Er hat für die erforderlichen Lehrmittel zu 
sorgen, dem Lehrling hinreichend geschäftsfreie Zeit zum Studium, im 
Sommer zum Sammeln von Pflanzen, zu gewähren, die Anlegung und Ord
nung der Pflanzensammlung zu überwachen, sowie selbst oder durch einen 
Gehilfen den Lehrling in den praktischen Arbeiten zu unterweisen und 
für die Eintragung des Verlaufes dieser Arbeiten in das Arbeitsbuch Sorge 
zu tragen. 

§ 45. Einem Apothekenvorstand, welcher seine Pflichten als Lehrherr 
nicht erfüllt oder sich anderweitig in sachlicher oder sittlicher Beziehung 
unzuverlässig erweist, kann die Befugnis, Lehrlinge auszubilden, durch den 
Regierungspräsidenten auf Zeit oder dauernd entzogen werden 1 ). 

§ 46. Die Ausbildung des Lehrlings untersteht der Aufsicht des zu
ständigen Kreisarztes, welcher alljährlich gelegentlich der vorgeschriebenen 
Apothekenmusterung sich von den Kenntnissen und Fortschritten der Lehr
linge zu überzeugen hat. Zu dem Zwecke hat er auch die Pflanzensammlung, 
sowie das Arbeitsbuch derselben zu besichtigen und die Handschriften auf 
ihre Deutlichkeit zu prüfen. 

Die über den gesamten Vorgang aufzunehmende Verhandlung wird 
von dem Kreisarzt und dem Lehrherrn unterschrieben, bei günstigem Er
gebnis der kreisärztlichen Registratur einverleibt, im entgegengesetzten 
Falle aber dem Regierungspräsidenten eingereicht 2 ). 

§ 47. Über die Prüfung als Gehilfe und die weitere Ausbildung zum 
Apotheker enthalten die Bekanntmachungen des Reichskanzlers vom 
5. März und 13. November 1875 (Zentralblatt f. d. D. R. 1875, S. 167 und 
761) die näheren Bestimmungen3). 

Apothekergehilfen, welche diesen Bestimmungen nicht genügt haben, 
dürfen in Apotheken nicht tätig sein. Ausnahmen sind in Gemäßheit der 

1) ':Die W~otljeferorbnung tJom 11. Dftober 1801 jagt im § 15 Wbj. d, baji einem 
~l~otl)efrr ,.toegen tJorjä~lid)~r !ßernad)läjjigung bes ~el)dings ober ertoiejener Un· 
fäljigfeit, braud)b'ue eubjefte ßU bilben", bie ~Befugnis sum ~alten tJ o n ~ e lj rl in g e n 
unterjagt toerben fann. ~ie obige IBeftimmung ertoeitert bies baljin, bafl audJ einem 
W~otljefer, ber jid) ,.anbertoeitig in jad)lid)et ober jittlid)er 1Be5ieljung unßutJetläjjig 
ettoeiftu biejes ffied)t ent3ogen toerben fann. ':Dieje 0:rtoeitenmg entbel)rt nad) einem 
Urteil bes D.!ß.@. tJom 18. ~rbmar 1907 (~lj.,8tg. 1907 91r. 16) ber ffied)tsgültigfeit 
91ad) biejet 0:ntjd)cibung l)at 'oie IBettieMorbnung oon 1902 nut infofern IBebeutunq, 
alS jie jid) mit ber alS @eje~ etlajjenen W~otl)eferorbnung oon 1801 becft. 
~ietnod) fann bem ~!~otljefer bas ffied)t, ~eljtlinge ausßubilbrn, nut bann e1tt5ogen 
toerben, toenn iljm ein fdJulbljaftes !ßerljalten 511! ~oft fällt. 

91ad) einem weiteren Urteil bes :0.!8.@. oom 29. 3uni 1898 (~lJ-Btg. 1898 
91r. 74) ljat 'oer § 45 für bas ef)emalige .\Jet3ogtum 91ajjau feine @ültigfeit. ':Diejes 
Urteil befagt, bafl hie Wufjid)tsbeljötbe ßll! 0:nt5ief)ung 'ocr ~Befugnis W~otljefer· 
leljtlinge aus~ubilben, nur ba bmd)tigt ift, too bie geje~lid) gültigen W~otf]efetorb· 
nungen if)r ein jold)es ffied)t einräumen; ift bie!3 nid)t her ~all, io fteh.t iljr eine fold)c 
l{lered)tigung nid)t ~u unb fann iljr aud) nid)t burdl minifterielle IBeftimmun(!en ein· 
geräumt roetben Wus biejem altunbe mufl ber § 45 bet W~.IB.D. auaer in 91ajjau 
aud) im eljemaligen Banbgtafentum .\Jeffen, in ~ranffurt a. IDl., ®d)lesroig·~olftein, 
91eutJot~ommern unb !Rügen als ungültig erad)tet toerben. 

2) !ßgl. lJier~u § 51 bet ~ienftantoeifung füt bie !freisärßle (f. ®eite 183). 
3) 3e~t: ~rüfungsorbnung für W~otljefet tJom 18. IDlai 1904 (f. ®eile 18). 
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Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 12. Februar 1902 (Zentralblatt 
f. d. D. R. 1902, S. 23) zulässigi). 

§ 48. Der Apothekenvorstand ist verpflichtet, jeden Eintritt und Aus· 
tritt eines Lehrlings, sowie den Eintritt und den Abgang jedes Gehilfen 
unter Beifügung des Gehilfenzeugnisses2) oder der Approbation, und bei 
der Entlassung des Entlassungszeugnisses behufs amtlicher Beglaubigung 
desselben dem Kreisarzt binnen acht Tagen nach dem Eintritt oder beim 
Abgang anzuzeigen 3 ). Das Entlassungszeugnis muß eine entsprechende 

1 ) '1lieje jd)on auf <Seite 38 abgebrudte ){Jf. lautet: 
Der Reichskanzler wird ermächtigt, in Übereinstimmung mit der zuständigm 

Landeszentralbehörde in bESonderen Fällen Personen, welche die Prüfung der Apo
thekergehilfen im Inlande nicht abgelegt haben, mit Rücksicht auf eine im Auslande 
abgelegte gleichartige Prüfung ausnahrrsweise in einer deutschen Apotheke als Apo
thekergehilfen zuzulassen. 

2) Über bie ~{nmelbung oon <Stubenten ber ~l)armaaie a!El ~er!reter erliefl 
ber ffieg.·~räjibent in ){Jrei:llau unter bem 9. 9'/ooember 1906 nad)ftel)enbe ~erfü(lung: 

Es ist wiederholt beobachtet worden, daß der Ann;eldung von Studierenden der 
Pharmazie als Gehilfen oder als Vertreter des Apothekenvorstandes bei dem zustän
digen Kreisarzte die Gehilfenzeugnisse nicht beigefügt werden, weil diese Befähi· 
gungsnachweise angeblich auf der Universitätsquästur niedergelegt seien. 

Dieses Verfahren widerspricht den Bestimmungen des§ 48 der Apothekenbetriebs
ordnung vom 28. Februar 1902, worin auch für die Studierenden der Pharmazie, sofern 
sie während der Studienzeit als Gehilfen oder Vertreter für längere oder kürzere Zeit 
in Apotheken tätig sein wollen, keine Ausnahme in bezug auf den Anmeldungsmodus 
vorgesehen ist. Falls daher die Pharmaziestudierenden nicht in der Lage sein sollten, 
über das Originalzeugnis zu verfügen, so werden sith dieselben für den Zweck ihres 
Eintritts in eine Apotheke während der Studienzeit eine beglaubigte Abschrift des 
Gehilfenzeugnisses anfertigen lassen müssen, welche dem Apothekenvorstande zwecks 
Anmeldung bei dem zuständigen Kreisarzte vorzulegen ist. 

Wnbercrjeits bemerfte jebodJ ber ~oliaeilJräjibent oon !Berlin in einer ){Jf. oom 
G. \)'ebruar 1900 über bie ~ätigfeit oon ®tubierenhen in W1:Joll)efen folgenbei:l: 

Nach § 5 der Vorschriften für die Studierenden der Landesuniversitäten vom 
1. Oktober 1879 dürfen Personen, welche dem Gewerbestande angehören, als "Stu
dierende" nicht aufgenommen werden. Hierzu gehören auch, wie vom Herrn Rektor 
der hiesigen Königlichen Friedrich-Wilhelms-Univnsität unter dem 26. Januar d. J. 
ausdrücklich mitgeteilt ist, die in einer Apotheke tätigen Pharmazeuten. Da dem
gemäß solche Pharmazeuten, sobald sich herausstellte, dall sie den Apothekerberuf 
praktisch ausübten, in den Büchern der Universität wieder gestrichen worden sind, 
werden Sie hiervon mit dem Ersuchen in Kenntnis gesetzt, Studierende der Phamazie 
als Gehilfen bzw. ständige Vertreter nicht anzunehmen. 

@egen bie A el e g en tlid) e ~ertrrtung burd) <Stubenten ber ~l)armaaie bürfte 
aber nid)ti:l einautvenben Iein 

3) '1lie ~flid)t aur Wnmelbung ber @el)ilfen unb ~e11rlingr ijt !.n obigem ~ara· 
gra1:J1Jen nid)t b:ejen, jonbern bem WpotnefentJorftanb auferlegt. Uber bie illCelbe· 
pflidJt ber ill1ebi11inalperjonen (~rate, Sanniirßie, Wpotl)efer) beftel)en jebod) in 
oerjd)iebenen ffiegicrungsbeaiden nod) bejonbere ~oli&eioerorbnungen ':terartige ~er• 
orbnungen jinb ergangen für bie ffieg .• ){Jc~itfe @umbinnen unter bem 9. Dftober 1902, 
'1lan5ig 17. _Juni 1903, \)'tanffurt 30. ,Juni 1902, ®tettin 11. :Oftober 1902, StMlin 
16. _Juli 1902, ®traljunb 30. illCai 1900, ~ojen 26. 9'/ollember 1902, ){Jromberg 21. _Juni 
1898, illCagbeburg 15. illCai 1902, illCcrjeburg 26. _Juli 1902, <Sd)lei:ltvig 8. Wuguft 1902, 
.\1annotJer 26. illCai 1903, ~ünebmg 11./19. <Sevtember 1902, Wrnsberg 19. illCiir~ 1904, 
.\fö!n 1. Wugujt 1903, '1lüjjelborf 15. :De0ember 1902, stoblen3 21. Wugujt 1900. :Dabei 
ijt in ben jßerorbnungen llon '1lanaig, ®Iettin, illCerfeburg, .~annooer, Wrni:lberg unb 
~üjjelborf abtveid)enb llon ber lllpotl)e!cnbetrieMorbnung bejtimmt, bafl aud) bie Glrnilfen 
unb s:lehrHnge jid) I el bft bei bem Strei::lnrate an· unb nb&umelben ~alien. 

'1lie ~lusftellung eines Q;nt!ajjungs11eugnijfes ift in obigem§ 48 bem Wpotnefen· 
16* 
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Erklärung enthalten, wenn die Beschäftigung des Gehilfen in der Apotheke 
nur eine aushilfsweise, auf Tage oder Stunden beschränkte, war. 

Anderes, als das bei dem Kreisarzt angemeldete Personal darf in den 
Apotheken nicht beschäftigt werden 1 ). 

D. Zweig-, Krankenhaus- und ärztliche Hausapotheken. 
§ 49. Für eine Zweig-, wie für eine Krankenhausapotheke genügt eine 

vorschriftsmäßig, entsprechend den örtlichen Verhältnissen eingerichtete 
Offizin mit einem Vorratsraum, in welchem auch kleinere Arbeiten vor
genommen werden können2). 

§ 50. Sämtliche Arzneimittel einer Zweigapotheke müssen aus der 
Stammapotheke bezogen werden, deren Vorstand für die Beschaffenheit 
und Güte der Arzneimittel der Zweigapotheke verantwortlich bleibt. 

Für Krankenhausapotheken, in welchen kein approbierter Apotheker 
tätig ist, sowie für die ärztlichen Hausapotheken müssen sämtliche Arznei
mittel aus einer Apotheke im Deutschen Reich entnommen werden3). 

uorftcm'o aur \ßflidjt gemadjt. 9J1it }Seaug ~ietanf bemer'te eine ffiegierungsjJräji'oial~ 
entjdjei'oung uom 7. 9Cooember 1894 folgen'oes: 

Die Ausstellung des mit der pflichtmäßigen Anzeige vorzulegendenEn tlassu ngs
zeugnisses ist nicht von einem besonderen Verlangen des Austretenden abhängig 
gemacht und demnach ebenso sehr eine vorschriftsmäßige Verpflichtung des Apo
thekenvorstandes, wie die zu erstattende Anzeige. Letzterem hat der Physikus das 
mit dem Beglaubigungsvermerk versehene Zeugnis dem Sinne der Vorschriften gemäß 
auch wieder zuzustellen, und dem Austretenden kann es anheim gestellt bleiben, ob 
er es sich von dem Apothekenvorstand aushändigen lassen will. 

1 ) :Die }Seftimmung ift nid)t ftrenr~ roörtlidj aufryufajfen, ba jonft audj .l)ausbiener 
unb .l:laboratoriumsarbeiter (®tö\irr) barunter fallen roürben, roas natürlidj nidjt be· 
abjidjtigt jein rann. illerneint fann nur bas im eigentlidjen lJ~armaaeutijdjen }Betriebe 
tätige \ßerjonal jein, bai3 alfo entroeber mit ber .\)erftellung unb \ßrüfung oon 2lranei· 
mitteln in ber :Vefeftur ober mit ber 2lnfertigung oon ffieaevten baro. ber 2!bgabe iJon 
2!raneien unb .\)anboerfaufsartifeln an bas \ßublifum bejdjäftigt ift. :Vemgemä\i bejagte 
audj ein 9J1inAhl. oom 9. 2ljJril1894, ba\i gegen bie 2lnftellung oon bejonberen Sfajjierern 
ober Sfajjiererinnen in mvot~efen fein }Sebenfen oorliegt, "jolange bie mit 'oer \llia~t· 
ne~mung bes Sfajfengejdjäftes betrauten l.j.lerjonen feine jßerroenbung al5 lJ~armaaeu· 
tijdjes .l)ilfsverjonal finben". 2ludj ein Wlin.•}Sejd)eib oom 30. 0anuar 1900, nadJ 
roeld)em .,bas .\)alten eines :Vrogiiten in einer 2lpot~efe ober in ber mit einer joldjen 
in bem gleidjen ffiaume iJerbunbenen :Vrogennbgabe unauläjfig ift" - bürfte in 'oiejem 
Sinne au oerfte~en jein. 

2) material~ unb Sfräuterfammer, 2lqneifeller, .l:laboratorium unb ®tofjfammer 
lozrben aljo ~ier nidjt gefor'oert. (f.benforoenig braudjen alle in ber ®eries mit einem 
Stern beaeidjneten 9J1ittel in 'oen obengenannten mvot~efen vorrätig jein. 

3 ) :Vieje }Seftimmung ift roidjtig. ®ie geftattet ben Sfranfen~ auso e~ro al~ 
tun g e n, in benen fein 2ljJot~efer, jonbern nur eine :Viafonijfin angeftellt ift, joroie ~raten 
im allgemeinen nidjt, i~re ~lr&neiroaren aus :Vrogen~an'olungen ober einem äratlid)en 
\lli:mn~auje au entne~men. jßon mvot~efern geleitete Sfranfen~ausajJot~efen jin'o be~ 
ßÜjlidj ber }Se3ugsquelle i~rer \lliaren nidjt bejdjränft. 

Über baß jßonätig~alten oon mraneien in Sfranfen~äujern erliefl ber 
ffieg.•\ßräjibent in Sfajjel unter bem 12. \Jebruar 1894 nadjfte~enbe jßerfügung: 

I. Krankenhäuser und andere Anstalten, in denen kein approbierter Apotheker 
tätig ist, sind, wie jedermann, befugt, ohne besondere Genehmigung gewisse Arzneien 
fiir den Hausbedarf vorrätig zu halten (Hausapotheke), müssen dieselben aber 

1. sämtlich aus einer Apotheke im Deutschen Reich entnehmen und dürfen 
2. nur die gangbarsten einfachen Drogen und Präparate, die in einer Apotheke. 

zubereitet oder dispensiert sind, oder die ohne weitere Zubereitung abgegeben 
werden können (wie Kräuter, Oie, Salben, Salze, Tinkturen u. dgl.), jedoch 
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§ 51. Für ärztliche Hausapotheken ist in einem besonderen tages
heilen, nur für diesen Zweck zu verwendenden Raume ein verschließbarer 

nur in verschlossenem Raume oder Schranke (mit Brettertür) vorschriftsmäßig 
bezeichnet und aufgestellt vorrätig halten (pro statione) bzw. an die einzelnen 
Kranken in der Anstalt selbst (nicht aber an außerhalb derselben Wohnende) 
durch den Hausarzt verteilen lassen. 

Jede Zubereitung bzw. Dispensierung zusammengesetzter Arzneiformen darf nur 
auf jedesmalige ärztliche Verordnung und nur in einer Apotheke erfolgen. 

Il. Krankenhäuser und andere Anstalten, welche Arzneien für den Hausbedaif 
selbst zubereiten und dispensieren lassen wollen (Dis pe n siera n s tal t), bedürfen hierzu 
meiner Genehmigung. 

Dieselbe wird nur widerruflich und unter besonderen Bedingungen erteilt, je nach
dem ein approbierter Apotheker oder eine hierzu besonders geprüfte Pflege
schwester in der Anstalt tätig ist. 

III. Sowohl die Hausapotheken {1.) als auch die Dispensieranstalten (II.) stehen 
unter der besonderen Aufsicht meiner Bevollmächtigten sowie des zuständigen könig
lichen Kreisphysikus, welche dieselben unvermutet zu besichtigen und über etwa vor
gefundene Ungehörigkeiten mir zu berichten haben. 

Q:ine ~erf. beiß ffieg.•l.ßräjibenten in IDlinben betr. 5Betrieb oon Shanfenanftalten 
oom 3. ~uli 1905 bejagt in § 13 folgenbe6: 

§ 13. Zur Errichtung einer vollständigen Arzneiabgabestelle (Dispensier
anstalt) bedarf es meiner besonderen Erlaubnis: dagegen ist es den Krankenanstalten 
auch ohne eine solche gestattet, einzelne Arzneimittel und Arzneizubereitungen für 
den eigenen Bedarf und in einer diesem Bedarf entsprechenden Menge unter folgen
den Bedingungen vorrätig zu halten: 

a. Die Arzneimittel und Zubereitungen müssen aus einer Apotheke bezogen 
werden; sie dürfen dem Verderben nicht leicht ausgesetzt sein. 

b. Ihre Aufbewahrung (Beschaffenheit und Bezeichnung der Standgefäße usw.) 
muß genau den für die Apotheken gegebenen Vorschriften entsprechen, nament
lich gilt dies betreffs der scharfwirkenden und giftigen Stoffe. 

c. Es ist Vorsorge zu treffen, daß die Arzneimittel usw. nur befugten Personen 
(Ärzten, Pflegepersonall zugänglich sind und jeder Mißbrauch durch Kranke 
oder andere Personen ausgeschlossen ist. 

d. Reste von Arzneien, die Kranken verordnet und von diesen nicht völlig auf
gebraucht sind, dürfen nicht etwa zu einem späteren Verbrauche zurückgestellt 
werden, sondern sind stets sofort zu vernichten. 

Diese Bestimmungen gelten auch für die in Krankenanstalten mit vollständigen 
Arzneiabgabestellen etwa eingerichtetep. Arzneischränke auf den einzelnen Abteilungen. 

~ine äf)nlid)e ~erorbnung über ben 5Be&ug, ba6 ~orrätigf)alten unb bie Wbgabe 
oon Wt&neien in Sftanfenanftalten f)at aud) bet ffieg.•l.ßtäfib. in l_ßotsbam unter bem 
26. j)Cooembet 1906 er1affen. 

j)Ceuetbing6 ift aud) ben ~iafoniffen ein ertoeitette6 Wt&neibiißjlenjietted)t 
oer1ief)en tootben. 

Min.-Erl., betr. die von den Diakonissen abzugebenden Arzneimittel. 
Vom 8. März 1904. 

Auf den gefälligen Bericht vom 19. Januar d. J. will ich mich dam\t einverstanden 
erklären, daß fortan die in dem beifolgenden Verzeichnis aufgeführten Arzneimittel und 
Arzneizubereitungen, deren Abgabe im allgemeinen nicht gestattet ist, den in der Ge
meindepflege tätigen Diakonissen zur unentgeltlichen Abgabe an Kranke überlassen 
werden dürfen. Ich setze dabei voraus, daß auch diese Mittel stets aus der nächst
belegeneo Apotheke bezogen werden. 

Verzeichnis 
derjenigen Arzneimittel und Arzneizubereitungen, deren Abgabe im allgemeinen nicht 
gestattet ist, aber den in der Gemeindepflege tätigen Diakonissen überlassen werden darf. 
Argentum nitricum Höllenstein als Ätzstift, nur zum äußer-

lichen Gebrauch. 
Chininum hydrochloricum in abgeteilten Pulvern von 0,25 gegen 

Fieber. 
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Schrank mit Fächern und Schiebekästen aufzustellen, welche die vorschrifts
mäßige Absonderung der sehr vorsichtig aufzubewahrenden Mittel ermög-

Ernplastrum cantharidum ordinarium 
Ernplastrum cantharidum perpetuum 
Ernplastrum fuscum camphoraturn 
Jodoformium 

Liquor Aluminii acetici 
Liquor Ammonii anisatus 
Liquor plumbi subacetici 
Mixtura sulfurica acida 

Pulvis Liquiritiae compositus 
Pulvis Magnesiae cum Rheo 
S pecies pectorales 
Tinctura amara 
Tinctura Chinae composita 
Unguentum acidi borici 
Unguentum basilicum 

Spanischfliegenpflaster. 
Zugpflaster. 
Mutterpflaster, Hamburger Pflaster. 
Jodoform, lediglich zur Herstellung von 

Verbandstoffen, niemals direkt als Heil
mittel. 

Essigsaure Tonerde. 
Anisölhaltige Ammoniakflüssigkeit. 
Bleiessig. 
Hallersches Sauer, als Zusatz zum kühlen-

den Getränk. 
Brust pul ver. 
Kinderpul ver. 
Brusttee. 
Bittere Tinktur. 
Zusammengesetzte Chinatinktur. 
Borsalbe. 
Königssalbe zum Verband eiternder Wund. 

flächen. 
Unguentum Plumbi Bleisalbe. 
Unguentum Zinci Zinksalbe. 

Über bie (\;rteilung ber 58erecf)tinung 0ur ~ül)rung einer .\:)auißa1:wt1)efe an ~iafonifien 
erging eine ßidulartJerfügung beiß jffiinifteriß ber jffieb.·Wngelegenl)eiten tJom 2. ~uli 1853. 
~iefe ~erfügung (abgebrucft in ~1J-8tg. 1901 9lr. 85) entl)iilt IBeftimmungen: 1. in 
betreff beiß Umfangeiß ber Sfenntnijfe, toelcf)e tJon ben ~iafoni(fen, bie 0u Wl:Jotl)eferinnen 
in ber ~iißl:Jenjieranftalt eineiß Sfranfenl)aufes beftimmt finb, bedangt tu erben müjfen: 
2. in betreff bes Unterricf)ts ber 0u Wl:Jotl)eferinnen beftimmten ~iafoniffen unb 3. in 
betreff bet ~rüfung ber Wpotl)eferinnen. 

':Die Sfenntniffe follten jicf) banacf) bejcf)ränfen auf bie äuj3eren jffierfmale ber ne· 
bräucf)licf)en ~rogen unb ~täl:Jarate, auf giftige unb l)eftig roirfenbe Eitoffe, auf bie 
Wufberoal)rung ber jffiittel unb bie 58e1)errfcf)ung ber roicf)tigeren ffie0cpturfertigfeiten. 
~er Unterricf)t follte in ber Dffi~in eineiß Wl:Jotl)eferiß erfolgen unb bie ~rüfung bot einer 
auiß einem Sfreispl)~fifuiß unb einem ml:Jo!l)efer beftel)enben Sfommiffion ftattfinben. 
Be~ter ~unft ift je~t in ber ~ienftanroei[ung für bie Sfreiißär0te ~ 52 (f. ®eite 184) berücf· 
jicf)tigt. ßur (l;rläutenmg biefet ~erl)ältniffe ergi}tgen neuerbings folgenbe ~erfügungen: 

Min.-Erl. vom 6. Aprill905. 
Der § 52 der Dienstanweisung für die Kreisärzte bezieht sich ausschließlich auf 

barmherzige Schwestern, Diako:lissen und Mitglieder sonstiger geistlicher Kranken
pflegegenossenschaften. Ich bemerke jedoch, daß es weiblichen Personen, welche die 
Bedingungen für die Zulassung zu den pharmazeutischen Prüfungen erfüllen, unbe
nommen ist, den Apothekerberuf zu ergreifen. Ausnahmen hiervon sind zurzeit nur 
bei den in dem § 52 der Dienstanweisung für die Kreisärzte angeführten Mitgliedern 
geistlicher Krankenpflegevereinigungen und zwar nur dann zulässig, wenn sie in einem 
von dieser Vereinigung unterhaltenen und versorgten Krankenhause den Apotheker
beruf ausüben saUen. 

Verfügung vom 25. September 1906. 
Nach den bestehenden Bestimmungen dürfen nur solche Personen zur Prüfung 

für die Verwaltung der Dispensieranstalt eines Krankenhauses zugelassen worden, 
welche Diakonissen oder Mitglieder einer staatlich anerkannten geistlichen Genossen
schaft für Krankenpflege sind. Alle anderen im Krankenpflegeberuf stehenden Per
sonen sind von der Prüfung ausgeschlossen, und auch die Mitglieder geistlicher Ge
nossenschaften erwerben nach dem Erlaß vom 2. Juli 1853 durch das Bestehen der 
Prüfung nur die Berechtigung zur Verwaltung der Dispensieranstalt in einer unter 
der Leitung ihrer Genossenschaft stehenden Anstalt. Nach der Verfiigung des Ministers 
der Medizinalangelegenheiten vom 25. September d. J. kann ein Bedürfnis zur Abände-
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Iichen; außerdem müssen sich hier befinden: das erforderliche Arbeitsgerät 
an präzisierten Wagen und Gewichten, Mörsern usw., ein Arbeitstisch mit 
Schiebekästen, sowie ein Handdampfkocher mit Zinn- und Porzellaninfun
dierbüchse. 

Ebenso müssen das Arzneibuch, die Arzneitaxe, die Bestimmungen 
iiber Hausapotheken 1 ), das Belagbuch über den Einkauf der Arzneimittel 
und ein Tagebuch zum Eintragen der Verordnungen nebst deren Tax
preisen, sowie die Genehmigung zum Halten einer Hausapotheke und die 
Apothekenbetriebsordnung vorhanden sein. 

Die Genehmigung zur Einrichtung einer Krankenhausapotheke 2 ), 

sowie zum Halten einer ärztlichen Hausapotheke3) wird von dem Re-

rung der vorstehenden Bestimmungen im Sinne einer Ausdehnung der den Diakonissen 
und Mitgliedern geistlicher Genossenschaften gewährten Begünstigungen auf andere 
Personen nicht anerkannt werden. 

1 ) 5ffias unter biejen )Beftimmungen übet ~ausalJotljefen" ßU tJetfteljen ift, ift nid)t 
(lanD flat, ba aufler ben obengenannten roeitere \Beftimmungen nidjt befteljen. 

2) (;\;ine bejonbere iBerfügun(l ber \IJCinifter ber \IJCeb.·Wngelegenljeiten unb bes 
;Jnnern erging über bie .\)ausalJotljefen bei ben 5trafanftalten: 

Min.-Erl., betr. die Hausapotheken bei den Strafanstalten. Vom 12. Mai 1903. 
Bei den Strafanstalten und größeren Gefängnissen in der Verwaltung des Innern 

sind Hausapotheken einzurichten, in denen Arzneimittel vorrätig zu halten sind, 
welche in größerer Menge gebraucht werden und dem Verderben nicht ausgesetzt sind. 
Die Regierungspräsidenten können, nach Anhörung des Regierungs- und Medizinalrats, 
bestimmen, welche Arzneimittel hierfür zu beschaffen sind. 

Derartige Einrichtungen sind als ärztliche Handapotheken anzusehen und zu 
behandeln. Als solche bedürfen sie keiner Musterung durch die Kreisärzte, es genügt, 
wenn der Regierungs· und Medizinalrat bei den jährlichen Revisionen der sanitären 
Einrichtungen der Anstalt diese Handapotheken besichtigt. 

Die Arzneivorräte sind in geeigneten, festen, deutlich bezeichneten Behältnissen 
in zweckentsprechenden Schränken übersichtlich geordnet aufzustellen. Ein besonderes 
Zimmer für diese Schränke ist nicht überall erforderlich, vielmehr kann die Aufstellung 
im Dienstzimmer des Arztes oder Lazarettaufsehers erfolgen. 

Starkwirkende Arzneimittel (Tabelle C des D. A.-B. IV) sind stets unter 
Verschluß des Arztes zu halten und dürfen nur von diesem abgegeben werden. 

Die Anfertigung einfacher Lösungen in den Handapotheken zum Gebrauche 
für die Anstaltsinsassen ist gestattet. Die Arzneizubereitungen müssen aber in der 
Regel auf den Namen des einzelnen Kranken aus einer öffentlichen Apotheke ver
schrieben werden. 

Für den Bezug der Arzneien und Drogen sowie für den Abschluß von Verträgen 
bleibt mein, des Ministers des Innern, Erlaß vom 24. Dezember 1899 maßgebend. 

~er ljier ange3ogene (;\;rl. bes \IJCinifters bes ;jnnern oom 24. ~e3ember 1899 lautet: 
Bei dem Abschlusse von Verträgen über die Lieferung von Drogen 

und Arzneien ist in der Strafanstaltsverwaltung meines Ressorts bisher verschieden 
verfahren worden, in dem der Preisberechnung entweder die Preisliste einer Drogen
großhandlung mit einem bestimmten prozentualen Aufschlage oder die preußische 
Arzneitaxe ohne oder mit einem prozentualen Abschlage zugrunde gelegt wurde. 

Nach Benehmen mit dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medi
zinalangelegenheiten bestimme ich, daß fortab bei dem Abschlusse von Verträgen der 
vorgedachten Art für Strafanstalten, Gefängnisse und Erziehungsanstalten lediglich 
die Ansätze der Arzneitaxe zugrunde zu legen und je nach dem Umfange der Lieferung 
ein höherer oder geringerer prozentualer Abzug von jenen Preisansätzen zu verein
baren ist. Die Regierungs- und Medizinalräte sind mit der Prüfung der Verträge vor 
deren Genehmigung zu betrauen. 

3 ) ~ejte illrunbjä~e, nad) benen bie ~eneljmigung 3Ut (;\;rtid)tung oon är3tlid)en 
~nusalJotljefen 3u erteilen ift, feljlen leibet. 91adj ber WlJotljeferotbnung § 14 joU 
l.!l:r3ten ,.an jold)en Drten, roo feine öffentlid)e WlJotljefe oorljanben ober in ber 91älje 
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gierungspräsidenten auf Antrag nach Prüfung der Verhältnisse widerruflich 
erteilt; derselbe stellt nach Anhörung des Regierungs- und Medizinalrats 
das Verzeichnis der für eine ärztliche Hausapotheke zulässigen Arzneimittel 
festl ). Die Entscheidung über die in einer Krankenhausapotheke vor
rätig zu haltenden Arzneimittel ist dem Vorstande des Krankenhauses 
überlassen. 

E. Homöopathische Apotheken und ärztliche homöopathische 
Hausapotheken. 

§ 52. Wenn in Verbindung mit einer Apotheke homöopathische Mittel 2 ) 

in einem Schrank vorrätig gehalten werden, so ist derselbe in einem be
sonderen, gut belichteten Raume aufzustellen 3 ). 

befinblid) ift", geftattet tuerben, "eine mit ben nottuenbigften Wt3neimitteln betfe~ene 
fleine ~ausal:Jot~efe 3u ~alten", jebod) lebiglid) 3um ®ebraud) in i~tet \llta~is, nid)t 
3um )illiebetbetfauf an anbete \lletfonen. s:len ettuas unbeftimmten Wusbrucf "in ber 
91ä~e" fommentierte ein ®utad)ten bet tuiffenfd)aftlid)en s:lel:Jutation für bas Wlebi3inal· 
tuefen bom 28. ~anuar 1852 tuie folgt: "91ut an :Orten, bie tuenigftens eine Wleile bon 
bet näd)ften Wl:Jot~efe entfernt finb, ift bem Wr3t ausna~mstueife geftattet, Wqneimittel 
füt feine Shanfen ~u bisl:Jen(ieren." Unb eine Wliniftetialbetfügung bom 2. ®el:Jtembet 
1840 beftimmte: "s:lie j8efugnis ~um ~alten einer ~ausal:Jot~efe fällt tueg, fobalb an 
bem betreffenben :Orte eine felbftänbige Wl:Jot~efe ettid)tet tuorben ift." 

:O~ne befonbete Sfon~effion bütfen litr~te nur bie bem freien ){;erfe~r übetlaffenen 
Wt3neimittel felbft bisl:Jenfieren (Sf.®. 7. Wlai 1900, Sf.®.W. 111, ®. 208), fie bütfen 
jebod) aud) alle übrigen ~eilmittel bei bet j8e~anblung i~tet \llatienten benu~en (butd) 
Q:inreiben, Wufllinfeln, Q:inträufeln uftu.), fofetn bie Wlittel bei biefer ){;ertuenbung bet• 
btaud)t unb ben Sftanfen nid)t ali3 fold)e übetlaffen tuetben (ffi.®. 16. ~uni 1900, Sf.®.W.III, 
®. 272; Sf.@. 19. ~uni 1899, Sf.®.W. III, 6. 379). ){;gl. ~iet3U § 367, 3 ®tr.@.j8, {f. 
@leite 110). 

1 ) s:lie 2!n~aljl bet in Öt3tlidJen ~ausavot~efen au ~altenben Wlittel beljanbelte 
ein Q:tl. bom ·14. ~anuar 1861: 

Hinsichtlich der Hausapotheken praktischer Arzte muß bemerkt werden, daß ein 
Hauptgrund der in derselben vorgefundenen Mängel darin zu liegen scheint, daß die 
betreffenden Arzte eine zu große Anzahl von Arzneimitteln halten, von denen viele 
wegen Nichtgebrauchs verderben müssen. Es ist daher darauf zu halten, daß in den 
Hausapotheken praktischer Arzte nur eine gewisse Zahl, nach einem von der König
lichen Regierung zu revidierenden Verzeichnisse der für die dringendsten Fälle der 
Praxis erforderlichen Medikamente geführt werde. Dahin gehören namentlich (Erlaß 
vom 28. Juni 1859): Acidum hydrochloratum, Äther, Alumen, Chloroformium, Cuprum 
sulfuricum, Gummi arabicum pulveratum, Hydrargyrum chloratum mite, Liquor Am
moniaci caustici, Oleum Olivarum, Oleum Ricini, Radix Jalapae, Radix Ipecacuanhae, 
Secale cornutum pulveratum, Spiritus vini rectificatus, Stibio-Kali tartaricum, Tinc
tura Cinnamomi, Tinctura Opii simplex, Tinctura Valerianae. 

2 ) S)en j8egriff "~omöol:Jat~ifd)e Wr3neimittel" befinierte ein Urteil bes 
:0 . .13.®. Wlünd)en bom 31. Wlät3 1903 (\ll~-ßtg. 1903 91t. 28) tuie folgt: 

"Q:s finb bie ®runbfä~e maflgebenb, bafl 3Ut Wnfertigung bet Wlebifamente nur ein 
®toff bertuenbet tuerben batf, bei tueld)em genau bie \lloten3 bet ){;erbünnung uftu. an· 
gegeben fein mufl, bafl fein ®toff unbetbünnt uftu. ~ergegeben tuerben barf, unb bali fein 
®toff, bet eine ftatfe )illitfung ~etbottufen mürbe, als Wt~nei betotbnet tuerben batf, 
bafl alfo \}orm unb s:lofis bes Wqneimittel;3 neben bet Q:in~eitlid)feit be;3 ®toffes tuejent· 
lid)e Sfritetien bes ~omöol:Jat~ifd)en ~eilmittelS finb." 

\}etnet ift in einem Urteil bes Sf.®. bom 31. Wläq 1898 (Sf.®.W. II, 6. 126) an• 
genommen tuorben, baß ein mr3neimittel bann als nad) ~omöol:Jat~ifd)en ®runbfä~en 
3ubereitet an3ufe~en ift, tuenn bie ~erftellung nad) bem ßentejimal· ober s:le3imalft.Jftem 
erfolgt, b. ~- tuenn bie Wr3nei eine ){;erbünnung be;3 .\:Jeilf!offe;3 im ){;er1)ältnis bon 1 : 100 
ober 1: 10 bebeutet. 

3 ) Über bie Wufftellung bon .\:Jomöol:Jat~ifd)en ®d)ranfal:Jot~efen in ben 
Wl:Jot~efen erging folgenbet Wlin.•Q:tl. bom 18. ~uli 1906: 
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Handelt es sich nach dem Ermessen des Regierungspräsidenten um 
eine vollständige homöopathische Apotheke, so muß dieselbe in einem nur 
für diesen Zweck zu verwendenden hellen Raume ordnungsmäßig ein
gerichtet sein. 

Die Urstoffe und Urtinkturen, sowie Verreibungen und Verdünnungen 
bis einschließlich der dritten Dezimalpotenz müssen nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Arzneibuchs über milde und vorsichtig aufzubewahrende 
Mittel (Tab. C) voneinander getrennt aufgestellt, die Gifte (Tab. B) mit 
Giftwage und Löffel in einem verschlossen zu haltenden, als solches be
zeichneten Giftbehältnis verwahrt werden; auch muß ein mit der Aufschrift 
"Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" bezeichneter Mörser vorhanden sein. 
Die Bezeichnung der Standgefäße unterliegt den Bestimmungen des Ministe
rialerlasses vom 22. Juni 1896 1 ). 

Ein Arbeitstisch, Dispensiergeräte und ein homöopathisches Arznei
buch 2 ) müssen vorhanden sein. 

Die ärztlichen homöopathischen Hausapotheken müssen ebenfalls in 
einem lediglich diesem Zwecke dienenden, gut belichteten Raume auf
gestellt sein. Ein homöopathisches Arzneibuch 2), die Arzneitaxe und die 
gesetzlichen Bestimmungen über homöopathische Hausapotheken, sowie 
die ärztliche Approbation und die Genehmigung zum Halten einer homöo
pathischen Hausapotheke müssen vorhanden sein3). Der Arzt hat in 

Unter einem besonderen Raume, wie ihn § 52 der Apothekenbetriebsordnung 
vom IR Februar 1902 für die Aufstellung eines Schrankes mit homöopathischen Mitteln 
fordert, ist ein solcher Raum zu verstehen, der in der Betriebsordnung als Bestandteil 
der Apotheke nicht aufgeführt ist, z. B. das sogenannte Geschäftszimmer. Es ist auch 
nicht zu beanstanden, wenn in diesem Raume gleichzeitig andere als homöopathische 
Arzneimittel, diätetische Präparate, Weine usw. in vollständig geschlossenen festen 
Gefäßen und in geschlossenen Schränken aufbewahrt werden. Selbst gegen die Auf
stellung von Reagentien im gleichen Raume sind Einwendungen nicht zu erheben. 

@ine anbere iJrnge, bie Wufbetva~rung oon @läfern mit ~omöol-Jat~ifd)en 
Wraneimitteln in ®d)ieblaben be~anbelt ein WCin.•@rl. oom 30. 0uni 1900: 

Die Aufbewahrung der Gläser in Kästen darf nur in Kästen mit abgeteilten Fächern 
stattfinden, und zwar jedes Fach nur ein Fläschchen aufnehmen. Die Fläschchen 
müssen gleichmäßig nach Inhalt und Verdünnung oder Verreibung in Worten und 
Zahl bezeichnet sein. In gleicher Weise sind Urtinkturen und Urstoffe aufzubewahren. 
Wenn die Korke außerdem entsprechende Bezeichnung haben, so ist dagegen nichts 
einzuwenden. 

1) ®ie~e %eil XV. 
2) @s fommen oorne~mlld) atvei neuere herartige 58üd)er in 58etrad)t. %ins %1eut]d)e 

~omöol-Jal~ifd)e Wqneibud) oon Dr. ~illmar ®d)tvabe in Eei1J3ig unb ba5 bom %1eutfd)en 
2!1-Jot~eferoerein ~erausgegebene %1eut]d)e ~omöol-Jal~ifd)e Wr3neibud). Wber aud) bie 
älteten l,ß~armafol-Jöen oon @runet unb anbete ]inb als genügenb nn&ufe~en. · 

3 ) Übet bas %1isven]ierred)t ber ~omöovnt~en befte~en folgenbe 58eftim· 
mungen: 

Reglement über die Befugnis der approbierten Medizinalpersonen zum Selbst
dispensieren der nach homöopathischen Grundsätzen bereiteten Arzneimittel. 

Vom 20. Juni 1843. 
Da in bezug auf das Heilverfahren nach homöopathischen Grundsätzen eine 

Modifikation der Vorschrift, nach welcher Arzte usw. die von ihnen verordneten Arz
neien in der Regel nicht selbst dispensieren dürfen, angemessen befunden worden ist, 
so werden über die Befugnisse der Medizinalpersonen zum Selbstdispensieren der nach 
homöopathischer Weise bereiteten Arzneien für den ganzen Umfang der Monarchie 
nachstehende Vorschriften gegeben: 

§ l. Einer jeden Medizinalperson soll, soweit sie nach Inhalt ihrer Approbation 
zur Zivilpraxis berechtigt ist, künftig, nach Maßgabe der nachfolgenden näheren Be-
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seinem Krankentagebuch entsprechende Vermerke über Menge, Inhalt und 
Taxpreise der abgegebenen Mittel zu machen. 

stimmungen, gestattet sein, nach homöopathischen Grundsätzen bereitete Arzneimittel 
selbst zu dispensieren. 

§ 2. Wer von dieser Befugnis(§ I) Gebrauch machen will, muß hierzu die Er
laubnis des MinisterR der Medizinalangelegenheiten einholen. 

§ 3. Da die durch das Prüfungsreglement vom I. Dezember 1825 angeordneten 
Staatsprüfungen der Arzte und Wundärzte auf Erforschung der pharmakologischen 
Kenntnisse und der pharmazeutisch-technischen Ausbildung der Kandidaten nicht mit 
gerichtet sind, bei dem Heilverfahren nach homöopathischen Grundsätzen auch mehrere, 
in die Landespharmakopöe nicht aufgenommene Arzneistoffe angewendet werden, so 
kann die Erlaubnis zum Selbstdispensieren der erwähnten Mittel nur denjenigen Medi
zinalpersonen erteilt werden, welche in einer besonderen Prüfung nachgewiesen haben, 
daß sie die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen, um die verschiedenen 
Arzneimittel voneinander unterscheiden, die verschiedenen Qualitäten derselben ge
nügend bestimmen und Arzneimittel gehörig bereiten zu können. 

Diese Prüfung soll vor einer Kommission erfolgen, welche der Minister der geist
lichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten aus dazu qualifizierten und ins
besondere mit der Botanik, Chemie und Pharmakologie, sowie mit den Grundsätzen 
des homöopathischen Heilverfahrens praktisch vertrauten Männern bestellen wird. 
Diese Kommission hat ihren Sitz in Berlin. Dem genannten Minister bleibt es indes 
vorbehalten, bei eintretender besonderer Veranlassung die erwähnte Prüfung auch 
anderswo durch dazu besonders bestellte Kommissarien abhalten zu lassen. 

§ 4. Die Einrichtungen, welche zur Bereitung und Dispensation der Arzneien 
von den dazu für befugt erklärten Medizinalpersonen getroffen worden sind, unter
liegen in gleicher Art, wie dies bei den Hausapotheken stattfindet, welche ausnahms
weise einzelnen Ärzten gestattet sind, zeitweisen Visitationen durch die Medizinal
polizeibehörde. 

Bei den Visitationen müssen die betreffenden Medizinalpersonen sich darüber 
ausweisen: 

a. daß sie zur Bereitung und Dispensation der Arzneien ein nach den Grund
sätzen des homöopathischen Heilverfahrens zweckmäßig eingerichtetes, be
sonderes Lokal besitzen; 

b. daß die vorhandenen Arzneistoffe und Drogen von untadelhafter Beschaffen
heit sind: 

c. daß die wichtigsten Arzneistoffe, deren namentliche Bezeichnung erfolgen wird, 
in der ersten Verdünnung angetroffen werden, damit die erforderliche chemische 
Prüfung derselben in bezug auf ihre Reinheit angestellt werden könne; und 

d. daß ein Tagebuch geführt wird, in welches die ausgegebenen Arzneien nach 
ihrer Beschaffenheit und Dosis, unter genauer Bezeichnung des betreffenden 
Patienten und des Datums der Verabreichung, eingetragen werden. 

5. Es ist allen Medizinalpersonen untersagt, zubereitete homöopathische Arz
neien zum Behufe des Selbstdispensierens, sei es in größeren oder geringeren Quanti
täten, direkt oder indirekt aus ausländischen Apotheken oder Fabriken zu entnehmen. 

§ 6. Wer homöopathische Arzneien selber dispensiert, ist nur befugt, dieselben 
an diejenigen Kranken zu verabreichen, welche er selbst behandelt. 

§ 7. Den :\fedizinalpersonen, welche die Genehmigung zum Selbstdispensieren 
homöopathischer Arzneimittel erhalten haben, bleibt es untersagt, unter dem Vor
wande homöopathischer Behandlung, nach den Grundsätzen der sogenannten allo
pathischen Methode bereitete Arzneimittel selbst zu dispensieren. 

§ 8. Wer ohne die im § 2 vorgeschriebene Genehmigung sogenannte homöo
pathische Arzneimittel selbst dispensiert, soll von der Befugnis hierzu für immer aus
geschlossen bleiben und außerdem nach den allgemeinen Vorschriften über den un
befugten Verkauf von Arzneien bestraft werden. 

§ 9. Eben diese Strafe (§ 8) und zugleich der Verlust der Befugnis zum Selbst
dispensieren soll denjenigen treffen, welcher sich einer Überschreitung der Vorschriften 
der §§ 6 und 7 schuldig macht. 

§ 10. Übertretungen der §§ 4 und 5 sind mit einer Geldbuße bis zu 50 Taler zu 
ahnden und können, bei Wiederholung des Vergehens, nach vorangegangener zwei-
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Schlußbestimmungen. 
§ 53. Die Befugnisse, welche in diesen Vorschriften dem Regierungs

präsidenten zugewiesen sind, werden innerhalb des der Zuständigkeit des 

maliger Bestrafung mit Entziehung der Befugnis zum Selbstdispensieren bestraft 
werden. 

§ II. Die Untersuchung und Bestrafung der Vergehen gegen die Bestimmungen 
dieses Reglements erfolgt nach den allgemeinen Vorschriften über das Strafverfahren 
gegen Medizinalpersonen wegen Verletzung ihrer Berufspflichten. 

§ 12. Auf die sogenannten isopathischen Arzneimittel findet gegenwärtiges Regle
ment keine Anwendung. 

'llurdj eine \.)Jätete .lt'abinettsotber ift ber Wliniftet ermädjtigt, betoä~rten ~omöo· 
.)Jat~en unter getoijjen 5Bebingungen bi~ bejonbere l.ßtüfung 5u erlajjen. 'llie Wus• 
na~me joll nur bei joldjen a.)J.)Jrobierten ~lr5ten ftattfinben, toeldje Iid) enttoebet alS 6djrift· 
jtellet übet ~omöo.)Jat~ie ausgeaeidjnet, ober bieje ~eilmet~obe ertoeislidj feit minbeftens 
5 ~a~ten ausgeübt ~aben. 'llie (S)ejud)e um 3ulafjung aum Q:;r;amen ober Q:tlaf3 bes· 
ielben jinb butdj bie ffiegierung bem Wlinifter ein5ureidjen (3irf..lßetf. bes Wlinifters 
bet Wleb.·Wngelegen~eiten oom 23. 6e.)Jtember 1844). 

illadj ber 3itfularoerfügung bes Wlinifters tJom 28. \}ebruar 1846 jinb bie in § 4 
Wbj. c bes ffieglemcnts oom 20. ~uni 1843 gebadjten Wqneiftoffe folgenbe: 

I. Aconitum. Napellus. 19. Cuprum (metallicum). 36. Opium. 
2. Alumina. 20. Digitalis purpurea. 37. Petroleum. 
3. Antimonium crudum. 21. Drosera rotundifola. 38. Phosphorus. 
4. - tartaricum. 22. Dulcamara (Solanum). 39. Pulsatilla pratensis. 
5. Arnica montana. 23. Euphrasia officinalis. 40. Rhus Toxicodendron. 
6. Arsenicum album. 24. Graphites. 41. Sabina (Juniperus). 
7. Aurum foliaturn 25. Hepra sulphuris cal- 42. Secale cornutum. 
8. Belladonna (Atropa). careum. 43. Sepiae succus. 
9. Bryonia alba. 26. Hyoscyamus niger. 44. Silicea. 

10. Calcarea carbonica. 27. Ignatia amara. 45. Spigelia anthelmia. 
11. Cantharides. 28. Ipecacuanha (Cephae- 46. Spongia marina tosta. 
12. Carbo vegetabilis. lis). 47. Stannum metallicum. 
13. Chamomilla (Matri- 29. Kali carbonicum. 48. Staphisagria (Delphi-

caria). 30. Lycopodium clavatum. nium). 
14. China (regia et fusca). 31. Magnesia carbonica. 49. Stramonium (Datura). 
15. Cina (Cinae semen). 32. Mercurius solubilis. 50. Sulphur. 
16. Cocculus. 33. Natrium chloratum. 51. Thuja occidentalis. 
17. Coffea arabica. 34. Nitri acidum. 52. Veratrum album. 
18. Crocus sativus. 35. Nuxvomica(Strychnos). 

3u § 5 bes ffieglement5 tJom 20. ~uni 1843 belagt ein W1in.•5Bejdjeib tJom 21. 'tr• 
~ember 1863: 

Wenn § 5 ausdrücklich unter~agt, zubereitete homöopathische Arzneien weder 
direkt noch indirekt aus au~ländisrhen Apotheken oder Fabriken zu entnehmen, so 
bezieht sich dieses Verbot mehr noch auf das Entnehmen derartiger Arzneien von 
Nichtapothekern. 

\}erner erging folgenbet 
Min.-Erl., betr. das Dispensierrecht homöopathischer Ärzte. Vom 19. Januar 1897. 

Die Vorschriften des Reglements über die Befugnis der approbierten Medizinal
personen zum Selbstdispensieren der nach homöopathischen Grundsätzen bereiteten 
Arzneimittel vom 20. Juni 1843 (G.-S. S. 305) haben vielfach die Auslegung erfahren, 
daß Arzte, welche die im § 3 des Reglements bezeichnete Prüfung bestanden haben, 
schon auf Grund des erlangten Befähigungszeugnisses sich zum Selbstdispensieren 
homöopathischer Arzneimittel für berechtigt halten, ohne hierzu die Erlaubnis des 
Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten erhalten zu haben. 
Daß diese Auslegung eine irrige ist, ergeben die Vorschriften der§§ 2 und 3, welche das 
Recht, nach homöopathischen Grundsätzen bereitete Arzneimittel selbst zu dispen
sieren, außer von der durch das Bestehen einer Prüfung nachzuweisenden Befähigung 
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Polizeipräsidenten zu Berlin unterstellten Bezirks 1 ) von dem letzteren 
ausgeübt. 

§ 54. Die vorstehende Betriebsordnung tritt mit dem l. März 1902 
in Kraft. Mit demselben Tage treten die Vorschriften über Einrichtung 
und Betrieb der Apotheken, Zweig-( Filial- )Apotheken, Krankenhausapo
theken (Dispensieranstalten) und ärztlichen Hausapotheken, sowie die An
weisung zur amtlichen Besichtigung der Apotheken vom 16. Dezember 
1893 außer Kraft. 

Berlin, den 18. Februar 1902. 
Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

Studt. 

Stellvertretung im Apotheker~ewerbe. 

1lliie bereits auf 6eite 11 unb 241 ertväf)nt, f)at bai3 .).n:euflifd)e ().~.@. 
unter bem 2. 91otJember 1905 bie bie ~ertvaitung einer 2r.).Jotf)efe einfd)ränfenbe 
58eftimmung in § 41 2!bf. 3 ber 2!.).1.\B.D. für ungültig erUärt, inbem ei3 in 

noch von einer besonderen Erlaubnis des Ministers ausdrücklich abhängig machen. 
Wer ohne diese Genehmigung homöopathische Arzneimittel selbst dispensiert, soll 
gemäß der Bestimmung im§ 8 daselbst von der Befugnis hierzu für immer ausgeschlossen 
bleiben und außerdem nach den allgemeinen Vorschriften über den unbefugten Ver
kauf von Arzneien bestraft werden. 

Indem ich Veranlassung nehme, die vorstehenden Anordnungen des Reglements 
erneut in Erinnerung zu bringen, bemerke ich zugleich, daß ich beabsichtige, bei der 
Handlhabung dieser Angeegenheit in Zukunft nach Maßgabe der nachstehenden Ge
sichtspunkte zu verfahren: 

l. Denjenigen homöopathischen Ärzten, welche bisher ohne ministerielle Erlaubnis 
homöopathische Arzneimittel selbst dispensiert haben, wird die Genehmigung 
ohne weiteres erteilt werden, sofern nicht Verfehlungen des Antragstellers 
gegen die medizinal-polizeilichen Vorschriften oder sonstige die Zuverlässigkeit 
der Person in Frage stellende Hinderungsgründe eine Versagung erforderlich 
erscheinen lassen. 

2. Der Umstand, daß bei den vorhandenen Apothekern eines Ortes homöopathische 
Arzneiabgabestellen eingerichtet sind, bildet kein Hindernis für die Erteilung 
der Genehmigung. 

3. Beim Wechsel des Wohnortes des Arztes erlischt die Genehmigung nicht: da
gegen ist der Arzt verpflichtet, von dem Wechsel dem Regierungspräsidenten 
und, falls der Wohnort in den Bezirk einer anderen Regierung verlegt wird. 
auch dem Präsidenten dieser Regierung Anzeige zu erstatten. 

4. Dill zurzeit bestehenden Vorschriften über die Einrichtung und Beaufsichtigung 
der ärztlichen Hausapotheken bleiben auch ferner maßgebend (vgl. die 
§§ 49, 50 der Vorschriften über Einrichtung und Betrieb der Apotheken usw. 
vom 16. Dezember 1893 und §§ 1, 25, 26 der Anweisung zur amtlichen Be
sichtigung der Apotheken usw. vom 16. Dezember 1893). 

Indem ich die entgegengesetzten Bestimmungen des Runderlasses vom 14. No
vember 1895 aufhebe, ersuche ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst, bei berichtliehen 
Anträgen die vorstehenden Gesichtspunkte gefälligst zu beachten. 

91acf) einem ~tl. bes ffieg.<~räjibenten in Wlinben bom 26. ~uni 1894 ~abrn bie 
5Beftimmungen übet bie !Signatur ber Wraneien (§§ 30 unb 31 bet Wj:>ot~efen• 
betrieMorbnung) aucf) für bie ~omöovat~ifcf)en ,Vausavot~efen aleltung. 

~ie Wr0neiabgabe burd) ~ o m ö o V a t ~ i j d) e ~ e t eine an beten Wlitgliebet ift 
Iebiglicf) nacf) § 367, 3 15tt.al.5B. (j. 15. 110) 5u beurteilen. 

1) ~ie ßuftänbigfeit bes 5Bediner ~oli0ei1Jtäjibenten gegenübet bem ~(1Jot~efen< 
tuejen etftrecft jicf) auf ben ganaen Banbes1Joli~eibqitf 5Berlin. ~etjelbe umfaiit 
nacf) ben @eje~en bom 13. ~uni 1900 unb 27. Wlär0 1907 bie !Stabtfteije 5Bedin, Cf~at•. 
Iottenburg, !Scf)öneberq, ffii6borf unb ~eutjcf)-jillif metsbotf. 
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Uoereinftimmung mit bem lR.@. entfcf)ieb, ba~ für bie 6teUbertretung im 
~(.)Jot'f)efergettJerbe lebigficf) § 45 ber @ettJ.D. ma~gebenb fei, bie ~erttJaltung 
einer W.)Jotljefe burcf) einen a1J1Jrobierten W.)Jotljefer mitljin aucf) oljne ®e~ 
neljmigung ber ?Regierung erfolgen fönne. ~a.s Urteil entljält fo ttJertboUe 
Untetfucf)ungen über bie 58e5ieljungen 5ttJifcf)en lReicf)sgettJerbeorbnung unb 
.)Jreu~ifcf)er ~otljefenbetrieosorbnung, ba~ es nacf)fteljenb a15 ~rgän5ung 5ur 
~(1J.58.D. im ~ortlaut totebergegeben ift. 

Urteil des O.V.G. vom 2. November 1905. 

~ie oom Wlinifter bet geiftlicl)en, Untenicl)ts• unb W1ebi3inalangelegen~eiten am 
18. ~ebruat 1902 etlafiene wv.58.D. (Wlinifterialblatt für W1ebi3inal· unb mebi0inifcl)e 
Untenicl)tsangelegen~eiten, ~a~tgang 1902, 6. 63) beftimmt im § 41 Wbf. 3: 

"Sfein ~(Vot~efenoorftanb batf o~ne @ene~migung bes ffiegietungsVtäfibenten 
länget alS brei Wlonate im 3ufammen~ang unb toä~tenb eines ~a~res nicl)t me~r alS 
biet Wlonate in bet ~eitung ber wvot~efe ocrtreten tu erben." 

D~ne 3uoorige a:in~olung bet ~ier oorgefcl)tiebenen @ene~migung ~at fiel) ber 
st'läger in ber Seit nacl) bem 1. ~ebruat 1903 in bet ~eitung feinet in 6cl)ön~aufen a. a:. 
belegeneu wvot~efe länger alS btei Wlonate im 3ufammen~ange unb länget alS oier Wlonate 
toä~renb eines ~a~tes butcl) ben oon i~m als 6telltJettreter beftellten ~(Vot~efer 6cl) en f 
tJertreten laffen. a:r tourbe bes~alb am 17. Wlai 1904 oon bem Wmtsborfte~er in 6cl)ön· 
~aufen a. a:. unter 58e)ugna~me auf bie obige Q3orfcl)rift bet WV.58.D. unter Wnbtol)ung 
einer @elbfttafe tJon 60 Wlf. aufgeforbett, bie' Q3ertoaltung feiner wvot~efe binnen tJier 
?illocl)en felbft toiebet 3u überne~men. 

~ie ~iergegen eingelegte 58efd)toerbe toies ber Sfönigl. ~anbrat bes Sfreifes ~eti· 
d)otu II butd) Q3erfügung tJom 27. ~uni 1904 als unbegrünbet 3utücf. 

l}.{ud) bie toeitete 58efcl)toerbe blieb erfolglos, inbem ber beflagte ffiegierungsVräfi· 
bent bem Sfläget am 22. l}.{uguft 1904 folgenbes eröffnete: 

~~~~te 58efcl)toerbe gegen bie Drtsvoli0eibe~ötbe in 6cl)ön~aufen oom 17. Wlai, 
burcl) toelcl)e ~~nen bie verfönlicl)e Q3ertoaltung ~~tet wvot~efe bafeloft aufgegeben 
tuorben toar, ift burcl) Q3erfügung bes .\)ettn ,tlanbrats in @entl)in oom 27. ~uni 0utücf· 
getuiefen. ~ie gegen biefe Q3erfiigung burcl) ~~ren ffiecl)tsantoalt Dr. S)ugo Wlarcufe 
in 58erlin untet bem 11. o. WC. bei mit eingelegte 58efcl)toerbe toeife id) ebenfalls al;3 
unbegrünbet ßUtücf. 

Unter ,WVot~efentJorftanb' tJetfte~t bie WV.58.D. oom 18. ~ebtuat 1902 ben 58e· 
fi~er unb ben Q3ertualtet, b. ~· alfo, ben feine 21Vot~efe felbft tJettoaltenben 58 e ji ~ e t 
unb, falls biefet an bet Q3ertoaltung bauernb oet~inbert ift (toenn nämlicl) bie ?mittue 
ober min.beriäl)rige Sfinbet 58efi~et finb obet tuenn ber 58efi~et in 6iecl)tum tJerfällt), 
ben förmlicl) eingefe~ten Q3ertoalter (§ 2 WV.58.D.). 

wvot~efentJorftanb finb im oorliegenben ~alle 6ie felbft, ba ein Q3ertoaltet nid)t 
eingefe~t ift, 6ie biel me~t ~l)re wvot~efe mit eigener Q3eranttoottlicl)feit oertoalten. 

a:s finbet ba~er bie Q3orfcl)rift bes § 41 Wbf. 3 ber 58.D. auf 6ie 9lntuenbung, 
toonacl) 6ie tuä~renb eines ~a~re!i\ nicl)t me~t alS oier Wlonate in ber ~ettung ber 
wvot~efe o~ne meine @ene~migung tJertteten toetben bürfen. 

~iefe 58eftimmung ~aben 6ie tJerle~t, bie Q3erfügung bes ~lmtstJorfte~ers in 6cl)ön· 
~aufen ift ba~et gerecl)tfertigt." 

@egen biefen 58efcl)eib ~at ber Sfläger recl)t3eitig Sflage er~oben unb beantragt, 
i~n unb bie Q3erfügung bes WmtstJorfte~ers tJom 17. Wlai 1904 aujier straft ßU fe~en. 
3ur 58egrünbung biefes Wntrages ift unter 58e0ugna~me auf bas Urteil bes ffi.@. oom 
7. ·~uni 1899 (~uriftifcl)e ?mocl)enfcl)r. 1899 6. 496) im tuefentlicl)en geltenb gemacl)t 
tuorben, baji ber § 45 ber ffi.@.D. aucl) für bas WVot~efergetuerbe \]3la~ greife. 

~er 58eflagte ~at um Wbtoeifung ber Sflage gebeten. 
~n bet münblicl)en Q3er~anblung bot bem @ericl)ts~ofe ~at ber tJom Wlinifter bet 

geiftlicl)en, Unterricl)t~· unb W1ebi3inalangelegen~eiten auf @runb bes § 74 l}.{bf. 2 be~ 
,tl.Q3.@. beftelltc Sfommifiat &Ut ?illa~rne~mung be~ öffentlicl)en ~nterefies bes nä~eren 
au~gefü~rt, baji bet § 45 a. a. D. auf bas Wvot~efergetoerbe nicl)t Wntoenbung finben 
fönne. 

~ie nuf 'oie Sl'lnge 3u tteffen'oe u;ntfd)ei'oung ~ängt im wefentlid)en 'onoon nli, oli 
bet § 45 ber ffi.@.ü., lautenb: 
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"~ie IBefugnijfe &um fte~enben Oletoerbebetriebe fönnen burcf) ®tel!oertreter 
ausgeübt tu erben: biefe mülfen jebocf) ben für bas in ffiebe fte~enbe Oletoerbe ins< 
befonbere oorgefcf)riebenen ~rforbetnilfen genügen" -

aucf) auf bas 2I~otl)efergetoerbe 2Intoenbung finbet. ~enn toenn bies ßU brja~en ift, jo 
entbe~rt ber oben tt>iebergegebene § 41 2!bf. 3 ber 2!~.18.0., infofern man i~n mit bem 
18efiagten unb bem Wlinifterialfommilfar ba~in auslegt, bafl unter "2I~ot~efenoorftanb" 
nur ber IBefi~er ber 2I~ot~efe unb ber beim ~or~anbenfein einer llliitroe ober minorenner 
Shnber (§ 4 :.titel I ber reoibierten 2!~.0. oom 11. Oftober 1801) ober ber im \)-alle 
eines ®iecf)tums bes 18efi~ers förmlicf) eingefe~te ~erroalter ~u oecfte~en fei, ber ffiecf)t5< 
gültigleit, unb bas auf i~n allein geftü~te ~orge~en ber l_lloli&ei ermangelt ber recf)tlicf)cn 
@runblage. 

:t:ie obige \)-rage ift nun tJerfcf)ieben beantwortet roorben. ~erneint roirb jie u. a., 
unb &tuar mciftens o~ne nä~ere 18egrünbuna, in ben Si'ommentaren 5ur Ol.C. tJo:t oon 
®cf)enfel (IBb. I ®. 39), oon ®cf)icfer (18b. I S. 15), S)offmann (3. 2Iufl. ®. 118). 
Si'a~fer~Steiniger (3. 2Iufl. S. 142) unb 18erger~llliil~elm~ (16. 2Iufl. ®. 105); 
beja~t oon oon .l!anbmann (unter getuiifen 18efcf)ränfunqen, 4. 2Iujl., 18b. I® 398), 
9Ceufam~ (5. 2Iufl. S. 88), Olün&el, ~as beutfcf)e 2I)Jot~efergetoerb? (S. 24), Si'ii~ler, 
~ie ®telloertretung im Oletoerbebetriebe (S. 29), l_lliftor, übet ba~ 9{)Jot~efentoefeu 
(S 5), 18öttger, ~ie )Jreuflifcf)e 2I)Jot~efengefe~gebung (S. 34 unb 294), oom ffi.Ol. 
in bem bereits ertoä~nten Urteile oom 7. 0uni 1899 (0uriftifcf)e llliodJenfcf)r. 1899 S. 496) 
unb oom Si'.@. (0ol)oto, 0al)rbücf)er, IBb. XIII, 15. 291). 

~er unteqeicf)nete Senat ~at ficf) auf Olrunb folgenher ~rtoägungen infotoeit ber 
12luffaffung bes ffi.Ol. angefdJlolfen, al6 er ben § 45 a. a. ü. auf bas 12r)Jotl)efer· 
gctoerbe für antoenbbar eracf)tet. 

'llie Ol.ü. ent~ält in ben §§ 6, 29 (2Ibf. 1, 3 unb 5), 40, 41 (Wbf. 2), 53, 80 (Wbf. 1), 
148 91r. 8, 151 (Wb\. 2) unb 154 (Wbf. 1) 18eftimmungen über bas W)Jotl)efergetoerbe. 
llSon biefen fommen für bie &ur ~ntfcf)eibung fte~enbe (1rage insbefonbere folgenbe in 
18etracf)t: 

§ 6 Wbf. 1: "~as gegentoärtige Olefe~ finbet feine ~!ntoenbung auf ... bie ~r· 
ricf)tung unb ~erlegung oon W~otl)efen ... - Wuf ... ben ~erfauf oon ~lr&nei· 
mitteln ... finbet bas gegenwärtige Olefei} nur infotoeit Wntoenbung, al6 basfelbe aus~ 
brücflicf)e IBeftimmungen barüber entl)ält." 

§ 41 ~(bf. 2: "0n betreff ber 18ered)tigung ber W)Jot~efer, Olel)ilfen unb ,l!el)r· 
linge an&uneqmen, Ueluenbet es bei ben 18eftimmungen ber .\!anbesgefet~e." 

§ 154 ~lbf. 1: "~ie IBeftimmungen ber §§ 105-13.3e, 1.39c bii3 139m finben 
auf Olel)ilfen unb Bel)rlinge in Wpot~efen ... feine 12lntoenbung." 

Wus biefen ~orfcf)riften er~ellt, baß bie Ol.ü. ben Wpotl)efenbetrieb, b er feiner 
91atur nacf) atueifellos ein ®etoerbe ift, aucf) als ein folcf)es anfie~t. ~enn fic 
toürbe fonft nicf)t in ber ~lrt, toie es gefcf)e~en, im § 6 einen ~orbel)alt ~infid)tlicf) bet, 
2Ipotl)efergetoerbe5 treffen unb bei benjenigen ißorfcf)riften, bie für mpotl)efer nicf)t 
l,lllai} greifen \ollen, bies befonbers anorbnen fönnen. 5tellt aber ber ~lpotl)efenbetrieb 
ein Oletoerbe im Sinne ber Ol.ü. bar, fo mufl aucf) ber § 45 a. a. 0. auf i~n 2Intoenbung 
finben, infofern nicf)t bie oben toiebergegebenen IBeftimmungen bie gegenteilige ~{n~ 
na~me recf)tfertigen. ~a~ ift aber nicf)t ber \)-all. 

lllias &unäcf)it ben § 6 ~lbf. 1 Sai} 1 a. a. 0. ange~t, fo läflt ficf) aus ber bort ge~ 
gebenen IBeftimmung nicf)t ~erleiten, bafl ber § 45 ber ffi.Ol.ü. nacf) bem ausbrücflicf) 
ober ftillfcf)toeigenb erflärten \lliillen bes @ejei}gebets &U ben für ben 2!pot~efenbetrieb 
ausgenommenen ißorfcf)riften ge~öre. 91acf) il)r foll, toie bas ffi.Ol. in feinem oben an~ 
ge&ogenen Urteile ~eroor~ebt, 3toar "bie ~rricf)tung unb ißerlegung oon 2Ipotl)efen", 
nicf)t bas 2Ipot~efergeroerbe icf)lecf)t~in aufler~alb bes Oleltungsbereicf)s bes Olefei}es 
bleiben. ~ie ®telloertretung bes m~ot~efenbefii}ers im ~Betriebe feiner 2I~ot~efe faim 
aber nicf)t unter bie "~rricf)tung" ober gar unter bie "18erlegung" einer Wpotl)efe ge· 
btacf)t tu erben; benn fie betrifft toeber biefe nocf) jene, fonbern ben mpot~efenb e trieb 
(ugl. aud) bie alletbingil uon @ene~migungen anpetfönlid)et \leatut ~anbelnben §§ 16, 
27 ber Ol.ü., in benen bie liDorte "~rricf)tung" unb "~rricf)tung ober ißerlegung" bie 
®telloertretung nicf)t in lief) begreifen, ba es &tueifellos im ~Belieben ber Unternel)mer 
ftel)t, ob fie ben ~Betrieb ber bort be&eicf)neten ~lnlagen felbft ober burcf) ®telloertreter 
fül)ren toollen). 

'llafl ber @eje~geber nicf)t beabficf)tigt ~at, burcf) ben l)inficf)tlicf) ber ~rricf)tung unb 
ißerlegung oon 2I)Jot~efen gemacf)ten ~orbe~alt bie 3ulälfigfeit eines ®telll.Jertretungs~ 
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IJetljältnijfes nad) § 45 a. a. D. ausöufd)Heflen, ergibt jidj aud) aus bet Wrt unb ~eije, 
wie bie ~eftimmungen bet j:Jreuflijdjen aUgemeinen @.ü. übet bie 15telltJertretung burdj 
bie @.ü. für ben \Hotbbeutjdjen ~unb abgeänbett Worben jinb. '!lie j:Jteuflifd)e all· 
gemeine @ D. IJom 17. ~anuar 1845 (@eje~jammlung 15. 41), weld)e berjenigen für 
ben \Horbbeutjdjen ~unb b3W. ber ffi.@.ü. im allgemeinen ali3 ~orbilb gebient l)at (tJgl. 
3· ~- oon .13anbmann·ffioljmer a. a. D. 15. 2), bel)anbelte bie 15telloertretung in 
ben §§ 61, 62 unb 63. '!liefe lauten: 

"§ 61. '!lie ~efugnilfe 3um @ewerbebetriebe fönnen burd) 15telltJertreter aus· 
geübt werben; bief e müjjen jebod) nidjt nur ben für ben jelbftänbigen @ewerbebetrieb 
im allgemeinen, j onbern aud) ben für bas in ffiebe fteljenbe @ewerbe insbefonbere 
tJorgejd)riebenen <;l;rforbemijjen genügen. 

§ 62. Wad) bem %obe eines @ewerbetreibenben barf bas @ewerbe für ffied)· 
nung bet ~itwe wäljrenb bes ~itwenftanbes, ober, wenn minberjäljrige <;l;rben tJot· 
ljanben jinb, für beten ffiedjnung burdj einen nad) § 61 qualifiöierten 15telltJettretet 
betrieben werben, injofetn bie übet ben ~etrieb eincrelnet @ewerbe uefteljenben be· 
fonbeten ~orjd)riften nidjt ein anberes anorbnen. '!lasjelbe gilt wäljrenb bet '!lauer 
einet Si'uratel ober Wadjlaflregulierung. 

§ 63. ~nwief etn für bie in ben §§ 51-54 be0eidjneten l,ßerjonen eine !Stell· 
tJertretung ßUläjjig ift, ljat in jebem ein&elnen jJalle bie ~eljörbe 0u beftimmen, weldjer 
bie Wnftellung ober Si'on&ejjionierung 0uftel)t. 

~ei ben im § 55 be&eid)neten @ewerben ift ber ~etrieb burd) 15telltJertreter 
nidjt f!attljaft." 

Wad) ben ljie t gegebenen ~eftimmungen l)atte, ba bet im § 63 ange3ogene § 54 
oon ben Wj:Jotljefem ljanbelt, bie fon3ejjionierenbe ~el)örbe im <;l;in&elfalle übet bie ßu· 
läjjigfeit einer 15telloerttetung im Wj:Jotljefergewerbe ßU befinben. '!Jie §§ 61 unb 62 
jinb nun, abgejeljen oon einet jelbftoetftänblid)en ~nberung, weld)e bie ~ejeitigung 
bet für ben jelbftänbigen @ewerbebetrieb im allgemeinen oorgejdjriebenen <;l;rforber· 
nijje 311m @egenftanb l)at, wörtlidj in bie @.ü. für ben norbbeutjdjen ~unb unb fj:Jäter 
in bie ffi.@.ü. übernommen Worben. Wnbets oer"l)ält es jidj bagegen mit bem § 63. '!liejer 
ljat 0war ebenfalls ali3 § 47 in feinem @runbja~e Wufnaljme gefunben. <;l;r bedt jidj aber 
l)injidjtlid) bes Si'reijes ber @ewerbetreibenben, auf ben er Wnwenbung finben joll, nid)t 
meljr mit bem § 63, unb füljrt insbejonbere bie 2{j:Jotl)efer nid)t meljt auf. '!Jenn er l)at 
in bet @.D. für ben \Horbbeutjdjen ~unb bßW. in ber ffi.@.ü. ben nadjfteljenben ~ott· 
laut erl)alten: 

"§ 47. ~nwiefern für bie nad) ben §§ 34 unb 36 fon0ejjionierten ober an· 
geftellten l.ßerjonen eine 15telltJertretung ßUläjjig ift, l)at in jebem ein0elnen \Jalle bie 
~el)ötbe 3U beftimmen, weld)et bie Si'on&eflionierung ober Wnftellung ßUftel)t. 

'!lasjelbe gilt in ~e3ieljung auf biejenigen 15d)omjteinfeger, benen ein Si'el)r· 
be3itf ßUgewiejen ift ( § 39)." 
~enn ljiet bie Wj:Jotljefet, weld)e nidjt 3u ben "nadj ben §§ 34 unb 36 fon3ejjionierten 

ober angeftellten ll3erjonen" gelJören, im @egenja~ 311m § 63 bet j:Jteuflijdjen @.ü. nidjt 
meljr erwäl)nt werben, jo fann bas nur baburd) etflärt werben, bafl bie bisljet in lllteufien 
für bie ßuläjjigfeit ber !Stelloertretung im Wj:Jotl)efergewerbe geltenbe ~ejdjränfung 
in jJortfall fommen jollte. ~ollte bet @eje~gebet tro~ bet Wbänberung bes § 63 ben 
bisljetigen ffiedj!ilöUf!anb !Jeibeljalten, jo ljätte es oljne ßWeifel nalje gelegen, bies auf 
irgenb eine ~eije etfennbar ßU mad)en unb 3um Wusbrud ßU bringen, bafl er iljn burd) 
anberweit getroffene ~eftimmungen, namentlidj burd) ben im § 6 gemadjten ~or· 
beljalt, für gejidjert eradjte. '1las ljat er aber nid)t nur untetlajjen, jonbem bet ~egrün· 
bung ßU ben §§ 6, 43-46 bes <;l;ntwurfs einer @.D. für ben Worbbeutjd)en ~unb eine 
\Jajjung gegeben, weld)e, wie aud) bas ffi.(ll. anetfennt, für bie Wnnaljme, bas ~ort 
"<;l;trid)tung" ljabe bem gewöl)nHd)en l5j:Jradjgebraud) ßUWiber bie 15telloertretung mit 
in jidj begreifen jollen, nidjt ben minbejten 2Xn"f)alt bietet (ogl. 15tenograj:Jljijd)e ~etidjte 
über bie ~erljanblungen bes ffieidjstags bes \Horbbeutjdjen ~unbes, I. ~egislaturj:Jeriobe, 
Elejfion 1869, III. ~b. 6. 113 unb 120, wojelbft es ljeiflt: 

"§§ 43-46 ljanbeln oon bem @etuerbebetrieb burdj 15telloertreter; bie im 
übrigen ßUgelajjene 15tell1Jertretung muflte für bie im§ 34 unter 3 be&eid)neten 
ll3 erjonen oon bejonberet @eneljmigung ab"f)ängig gemad)t werben, weil es jidj ljier 
nidjt um eigentlidje @ewerbetreibenbe, jonbem um in bejdjrünfter 3al)l Wngejtelltc 
l)anbelt."j 
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~iernad) läfit fid) bie 6teUtJertretung nid)t unter ben ljinfid)tlid) ber (;l;rrid)tung unb 
~etlegung tJon 2l:1Jotljefen getroffenen ~orbeljalt bringen. mt ba5 aber ber !fraU, fo mufi 
ber im § 63 ber l:Jteufiifd)en aUgemeinen @.0. aufgeftente @runbfa~ burd) bie oom 
~rin&iV ber freien 6telltJertretung beljmfd)te, iljren @egenftanb in erfd)öl:Jfenber imeife 
regelnbe reid)sgefe~Hd)e 58eftimmung bes § 45 ber ffi.<M.O. ali3 für ben 2l:1Jotljefenbetrieb 
befeitigt gelten. 'l)er @erid)tsljof ljat besljalb aud) bem ffi.@. nid)t barin beiautreten 
oermod)t, bafi, tveil im § 6 ber ffi.®.O. bas gan3e stonaeffionstJerfaljren bem Eanbes· 
red)te tJotbeljalten tvorben fei, bte l:Jteufiifd)e Eanbesgefe~gebung in ber Eage getvefen 
tt>äre, bie (;l;rteilung oon stonaeffionen tJon ber 58ebingung abljängig 3u mad)en, bafi bie 
(;l;infe~ung oon 6teUtJertretern aUgemein ober bod) oljne eine befonbere @eneljmigung 
ber !Regierung nid)t ftattfinbe. !frällt bie 6telltJertretung im 2l:1Jotljefenbetriebe ntd)t 
unter ben ~orbeljalt ber (;l;trid)tung unb ~etlegung oon m:votljefen, unb ift fie mitljin nad) 
ber reid)sgefe~lid)en ~orfd)tift bes § 45 a. a. 0. in ben bort beftimmten @renaen ftatt• 
f)aft, fo fann fie aud) burd) ein Eanbesgefe~ nid)t tvieber ausgefd)loffen ober tt>eiter ein· 
gefd)ränft tver~en. imäre bies 3uläffig, fo liefie fid) überbies nid)t abfeljen, tvesljalb bem 
§ 63 ber l:Jreufiifd)en @.0. bie fortbauernbe @eltung unb bie 58ebeutung einer ben § 45 
einfd)ränfenben lanbesgefe~lid)en ~orfd)rift abaufl:Jred)en tt>äre. 'l)urd) biefe Q:rtt>ägungen 
iinben biejenigen 2l:usfüljrungen bes illeinifterialfommiffars iljr.e imibetlegung, tveld)e 
an bie reid)sgerid)tlid)e (;l;ntfd)eibung unb bie tJon tJon Eanbmann a. a. 0. tJertretene 
2l:nfid)t anfnül:Jfen, tvonad) ber § 45 für bie 6teUtJertreter im m:votljefergetverbe nur eine 
reid)sgefe~Hd)e illeinbeftforberung aufftellt, tveitergeljenbe lanbesred)tlid)e 2l:nforberungen 
aber nid)t ausfd)liefit. 'l)enn fie laufen barauf ljinaus, bafi ber § 63 a. a. 0. 
eine nod) gültige tt>eitergeljenbe lanbesred)tlid)e ~orfd)rift barfteHe unb 
bie l:Jreufiifd)e Eanbesregierung ermäd)tige, bie .ltonaeffion an bie 58e· 
bingung 3u fnül:Jfen, bafi ein 6telltJertreter nur mit @eneljmigung ber 
fon3effionierenben 58eljörbe befteHt tverben bürfe. 

G\:benfotvenig fann bem illeinifterialfommiffar barin beigel:Jflid)tet tt>erben, bafi bie 
9'/id)tantvenbbarfeit bes § 45 auf bas 2l:1Jo11jefergetverbe aus bem oben tutebergegebenen 
6a~e 2 bes 2l:bf. 1 im§ 6 ber ffi.@.O. in ~erbinbung mit § 63 ber l:Jreufiifd)en aUgemeinen 
@.0. gefolgert werben müffe. 

(;l;s fann &unäd)ft bem ®efe~geber nid)t unterftellt tu erben, bafi er mit ben imorten: 
.. ~etfauf tJon 2l:r&neimitteln" basfelbe ljabe ausbrüden tvoUen, tt>ie ettva: "m:votljefet· 
gett>erbe". imäre bas beabfid)tigt getvefen, fo tt>ürbe es tvebet bes im 6a~ lausgefvrod)enen 
~orbeljalts tvegen bet (;l;rrid)tung unb ~erlegung tJon mvotljefen, nod) bes (;l;t!affes bet 
im § 41 2l:bf. 2 ber ffi.<M.O. gegebenen ~orfd)tift beburft ljaben, tvonad) es in betreff 
ber 58ered)tigung ber m:votljefer, @eljilfen unb Eeljrlinge anauneljmen, bei ben 58e• 
f!immungen ber Eanbesgefe~e betvenbet. 'l)ie obigen m:lorte fönnen besljalb nur bie 
58ebeutung 1Jaben, bie iljnen nad) bem getvöljnlid)en 6Vtad)gebraud)e 3ufommt. ~irb 
ljiettJon ausgegangen, fo foll aUerbingil auf ben ~erfauf tJon 2l:r3neimitteln bie ffi.@.:C. 
nur infoweit 2l:ntvenbung finben, ali3 fie ~eftimmungen barüber entljält. Unb es be3ieljt 
fid) biefer ~orbel)alt 3tt>eifeUos aud) auf ben in m:votljefen fid) tJollaiel)enben ~etfauf 
tJon 2fr3neimitteln (tJgl. bie urfl:Jtünglid)e !fraffung bes § 6, nad) tt>eld)er fid) ljinter ben 
~\!orten .. ~erfauf tJon 2lraneimitteln" ber 001! ben mvotljeferta~en ljanbelnbe § 80 bet 
@.0. ange3ogen finbet). 2l:llein baraus ergibt fid) nod) nid)t bie 9'/id)tantvenbbarfeit 
bes § 45 auf ben mvotl)efenbetrieb fd)led)tljin. 'l)enn ber lEetrieb einer 2fVotljefe um· 
fafit, tt>ie feiner weiteren 2l:usfül)rung bebarf, tveit meljr alS ben blofien ~erfauf tJon 
2l:taneimitteln; biefer ~erfauf ift nur ein netner 'I eil, getviffermafien ein 2l:usfd)nitt bes 
gefamten m:votljefenbetriebes, unb fteljt mitljin aud) 3u ber 6te!loertretung bes ~lvotljefen• 
befi~ers in ber Eeitung bes gefamten m:votljefenbetriebes in bem ~erljältnis eines 'l'etles 
i\U einem @an3en. !früt ben 2fl:Jo!ljefenbettieb ift aber bet § 63 ber 1Jteufiifd)en @.0. 
nad) ben tJorftel)enben ~lusfüljrungen burd) ben § 45 ber ffi.@.ü. befeitigt tvorben. (;1;!3 
ift besljalb nid)t angängig. ben § 63 für bie gefamte 6teUtJertretung nod) besljalb al5 
gültig anaufeljen, tveil ber § 6, 2lbf. 1, 6a~ 2 a. a. D. einen ~orbeljalt wegen bes ~er" 
faufes tJon '2lraneimitteln trifft. '2!us biefem ~orbeljalt in ~erbinbung mit § 63 a. a. [). 
tt>ürbe ljöd)ftens gefolgert werben fönnen, bafi ber ~etrieb ber ~ll:Jotljefen infotveit nid)t 
unter bie @.0. falle, al5 er ben ~etfauf tJon 2l:r&neimitteln aum @egenftanbe ljat. 2l:ber 
aud) bas barf nid)t angenommen tu erben. (;l;s fann ljier nid)t tJon bem 'leite auf bas @ant~e, 
fonbern nur tJon bem @anaen auf ben 'l'eil gefd)loifen werben. ~ollte ber @efe~geber 
bie 6te!ltJertretung für einen 'l'eil bes 2l:1Jotljefenbetriebes, ben ~erfauf tJon 2ltanei· 
mitteln, ausfd)liefien, fo ljätte bas im ®efe~e befonberen ~lusbrud finben müifen. 'l)a 
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bies nicf)t gejcf)el)en ift, fo recf)tfertigt jicf) bie ~lnnal)me bes ®egenteils. ~5 ttJürbe aucf) 
ben jBebürfniflen be!:l ttJirflicf)en Bebenil in feiner jffieije entfvrecf)en unb 5u tJö!Iig nn• 
annel)mbaren jJolgen fül)ren, ttJenn eine ®te!ItJertretung bes mvotl)efers im ®inne ber 
ffi.®.D. 5ttJar im aUgemeinen 5uläfjig, l)inficf)tlicf) bes >Berfaufs oon 21r5neimitteln aber 
unfilittl)aft fein fo!Ite. ~en 9Raterialien 5um § 6 ber ®.D. für ben 9lorbbeutjcf)en jBunb, 
bejfen >Borjcf)riften burcf) bas Glefe~ tJom 1. ~uli 1883 (ffi.@.jBL ®. 159) materieUe illnbe· 
rungen nicf)t erfal)ren l)aben (tJgL 5· jB. tJon ~anbmann ä. a. D .. _®. 61), läflt lief) aucf) 
in biejem l_ßunfte irgenb etttJas ®egenteiliges nicf)t entnel)men. Ubrigens ttJiirbe fe!bft 
bann, tuenn bie 9licf)tanttJenbbatfeit bes § 45 auf ben >Berfauf oon 2!r3neimitte!n an· 
3uerfennen ttJäre, ber § 41 2!bf. 3 ber 2lJ.J.jB.D. oom 18. jJebr. 1902 alS 5u ttJeitgel)enb 
ber ffiecf)tsgültigfeit entbel)ren, ba nacf) il)m fein mvotl)efentJorftanb ol)ne Glenel)migung 
bes ffiegierungilJ.lräfibenten länger als brei 9Ronate im 3ufammen1)ang unb ttJäl)renb 
eines ~al)res nicf)t mel)r alS oier 9Ronate in ber Beitung ber 2!J.Jot1)efe oertreten 
ttJetben batf. 

~5 bleibt bemnacf) nut nocf) 51t vrüfen, ob bie oben ange3ogenen >Botfcf)riften bes 
§ 41 2!bf. 2 unb be!:l § 154 2!bf. 1 bet ffi.Gl.D. bie ®ültigfeit bes § 45 für ba!:l 2!J.Jot1)efer· 
gettJetbe ausfcf)Iieflen. 2!ucf) bieje jJmge mufl im tJetneinenben ®inne beantttJottet ttJerben. 
2!u!3 ben in jenen l.ßaragraJ.ll)en gemacf)ten >Borbel)alten ift a1Ierbing!3 gefolgert ttJorben, 
bafl ber § 45 für bas 2!J.Jot1)efergettJerbe nicf)t l.ßla~ greife (ogl. Sfa ~ f er•®te in i g er a. a. D.). 
gur jffiibedegung biejer 2!njicf)t genügt jebocf) ein ~inttJei!:l auf bas oft gebacf)te Urteil 
be!:l ffi.®., in bem jicf) l)ierüber folgenbes au!:lgefül)rt finbet: 

,.9lun bleibt 5ttJar nocf) 3u erttJägen, bafl ficf) gemäfl § 41 2!bj. 2 ber Gl.D. bie 
jBerecf)tigung bes 2!J.Jot1)efers, ®el)ilfen unb Bel)rlinge 5u !)alten, nacf) ben Banbes· 
geje~en bejtimmt, unb bafl gemäfl § 154 2!bf. 1 bafelbft ber ~itel VII bes ®eje~e!3, 
burcf) ben bie >Berl)ältnifle ber gettJerblicf)en 2!rbeiter geregelt ttJerben, auf ®el)ilfen 
unb Bel)dinge in 2!J.Jot1)efen feine 2!nttJenbung finbet. ~ieje :ratjacf)en jinb aber bocf) 
für bie jJmge ber ®teUtJertretung ol)ne jBebeutung. ~enn ber ®teUtJertreter bes 
2!J.Jot1)efer!3 gilt nicf)t alS 21J.Jot1)eferge1)ilfe. ~ie Übetnal)me einer 2!J.Jot1)efentJerttJal· 
tung ift erft nacf) jBeenbigung ber Bel)r• unb Glel)ilfen( ®ertJier• )ial)re, jottJie nacf) Wb· 
legung bet 2!J.Jot1)eferJ.lrüfung geftattet. ~er ®teUöertreter mufl ein al-JJ.ltobiertet 
mvotl)efer fein, unb ber mvotl)efenllerttJalter ttJirb im @egenfa~ 5Um ®el)ilfen alS 
2!J.lot1)efen1Jotftanb be&eicf)net (~itel I §§ 21 ff. ber J.lreuflifcf)en rellibierten 2!J.l. D. IJOm 
11. Oftober 1801 ; §§ 2 ff. bet jBefctnntmacf)ung bes jl3unbe!3rat!3, betreffenb bie l.ßrüfung 
bet mvotl)efet llom 5. 9Rär3 1875; § 2 bell vreuflifcf)en 9Rinifterialedaffe!3, betreffenb 
bie iBorjcf)riften über ~inricf)tung Ultb jBetrieb ber 2!J.Jo!1)efen UjttJ., IJOm 16. ~e3embet 
1893)." 

~iejen 2!usfü1)rungen ift lebiglicf) bei3utreten. 
®cf)liefllicf) mag l)iet nocf) 1)ertJorge1)oben ttJetben, baii bie J.lteu\iifcf)en >SerttJaltung!!l• 

bel)örben bie tJon bem erfennenben ®enate im IJorftel)enben llertretene 2!uffaflung 
lange 3eit geteilt l)aben. ®o fJ.Jricf)t insbejonbere ber ~tlafl bes 9Rinifter!3 ber ujttJ. 9Rebi· 
3inalange!egen1)eiten tJom 28.j5ebruar 1870 (~ulenberg, 9Jlebi3inalttJejen, ®. 482, unb 
jBöttger, ~{J.lotl)efengeje~e, ®. 34) ausbrücflicf) aus, bafl "bie 3uläfligfeit einer ®tel!· 
llertretung im jBetriebe llon 2!J.Jot1)efen nacf) ben jBeftimmungen ber ®.D., unb nament· 
lief) ber §§ 45 unb 151 berjelben 3u beurteilen, ber J.lrillatrecf)tlicf)e %itel aber, auf <llrunb 
beflen bie ®teUIJertretung ftattfinbet, einer amtlicf)en Sfognition nicf)t 3u unterttJerfen 
jei". U nb biejer ~rlafl ift burcf) benienigen llom 21. ®evtember 1886 (9Rin .• j!3latt bet 
inneren iBetttJaltung 1886, ®. 198) nur l)injicf)tlicf) bet iBetJ.lacf)tung llon mvotl)efen 
aufgel)oben ttJorben. jffienn aber ber J.lteufiijcf)e Whnifter ber Wlebi3inalangelegenl)eiten 
im ~al)re 1870, aljo fur3 nacf) ~tlafi ber Gl.D. für ben 9lorbbeutjcf)en jBunb, bet 2!nficf)t 
gettJejen ift, bafi bie §§ 45, 151 a. a. D. auf 2!J.Jotl)efer anttJenbbar unb aUein mafigebenb 
feien, fo recf)tfertigt au~ ba!:l ben ®cf)lufi, bafi bie geje~gebenben jJaftoren bei ~rlafi ber 
Gl.D. ber recf)tlicf)en Übeqeugung gettJejen jinb, e!:l jollte für bie ®teUtJertretung im 
2!J.Jot1)efergettJerbe bie im § 63 bet J.lreufiijcf)en Gl.D. au!:lgefJ.lrocf)ene jBejcf)ränfung in 
jJortfaU fommen. 

jBei biejer ffiecf)tslage fann bal)ingefteUt bleiben, ob mit ffiücfjicf)t batauf, bafi ber 
§ 2 ber 2!p.jB.D. tJom 18. jJebruar 1902 ben jBegriff "2!pot1)efentJorftanb" burcf) bie 
in Sflammetn beigefügten lillotte: "jBeji~er, iBerttJalter" erläutert, nicf)t aucf) ein llom 
2!potl)efenbefiber gemäfl § 45 ber ffi.®.D. beftellter ®telloertreter als iBerttJalter unb 
bamit al!3 2!potl)efentJorftanb im ®inne bell § 41 2!bf. 3 ber obigen jBetriebßorbnung 
angefel)en ttJerben fönnte. 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Auß. 17 
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\nadj ben botfte~enben ~usfü~tungen entbe~tt bie le~tete ~eftimmung in bet i~t 
oom ~efiagten gegebenen ~uslegung bet ffiedjtsgültigfeit. 1"lie auf fie allein geftü~te 
lBetfügung bes ~mtsbotfte~ets in ®djön~aufen a. @. oom 17. illCai 1904 unb bet biefe 
auftedjt et~altenbe ~efdjeib bes ~efiagten oom 22. ~uguft 1904 muflten ba~et aufler 
.ll:raft gefe~t toetben. 

Verkehr mit Lymphe. 

1)ie )Beftimmungen, ltlelcf)e ben ~erlel)r mit .l:l~mt:Jl}e in ben 2!'t:Jotl)efen 
regeln, finb entl)alten in einer ~erfügung ber Wlinifier ber Wlebi~inalangelegen" 
l)eiten unb be5 Snnern tlom 28. %eoruar 1900, bie fiel) barfiellt ali3 2l'wfül)rung5" 
nerorbnung ~um Smt:Jfgefe~ tJom 8. 2l't:Jri11874, edaffen auf @runb eine5 munbe~ 
rati3oefd)luffe5 tJom 28. Suni 1899. 1)ie ~erorbnung lautet in ben l)ier in 
)Betracf)t fommenben steilen folgenbermaflen: 

Min.-Erl., betr. die Schutzpockenimpfung. Vom 28. Februar 1900. 
Für den Handel mit Tierlymphe in den Apotheken gelten 

folgende Vorschriften: 
a. Die Lymphe muß aus den staatlichen (Landes- )Anstalten oder aus 

deren Niederlagen oder aus solchen Privatanstalten, welche einer staat
lichen Aufsicht unterstehen!) bezogen sein. 

b. Die Lymphe ist an einem kühlen Orte und vor Licht geschützt 
aufzubewahren. 

c. Die Lymphe darf nur in der von der Anstalt gelieferten Verpackung 
abgegeben werden, und dieser Verpackung müssen die Bezeichnung der 
Anstalt, Angaben über die Nummer des Versandbuches, über den Tag 
der Abnahme der Lymphe und über die in der Verpackung enthaltenen 
Portionen, sowie eine Gebrauchsanweisung beigefügt sein. Letztere hat 
den Wortlaut der §§ 13-19 der Vorschriften, welche von den Ärzten bei 
der Ausführung des Impfgeschäftes zu befolgen sind, zu enthalten. 

d. Lymphe, welche vor mehr als drei Monaten abgenommen ist, darf 
nicht abgegeben werden. 

e. Über den Empfang und die Abgabe der Lymphe ist ein Buch zu 
führen, in welchem der Tag des Empfanges, die Bezeichnung der Anstalt, 
in welcher die Lymphe gewonnen ist, der Tag der Abgabe, der Name und 
die Wohnung des Abnehmers einzutragen sind. 

Die Medizinalbeamten sind anzuweisen, auf die Innehaltung dieser Vor
schrüten seitens der Apotheken bei den regelmäßigen Revisionen derselben 
zu achten. 

Grundsätze für die Einrichtung von Niederlagen der König
lichen Anstalten zur Gewinnung tierischen Impfstoffes2) und 

für deren Betrieb. 

Niederlagen der Anstalten zur Gewinnung tierischen Impfstoffes können 
ständig in Orten, deren Einwohnerzahl einen dauernden Betrieb gewähr
leistet, vorübergehend aber auch an anderen Orten, in welchen sich das 
Bedürfnis geltend macht, eingerichtet werden. 

1) ~lS ~ribate ~nftalten aur @etoinnung bon %ierlt)m~~e, bie ber ftaatlidjen 
~ufiicf)t unterliegen, finb in ben ID1in.·~lajfen uom 13. V'!otJemoet 1900 unb 7. O!tooet 
1901 bie ~nftalten bes ®anitätsrats Dr. ~iffin 0u ~erlin, bes ~t3tes Dr. ~ro~e 0u @lber· 
felb unb bes ~ofbefi~ers Seffen in .\l:ton~rin0enfoog be0eidjnet toorben. 

2) Sn einem illCin.·@tl. oom 20. Suli 1905 toirb beftimmt, bafl bie ~nftalten aur 
@etoinnung tierifdjen Sm~fftoffes bem ffiegierungs~räfibenten besjenigen ~e0itfes, in 
toeldjem fie liegen, unterftent finb unb fortan bie ~e0eidjnung ".ll:öniglidj ~reuflifdje 
Smpfanftalt ~u ... " 3u fü~ren ~oben. 



Verkehr mit Lymphe und Diphtherieheilserum. 259 

Der Vertrieb des tierischen Impfstoffes kann sowohl Behörden, als auch 
Apothekenbesitzern und -Leitern übertragen werden. 

Die Auswahl der Niederlagen erfolgt nach Anhörung des Dirigenten 
der zuständigen Anstalt durch den zuständigen Regierungspräsidenten, in 
Berlin durch den Polizeipräsidenten. 

In den Niederlagen ist der Impfstoff an einem kühlen Orte und vor 
Licht geschützt aufzubewahren. Impfstoff, welcher sich bereits vier Wochen 
in der Niederlage befindet, ist der Anstalt zurückzugeben. 

Die Niederlagen haben den Impfstoff in der Originalverpackung der 
Anstalt an die Abnehmer abzugeben und ein Buch nach beiliegendem 
Schema zu führen. 

Von den Behörden wird die Lymphe nur auf schriftliche Bestellung 
an Arzte gegen eine bar zu entrichtende Vergütung von 20 Pfg. für eine 
zu einer Einzelimpfung und von 60 Pfg. für eine zu fünf Impfungen aus
reichende Menge abgegeben. 

Befinden sich Niederlagen in Apotheken, so ist den Besitzern 
oder Leitern derselben nicht gestattet, Kuhpockenstoff aus irgend einer 
anderen Bezugsquelle zu vertreiben. Sie dürfen den Impfstoff nicht an 
Wiederverkäufer abgeben und haben sich jeglicher Reklame mit dem
selben zu enthalten. können aber den Arzten ihres Vertriebsbezirkes zwei
mal jährlich anzeigen, daß ihnen die Niederlage seitens der Behörde über
tragen sei. 

Sie dürfen den Impfstoff auch ohne ärztliche Verordnung gegen eine 
Gebühr a. von 30 Pfg. für eine zu einer Impfung, b. von l Mark für eine 
zu fünf Impfungen ausreichende Menge abgeben. Hiervon haben sie 20 Pfg. 
von jeder Einnahme zu a., 60 Pfg. von jeder Einnahme zu b. an die An
stalt vierteljährlich abzuführen. 

Schema zum Geschäftsbuche der Niederlagen. 
Laufende Nummer. 
Datum des Empfanges aus der Anstalt. 
Ob Packung zu l oder zu 5 Impfungen. 
Name und Wohnung des Käufers. 
Datum des Verkaufes. 
Der Anstalt zurückgegeben. 
Wann? 
Eingenommen. 
Bemerkungen. 

Verkehr mit Diphtherieheilsernm. 

Über ben ~erlef)r mit 'l)i-~Jf)tf)erief)eilfemm ifi feit ber ~infüf)mng be§l IDUttelS 
in ben mqneifd)a~ eine gröflere mnaafJl einaelner ~erorbnungen ergangen, bon 
benen mef)rere jebod) im ~aufe ber ßeit burd) fVätere mnorbnungen aogeänbert 
ober aufler )illitffamfeit gefe~t tourben. 'l)ie gegentoärtig au !Jted)t oeftef)enben 
~erorbnungen regeln ben ~etfef)r mit 'l)i-~Jf)tf)eriefetum, fotoeit baburd) ber mvo, 
tf)efenoetrieo oerüf)rt toirb, in folgenber 1meife: 

Min.-Erl., betr. das Diphtherieheilserum. Vom 25. Februar 1895. 

Hinsichtlich der Aufbewahrung und Abgabel) des Mittels in den 
Apotheken treffe ich noch die nachstehenden Anordnungen: 

1 ) ~m m:nfang gibt bet ~tl. ~orfd)riften übet bie 58e3eid)nun11 unb ~lombietung 
bet \)-läfd)d)en, toorüber je~t bas m:taneibud) entHmd)enbe m:ngaben ent~ält. ~a3u 

17* 
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1. Das Serum antidiphthericum ist vor Licht geschützt und an einem 
zwar kühlen, aber frostfreien Orte a u fz u bewahren , da das Serum 
durch Gefrieren nach den bisherigen Beobachtungen eine bleibende 
Trübung erfahren kann. 

2. Dasselbe soll klar sein und darf höchstens einen geringen Boden
satz haben. Serum mit bleibenden Trübungen oder stärkerem Boden
satz, sowie Serum einer bestimmten Kontrollnummer, dessen Ein
zieh ung auf Grund der Untersuchung der Kontrollstation bestimmt 
wirdl), darf nicht abgegeben werden 2 ). Die Fabrikationsstätten 
für Serum3): Chemische Fabrik auf Aktien vorm. E. Sehering in 
Berlin und die Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning in Höchst 
a. M. haben sich bereit erklärt, derartige von ihnen gelieferte, mit 
Plombenverschluß noch versehene Fläschchen gegen einwandfreie 
Präparate franko gegen franko umzutauschen. 

3. Auf das Diphtherieserum finden die Bestimmungen in den §§ 1 
und 3 der Vorschriften, betreffend die Abgabe starkwirkender 
Arzneimittel usw. in den Apotheken, vom 4. Dezember 18914) 
Anwendung, so daß dasselbe hinfort nur gegen ärztliches Rezept 
verabfolgt werden darf. 

4. Vom l. April d. J. ab dürfen nur noch mit dem staatlichen Prü
fungszeichen versehene Fläschchen verkauft und feilgehalten 
werden. 

beftimmt ein WCin..lhl. IJom 13. '!>e&ember 1904, "ba[3 IJon je~t ab auf bem '!>e d· 
vaViet, mit toeld)em bie ftaatlid.J fontrol!ierten irläfd.Jd.Jen mit '!>iV~t~erie~eilferum 
um~üllt toerben, bas '!>:ttum bet l_l!rüfung in ~ortfaU fommen batf." 

1) ~is~et jinb folgenbe 91ummern bes '!>ip~t~etiejerums &Ut Cl:in&ie~ ung be· 
ftimmt roorben: 

1. aus bet irabtif ~atbroetfe uorm. WCeifter u. Bucius ~tüning in .\Jöd.Jft a. 9JC.: 
40, 114, 173, 207, 259, 266, 273, 275, 282, 304, 312, 314, 317, 319, 321, 358, 603, 651, 
699, 700, 701, 703, 705, 706, 707, 708, 710, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 
725, 726, 727, 728, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 767, 769, 770, 774, 776, 
779, 783, 818, 823, 824, 825, 826, 859, 863, 881, 903, 931, 934; 

2. aus ber irabrif IJon Cl:. WCerd in '!>armftabt: 13, 27, 31, 34, 36, 37, 47, 50, 63, 
64, 65, 66, 67, 68 a, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 102, 103, 104, 
10), 112, 117, 120, 123, 124, 125, 137, 138, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 163; 

3. aus bet d)emiji)~n )Jabtif auf Wftien IJorm. Cl:. Eldjering in ~etlin: 14, 87, 123, 
132, 134, 135, 143, 148, 149, 164, 204, 209; 

4. aus bem 6zrum•Babontorium ffiüte<~nodj in .\)Ltmburg: 25, 26, 29, 38, 49, 53, 
71, 101, 102, 103, 116. 

(l;in WCin.•Cl:rl. llom 19. WCäq 1907 beftimmt ba~u, "ba[3 fortan jämtlidje ~toben 
IJJn '!>i1Jl]t~erie~zilferum brei .Ja~re nad.J Wusfü~rung i~rer crften ftaatlidjen l_l!tüfung 
(erienro2i[e bzr lauf wbm SfontroHnummer nadj ein3u3ie~en finb". 

2) '!las 9It&neibudj ~at biefe ~eftimmung in folgenber iJajfung übernommen: 
Serum mit starker, bleibender Trübung oder stärkerem Bodensatz, sowie Serum 

mit bestimmter Kontrollnummer, dessen Einziehung verfügt wurde, darf in den Apo
theken nicht abgegeben werden. 

3) '!>ie 3ugetajfenen iJabtifationsftätten für '!>iV~t~eriejeru m jinb ge11en· 
1uärtig folgenbe: 

bie iratbtoet~e IJotm. WC~ifter Bucius u. ~tüning &U .\Jödjft a. WC.; 
bie d)emijdje iJabrif auf Wftien IJorm. Cl:. 6djeting, ~erlitt N. 39; 
bie djemifd.Je iJabtif IJon Cl:. WCetd in '!>nmftabt; 
bas 62tum-Baboratotium ffiüte Cl:nodj in .\J:tmbutg; 
b:ts 6mtm•B:tbontorium IJon Dt. l_l!röjdj2t in '!>atmftabt·~ ejfungen. 

4) -3'2~! WCin.·~ tl. IJom 22 . .Juni 1896 (f. %eil XV). 
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Mi n.-Erl., betr. die Kennzeichnung des Diphtherieheilserums. Vom 11. März 1902. 

Es ist vielfach als Übelstand fmpfunden worden, daß seitens der 
Fabrikationsstätten von Diphtherieheilserum bei der Verpackung und 
Kennzeichnung der Serumfläschchen nicht gleichmäßig verfahren wird. 
Im Einverständnis mit dem Herrn Reichskanzler (Reichsamt des Innern) 
bestimme ich daher, daß von jetzt ab der Inhalt der Fläschchen in 
Kubikzentimetern und in Immunisierungseinheiten auf der Umhüllung 
der Fläschchen aufzudrucken und als Farbe der Umhüllung bzw. 
des Etiketts zu wählen ist bei 

200- 599 
600- 999 

1000-1499 
1500-1999 
2000-2999 

Immunisierungseinheiten gelb 
grün 
weiß 
rot 
violett 

3000 und mehr blau. 

Die Apotheken sind mit entsprechender Weisung versehen worden. 

Min.- Erl., b etr. die Verpackung des Diphtherieheilserums in Glasampullen. 
Vom 10. Mai 1902. 

X ach Anhörung des Herrn Direktors des Königlichen Instituts für expe.l'i
mentelle Therapie in Frankfurt a. M., Geheimen Med.-Rats Prof. Dr. Ehr
] ich, erkläre ich mich damit einverstanden, daß fortan das Diphtherieheil
serum sowohl, wie bisher, in Fläschchen, welche mit Korkstopfen ver
schlossen sind, als auch in zugeschmolzenen G 1 a s a m p u 11 e n, deren Hals 
sich an einer eingefeilten Marke leicht abbrechen läßt, in den Handel ge
bracht werden darf. Die Glasampullen müssen ebenso wie die Fläschchen 
vor der Füllung durch trockne Hitze von 150° C keimfrei gemacht werden, 
auch ist durch vorsichtiges Einfüllen des Serums in die Ampullen zu ver
hüten, daß eine Gerinnung von Serum beim Zuschmelzen der Ampullen 
erfolgt. Der Hals der Ampullen muß an der mit Feilstrich versehenen 
Bruchstelle so weit sein, daß er die Einführung der Spritzenkanüle behufs 
Aussaugung des Serums mittels der Spritze bequem gestattet. Die beste 
Art der Serumentnahme muß auf einer den Ampullen beizufügenden Ge
brauchsanweisung deutlich beschrieben sein. 

Die durch Runderlaß vom 25. Februar 1895 vorgeschriebene Sicherung 
der im Institut für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. kontrol
lierten Fläschchen durch Plombenverschluß ist bei dem in Ampullen ab
gefüllten Serum an der Verpackungshülse anzubringen. Wegen der Ver
packung und Kennzeichnung des in Glasampullen abgefüllten Serums hat 
mein Erlaß vom 11. März d. J. Beachtung zu finden. 

Min.-Erl., betr. die Preise des Diphtherieheilserums. Vom 24. November 1904. 

In Abänderung meiner Erlasse vom 25. Februar und 4. April1895 setze 
ich den Maximalpreis des Serum antidiphthericum für den Verkehr zwischen 
den Fabrikationsstätten mit den Apotheken nachstehend fest: 

l. Von dem Serum, welches mindestens 350 Immunitätseinheiten in 
ccm enthalten muß, 

für ein Fläschchen mit 200 Immunitätseinheiten (Nr. 0) auf 0,45 Mark, 
für ein Fläschchen mit 600 Immunitätseinheiten (Nr. I) auf 1,10 Mark, 
für ein Fläschchen mit 1000 Immunitätseinheiten (Nr. II) auf 1,75 Mark, 
für ein Fläschchen mit 1500 Immunitätseinheiten (Nr.III) auf 2,55Mark, 
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2. Von 500fachem Serum für ein Fläschchen mit I ccm 1,20 Mark. 
2 ccm 2,25 Mark, 3 ccm 3,35 Mark, 4 ccm 4,40 Mark. 

Die in meinem Erlaß vom 25. Februar 1895 angegebenen Preiser
mäßigungen für Institute, Kassen, Personen usw. kommen nicht 
mehr zur Anwendung. 

Das dem Apotheker zustehende Entgelt für seine Bemühungen beim 
Vertriebe des Serums, welches von jetzt ab nur in ganzen Fläschchen 
abgegeben werden darf, wird nachstehend festgesetzt: 

l. Von dem mindestens 350fachen Serum für ein Fläschchen Nr. 0 
25 Pfg., Nr. I 40 Pfg., Nr. II 50 Pfg. und Nr. III 55 Pfg. 

2. von dem 500fachen Serum für ein Fläschchen mit I ccm 40 Pfg .• 
2 ccm 50 Pfg., 3 ccm 55 Pfg. und 4 ccm 60 Pfg. 

Hiernach erhält der Apotheker für die Abgabe eines Fläsch
chensl): 

l. des mindestens 350fachen Serums Nr. 0 0, 70 Mark, Nr. I 1, 50 Mark, 
Nr. II 2,25 Mark und Nr. III 3,10 Mark, 

2. des 500fachen Serums zu 1 ccm 1,60 Mark, zu 2 ccm 2, 7 5 Mark, 
zu 3 ccm 3,90 Mark und zu 4 ccm 5 Mark. 

Diese sämtlichen vorstehenden Preisfestsetzungen treten mit dem 
l. Januar 1905 in Kraft. 

Über bas fefte ~ip{Jt{Jerie{Jei!fetum erging ein oefonberer (gdaf3, ber in feinen 
etfien tJier ßiffetn bie )Sefd)affen{Jeit, \ßtüfung unb )Ber.)Jacfung biefe5 6etum5 
oe{Janbe!t, wotüoer fid) je~t entfpred)enbe Wngaoen im Wqneioud) oefinben. 
ö-ür ben )Betfe{Jr in Wpot{Jefen {Jaoen nur bie oeiben fofgenben ßiffetn )Se~ 
beutung: 

Min.-Erl., betr. das feste Diphtherieheilserum. Vom 16. August 1898. 

5. Der Vertrieb des geprüften und plombierten Serums darf nur in 
den Apotheken geschehen. Das Mittel darf von den Apothekern an Nicht
ärzte nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung 
(Rezept) eines Arztes und, soweit auf dem Rezept nicht anderes vorge
schrieben ist, nur in Lösung verabfolgt werden. Die Lösung soll mittels 
destillierten sterilisierten Wassers von I ccm auf je 250 Immunisierungs
einheiten in dem Originalfläschchen jedesmal frisch bereitet werden; sie 
soll bis auf kleine Eiweißflöckchen, von klarem Aussehen sein und in den 
Originalfläschchen abgegeben werden. 

6. Der Preis des festen Diphtherieheilserums wird bis auf weiteres auf 
höchstens 2 Mark für eine Dosis von 250 und auf höchstens 8 Mark für 
eine solche von 1000 Immunisierungseinheiten festgesetzt. Eine Preis
ermäßigung für Krankenhäuser, Kassen usw. findet bis auf weiteres nicht 
statt. Dem Apotheker stehen für die Lösung und den Vertrieb des festen 
Diphtherieheilserum 75 Pfg. für ein Fläschchen mit 250 und I,25 Mark 
für ein solches mit 1000 Immunisierungseinheiten zu. 

Verkehr m.it Tuberkulin. 

Wud) über ba5 :ruoerfufin aft unb ba5 :ruoerfufin neu finb me{Jrere )Ber~ 
orbnungen ergangen, bie einanber tJieifad) ergän5en. ~ie oeiben etften über 
bas Wlittei erfaffenen )Berorbnungen finb be5{JaiO im foigenben bereits 5Ufammen~ 
ge5ogen ltlorben. 

1 ) 'l:>ie gleid)en ~teiSanjäl3e jinb aud) in bet 'l)eutjd)en 2haneita~e aufgenommen 
I!Jotben. 
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Min.-Erl., betr. Tuberkulin alt. Vom I. März 1891 und 25. November 1896. 

Hinsichtlich der Aufbewahrung und Abgabe des Mittels in den 
Apotheken treffe ich die nachstehenden Anordnungen: 

l. Das Tuberculinum Kochii ist unter den Separanden vor Licht ge
schützt aufzustellen. 

2. Dasselbe ist nur in den unversehrten Originalfläschchen und nur 
gegen schriftliche Anweisung eines approbierten Arztes an diesen 
selbst oder eine von ihm beauftragte Person abzugeben 1 ). 

3. Der Taxpreis des Tuberculinum Kochii wird hiermit für das Fläsch
chen mit 1 ccm Inhalt auf 1,20 Mark, für das mit 5 ccm Inhalt 
auf 3 Mark und für das mit 50 ccm Inhalt auf 22,50 Mark fest
gesetzt2). Die von der Fabrikationsstätte berechneten Verpackungs
kosten sind in diesen Preisen inbegriffen. 

Min.-Erl., betr. Tuberkulin neu. Vom 30. Juni 1897. 

Das von dem Geh. Med.-Rat, Prof. Dr. Koch erfundene neue Heil
mittel gegen die Tuberkulose (T. R.), welches von den Farbwerken Meister 
Lucius und Brüning zu Höchst a. M. unter der Bezeichnung "Neues Tuber
kulin Koch" in den Handel gebracht wird, darf ebenso wie das alte Tu
berculinum Kochii - abgesehen vom Großhandel -nur in Apotheken 
abgegeben werden. Hinsichtlich der Aufbewahrung und Abgabe des 
Mittels in den Apotheken treffe ich nachstehende Anordnungen: 

1. Das "neue Tuberkulin Koch" ist unter den Separanden vor Licht 
geschützt aufzubewahren. 

2. Dasselbe ist nur in den unversehrten Originalflaschen und nur gegen 
schriftliche Anweisung eines approbierten Arztes an diesen selbst 
oder eine von ihm beauftragte Person abzugeben. 

3. Der Taxpreis des "neuen Tuberkulins Koch" wird hiermit (ein
schließlich der Verpackungskosten) für das Fläschchen mit 1 ccm 
Inhalt auf 8,50, für das mit 5 ccm Inhalt auf 42,50 Mark fest
gesetzt. 

Min.-Eri., betr. die Prüfung des Tuberkulins. Vom 24. März 1902. 

Nach dem Arzneibuch für das Deutsche Reich - vierte Ausgabe, 
S. 395 - unterliegt das Tuberkulinum Kochii der staatlichen Aufsicht, 
welche sich auf seinen gleichbleibenden Gehalt an spezifischem Toxin be
zieht, und wird in amtlich plombierten Fläschchen geliefert; auch darf 
das Tuberkulin gemäß der Kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober 1901 
nur in den Apotheken abgegeben werden. 

Mit der Prüfung des Tuberkulins habe ich das Institut für experi
mentelle Therapie in Frankfurt a. M. beauftragt. 

Die kontrollierten Fläschchen sind am Stopfen mit Papier Überbunden 
(tektiert) und plombiert. Auf dem von dem Plombenverschluß gesicherten 

1) 2!uf ~!ntueifung eines ~ietat~tes batf alfo ~ubetfulin nidjt abgegeben 
werben. ~as butd) bie ~erotbnung oom 1. 9Rät~ 1891 oorgefd)tiebene 58ud), weldjes 
l.ler 2!~ot~efet übet 2!nfauf unb 2!bgabe oon ~ubetfulin fü~ten follte, ijt butd) ben Wlin.• 
~tl. oom 25. IJiooembet 1896 aufge~oben tuotben. ~n bem bet 2!ntueifung für bie amt· 
lid)e 58ejidjt)gung bet 2!~ot~efen oom 18. jJebruat 1902 (f. ~eil XVIII) beigegebenen 
Sdjema wirb jebod) bas "58ud) übet ~ubetfulinoedauf" irctümlid)ettueife nod) 
erwä~nt. 

2) :I)iefe jotuie bie in bem Wlin.·~d. oom 30. ~uni 1897 für bas TR feftgefet;ten 
:ra;~;~reije jinb aud) oon bet :I)eutjdjen 2!t~neita~e übernommen mit ber ein5igen 2Ib· 
tueidjung, bafl bet ~reis für 1 ccm ~ubetfulin alt 1,50 Wlf. beträgt. 



264 XIV. Apothekenbetrieb. 

Deckpapier tragen dieselben das Datum der Prüfung und die Kontroll
nummer; auf der einen Seite der Plombe befindet sich als Zeichen der 
Prüfungsstelle ein Adler. Außerdem müssen die Fläschchen mit einer An
gabe über den Ort und die Fabrikationsstätte der Herstellung versehen sein. 

Vom l. Juni d. J. ab dürfen nur noch mit dem staatlichen Prüfungs
zeugnis versehene Fläschchen feilgehalten und verkauft werden. 

Min.-Erl., betr. Tuberkulinverdünnungen. Vom 7. April 1902. 

Gemäß Erlaß vom l. März 1891 darf Tuberkulinum Kochii m den 
Apotheken nur in den unversehrten Originalfläschchen und nur gegen 
schriftliche Anweisung eines approbierten Arztes an diesen selbst oder einP 
von ihm beauftragte Person abgegeben werden. Die zur Anwendung des 
Tuberkulins erforderlichen Verdünnungen können einwandfrei nur ver
mittels sterilisierter Meßzylinder und Pipetten hergestellt werden, die 
nicht im Besitz eines jeden Arztes, wohl aber in den Apotheken vorhanden 
zu sein pflegen; seitens der letzteren soll deshalb das Tuberkulin fortan 
auch in verdünntem Zustande abgegeben werden dürfen. Da 
aber das Tuberkulin in Verdünnungen schnell verdirbt, wenn zur Ver
dünnung nicht ein entwicklungshemmendes Mittel, am besten eine schwache 
Karbolsäurelösung, verwendet wird, so bestimme ich, daß die Verdünnungen 
nur mit 0,5 prozentiger Karbolsäurelösung geschehen, in der Regel erst 
kurz vor Anwendung des Mittels vorgenommen und nicht länger als vier 
Wochen vorrätig gehalten werden dürfen. Die zur Herstellung der Ver
dünnungen bestimmte]! Meßzylinder und Pipetten, sowie die zur Aufnahme 
der Verdünnungen bestimmten Arzneigläser - sechseckige Gläser mit 
weitem Halse und eingeschliffenem Glasstöpsel - sind unmittelbar vor 
der Herstellung im Trockenschrank bei 150° C zu sterilisieren. Zunächst 
wird durch Vermischung von einem Raumteil Tuberculinum Kochii mit 
neun Raumteilen einer 0,5prozentigen Karbolsäurelösung eine 10 prozentige 
Tuberkulinlösung hergestellt, welche als Stammlösung für weitere Ver
dünnungen dienen kann. Das Aufnahmegefäß ist mit dem Gehalt der Lösung 
an Tuberkulin und dem Tage der Herstellung zu signieren. Die Stamm
lösung darf jedoch nicht länger als vier Wochen vorrätig gehalten werden 1 ). 

Die weiteren Verdünnungen sind so herzustellen, daß von der Stamm
lösung ein Volumteil mit 9 T. 0,5 prozentiger Karbolsäurelösung und von 
der so gewonnenen Lösung wieder ein Volumteil mit 9 T. 0,5 prozentiger 
Karbolsäurelösung vermischt wird usw. 

Diese weiteren Verdünnungen dürfen jedoch immer nur auf schriftliche 
Anweisung (Rezept) eines approbierten Arztes angefertigt und nur an 
diesen selbst oder eine von ihm beauftragte Person abgegeben werden. 

Verkehr mit Jtlineralölen. 

~ne Wngelegenf)eit, bie ebenfal15 in ben ~etrieb ber m:votf)efen eingreift, 
ber ~erfef)r mit !mineralölen, ifi burd) gieid)Iautenbe \l50Ii5eiberorbnungen in 
einf)eitiid)er m3eife georbnet. ~iefe ~erorbnungen finb auf @runb einer bon ben 
!minifiern bes ~nnern unb für S)anbei unb @etveroe unter bem 28. Wugufi 1902 
angegebenen unb burd) @dafl bom 20. ~anuar 1906 in einigen \lSUnften ab· 
geänberten 9lormai-!Joii3eiberorbnung tei15 bon ben Ober-~Jräfibenten für ben 

1) 0n einem Q:rl. vom 9. Wuguft 1902 ift bet Miniflet bet Wuffaf!ung beigetreten, 
daß der Inhalt angebrochener Originalfläschchen mit Tuberculinum Kochii 

sogleich zu der Stammlösung, die nicht länger als vier Wochen vorrätig zu halten ist, 
verarbeitet werden muß. 
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Umfang ber l,ßrotJin&, teil~ tJon ben ffiegierung~~räfibenten für ben ffiegierung~, 
be&irf erlaffen tuorben 1). 6otueit biefe lßerorbnungen oorliegenb intereffieren, 
I)aben fie foigenben 7mortraut: 

Polizeiverordnungen über den Verkehr mit Mineralölen. 

§ I. Die gegenwärtige Polizeiverordnung findet Anwendung auf Roh
petroleum und dessen Desti Hationsprodukte (leichtsiedende Öle, 
Leuchtöle und leichte Schmieröle), aus Braunkohlenteer oder Steinkohlen
teer bereitete flüssige Kohlenwasserstoffe (Photogen, Solaröl, Ben
zol usw.) und Schieferöle. 

§ 2. Die im § 1 aufgeführten Flüssigkeiten werden, wenn sie bei einem 
Barometerstande von 760 mm bei einer Erwärmung auf weniger als 21 o 

des hundertteiligen Thermometers entflammbare Dämpfe entwickeln, zur 
!{lasse I, wenn sie solche bei einer Erwärmung von 21-65° entwickeln, 
zur Klasse II, von 65 bis zu 140° zur Klasse III gerechnet2). Öle mit 
höherem Entflammungspunkt sind den Bestimmungen dieser Verordnung 
nicht unterworfen. 

I. Abschnitt. 

Vorschriften für die Klasse I. 
§ 3. I. In den zum dauernden Aufenthalt und in den zum regelmäßigen 

VerkehrvonMenschen bestimmten Räumen, insbesondere in Wohnräumen, 
Schlafräumen, Küchen, Korridoren, Treppenhäusern und Kontoren, in 
Gast- und Schankwirtschaften dürfen, sofern nicht in nachstehendem etwas 

1) ~ie gegentuättige !Red)tslage übet ben ~etfel)r mit WCineralölen grünbet 
jid) auf folgenbe ein5elne \ßoli5eioerorbnungen: 

\ßrotJin& Dft!Jreujien \ß.,~. tJom 12. WCär& 1903 unb 1. WCai 1906, 
" !illeft!Jreuflen 3. 2l!Jril 1903 " 5. 0uni 1906, 

~anbes1Joli5eibe&. IBetlin 3. WCäq 1906, 
Übrige \ßroiJ. IBranbenbutg " 16. 0uni 1903 " 16. WCai 1906, 
\ßrotJin& \ßommem " " 29. WCai 1906, 
!Reg.,1Be3. \ßojen 25. 2l!Jril 1906, 

" IBtombetg 25. WCai 1906, 
\ßro1Jin5 6d)lejien " 1. WCai 1906, 
\ßrooin5 6ad)jen 15. Dftbt. 1902 " 9. WCai 1906, 
!Reg.•l8e5. 6d)lesmig 3. 2l!Jtil 1906, 
\ßtotJin& ~annotJet 7. jyebt 1903 " 
\ßrotJin& !illeftfalen 17. WCät5 1903 " 
\ßrotJin5 ~efjen,91afjau 18. 0uni 1903 
!Reg.•IBe5. S!'öln 21. 2l!Jril 1906, 

6. 2l!Jril1906, 
21. 0uni 1906, 

7. WCai 1906, 

" ~üfjelborf 10. 91otJ. 1902 " 2. WCai 1906, 
" S!'oblen3 " 24. 2l!Jril 1906, 

WadJen 30. 91otJ. 1902 " 2. 2l!Jril1906, 
%riet 31. WCät3 1906, 

" 6igmaringen " " 21. 0an. 1903 " 27. 2l!Jtil1906. 
2) 3u ben burd) § 2 gebilbeten brei S!'lafjen gel)öten in ber ,Pau!Jtfad)e folgenbe 

jylüffigfeiten: 
S!'laffe I (~ntflammungs!Junft unter 21 o C): !Ben& in, 18en3inätl)er, 18en3innavl)tl)a, 

18en3ol, [anabol, @asätl)et, @afolin, Eigtoin, 91avl)tl)a (!Rol)!Jettoleum), \ßetroleum, 
ätl)et, \ßettoleumben3in, \ßetroleumefjen3, \ßetroleumf!Jrit, fünftlid)e!3 %et!Jentinöl, %oluol. 

S!'Iaffe II (~ntflammungsvunft 3t1Jijd)en 21 unb 65 o C): 18en3inöl, ~tböl, S!'aifetöl, 
~eud)töl, WCinetalbtennöl, ileud)t- unb IBtennlJetroleum, \ßl)otogen, \ßu~öl, 6alonöl, 
6olatöl, 6teinöl. 

S!'laffe 111 (~ntflammungsvunft 3tuijd)en 65 unb 140° C): IBlauöl, @asöl, @elliöl, 
\ßataffinöle, \ßu~öl aus IBtaunfol)lenteet, !Rotöl, Ieid)te 6d)mietöle, ~ulfanöl. 
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anderes bestimmt ist, nicht mehr als insgesamt 15 kg der Flüssigkeiten 
aufbewahrt werden. 

II. Die Aufbewahrung darf in den im Abs. I genannten Räumen nur 
in geschlossenen Gefäßen erfolgen. Gefäße zur Aufbewahrung größerer 
Mengen als 2 kg müssen aus verzinntem, verzinktem oder verbleitem Blech 
hergestellt sein; ihre Offnungen sind durch sicher mit dem Gefäß verbundene, 
auswechselbare feinmaschige Drahtnetze gegen das Hindurchschlagen von 
Flammen zu sichern. Die Nähte der Gefäße müssen, sofern sie nicht durch 
N ietung, Hartlötung oder Schweißung hergestellt sind, doppelt gefalzt und 
gelötet sein. Dicht verschlossene Gefäße müssen ein Sicherheitsventil 
(Federventil, Schmelzphttte) haben, das bei Erhitzung der Gefäße eine 
schädliche Dampfspannung verhütet. Das Umfüllen von einem Gefäß in 
ein anderes darf nur bei Tageslicht, bei Außenbeleuchtung, bei elektrischem 
Glühlicht oder unter Benutzung von elektrischen oder Davyschen Sicher
heitslampen erfolgen. 

§ 4. I. In den Verkaufs- oder sonstigen Geschäftsräumen der 
Kleinhändler dürfen insgesamt 30 kg der Flüssigkeiten aufbewahrt werden, 
wenn diese Räume in keiner Verbindung mit Räumen der im § 3 Abs. I 
gedachten Art stehen oder von ihnen rauch- und feuersicher abgeschlossen 
sind, jedoch dürfen Verkaufs- und sonstige zur Aufbewahrung von Flüssig
keiten dieser Klasse dienende Geschäftsräume mit Kontoren in Verbindung 
stehen, wenn sie zusammen von den übrigen im § 3 Abs. I genannten Räumen 
rauch- und feuersicher abgeschlossen sind. 

Werden vorstehende Bestimmungen nicht erfüllt, so sind die Lager
mengen in den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräumen der Kleinhändler 
gemäß § 3 Abs. I zu beschränken. 

II. Hinsichtlich der Aufbewahrung und des Umfüllens gelten die Vor
schriften der §§ 3 Abs. II und 13 Abs. II. 

§ 5. I. Mengen von mehr als 30kg, abernichtmehrals300kgdürfen 
nur nach vorausgegangener Anzeige an die Ortspolizeibehörde gelagert 
werden. 

II. Sie dürfen in Kellern oder zur ebenen Erde gelegenen Räumen, 
die durch massive Wände und Decken von allen übrigen Räumen geschieden 
sind, keine Abflüsse nach außen (Straßen, Höfen usw.), keine Heizvor
richtungen und Schornsteinöffnungen und reichliche Lüftung haben, ge
lagert werden, sofern die Aufbewahrung in eisernen Fässern oder in hart 
gelöteten oder genieteten Metallgefäßen mit luftdichtem Verschluß unter 
Beachtung der Bestimmungen im § 13 Abs. II erfolgt. 

Kellerräume, die eine unmittelbare Verbindung mit solchen Treppen
häusern besitzen, welche den einzigen Zugang zu höher liegenden, zum 
regelmäßigen Aufenthalt oder zum Verkehr von Menschen bestimmten 
Räumen bilden, sowie Kellerräume, die zum Lagern von Zündwaren oder 
Explosivstoffen dienen, dürfen zur Lagerung nicht benutzt werden. Der 
zur Lagerung dienende Teil der Räume muß mit einer aus undurchlässigem 
und feuersicherem Baustoff hergestellten Sohle und Umwehrung von solcher 
Höhe umgeben sein, daß der Raum innerhalb der Umwehrung die auf
bewahrten Flüssigkeiten vollständig aufzunehmen vermag. Dle Türen der 
Lagerräume müssen nach außen aufschlagen und rauch- und feuersicher sein. 

III. Das Um f ü 11 e n von Flüssigkeiten in solchen Lagerräumen darf nur 
mittels Hahn oder Pumpe bei Tageslicht, bei Beleuchtung durch unter 
Luftabschluß brennende Glühlampen mit dichtschließenden Überglocken, 
die auch die Fassung einschließen, oder bei dicht von dem Raume abge
schlossener Außenbeleuchtung erfolgen. Schalter und Widerstände dürfen 
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in dem Raume nicht vorhanden sein. Das Anzünden von Feuer oder Licht, 
sowie das Rauchen in dem Lagerraum ist untersagt. Diese Vorschrift ist 
an den Eingangstüren zum Lagerraum in augenfälliger, dauerhafter Weise 
anzubringen. 

Il. Abschnitt. 

Vorschriften für die Klasse II. 

§ 9. In d n im § 3 Abs. I bezeichneten Räumen dürfen nicht mehr als 
25 kg der Flüssigkeiten aufbewahrt werden. 

§ 10. In den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräumen der Klein
händler dürfen insgesamt bis zu 50 kg Flüssigkeiten dieser Klasse in be
liebigen geschlossenen Gefäßen, größere Mengen bis zu 200 kg im Faß auf
bewahrt werden. Bei Verwendung von geschlossenen, mit Abfüllvor
richtung versehenen Metallgefäßen, die unter Benutzung von Pumpen oder 
flammenstickenden gepreßten Gasen mit Vorratsfässern in Nebenräumen 
oder Kellern in Verbindung stehen, darf die Gesamtmenge dieses Vorrates 
bis zu 600 kg betragen. Bei anderer Art der Abfüllung dürfen gleiche Mengen 
nur auf Höfen in Schuppen oder solchen Kellern gelagert werden, die von 
angr<:nzenden Räumen feuersicher abgeschlossen sind. 

III. Abschnitt. 

Vorschriften für die Klasse III. 

§ 12. I. Bei der Lagerung von Mengen von nicht mehr als 10 000 kg 
in Fässern ist das Fortfließen der Flüssigkeit durch Tieferlegung der Sohle 
oder durch eine aus undurchlässigem und feuersicherem Baustoff her
gestellte Umwehrung zu verhindern. 

IV. Abschnitt. 

Gemeinsame Bestimmungen. 

§ 13. I. Werden der Klasse nach verschiedene unter diese Ver
ordnung fallende Flüssigkeiten miteinander oder mit anderen leicht 
entzündlichen Flüssigkeiten (Spiritus, Ätherarten, Spritlacken und der
gleichen) in demselben Raume oder in solchen Räumen, welche nicht 
feuersicher voneinander getrennt sind, zusammengelagert, so finden, un
beschadet der für die anderen leicht entzündlichen Flüssigkeiten etwa 
bestehenden besonderen Vorschriften 1 ), auf die Gesamtmenge aller leicht 
entzündlichen Flüssigkeiten hinsichtlich des Lagerraumes die für die 

1 ) ~eftimmungen über anbere feuergefä~rlid)e Eitoffe, auf tueld)e bie lßer· 
orbnung in § 13 ~eaug nimmt unb bie banad) aud) tueiter in illeltung bleiben follen, 
befte~en tJorne~mlid) im 6tabtfreis ~erlin in illeftalt einer ~oliaeitJerorbnung tJom 
30. 2llJri11891 über Eagerung unb Wufbetua~rung tJon ~tt~er, .lrollobium, 
6d)tuefelfo~lenftoff unb anbeten feuergefä~rlid)en 6toffen, beren 6iebe· 
lJUnft unter 60 ° C liegt unb tueld)e &Ugleid) bereits bei getuö~nlid)er :!:emlJeratur leid)t 
entflammbare 'llämlJfe enttuiddn. 'llie lßerorbnung ent~ält in § 5 folgenbe Eionber• 
beftimmung für WlJot~den: 

In den Vorrats-(Medizinal-)Kellern dürfen die im § l erwähnten Stoffe nur in 
Mengen von höchstens je 2 kg aufbewahrt werden. Größere Mengen bis zu 15 kg können 
in einem besonderen Keller vorrätig gehalten werden. Für Mengen über 15 kg gelten 
die Bestimmungen des § 2, bei Neuanlagen derartiger Räume sind die Laboratorien 
von den Vorratsräumen durch eine Brandmauer zu trennen. 

§ 2 fd)reibt für bie Eagerung tJon (lrö!ieren 9Rengen alS 15 kg ortslJoliaeilid)e ~r· 
laubnis tJor unb nennt gleid)&eitig bie nä~eren ~ebingungen, an tueld)e bie ~rteilung 
biejer ~daubnis ~u fnülJfen ift. 
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Ieichtest entflammbare Flüssigkeit geltenden Vorschriften Anwendung. 
Die Beschaffenheit der Gefäße bestimmt sich nach der Art und Menge der 
einzelnen Flüssigkeiten. 

In den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräumen der Kleinhändler 
dürfen Mineralöle miteinander oder mit anderen leicht entzündlichen Flüssig
keiten bis zu einer Gesamtmenge von 150 kg aufbewahrt werden. Darunter 
dürfen sich bis zu 30 kg Mineralöle der Klasse l bef nden, wenn die Vor
schriften des § 4 erfüllt sind; im anderen Falle bestimmt sich die Höchst
menge letzterer Flüssigkeit nach § 3. 

II. An den in den Lagerräumen zur Aufbewahrung der Flüssigkeiten 
dienenden Gefäßen oder auf besonderen dabei angebrachten Tafeln muß 
die leicht lesbare undnicht ve wischbare Aufschrift "Feuergefäh r lieh" und 
eine Bezeichnung angebracht sein, die die Tara und das Fassungsvermögen 
nach dem Gewicht derjenigen Flüssigkeit angibt, für welche die Gefäße 
dienen. Bei Berechnung der gelagerten Flüssigkeiten werden auch die nur 
teilweise gefüllten Gefäße nach ihrem vollen Fassungsvermögen berechnet. 

V. Abschnitt. 

Übergangs- und Schi ußbestimm ungen. 

§ 17. Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung können 
auf Antrag durch die Landespolizeibehörden genehmigt werden 1 ). 

§ 18. Übertretungen dieser Verordnung werden, sofern nicht die Be
stimmungen de1 Strafgesetzbuches, insbesondere § 367, Nr. 6 2 ) Anwendung 
finden, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder entsprechender Haft bestraft. 

Berördernng von Arznehnitteln anf Eisenbahnen. 

Sm Wnfd)Iufl an bie tJorfief]enb aufgefüf]rten engeren >Setrieli5tJorfd)riften 
ber Wl:Jotf]efer feien im folgenben nod) bie neuerbing5 erlaffenen >Seftimmungen 
ülier eine tJereinfad)te >Seförberung tJon Wtöneimitteln auf Q:ifenliaf]nen ltlieber~ 
gegelien. ~iefer&en finb auf @runb eine5 Q:rlaffe5 be5 Q:ifenliaf]nminifter5 tJom 
10. ~eliruar 1905 tJon ber Q:ifenliaf]nbireftion >Serlin namen5 ber ülirigen Q:ifen~ 
liaf]nbireftionen für ben ~erfef]r auf ben l:Jreuflifd)~f]effifd)en @ltaatsliaf]nen in 
@ertung gefe~t ltlorben. 

Bk., betr. regelmäßige Beförderung von Arzneimitteln auf den preußisch-hessischen 
Bahnen. Vom 17. Februar 1905. 

Zur Erleichterung und Beschleunigung der Beförderung von Arznei
mitteln nach solchen - zumeist ländlichen - Orten, an denen sich eine 
Apotheke nicht befindet, wird auf den preußisch-hessischen Staatseisen
bahnen vom l. März d. J. ab versuchsweise eine regelmäßige Beförderung 
von Arzneimitteln nach den hierunter abgedruckten Bedingungen einge
richtet werden. Nähere Auskunft erteilen die Gepäckabfertigungsstellen. 

1 ) Wuf ®runb bieje§ \j5aragta1J~en ~at bet ffieg.•\jStäiibent in Ü1J1Jeln unter bem 
21. 9.Rät~ 1905 folgenbe§ beftimmt: 

In Apotheken dürfen im Verkaufsraum und im Arzneikeller, bzw. der Tinkturen
kammer von der Klasse l (§ 2) der in § I der Polizeiverordnung genannten Stoffe Mengen 
bis zu 2 kg in dicht verschlossenen Glasgefäßen aufbewahrt werden, und zwar un
abhängig davon, ob die Bedingungen in § 4 I der Polizeiverordnung erfüllt sind oder 
nicht. 

2) 15. ®eite 111. 
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Bedingungen für die regelmäßige Beförderung von Arznei
mitteln. 

§ 1. Eine regelmäßige Beförderung von Arzneimitteln nach bestimmten 
nicht mehr als 25 km vom Versandort entfernten Stationen, an denen 
eine Apotheke nicht vorhanden ist, findet versuchsweise auf besonderen 
Antrag (§ 10) unter nachstehenden Bedingungen statt. 

§ 2. Die Arzneimittel sind in dauerhaften, handlichen und gut schließen
den Kasten zu verpacken, die mit Inhalt höchstens 10kg schwer sein dürfen. 
Die Arzneikasten müssen in dauerhafter Weise außer dem Namen und 
Wohnort der Versandapotheke die deutliche Adresse des Empfängers und 
den Namen der Eisenbahnversand- und Empfangsstation tragen. 

Nachnahme-Belastung ist ausgeschlossen. 
§ 3. DieBeförderungsgebühr ist für den Kalendermonat, zuerst nach 

Bewilligung des Antrages (§ 10) und sodann am 1. des folgenden Monats, 
jedesmal vor Auflieferung der ersten Sendung zu zahlen. Sie beträgt für 
sämtliche innerhalb dieser Zeit beförderte Sendungen (einschließlich der 
Rückbeförderung der nicht innerhalb 48 Stunden abgeholten - vgl. 6 -, 
der leeren oder nur mit leeren Arzneibehältern und Rezepten gefüllten 
Kasten) und für jede Empfangsstation 3 Mark. 

§ 4. Eine regelmäßige Verw;.egung der Arzneikasten findet nicht statt. 
Die Versandstation wird darüber wachen und sich von Zeit zu Zeit durch 
Nachwiegung davon überzeugen, daß das Gewicht der Arzneikasten 10 kg 
nicht übersteigt. Stellt sich heraus, daß das Höchstgewicht von 10 kg 
überschritten ist, oder andere Gegenstände als Arzneimittel oder Rezepte 
sich in dem Kasten befinden, so wird für die Sendung einFrachtzuschlag 
von 5 Mark erhoben, und zwar auch dann, wenn die Absicht der Fracht
hinterziehung nicht vorliegt. 

Wein und Mineralwässer gelten nur dann al; Arzneimittel, wenn 
sie auf Grund eines der Sendung beigefügten ärztlichen Rezeptes versandt 
werden. 

Die Eisenbahnverwaltung kann vom Versender wie vom Empfänger 
die Öffnung der Arzneikasten und die Vorlegung der Rezepte verlangen. 

Die Rezepte dürfen weder mit der Aufschrift einer bestimmten Apo
theke, noch mit Buchstaben, Zahlen usw. versehen sein, durch die auch 
beim Fehlen einer ausführlichen Adresse eine bestimmte Apotheke gekenn
zeichnet wird. 

Briefliche Mitteilungen jeder Art sind ausgeschlossen. 
§ 5. Gefüllte Arzneikasten können bis zur unmittelbaren Abfahrt des 

Zuges aufgeliefert werden. 
Die Auflieferung erfolgt ohne Begleitpapier bei der Gepäckabfertigungs

stelle, oder wenn diese geschlossen ist, bei der Station. Soll die Beförde
rung mit einem Güterzuge stattfinden, so kann die Auflieferung des Arznei
kastens bei der Güterabfertigungsstelle gefordert werden. 

Die Arzneikasten werden, sofern nicht die Beförderung mit bestimmten 
Zügen vereinbart ist, mit dem nächsten auf der Bestimmungsstation halten
den Personen- oder Güterzuge befördert. 

§ 6. Der Empfänger hat den Arzneikasten am Zuge oder bei der Ge
päck-(Güter-)Abfertigungsstelle abzuholen, ohne daß eine Benachrichtigung 
über die Ankunft erfolgt. Erfolgt die Abholung nicht innerhalb 48 Stunden, 
so wird der Versender hiervon durch Vermittlung der Versandstation be
nachrichtigt. Ist die Abholung auch nach weiteren 48 Stunden nicht erfolgt, 
so wird der Arzneikasten an die Versandapotheke zurückgeschickt. 



270 XV. Verkehr mit stark wirkenden Arzneimitteln. 

§ 7. Die Ankunft der zurückgesandten leeren Kasten wird der Apo
theke von der Eisenbahnverwaltung nicht mitgeteilt. 

Sie sind bei Vermeidung des tarifmäßigen Lagergeldes für Reise
gepäck binnen 24 Zeitstunden abzuholen. 

§ 8. Bezüglich der Haftung bei Verlust, Minderung, Beschädigung 
oder Verspätung in der Beförderung bewendet es bei den im Abschnitt VIII 
der Eisenbahnverkehrsordnung enthaltenen Bestimmungen mit der Maß
gabe, daß im Falle eines Verlustes, der Minderung oder der Beschädigung 
der zu erstattende Höchstbetrag 3 Mark für jede Sendung beträgt. 

§ 9. Die Kündigung ist an die zuständige Eisenbahnverkehrsinspek
tion zu richten. Sie ist jederzeit mit der Wirkung zulässig, daß die Be
förderung mit Ablauf des Monats, in dem die Kündigung eingeht, ihr Ende 
erreicht. 

Bei nicht pünktlicher Zahlung der Gebühren oder bei Mißbrauch ist 
die Staatseisenbahnverwaltung zur sofortigen Einstellung der in den vor
herigen Paragraphen zugestandenen Vergünstigungen berechtigt. In letz
terem Falle wird auch nicht ein Teil der Monatsgebühr zurückgezahlt. 

§ 10. Die Versender, welche Arzneimittel unter diesen Bedingungen 
zu befördern wünschen, haben spätestens acht Tage vor Beginn des Ver
sandes bei der Gepäckabfertigungsstelle ihres Wohnortes eine Anmeldung 
nach dem darunter abgedruckten Muster einzureichen. 

Über die Genehmigung des Antrages entscheidet die zuständige Eisen
bahnverkehrsinspektion. 

Anmeldung zur regelmäßigen Beförderung von Arzneimitteln. 

Die unterzeichnete Apotheke beantragt hierdurch die Beförderung von 
Arzneimitteln von . . . . . . nach . . . . . . vom . . ten . . . . . . . . 
unter Anerkennung der vorstehenden Bedingungen. Die Beförderung der 
gefüllten Arzneikasten wird mit Zug der leer zurückgehenden mit 
Zug . . . . gewünscht . 

. . . . , den .. ten ..... 
Berlin, den 17. Februar 1905. 

Königliche Eisenbahndirektion, namens der beteiligten Verwaltungen. 

XV. Verkehr mit stark wirkenden Arzneimitteln. 
~ie ~tage, roeid)e m~neimitter bet m.potl)efer im ~anbtJerfauf abgeben 

barf, foroie bie j8efd)affenl)eit unb j8e&eid)nung ber mqneigläfer unb @ltanb~ 
gefäfle in ben m.potl)efen, ift in einem befonberen IDlinA~d. bel)anbelt, ba biefe 
mngelegenl)eit auf @runb &roeier j8unbeßrat5befd)Iüffe oom 13. Wlai 1896 unb 
22. rolä~ 1898 eine in aUen j8unbeßftaaten übereinftimmenbe lRegeiung etfal)ren 
l)at. ~ie ,Pteuflifd)e ~erorbnung &Ur mußfül)rung biefet j8unbeßtai5befd)lüffe 
rautet: 

lllin.-Erl., betr. die Abgabe stark wirkender Arznehnittel, 
sowie die Beseha:ff'enheit nnd Bezeichnung der Arzneigläser 

und Standgeräße in den Apotheken. Vom 22. Juni 1896. 

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 13. Mai d. J. (§ 293 der Proto
kolle) beschlossen, die Vorschriften über die Abgabe stark wirkender Arznei
mittel, sowie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzneigläser und 



Abgabe stark wirkender Arzneimittel. 271 

Standgefäße in den Apotheken, veröffentlicht im "Reichs- und Staats
anzeiger" vom 12. Dezember 1891, abzuändern. 

Unter Hinweis auf § 367 Ziffer 5 des Reichsstrafgesetzbuches erlasse 
ich die folgenden Vorschriften zur Nachachtung. 

§ l. Die in dem beiliegenden Verzeichnis aufgeführten Drogen und 
Präparate, sowie die solche Drogen oder Präparate enthaltenden Zu
bereitungen1) dürfen nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift 
versehene Anweisung (Rezept) eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes2) 
- in letzterem Falle jedoch nur zum Gebrauch in der Tierheilkunde -
als HeilmitteJ3) an das Publikum 4 ) abgegeben werden 5 ). 

I) 1>ie !Betorbnung unterfdjeibet beutlidj bie btei 5Begriffe: 1>to g en, l.l3täj.J a· 
rate unb ßubereitungen. Unter "l.l3räj.Jaraten" finb ~iet offenbat bie djemifdjen 
l.l3täj.Jarate berftanben, unter "ßubereitungen" bie galenifdjen. 1>odj ift an5une~men, 
baii bie im !Bewid)nis nidjt genannten offi~inellen (!) galenifdjen l.l3räj.Jarate, 
roie ~· 5B. Oleum Hyoscyami, Sirupus Ipecacuanhae, Sirupus Papaveris, Tinctura Opii 
benzoica, bem Wj.Jot~efen~anbbetfauf übetlallen finb. ~ine abroeidjenbe Wuffalfung ift 
in einer !Berfüg. bes ffieg.•l.l3täfib. in ÜJ.lj.Jeln bom 17. 9Jlät~ 1893 5um Wusbrucf ge• 
tommen. ,Pietin ~eiiit es: 

Ich sehe mich veranlaßt, die Herren Apothekenbesitzer darauf aufmerksam zu 
machen, daß der Sirupus Papaveris als arzneiliche Zubereitung, welche Opium 
beziehungsweise dessen Alkaloide enthält, unter den § 1 der Bestimmungen, betreffend 
die Abgabe stark wirkender Arzneimittel in den Apotheken, fällt und somit vom Hand· 
verkauf ausgeschlossen ist, wie dieses auch ausdrücklich in einem mir zugegangenen 
bezüglichen Bescheide des Herrn Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten aus
gesprochen worden ist. 

2 ) Wls lit q te im 6inne biefet lBeftimmung fönnen nur bie im 1>eutfdjen ffieidje 
aj.Jj.Jtobierten 9Jlebi5inalj.Jerjonen angefe~en werben. 1>ie bet Wbgabe auf ät5tlidje Wn• 
metjung borbe~altenen Wr0neien bürfen nur auf ffie0ej.Jt eines beutfdjen, nidjt audj eines 
fremblänbifdjen Wr~tes abgegeben roerbeJt (W.®. !illiesbaben ,Juli 1904, l.l3~.3tg. 1904 
~. 59). Wudj auf Wnorbnung eines nidjt aj.Jj.Jtobierten !Bertreters eines Wr0tes bürfen 
foldje Wr0neien nidjt abgegeben werben. (9Jlin.·~rl. bom 21. WJ,Jril 1893.) 

jjerner ergingen ~ier~u folgenbe ~utidjeibungen: 1>er WJ,Jot~efer, ber ein ftarf 
roirfenbe 9Jlittel ent~altenbes 9Jlebifament anfrrtigt unb abgibt, o~ne fidj 5u bergeroilfern, 
ob bie orbinierenbe l.l3er1on ein aj.Jj.Jtobierter Wr0t ift, ~anbelt fa~tlälfig (St®. 25. WJ,Jril 
1904, l.l3~.3tg. 1904 !nr. 35). j}üt ben WJ,Jot~efer liegt eine är0tlidje !Berorbnung bot, 
roenn biefelbe bie Unterldjtift einer i~m alS Wqt befannten l.l3er1on b~ro. in ber befannten 
6djrift bes ausftellenben Wr0tes trägt (ffieg.•l.l3täfib. in l.l3ojen; W.Ql. 6djroerin a. !ill. 
16. Oftober 1901, l.l3~.3tg. 1901 !nr. 89). 

3) 1>ie !Berorbnung lagt, baii bie Wbgabe bet 9Jlittel bes !Ber~eidjnilfes nur bann 
ber angeorbneten 5Befdjränfung unterliegt, roenn i~re !Bertoenbung alS .peil mit t e I 
in j}rage fommt. ~s ift bas !Berbot ber Wbgabe ber genannten 9Jlittel im .panbbertauf 
alfo feinesroegs ein abfolutes. j}orbert jemanb eins ober me~rere ber genannten 9Jlittel 
0u anbeten als ,Peil0roecfen, fo ift ber WJ,Jot~efer unter 5Beobadjtung ber etroa in j}rage 
fommenben !Borfdjriften über ben !Berfe~r mit <Miften beredjtigt, bie geforberten 9Jlittel 
ab~ugeben. 

4 ) "Wn baß l.l3ublifum" ~eiiit an bie .lfonfumenten. 1>er ßroifdjen~anbel an 
anbete WJ,Jot~efen roitb bon ber !Betorbnung fomit nidjt betroffen. 

6) ,Sm ßufammen~ang mit biefen !Borfdjriften fte~t ber folgenbe 

Min.-Erl., betr. die Arzneiverordnung durch Fernsprecher. Vom 7. Februar 1902. 

In Übereinstimmung mit den Ausführungen des Berichtes vom 2. September v. J. 
halte auch ich es für unerwünscht, daß die Arzneiverordnung durch Fernsprecher 
weitere Ausbreitung findet, weil dabei Mißverständnisse nicht ausgeschlossen sind. 

Starkwirkende Arzneimittel dürfen nach § I der Vorschriften über die Abgabe 
solcher Arzneimittel vom 22. Juni 1896 (Min.-Bl. f. d. inn. Verw. S. 123) ohne Vorlegung 
einer schriftlichen, mit Datum und Unterschrift versehenen Anweisung eines Arztes 
nicht abgegeben werden. Nur wenn Lebensgefahr durch Verordnung mittels Fern-
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§ 2. Die Bestimmungen im§ l finden nicht Anwendung auf solche 
Zubereitungen, welche nach den auf Grund des § 6 Abs. 2 der Gewerbe
ordnung erlassenen Kaiserlichen Verordnungen auch außerhalb der 
Apotheken als Heilmittel feilgehalten und verkauft werden dürfen (vgl. 
§ l der Kaiserlichen Verordnung vom 27. Januar 1890 und Artikel l der 
Kaiserlichen Verordnung vom 25. November 1895)1). 

§ 3. Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Ge
brauch2), welche Drogen oder Präparate der im § l bezeichneten Art 
enthalten, ist unbeschadet der Bestimmungen in §§ 4 und 5 ohne jedesmal 
erneute ärztliche oder zahnärztliche Anweisung nur gestattet, 

l. insoweit die Wiederholung in der ursprünglichen Anweisung für 
zulässig erklärt und dabei vermerkt ist, wie oft und bis zu welchem 
Zeitpunkte sie stattfinden darf, oder 

2. wenn die Ein z e I gab e aus der Anweisung ersichtlich ist und 
deren3) Gehalt an den bezeichneten Drogen und Präparaten die 
Gewichtsmenge, welche in dem beiliegenden Verzeichnis für die 
betreffenden Mittel angegeben ist, nicht übersteigt. 

§ 4. Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Gebrauch, 
welche Chloralhydrat, Chloralf or ma mid, Morphin, Heroin 4), 
Cocai:n oder deren Salze, Aethylenpräparate, Amylenhydrat, 
Paraldehyd, Sulfonal, Trional oder Urethan enthalten, darf nur 
auf jedesmal erneute, schriftliche•), mit Datum und Unterschrift versehene 
Anweisung eines Arztes oder Zahnarztes erfolgen. 

Jedoch ist die wiederholte Abgabe von Morphin, Heroin oder deren 
Salzen zum inneren Gebrauch ohne erneute ärztliche Anweisung gestattet, 
wenn diese Mittel nicht in einfachen Lösungen oder einfachen Verreibungen, 

sprechers abgewandt werden kann, ist der Gebrauch des Fernsprechers als zulässig 
zu erachten. 

In solchen Fällen hat aber zur Vermeidung von Irrtümern die Ablieferung der 
starkwirkende Mittel enthaltenden Arznei nur gegen Aushändigung der schriftlichen 
ärztlichen Anweisung zu erfolgen. 

Es steht im übrigen dem Apotheker frei, durch Fernsprecher übermittelte Ver
ordnung von Arzneien, welche dem freien Verkehr überlassen sind, auf eigene Verant
wortung abzugeben_ 

1) ~e~t staiferlicf)e !Berorbnung vom 22. Dftober 1901 (f. Seite 39). 
2) ~ei ber Wbgabe im ~anbverfauf alfo o~ne är3tlicf)es ffie3ej:Jt (§ 1) erftrecfen ficf) 

bie ~efcf)ränfungen in llleicf)er jffieife auf Wqneien 3um innerlicf)en tuie 3um äuflerlicf)en 
@ebraucf); bei ber tuieber~olten Wbgabe auf ffie3ej:Jt o~ne jebesmal erneute Unterfcf)rift 
( §§ 3 unb 4) jebocf) nur auf 2lr3neien 3um inneren @ebraucf). ffie3ej:Jte, bie auf äuflerlicf) 
an3utuenbenbe ßtuecfe lauten, bürfen alfo ftets o~ne erneute Unterfcf)rift tuieber an· 
gefertigt tuerben. ~ie ~egriffe "äuflerlicf)" unb "innerlicf)" erläutert § 11. 

3 ) ~as jffiort "beten" be3ie~t ficf) nicf)t auf "Wntueifung", fonbern auf "~in3elgabe". 
~er @e~alt ber ~in3elgabe ber 2lr3nei barf alfo bie in bem beigegebenen !Ber3eicf)nis 
angefü~rten @etuicf)tsmengen nicf)t überfteigen, tuenn bie ffiej:Jetition 3uläffig fein foll. 
~ie übermäflig oft tuieberljolte Wnfertigung einer 2lr3nei aus ftatftuitfenben Stoffen 
fann jebocf), aucf) tuenn fie nacf) obenfte~enben !Borfcf)riften 3uläffig ift, bas ~elift einer 
fa~rläffigen .ltörj:Jerverle~ung in ficf) fcf)lieflen (f. bas Urteil bes ffi.@. vom 12. ~uii 
1902 auf @leite 107). ~etnet erging fo!genbe ~ntfcf)eibung: @lelbft wo \i:Je5ie!1e ~n· 
ftruftionsvotfcf)riften fe~len, barf ber Wpotljefer ftarf tuitfenbe @ifte, tuefcf)e in aufler• 
getuöljnlicf)en, übermäfligen ~ofen verfcf)tieben finb, nicf)t o~ne befonbere ~rflärung 
bes 2lr3tes verabfolgen (ffi.@. 27. ®ej:Jtember 1888, ffiecf)tfj:Jr. x, @). 518). 

4) ~ie ~eftimmungen über ,Peroin in § 4 finb eingefügt burcf) Wlin.-~rl. vom 
24. 9'1ovember 1899. 

•) ~ine münblicf)e ~rmäcf)tigung ift alfo 3ur ffiepetition nicf)t genügenb. 
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sondern als Zusatz zu anderen arzneilichen Zubereitungen verschrieben sind 1) 
und der Gesamtgehalt der Arznei an Morphin oder dessen Salzen 0,03 g, 
an Heroin oder dessen Salzen 0,015 g nicht übersteigt. Auf Arzneien, welche 
zu Einspritzungen unter die Haut bestimmt sind, findet dies keine 
Anwendung. 

§ 5. Die wiederholte Abgabe von Arzneien in den Fällen der §§ 3 und 4 
Abs. 2 ist nicht gestattet, wenn sie von dem Arzte oder Zahnarzte durch 
einen auf der Anweisung beigesetzten Vermerk untersagt worden ist. 

§ 6. Die wiederholte Abgabe von Arzneien auf Anweisungen der 
Tierärzte zum Gebrauch in der Tierheilkunde ist den Beschränkungen 
der §§ 3-5 nicht unterworfen2). 

§ 7. Homöopathische Zubereitungen in Verdünnungen oder 
Verreibungen, welche über die dritte Dezimalpotenz hinausgehen, unter
liegen den Vorschriften der §§ 1-5 nichP). 

Die Abgabe der im § 1 bezeichneten Arzneimittel hat auch auf An
weisungen der vor dem Geltungsbeginn der Gewerbeordnung approbierten 
Zahnärzte und der "Wundärzte zu erfolgen und finden auf solche Anwei
sungen die Bestimmungen der §§ 1-5 ebenfalls Anwendung. 

1) ~ie 5Segtiffe "einfad)e ~öjungen" unb "einfad)e )Betteibungen" im 
:Sinne biejes ~aragra~~en erläuterte nad)fte~enbe 5Sf. bes ~täjibenten bes Sfaijerlid)en 
@ejunb~eitsamtes oom 28. ~uli 1896: 

Die im§ 4 der Bundesratsvorschriften, betreffend die Abgabe starkwirkender Arznei
mittel usw. (Beschluß vom 13. Mai 1896), vorgesehene Erleichterung hinsichtlich der 
Abgabe von Morphin oder dessen Salzen zum inneren Gebrauche beruht auf der Er
wägung, daß Morphin und Salze desselben nicht selten (z. B. bei Bronchialkatarrhen) 
anderen Arzneimitteln lediglich in der Absicht zugesetzt werden, um neben der sonstigen 
Wirkung der Arznei auch noch die beruhigenden und schmerzlindernden Wirkungen 
des Morphins dem Patienten zu verschaffen. Es handelt sich dabei stets nur um gering
fügige Mengen, welche in dieser Zusammensetzung die Gefahr des Morphiummißbrauchs 
durch zu häufige Wiederholung der Arznei ohne Vorwissen des Arztes nicht bieten. 
Anders steht es mit den einfachen Lösungen und den einfachen Verreibungen des Mor
phins. Hier sind die hinzugesetzten Stoffe nur die Träger des Morphins bzw. seiner 
Salze und sollen namentlich die zuverlässige Dosierung des bereits in wenigen Zenti
grammen stark wirkenden Medikaments erleichtern. Eine wesentliche arzneiliche Wir
kung kommt dem Zusatze im Verhältnis zu dem Morphin nicht zu. Meist werden Stoffe 
wie Wasser, Weingeist, Zucker, Milchzucker, Gummi arabicum, Stärkemehl verwendet, 
es kommt aber auch vor, daß der Zusatz an sich bereits aus verschiedenen Stoffen 
zusammengesetzt ist, z. B. Brausepulver, ohne daß dadurch die ausschlaggebende Be
deutung des Morphins als wesentlicher Bestandteil der Arznei vermindert wird. 

Hieraus ergibt sich, daß im Sinne des § 4 a. a. 0. als einfache Lösungen oder Ver
reibungen nicht ausschließlich derartige Zubereitungen des Morphins mit anderen ein
fachen Stoffen, vielmehr solche Zubereitungen aufzufassen sind, bei denen die Zusätze 
im wesentlichen nur die Lösungs- und Verreibungsmittel für das Morphin bilden. In 
zweifelhaften Fällen wird dem Apotheker zu empfehlen sein, eine erneute ärztliche 
Anordnung zu verlangen. 

2) !Re5e~te oon :tierär&ten bütfen aljo 5um @ebraud)e für :tiere ftets o~ne 
erneute Unterjd)rift te~etiert tuetben. 

3) ~ie )Berorbnung nennt nur bie ~omöo~at~ijd)en 3ubeteitung5fotmen bet 
)Berbünnungen unb )Berreibungen, läfit ba~et bie 1Jrage offen, ob aud) ~omöo~at~ifd)e 
:Streufügeld)en bet )Bergünftigung bes § 7 unterliegen. Eltreufügeld)en tuerben in 
bet )llieije ~ergeftellt, bafi 3ucfetfügeld)en mit einet geringen Wlenge bet entj~red)enben 
flüjjigen )Berbünnung getränft unb bann getrocfnet tuerben. Elie ftellen aljo lebiglid) 
eine anbete ~aneid)ungsform bet )Berbünnungen bat unb fönnen aljo aud) in geje~· 
Iidjet 5Se&ie~ung nid)t gut anbet5 beurteilt tuerben, als bie )Berbünnungen, mit benen 
jie bereitet jin'o. 'l)esljalb mufl man anneljmen, bafl jie in 1jö1jeren l,ßoten&en als D 3 
bem S)anboerfauf ebenfalli3 übetlajjen jinb. 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Aufl. 18 
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§ 8. Die Vorschriften über den Handel mit Giften!) werden durch 
die Bestimmungen der §§ 1-7 nicht berührt. 

§ 9. Die von einem Arzte, Zahnarzte oder Wundarzte zum inneren 
Gebrauch verordneten flüssigen Arzneien dürfen nur in runden Gläsern 
mit Zetteln von weißer Grundfarbe, die zum äußeren Gebrauch ver
ordneten flüssigen Arzneien dagegen nur in sechseckigen Gläsern, an 
welchen drei nebeneinander liegende Flächen glatt und die übrigen mit 
Längsrippen versehen sind 2 ), mit Zetteln von roter Grundfarbe abgegeben 
werden3). 

Flüssige Arzneien, welche durch die Einwirkung des Lichtes verändert 
werden, sind in gelbbraun gefärbten Gläsern abzugeben. 

§ 10. Die Standgefäße sind, sofern sie nicht stark wirkende Mittel 
enthalten, mit schwarzer Schrift auf weißem Grunde, sofern sie Mittel ent
halten, welche in Tabelle B des Arzneibuches für das Deutsche Reich auf
geführt sind, mit weißer Schrift auf schwarzem Grunde, sofern sie Mittel 
enthalten, welche in Tabelle C ebenda aufgeführt sind, mit roter Schrift 
auf weißem Grunde zu bezeichnen 4 ). 

Standgefäße für Mineralsäuren, Laugen, Brom und Jod dürfen mittels 
Radier- oder Atzverfahrens hergestellte Aufschriften auf weißem Grunde 
haben 5). 

§ 11. Arzneien, welche zu Augenwässern, Einatmungen, Ein
spritzungen unter die Haut, Klystieren oder Suppositorien 
dienen sollen, werden hinsichtlich der Zulässigkeit der wiederholten Ab
gabe (§§ 3 und 4) den Arzneien für den inneren Gebrauch, hinsichtlich der 
Beschaffenheit und Bezeichnung der Abgabegefäße (§ 9) den Arzneien für 
den äußeren Gebrauch gleichgestellt 6 ). 

§ 12. Alle diesen Vorschriften entgegenstehenden älteren Bestim
mungen, insbesondere die Verfügung vom 4. Dezember 1891 werden auf
gehoben. 

1) 6. %eil XVII. 
2 ) 'l)ie l8eftimmung übet bie jed)5ecfigen @läjet gilt nur füt bie !Re3evtur 

unb nur für Wraneien, bie bon einem 2lt3te, ,8a~nar3te ober !illunbat3te betotbnet, 
alfo aum @ebtaud)e liei 9Jlenjd)en lieftimmt finb. ~m ~anbbetfauf liegt eine )Set• 
vflid)tung 3Ut }Bertuenbung jed)ßecfiget @läjet nid)t bot (2.@. eid)neibemü~l 2. ~a
nuat 1904, \ß~.,ßtg. 1904 mr. 16), elienjotuenig liei %ietaqneien. 

3) 'l)ieje 58eftimmung üliet bie ~atlie bet (Signaturen lie3ie~t fid) nur auf 
flüffige Wraneien, ~at aliet eine ~ttueiterung etfa~ten butd) einen 9Jlin.·~L bom 8. 9Jlai 
1899, bet folgenbe5 beftimmt: 

Entsprechend dem§ 9 des Runderlasses vom 22. Juni 1896, betreffend die Abgabe 
stark wirkender Arzneimittel usw., bestimme ich ferner, daß auch Schachteln, welche 
äußerlich anzuwendende Mittel enthalten, mit einer Signatur von rother Grundfarbe 
zu versehen sind. 

4) 'l)ieß gilt laut §§ 10 unb 11 bet wv.l8.0. (f. 6. 224 unb 225) aud) für alle in 
ben %aliellen B unb C be5 2lt3neiliud)ß nid)t bet3eid)neten 9Jlitte1 bon gleid)et !illidung. 

") ~ine gleid)e 58eftimmung ijt in § 4 bet \ß.IB. üliet ben ~anbel mit @liften (jie~e 
%eil XVII) ent~alten. 

6 ) 'l)ieje ~alfung be5 § 11 betu~t auf einem 58unbe5tatßliejd)luf3 bom 22. 9Jliit3 1898 
unb tuutbe butcl) 9JlinA~tl. bom 19. 2ll:Jri11898 eingefü~tt. 'l)anacl) finb getuiife 2lt3neien, 
tuie 2lugentuälfet, ~inatmungen ujtu., ~infid)tlid) bet ,ßulälfigfeit "bet tuiebet~olten 
2lligalie" ben 2lt3neien füt ben inneren @eliraud) gleid)gefiellt. ~n bem 1Bet3eid)niß 
bet ~Betotbnung finb aber betjd)iebene 9Jlittel gan3 allgemein "3um äußeren @e· 
braud)" bon bem !Re3evtut3tuang außgenommen, 3· 58. bie ,8infjal3e. ~5 ift an3une~men, 
baß aud) ~ietliei 2lugentuiiffet, ~inatmungen ujtu. alS innerlid)et @ebraud) an3uje~en 
jinb, ba anbetnfal15 !illibetflJtüd)e entfie~en tuütben. 
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§ 13. Die vorstehenden Bestmummgen treten am 1. Oktober 1896 
in Kraft. 

Berlin, den 22. Juni 1896. 
Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

I. A.: von Bartsch. 

Verzeichnis, I) 

Acetanilidum 0,5. 
Aceturn Digitalis 2,0. I Acidum carbolicum 0,1, ausgenom

men zum äußeren Gebrauch. 

1) Sn bem lBeraeidjnis finb nodj betfdjiebene wettere 2tusnal)men bon ben jBe. 
ftimmungen bell § 1 angegeben. ij;ine 2tn3agl bet im !Beqeidjnts genannten !Ulittel batf 
teils in befttmmten ~ormen ober !Ulifdjungen 3um innetlidjen ®ebraudj, teils aUgemein 
311m äufierlidjen ®ebraudj o!jne ffie3evt abgegeben werben. ij;ß bütfen abgegeben werben: 

1. Bum innerlidjen ®ebraudj: 

Coffein unb Coffeinsalze in ~orm bon Beltdjen mit einem ~offeingel)alt bis 3u 0,1 g, 
Santonin in ~orm bon Beltdjen mit einem Santoningel)alt bis 3u 0,05 g, 
Resina Jalapae unb Tubera Jalapae in ~orm ber offiäinellen SalavenviUen, 
Tinct. Opii crocata } in ~öfungen, bie in 100 %eilen nidjt mel)r als 10 %eile ber be· 

" .. simpl. treffenben %inftur entgalten. 

Acid. carbolicum 
Argentum nitricum 
Cantharides 
Cuprum salicylic. 

sulfocarbolic. 
" su!furicum 

Extr. Cannabis indicae 
Tinct. Jodi 

,. Veratri 

2. Bum äufierlidjen ®ebraudj: 

aum äufiedidjen ®ebraudj im allgemeinen, 

Binlfaläe in !lliaffer Iöslidje 
Aethylenpräparate } in ID'lifdjungen mit 01 ober !llieingeift, weldje nidjt megr als 50 ~. 
Chloroform bes $rävarates in 100 %. ber !Ulifdjung entgalten, 
Kreosotum in ~öfungen, weldje nidjt me'f)r alS 50 %. Sheofot in 100 %. ent!jalten, 
Ex~r. Belladonnae } in $flaftern unb Salben 
Opmm ' 

Extr. Conii l 
" Digitalis 
" Hyoscyami in Salben, 
" Opii 
,. Sabinae 

Folia Belladonnae 1 
Herba Conii f in $flaftern unb Salben unb als Bufa~ 3u erweidjenben Shäutern, 

" Hyoscyami 
Folia Stramonii aum ffiaudjen unb ffiäudjern. 
Hydrargyrum in ~orm bon grauer Ouedfilberfalbe (10 : 100), fowie in ~orm bon Ouecf· 

filberVflafter, 
Hydrargyrum oxyd. rubr. } in ~orm bon roter baw. weifier Ouedftlberfalbe im !Ber• 

.. praecip. alb. l)ältnts bon nidjt mel)r als 5 : 100, 
Nicotinum unb feine Saläe in Buberettungen aum äufierlidjen ®ebraudj bei %ieren, 
Rhizoma Veratri aum äufietlidjen @ebraudj für ~iere, 
01. Amygdal. aether., fofetn es bon ~~anberbinbungen befreit ift. 

2{ nbererfeitil ~at bas !Beraeid)niil eine lirtueiterung erfa~ten burd) bie !Berorbnungen 
über ~iV'fJtgerie!jeilferum unb %uberfultn, weldje beftimmen, baü biefe !Ulittel 

18* 
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Acidum hydrocyanicurn et ejus salia 
0,0011). 

- osrnicurn et ejus salia 0,001. 
Aconitinum, Aconitini derivata et 

eorurn salia 0,001. 
Aether brornatus 0,5. 
Aethyleni praeparata 0,5, ausge

nommen z. äußeren Gebrauch in 
Mischungen mit Öl oder Weingeist, 
welche nicht mehr als 50 Gewichts
teile des Aethylenpräparates in 
100 Gewichtsteilen Mischung ent
halten. 

Aethylidenurn bichloraturn 0,5. 
Agaricin um 0, 1. 
Arnylenurn hydraturn 4,0. 
Arnyliurn nitrosurn 0,005. 
Antipyrinurn 1,0. 
Apornorphinurn et ejus salia 0,02. 
Aqua Arnygdalarum amararum 2,0 2 ). 

- Laurocerasi 2,0. 
Argentum nitricurn 0,03, ausgenom

men zum äußeren Gebrauch. 
Arseniurn et ejus praeparata 0,005 

(Liquor Kalii arsenicosi 0,5). 
Atropinurn et ejus salia 0,001. 
Auro-N atriurn chlorat. 0,05. 
Brornoforrniurn 0,3. 
Brucinurn et ejus salia 0,01. 
Butyl-chloralurn hydraturn 1,0. 
Cannabinarrum 0, 1. 
Cannabinurn tannicurn 0,4. 
Cantharides 0,05, ausgenommen zum 

äußeren Gebrauch. 

Cantharidin um 0,00 1. 
Chloralurn forrnarnidaturn 4,0. 
- hydraturn 3,0. 
Chloroforrnium 0,5, ausgenommen 

z. äußeren Gebrauch in Mischun
gen mit Öl oder Weingeist, welche 
nicht mehr als 50 Gewichtsteile 
Chloroform in 100 Gewichtsteilen 
Mischung enthalten. 

Cocalnum et ejus salia 0,05. 
Codei:nurn et ejus salia ornniaque 

alia alcaloi:dea Opii hoc loco non 
norninata eorurnque salia 0, l. 

Coffelnum et ejus salia 0,5, ausge
nommen in Zeltchen, welche nicht 
mehr als je 0,1 g Coffein ent
halten. 

Colchicinurn 0,001. 
Coniinurn et ejus salia 0,001. 
Cuprum salicylicurn 0, 1, ausgenom-

men zum äußeren Gebrauch. 
- sulfocarbolicum 0, 1, ausgenom

men zum äußeren Gebrauch. 
- sulfuricum 1,0, ausgenommen z. 

äußeren Gebrauch. 
Curare et ejus praeparata 0,001. 
Daturinum 0,001. 
Digitalinum, Digitalini derivata et 

eorum salia 0,001. 
Emetinum et ejus salia 0,005. 
Extractum Aconiti 0,02. 
- Belladonnae 0,05, ausgenommen 

in Pflastern und Salben. 
' - Calabar Sem. 0,02. 

ebenfall5 nur auf jdjriftlicf)e Wntoeijung eine5 Wqte5 abgegeben werben bürfen (fielJe 
Seite 260, 262 unb 263). 

~emer er(:lin(ien im 0'a~re 1899 in uerfdjiebenen oft\)reuiiifdjen streifen (.f)e~be· 
frug, ffia(:lnit, Wlemel, ffiieberung, Drtel5burg, ~ilfit) Iotoie unter bem 2. WlJri11903 
für ben ffiegA8e5. \8romber(i ~oli3eioerorbnungen, toeldje bie Wbgabe uon reinem ober 
mit anbeten Stoffen uermifcf)tem Scf)toefelät~er uerboten, fotoe\t fie nidjt gefcf)a~ auf 
är5tlicf)es ffieäelJt ober (legen \)oli5eilidje \8efcf)einigung, bafl ber ~t~er nidjt 5u @enuii· 
ßtt:Jecfen, fonbem nur im @etoerbebetriebe bes ~mlJfängers Wntoenbung finben folle. 
'.Derartige ~erorbnungen tourben jebodj uom Sf.@. unter bem 25. Se\)tember 1905 
(~~-3tg. 1905 ffir. 78) für ungültig edlärt, ba fie in lllii~erflJtudj fte~en mit ber Sfaifetl. 
~erorbnung uom 22. :Oftober 1901, toeldje ~t~et unb ~t~ettoeingeift bem freien ~er• 
fe~t übetlaffen ljat. 

1) '.Die 5a~lreidjen Sal5e, '.Deribate unb .pomologe ber in bem ~er5eicf)ni6 
angefü~rten djemifdjen ~rä\)arate finb nur bann bem .panboetfauf ebenfalls ent5ogen, 
toenn bies in bem ~eqeid)nis bei bem bett. lJJlittel ausbtüdlicf) angegeben ift. 15 al i !.J t) ri n 
ß. \8. als '.Detibat be5 91ntilJ~tins ift ben \8eftimmungen bet ~etotbnung nidjt unter• 
tootfen. 

2 ) ~ntflJtedjenb ben ~orfdjriften be5 § 1 unterliegt e5 feinem ,8toeifel, baii eine 
~lt3nei, toeldje Aqua Amgydalarum amararum diluta ent~ält, nur auf äqtlidjes ffie3e\)t 
alS .Peil mittel in ben W\)ot~efen abgegeben werben barf ( :0.~.@. \8reslau 30. '.De5ember 
1902, ~~-3tg. 1903 mr. 18). 
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Extra.ctum Cannab. Indic. 0, 1, aus·· 
genommen zum äußeren Gebrauch. 

Colocynthidis 0,05. 
- compositum 0, l. 
Conii 0,2, ausgen. in Salben. 
Digitalis 0,2, ausgen. in Salben. 
Filicis I 0,01 ). 
Hydrastis 0,5. 
- fluidum 1,5. 
Hyoscyami 0,2, ausgen. in Salben 
Ipecacuanhae 0,3. 
Lactucae virosae 0,5. 
Opii 0, 15, ausgen. in Salben. 
Pulsatillae 0,2. 
Sabinae 0,2, ausgen. in Salben. 
Scillae 0,2. 
Secalis cornuti 0,2. 
Secalis cornuti fluidum 1,0. 
Stramonii 0, I. 
Strychni 0,05. 

Folia Belladonnae 0,2, ausgenommen 
in Pflastern und Salben u. als 
Zusatz zu erweichenden Kräutern. 

- Digitalis 0,2. 
- Stramonii 0,2, ausgenommen z. 

Rauchen und Räuchern. 
Fructus Colocynthidis 0,5. 
- - praeparati 0,5. 
- Papaveris immaturi 3,0. 
Gutti 0,5. 
Herba Conii 0,5, ausgenommen in 

Pflastern u. Salben u. als Zusatz 
zu erweichenden Kräutern. 

- Hoyscyami 0,5, ausgenommen in 
Pflastern und Salben und als Zu
satz zu erweichenden Kräutern. 

Heroinum et ejus salia 0,0152). 
Homatropinum et ejus salia 0,001. 
Hydrargyri praeparata postea non 

nominata 0,1, ausgenommen als 
graue Quecksilbersalbe mit einem 
Gehalt von nicht mehr als 10 Ge
wichtsteilen Quecksilber in 100 Ge
wichtsteilen Salbe, sowie Queck
silberpflaster. 

Hydrargyrum bichlorat. 0,02. 

Hydrargyrum bijodatum 0,02. 
- chloratum 1,0. 
- cyanatum 0,02. 
- jodatum 0,05. 
- nitric. (oxydul.) 0,02. 
- oxydatum 0,02, ausgen. als rote 

Quecksilbersalbe mit einem Ge
halt von nicht mehr als 5 Ge
wichtsteilen Quecksilberoxyd in 
100 Gewichtsteilen Salbe. 

- praecipitatum album 0,5, aus
genommen als weiße Quecksilber
salbe mit einem Gehalt von nicht 
mehr als 5 Gewichtst. Präzipitat 
in 100 Gewichtsteilen Salbe. 

Hyoscinum (Duboisinum) et ejus 
salia 0,0005. 

Hyoscyaminum (Duboisinum) et ejus 
salia 0,0005. 

Jodum 0,02. 
Kalium dichromic. 0,01. 
Kreosotum 0,2, ausgen. z. äußeren 

Gebrauch in Lösungen, welche 
nicht mehr als 50 Gewichtsteile 
Kreosot in 100 Gewichtsteilen 
Lösung enthalten. 

Lactucarium 0,3. 
Liquor Kalii arsenicosi 0,5. 
Migraeninum 1,13). 
Morphinum et ejus salia 0,03. 
Natrium salicylicum 2,0. 
Nicotinum et ejus salia O,OOI, aus

genommen in Zubereitungen zum 
äußeren Gebrauch bei Tieren. 

Nitroglycerinum 0,001. 
Oleum Amygd. aether. 0,2, sofern 

es nicht von Cyanverbindungen 
befreit ist. 

- Crotonis 0,05. 
- Sabinae 0, l. 
Opium 0, 15, ausgen. in Pflastern 

und Salben. 
Paraldehydum 5,0. 
Phenacetinum 1,0. 
Phosphorus 0,001. 
Physostigminum et ejus salia 0,001. 

1 ) S)inäugefügt butd) WHnAhL oom 20. Wlai 1901. 
2) S)inäugefügt butd) WlinAhL oom 24. 91ouembet 1899. 
3 ) S)inäugefügt butd) WlinAhL oom 10. 0anuat 1906. ;t)et ~d. f~tid)t 5tuat nut 

uon bem "uon ben S)öd)ftet \Jatbtuetfen l)etgeftellten Wt5neimittel Wligtänin". 
;t)od) fallen ~tfa~~tä~atate be~felben aud) ol)ne au~btücflid)e Wnotbnung nad) § 1 untet 
'oie 5Eetot'onung, tuenn jie fiel) ars 9!nti):lt)tin o'oet <;i:offein entl)arten'oe ßubeteitungen 
ettueifen. 
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Picrotoxinum 0,001. 
Pilocarpinum et ejus salia 0,02. 
Plumbum jodatum 0,2. 
Pulvis Ipecac. opiat. 1,5. 
Radix Ipecacuanhae 1,0. 
Resina Jalapae 0,3, ausgenommen 

in J alapenpillen, welche nach Vor
schrift des Arzneibuches für das 
Deutsche Reich angefertigt sind. 

- Scammoniae 0,3. 
Rhizoma Filicis 20,01). 
- Veratri 0,3, ausgenommen zum 

äußeren Gebrauch für Tiere. 
Santoninum 0,1, ausgenommen in 

Zeltchen, welche nicht mehr als 
je 0,05 g Santonirr enthalten. 

Scopolaminum hydro bromicum 
0,0005. 

Secale cornutum 1,0. 
Semen Colchici 0,3. 
- Strychni 0, 1. 
Strychninum et ejus salia 0,01. 
Sulfonalum 2,0. 
Sulfur jodatum 0, 1. 
Summitates Sabinae 1,0. 
Tartarus stibiatus 0,2. 
Tallinum et ejus salia 0,5. 
Theobrominumnatriosalicylicum 1,0. 
Thryreoideae praeparata2). 
Tinctura Aconiti 0,5. 
- Belladonnae 1,0. 

Cannab. Indicae 2,0. 
Cantharidum 0,5. 
Colchici 2,0. 
Colocynthidis 1,0. 

- Digitalis 1,5. 
- - aetherea 1,0. 
- Gelsemii 1,0. 
- Ipecacuanhae 1,0. 
- Jalapae resinae 3,0. 
- Jodi 0,2, ausgenommen zum 

äußeren Gebrauch. 

Tinctura Lobeliae 1,0. 
- Opii crocata 1,5, ausgenommen 

in Lösungen, die in 100 Gewichts
teilen nicht me4r als 10 Gewichts-· 
teile safranhaltige Opiumtinktur 
enthalten. 

- Opii simplex 1,5, ausgenommen 
in Lösungen, die in 100 Gewichts
teilen nicht mehr als 10 Gewichts
teile einfache Opiumtinktur ent
halten. 

Scillae 2,0. 
- kalina 2,0. 
Secalis cornuti 1,5. 
Stramonii 1,0. 
Strophanti 0,5. 
Strychni 1,0. 

- - aetherea 0,5. 
- Veratri 3,0, ausgenommen zum 

äußeren Gebrauch. 
Trionalum 1,0. 
Tubera Aconiti 0, 1. 
- Jalapae 1,0, ausgenommen in 

J alapenpillen, welche nach Vor
schrift des Arzneibuches für das 
Deutsche Reich angefertigt sind. 

Urethanum 3,0. 
Veratrinum et ejus salia 0,005. 
Vinum Colchici 2,0. 
- Ipecacuanhae 5,0. 
- stibiatum 2,0. 
Zincum aceticum 1,2. 
- chiaraturn 0,002. 
- lacticum ommiaque Zinci salia 

hoc loco non nominata, quae sunt. 
in aqua solubilia 0,05. 

- sulfocarbolic. 0,05. 
- sulfuricum 1,0, ausgenommen bei 

Verwendung der vorgenannten 
und der übrigen in Wasser lös
lichen Zinksalze zum äußeren Ge
brauch. 

1 ) ~in&ugefügt butdj WlinAhl. oom 20. Wlai 1901. 
2) ~in&ugefügt butdj Wlin.·~tl. oom 25. ®evtembet 1897. 
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XVI. Verkehr mit Geheimmitteln. 
'Iler § 36 ber Wt;Jotf)efenlietrieosorbnung liefagt: "'Iler ~erfef)r mit @e~ 

f)eimmitteln regelt fiel) nad) b~n f)ietüoer beftef)enben 58efitmmungen." 'Iliefe 
58eftimmungen 1) ergingen in Üliereinftimmung mit einem 58unbesratsliefd)luffe 
t>om 23. ID1ai 1903 unter bem 8. Sufi 1903 in @efialt folgenher ID1inifterial~ 
t>erorbnungen: 

Jlin.-Erl., betr. den Verkehr mit Geheimmitteln. 
Vom 8. Juli 1903. 

Unter Bezugnahme auf den § 36 der Apothekenbetriebsordnung vom 
18. Februar 1902 bestimme ich über den Verkehr mit denjenigen Geheim
mitteln und ähnlichen Arzneimitteln, welche in den Anlagen A und B 
auf geführt sind, folgendes 2): 

l. Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen, in denen diese 
Mittel abgegeben werden, müssen mit einer Inschrift versehen 
sein, welche den Namen des Mittels und den Namen oder die Firma 
des Verfertigcrs deutlich ersehen läßt. Außerdem muß die Inschrift 
auf den Gefäßen oder den äußeren Umhüllungen den Namen oder 
die Firma des Geschäfts, in welchem das Mittel verabfolgt wird, 
und die Höhe des Abgabepreises enthalten; diese Bestimmung findet 
auf den Großhandel keine Anwendung 3 ). 

Es ist verboten, auf den Gefäßen oder äußeren Umhüllungen, 
in denen ein solches Mittel abgegeben wird, Anpreisungen, ins
besondere Empfehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgungen, gut
achtliche Äußerungen oder Danksagungen, in denen dem Mittel eine 

1) 9'/eben bem Wlin..Cl:d. tJom 8. ~uli 1903 ift nod) eine je~r grofle 3al)l tJon jßoli&ei· 
\Jerorbnungen ber ObetlJtiijibenten unb ffiegierung51Jtiijibenten übet ben <Megenftanb 
in <Meltung. ~iejelben iinb 0ujammengeftellt unb unter j!Jenu~ung ber umfangreid)en 
~Red)tfvred)ung etliiutert bei Cl:. Urban, "~ie geje~lid)en j!leftimmungen über bie Wn• 
fünbigung tJon <Meljeimmitteln, Wt0neimitteln unb ~eilmetljoben im ~eutjd)en ffieid)e 
cinfd)liefllid) bet lßorjd)riften übet ben lßetfe~r mit <Meljeimmitteln". j!Jetlin 1904. 
~erlag tJon ~ulius 6vtinger. 

2 ) ~ie fiimtlid)en j!leftimmungen biejes Cl:tlajfes be0ie~en fid) aljo nur auf bie in 
ben Wnlagen A unb B (j. 6eite 284) genannten 95 Wlittel. 3ubereitungen, bie mit 
ben ~ier genannten ibentijd) finb, aber unter anbeten 9'/amen tJertrieben tuerben (ß. j!J. 
Q;ngelS 9'/eftar ibentifd) mit UUtid)s st:riiutertuein), fallen nid)t unter bie lßetorbnung 
(!t:.<M. 2 .. Wuguft 1905 unb 11. ~anuar 1906, jß~.3tg. 1905 9'/r. 62 unb 1906 9'/r. 5). 

3 ) Ubet bie j!Jejd)affen~eit ber <Mefiifle unb iiufleren Um~üllungen, in benen 
bie 95 Wlittel abgegeben tu erben, ent~iilt bie lßerorbnung folgenbe j!Jeftimmungen: 

~ie <Mefiifle unb bie iiufleren Um~üllungen müjfen ent~alten: 
a. ben 9'/amen bes WlittelS, 
b. ben 9'/amen ober bie \Yirma bes lßerfertigers. 
~ie <Mefiifle ober bie iiufleren Um~üllungen müjfen ent~alten: 
c. ben 9'/amen ober bie \Yitma bes tJerabfolgenben <Mefd)iiftes, 
d. bie ~ö~e bes Wbgabevreifes unb 
e. bei ben Wlitteln ber Wnlage B unb benjenigen ber Wnlage A, tueld)e ftatftuitfenbe 

(Stoffe ent~alten, bie ~nfd)rift: "9'/ur auf iir0tlid)e Wntueifung ab&ugeben" . 
. ~ie 2{norbnungen unter a unb b gelten aud) für ben <Mtofl~anbel. 9'/ad) einem 

Urtetl bes .~.<M. tJom 28. 6evtember 1905 (jß~.3tg. 1905 %. 79) müjfen bie <Mefiifle 
b0tu. Um~üllungen fd)on bann mit ben geforberten Wngaben tJerfe~en fein, tuenn bie 
betr .. 9JHttel feilgeqnlten werben. C!Os genügt nid)t, bie Wngnben erft beim ~Betfnuf an-
0ubnngen. 
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Heilwirkung oder Schutzwirkung zugeschrieben wird 1 ), anzubringen 
oder solche Anpreisungen, sei es bei der Abgabe des Mittels, sei es 
auf sonstige \\-'eise, zu verabfolgen2). 

2. Der Apotheker ist verpflichtet, sich Gewißheit darüber zu ver
schaffen, inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften über die Ab
gabe stark wirkender ArzneimitteJ3) Anwendung finden. 

Die in der Anlage B aufgeführten Mittel, sowie diejenigen in 
Anlage A aufgeführten Mittel, über deren Zusammensetzung der 
Apotheker sich nicht soweit vergewissern kann, daß er die Zulässig
keit der Abgabe im Handverkaufe zu beurteilen vermag, dürfen 
nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene An
weis u n g e i n es Arztes , Zahnarztes oder Tierarztes, im letzteren 
Falle jedoch nur beim Gebrauche für Tiere, verabfolgt werden. Die 
wiederholte Abgabe ist nur auf jedesmal erneute derartige An
weisung gestattet. 

Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung verabfolgt 
werden dürfen, muß auf den Abgabegefäßen oder den äußeren Um
hüllungen die Inschrift "Nur auf ärztliche Anweisung ab
zugeben" angebracht sein4). 

1 ) Wut jolrl)e Wnt.mijungen unb Q:ml-Jfel)!ungen, in ltle!rl)en ben Wlitteln {)eil· 
ob er 6 rl) u ~ ltl i dun g e n augejrl)rieben werben, jinb betboten. Q:ml-Jfel)lungen an• 
betet Wrt anaubtingen ift nirl)t ftrafbat. (.\l'.@. 7. ~anuar 1907, \ßl).ßtg. 1907 Wt. 5.) 

2) Q:ml-Jfel)Iungen bet in ben Eilten genannten Wlittel bütfen aurl) unabl)ängig 
bon bet Wbgabe auf bitefte!3 ~erlangen nirl)t betabfolgt tuerben (.\l'.@. 12. \\'ebruar 1906, 
\ßl).ßtg. 1906 Wt. 14). 

3) Q:!3 jinb bie!3 bie im %eil XV abgebrucften ~orjrl)riften. 
4 ) 3iffer 2 bet ~etotbnung beftimmt, in tuelrl)en l)'ällen bie in ben Eilten genannten 

Wlittel im {)an b tJ e t f auf abgegeben tu erben bütfen. 6rl)on au!3 bet ~erorbnung bett. 
bie Wbgabe ftatftuidenbet ~Iraneimittel bom 22. ~uni 1896 (f. !Seite 270) ergibt firl) ja, 
baß ßubereitungen, tuelrl)e ftatftuitfenbe !Stoffe im 6int,te jener ~orfrl)tiften entl)alten, 
nur auf äratlirl)e Wntueifung betabfolgt tuerben bütfen. Übet biefe @runbregel gel)t aber 
bie @eljeimmittelbetotbnung norl) in bierfad)et ~eaiel)ung erl)eblirl) l)inauil, inbem fie 
folgenbes beftimmt: 

a. Wirl)t nur 9Jlittel, bei benen bet 2!!-Jotl)efet bie Wntuejenl)eit ftatftuitfenber !Stoffe 
fonftatiett l)at, jonbern aurl) frl)on biejenigen, bei benen bie Wbtuefenl)eit folrl)et 
!Stoffe nirl)t mit eirl)etl)eit ettuiejen tuetben fann, jollen bem Wbgabebetbot 
unterliegen; 

b. bie in bet Wnlage B genannten Wlittel, bürfen überl)aul-Jt nur auf ät3tlirl)es 
ffieael-Jt betabfolgt tuerben; 

c. bei allen benjenigen 9Jlitteln, beten erftmalige ~{bgabe ol)ne äratlirl)e Wntueijung 
nirl)t geftattet ift, ift aud) bie tuieberl)olte Wbgabe nur auf jebesmal erneute 
betartige Wntueifung 3uläfjig; 

d. bei allen Wlitteln, tueld)e nur auf är3tlid)e Wntueifung berabfolgt tuerben bütfen, 
muß auf ben Wbgabegefäßen ober ben äujieren Uml)üiiungen bie ~nfrl)ri ft 
"Wut auf äratlirl)e Wntueifung abaugeben" angebrad)t fein. 

Wad) ber ßufammenfe~ung bet 95 Wlittel (näl)eres barübet jiel)e in bem auf !Seite 279 
genannten .\l'ommentar bon U t b an) bürfen folgenbe Wlittel ber Wnlage A nur auf iir3t· 
Iid)e ~erorbnung abgegeben tuetben, unb es muji auf ben Wbgabegefäjien ober ben 
äujieren Uml)üiiungen berfelben bie ~nfd)tift: "Wut auf äratlid)e Wntueifung ab3ugeben" 
angebrarl)t fein: 

American coughing eure Lutzes (tuegen bes @e{]altes an Fruct. Papaveris 
immatur.). 

Wftl)ma!-Julbet 6d)iffmanns (faiis Folia Belladonnae entl)altenb). 
Wftl) ma!-Julbet 3 e matone (tuegen bes @eljalts an Herba Hyoscyami, Folia 

Belladonnae unb Fruct. Papav. immatur.). 
Wugentuaffet ~l)ite!il (tuegen be!il @eljalts an Zinc. sulfur.). 
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Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, diese Vorschriften mit 
Geltung vom I. Januar 1904 an in geeigneter Weise zur Kenntnis der Be
teiligten zu bringen. 

Berlin, den 8. Juli 1903. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 
I. A.: Förster. 

M:in.-Erl., betr. den Verkehr mit Gehehnmitteln und ähn
lichen Arzneimitteln. Vom 8. ,Juli 1903. 

Der Bundesrat hat am 23. Mai d. J. (§ 409 der Protokolle) be
schlossen: 

I. die verbündeten Regierungen zu ersuchen, über den Verkehr mit 
Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln, soweit nicht in ein
zelnen Bundesstaaten strengere Vorschriften bestehen und in Gel
tung bleiben sollen, gleichförmige Bestimmungen nach dem Vor· 
bilde des angeschlossenen Entwurfs nebst Anlagen mit der Maß
gabe zu erlassen, daß diese Bestimmungen am l. Januar 1904 in 
Kraft treten. 

2. Ergänzungen der dem Entwurfe beigefügten Verzeichnisse A und 
B nur nach den hierüber im Bundesrate zu treffenden Vereinbarungen 
verzunehmen. 

Ew. Exzellenz ersuchen wir daher ergebenst, auf Grund des § 137 
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 un
verzüglich für den Umfang der dortseitigen Provinz nach erfolgter Zu
stimmung des Provinzialrats eine Polizeiverordnung zu erlassen, durch 
welche vom l. Januar 1904 an die öffentliche Ankündigung oder 
Anpreisung der in den abschriftlich beigegebenen Verzeichnissen A und B 
aufgeführten Mittel verboten und zugleich die auf Grund der Verfügung 
vom 3. August 1895 erlassene Polizeiverordnung über die öffentliche An-

Wusjd)lagjalbe 5d)ü~e6 (tvegen beiß @eljaltiß an Hydrarg. praecipt. alb.). 
~anbtvur m mittel Sfone~f~s (tvegen beiß @eljalts an Extr. Filicis). 
Bromidia Battle & Co. (tvegen beiß @eljalts an Cl:1)1ota11)~brat, Extr. Cannab. 

indic. unb Extr. Hyoscyami). 
Cathartic Pills Ayers (tvegen beiß @eljalts an Gutti unb Extr. Colocynthid.). 
Djoeat Bauers (falls Diuretin entljaltenb). 
@id)t· unb ffiljeumatismusliför S3aton6 (tvegen beiß @eljalts an Tinct. 

Colchici). 
Liqueur du Dr. Laville (tvegen beiß @eljaltiß an Colchicin unb Extr. Cola· 

cynthid.). 
~illen Wlorijons (tvegen beiß @eljalts an Gutti, Resina Jalap. unb Extr. Cola· 

cynthid.). 
~illen ffieblingeriß (tvegen beiß @eljalts an Calomel unb Resina Jalap.). 
Remedy Alberts (tvegen beiß @eljalts an Tinct. Opii unb Colchici). 
5anjana• ~rä~arate (falls Cl:ljloroform entljaltenb). 
5itu~ ~agliano (falls Tuber. Jalap. unb Resina Scammon. entljaftenb). 
'l)a~u fommen nod) bie fünf ~rä~atate ber Wnlage B. 
~on ~id)tigfeit ift ljietbei folgenbeiß Urteil beiß Sf.@. oom 7. Wlai 1903 (~1).3tg. 

1903 91t .38): (!;in W~otljefer, ber eine ~ljarma~eutijd)e 5~e~ialität im ~anbtJetfauf 
abgibt, tveld)e nad) ben (l;dlärungen beiß ~abrifanten unb ben bisljerigen Wngaben ber 
S3itetatur feine ftatftvitfenben !Stoffe entljält, ljanbelt nid)t jd)ulbljaft unb ift nid)t fttaf• 
bar, aud) toenn jid) jpätet ergeben jollte, baji bod) bem ~anbtJetfauf entöogene !Stoffe 
in iljr entljaften tvaten. 
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kündigung von Geheimmitteln, insoweit dieselbe nicht bereits außer Kraft 
gesetzt ist, aufgehoben wird 1 ). 

Je zwei Abdrucke der erlassenen Polizeiverordnung wollen Ew. Ex
zellenz uns bis zum I. Dezember d. J. einreichen und zugleich darüber be
richten, welche sonstigen Vorschriften über die Ankündigung oder An
preisung von Arzneimitteln in der dortigen Provinz oder in Teilen derselben 
bestehen2). 

Berlin, den 8. Juli 1903. 
Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

I. A.: Förster. 
Der Minister für Handel und Gewerbe. Der Minister des Innern. 

I. V.: Lohmann. I. V.: v. Bischoffshausen. 

1) Q;ine berattige \lVB., tueld)e nur bie öffentlid)e Wnfünbigung obet Wnprei· 
)ung bet in ben 52iften A unb B angefüljtten \JJUttel verbietet, tft tJon ben übetpräfibenten 
uon )llleftpreuf3en, E:id)lefien, 6ad)fen, )llleftfalen unb bet ffiljeinprooina etlaffen tuotbcn. 
0n Oftpreuf)en, IBranbenbutg, S}anbespoli&eibeairf 58etlin, l,ßommern, l,ßofen, .\)annotJer, 
:Sd)lestuig·S)olftein unb S)oljen&ollern ift bagegen ber gan3e Q;nttuutf bes IBunbesrats 
(§§ 1-4, Wnlage A unb B unb 6trafbeftimmung), in S)effen·~affau berfelbe Q;nttuuri 
iebod) mit Wusnaljme bes bie Wnfünbigung betteffenben § 4 als l,ß.-58. etlaffen tuorben. 

'I)ie )ßetotbnungen, tueld)e bie Wnfünbigung ber in ben beiben S}iften genannten 
9J1ittel verbieten, finb tJom Sf.@. tuiebetljolt (u. a. 22. ~otJembet 1904, l.ßlj.,8tg. 1904 
~r. 96) für red)tiilgültig erflätt tuotben. 'I)as in iljnen entljaltene WnfünbigungstJerbot 
ift ein bebing'ungslofes unb abfolutei3 unb be&ieljt fiel) aud) auf )ffiarnungen tJot bem 
iliebtaud) oon ~ad)aljmungen (Sf.@. 2. 9J1äq, 8. unb 18. 9J1ai 1905, l.ßlj.ßtg. 1905 ~t. 19, 
38, 41) fotuic auf tJetfd)lcierte WnfünbigunAen, b.lj. tuenn lebiglid) bie "~abrifate" 
einet ~itma angepriefen tuetben, eins ober meljrere berfelben aber auf ber Bifte fteljen 
(Sf.@. 21. ~ebruar 1907, l,ßlj.,8tg. 1907 ~t. 17). Wud) ift e5 irrelevant, ob bie \Beftanbteile 
angegeben tuetben ober nid)t (Sf.@. 11. 0anuar 1906, l.ßlj.,8tg. 1906 ~t. 5). 

2) ~eben ben oorgen,mnten )ßerorbnungen bejteljt nod) eine gtöf3ere Wn3nljl älterer 
unb aud) neuetet l.ßoli&eitJerorbnungen bet Oberpräfibenten unb ffief!ierungsptäfibenten 
über ben )ßerfeljr mit @eljeimmitteln unb bic Wnfünbigung tJon Wqneimitteln 
unb .peil metljoben (I. ~uflnote 1 auf 6eite 279). 'I)ie gefamte ffied)Hllage in l.ßreuflen 
läflt fiel) auf @runb fämtlid)et )ßerotbnungen folgenbetmaf3en ßUfammenfaffen. 

Q;5 finb tJetboten: 
1. 'I)ie Wnfünbigung bet 95 in ben beiben 52iften angefüljtten @eljei m mittel 

unb äljnlid)en Wt&neimittel: in gan0 l,ßteuflen mit 91usnaljme tJon S)effen• 
~aifau; 

2. bie Wnfünbigung oon @eljei m mitteln gegen tietifd)e Sftanfljeiten: in 
ben l,ßtotJin&en Oftpreuflen, )llleftpreuflen, 58ranbenbutg·58etlin, l,ßommern, 
:Sd)lefien, E:iad)fen, )ffieftfalen unb ffiljeinptotJin0; 

3. bie Wnfünbigung oon @eljeimmitteln gegen l.ßflan0enftanfljeiten: in 
gan3 l,ßteuf3en mit Wusnaljme tJon l,ßommern unb S)oljen&ollern; 

4. bie Wnfünbigung tJon @ e lj e im mittel n allgemein: in ben l,ßtotJin0en :Sad)fen 
unb S)effen·~affau; 

o. bie Wnfünbigung bet bem freien )ßetfeljt ent&ogenen Wt0nei mittel: in ben 
l,ßtotJin&en )ffieftpreuflen, IBtanbenbutg•IBetlin, 6ad)fen, S)effen·~affau unb ben 
ffiegietungsbe&itfen 6tettin, 58te5lau, Oppeln, 'I)üffelbotf, stoblen0 unb E:iig· 
matingen; 

6. bie Wnfünbigung oon ffie fla me mittel n: in ben ffiegietungsbe0itfen ~tanf· 
futt a. 0., 6tettin, 9J1etfebutg, Sfaffel, Sfoblen3 unb :Sigmatingen; 

7. Wn~eigen tJon nid)t approbierten l,ßerfonen, tueld)e bie S)eilfunbe ge• 
tuerbi3mäf3ig ausüben, fofern fie übet )ßorbilbung, \Befäljigung ober Q;rfolge 
biefer l,ßerfonen. 3u täufd)en geeignet finb ober praljlerifd)e )ßerfpred)ungen 
entljalten: in gan0 l,ßreuf3en mit Wusnaljme be5 ffieg.•58e0. 6tettin; 

8. bie Wnfünbigung tJon @egenftänben, )ßonid)tungen, 9J1etljoben ober 
9J1itteln, tueld)e 3Ut )ßetljütung, ,l}inbetung obet S)eilung tJon 9J1enfd)en• ober 
:tierfranfljeiten beftimmt finb, wenn 



Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln. 283 

Entwurf von Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln 
und ähnlichen Arzneimitteln. 

§ l. Auf den Verkehr mit denjenigen Geheimmitteln und ähnlichen 
Arzneimitteln, welche in den Anlagen A und B aufgeführt sind, finden 
die nachstehenden Vorschriften Anwendung; die Ergänzung der Anlagen 
bleibt vorbehalten~ 

§ 2. Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen, in denen diese 
Mittel abgegeben werden, müssen mit einer Inschrift versehen sein, welche 
den Namen des Mittels und den Namen oder die Firma des Verfertigers 
deutlich ersehen läßt. Außerdem muß die Inschrift auf den Gefäßen oder 
den äußeren Umhüllungen den Namen oder die Firma des Geschäfts, in 
welchem das Mittel verabfolgt wird, und die Höhe des Abgabepreises ent
halten; diese Bestimmung findet auf den Großhandel keine Anwendung. 

Es ist verboten, auf den Gefäßen oder äußeren Umhüllungen, in denen 
ein solches Mittel abgegeben wird, Anpreisungen, insbesondere Emp
fehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgen, gutachtliche Äußerungen oder 
Danksagungen, in denen dem Mittel eine Heilwirkung oder Schutzwirkung 
zugeschrieben wird, anzubringen oder solche Anpreisungen, sei es bei der 
Abgabe des Mittels, sei es auf sonstige Weise, zu verabfolgen. 

§ 3. Der Apotheker ist verpflichtet, sich Gewißheit darüber zu ver
schaffen, inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften über die Abgabe 
starkwirkender Arzneimittel Anwendung finden. 

Die in der Anlage B aufgeführten Mittel, sowie diejenigen in der An
lage A aufgeführten Mittel, über deren Zusammensetzung der Apotheker 

a. ben ~egenftänben, ~ottidjtungen, rn1et~oben ober rn1itteln befonbete, übet 
i~ten toa~ten jffiert ~inau!3ge~enbe jffiitfungen beigelegt toetben ober ba!3 
~ublifum butdj bie 2ht i~tet WnVteijung itregefü~tt ober beläftigt toitb, 
ober toenn 

b bie ~egenftänbe, ~ottidjtungen, rncet~oben ober rn1ittel i~ter j{Jejdjaffen· 
~eit nadj geeignet finb, ~efunb~eit!3befdjäbigungen ~eroor&utufen: in gan3 
~teufien mit Wu!3na~me be!3 iReg .• j{Je&. 6tettin. 

~en j{Jegtiff .. ~e~eimmittel" im 6inne bet unter 91t. 2, 3 unb 4 genannten 
Wnfünbigung!3t>etbote erläuterte im Wnfdjlufi an bie übetau!3 30~lteidjen ~eridjt!3utteile 
~ietübet ein rn1in..thl. oom 20 . .Januar 1898 folgenbetmafien: 

Es kann von dem Grundsatz ausgegangen werden, daß ein Heilmittel seiner Eigen
schaft als Geheimmittel höchstens dadurch entkleidet wird, daß seine Bestandteile und 
Gewichtsmengen sofort bei der Ankündigung in gemeinverständlicher und für jeder
mann erkennbarer Weise vollständig und sachentsprechend zur öffentlichen Kenntnis 
gebracht werden. Angaben, aus denen nur ein Sachverständiger ein Urteil über das 
Mittel sich bilden kann, sind als ausreichend nicht zu erachten, insbesondere nicht 
die Bezeichnung der Bestandteile des Mittels in lateinischer Sprache. Hiermit steht 
im wesentlichen auch im Einklange die Rechtspechung, nach welcher ein Geheim
mittel jedenfalls dann vorliegt, wenn die Bestandteile und das Mengenverhältnis der 
Zubereitung "nicht ausreichend", "nicht deutlich für das Publikum", "nicht für jeder
mann zweifellos" bei der Ankündigung erkennbar gemacht sind . . . Daß auch die 
Bereitungsweise eines Mittels aus der Veröffentlichung ersichtlich zu sein hat, wenn 
dasselbe nicht als Geheimmittel gelten soll, wird nicht gefordert zu werden brauchen, 
da mit dem Erlaß des in Frage stehenden Ankündigungsverbots nur beabsichtigt ge
wesen ist, bei den zur öffentlichen Ankündigung zugelassenen Arzneimitteln dem 
Publikum die Möglichkeit zu bieten, ein eigenes Urteil über Heilkraft und Geldwert 
der einzelnen Mittel sich zu bilden, nicht aber auch die Möglichkeit, solche Mittel 
nach dem veröffentlichten Rezepte sich selbst anzufertigen . 

.,ffieUamemittel" im CGinne bes \Berbots 9lt. 6 jinb rn1ittel, benen bejonbere 
jffiitfungen fälfdjlidj beigelegt toetben, um übet il)ten jffiett 3u täufdjen. 
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sich nicht soweit vergewissern kann, daß er die Zulässigkeit der Abgabe 
im Handverkaufe zu beurteilen vermag, dürfen nur auf schriftliche, mit 
Datum und Unterschrift versehene Anweisung eines Arztes, Zahn
arztes oder Tierarztes, im letzteren Falle jedoch nur beim Gebrauche für 
Tiere, verabfolgt werden. Die wiederholte Abgabe ist nur auf jedesmal 
erneute derartige Anweisung gestattet. 

Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung verabfolgt werden 
dürfen, muß auf den Abgabegefäßen oder den äußeren Umhüllungen die 
Inschrift "Nur auf ärztliche Anweisung abzugeben" angebracht sein. 

§ 4. Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung der in 
den Anlagen A und B aufgeführten Mittel ist verboten. 

l. Adlerf!uid. 
2. Amarol (auch Ingestol). 
3. American coughing eure Lutzes. 
4. Antiarthrin und Antiarthrinprä

parate (auch Seils Antiarthrin). 
5. Antigichtwein Duflots (auch 

Antigichtwein Oswald Niers oder 
Vin Duflot). 

6. Antimellin (auch Essentia Anti
mellini composita). 

7. Antirheumaticum Saids (auch 
Antirheumaticum nach Dr. Said 
oder Antirheumaticum Lücks). 

8. Antitussin. 
9. Asthmapulver Schiffmanns (auch 

Asthmador). 
10. Asthmapulver Zematone, auch 

in Form der Asthmazigaretten 
Zematone( auch antiasthmatische 
Pulver und Zigaretten des Apo
thekers Escouflaire). 

ll. Augenwasser Whites (auch Dr. 
Whites Augenwasser von Ehr
hardt). 

12. Ausschlagsalbe Sehützes (auch 
Universalheilsalbe oder Univer
salheil- und Ausschlagsalbe 
Schützes). 

13. Balsam Bilfingers. 
14. Balsam Lamperts (auch Gicht

balsam Lamperts oder Lampert
Stepf-Balsam). 

15. Balsam Sprangers (auch Spran
gerscher). 

16. Balsam Thierrys (auch allein 
echter Balsam Thierrys, eng
lischer Wunderbalsam oder eng
lischer Balsam Thierrys). 

17. Bandwurmmittel Konetzkys 
(auch Konetzkys Helminthen
extrakt). 

AnlageA. 

18. Beinschäden Indian Bohnerts. 
19. Blutreinigungspulver Hohls. 
20. Blutreinigungspulver Schützes. 
21. Blutreinigungstee Wilhelms auch 

antiarthritischer und antirheu
matischer Blutreinigungstee Wil
helms). 

22. Bräune-Einreibung Lamperts 
(auch Universal-Bräune-Einrei
bung und Diphtheritistinktur). 

23. Bromidia Battle & Comp. 
24. Bruchbalsam Tanzers. 
25. Bruchsalbe des pharmazeuti

schen Bureaus Valkenberg (Val
kenburg) in Holland (auch Pa
stor Schmits Bruchsalbe ). 

26. Cathartic pills Ayers (auch Reini
gungspillen oder abführende Pil
len Ayers). 

27. Corpulin (auch Corpulin-Entfet
tungspralines oder Pralines de 
Carlsbad). 

28. Djoeat Bauers. 
29. Elixir Godineau. 
30. Embrocation Eilimans (auch 

Universal embrocation oder Eili
mans Universal-Einreibemittel 
für Menschen), ausgenommen 
Embrocation usw. for horses. 

31. Epilepsieheilmittel Quantes( auch 
Spezifikum oder Gesundheits
mittel Quantes). 

32. Epilepsiepulver Cassarinis (auch 
Polveri antiepilettiche Cassari
nis). 

33. Eucalyptusmittel Heß' (Euca
lyptol und Eucalyptusöl Heß'). 

34. Gebirgstee, Harzer, Lauers. 
35. Gehöröl Schmidts (auch ver

bessertes oder neu verbessertes 
Gehöröl Schmidts). 
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36. Gesrmdheitskräuterhonig Lücks. 
37. Gicht- rmd Rheumatismuslikör, 

amerikanischer, Latons (auch 
Remedy Latons). 

38. Glandulen. 
39. Glycosolvol Lindners (auch Anti

diabeticum Lindners). 
40. HeilsalbeSprangers (auch Spran

gersche, oder Zug- und Heilsalbe 
Sprangers oder Sprangersche). 

41. Heiltränke Jacobis (auch Heil
trankessenz, insbesondere Kö
nigstrank Jacobis). 

42. Homeriana (auch Brusttee Ho
meriana, russischer Knöterich, 
Poligonum aviculare) 1 ). 

43. Injektion Brou (auch Brausche 
Einspritzrmg ). 

44. Injection au matico (auch Ein
spritzung mit Matico). 

45. Kalosin Lochers. 
46. Knöterichtee, russischer, Weide

manns (auch russisch. Knöterich
oder Brusttee Weidemanns) 1 ). 

47. Kongopillen Richters (auch Ma
genpillen Richters). 

48. Kräutertee Lücks. 
49. Kräuterwein UHrichs (auch Hu

bert UHrichscher Kräuterwein). 
50. Kronessenz,Altonaer(auch Kron

essenz oder Menadiesche oder 
Altanaisehe Wrmder - Kron
essenz). 

·51. Lebensessenz Fernests (auchFer
nestsche Lebensessenz). 

52. Liqueur du Docteur Laville 
(auch Likör des Dr. Laville). 

53. Loxapillen Richters. 
54. Magenpillen Tachts. 
55. Magentropfen Bradys (auch 

MariazeHer Magentropfen Bra
dys). 

56. Magentropfen Sprangers (auch 
Sprangersehe ). 

57. Mother Seigelspills (auch Mother 
Seigels Abführungspillen oder 
operating pills.) 

58. Mother Seiges syrup (auch Mo
ther Seigels curative syrup for 
dyspepsia, Extract of American 
roots oder Mutter Seigels heilen
der Sirup). 

1) ~on ben IDlitteln ber _mfte A filib brei, ~efl' Q:ufalt).ptusmittel, ~omeriana 
unb )llieibemanns ruffifd)er !tnöterid), burd) ~f. bes ffieid)sfan3lers bom 1. Oftober 
1903 (f. 6eite 44) bem freien ~erfe~r ent3ogen tuorben. ,ßur 2!uslegung biefer ~f. 
erging ein IDlin.•Q:tl. bom 8. IDliir3 1905, bet aud) für bie ~eurteilung bet Q:le~eim· 
mittelliften bon ~ebeutung ift. Q:r befagt über biefe folgenbes: 

Die Bekanntmachung verfolgte den Zweck, die allgemeine Durchführung der im 
Bundesrate vereinbarten, durch den Runderlaß vom 8. Juli 1903 bekannt gegebenen 
Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln da
durch sicherzustellen, daß der Vertrieb aller in den Verzeichnissen A und B zu diesen 
Vorschriften aufgeführten Mittel gemäß§ 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung den Apothekern 
vorbehalten wird, soweit dies nicht bereits bisher der Fall war. Auf die unter Nr. 33, 
42 und 46 des Verzeichnisses A aufgeführten Mittel bezog sich die Bekanntmachung 
vom I. Oktober 1903. Wenn dort die Warenbezeichnung Homeriana in Klammern 
beigefügt ist, "auch Brusttep Ho merania, russischer Knöterich, Polygon um 
avic ulare", so kommt diesem erläuternden Zusatze selbständige Bedeutung nicht zu, 
es handelt sich vielmehr nur um einen Hinweis darauf, daß die regelmäßig unter der 
Bezeichnung Homeriana in den Verkehr gebrachte Ware gelegentlich auch unter den 
beigefügten anderen Bezeichnungen vertrieben wird. Die der Hauptbezeichnung "Knö
terichtee, russischer, Weidemanns" beigefügte Erläuterung dürfte Mißverständnissen 
nicht ausgesetzt sein. Der Vorschrift der Bekanntmachung vom I. Oktober 1903 unter
liegen deshalb nicht Knöterich oder Knöterichtee schlechthin, sondern nur die als 
"Homeriana" oder als" Weidemanns russischer Knöterichtee" in den Handel kommen
den Waren, diese allerdings auch dann, wenn sie unter den in der Bekanntmachung 
aufgeführten anderen Bezeichnungen vertrieben werden. 

)llias ~ier über bie ~ragtueite ber ~ef. bom 1. Dftobet 1903 gefagt ift, mufl aud) 
für bie Q:le~eimmittelberorbnung alS maflgebenb angefe~en tuerben. Q:in Urteil bes St.Q:I. 
uom 16. 2!uguft 1904 (\ll~.,ßtg. 1904 91r. 85), tuonad) burd) bie betr. \l3oli3eiberorbnungen 
nid)t nur bie 2!nfünbigung bon ~omeriana, fonbern aud) tJon jebem anbeten ruffifd)en 
st:niiterid) berboten ift, bürfte banad) auf einer ~erfennung bet gefe~gebetifd)en 2!bfid)t 
!Jeru'flen. 
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59. Nervenfluid Dressels. 
60. Nervenkraftelixir Liebers. 
61. Nervenstärker Pastor Königs 

(auch Pastor Königs Nerve 
Tonic). 

62. Orffin (auch Baumann Orffsches 
Kräuternährpulver ). 

63. Pain-Expeller 1 ). 

64. Feetoral Bocks (auch Husten
stiller Bocks). 

65. Pillen, indische (auch Anti
dysentericum). 

66. Pillen Morisons. 
67. Pillen Redlingers (auch Red

Iingersche Pillen). 
68. Pilules du Docteur Laville (auch 

Pillen Lavilles). 
69. Reduktionspillen, Marienbader 

(auch Marienbader Reduktions
pillen für Fettleibige). 

70. Regenerator Liebauts (auch Re
generator nach Libaut). 

71. Remedy Alberts (auch Alberts 
Rheumatismus- und Gichtheil
mittel). 

72. Saccharolsolvol. 
73. Safe remedies Warners (Safe 

eure, Safe diabetic, Safe nervine, 
Safe pills). 

74. Sanjana-Präparate (auch San
jana-Spezifika). 

75. Sarsaparillian Ayers (auch Ayers 

1. Antineon Lochers. 
2. Augenheilbalsam , vegetabili-

scher, Reicheis (auch Ophtalmin 
Reichels). 

3. Diphtheritismittel N oortwycks 
(auch Noortwycks antiseptisches 
Mittel gegen Diphtherie). 

4. Heilmittel des Grafen Mattei 

zusammengesetzter und gemisch
ter Sarsaparillaextrakt). 

76. Sarsaparillian Richters (auch Ex
tractum Sarsaparillae composi
tum Richter). 

77. Sauerstoffpräparate der Bauer-
stoffheilanstalt Vitafer. 

78. Schlagwasser Weißmanns. 
79. Schweizerpillen Brandts. 
80. Sirup Pagliano (auch Sirup Pag

liano Blutreinigungsmittel, auch 
Blutreinigungs- und Bluterfri
schungssirup Pagliano des Prof. 
Girolomo Pagliano oder Sirup 
Pagliano von Prof. Ernesto 
Pagliano). 

81. Spermatal (auch Stärkungselixir 
Gordons). 

82. Spezialtees Lücks (auch Spezial
kräutertees Lücks). 

83. Stomakai Richters (auch Tinc
tura stomachica Richter). 

84. Tarolinkapseln. 
85. Tuberkeltod (auch Eiweiß-Kräu-

terkognak-Emulsion Stickes). 
86. Universalmagenpulver Barellas. 
87. Vin Mariani (auch Marianiwein). 
88. Vulneralcreme (auch Wundcreme 

Vulneral). 
89. Wundensalbe, konzessionierte, 

Dicks (auch Zittauer Pflaster). 
90. Zambakapseln Lahrs. 

AnlageB. 

(auch Graf Cesare Matteische 
elektro - homöopathische Heil
mittel). 

5. Sternmittel, Genfer, Sauters, 
(auch elektrohomöopathische 
Sternmittel von Sauter in Genf 
oder Neue elektro- homöopathi
sche Sternmittel usw.). 

1) :Ila bei jßain·@~jJeller ein beftimmter ~abrifant nid)t angegeben ift, entfd)ieb 
baß sr.®. unter bem 28. 6ejltember 1905 (jß~.ßtg. 1905 \Rr. 79), baß unter bem in ben 
@e~eimmitteHiften aufgefü~rten jßräjlarat jßain·@~jJeller iebe IRrt oon jßain·@~jJeller 
o~ne ffiüdfid)t auf ben ~abrifanten 0u oerfte~en ift. 
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XVII. Verkehr mit Giften. 
)illie über bie Wbgabe ftarftuirfenber Wt3neimittel (::teil XV) unb ben ~erfe~r 

mit @e~eimmitteln (::teil XVI) ift aud) über ben ,Panbel mit @iften ein ~or, 
fd)riftenenttuurf bom jBunbesrat bereinbart tuorben 1). Wuf @runb ber bieß, 
be~üglid)en jBunbesratsbefd)lüffe erging in ~reuflen bie nad)ftel)enbe 

Polizeiverctrdnung über den Handel Diit Giften. 
Vom 22. Februar 1906. 

Auf Grund des § 136 Abs. 3 des Gesetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juni 18832) - G.-S. S. 195 ff. -wird unter Bezug
nahme auf die Beschlüsse des Bundesrats vom 29. November 1894, 17. Mai 
1901 und l. Februar 1906 die nachstehende Polizeiverordnung erlassen: 

§ l. Der gewerbsmäßige Handel mit Giften unterliegt den Be
stimmungen der §§ 2-18. 

Als Gifte im Sinne dieser Bestimmungen gelten die in Anlage I auf
geführten Drogen, chemischen Präparate und Zubereitungen 3 ). 

Aufbewahrung der Gifte. 

§ 2. Vorräte v o n Giften müssen übersichtlich geordnet, von anderen 
Waren getrennt, und dürfen weder über noch unmittelbar neben Nahrungs
oder Genußmitteln aufbewahrt werden. 

§ 3. Vorräte von Giften, mit Ausnahme der auf abgeschlossenen Gift
böden verwahrten giftigen Pflanzen und Pflanzenteile (Wurzeln, Kräuter 
usw.), müssen sich in dichten, festen Gefäßen befinden, welche mit 
festen gut schließenden Deckeln oder Stöpseln versehen sind. 

In Schiebladen dürfen Farben, sowie die übrigen in den Abtei
lungen 2 und 3 der Anlage I aufgeführten festen, an der Luft nicht zer
fließenden oder verdunstenden Stoffe aufbewahrt werden, sofern die Schieb
laden mit Deckeln versehen, von festen Füllungen umgeben und so 
beschaffen sind, daß ein Verschütten oder Verstäuben des Inhalts aus
geschlossen ist. 

Außerhalb der Vorratsgefäße darf Gift, unbeschadet der Aus
nahmebestimmung im § l, sich nicht befinden. 

§ 4. Die Vorratsgefäße müssen mit der Aufschrift "Gift", sowie 
mit der Angabe des Inhalts unter Anwendung der in der Anlage I ent
haltenen Namen, außer denen nur noch die Anbringung der ortsüblichen 
Namen in kleinerer Schrift gestattet ist, und zwar, bei Giften der Ab
teilung 1 in weißer Schrift auf schwarzem Grunde, bei Giften der 
AbteHungen 2 und 3 in roter Schrift auf weißem Grunde, deutlich 
und dauerhaft bezeichnet sein. Vorratsgefäße für Mineralsäuren, Lau-

1) ~gl. ~ietü!Jer: Dr. ~- !Böttger, ~orfd)riften über ben ~anbei mit 
o.liften im ~eutfd)en ffieid)e. !Befd)lüffe bes !Bunbeßrats unb Q:infü~rungSoerotb· 
nungen ber Q:in3elftaaten. ~ritte 2!uflage. !Bedin 1906. ~erlag bon ,Suliuß @l.pringer. 

2) § 136 2!!Jf. 3 beß Banbeßoertoaltungsgefe~eß f. @leite 169. 
3 ) ~ie o.lifte, auf toeld)e fid) bie ~orfd)riften erftrecfen, finb nad) bem o.lrabe i~rer 

o.lefä~rlid)feit in brei @ru.p.pen geteilt. ~e ~orfd)tiften für bie 2!!Jga!Je ber o.lifte ber 
2!!Jteilungen 1 unb 2 finb im toefentlid)en bie gleid)en; bod) unterliegen bie o.lifte ber 
2!!Jteilung 1 fitengeren !Beftimmungen !Je3üglid) ber 2!uf!Jetoa~rung. ~e o.lifte ber 
2!bteilung 3 erfa~ren im ~ergleid)e 3u ben 2!!Jteilungen 1 unb 2 tuieber er~e!Jlid)e ~r· 
leid)terungen in !Je3ug auf bie 2!!Jga!Je. 
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gen, Brom undJoddürfen mittelsRadier-oder Atzverfahrens hergestellte 
Aufschriften auf weißem Grunde haben 1 ). 

Diese Bestimmung findet auf Vorratsgefäße in solchen Räumen, welche 
lediglich dem Großhandel dienen, nicht Anwendung, sofern in anderer 
Weise für eine Verwechslungen ausschließende Kennzeichnung gesorgt ist. 
Werden jedoch aus derartigen Räumen auch die für eine Einzelverkaufs
stätte des Geschäftsinhabers bestimmten Vorräte entnommen, so müssen, 
abgesehen von der im Geschäfte sonst üblichen Kennzeichnung, die Ge
fäße nach Vorschrift des Abs. l bezeichnet sein. 

§ 5. Die in Abteilung l der Anlage I genannten Gifte müssen in einem 
besonderen, von allen Seiten durch feste Wände2) umschlossenen Raume 
(Giftkammer) aufbewahrt werden, in welchem andere Waren als Gifte 
sich nicht befinden. Dient als Giftkammer ein hölzerner Verschlag, so 
darf derselbe nur in einem vom Verkaufsraume getrennten Teile des Waren
lagers angebracht sein. Die Giftkammer muß für die darin vorzunehmenden 
Arbeiten ausreichend durch Tageslicht erhellt und auf der Außenseite der 
Tür mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 

Die Giftkammer darf nur dem Geschäftsinhaber und dessen Beauf
tragten zugänglich und muß außer der Zeit des Gebrauchs verschlossen sein. 

§ 6. Innerhalb der Giftkammer müssen die Gifte der Abteilung l in 
einem verschlossenen Behältnisse (Giftschrank) aufbewahrt werden. 

Der Giftschrank muß auf der Außenseite der Tür mit der deutlichen 
und dauerhaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 

Bei dem Giftschranke muß sich ein Tisch oder eine Tischplatte zum 
Abwiegen der Gifte befinden3). 

Größere Vorräte von einzelnen Giften der Abteilung l dürfen außer
halb. des Giftschrankes aufbewahrt werden, sofern sie sich in verschlossenen 
Gefäßen befinden. 

§ 7. Phosphor und mit solchen hergestellte Zubereitungen müssen 
außerhalb des Giftschrankes, sei es innerhalb oder außerhalb der Gift
kammer, unter Verschluß an einem frostfreien Orte in einem feuerfesten 
Behältnisse und zwar gelber (weißer) Phosphor unter Wasser, aufbewahrt 
werden. Ausgenommen sind Phosphor p i 11 e n; auf diese finden die Be
stimmungen der §§ 5 und 6 Anwendung4). 

Kalium und Natrium sind unter Verschluß, wasser-und feuersicher 
und mit einem sauerstofffreien Körper (Paraffinöl, Steinöl oder dergleichen) 
umgeben, aufzubewahren. 

§ 8. Zum ausschließlichen Gebrauch für die Gifte der Abteilung l 
und zum ausschließlichen Gebrauch für die Gifte der Abteilungen 2 und 3 

1) \Jüt 2!~otl)efen l)at bet § 4 feine IBebeutung (f. § 9). \Jüt bie Signierung bet 
Stanbgefäfle in 2!~otl)efen gilt oielmel)t nur § 10 bet lBetotbnung oom 22. ,Juni 1896 
(f. Seite 274). 'Ilies beftätigt audj ein 9Rin .• (;!;d. oom 3. 2!~til 1901 (f. \Juflnote 1 
auf Seite 224). 

2) \Jüt 2!~otl)efet finb in § 9 audj ~attenoerfd)!äge 3uge!affen. lBgl. im übrigen 
übet bie iliiftfammet bie §§ 10 unb 17 bet 2!~otl)efenbettiebilotbnung (f. Seite 224 unb 227). 
\Jüt anbete )Betfaufilftätten alil 2!~otl)efen finb aber ~attenoetfd)läge, tveil fie nidjt aUfeilig 
butdj fefte ~änbe umfdjloffen finb, nadj § 5 bet lBetotbnung un3uläffig (Sf.ili. 17. Cftober 
1904, Sf.ili.m:. IV, 6. 605). 

3 ) 'Iliefet :tifdj b3tv. bie :tifdj~latte mufl fidj nadj einet (;!;ntfdjeibung beil Sf.ili. 
oom 17. 9lot>embet 1898 (Sf.@.m:. II, 6. 327) ebenfo tvie bet iliiftfdjtanf innetl)alb 
bet oetfdjloffenen iliiftfammet befinben. 

4) 2!nbere ßubeteitungen oon jßl)oil~l)or, tvie 3· 18. jßl)os~l)ot~aftc, müffen ba· 
gegen an bem gleidjen Dtt, tvie jßl)oil~l)ot jelbft, au\'letl)alb bet iliiftfammet aufbetval)rt 
werben (Sf.ili. 3. 2!uguft 1899, Sf.@.2!. II, S. 323). 
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sind besondere Geräte (Wagen, Mörser, Löffel und dergleichen) zu ver
wenden, welche mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" in 
den dem § 4 Abs. l entsprechenden Farben versehen sind 1 ). In jedem 
zur Aufbewahrung von giftigen Farben dienenden Behälter muß sich ein 
besonderer Löffel2) befinden. Die Geräte dürfen zu anderen Zwecken 
nicht gebraucht werden und sind mit Ausnahme der Löffel für giftige 
Farben stets rein zu halten. Die Geräte für die im Giftschranke befindlichen 
Gifte sind in diesem aufzubewahren. Auf Gewichte finden diese Vor
schriften nicht Anwendung. 

Der Verwendung besonderer Wagen bedarf es nicht, wenn größere 
Mengen von Giften unmittelbar in den Vorrats- oder Abgabegefäßen ge
wogen werden. 

§ 9. Hinsichtlich der Aufbewahrung von Giften in den Apotheken 
greifen nachfolgende Abweichungen von den Bestimmungen der §§ 4, 5 
und 8 Platz: 

(zu § 4). Die Bestimmungen im § 4 gelten für Apotheker nun inso
weit, als sie sich auf die Gefäße für Mineralsäuren, Laugen, 
Brom und Jod beziehen 3 ). Im übrigen bewendet es hinsichtlich 
der Bezeichnung der Gefäße bei den hierüber ergangenen besonderen 
Anordnungen. 

(zu§ 5). Die Giftkammer darf, falls sie in einem Vorratsraum ein
gerichtet wird, auch durch einen Lattenverschlag hergestellt 
werden. Kleinere Vorräte von Giften der Abteilung l dürfen in 
einem besonderen, verschlossenen und mit der deutlichen und dauer
haften Aufschrift "Gift" oder "Venena" oder "Tabula B" versehenen 
Behältnisse im Verkaufsraum oder in einem geeigneten Neben
raume aufbewahrt werden4). Ist der Bedarf an Gift so gering, daß 
der gesamte Vorrat in dieser Weise verwahrt werden kann, so be
steht eine Verpflichtung zur Einrichtung einer besonderen Gift
kammer nicht. 

(zu § 8). Für die im vorstehenden Absatz bezeichneten kleineren 
Vorräte von Giften der Abteilung l sind besondere Geräte zu 
verwenden und in dem für diese bestimmten Behältnisse zu ver
wahren. Für die in den Abteilungen 2 und 3 bezeichneten Gifte, 
ausgenommen Morphin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
sind besondere Geräte nicht erforderlich. 

1) 3n 2!J;Jot~efen iinb, tnie in § 9 beftimmt tnitb, befonbete ®eräte nur er· 
forbetlid) einerfeits für bie ®ifte bet 2!bteilung 1 (®iftfd)ranf), anbetetfeits für IDiot• 
J;J~ium unb beffen ßubereitungen (IDiotJ;J~iumfd)ränfd)en). !Bgl. ~ier3u bie iJufinoten 
1 unb 4 auf 6eite 225. 

2) ilie befonberen ~öffel für giftioe iJatben müHen, tnenn fo!d)e iJatben gefü~rt 
tnetben, aud) in 2!J;Jot~efen bot~anben fein. 

3} ilen erften 2tbfa~ bes § 9 etläutett nad)fte~enbet IDiinA~rl. bom 25. IDiai 1898: 
Die Bezeichnung "Gift" an den Standgefäßen der Mineralsäuren usw. 

ist für die Apotheken nicht verbindlich, wie sich aus § 9 in Verbindung mit§ 4 der 
Polizeiverordnung über den Handel mit Giften ergibt. Der aus dem § 9 angeführte 
Satz bezieht sich nur auf die Zulässigkeit radierter Schrift für die Standgefäße jener 
Stoffe. 

:i)a eine berartige 2!notbnung aber bereits in bem § 10 ber !Betotbnung bom 22. 3uni 
1896 (f. 6eite 274) ent~alten ift, fo ergibt fiel) alS J;Jtaftifd)e Sfonfequen0, bafi bet gan0e 
§ 4 bet ®ifttlerotbnung füt 2!J;Jot~efen über~auJ;Jt nid)t in !Bettad)t fommt. 

4 ) !Beftimmungen über bie ~inrid)tung biefes ®iftfd)ränfd)ens ber Dffi3in 
ent~ält § 10 bet 2!J;Jot~efenbetriebsorbnung (f. 6eite 224). 

Böttger, Apothekengesetze. 3. Auf!. 19 
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Abgabe der Gifte.t) 

§ 10. Gifte dürfen nur von dem Geschäftsinhaber oder den von 
ihm hiermit Beauftragten abgegeben werden. 

§ 11. Über die Abgabe der Gifte der Abteilungen 1 und 2 sind in 
einem mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenen, gemäß Anlage II ein
gerichteten Giftbuche die daselbst vorgesehenen Eintragungen zu be
wirken2). Die Eintragungen müssen sogleich nach Verabfolgung der Waren 
von dem Verabfolgenden selbst, und zwar immer in unmittelbarem 
Anschluß an die näehst vorhergehende Eintragung ausgeführt werden. 
Das Giftbuch ist zehn Jahre lang nach der letzten Eintragung aufzube
wahren. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden nicht Anwendung auf die 
Abgabe der Gifte, welche von Großhändlern an Wiederverkäufer, 
an technische Gewerbetreibende oder an staatliche Untersuchungs- und 

1) ~ie tvid)tigften ~eftimmungen übet bie ~bgabe bon ®iften in ~.pot~efen 
finb nad) obiger $AB. folgenbe: ®ifte bütfen abgegeben tverben: 

A. alS {>eil mittel o~ne tveitete Q;infd)tiinfungen: auf iit3t1id)e ~etorbnungen 
unb fotveit geftattet (fie~e ~etotbnung oom 22. 3uni 1896) aud) im {>anboerfaufe; ~ier 
aud) oom ~e~rling unb aud) an !tinber (iofetn fid) Ie~teres nid)t burd) bie !Ratur baw. 
®efii~tlid)feit bes m«ttels verbietet) ( § 16); 

B. öU erlaubten getvetblid)en, ttJittjd)aftlid)en, ttJiifenjd)aftlid)en ober 
fünftlerijd)en ßtverlen: 

1. oon tvem? !nur oom ®efd)iiftsin~abet ober ben oon i~m ~iermit ~eauftragten, 
aljo ben ®e~ilfen (§ 10); 

2. an tven? ~n $erfonen, bie als auoerläifig befannt jinb, ober bie einen (nod) 
nid)t 14 :tage alten) .ponaeilid)en ~laubnisjd)ein aum ~eauge bon ®ift beji~en 
(§ 12 I), feinesfalls aber an Stinber unter 14 3a~re (§ 12 III); anbete arjen• 
~altige Ungeaiefermittel, ale 51iegen.pa.pier, bütfen nur gegen Q;tlauimiSjd)ein 
verabfolgt tvetben ( § 18 Ill); · 

3. in ttJeld)en ®efiiflen? 
a. ®ifte müifen in bid)ten, feften, gut oetfd)loifenen ®efiiflen abgegeben tverben; 

jebod) genügen für fefte, an bet ~uft nid)t aerfliefienbe ober oerbunftenbe 
®ifte bet ~bteilungen 2 unb 3 bauer~afte Um~üUungen jeber ~rt, fofern 
burd) biefelben ein ~erfd)ütten ober ~erftiiuben bes 3n~a1te5 auegefd)loifen 
tvirb (§ 14 I); in Ie~terem 5a11e alfo aud) ~eutel oon friiftigem $a.):lier; 

b. es ift verboten, ®ifte in :trinf· ober Stod)gefiiflen ober in fold)en 51afd)en 
ober !trügen abaugeben, beren 5orm ober ~eaeid)nung bie ®efa~r einer ~er· 
tved)flung bes 3n~a1tes mit !Ra~rung!i!- ober ®enuflmitteln ~erbei3ufü~ten 
geeignet ift ( § 15); 

4. tvie beaeid!net? ~ie ®efäfle b3tv. Um~üllungen müifen be3eid)net fein: 
a. mit bem !Ramen bes abgebenben ®efd)äfteß (§ 14 li); 
b. mit bem in bet ~nlage I gebtaud)ten !Ramen, neben tveld)em bie ortSüblid)e 

~e3eid)nung angebrad)t tverben barf (§ 14 li); 
r. mit ber ~uffd)rift "®ift", tveld)e nur bei feften, an ber ~uft nid)t 3erf{iefi· 

Hd)en ober oerbunftenben ®iften ber ~bteilung 3 burd) bie ~uffd)rift "~ot· 
fid)t" erfe~t tverben barf (§ 141I); 

d. bei Unge3iefermitteln ift jeber $arlung eine ~ele~rung übet bie mit einem 
unoorfid)tigen ®ebraud) oerfnü.pften ®efa~ren bei3ufügen (§ 18 I); 

5. unter weld)en fonftigen ~ebingungen? ~ei ®iften bet ~bteilungen 1 
unb 2 gegen Q;intragung inß ®iftbud) unb ~uefteUung einer Q;m.pfangebefd)ei· 
nigung (®iftfd)ein). 

11) ~n ®iftoerfauf·~ud) für ~.pot~efet unb ~ogiften, ent~altenb bie ~otfd)riften 
über ben {>anbei mit ®iften nebft ~läuterungen, bie Q;infü~rungsbetotbnungen ber 
Q;i~elftaaten unb ba5 botfd)tiftsmäfiige 5ormu1at aum Q;intragen ber betfauften ®ifte 
ift, ~erausgegeben bon Dr. {>. ~ ö t t g er, in britter ~uflage im ~etlage oon 3u1iu5 @i.pringet 
etf d)ienen. 
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Lehranstalten abgegeben werden, sofern über die Abgabe dergestalt Buch 
geführt wird, daß der Verbleib der Gifte nachgewiesen werden kann. 

§ 12. Gift darf nur an solche Personen abgegeben werden, welche 
als zuverlässig bekannt sind und das Gift zu einem erlaubten 
gewerblichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen oder künst
lerischen Zwecke benutzen wollen. Sofern der Abgehende von dem 
Vorhandensein dieser Voraussetzungen sichere Kenntnis nicht hat, darf er 
Gift nur gegen Erlaubnisschein abgebenl). 

1) lllls "alS BUlletläflig befannt" im (Sinne ber ®iftoerorbnung jinb nur jold)e 
~erjonen an3ufe1)en, bie man llon frül)er ljer tatjäd)lid) fennt, unb beten ßuoerläjjigfeit 
man auf @runb biejer Sfenntnis annimmt (Sf.®. 1. ll1ooember 1900, Sf.®.lll. III, 6. 456; 
28. ll1ol1ember 1904, Sf.®.lll. IV, 6. 737). 

~n allen iJiillen, tvo bie ßuberliijjigfeit nid)t befannt ift, mu\3 jid) ber Q:m.).lfiinger 
burd) einen llon ber Drts.).loliBeibeljörbe ausgeftellten Q:rlaubnisjd)ein legitimieren. 
:r:ies gilt für bie ®ifte aller brei lllbteilungen. .Bur lllbgabe bon anbeten arjenljaltigen 
Unge3iefermitteln alS iJliegen.).la.).lier ift iebod) ftets ein Q:tlaubnisjd)ein etfotbetlid) (jielje 
§ 18 lllbj. 3). 

~m lllnjd)Iuj3 an § 12 ber ®iftoerorbnung ergingen 3tvei lmin .• Q:rlajje über bie 
'Xbgabe llon 6ublimat.).laftillen an {)ebammen unb llon ®iften an .Bal)nted)nifer. 

Min.-Erl., betr. die Abgabe von Sublimatpastillen an Hebammen. 
Vom 7. Februar 1905. 

Mit Rücksicht auf die Zweifel, welche über die Acgabe der Sublimatpastillen ent. 
standen sind, weise ich darauf hin, daß dafür ausschließlich die Vorschriften der KaiHrl. 
Verordnung vom 22. Oktober 1901 und der Polizeiverordnung über den Handel rr it 
Giften vom 24. August 1895 maßgebend sind. Danach ist die Abgabe von Sublimat. 
pastillen als Desinfektionsmittel sowohl in den Apotheken, als auch außerhalb du
seihen in den zum Handel mit Giften berechtigten Verkaufsstellen gegen schriftliche 
Empfangsbescheinigung des Erwerbcrs oder seines Beauftragten gestattet. Da die 
Hebammen als zuverlässig im Sinne des § 12 der Giftverordnung anzusehen sind und 
die Sublimatpastillen ein Erfordernis ihrer Berufstätigkeit darstellen, bedarf es eines 
Erlaubnisscheines nicht. 

Min.-Erl., betr. die Abgabe von starkwirkenden Arzneimitteln und Giften an 
Zahntechniker. Vom 27. Oktober 1906. 

Von seiten der Zahntechniker werden vielfach, wie sich aus ihren Ankündigungm 
ergibt, betäubende und schmerzstillende Mittel bei der BEhandlung von Zahnkrank1 n 
benutzt. Es besteht der begründete Verdacht, daß sie nicht seltm auf unzulässige 
Weise in den Besitz der Mittel gelangen. Ich bemerke insbesondere, dai3 eine Liefe
rung von Giften aus den Gifthandlungen an die Zahntechniker für ihren 
Gewerbebetrieb nicht zulässig ist. Selbst wenn man die Verwendung der Gifte 
im Berufe der Zahntechniker als einen erlaubten gewerblichen Zweck ansehen wollte, 
so können die Zahntechniker doch nach ihrer ganzen Vor bild ung nicht als hinreichen d 
zuverlässig für die Anwendung der Gifte am menschlichen Körper gelten. Daher 
werden sie weder ohne weiteres von den Gifthändlern die Gifte gegen Giftschein, noch 
von den Polizeibehörden für den Bezug der Gifte zur beruflichen Verwendung eimn 
Erlaubnisschein erhalten können. Auch im Wege des Großhandels dürfen ihnen Gifte 
nicht geliefert werden, da sie nicht Wiederverkäufer sind, die Abgabe der Stoffe an 
sie also sich nicht als Großhandel darstellt. 

Gegen die Zahntechniker selbst wegen der Benutzung giftiger und starkwirkender 
Stoffe vorzugehen, erscheint, abgesehen von den Fällen, wo ihre Behandlung Gesund
heitsschädigungen bewirkt hat, nach der Lage der Gesetzgebung und Rechtsprechung 
nicht angängig. Denn die Verwendung giftiger Stoffe durch sie bei der Behandlung 
kranker Zähne ist nicht als Abgabe von Arzneien anzusehen (Entscheidung des Reichs
gerichts vom 16. Juni 1900 und des Kammergerichts vom 19. Juni 1899). Strafbar wäre 
nur die Abgabe giftiger oder starkwirkender Substanzen zur Verfügung ihrer Patienten. 

Dagegen muß ich als wünschenswert erachten, daß gegen die Händler, die den 
Zahntechnikern den Vorschriften zuwider Gifte und Arzneistoffe liefern, eingeschritten 

19. 
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Die Erlaubnisscheine werden von der Ortspolizeibehörde nach 
Prüfung der Sachlage gemäß Anlage III ausgestellt 1 ). Dieselben werden 
in der Regel nur für eine bestimmte Menge, ausnahmsweise auch für den 
Bezug einzelner Gifte während eines ein Jahr nicht übersteigenden Zeit
raums gegeben. Der Erlaubnisschein verliert mit dem Ablaufe des vier
zehnten Tages nach dem Ausstellungstage seine Gültigkeit, sofern auf dem
selben etwas anderes nicht vermerkt ist2). 

An Kinder unter vierzehn Jahren dürfen Gifte nicht ausgehändigt 
werden. 

§ 13. Die in Abteilung 1 und 2 verzeichneten Gifte dürfen nur gegen 
schriftliche Empfangsbescheinigung (Giftschein) des ErwerberB verabfolgt 
werden. Wird das Gift durch einen Beauftragten abgeholt, so hat der 
Abgebende(§ 10) auch von diesem sich den Empfang bescheinigen zu lassen. 

Die Bescheinigungen sind nach dem in Anlage IV vorgeschriebenen 
Muster auszustellen, mit den entsprechenden Nummern des Giftbuchs zu 
versehen und zehn Jahre lang aufzubewahren. 

Die Empfangsbestätigung desjenigen, welchem das Gift ausgehän
digt wird, darf auch in einer Spalte des Giftbuchs abgegeben werden. 

Im Falle des § 11 Abs. 2 ist die Ausstellung eines Giftscheins nicht er
forderlich. 

§ 14. Gifte müssen in dichten, festen und gut verschlossenen 
Gefäßen abgegeben werden; jedoch genügen für feste, an der Luft nicht 
zerfließende oder verdunstende Gifte der Abteilungen 2 und 3 dauerhafte 
Umhüllungen jeder Art, sofern durch dieselben ein Verschütten oder Ver
stäuben des Inhalts ausgeschlossen wird. 

Die Gefäße oder die an ihre Stelle tretenden Umhüllungen müssen 
mit der im § 4 Abs. 1 angegebenen Aufschrift und Inhaltsangabe 
sowie mit dem Namen des abgebenden Geschäftes versehen sein 3 ). 

Bei festen an der Luft nicht zerfließenden oder verdunstenden Giften der 
Abteilung 3 darf an Stelle des Wortes Gift die Aufschrift "Vorsicht" ver
wendet werden. 

Bei der Abgabe an Wiederverkäufer, technische Gewerbetreibende 
und staatliche Untersuchungs- oder Lehranstalten genügt indessen jede 
andere, Verwechslungen ausschließende Aufschrift und Inhaltsangabe; 
auch brauchen die Gefäße oder die an ihre Stelle tretenden Umhüllungen 
nicht mit d13m Namen des abgebenden Geschäfts versehen zu sein. 

wird, sowohl um die beg<tngenen Übertretungen zu ahnden, wie auch um den Zahn
technikern den Bezug der Stoffe, deren Benutzung durch sie gesundheitliche Bedenken 
hat, zu erschweren. 

Ich ersuche Ew. Hochwohlgeboren daher, der Verwendung starkwirkender Arznei
mittel durch Zahntechniker besondere Beachtung zuzuwenden und Sorge dafür zu 
tragen, daß bei den amtlichen Besichtigungen von Apotheken und Drogenhandlungen 
die Revisoren ihr Augenmerk auch besonders darauf richten, ob vorschriftswidrige 
Abgabe von starkwirkenden Arzneimitteln und Giften an Zahntechniker festzustellen 
ist. Auch wird zu erwägen sein, inwieweit die sogenannten Dental Depots als Gift. 
und Drogenhandlungen anzusehen und einer entsprechenden Aufsicht zu unterwerfen 
sind. 

1) ~ie ~usftellung eines fold)en ~tlaubnisfd)eines mufi feitens bet ~o1i3ei· 
bel)ötbe nut bann etfolgen, ttJenn bet 9Zad)fud]enbe ben 9Zad]ttJeis feinet guoetläffigfeit 
etbtad]t l)at (ü.jß.Ql. 20. IDlai 1904, ~l).ßtg. 1904 9Zt. 43). 

2 ) ~et ~tlaubnisfd)ein bleibt ~igentum bes ~mpfängets. ~15 !BettJeis füt bas 
jßotl)anbenfein besfelben bient bet jßetmetf in ffiubtif 2 bes iliiftbud)es. 

3 ) ~ine beftimmte ~atbe bet Signatuten (ltlie in § 4 füt bie ~ufbettJal)tung,a. 
gefäfle) ift füt bie ~bgabegefäfle nid)t ootgefd)tieben. 
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§ 15. Es ist verboten, Gifte in Trink- oder Kochgefäßen oder in 
solchen Flaschen oder Krügen abzugebep., deren Form oder Bezeich
nung die Gefahr einer Verwechslung des Inhalts mit Nahrungs- oder Genuß
mitteln herbeizuführen geeignet istl ). 

§ 16. Auf die Abgabe von Giften als Heilmittel in den Apo
thel{en finden die Vorschriften der §§ ll-14 nicht Anwendung 2 ). 

Besondere Vorschriften über Farben. 

§ 17. Auf gebrauchsfertige 01-, Harz- oder Lackfarben, soweit 
sie nicht Arsenfarben. sind, finden die Vorschriften der §§ 2-14 nicht An
wendung. Das gleiche gilt für andere giftige Farben, welche in Form 
von Stiften, Pasten oder Steinen oder in geschlossenen Tuben zum 
unmittelbaren Gebrauch fertiggestellt sind, sofern auf jedem einzelnen 
Stück oder auf dessen Umhüllung entweder das Wort "Gift" beziehungs
weise "Vorsicht" und der Name der Farbe oder eine das darin enthaltene 
Gift erkennbar machende Bezeichnung deutlich angebracht ist3). 

Ungeziefermittel. 

§ 18. Bei der Abgabe der unter Verwendung von Gift hergestellten 
Mittel gegen schädliche Tiere (sogenannte Ungeziefermittel) ist jeder 
Packung eine Belehrung über die mit einem unvorsichtigen Gebrauche 
verknüpften Gefahren beizufügen. Der Wortlaut der Belehrung kann von 
der zuständigen Behörde vorgeschrieben werden4). 

1) § 15 ber )Berorbnung gilt, toie aus § 16 ~eroorge~t, aud) für bie mbgabe tJon 
@iften als .\)eilmittel in ben mpot~efen. ,3ebod) befte~t für ben mpot~efer feine )Ber
pflid)tung, 3um .\)anboetfauf oon @iften fed)secfige \}lafd)en 3u oertoenben, toie 
fold)e butd) § 9 ber )Berorbnung oom 22. ,3uni 1896 (f. @leite 274) für bie tJon einem mr&t 
oerorbneten äujierlid)en Wlittel, alfo für bie ffie3eptur, oorgefd)rieben finb (53.@. 6d)neibe· 
mül]l 2. ,3anuar 1904, ~~.3tg. 1904 mr. 16). ~enn aud) tunbe ID1ebi3inflafd)en finb 
nad) biefem Urteile toeber i~rer \}orm nod) i~rer 5Be3eid)nung nad) geeignet, 3U einer 
)Bertoed)flung bes ,3n~alts mit ma~rungs- ober @enujimitteln mnlaji 3U geben. 

2 ) \}ür bie mbgabe tJon @iften alS .\)eilmittel in mpotl]efen gelten bie 
§§ 11-14 ber OiifttJerorbnung nid)t. ,3n biefer 5Be3iel]ung finb oielme~r majigebenb bie 
§§ 1-9 ber )Borfd)riften über bie mbgabe ftarftoirfenber mr3neimittel in ben mvot~efen 
oom 22. ,3uni 1896 (f. @leite 270). 

mus bem ~ortlaut bes § 16 ge~t jebod) beutlid) ~ertJor, baji nur bie mbgabe tJon 
@iften al5 .\)eilmittel in ben mpot~efen ausgenommen ift, auf bie mbgabe tJon @iften 
al5 .\)eilmittel in ~rogen~anblungen bie )Borfd)riften ber §§ 11-14 fomit mntoenbung 
finben; b. ~· ba § 12 bie mbgabe tJon @ift nur 3U einem getoerblid)en, toirtfd)aftlid)en, 
toifjenfd)aftlid)en ober fünftlerifd)en 3toecf (nid)t aber .\)eil3toecf) geftattet, bürfen Oiifte, 
aud) toenn fie fonft bem freien )Berfe~r überlaffen finb, 3u .\)eil3toecfen in ~rogen~anb· 
Iungen nid)t abgegeben toerben (.Ir.@. 30 ,3anuar 1899, 8. Wlai 1899, .lf.OJ.m. III, ®. 451 
unb 452). ~ie mbgabe 3· 5B. tJon d)lorfaurem .lfali 3Um @urgeln gegen .\)a!Sfd)mewn 
iit fomit in ~rogen~anblungen un3uläffig. 

3 ) ~ie \}arben, auf toeld)e fiel) bie )Berorbnung be3ie~t, finb im )Ber3eid)nis ber 
@ifte mbt. 1 unb 3 genannt. \}erner ift beim· )Berfe~r mit \}arben bas @efe~ betr. bie 
)Bertoenbung gefunb~eitsfd)äblid)er \}arben bei ber .\)erftellung tJon ma~rungsmitteln, 
(l:lenujimitteln unb @ebraud)sgegenftänben oom 5. ,3uli 1887 (f. ®eile 145) 3u bead)ten. 

4 ) ~ie )Berpflid)tung &Ur 5Beigabe tJon bele~renben ~arnungen bei mb
gabe oon Unge&iefermitteln be3ie~t fiel) nid)t nur auf fold)e ~räj:Jarate, toeld)e fiel) felbft 
als Oiifte im ®inne ber mnlage I ertoeifen, fonbern auf alle 3ubereitungen, tveld)e unter 
~ertoenbung eines in ber mnlage I genannten Oiiftes ~ergeftellt unb 3ur )Bertilg11ng 
fd)äblid)et :tiere irgenb toeld)er mrt beftimmt finb. ~er ~ortlaut ber 5Bele~rungen fann 
oon ber 3uftänbigen 5Be~örbe oorgefd)rieben toerben. ~as ift jebod) nur oerein&elt ge· 
fd)e~en, fo in ben ffiegierungsbe3irfen .lfönigsberg, ~iesbaben unb 6tabtfteis 5Berlin. 
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Arsenhaltiges Fliegenpapier darf nur mit einer Abkochung von 
Quassiaholz oder Lösung von Quassiaextrakt zubereitet in viereckigen 
Blättern von 12 : 12 cm, deren jedes nicht mehr als 0,01 g ·arsenige Säure 
enthält und auf beiden Seiten mit drei Kreuzen, der Abbildung eines Toten
kopfes und der Aufschrift "Gift" in schwarzer Farbe deutlich und dauer
haft versehen ist, feilgehalten oder abgegeben werden. Die Abgabe darf 
nur in einem dichten Umschlage erfolgen, auf welchem in schwarzer Farbe 
deutlich und dauerhaft die Inschriften "Gift" und "Arsenhaltiges Fliegen
papier" und im Kleinhandel außerdem der Name des abgebenden Geschäfts 
angebracht ist 1 ). 

Andere arsenhaltige Ungeziefermittel dürfen nur mit einer in 
Wasser leicht lQslichen grünen Farbe vermischt feilgehalten oder abgegeben 
werden; sie dürfen nur gegen Erlaubnisschein (§ 12) verabfolgt werden2). 

Strychninhaltige Ungeziefermittel dürfen nur in Form von 
vergiftetem Getreide, welches in tausend Gewichtsteilen höchstens fünf 
Gewichtsteile salpetersaures Strychnin enthält und dauerhaft dunkelrot 
gefärbt ist, feilgehalten oder abgegeben werden 3). 

Vorstehende Beschränkungen können zeitweilig außer Wirksamkeit ge
setzt werden, wenn und soweit es sich darum handelt, unter polizeilicher 

1) jyür bas arfenljaltige jyliegen,~Ja,~Jier gilt folgenbes: Wrfenljaltiges ~liegen· 
,~Ja,~Jier fällt unter Wbteilung 1 ber Glifte unb geljört &U ber ~ofition: "Wrfen, beffen iBet• 
binbungen unb ßubereitungen, aud) Wrfenfarben." !Somit muii es wie alle anberen 
Glifte ber Wbteilung 1, in ber Gliftfammer b&W. bem Gliftfd)ränfd)en ber Offi&in aui· 
bewaljrt werben. Wud) bie Wbgabe bes jyliegen,~Ja,~Jiers regelt fid) nad) ben allgemeinen 
jßeftimmungen ( §§ 10-16). !Sie batf bemgemäii nur gegen Q:intragung ins aliftbudJ 
unb Wusftellung eines Gliftfd)eines erfolgen. Q:in Q:tlaubnisfd)ein ift jebod) nad) § 12 
nur bann erforbetlid), wenn bie bas \mittel erljaltenbe ~erfon nid)t "al!3 &utJetläffig be· 
fannt" ift. :Ilas im § 18 entljaltene Glebot: "anbete arfenljaltige Unge&iefermittel" in 
jebem jyalle nur gegen Q:rlauimisfd)ein ab3ugeben, be3ieljt fid), wie aus feinem lillort• 
laut unb feiner !Stellung f)inter bem atfenljaltigen jyliegen,~Ja,~Jier unfeljlbar ljeroorgeljt, 
eben nur auf "anbete" arfenljaltige \mittel, nid)t aber auf bas jyliegenpapier. :Ilas be· 
ftätigt aud) ber nad)fteljenbe Q:rl. ber beteiligten \minifter oom 15. ~uni 1903: 

Zu der Vorschrift in dem § 18 Abs. 2 der Polizeiverordnung über den Handel mit 
Giften wird gegenüber hervorgetretenen Zweifeln bemerkt, daß die Verabfolgung von 
arsenhaitigern Flisgenpapier nicht von der Beibringung eines Erlaubnisscheines ( § 12 
der Polizeiverordnung) abhängig gemacht werden sollte. Es hat indes nicht die Absicht 
bestanden, die Abgabe arsenhaltigen Fliegenpapiers auch von dem Erfordernis der in 
§ 13 der Polizeiverordnung für die Verabfolgung von Giften der Abteilung I urid li 
vorgeschriebenen Empfangsbescheinigung auszunehmen. 

2) Wlle anbeten arfenljaltigen Unge&iefermittel aujier jyliegen.IJapier 
bürfen bagegen nur gegen Q:rlaubnisfd)ein abgegeben werben unb müHen mit einer 
in lillaffet leid)t löslid)en grünen jyarbe gefärbt fein. Wus biefer jyorberung ergibt fid) 
aud), bafll5d)weinfurter Glrün, wenn es als Unge&iefermittel bienen foll, nod) befonber!3 
mit einet waffet1ö!3lid)en grünen jyarbe oermif d)t fein muji. :Ilie jßeftimmung, baii 
arfenljaltige Unge&iefermittel nur gefärbt abgegeben werben bütfen, fd)lieflt jebod) 
burd)aus nid)t bie Wbgabe oon reinem, ungefärbtem ~ltfenif 3u anbeten Sweden 
(natütlid) gegen Gliftfd)ein) aus. 

3 ) iBon ftr~d)ninljaltigen Unge&iefermitteln ift nur bas 15tr~d)ningetreibe 
(15tr~d)ninwei&en ufw.) in ber oben angegebenen Sufammenfe~ung geftattet, bie Wb· 
gabe anbetet ftr~d)ninljaltiget \mittel ift oerboten. :Iliefe jßeftimmung be&ieljt fid) aber 
nur auf ftr~d)nin•"ljaltige" Unge&iefermittel, alfo "ßubereitungen" tJon 15tr~d)nin, 
fd)liejit baljer bie Wbgabe tJon reinem 15tqd)nin &U einem erlaubten Wirtfd)aftlid)en 
Swed, wie a· jß, 3ur iBertilgung tJon \mäufen, ffiaub3eug u. bgl., nid)t aus (Sf.Gl. 28. Wläq 
1898, Sf.Gl.W. 11, 15. 317; :ted)nifd)e Sl'ommiffion für .IJljarm. Wngelegenljeiten 3. ~uli 1900, 
~lj.ß.tg. 1900 !Rt. 74). 
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Aufsicht außerordentliche Maßnahmen zur Vertilgung von schädlichen 
Tieren, z. B. Feldmäusen, zu treffen. 

Gewerbebetrieb der Kammerjäger. 

§ 19. Personen, welche gewerbsmäßig schädliche Tiere vertilgen 
(Kammerjäger), müssen ihre Vorräte von Giften und gifthaltigen Tin
geziefermitteln unter Beachtung der Vorschriften in den §§ 2, 3, 4, 7 und, 
soweit sie die Vorräte nicht bei Ausübung ihres Gewerbes mit sich führen, 
in verschlossenen Räumen, welche nur ihnen und ihren Beauftragten zu
gänglich sind, aufbewahren. Sie dürfen die Gifte und die Mittel an andere 
nicht überlassen. 

§ 20. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. März 1906 in Kraft, mit 
Ausnahme der Bestimmungen über den Verkehr mit arsenhaltiger und arsen
freier Salzsäure und Schwefelsäure, die erst am 1. Juli 1906 Geltung er
langen. Alle entgegenstehenden Verordnungen, insbesondere die Polizei
verordnung vom 24. August 1895- Min.-Bl. f. d. inn. Verw. S. 265- und 
die Bekanntmachung vom 16. Oktober 1901 - Min.-Bl. f. Med. usw. Angel. 
S. 263 - werden von dem gleichen Zeitpunkte ab aufgehoben. 

§ 21. Die für Apotheken über den Handel mit Giften bestehen
den weitergehenden Vorschriften bleiben auch ferner in Kraftl). 

§ 22. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, 
soweit in den bestehenden Gesetzen nicht höhere Strafen vorgesehen sind, 
nach § 367 Nr. 5 des Strafgesetzbuches mit Geldstrafe bis zu einhundert
fünfzig Mark oder mit Haft bestraft2). 

Berlin, den 22. Februar 1906. 
Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

Studt. 
Der Minister des Innern. Der Minister für Handel und Gewerbe. 

I. V.: v. Bischoffshausen. I. A.: von der Hagen. 

Verzeichnis der Gifte. 
Anlage I. 

Abteilung P). 

Akonitin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Arsen, dessen Verbindungen und Zu
bereitungen, auch Arsenfarben, 

Atropin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Brucin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

1 ) ~otjd)tiften übet ben ~anbei mit ®iften jinb nad) m:uf~ebung be~ m:n~angs 
5ut 1Jteujiijd)en m:.)Jot~efetotbnung (j. ®eite 199) nid)t me~t bot~anben, e~ fann ba~et 
mit obigem nut gemeint fein, baji bie ~otjd)tiften übet bie m:bgabe ftatfttJitfenbet m:t3nei• 
mittel in ben m:.)Jot~efen bom 22. ~uni 1896 jotuie bie !Seftimmungen bet m:.)Jot~efen• 
bettieb~otbnung nod) tueitet~in alS in !ttaft befinblid) oll bettad)ten jinb. 

2) m:uf ®tunb bieje~ l,ßatagta.)J~en fönneu nad) einem Urteil be~ st.®. bom 
6. m1ai 1907 (l,ß~.ßtg. 1907 91t. 39) aud) bie 0um ~anbei mit ®iften nid)t befugten 
l,ßetjonen befttaft tuetben, tuenn jie gegen bie !Seftimmungen bet ®iftbetotbnung bet• 
fioflen. ~otau!\lfe~ung füt bie m:ntuenbbatfeit bet ®iftbetotbnung ift nur, bafl ein 
getuetMmäfliget ®ift~anbel botHegt. m:nbetnfaHs tritt § 367, 3 ®tt.®.!S. ein. 

3 ) ~üt bie ®ifte bet m:bteilung 1 gilt folgenbes: 
m:ufbetua~tung: mit m:usna~me bon l,ß~os.)J~ot im ®iftfd)tanf o0ttJ. bet ®ift· 

fammet. 
m:bgabe: gegen ®iftjd)ein unb Q:inttagung ins ®iftbud), bei nid)t als 0ubedäfiig 

befannten l,ßetjonen fotuie bei anbeten atfen~altigen Unge0iefetmitteln alS ~liegen• 
1Ja1Jiet aufletbem nut gegen Q:daubnisjd)ein. 
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Curare und dessen Präparate, 
Cyanwasserstoffsäure (Blausäure), 

Cyankalium, die sonstigen cyan
wasserstoffsauren" Salze und deren 
Lösungen, mit Ausnahme des Ber
liner Blau (Eisencyanür) und des 
gelben Blutlaugensalzes (Kalium
eisencyanür ), 

Daturin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Digitalin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Emetin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Erythrophlein, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen, 

Fluorwasserstoffsäure (Flußsäure), 
Homatropin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Hyoscin (Duboisin), dessen Verbin

dungen und Zubereitungen, 
Hyoscyamin (Duboisin), dessen Ver

bindungen und Zubereitungen, 
Kantharidin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Kolchicin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 

Koniin, dessen Verbindlmgen und 
Zubereitungen, 

Nikotin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Nitroglycerinlösungen, 
Phosphor (auch roter, sofern er 

gelben Phosphor enthält) und die 
damit bereiteten Mittel zum Ver
tilgen von Ungeziefer, 

Physostigmin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen, 

Pikrotoxin, 
Quecksilberpräparate, auch Farben 

außer Quecksilberchlorür (Kalo
mel) und Schwefelquecksilber (Zin
nober), 

Salzsäure, arsenhaltige 1 ), 

Schwefelsäure, arsenhaltige 1 ), 

Skopolamin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen, 

Strophanthin, 
Strychnin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, mit Ausnahme von 
strychninhaitigern Getreide, 

Uransalze, lösliche, auch Uranfarben, 
Veratrin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen. 

Abteilung 22). 

Acetanilid (Antifebrin), 
Adoniskraut, 
Aethylenpräparate, 
Agaricin, 
Akonit-extrakt, -knollen, 

-tinktur, 
Amylenhydrat, 
Amylnitrit, 
Apomorphin, 

-kraut, 

I Belladonna-blätter, -extrakt, -tink
tur, -wurzel, 

Bilsen-kraut, -samen, Bilsenkraut
extrakt, -tinktur, 

Bittermandelöl, blausäurehaltiges, 
Brechnuß (Krähenaugen), sowie die 

damit hergestellten Ungeziefer
mittel, Brechnuß-extrakt, -tinktur, 

Brechweinstein, 

1) Anmerkung: Salzsäure und Schwefelsäure gelten als arsenhaltig, wenn 1 ccm 
der Säure, mit 3 ccm Zinnchlorürlösung versetzt, innerhalb 15 Minuten eine dunklere 
Färbung annimmt. 

Bei der Prüfung auf den Arsengehalt ist, sofern es sich um konzentrierte Schwefel
säure handelt, zunächst 1 ccm durch Eingießen in 2 ccm Wasser zu verdünnen und 1 ccm 
von dem erkalteten Gemische zu verwenden. Zinnchlorürlösung ist aus 5 Gewichts
teilen kristallisiertem Zinnchlorür, die mit l Gewichtsteile Salzsäure anzurühren und 
vollständig mit trockenem Chlorwasserstoffe zu sättigen sind, herzustellen, nach dem 
Absetzen durch Asbest zu filtrieren und in kleinen, mit Glasstopfen verschlossenen, 
möglichst an~efüllten Flaschen aufzubewahren. 

2 ) \}üt bie OJifte ber mbteilung 2 gilt folgenbe~: 
mufbetua~rung: tJOn anbeten lillaren getrennt, tueber über nod) unmittelbar 

neben !Ra~rung~· ober OJenuflmittefn. 
mb gab e: gegen OJiftfd)ein unb (il;intragung in~ OJiftbud), bei nid)t ars auoedäffig 

befannten \j3erfonen auflerbem nur gegen (l;rfaubnisfd)ein. 
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Brom, 
Bromäthyl, 
Bromalhydrat, 
Bromoform, 
Butylchloralhydrat, 
Cala bar-extrakt, -samen, -tinktur, 
Cardol, 
Choräthyliden, zweifach, 
Chloralformamid, 
Chloralhydrat, 
Chloressigsäuren, 
Chloroform, 
Chromsäure, 
Cocain, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Convallamarin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Convallarin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Elaterin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Erythrophleum, 
Euphorbium, 
Fingerhut-blätter, -essig, -extrakt, 

-tinktur, 
Gelsemium-wurzel, -tinktur, 
Giftlattich-extrakt, -kraut, -saft, 

(Laktukarium), 
Giftsumach-blätter, -extrakt, -tink

tur, 
Gottesgnaden-kraut, -extrakt, -tink

tur, 
Gummigutti, dessen Lösungen und 

Zubereitungen, 
Hanf, indischer, -extrakt, -tinktur, 
Hydroxylamin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Jalapen-Harz, -knallen, -tinktur, 
Kirschlorbeeröl, 
Kodein, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Kokkelskörner, 
Kotoin, 
Krotonöl, 
Morphin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 

N arceln, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Narkotin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Nieswurz (Helleborus) grüne, -ex
trakt, -tinktur, -wurzel, 

Nieswurz (Helleborus) schwarze, ex
trakt, -tinktur, -wurzel, 

Nitrobenzol (Mirbanöl), 
Opium und dessen Zubereitungen 

mit Ausnahme von Opiumpflaster 
und -wasser, 

Oxalsäure (Kleesäure) sog. Zucker-
säure), 

Paraldehyd, 
Penta!, 
Pilokarpin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Sabadill-extrakt, -früchte, -tinktur, 
Sadebaum-spitzen, -extrakt, -öl, 
Sankt Ignatius-samen, -tinktur, 
Santonin, 
Scammonia-Harz, (Scammonium)

wurzel, 
Schierling (Konium)-kraut, -extrakt, 

-früchte, -tinktur, 
Senföl, ätherisches, 
Spanische Fliegen und deren wein

geistige und ätherische Zuberei
tungen, 

Stechapfel-blätter, -extrakt, -samen, 
-tinktur - ausgenommen zum 
Rauchen oder Räuchern -, 

Strophanthus-extrakt, -samen, -tink-
tur, 

Strychninhaltiges Getreide 1 ), 

Sulfonal und dessen Ableitungen, 
Thallin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Urethan, 
Veratrum (weiße Nieswurz) -tinktur, 

-wurzel, 
Wasserschierling-kraut, -extrakt, 
Zeitlosen-extrakt, -knallen, -samen, 

-tinktur, -wein. 

1) '1lie 58e~eid)nung "Gliftl)afet" unb "GliftttJei~en" füt fit~d)ninl)altiges ®e· 
treibe ift nad) einem 9Jlin.•58ejd)eib oon 1899 allgemein üblid) unb batf besl)alb aud) 
bei bet ~iniragung in bas Glifibud) angeltJenbei ttJetben. 

!Str~d)ninl)altiges Gleiteibe ift nid)i im Gliftjd)ranf, jonbern untet ben Wlitteln 
ber ::tabelle C auf~ubettJal)ten. 
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Abteilung 31). 

Antimonchlorür, fest oder in Lösung, 
Baryumverbindungen außer Schwer-

spat ( schwefelsaurem Baryum) 2), 
Bittermandelwasser, 
Bleiessig, 
Bleizucker, 
Brechwurzel (Ipecacuanha) -extrakt, 

-tinktur, -wein, 
Farben, welche Antimon, Baryum, 

Blei, Chrom, Gummigutti, Kad
mium, Kupfer, Pikrinsäure, Zink 
oder Zinn enthalten, mit Aus
nahme von: Schwerspat (schwe
felsaurem Baryum), Chromoxyd, 
Kupfer, Zink, Zinn und deren 
Legierungen als Metallfarben, 
Schwefelkadmium, Schwefelzink, 
Schwefelzinn (als Musivgold) Zink
oxyd, Zinnoxyd, 

Goldsalze, 
Jod und dessen Präparate, ausge

nommen zuckerhaltiges Eisenjo
dür und J odschwefel, 

Jodoform, 
Kadmium und dessen Verbindungen, 

auch mit Brom oder Jod, 
Kalilauge, in 100 Gewichtsteilen 

mehr als 5 Gewichtsteile, Kalium
hydroxyd enthaltend, 

Kalium, 
Kaliumbichromat (rotes chromsaures 

Kalium, sogenanntes Chromkali), 
Kaliumbioxalat (Kleesalz), 
Kaliumchlorat ( chlorsaures Kalium), 
Kaliumehrornat (gelbes chromsaures 

Kalium), 

Koffein, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Koloquinthen-extrakt, -tinktur, 
Kreosot, 
Kresole und deren Zubereitungen 

(Kresolseifenlösungen, Lysol, Ly
sosolveol. usw.), sowie deren Lö
sungen, soweit sie in 100 Gewichts
teilen mehr als ein Gewichtsteil 
der Kresolzubereitung enthalten 3 ), 

Kupferverbindungen, 
Lobelien-kraut, -tinktur, 
Meerzwiebel, -extrakt, -tinktur,-wein, 
Mutterkorn, -extrakt (Ergotin), 
Natrium, 
N atriumbichromat, 
Natriumhydroxyd (Ätznatron, Sei-

fenstein), 
Natronlauge, in 100 Gewichtsteilen 

mehr als 5 Gewichtsteile Natrium
hydroxyd enthaltend, 

Paraphenylendiamin, dessen Salze, 
Lösungen und Zubereitungen, 

Phenazetin, 
Pikrinsäure und deren Verbindun

gen, 
Quecksilberchlorür (Kalomel), 
Salpetersäure (Scheidewasser), auch 

rauchende, 
Kaliumhydroxyd (Ätzkali), 
Karbolsäure, auch rohe, sowie ver

flüssigte und verdünnte, in 100 
Gewichtsteilen mehr als 3 Ge
wichtsteile Karbolsäure enthal
tend, 

Kirschlorbeerwasser, 

1 ) lYÜt bie Q:lifte bet 2tbteifung 3 gilt folgenbes: 
2tufbetua1)tung: bon anbeten ~aten getrennt, tuebet übet nocf) unmittelbar 

neben ma1)rung5- ober @enuflmitteln. 
2tbgabe: o1)ne Q:liftfcf)ein unb o1)ne Q:intragung ins Q:!iftbucf), bei nicf)t als 0ubet• 

läffig befannten ~etfonen aber nur gegen Q:tlaubnisfcf)ein. 
2) 9Rit fal~eterfautem 5ßar~t getränftet Q:lifttuei3en ge1)ört alS 5ßar~umberbin· 

bung 3u ben @iften ber 2tbteifung 3 (Sf.@l. 16. ~anuat 1899, Sf.Q:\.2!. II, 6. 351). 
3 ) ,8u ben Shefol3ubereitungen ge1)ören außer ben in bet !Eetorbnung felbft 

genannten insbefonbere nocf) folgenbe ~rä~arate: 5ßadllol, 5ßaoarol, Q:relium, Q:nterol, 
@ermol, Sl'refamin, Sl'refa~ol, Sl'tefin, Sl'refolin, Sfref~lol, Sl'tef~lfäure, Liquor desinfectans, 
.I.J~fitol, .I.J~fo~aft, 9Retafalin, ~1)enolin, 6a~ofarbol, 6a~oftefol, 6a~rol, 6olutol, 6oloeol, 
:l:iftefol, :l:rifrefolamin. 

Q:reolin ift nacf) einem 9RinA~rl. oom 6. 2t~rif 1906 nicf)t als Sl'tefol3ubereitung 
an3ufe1)en. ~iefet Q:tl. lautet: 

Der Handel mit Creolin wird durch die Bestimmungen unserer Polizeiverordnung 
vom 22. Februar 1906 über den Handel mit Giften nicht betroffen. 
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Salzsäure, arsenfreie 1 ), auch ver
dünnte, in 100 Gewichtsteilen 
mehr als 15 Gewichtsteile wasser
freie Säure enthaltend, 

Schwefelkohlenstoff, 
Schwefelsäure, arsenfreie 1 ), auch 

verdünnte, in 100 Gewichtsteilen 

mehr als 15 Gewichtsteile Schwe
felsäuremonohydrat enthaltend, 

Silbersalze, mit Ausnahme von Chlor
silber, 

Stephans (Staphisapria) -körner, 
Zinksalze, mit Ausnahme von Zink

karbonat, 
Zinnsalze. 

Anlage II. 
Giftbuch. 

(Name der ausstellenden Behörde.) 
Nr .... 

Name Wohn-
und ort 

Stand (Woh-
nung) 

Name Wohn· 
und ort 

Stand (Woh-
nung) 

Erlaubnisschein zum Erwerb von Gift. 

Anlage III. 

Der p. (Name, Stand) . . . . . ......... zu (Wohnort und 
Wohnung) .......................... die (Firma) ... . 
wünscht (Menge). . . . . . . . . . . . . . (Name des Gifts) 
. . . . . . . zu erwerben, um damit . . . . . . . . . . . . . . . . (Zweck, 

I 

zu welchem das Gift benutzt ~erden soll) ................. . 
Gegen dieses Vorhaben ist diesseits nach stattgefundener Prüfung 

nichts zu erinnern. 

. . . . , den . . . ten . . . . . . . . 19 . . . 

(Bezeichnung der ausstellenden Behörde) 

(N amensunterschrift) (Siegel) 

Dieser Schein macht die Ausstellung einer Empfangsbescheinigung 
(Giftschein) gemäß § 13 nicht entbehrlich. Er verliert mit dem Ablaufe 
des vierzehnten Tages nach dem Ausstellungstage seine Gültigkeit, sofern 
etwas anderes oben nicht ausdrücklich vermerkt ist. 

1) Anmerkung: Siehe Anmerkung zu Abteilung I. 
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Nr.. . (des Giftbuchs). Anlage IV. 

Giftschein. 
Von (Firma des abgebenden Geschäfts) ................ . 

zu (Ort) ..................... bekenne ich hierdurch ... . 
(Menge) ....... (Name des Gifts) ........ zum Zwecke de .. . 
. . . . . . . . . . . wohl verschlossen und bezeichnet erhalten zu haben. 

Der aus einem unvorsichtigen Gebrauche des Giftes entstehenden Ge
fahren wohl bewußt, werde ich dafür Sorge tragen, daß dasselbe nicht in 
unbefugte Hände gelangt und nur zu dem vorgedachten Zwecke verwendet 
wird. 

Das Gift soll durch . . . . . . . . . . . abgeholt werden. 
(Wohnort, Tag, Monat, Jahr 

und Wohnung.) 
(Name und Vorname, 

Stand oder Beruf des Erwerbers.) 
(Eigenhändig geschrieben.) 

(Zusatz, falls das Gift durch einen anderen abgeholt wird.) 
Das oben bezeichnete Gift habe ich im Auftrage des . . . . . . . .. 

(Namen des Erwerbei's) in Empfang genommen und verspreche, dasselbe 
alsbald unversehrt an meinem Auftraggeber abzuliefern. 
(Ort, Tag, Monat, Jahr.) (Name und Vorname, 

Stand oder Beruf des Abholenden.) 
(Eigenhändig geschrieben.) 

Zulassung zum. Gifthandel. 

ilurd) bie I,J3oli3eiberorbnung bom 22. lrebruar 1906 ift bie m-usübung bes 
®ift'f)anbets unb atvat fotvo'f)l innet'f)alb bet m-pot'f)efen tvie in ben übrigen ®ift· 
'f)anblungen etfd)öpfenb geregelt. 91id)t betül)rt bon ber lßerorbnung ift aber 
bie lrtage ber ,8ulaffung 3um ®ift'f)anbel. .pietüber befiel)t eine ffieil)e befonberer 
58eftimmungen, bie allerbings nur für ben ®iftl)anbel auflerl)alb ber m-+>ot'f)efen 
in 58etrad)t fommen, ba bet m-+>otl)efer auf ®runb feiner 58etrieb5bered)tigung 
aud) 3um lßertrieb ber ®ifte ol)ne tveiteres bered)tigt ift. ilie @etv.O. für ba5 
ileutfd)e ffieid) 'f)at es im § 34 (f. 6. 7) ben Banbe5regierungen übetlaffen, 
uor&ufd)reiben, "baß 3um ,Panbel mit ®iften befonbere ®enel)migung etforbet• 
lief) ift." ilie5 ift für bie älteren @ebiet5teile bon $reuflen gefd)el)en in bet mn
gemeinen $reuflifd)en ®etverbeorbnung bom 17. ~anuar 1845 in ber lraffung 
ber lnobelle bom 22. ~uni 1861 ($t.®.6. 6. 441). 

Preußische Gewerbeordnung. Vom 22. Juni 1861. 
§ 49 Abs. 1. Denjenigen, welche Gift~ feilhalten 1 ) . . • wollen, ist der 

Beginn des Gewerbebetriebes erst dann zu gestatten, wenn sich die Be
hörden2) von ihrer Zuverlässigkeit in Beziehung auf den beabsichtigten 
Gewerbebetrieb überzeugt haben3). 

1) j)'lad) biefet gefe~lid)en @tunblage ift, ttJie baß §t.@. am 4. 3uli 1898 (§t.@.2(. II, 
®. 326) entfd)ieben ~at, bet @tofl~anbel mit @iften, fofetn et mit einem "\Jeil· 
~alten" nid)t oetbunben ift, nid)t fon0effion!3t.Jflid)tig. 

2) Übet 2lnttäge auf ~tteilung bet @iftfonaeifion befd)lieflt nad) bem ßu· 
ftänbigfeiUlgefe~ oom 1. 2luguft 1883 (§ 114) bet streiß·(®tabt-)2lusfd)ufl, b0ttJ. in ben 
0u einem Eanbfteife ge~ötigen ®täbten mit me~t alS 10 000 ~inttJo~netn bet !Ulagifttat 
(f. jJuflnote 3 auf ®eite 6). 

8) ~ie ~tteilung bet @iftfon0effion batf in \ßteuflen nut bann oetfagt ttJetben, ttJenn 
es bem @ettJetbetteibenben an bet etfotbedid)en ßuoet1äffigfeit fe~lt, nid)t abet ttJeil 
fein ~ebütfnis oot~anben fei. ~ine \ßtüfung bet ~ebütfnisftage ift in bet t.Jteuflifd)en 
@ettJetbeotbnung oom 17. 3anuat 1845 nid)t ootgefe~en (~e0itfsausfd)ufl !Uletfebutg 
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iJür bie neu erroorbenen ~anbesteile ®d)Iesroig·Sjo!ftein, .sjannot>er unb 
Sjeffen-9Caffau, für roeld)e bie l,ßreufiifd)e @ero.O. nid)t t>öllige @ü!tigfeit erlangt 
l)at, ift bie S'ron3effioni3t:Jflid)tigfeit bei3 @ift1)anbeli3 burd) befonbere l,ßoli3ei· 
t>erorbnungen ber Obert:Jräfibenten eingefül)rt roorben, roe!d)e lauten: 

Provinz Schleswig-Holstein. P.V. vom 5. Juli 1898 und 6. Januar 1902. 
§ l. Zum Handel mit Giften, soweit derselbe nicht in Apotheken 

betrieben wird oder als Großhandel anzusehen ist, ist die zuvorige Ge
nehmigung des Kreisausschusses, in Stadtkreisen des Stadtausschusses, in 
den einem Landkreise angehörigen Städten von mehr als lO 000 Einwohner 
des Magistrats erforderlich. 

§ 2. Als Gifte im Sinne dieser Polizeiverordnung gelten die in dem 
nachstehenden Verzeichnis aufgeführten Drogen, chemischen Präparate und 
Zubereitungen 1 ). 

§ 3. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, 
welche die Annahme rechtfertigen, daß dem Nachsuchenden die für den 
beabsichtigten Handel erforderliche Zu ver lässig ke i t fehlt. 

Provinz Hannover. P.V. vom 24. Mai 1898 und 18. März 1902. 
l. Die Berechtigung zum Handel mit Giften und gifthaltigen Waren 

außer in Ausübung des Apothekergewerbes ist, soweit der Verkauf nicht 
ausschließlich an Wiederverkäufer stattfindet, von einer besonderen Er
laubnis des Kreis-(Stadt-)Ausschusses abhängig. Dieselbe darf nur an 
Personen erteilt werden, welche in Beziehung auf den beabsichtigten Ge
werbebetrieb für zuverlässig zu erachten sind. 

Bei Erteilung der Erlaubnis ist auszusprechen, auf welche Gifte oder 
auf welche Klassen von Giften sich dieselbe erstreckt. 

Als Gifte und gifthaltige Waren im Sinne dieser Polizeiverordnung 
gelten die in Anlage I der Polizeiverordnung der Minister der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, des Innern und für Handel und 
Gewerbe über den Handel mit Giften, vom 24. August 18952) aufgeführten 
Drogen, chemischen Präparate und Zubereitungen, und die später etwa 
erfolgenden Ergänzungen dieses Verzeichnisses. 

§ 2. Die Genehmigung (§ 1 Abs. 2) darf nur zum Verkauf von solchen 
Giften und gifthaltigen Waren erteilt werden, welche nicht nach der Ver
ordnung vom 22. Oktober 1901 (R.G.Bl. S. 380) 3 ), sowie den hierzu etwa 
noch ergehenden Ergänzungsbestimmungen ausschließlich in Apotheken 
feilgehalten werden dürfen. 

27. 3utti 1902, ~1).3tg. 1903 9h. 4; 5Beßirfsausfd)ufl 5Bromberg 28. l5e1Jtember 1906, 
~1).3tg. 1907 iRr. 30). 

:!:>ie J,Jreuflifd)e ~tusfül)rungsantoeifung ßUr ffieid)s•@eto.D. tJom 1. ffilai 1904 befugt 
l)iequ: 

Im früheren Geltungsbereiche der Preuß. Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 
darf gemäß § 49 a. a. 0. der Gifthandel nur von denjenigen betrieben werden, von deren 
Zuverlässigkeit in Beziehung auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb sich die Behörden 
vorher überzeugt haben. Zu diesem Zwecke kann dem Antragsteller, sofern er nicht 
die A p pro batio n als Apotheker besitzt, die Beibringung eines Zeugnisses des 
Kreisarztes darüber aufgegeben werden, daß er die zur Erkennung und vorschrifts. 
mäßigen Behandlung der betreffenden Gifte und gifthaltigen Stoffe erforderliche Sach
kenntnis besitzt. 

lBgl. 1)ier5u aud) § 56 ber :!:>ienftantoeijung für bie Sfreisär5te (f. (Seite 184). 
1 ) :I>as lBeqeid)nis entjJ,Jrid)t bemjenigen ber ~.·lB. über ben S)anbel mit @iften. 
2) ~e~t ~-·lB. tJom 22. ~ebruar 1906. 
3 ) 5. (Seite 39. 
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Provinz Hessen-Nassau. P.V. vom 20. April1899 und 23. Mai 1902. 

§ 1. Das Feilhalten und der Verkauf der in der Anlage I der Polizei
verordnung der Herren Minister für Handel und Gewerbe, der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten und des Innern vom 24. August 
18951) aufgeführten und der in etwaigen Nachträgen zu jener Polizei
verordnung noch aufzuführenden Gifte ist außer den Apothekern nur den
jenigen Personen gestattet, die hierzu eine besondere Genehmigung er
halten haben. Diese Vorschrift findet auf den Großhandel mit Giften keine 
Anwendung. 

§ 2. Über Anträge auf Erteilung der Genehmigung zum Feilhalten 
und Verkauf der im § 1 bezeichneten Gifte beschließt der Kreis-(Stadt-) 
Ausschuß, . in den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als 
10 000 Einwohnern der Magistrat. 

§ 3. Die um die Genehmigung nachsuchenden Personen müssen durch 
ein nicht über vier Wochen altes Zeugnis ihrer Ortspolizeibehörde ihre 
Volljährigkeit, Unbescholtenheit und Zuverlässigkeit nachweisen. 

?lliie bie ~tteifung ber ®iftfon&effion tJOn bem Wacf.Jtueife ber Suoedäffig< 
feit ab~ängig ift, fo fann fie aud) f.t:Jäter, tuenn aus 4lanbiungen ober Unter< 
laffungen ber !.mangel ber erforberlid)en Suoerläffigfeit er~ellt, tuieber & u rü cf< 
genommel} tuerben. )Bgl. ~ierüber §53 ber @etu.O. (@5. 12). 

~ine Übertuad)ung be~ ®ift~anbel~ aufler~alb ber ~.t:Jot~efen 
finbet fiatt einmal burd) Sfommiffare ber Drt5-!Joli&eibe~örbe auf @mnb be~ 
!.min.<~rl. oom 22. 'Ile&ember 1902 (f. @5. 45) unb &tueitew burd) bie Sfrei~< 
är&te auf @mnb be~ § 54 bet 'Ilienftantueifung für bie Sfrei~äqte (f. @5. 184). 
Sm ~nfd)Iufl an biefe \Beftimmungen erging nad)fte~enber 

Min.-Erl., betr. die Revisionen der Lagerräume und Verkaufsstätten für Gifte. 
Vom 17. April 1903. 

Der Erlaß vom 18. Juli 1896 bestimmt zur Sicherung des Vollzuges 
der Anordnungen der Polizeiverordnung vom 24. August 1895 über den 
Handel mit Giften, daß in Zwischenräumen von etwa zwei Jahren unver
mutete Revisionen der Lagerräume und Verkaufsstätten für Gifte statt
zufinden haben. Nach den §§ 54 und 55 der Dienstanweisung für die Kreis
ärzte vom 23. März 1901 liegt jetzt dem Kreisarzte die Überwachung des 
Handels mit Giften unter Beobachtung der vorbezeichneten Polizeiverord
nung ob. Das Ergebnis der von dem Kreisarzte abgehaltenen Revisionen 
gelangt durch die alljährlich zu erstattenden Gesundheitsberichte zur 
Kenntnis der Zentralinstanz. 

Die angeordneten anderweiten Besichtigungen der Lagerräume und 
Verkaufsstätten für Gifte erscheinen hiernach nicht mehr erforderlich, zu
mal für dieselben durch meinen, des unterzeichneten Ministers der Medizinal
angelegenheiten, ergangenen Erlaß vom 22. Dezember 1902 entsprechend 
gesorgt ist. Die Bestimmungen des eingangs gedachten Erlasses vom 18. Juli 
1896 werden daher hiermit aufgehoben. 

Berlin, den 17. April 1903. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 
I. A.: Förster. 

Der Minister des Innern. Der Minister für Handel und Gewerbe. 
I. V.: von Bischoffshausen. I. V.: Lohmann. 

1) 0<e~t ~AB. oom 22. iYeoruar 1906. 
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XVIII. Besichtigung der Apotheken. 
~e @runbfäbe, nad) be~en bie WlJotqdenrebifionen erfolgen, finb niebet~ 

gelegt in nad)fteqenbet Wnltleifung bes mtnifiets, bie augleid) mit bet iebt geltenben 
WlJotqefenbetriebSotbnung etlaffen ltlutbe. 

Anweisung f"ür die andliehe Besichtigung der Apotheken. 
Vom 18. Februar 1902. 

Allgemeines. 

§ 1. Jede Apotheke, Zweig-, Krankenhaus- wie ärztliche Hausapo
theke ist innerhalb dreier Jahre mindestens einer amtlichen, vorher geheim 
zu haltenden Besichtigung in unregelmäßigen Zwischenfristen, jede neu 
errichtende Apotheke vor, jede verlegte nach der Eröffnung des Betriebes 
möglichst bald, nachdem die Fertigstellung der Einrichtung dem Regierungs
präsidenten angezeigt ist, einer amtlichen Besichtigung zu unterziehen. 

§ 2. Die Besichtigung wird von Bevollmächtigten des Regierungs
präsidenten, nämlich dem zuständigen Regierungs- und Medizinalrat·e, 
welcher ausnahmsweise durch einen Kreisarzt vertreten werden kann, und 
mindestens einem für diesen Zweck und auf die Geheimhaltung des Be
sichtigungstermins verpflichteten Apo t h e k e n besitze r 1 ) ausgeführt. 

§ 3. Beim Ausscheiden eines der zurzeit tätigen pharmazeutischen 
Bevollmächtigten fordert der Regierungspräsident den Vorstand der 
Apothekerkammer auf, nach Anhörung der Apothekenbesitzer des Re
gierungsbezirkes drei bis fünf Apotheker des Bezirkes zur Auswahl eines 
oder mehrerer pharmazeutischen Bevollmächtigten binnen einer Ausschluß
frist in Vorschlag zu bringen. Werden sämtliche Vorschläge beanstandet, 
so ist die Aufforderung zu wiederholen; werden auch die neuen Vorschläge 
verworfen, so bestimmt der Regierungspräsident nach Anhörung des Re
gierungs- und Medizinalrats die Bevollmächtigten. Als pharmazeutische 
Bevollmächtigte sind nur Apothekenbesitzer zuzuziehen, deren Apotheke 
sich dauernd in gutem Zustande befindet. Mit Genehmigung des Ministers 
der Medizinalangelegenheiten kann ausnahmsweise ein früherer Apo
t h e k e n besitze r als pharmazeutischer Bevollmächtigter berufen werden. 

§ 4. Die Bevollmächtigten bilden eine Kommission und handeln 
gemeinschaftlich unter gleicher Verantwortlichkeit für jeden Einzelbefund. 

§ 5. Ein Besichtigungsplan für das Jahr wird nicht vorweg auf
gestellt. Der Regierungspräsident erteilt dem Regierungs- und Medizinal
rat zur Vornahme der Apothekenbesichtigungen eine schriftliche Ermäch
tigung für den dreijährigen oder einen längeren Zeitraum. Der Regierungs
und Medizinalrat ist für Erledigung aller Besichtigungen innerhalb dreier 
Jahre verantwortlich. Nahe beieinander gelegene Apotheken dürfen nicht 
in unmittelbarer Reihenfolge besichtigt werden. 

§ 6. Der Kreisarzt und der Apothekenbesitzer dürfen an ihrem 
Wohnort keine Besichtigung ausführen2), nur in Städten mit mehr als 
100 000 Einwohnern können die Besichtigungen dem Kreisarzt übertragen 

1) Über bie Q:lebü~ren bet 4J~arma5eutifcf)en !8ebollmäcf)tigten f. ®eite 117. 
2) ~iefe !8eftimmung fte~t mit ber allgemeinen ®tellung bes !rreisaqtes ben 

2!4Jot~efern gegenüber (f. ~enftantueifung für bie !rteiSät5te, ®.182) unb mit bem § 28 ber 
ffiebifiousantueifung, tuonacf) ber !rteisar5t alle 2Ipot~efen feines !rteifes jä~tlicf) einmal 
3u muftern ljat, in einem getuiflen ~ii>etf~tud)e. 91ad) obigem \l3atagta~lj i>ütfte i>et 
!rreisar5t bie 2Ipot~efen feines m!o~nortes übet~aupt amtlicf) nicf)t betreten. 
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werden; auch darf ein dort ansässiger Apothekenbesitzer als pharmazeu
tischer Bevollmächtigter mitwirken, jedoch nicht bei der Besichtigung der 
seiner eigenen Apotheke zunächst belegenen Apotheke. 

§ 7. Zu jeder Besichtigung ist der zuständige Kreisarzt vertraulich 
einzuladen; er hat, falls nicht triftige Gründe ihn hindern, zu erscheinen, 
wenn eine Apotheke an seinem Wohnorte besichtigt wird. 

Die Besichtigung. 

§ 8. Die Besichtigung soll in der Regel bei Tageslicht nicht vor 
8 Uhr vormittags stattfinden und mit einem kurzen Rundgange durch 
sämtliche Geschäftsräume beginnen, damit die Bevollmächtigten Gelegen
heit haben, zunächst einen allgemeinen Überblick über die Geschäftsführung 
in den einzelnen Räumen, insbesondere betreffs der Ordnung und der 
Sauberkeit zu gewinnen und etwaige Betriebsunregelmäßigkeiten fest
zustellen. 

§ 9. In demjenigen Raume, in welchem beim Rundgange Vorschrifts
widrigkeiten bemerkt worden sind, beginnt nach beendetem Rundgange die 
eingehende Besichtigung, sonst in der Offizin. Hier, wie in allen 
Vorratsräumen müssen die Arzneimittel, welche einer chemischen oder 
physikalischen Prüfung nicht unterliegen, genau nach ihren sinnlich wahr
nehmbaren Eigenschaften auf ihre Güte und Brauchbarkeit geprüft, die 
unbrauchbaren ausgeschieden und, soweit sie nicht durch Umarbeiten 
wieder brauchbar gernacht werden können, unter Zustimmung des 
Apothekenvorstandes sofort in Gegenwart der Bevollmächtigten ver
nichtet werden 1 ). Falls der Apothekenvorstand Einspruch gegen die Be
anstandung einer Ware erhebt, ist dieselbe unter Dienstsiegel des bevoll
mächtigten Medizinalbeamten und Privatsiegel des Apothekenvorstandes 
dem Regierungspräsidenten zur Entscheidung zu überreichen. Mit vor
schriftswidrig vorrätig gehaltenen Arzneibereitungen ist in gleicher Weise 
zu verfahren 2). 

§ 10. Das Umarbeiten von Arzneimitteln, welche wieder brauch
bar gemacht werden können, ist tunliehst während der Anwesenheit der 
Bevollmächtigten vorzunehmen. Wenn sich das sofortige UmarbE)iten als 
nicht ausführbar erweist, so ist Vorsorge zu treffen, daß ein Verkauf oder 
Verbrauch der als unbrauchbar ausgeschiedenen Waren ausgeschlossen wird. 

1 ) Q:ine iBernid)tung unbraud)baret ~t5neimittel batf nur unter ßuftimmung 
bei3 ~votl)efenoorftanbi3 erjolgen. Q:rteilt biefet feine Q:intvilligung nid)t, fo ift eine iBet• 
nid)tung gefe~Iid) un&uläffig. ~ud) im getid)tlid)en iBerfal)ren fann in fold)en ~ällen 
nid)t auf iBetnid)tung etfannt tvetben. ~enn ßutvibetl)anblu,ngen gegen bie ~Votl)efen· 
betrieMtJotfd)tiften (§ 367 .. 5 ®tr.CS.US.) finb jttafted)tlid) Ubertretungen. Q:ine Q:in· 
5iel)ung oon cs.legenftänben ·* aber nad) § 40 ®tt.cs.I.IS. (f. ®eite 105) nm bei iBetbted)en 
unb iBergel)en ßUläffig, bei Ubertretungen nid)t. 0n biefen ~ällen fann bal)et aud) nid)t 
nuf iBetnid)tung etfannt tvetben (.Ir.@. 7. ~Vtil 1898, .lr.cs.l.~. 11, ®. 243). 

2) 9Jiaflgebenb füt eine ettvaige 0noettval)tungnal)me ober ISefd)lagnal)me 
ootfd)tiftstvibtiget ~t5neimittel finb Iebiglid) bie §§ 94-98 bet ®tt.l,ß.C. (f. ®eite 112). 
~anad) ift &Ut 0noertval)tungnal)me ober ®id)erftellung aud) bet 9Jiebi&inalbeamte 
unb ~Votl)efemeoifot befugt. ~ie ISefd)lagnal)me llagegen ftel)t nur bem ffiid)ter 5u, 
bei iliefal)r im lßer3uge aud) ber @ltaat6antvaltfd)aft oller benienigen l,ßoli3ei· unb @lid)er• 
1)eitsbeamten, tveld)e alS ~ilfsbeamte bet ®taatsantvaltfd)aft ben ~notbnungen bet• 
felben ~olge 5u Ieiften l)aben. ~iet5u gel)öten u. a. bie .lrriminalfommiffare, l,ßoli&ei· 
fommijfare, ~mtstJorftel)et; bie vlJatma&eutifd)e ffieoifionsfommijfion aber fid)er nid)t. 
'tlafl insbefonbere bem 9Jiebi&inalbeamten bei ffieoifionen ein ISefd)lagnal)mered)t ol)ne 
ßu&klJung ber DrtslJoli&ei nid)t &uftel)t, l)at bas ffi.cs.l. in einet Q:ntfd)eibung oom 
22. ~ebtuar 1900 (.lr.cs.l.~. III, S. 370) bargelegt 
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Minderwertige Waren dürfen, abgesehen von den lediglich zu tech
nischen Zwecken dienenden, nicht geduldet werden. 

§ 11. Die Besichtigung erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften der 
Apothekenbetriebsord.nung: dabei ist aber in jedem Falle. den be
sonderen Verhältnissen entsprechend Rechnung zu tragen. 

§ 12. In jeder Apotheke müssen gefordert werden: tadellose Arznei
mittel, Ordnung und Sauberkeit. 

§ 13. Besondere Aufmerksamkeit ist den zur Aufbewahrung von über
schießenden Vorräten bestimmten Räumen und Behältnissen zu 
widmen; auch diese müssen ordentlich gehalten sein. 

§ 14. Der bevollmächtigte Medizinalbeamte prüft die Bescheinigungen 
über die Richtigkeit der Wagen und Gewichte, die Taxierung von 
mindestens zehn herausgegriffenen ärztlichen Verordnungen, die Persona
lien des Apothekenvorstandes, der Gehilfen und der Lehrlinge und nimmt 
die Verhandlung über die Besichtigung nach dem beigefügten 1 ) Muster auf, 
welchem weitere Bemerkungen der Bevollmächtigten, soweit erforderlich, 
hinzuzufügen sind. Der pharmazeutische Bevollmächtigte führt die chemische 
und physikalische Prüfung der dazu geeigneten, im Arzneiverzeichnis mit 
einem Stern bezeichneten2), sowie auch anderer vorrätiger, namentlich 
solcher Mittel, welche erfahrungsgemäß oft verfälscht werden oder ver
derben, nach Vorschrift des Arzneibuches aus. Beanstandungen werden 
in die Verhandlung eingetragen. 

§ 15. Der Apothekenvorstand hat folgende Bücher und Papiere3) 
auf Erfordern vorzulegen: 

1. das Arzneibuch für das Deutsche Reich, 
2. die Arzneitaxe und die vorhandenen ärztlichen Verord

nungen<!.) des laufenden Jahres, 
3. die reichs- und landesgesetzlichen, sowie die reglementarischen Be

stimmungen über das Apothekenwesen, 
4. die in einem Aktenhefte vereinigten, auf die Apotheke bezüglichen 

behördlichen Verfügungen in Druckexemplaren oder Originalen 
nach dem Datum geordnet und den Bescheid über die letzte amt
liche Besichtigung. 

5. die eichamtliehen Bescheinigungen über die Nachprüfung 
der Wagen und Gewichte, 

6. die Urkunden über die Betriebs- und Besitzberechtigung, 
7. die Approbation und den Vereidigungsnachweis, 
8. das Arbeitstagebuch, 
9. das Giftverkaufsbuch nebst den Belegen (Giftscheine), 

10. das über den Empfang und die Abgabe von tierischemIm pfstoff 
geführte Buc'h, 

1) ~ie beigegebene Wnlage I ijt ~iet nid)t mit aogebmcft. 
2) 6. !Seite 234. t:\:in 9J1in.•t:\:tl. oom 21. !Se.ptemoet 1898 oeftimmt, baji "bie IBe· 

oollmäd)tigten 3ut IBe~eoung ettoaiget 3toeifel unb lillibetf.)Jtüd)e bei ben ffietJifionen 
ftet5 je ein t:\:Fm.)Jlat be5 Wqneimitteloeqeid)niffes bei bet IBejid)tigung mit fid) 3u 
fü~ten ~allen". 

la) )Bgl. ~iet3u § 26 bet W.pot~efenoetrieMotbnung (f. Seite 232). 
4 ) ~ie )Bet.pflid)tung bes W.pot~efet5, bei ffieoifionen ben Sfommifiaten "einige 

l_ßafete ta!iettet ffieße.pte" ooqulegen, finbet in :titel II § 2 bet tetJ. W.p.D. (f. 
6. 195) i~te ted)tlid)e IBegrünbung. Wnbererfeits toitb aUerbing5 bem W.pot~efen• 
tJotftanb in § 35 ber W.p.IB.D. (j. 6. 238) verboten, bie tJot~anbenen ät3tlid)en )Ber• 
orbnungen anbeten l.ßetjonen als bem tJetotbnenben 2l:t3te, bem Sftanfen unb bejjen 
\Beauftragten ober )Bertreter 3u 3eigen. 

Bö t t g er, Apothekengesetze. 3. A ufl. 20 
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11. die vorhandenen Unterrichtsmittel, einschließlich einer Pflanzen
sammlung oder g.uter Abbildungen von Pflanzen. 

§ 16. Approbierte Gehilfen haben ihre Approbation, nicht 
approbierte ihre Gehilfen- und sonstigen Zeugnisse, Lehrlinge ihr amts
ärztliches Zulassungszeugnis nebst dem Nachweis über die vorgeschriebene 
wissenschaftliche Vorbildung (Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
5. März 1875 § 4 Z. 1) 1 ), eine selbst zusammengestellte Pflanzensammlung, 
das Arbeitsbuch und die eigenen wissenschaftlichen Bücher 2 ) vorzulegen. 
Lehrlinge sind in der Botanik, Chemie, Physik, Pharmakognosie und 
Gesetzeskunde der Dauer der Lehrzeit entsprechend zu prüfen und, falls 
sie eine undeutliche Handschrift haben, auf die Vervollkommnung derselben 
aufmerksam zu machen. 

§ 17. Der Apothekenvorstand und dessen Geschäftspersonal sind ver
pflichtet, den Bevollmächtigten bereitwillig entgegenzukommen und 
berechtigten Forderungen derselben zu entsprechen. 

§ 18. Die Verhandlung(§ 14) ist nach Vor- oder Durchlesung von 
den Bevollmächtigten und dem Apothekenvorstand, sowie von dem etwa 
anwesenden Kreisarzt zu vollziehen. Ern wendungendes Apotheken
vorstandes gegen Inhalt oder Wortlaut der Verhandlung sind nebst der 
Begründung vor der Vollziehung von den Bevollmächtigten aufzunehmen. 

§ 19. Ein Verzeichnis der beanstandeten Arzneimittel ist dem 
Apothekenvorstand mit der Weisung zu hinterlassen, die unbrauchbaren 
Waren unverzüglich aus dem Geschäft zu entfernen. Handelt es sich um 
unwesentliche Mängel, welche bereits während der Besichtigung be
seitigt sind, so ist die Erledigung in der Verhandlung zu vermerken. 

§ 20. Der Regierungspräsident erläßt auf Grund der Verhandlung 
mit tunliebster Beschleunigung einen Bescheid und erteilt dem oder den 
pharmazeutischen Bevollmächtigten Abschrift desselben. Soweit es sich 
um die Abstellung vorgefundener Mängel handelt, ist dieselbe inner
halb einer bestimmten Frist dem Apothekenvorstand aufzugeben3). 

§ 21. Die Vorstände der beteiligten Apotheken haben nach Ablauf 
der gestellten Frist über die Erledigung jeder einzelnen Beanstan
dung an den Regierungspräsidenten durch Vermittlung des Kreisarztes 
zu berichten. Die Erledigung der Bescheide ist von dem zuständigen 
Kreisarzt, und zwar für Apotheken seines Wohnortes alsbald, für die übrigen 
Apotheken des Bezirkes gelegentlich anderweiter dienstlicher Tätigkeit an 
dem betreffenden Ort oder bei der Jahresmusterung (§ 28) zu überwachen. 

§ 22. Im allgemeinen ist jede Besichtigung an einem Tage mit 
acht Arbeitsstunden auszuführen. Für die Besichtigung großer Apo
theken und beim Vorliegen zahlreicher oder grober Unregelmäßigkeiten 
sind zwei Tage zulässig. 

§ 23. Bei groben Unregelmäßigkeiten können vom Regierungs
präsidenten Nachbesichtigungen auf Kosten des Apothekenvor-

1 ) ~e~t \lltüfungsorbnung füt m:vot~efet oom 18. Wtai 1904 (1. ®eite 18). 
2) ~ie lJOtbetung, bafl bet ~e~tling eigene tvifienjdjaftlidje 5Südjet beji~en mufl, 

ift jonft nitgenbs et~oben. ~5 ift oielme~t fotvo~l in § 15 bet ffietJijionsantveijung tvie 
in ben §§ 26 unb 44 ber 12:q.J.5B.ü. gejagt, baji ber 2!1Jot1)efenllotftanb füt bie erfotber• 
lidjen Untmidjtsmittel 3u jotgen ~at. 2ludj bet 5Seji~ eines eigenen 2lqneibudje5 tvirb 
je~t bom ~el)tling nidjt me~t gefotbett. 9lut eine jelbft angelegte \llflan3enjammlung 
unb ein 2ltbeitsbudj muf3 et befi~en. 

3) Werben in bem 5Befdjeib unbetedjtigte 5Seanftanbungen angefü~tt unb 
beten ~tlebigung bann im ",ßtvangßtvege" (f. § 30) tJetlangt, fo jte~t bem 2l1Jot~efer 
bie 5Sefdjteitung bes ~ettvaltungsftteittJetfn~tens offen (f. ®eite 185 ). 
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standesl) so lange angeordnet werden, bis der ordnungsmäßige Zustand 
hergestellt ist. Über die Nachbesichtigung ist eine vollständige Verhand
lung aufzunehmen, aus welcher hervorgehen muß, daß auch diese neben 
der Abstellung der bei der ersten Besichtigung erhobenen Beanstandungen 
den Gesamtbetrieb im Auge gehabt hat. Nachbesichtigungen müssen in 
der Regel drei Monate nach Erlaß des Bescheides ausgeführt werden. 

§ 24. Die Kosten für die Besichtigungen fallen der Staatskasse 
zur Last; die für Nachbesichtigungen im Falle des§ 23 erwachsenden 
Kosten trägt der Apothekenvorstand2). Wenn der mangelhafte Zustand 
einer Apotheke nicht auf Nachlässigkeit des Vorstandes, sondern nur auf 
ungünstige Verhältnisse, z. B. längere Krankheit, Mittellosigkeit, zurück
zuführen ist, so sind die Kosten für die Nachbesichtigung auf die Staats
kasse zu übernehmen. 

§ 25. Für die Besichtigung der Krankenhaus- und ärztlichen 
Hausapotheken sind die§§ 49-51 der Apothekenbetriebsordnung maß
gebend. Die Bevollmächtigten müssen die Genehmigungsurkunde, die 
Approbation oder den Befähigungsnachweis des Betriebsleiters, das Kranken
tagebuch und das Belegbuch über die Herkunft der Arzneimittel, sowie das 
Deutsche Arzneibuch und die Arzneitaxe, diese jedoch nur in ärztlichen 
Hausapotheken, einsehen und prüfen, ob in letzteren die Bestimmungen 
über Abgabe und Preise der Arzneimittel innegehalten sind. Auf Zweig
apotheken finden die Bestimmungen über die Apotheken entsprechende 
Anwendung. 

§ 26. Homöopathische Abteilungen in Apotheken, sowie ärzt
liche homöopathische Hausapotheken werden auf Grund der be
stehenden Vorschriften und gemäß § 52 der Apothekenbetriebsordnung 
besichtigt. 

§ 27. Soweit möglich, haben die Bevollmächtigten auch Drogen
hand! ungen, welche an demselben Orte sich befinden wie die besichtigten 
Apotheken, nach den darüber bestehenden Vorschriften 3) zu besichtigen. 

§ 28. Der Kreisarzt hat alle Apotheken seines Bezirkes einmal jähr
lich, soweit tunlieh gelegentlich anderweiter Dienstreisen, außerordentlich 
und unangemeldet zu besuchen und namentlich hinsichtlich der Ordnung 
und der Sauberkeit in den Räumen, wie an und in den Arzneibehältnissen 
und Arbeitsgeräten, aber nur im allgemeinen zu mustern, ungünstige Be
funde, sowie zu seiner Kenntnis gelangende Unregelmäßigkeiten im Ge
schäftsbetriebe dem Regierungspräsidenten anzuzeigen. Bei dieser Muste
rung sind etwa vorhandene Lehrlinge nach Vorschrift zu prüfen 4'). 

1 ) 1:>ie l)ier unb im § 24 entl)altene \)'eftfe~ung, bafl bie Sl'often ber \JiadjoefidJ· 
tigungen tJom W~otl)efentJorftanb ~u tragen finb, entoeljrt ber ffiedjtsfraft. ~as ü.~.@. 
l)at unter bem 18. \)'eoruar 1907 (\ßl).,Stg. 1907 mr. 11) l)ier~u entfdjieben: "\)'ür amt· 
lidje ffietJifionen unb .\)anblungen l)aoen \ßritJat~erfonen nur in bem \)'alle bie .\l'often 
auf~uoringen, wenn in ben @efe~en eine entf~redjenbe ~orfdjrift entl)alten ift. ~er 
Gdjlufl: ba nadj ber retJibierten W~otljeferorbnung tJon 1801 bie Gtabtfämmereien unb 
bie W~otl)efer bie ffietJifionilfoften ~u tragen l)aoen, fo müffen bie W~otl)efer bie Sl'often 
ber \JiadjretJifionen aufbringen, erfdjeint nidjt einwanbfrei. ~in ffiedjtsfa~, bafl ber· 
ienige, weldjer burdj fein ~erfdjulben eine Wmtsljanblung tJetutfadjt ljat, für bie Sl'often 
eintuten mufl, e~;iftiert nidjt. 1:>er § 23 brr ffietJifionilanweifung erfdjeint bal)er nie!) t 
~utreffenb." 

2) 8. bie tJorftel)enbe \)'uflnote. 
3 ) ffietJifionsanweifung für ~rogen• unb ®iftljanblungen tJom 22. ~e~emoer 1902 

(f. Geite 45). 
4 ) ~gl. l)ier~u bie §§ 45-51 ber 1:>ienftanllleifung für bie Sl'reiSär~te (f. Geite 182). 

20* 
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§ 29. Bis zum 31. Januar des folgenden Jahres erstattet der Regie
rungs- und Medizinalrat einen eingehenden Bericht über die Ergebnisse 
der im Vorjahre bewirkten Besichtigungen an den Regierungspräsidenten, 
welcher denselben in beglaubigter Abschrift mit einem Verzeichnis der be
sichtigten Apotheken und Drogenhandlungen nach beigehendem I) Muster 
kurzerhand, eventuell mittels Beischrift dem Minister der Medizinalange
legenheiten spätestens bis zum 1. März einreicht; die Verhandlungen werden 
dem Berichte nur auf Erfordern beigefügt 2 ). Nach Ablauf des dreijährigen 
Umlaufs hat der Regierungs- und Medizinalrat in dem Jahresberichte die 
Erklärung abzugeben, daß sämtliche Apotheken des Regierungsbezirks be
sichtigt worden sind; dabei ist das etwaige Unterbleiben einzelner Be
sichtigungen näher zu begründen. 

Schlußbestimmungen. 

§ 30. Zuwiderhandlungen der Apotheker gegen vorstehende 
Anweisung werden nach den bestehenden Bestimmungen bestraft3). Im 
übrigen hat der Regierungspräsident seine Anordnungen erforderlichenfalls 
gemäß § 132ff. des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 (Gesetz
sammlung S. 228) im Zwangswege zur Durchführung zu bringen. 

§ 31. Die Befugnisse, welche in dieser Anweisung dem Regierungs
präsidenten zugewiesen sind, werden innerhalb des der Zuständigkeit des 
Polizeipräsidenten zu Berlin unterstellten Bezirks4) von dem letzteren aus
geübt. 

Berlin, den 18. Februar 1902. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

Studt. 

XIX. Die Steuergesetzgebung. 
Sn ber -~Jreußifd)en 6teuergefe~gebung finben fid) tJerfd)iebene 58eftimmungen, 

bie teil~ unmittelbar ba~ ~-~Jotljefentoefen betreffen, teil~ 3toar allgemeiner 91atur 
finb, aber in il)rer .\'janbljabung für ben ~-~Jotljefer)ianb befonbere 58ebeutung 
getoonnen ljaben. 'l:lie 58eftimmungen er)terer ~rt finb im 6tem-1Jelfteuergefe~ 5 ) 
entgalten, toäljrenb bie an 3toeiter 6telle genannten ffied)t5normen ben @ebieten 
ber Gl:rgän3ung~fieuer, (\Jetoerbefieuer, Umfa~~ unb @runbfteuer angeljören. 

1) 'i)ie betr. 2!nlage II ift f)ier nid)t mit abgebrucft. 
2 ) ~n ~rgün0ung biefer 5Seftimmung ift in einem 9Jhn.·~rl. tJom 2. 'i)e0ember 1903 

angeorbnet, bafl bem nad) § 29 ber 2!ntoei\ung für bie amtlid)e 5Sefid)tigung ber 2lj.Jo• 
tf)efen tJom 18. \3'ebruar 1902 bis 0um 1. Wür& ieben ~af)res ein0ureid)enben 5Serid)te 
bes ffiegierungs~ unb Webi0inalrats über bie ~rgebnilfe ber im )Boriaf)re betoirften 2lj.Jo• 
tf)efenbe\id)tigungen in ßufunft aufler ber in ber 2!nlage I I ber ~!ntoeifung be0eid)neten 
91ad)toeifung eine @ejamtüberfid)t über bie 2!j.Jotf)efentJerf)ültnilfe bes 5Se0irfs nad) einem 
be(onberen Wufter an0ujd)lieflen ift. 

3 ) 'i)ie 15trafbeftimmung ift § 367, 5 15tr.@.5S. (\. !Seite 110). 91ad) einem WinAhl. 
tJom 21. 0anuat 1902 (\. '?5eite 180) foll inbeflen in leid)teren \Yällen tJon einet 
\Beftrafung 2!bftanb genommen unb bem 2!potf)efer in ber auf ben ffietJijionsbefunb 
ßU erlaflenben )Berfügung toegen 9lbfte11ung ber Unregelmäßigfeiten bas fonft (hforber· 
lid)e eröffnet toerben. 

4) )Bgl. f)ierüber ~uflilote 1 auf 15. 252. 
5 ) )Bgl. {jier3u: .,'i)ie 15tempelfteuer in \ßteuflen". 15onberabbrucf aus .,\ß{jar• 

ma0eutifd)e ßeitung" 1906 91r. 92 unb 94. \Berlin, )Berlag tJon ~ulius !Springer. 
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SteDlpelsteuergesetz. 
Vom 31. Juli 1895 (Pr.G.S. S. 413). 

§ 1. Gegenstand der Stempelsteuer. 

Die in dem anliegenden Tarif aufgeführten Urkunden unterliegen den 
darin bezeichneten Stempelabgaben ... 

Ergibt sich die Einigung über ein Geschäft aus einem Briefwechsel 
oder einem Austausch sonstiger schriftlicher Mitteilungen, so wird in der 
Regel ein Stempel hierfür nicht erhoben. In einem solchen Falle tritt aber 
die Verpflichturfg zur Entrichtung des betr. Stempels dann ein, wenn nach 
der Verkehrssitte über das Geschäft ein förmlicher schriftlicher Vertrag 
errichtet zu werden pflegt, diese Errichtung indessen nicht stattgefunden 
hat und von den Beteiligten beabsichtigt ist, durch den Briefwechsel oder 
den Austausch der sonstigen schriftlichen Mitteilungen die Aufnahme einef> 
~olchen Vertrages zu ersetzen 1 ). 

§ 4. Sachliche Stempelsteuerbefreiungen. 

Von der Stempelsteuer sind befreit: 
a. Urkunden über Gegenstände, deren Wert nach Geld geschätzt werden 

kann, wenn dieser Wert einhundertfünfzig Mark nicht über
steigt, insoweit nicht der Tarif entgegenstehende Bestimmungen 
enthält. 

§ 6. Wertermittel ung. 

Die Ermittelung des Wertes eines Gegenstandes zum Zwecke der Be
rechnung der Stempelsteuer ist auf den gemeinen Wert desselben zur Zeit 
der Beurkundung des Geschäfts zu richten2). 

0. Versteuerung mehrerer über denselben Gegenstand aus
gestellter Urkunde-n. 

Werden über denselben Gegenstand mehrere Urkunden gleichen 
Inhalts ausgefertigt, so wird die auf dem Gegenstande ruhende Steuer nur 
zu einer derselben, und zwar in der Regel zu derjenigen Urkunde, welche 
als Hauptausfertigung bezeichnet ist, verwendet; die übrigen Ausferti
gungen sind mit demjenigen Stempel zu versehen, welcher nach der Tarif
stelle "Duplikat" beizubringen ist. Eine Ausfertigung einer Verhandlung 
darf nur dann als Nebenausfertigung versteuert werden, wenn das Vor
handensein einer als Hauptausfertigung versteuerten Urkunde nachgewiesen 
wird ... 

10. Versteuerung mehrerer in derselben Urkunde enthaltener 
Gegenstände. 

Wenn bei Rechtsgeschäften über mehrere verschiedenen Steuer
sätzen unterliegende Gegenstände das Entgelt ohne Angabe der 
Einzelwerte ungetrennt in einer Summe oder Leistung .verabredet ist, so 
kommt für die Berechnung des Stempels der höchste Steuersatz zur 
Anwendung, sofern nicht von den Ausstellern der Urkunde auf derselben 

1 ) O:ngagementsbriefe für bas ~lJot~efenverfonal finb bemnad) ftemlJelfrei, 
ba bei bet O:ngagierung tJon ~lJot~eferge~ilfen ein fötmlid)er ~ertrag in bet ffiegel nid)t 
abgefd)loifen tuitb. · 

2) @egen tJetmeintlid) ungered)te ®temlJelanfä~e ift ber ffied)tstueg 3uläHig. 
'l)ie S"i'lage ift laut § 26 be$ ®efe\>es binnen fed)s Wlonaten gegen biejenige ~rooin5ial• 
fteuerbe~ötbe 3u tid)ten, in beten !Be3itf bie 5teuer etforbett tuotben ift. 
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die Werte für die einzelnen Gegenstände innerhalb der im § 16 angegebenen 
Frist:m 1) noch nachträglich angegeben werden. Trägt die Steuerbehörde 
Bedenken, die ursprünglichen oder nachträglichen Angaben der Steuer
pflichtigen über die Einzelwerte als richtig anzunehmen, so kommen die 
Vorschriften des dritten Absatzes des § 7 zur Anwendung 2 ). 

Enthält eine Urkunde verschiedene stempelpflichtige Geschäfte, so ist 
der Betrag des Stempels für jedes Geschäft besonders zu berechnen 
und die Urkunde mit der Summe dieser Stempelbeträge zu belegen. 

Sofern die einzelnen in einer Urkunde enthaltenen Geschäfte sich als 
Bestandteile eines einheitlichen, nach dem Tarife steuerpflichtigen Rechts
geschäftes darstellen, ist nur der für das letztere vorgesehene Stempel
betrag zu entrichten. 

§ ll. Mindestbetrag der Stempelsteuer und Abstufungen der-
. selben. 

Die Stempelabgabe beträgt, insoweit der Tarif nicht abweichende Be
stimmungen enthält, mindestens 0,50 Mark und steigt in Abstufungen 
von je 0,50 Mark, wobei überschießende Stempelbeträge auf 0,50 Mark 
abgerundet werden. 

..: z 
~ 

Stempeltarif . 

Gegenstand der Besteuerung. 

l. Abschriften, beglaubigte, unter denselben Vor
aussetzungen wie Zeugnisse, amtliche in Privat
sachen, s. diese:!). 

6. Apotheken, s. Erlaubniserteilungen, Buch
staben a. 

7. A p pro bationsscheine, s. Erlaubniserteilungen, 
Buchstaben b. 

10. Ausfertigungen von Schriftstücken der Be
hörden und Beamten, ... sofern für die Schrift-

Steuersatz 

1) 3tuei ~od)en nad) bem :rage ber Wusftellung. 
2 ) \Rad) bem ~ier ange0ogenen § 7 Wbf. 3 bes 0.\eje~es finb bie ~e~örben ober 

~eamten, tuenn (ie ~ebenfen tragen, bie Wngabe ber ®teuerlJflid)tigen alS rid)tig an· 
0une~men, unb eine Q;inigung mit ben le~teren nid)t ftattfinbet, befugt, "unter 3u· 
0ie~ung ® ad) lJ erftä n big er, bei bcren Wustua~l ettuaige iBor(d)läge ber ®teuerlJflid)· 
tigen mit oU betücf(id)tigen (inb, bie für bie ~eted)nung bet ®teuer etfotbetlid)en 0.\runb• 
lagen oU ermitteln unb banad) bie ®teuer oU et~eben. 'tJie Sfojten ber Q;rmittlung fallen 
bem ®teuerlJflid)tigen oUt Baft, tuenn ber ermittelte ~ert ben IJon bem ®teuerlJflid)tigen 
angegebenen ~ert um 10 % ober me~r überjteigt." 

3 ) Wmtlid)e 3eugnif(e in \ßrillat(ad)en unterliegen nad) 3iffer 77 bes :rarifs ber 
®temlJellJflid)t nur bann, tuenn fie "inner~alb ber 3uftänbigfeit ber ausjtellenben 
~e~örbe ober beß au6ftellenben ~eamten erteilt" jinb. ';tlaraus ergibt fid), 
ba!i aud) beglaubigte ~(bjd)tiften nur unter ber gleid)en iBoraus(e~ung ftemlJel· 
lJflid)tig (inb. 3uftänbig 0ur iBoma~me uon ~eglaubigungen finb uome~mlid) Wmts· 
gerid)te unb \Rotare. Wnbere ~e~örben nur bann, ttJenn il)nen burd) befonbere 0.\e. 
(e~e ober iBerorbnungen bie ~eglaubigungsbefugnis ausbrücflid) beigelegt ijt. \:i'ür 
\ßoli0eibe~örben insbefonbere trifft biefe 3uftänbigfeit nur bann 0u, tuenn bie Beug· 
nif(e (Originale) in i~ren Wften b0tu. 0.\etua~r(am (id) befinben. 3m allgemeinen (inb 
al(o beglaubigte Wbjd)riften nur bann ftemlJellJflid)tig, tuenn bie ~eglaubigung burd) 
®erid)t ober \Rotor erfolgt ift. iBgl. ben Q;rl. bes ffieg.·\ßräfibent. uon 9Jiagbeburg uom 
15. Suli 1902 (!Seite 317). 



Stern peltarif. 

Gegenstand der Besteuerung 

stÜcke nicht ein durch diesen Tarif bestimmter 
Stempel zu entrichten ist . 

Befreit sind Ausfertigungen: 
a. von Bescheiden auf Gesuche, Anfragen und 

Anträge in Privatangelegenheiten, sie mö
gen in Form eines Antwortschreibens, einer 
Verfügung, einer Verfügungsabschrift oder 
einer auf die zurückgehende Bittschrift 
selbst gesetzten Verfügung erlassen werden. 

16. Duplikate von stempelpflichtigen Urkunden; 
jedoch nicht über den zu der stempelpflichtigen 
Urkunde selbst erforderlichen Stempel hinaus 1) 

22. Er Ia u b niserteil u ngen (Approbationen, Kon
zessionen, Genehmigungen usw.) der Behörden 
in gewerbepolizeilichen Angelegenheiten: 

a. Konzessionen: 
zum Betriebe einer Apotheke 2 ), 

wenn die Konzession vererblich und ver
äußerlich ist3) 

1) !Bgl. ~iequ § 9 beil @ej e~eil. 
2) !BgL ~ier3u bie auf Seite 318 angefü~rten \ffiin.·(hlajfe. 
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Steuersatz 

50 

50 

} 'I• vom Hundert des 
Wertes d. Konzession •) 

3 ) Unter tJererblid)en unb tJeräuflerlid)en S!'on3e1fionen finb baoei alle 
~~arma3eutijd)en ffied)tiltitel, auf benen in \ßreuflen ~lJOt~efen oetu~en, 3U !Jerjte~en, 
mit ~Uilna~me ber \ßritJilegien unb ber feit bem 11. S<uli 1894 oerlie~enen reinen \ßer• 
jonalfon~ejfionen. !Bgl. ben \ffiinA~rL oom 9. \ffiai 1904 (Seite 318). 

4 ) ~ür bie 0:rmittelung beil illierteil ber S!'on&elfion gibt bie ~f. beil ~inan3• 
minifteril oetr. bie ~uilfü~tung beil StemlJelfteuergeje~eil tJom 13. ~eoruar 1896 folgenbe 
illntveifung: 

Behufs Ermittelung des stempelpflichtigen Wertes vererblicher und veräußerlicher 
Konzessionen ist zunächst der die Konzession Nachsuchende zur Wertangabe und zur 
Vorlegung des über den Verkauf der Apotheke etwa geschlossenen Vertrages aufzu
fordern. Falls ein solcher Vertrag vorhanden ist, so ist aus ihm festzustellen, ob und 
was die Vertragschließenden über die Vergütung für den Übergang der Konzession 
auf den neuen Erwerber verabredet haben. Wird der angegebene Wert für zu niedrig 
erachtet und findet eine Einigung mit dem Steuerpflichtigen nicht statt, so ist der Wert, 
falls ihn die die Konzession erteilende Behörde nicht selbst zu begutachten vermag, 
nach der Vorschrift des § 7 Abs. 3 des Gesetzes und unter Beachtung der Vorschrift 
der Ziffer 6 dieser Bekanntmachung anderweitig zu ermitteln, wobei unter Umständen 
auch die in früheren Verträgen über das Entgelt für die betreffende Konzession ge
troffenen Vereinbarungen als Anhaltspunkte werden dienen können. Den Oberpräsi
denten bleibt es überlassen, zur Ermittlung der Konzessionswerte die Mitwirkung der 
Provinzialsteuerdirektoren in Anspruch zu nehmen. 

Insoweit der Wertstempel unstreitig ist, muß seine Verwendung auf der Kon
zessionsurkunde innerhalb der im§ 15 Abs. 1 des Gesetzes angegebenen Frist (spätestens 
binnen zwei Wochen nach dem Tage der Ausstellung der Urkunde) erfolgen, während 
der Stempel für den etwaigen nachträglich ermittelten Mehrwert später auf der Urkunde 
zu entwerten ist. 

!Bon ben ~ier ange3ogenen ~eftimmungen ift § 7 ~bf. 3 beil @eje~eil auf Seite 310 
aogebtucft; ,8iffer 6 bet ~efanntmad)ung beftimmt, bafl bei ber 0:rmittlung bet für bie 
l!leredjnung bet @ltem~elfteuer erforberlidjen @runblagen bie 0:ntjte~ung oon S!'often 
tunlid)ft 3u oermeiben ift. 
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Gegenstand der Besteuerung Steuersatz 

mindestens aber . 50 

sonst 50 

zur Errichtung einer Zweig-( Filial- )Apo-
theke 5 

zur Verlegung einer Apotheke auf Antrag 
des Besitzers 10 
Befreit sind die vererbliehen und ver

äußerlichen Konzessionen für diejenigen, 
welche dieselben erbschaftssteuerfrei ererbt 
haben. Außerdem findet die Bestimmung 
unter Ziffer 2 Ermäßigungen und Befrei
ungen der Tarifstelle "Kauf- und Tausch
verträge" sinngemäße Anwendung!). 

b. Approbationen für: 
Apotheker . 
diejenigen Personen, welche sich als 

Arzte (Wundärzte, Augenärzte, Ge
burtshelfer, Zahnärzte und Tierärzte) 
oder mit gleichbedeutenden Titeln be
zeichnen oder seitens des Staats oder 
einer Gemeinde als solche anerkannt 
oder mit amtlichen Funktionen be
traut werden sollen 

(§ 20 der Gewerbeordnung für das 
Deutsche Reich vom l. Juli 1883.) 

c. Erlaubniserteilungen: 
zum ständigen Betriebe der Gastwirtschaft, 

Schankwirtschaft oder des Kleinhandels 
mit Branntwein oder Spiritus (§ 33 der 
Reichsgewerbeordnung) 

wenn der Gewerbebetrieb 
wegen geringen Ertrages und Kapitals 

von der Gewerbesteuer frei ist 
in die vierte Gewerbesteuerklasse gehört 

- - dritte 

1 

1 

5 
15 

- - zweite 50 

- - erste 100 

32. Kauf- und Tauschverträge und andere 
lästige Veräußerungsgeschäfte enthaltende Ver
träge einschließlich der gerichtlichen Zwangs
versteigerungen, insoweit nicht besondere Tarif
stellen zur Anwendung kommen, wenn sie be
treffen: 

50 

50 

50 

1) ~abutcf) ift für ben Übergang oon 2lf3enbenten an ~ef3enbenten 6tempel· 
freiT) eit geficf)ert. 



Stempeltarif. 

Gegenstand der Besteuerung 

a. im Inlande befindliche UnbeweglicheSachen 
oder diesen gleichgeachtete Rechte 1 ) • 

c. andere Gegenstände aller Art (auch Liefe
rungsverträge), falls die Verträge nicht auf 
Grund der Tarifnummer 4 des Reichs
stempelgesetzes vom 27. April 1894 der 
Reichsstempelabgabe unterliegen oder von 
dieser befreit sind2) . 

Ermäßigungen und Befreiungen: 
2. Befreit sind Verträge, durch welche unbe

wegliche Sachen oder diesen gleichgeachtete 
Rechte oder bewegliche Sachen allein oder 
im Zusammenhange mit anderem Vermögen 
von Aszendenten an Deszendenten über
tragen werden. 

3. Befreit sind Kauf- und Lieferungsverträge 
über Mengen von Sachen oder Waren, sofern 
dieselben entweder zum unmittelbaren Ver
brauch in einem Gewerbe oder zur Wieder
veräußerung in derselben Beschaffenheit oder 
nach vorgängiger Bearbeitung oder Verarbei
tung dienen sollen oder im Inlande in dem 
Betriebe eines der Vertragschließenden er
zeugt oder hergestellt sind. 

71. Verträge 
2. über sonstige vermögensrechtliche Gegen

stände, wenn keine andere Tarifstelle zur An
wendung kommt . 

Ein auf unbestimmte Zeit oder Kündigung 
abgeschlossener Vertrag gilt in betreff. der 
Stempelpflichtigkeit als ein auf ein Jahr ab
geschlossener. 

Befreiungen: 
a. Lehrverträge, 
b. Verträge, durch welche Arbeits- und 

Dienstleistungen auf bestimmte oder un
bestimmte Zeit gegen zu gewissen Zeiten 
wiederkehrendes Entgelt (Lohn, Gehalt 

1 vom 
Run· 
dert 
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Steuersatz 

bei Kauf- u. Lie
ferungsverträgen 
vom Kauf- oder 
Lieferungspreise 
unter Hinzurech
nung des Wertes 
der ausbedunge-

'i,vom nen Leistungen 
Run- und vorbehalte
dert nen N utzungen. 

1 50 

1) )Bei WlJot~efentJetfäufen unterliegen bie ~ertrüge über ben ~erfauf bes 
@runbftücfes bem in ~arifftelle 32 a tJorgeje~enen 0'mmobiliarftemlJel tJon 1 % bes 
~ertes. ~ie mittJerfauften 9.Jlobilien, Q:inrid)tungen, ~aren unb jonftigen Q.legenftänbe 
unterliegen bem 9.JlobiliarftemlJel aus ~arifftelle 32 c in .ljö~e tJon lj3 % bes ~ertes. 
lßei ~erfäufen lJritJilegierter WlJot~efen unterliegen aud) bie ~ritJilegien bem 1 %· 
0'mmobiliarftemlJel, ba jie am @runbftücfe ~aften ober als "biejem gleid)gead)tete ffied)te" 
nn3uje~en jinb. 

2) ~iejer ®temlJel fnnn unter Umftänben bei Wr3neilieferungsoerträgen Wn· 
ttJenbung finben, fofern es fiel) nid)t gemäß ber Wusna~mebeftimmung in 3iffer 3 um 
fold)e Wr~neimittel b~ttJ. Wr~neien l)anbelt, bie tJon bem WJJotl)efer felbft er~eugt ober l)er· 
geftellt finb. ~gl. bie ~erfügung auf ®eitr 319. 
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Gegenstand der Besteuerung. 

und dgl.) versprochen werden, wenn der 
Jahresbetrag der Gegenleistung 1500 Mark 
nicht übersteigt. 

77. Zeugnisse, amtliche, in Privatsachen, inner
halb der Zuständigkeit der ausstellenden Be
hörde oder des ausstellenden Beamten erteilte 1) 

Befreit sind: 
a. Zeugnisse, auf Grund deren ein anderes amt

liches Zeugnis oder ein Paß (Reise- oder Lei
chenpaß, Paßkarte) ausgestellt werdensoll2); 

d. Führungszeugnisse, insoweit sie nicht zur 
Erlangung der in den Tarifstellen "Erlaub
niserteilungen" und "Lustbarkeiten" auf
geführten Genehmigungen usw. erforder
lich sind 3 ). 

Den Führungszeugnissen stehen gleich 
Zeugnisse über geleistete Arbeit in Anstal
ten, welche von unmittelbaren oder mittel
baren Staatsbehörden betrieben werden. 

In den unter a und c bezeichneten Fällen 
tritt die. Stempelfreiheit nur dann ein, wenn 
der dieselbe begründete Zweck aus der Ur
kunde hervorgeht. Wird von den Attesten 
zu anderen Zwecken nachträglich Gebrauch 
gemacht, so ist der Stempel nachzuver
wenden. 

Steuersatz 

50 

1 ) ilCad) .8iffer 77 'ocs %arifs fin'o nid)t alle amtlid)en ßeugnilfe in ~ribat• 
jad)en ftem~el~flid)tig, jon'oern nur 'oieienigen, weld)e "innetl)alb 'oet ßuftän'oigfeit 
'oet ausftellen'oen 58el)öt'oe ober 'oes ausftellen'oen 58eamten erteilt" jin'o. ~id)tig ift 
'oiefe ~eftjtellung namentlid) füt Untet\d)tiftsbeglaubigungen. Q:in Q:tl. 'oes\minifters 
'oes Snnetn uom 28. Dftobet 1896 befugt l)ietübet: 

Zur Behebung von Zweifeln über die Frage, in welchen Fällen von Behörden 
vollzogene Unterschrifsbeglaubigungen der Stempelpflicht unterliegen, mache ich 
darauf aufmerksam, daß derartige Beglaubigungen, wenn sie von anderen Behörden, 
als Gerichten und Notaren, insbesondere von Polizeiverwaltungen, Magistraten, 
Dorfgerichten, Gemeindevorständen, Amts. und Bezirksvorstehern usw. erteilt werden, 
in der Regel stempelfrei sind. Der Zeugnisstempel für Unterschriftbeglaubigungen 
kann nur dann beansprucht werden, wenn entweder die Beglaubigungen von den 
durch § 8 des Gesetzes, enthaltend Bestimmungen über das Notariat usw. vom 
15. Juli 1890, dazu berufenen Organen, den Amtsgerichten oder Notaren, ausgehen, 
oder andere Behörden durch Gesetz oder rechtsgültige Verordnungen zur Vornahme 
von Beglaubigungen für zuständig erklärt werden. 

~iernad) fann 'oet ,Beugnisftem~el für Untetfd)tiftbeglaubigungen nur bann be· 
anj~rud)t werben, wenn 'oie 58eglaubigungen uon Wmtsgetid)ten ober ilCotaten ausgel)en. 
':Der gleid)e ilitun'ofa~ gilt für 'oen bei 58ewerbungen um W~otl)efenfon5ef\ionen ein· 
5uteid)enben amtlid) beglaubigten !Bermögen!Onad)wei!O. 

2 ) ilCad) 'oiefer Wusnal)mebejtimmung 'oürften für W~otl)efet 'oie ßeugnijje übet 
'oas 58ejtel)en 'oer ~l)arma5eutifd)en @ltaats~rüfung ftem~elfrei fein, 'oa auf 
ilitun'o 'oetfelben j~äter 'oie (nad) 3iffet 22 ftem~el~flid)tige) w~~tobation erteilt UJit'o, 
'oie ßeugnijje 'oal)et nur IJotbeteiten'oe fin'o. . 

3 ) ~ül)rungs5eugniife, (im Original), weld)e 5ur Q:tlangung ber Wvvrobation 
alS Wvotl)efer ober einer Wvotl)efenfon0eifion bienen jollen, fin'o 'oanad) ftemvel· 
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'l)ie ffied)t5orbnung f)infid)tlid) ber )BerftemtJelung, bie burd) t>orfief)enbes 
®efe~ für bie ben WtJotf)eferftanb berüf)renben Urfunben gefd)affen ift, f)at burd) 
t>erfd)iebene IDHnifteriaieriaffe unb )Berfügungen eine h:Jertt>oiie (l;rfäuterung er• 
fal)ren. 'l)iefe )Berfügungen (ltlo nid)t5 anberes angegeben, bom W?inifter ber 
WCebiöinaiangeiegenf)eiten eriaffen) bef)anbein foigenbe Urfunben: 

a. Lehr- und Servierzeugnisse. 

Min.-Erl. vom 7. Mai 1886. 

Auf die Vorstellung vom 7. November v. J. eröffne ich Ihnen im Ein
verständnis mit dem Herrn Finanzminister, daß die . . . von dem nächst
vorgesetzten Medizinalbeamten (Kreisphysikus usw.) auszustellenden Be
glaubigungen der von dem Lehrherrn den Apothekerlehrlingen zu er
teilenden Zeugnisse s t e m p elf r e i sind. 

Verf. des Provinzialsteuerdirektors in Kassel vom 12. März 1897. 

Im Auftrage des Herrn Finanzministers benachrichtige ich die Redak
tion der Pharmazeutischen Zeitung ergebenst, daß derselbe aus Anlaß des 
Artikels in der ihm in einem Exemplar eingereichten Nr. 11 vom 6. Februar 
d. J. entschieden hat, daß die Stempelfreiheit der Bescheinigungen der 
Kreismedizinalbeamten über die von Apothekerlehrlingen zurückgelegte 
zwei oder dreijährige Lehrzeit sowie über die von Apothekergehilfen 
zurückgelegte dreijährige S_ervierzeit auch nach den Vorschriften des 
neuen Stempelgesetzes und zugehörigen Tarifes anzuerkennen sei. 

Min.-Erl. vom 28. Oktober 1897. 

Auf den Bericht vom 13. Oktober d. J. erwidere ich im Einverständnis 
mit dem Herrn Finanzminister, daß die durch Medizinalbeamte ausge
stellten Beglaubigungen der Servierzeugnisse der Apothekergehilfen 
auch nach Inkrafttreten des Stempelgesetzes vom 31. Juli 1895 für stem
pelfrei zu erachten sindi). 

Min.-Erl. vom 6. März 1891. 

Aus Anlaß eines Spezialfalles mache ich Ew. Hochwohlgeboren im Ein
verständnis mit dem Herrn Finanzminister zur geneigten weiteren Veran
lassung ergebenst darauf aufmerksam, daß die auf Grund des § 11 der 

Vflid)tig, ba biefe beiben illene~migungen in :tarifftelle 22 ausbrüdlid) aufgefü~rt finb. 
Über bie ®tempelpflid)t beglaubigter mbfd)riften f. ~u~note 3 auf 15eite 310. 

1 ) ~ie 15tem1Jelfrei~eit be3ie~t fid) auf alle tJon bem Be~r~errn aus&uftellenben 
~ienft&eugniife für mlJot~eferle~tlinge fotvie alle 15ertJieqeugniife ber mlJo· 
t~eferge~ilfen, .ltanbibaten ber ~~arma&ie unb fonbitionierenben mlJot~efer, aud) übet 
bie obligatotifd)e breiiä~rige .ltonbitions&eit ~inaus. ~ies tvitb aud) in ßiffer 6 ber 
musfü~rungsantveifung ßUr ~tüfungsotbnung füt mlJot~efet _tJom 15. i5elJ!embet 1904 
(f. 15. 34) beftätigt. 15tem1Jel1Jflid)tig finb bagegen (mit 1,50 9JU.) bie tJom .ltreis· 
ar3t aus&uftellenben 2 ul a Hun gs3 eu gn i He 3ur ~dernun11 bet mlJot~eferfunft, weil fie 
tvefentlid) im ~ritJatintereffe ausgeftent werben. (~ie illene~migung bes ßulafiungs· 
&eugniffe$ beim jilled)fel bet Be~rftelle burd) ben neuen .ltreisar&t gemä~ § 43 bet 
mlJ.~.o. ift iebod) ftemlJelftei, ba es fid) ~ierbei nur um eine einfad)e ~eglaubigung 
~anbelt.) ~ür bas ,8ulaffung!3&eugnis felbft er~ält ber .ltteisar&t nad) § 17 ber tetJi• 
bietten mlJot~eferorbnung 3 Wlf. ill e b ü ~ t e n. ,;}m übrigen ~at bie ~eglaubigung 
bet ~ienftattefte ber mlJot~efetle~dinge unb bet ®ettJiet&eugniffe bet WlJot~efet• 
ge~ilfen but:d) bie ~reii!ÖT3te gebÜ~Tenft:ei 3ll erfolgen (9Jiin .• (l;TJ. tlom 16. mpril 
1894 f. ®eite 116). 
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Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 13. November 1875, be
treffend die Prüfung der Apothekergehilfen, nach Beendigung dieser Prü
fung von der Prüfungskommission auszufertigenden Zeugnisse über die 
Qualifikation der geprüften Lehrlinge zur Verwaltung einer Apo
thekergehilfenstellel) der Stempelsteuer unterworfen sind. Es ist diese 
Gehilfenprüfung ein erstes Staatsexamen, welches der Apothekerlehrling 
abzulegen hat, und das darüber erteilte Zeugnis kein vorbereitendes, son
dern ein selbständiges - und darum nicht stempelfreies - amtliches Attest 
in Privatangelegenheiten. 

Dagegen sind die Entlassungszeugnisse, welche von den Lehr
herren den Apothekerlehrlingen nach Beendigung der vorgeschriebenen 
Lehrzeit ausgestellt werden und von den Physikern mit zu unterzeichnen 
sind, ebenso wie die Servierzeugnisse der Apothekergehilfen stempel
frei. (Erlasse vom 23. Mai 1876 und 7. Mai 1886)2). 

Ob der Stempel von 1,50 Mark für die erstgedachten Zeugnisse zugleich 
mit den Prüfungsgebühren oder erst bei der Aushändigung des Gehilfen
zeugnisses einzuziehen sein wird, bleibt dem Ermessen Ew. Hochwohl
geboren überlassen. 

b. Führungszeugnisse. 

Min.-Erl. (des lnnern und für Med. Angeleg.) vom 31. Juli 1897. 

Hinsichtlich der Versteuerung von Führungszeugnissen, deren es 
zur Erlangung der in den Tarifstellen 22: "Erlaubniserteilung" und 39: 
"Lustbarkeiten" des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 aufgeführten 
Genehmigungen usw., insbesondere der Konzessionen zum Betriebe von 
Apotheken, bedarf, sowie hinsichtlich der Verstempelung von zustän
diger Seite beglaubigter Abschriften solcher Zeugnisse, welche zu 
dem gleichen Zwecke dienen sollen, wird nicht überall gleichmäßig ver
fahren, weil augenscheinlich die hierauf bezügliche Vorschrift der Tarif
stelle 77 des Stempelgesetzes noch nicht ausreichend bekannt ist. 

Zur Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens machen wir darauf 
aufmerksam, daß Führungszeugnisse nach dem geltenden Recht nur noch 
insoweit abgabenfrei sind, als sie nicht zur Erlangung der bezeichneten 
Konzessionen, Approbationen und Genehmigungen erforderlich sind. Sie 
wollen hiernach verfahren, die ihnen unterstellten Behörden und Beamten 
- auch die Kreis-(Bezirks-)Medizinalbeamten - mit entsprechender An
weisung versehen und sie namentlich darauf hinweisen, daß sie im Falle 
der Vorlegung eines entgegen der Vorschrift steuerfrei erteilten Zeugnisses 
für die Nachbringung des fälligen Stempels Sorge zu tragen haben 3 ). Wir 
bemerken noch, daß bei beglaubigten Abschriften jedes einzelne Be
glaubigungszeugnis der Stempelabgabe unterliegt. Sind jedoch Abschriften 
mehrerer Urkunden durch ein und dasselbe hinter die letzte Abschrift 
gesetzte Zeugnis beglaubigt worden, so bedarf es nur des einmaligen 
Stempels. 

1) Wn @)teile biefet Oualififations0eugniffe finb je~t bie auf ®tunb tJon § 14 ber 
\ßtüfungsotbnung für ~(J.Jot~efet (f. @5. 22) ausauftellenben ,ßeugniffe übet bie lJ ~ a r· 
ma3eutifd)e lßorlJtüfung getreten. 

2) @)ie~e O:ußnote 1 auf @leite 315. 
3) :tJer ~rl. befagt nid)t ettva, baß bi~ beglaubigten Wbfd)riften in allen O:ällen 

ftem!.Jel!.Jflid)tig finb. ~r be0ie~t Iid) oielme~r, tvie bies aud) im ~ingange besfelben beut· 
lief) gejagt ift, außer auf bie Originale nur auf bie "oon 0uftänbiger @leite beglau• 
bigten Wbjd)riften". :tJieje jinb unb bleiben natürlid) ftem).JellJflid)tig. lßgl. baß 0u :!arif· 
ftelle 1 auf @leite 310 ®efagte. 
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Es ist ferner bemerkt, daß Behörden und Beamte in den in Rede 
stehenden Fällen die Ausstellung stempelpflichtiger Führungszeugnisse durch 
Wahl einer nicht der Abgabe unterliegenden Schriftform (eines Berichtes 
oder eines Schreibens) zu vermeiden suchen. Ein derartiges Verfahren ist 
unzulässig und allgemein zu untersagen, da dasselbe nicht im Sinne des 
Stempelgesetzes liegt, welches Äußerungen über die Führung eines Be
werbers zu den angeführten Zwecken mit wohlbegründeter Absicht hat. 
stempelpflichtig behandelt wissen wollen. 

Verf. des Reg.-Präsid. in Magdeburg vom 15. Juli 1902. 

Nach der Tarifstelle 1 des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 
sind beglaubigte Abschriften unter denselben Voraussetzungen 
stempelpflichtig, wie amtliche Zeugnisse in Privatsachen, d. h. wenn sie 
innerhalb der Zuständigkeit der ausstellenden Behörde oder des ausstellen
den Beamten erteilt werden. Es kann daher der Stempel für Beglaubigungen 
von Abschriften und Unterschriften, wie auch in dem Erlasse des Herrn 
Finanzministers vom 28. Oktober 1896, III. 13 950 (Min.-Bl. f. d. inn. Verw. 
S. 202) ausgesprochen ist, nur dann gefordert werden, wenn sie von den 
Amtsgerichten oder Notaren ausgehen oder andere Behörden durch 
gesetz- oder rechtsgültige Verordnung ausdrücklich zur Vornahme von Be
glaubigungen allgemein oder für bestimmte Fälle für zuständig erklärt 
worden sind. 

Die in Abschrift vorgelegten Führungszeugnisse sind von dem Bürger
meisteramt in Philippsburg in Baden und einem hiesigen Poli:reikommissar 
beglaubigt worden. Die von dem vorgenannten nicht preußischen 
Bürgermeisteramt beglaubigten Abschriften würden in Preußen stempel
pflichtig sein, wenn dies bezüglich der von einer gleichartigen preußischen 
Behörde beglaubigten Abschriften der Fall wäre 1 ). Dies muß verneint 
werden, ebenso wie die von dem Polizeikomlnissar beglaubigten Abschriften 
als stempelpflichtig nicht angesehen werden können, da die Befugnis zur 
Beglaubigung von Abschriften den Bürgermeisterämtern und Polizeibehör
den in der gedachten Art nicht erteilt worden ist. 

Ferner kann ich die Abschriftsbescheinigungen der Lehr- und Servier
zeugnisse, abgesehen von vorstehenden Ausführungen, auch aus dem Grunde 
nicht als stempelpflichtig ansehen, weil die Originalzeugnisse der gedachten 
Art nach dem Erlasse des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten vom 6. März 1891 (Centralbl. der Abgaben usw., 
Gesetzgebung und Verwaltung S. 82) und die durch Medizinalbeamte aus
gestellten Beglaubigungen der Servierzeugnisse der Apothekergehilfen nach 
dem Runderlasse desselben Herrn Ministers vom 28. Oktober 1897, M. N. 
7682, für stempelfrei zu erachten sind. 

1 ) l,ßoli3eilicf)e ~ül)rung!Sattefte au!S nicf)t1Jreufli\cf)en @ltäbten \inb ftem1Jel· 
rret, aucf) ttJenn biejelben 3ur ~ettJerbung um 2!1Jot1)efenfon3e\\ionen in l,ßreuflen oet• 
ttJenbet ttJerbcn \ollen. ~n biejem ®inne ergingen folgenbe ~ejcf)eibe: 

Nach § 2 des preußischen Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 unterliegen 
der Stempelsteuer nur die im Auslande errichteten Urkunden über Geschäfte, welche 
im Inlande befindliche Gegenstände betreffen; das anliegende Führungsattest ist daher 
stempelfrei. Stempelsteueramt I Hannover 7. Juni 1898. 

Auf die in Frage stehenden Führungszeugnisse bzw. die beglaubigte Abschrift 
finden die Bestimmungen des § 2 des St.-St.-Ges. vom 31. Juli 1895 nicht Anwendung 
sie unterliegen eomit nicht der preußischen Stempelsteuer. Provinzialsteuerdirektor 
Berlin 26. Juli 1898. 
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Verf. des Stempel- und Erbschaftssteueramtes in Münster vom 8. August 1905. 

Unter Bezugnahme auf den in der Nr. 24 der Pharmazeutischen Zei
tung vom 25. März d. J. S. 251, Zeile 2 abgedruckten Artikel "Stempel
gebühren" teile ich im Auftrage des Herrn Provinzialsteuerdirektors hier
selbst der Redaktion ergebenst mit, daß die durch die Polizeibehörden 
beglaubigten Abschriften von Apothekerzeugnissen einem Stempel 
aus Tarifstelle 1 bzw. 77 preußischen Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 
1895 nicht unterliegen. Eine entsprechende Belehrung der Polizeibehörden 
in Westfalen ist veranlaßt. 

c. Apothekenberechtigungen. 
Min.-Erl. vom 23. März 1901. 

Nach Tarifstelle 22a des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 unter
liegt die Konzession zum Betriebe einer Apotheke, wenn die Konzession 
vererblich und veräußerlich ist, einem Stempel von 1/2% des Wertes der 
Konzession, mindestens aber von 50 Mark, und wenn die Konzession nicht 
vererblich und veräußerlich ist, einem Stempel von 50 Mark. Dieser Stempel 
ruht auf der Urkunde über die Erlaubniserteilung und ist daher von dem 
Regierungspräsidenten, welchem die Ausfertigung der Konzession obliegt, 
zu verwenden und einzuziehen. Die Kaufurkunden selbst unterliegen, 
soweit in ihnen Veräußerungen von Apothekenprivilegien beurkundet 
sind, nach Tarifstelle :32 des Stempelsteuergesetzes einem Stempel von 1% 
des Kaufpreises; handelt es sich dagegen um die Ver ä u ß er u n g k o n
zessionierter Apotheken, so unterliegen die Vereinbarungen über die 
Übertragung der Konzession auf den Erwerber oder über den Verzicht des 
Verkäufers auf die Konzession dem in Tarifstelle 71 Nr. 2 bestimmten all
gemeinen Vertragsstempel von 1,50 Mark 1 ). 

Es ist nun darüber Klage geführt worden, daß vielfach schon bei dem 
Abschlusse des notariellen Vertrages über die Veräußerung vererblicher und 
veräußerlicher Apotheken von dem instrumentierenden Notar der Konzes
sionsstempel von 1/2% des Konzessionswertes zur Berechnung gebracht 
wird, und daß später der Regierungspräsident bei Ausfertigung der Kon
zession nochmals diesen Stempel feststellt und einzieht. Zur Vermeidung 
dieser doppelten Einziehung des Stempels und der sich daraus ergebenden 
Unzuträglichkeiten hat daher der Herr Justizminister durch Runderlaß 
vom 23. November l!lOO (abgedruckt im Justizministerialblatt für 1900 
S. 638) die Gerichte und Notare, welche die Veräußerung von Apotheken
grundstücken beurkunden, angewiesen, sich in Zukunft der Verwendung 
und Einziehung dieses Konzessionsstempels zu enthl}lten und sich auf die 
Verwendung und Einziehung des zur Kaufurkunde erforderlichen Stempels 
zu beschränken. 

Im Einvernehmen mit dem Herrn Finanzminister bringe ich Vorstehen
des hiermit zur Kenntnis. 

Min.-Erl. (für Med. Angeleg. und Finanz-Min.) vom 9. Mai 1904. 

Die von dem Regierungspräsidenten in ... vertretene Auffassung, 
daß auf Grund des Finanzministerialerlasses vom 29. Juni 1900 - III. 

1 ) :tlaji bie füt bie Wbti:etung bet Sfon3effio.n in 5Bettad)t fommenbe 6umme 
bei O:t~ebung bes 3mmobiliatftemvels oon 1% für Übettragung bes CMtunbftücfs. nid)t 
mit in Wmed)nung fommen bütfe, fonbem nur bem )ßettragsftemvel oon 1,50 WH. unter< 
liege, entfd)ieben aud) D.E.CM. 6tettin 21. 3uni 1897 (~~-ßtg. 1897 9lt. 87) unb ffi.CM. 
31. Wlät3 1898 (~~-ßtg. 1898 9lt. 40). 
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7462 -zu den Konzessionen nicht privilegierter Apotheken in jedem Falle 
nur ein Stempel von 50 Mark zu verwenden sei, ist nicht zutreffend. Dieser 
Erlaß bezieht sich nicht auf die Versteuerung der von den Verwaltungs
behörden (Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten) ausgestellten Apo
thekenkonzessionen; er ordnet vielmehr an, daß zu einem in einem Kauf
vertrag über ein Apothekengrundstück beurkundeten Verzicht auf die 
Apothekenkonzession nicht der Wertstempel der Tarifstelle 2 oder 
32, sondern der allgemeine Vertragsstempel von 1,50 Mark der Tarifstelle 71, 
Ziffer 2 des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 erforderlich ist. Für 
die Versteuerung der Apothekenkonzessionen ist allein die Vorschrift 
unter Buchstabe a der Tarifstelle 22 a. a. 0. maßgebend. Nach dieser 
unterliegen die Konzessionen zum Betriebe von Apotheken, wenn sie ver
erblich und veräußerlich sind, einem Stempel von 1/2% ihres Wertes, min
destens aber von 50 Mark, und wenn sie nicht veräußerlich sind, einem 
Stempel von 50 Mark (zu vgl. Hummel-Specht, Stempelerläuterungsbuch 
S. 603, Anm. 2, S. 605, Anm. 4 und S. 607, Anm. 7). Da die von dem Regie
rungspräsidenten in ... dem Apotheker Gr. in ... erteilte Konzession sich 
auf eine Apotheke bezieht, die vor dem ll. Juli 1894 bestanden hat, 
mithin zu den vererbliehen und veräußerlichen gehört, so ist mit Recht 
ein Stempel von 1/2% des auf 145 000 Mark.angegebenen Wertes der Kon
zession mit 725 Mark verwendet worden. 

Min.-Erl. (Finanz-Min. und für Med. Angeleg.) von 1901. 

Da nach Tarifstelle 22a des preußischen Stempelsteuergesetzes vom 
31. Juli 1895 nur die Konzession zur Errichtung einer Zweig- (Filial-) 
Apotheke dem dort vorgeschriebenen Stempel von 5 Mark unterworfen 
wird, kann dieser Stempel nur für die Erlaubnis zur ersten Anlegung 
der Zweig-(Filial-}Apotheke erhoben werden, wogegen die nach der Ver
fügung des Ministers der Medizinalangelegenheiten vom 4. Mai 1895 von 
drei zu drei Jahren zu erteilende Erlaubnis zur Fortführung der Zweig
(Filial-)Apotheke dem Stempel von 5 Mark nicht unterliegt, sondern nur, 
falls ein gezeichnetes Konzept der Erlaubniserteilung bei der Behörde 
zurückbleibt, als Ausfertigung nach Tarifstelle 10 des Stempelsteuergesetzes 
mit 1,50 Mark zu versteuern ist. 

d. Lieferungsverträge. 

Verf. des Hauptsteueramtes in Duisburg vom 9. Dezember 1892. 

Auf Ihre Vorstellung vom 21. September er., betreffend die Versteue
rung von Arzneilieferverträgen, erwidern wir Ihnen ergebenst, daß 
inzwischen seitens des Königlichen Finanzministeriums über die Stempel
pflichtigkeit derartiger Verträge anderweite Bestimmungen erlassen worden 
sind. Hiernach sollen bei Berechnung des Liefcrstempels zu solchen Ver
trägen die von den Apothekern dispensierten Arzneien, insoweit sie aus 
zusammengesetzten Arzneikörpern bestehen, deren Mischung von den Apo
thekern bewirkt wird, außer Betracht gelassen werden. Dagegen sind die 
Medikamente insoweit dem Lieferungsstempel zu unterwerfen, als es sich 
um Gegenstände handelt, welche die Apotheker i n fertige m Z u stand e 
beziehen und in bezug auf welche sie daher lediglich Zwischenhändler sind. 
Dasselbe gilt von den mitgelieferten Gläsern, Schachteln, Etiketten usw. 
Zur Scheidung der Lieferungsgegenstände genügt es, wenn die Vertrag
schließenden nach Ablauf der einzelnen Lieferungsjahre die auf stempel-
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freie und stempelpflichtige Gegenstände entfallenden Beträge auf Grund 
ihrer Bücher annähernd schätzen. 

Erl. des Finanz-Min. vom 31. August 1906. 

In der Rundverfügung vom 30. Januar 1897 hat mein Herr Amtsvor
gänger sich damit einverstanden erklärt, daß die unter 3 der Ermäßigungen 
und Befreiungen zu Tarifnummer 32 des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 
1895 enthaltene Vorschrift über die Stempelbefreiung von Kauf- und Liefe
rungsverträgen über Mengen von Sachen oder Waren, die im Inlande 
im Betriebe eines der Vertragschließenden erzeugt oder hergestellt sind, 
auch dann zur Anwendung gebracht werde, wenn der Betrieb, in dem die 
Sachen oder Waren erzeugt oder hergestellt sind, zwar nicht im Geltungs
bereich des angeführten Gesetzes, aber doch im Deutschen Reiche belegen 
ist. Es lag dabei der Gedanke zugrunde, daß es den Grundsätzen des Ar
tikels 3 Abs. 1 der Reichsverfassung und des Artikels 26 Abs. 2 des Zoll
vereinigungsvertrags vom 8. Juli 1867 nicht entsprechen würde, eine den 
preußischen Betrieben bewilligte Steuervergünstigung den in sonstigen Ge
bietsteilen des Deutschen Reichs befindlichen Betrieben zu versagen. Die 
Verfügung vom 30. Januar 1897 ist indes nicht mehr aufrecht zu erhalten, 
nachdem das Reichsgericht in dem (abschriftlich anliegenden) Urteil vom 
1. Mai d. J. in entgegengesetztem Sinne entschieden hat. Es muß daher 
in Zukunft zu Verträgen der in jener Verfügung bezeichneten Art der 
gesetzliche Stempel verwendet werden. 

Wu5 bem @item1Jelfieuergefe~ felbft unb ben ba~u ergangenen C!:rlaffen unb 
C!:rläuterungen ergibt fidJ fomit ~infid)t1id) ber @item1Jel1Jflid)t ber für ben 2!-!Joo 
t~efetftanb tuid)tigeren Urfunben folgenbe 9led)tslage: 

a. Apothekerlehrlinge und -Gehilfen. 

1. ,ßulaffung5~eugniffe ~ur Q:demung ber 2!-!Jot~eferfunft: fiem1Je1o 
1Jf(id)tig; @enel)migungen berf elben beim lilled)f e1 ber .tle~rfteUe: 
ftem1Jelfrei; 

2 . .tle~rtJerträge: ftem1Je1frei; 
3 . .tle~rling5~eugniffe jeber Wrt, jeitens ber .tle~r~erren ausgeftellte, 

amtlid) beglaubigte: fiem1Jelfrei; 
4. !Boqnüfungs~eugniffe (über bas jBefte~en ber !Botf'tüfung): fiemj:Jelo 

f'flid)tig; 
5. Q:ngagementßbriefe für bas 2!-!Jot~efenj:Jerfonal: fiem1Jelfrei; 
6. Q:ngagementßtJerträge, förmlid)e, tuenn bus Sa~re5ge~alt 1500 WCf. 

nid)t überfteigt: ftemf'elfrei; fonft: fiem1Jel1Jflid)tig; 
7. @iertJier~eugniff e jeber Wrt für Wj:Jot~eferge~ilfen, Sfanbibaten ber 

\ß~arma~ie, fonbitionierenbe Wj:Jot~efer, amt1id) beglaubigte: ftem1Jelfrei; 
8. @itaat51Jtüfungs~eugniffe (über bas jBefte~en ber @itaat51Jtüfung): 

ftem1Jelfrei; 
9. 2!1J1Jtobationen alS 2!-!Jot~efer: fiem1Jel1Jflid)tig; 

10. ~ü~rungs~eugniffe (im Original) ~ur C!:dangung ber 2!1J1Jrobation 
ag 2XJ:Jotf)efer ober einer 2!-!Jotf)efenfon~effion: fiem1JellJflid)tig; in aHen 
anbeten ~ällen: ftem1Jelfrei; ~ü~rungs~eugniff e aus nid)11Jreuflifd)en 
@itaaten: ftem1Jelfrei; 

11. )ßermögensnad)tueis, jBegiaubigung be5felben burd) @erid)te ober 
91otare: ftem1Je11Jflid)tig; burd) anbete jBe~örben, tuie \ßoli~eitJertualo 
tungen, WCagiftrate uftu.: ftem1Jelfrei; 
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12. ,ßeugnisabfd)tiften, ~eg!aubigung betfe!ben burd) ®erid)te ober 
Wotare: fiemlJellJfHd)tig; burd) anbere ~efJörben, in5befonbere burd) 
~oli0eibe!)örben (außer tuenn bie Driginal3eugniffe fid) in beren ~ften 
böttJ. @ettJa!)rfam befinben): ftemve!frei; bie fummarifd)e ~eg!aubigung 
me!)rerer ~fd)riften erforbert im iJaUe ber @JtemlJellJfHd)tigfeit nur ben 
einmaligen ®temlJeL 

~ei aUen vorgenannten ftemlJe!Vflid)tigen ~alJieren beträgt bie S)ö!)e be5 
®teinlJel5 1,50 ID1f. 

b. Apothekenbesitzer. 
Q:5 beträgt ber ®temlJe! 
1. beim Q:rtuerb lJritJUegierter ~lJot!)efen für 

®runbftücf unb ~lJot!)efenlJritJi!eg . . . . . . . . . 1% be5 1illerte5, 
ID1obi!ien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/a% be5 1illerte5; 

2. beim Q:rtuerb tJererblid)er unb oeräuflerHd)er ~vot!)efenfon3effionen 
für 
@runbftücf (fofem mittJerfauft) . . . . . . . . . . 1% be5 1illerte5, 
ID1obi!ien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 a% be5 1illerte5; 
~eqid)t!eifiung auf bie .~on3effion feiten5 be5 ~orgänger5 . 1,50 ID1f. 
Übertragung ber S't'on3effion burd) bie ffiegierung . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .l/2% be5 1illerte5 betfe!ben, minbeften5 aber 50 ID1f.; 

3. für Q:rteilung einer unoeräuflerlid)en ~erfona1fon3effion . 50 ID1f.; 
4. für bie Sl'onoeffion 3ur Q:rrid)tung einer ,ßtueigalJot!)efe . . 5 ID1f.; 
5. für bie ®ene!)migung 3ur ~edegung einer 9llJot!)efe auf ~ntrag 

be5 ~efi~er5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ID1f.; 
6. für ~qnei1ieferung5oerträge über fertig be3ogene unb untJer• 

änbert o!)ne jebe ~e· ober ~erarbeitung tueiteroerfaufte 1illaren . . 
• • . . • • • . • . . . . • . • . . . 1/ 3% be5 lffierte5 berfe!ben. 

Ergänzungssteuergesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 19. Juni 1906 (Pr.G.S. S. 294). 

~a5 Q:rgän3ung5fteuergefe~ fü!)rt in § 4 a!5 fieuerbare5 ~ermögen u. a. 
an: "®e!Oftänbige ffied)te unb @ered)tigfeiten, tue!d)e einen in @e!b fd)ä~baren 
)illert !)aben", fotuie "ba5 bem ~etriebe eines ®etuerbe5 bienenbe ~nfage~ unb 
~etrie05falJita1". 

Über bie "felbfiänbigen ffied)te unb @ered)tigfeiten" im ®inne be5 § 4 fagt 
bie ~u5fü!)rung5antueifung be5 iJinan3minifters tJom 25. SuH 1906 in ~rtife{ 8 
fo!genbe5: 

In Betracht kommen hier nur selbständige ausschließliche Ver
mögensrechte, welche einen in Geld schätzbaren Wert haben, ohne 
Unterschied, ob sie dinglicher Natur sind oder nicht. 

I. Rechte dieser Art sind insbesondere: 
4. die noch bestehenden ausschließlichen Gewerbegerechtigkeiten 

( Fährgerechtigkeit , Schiffsmühlengerechtigkeit , A p o t h e k e n
privilegien) sowie die Fischereigerechtigkeit. 

II. Nicht hierher gehören dagegen: 
I. polizeiliche oder obrigkeitliche Konzessionen, Approbationen, 

Genehmigungen, welche die Befugnis oder Erlaubnis zur Aus
übung eines Gewerbebetriebs, nicht aber ein ausschließliches 
Recht begründen. 

~afl ~lJotqefenlJritJUegien ber Q:rgän3ung5fteuer unterliegen, ifi in 
ber ~u5füqrung5antueifung be5 ~inan3minifiers a!fo beut!id) gefagt. ®treitig 
tuar aber, ob bie5 aud) für bie fogenannten oerfäuflid)en m:vot!)efenfon~ 
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ßeffionen gilt. ~aß D.~.@. f)at jebod) in einem Urteile tJom 17. IDCai 1897 
(Q:ntfd). be~ D.~.@. in 6taat5fieuetfad)en 58b. VI, 6. 100) biefe b-rage tJemeint. 
~ie 58egrünbung be~ UrteiW, in ber gleid)ßeitig awgefüf]rt wirb, bafl bie .\fon" 
ßeffion aud) nid)t ßUm gewerb!id)en 2lnlage" unb 58ettieb.Sfapital gef]ört, lautet 
folgenbermaflen: 

"Q:5 fann feinem ßweifel unterliegen, bali bie nadj §§ 3, 5 ber ~etorbnung oom 
24. Dftobet 1811, § 54 bet W!1gemeinen mew.D. oom 17. 3anuat 1845 erteilte obrig· 
feitlidje Sfon~eflion ~um jl3ettiebe einet 2(tJotl)efe fein felbftänbige5 ffiedjt im 6inne be5 
§ 4, I 1 be5 Q:rgän~ung5fteuergefe~e5 batftel1t. ~ie gefe~lidje inatut biefet reinen ~er· 
fonaUon~effion wirb baburdj nidjt geänbert, bali in ein&elnen jyä!Ien au5 ~erwaltung5· 
rücf(idjten eine il)re ~eräulierung unb ~ererbung erfe~enbe jyotm gefunben wirb. 6ie 
tmterfdjeibet fidj l)ietin in feinem wefentlidjen 6tücfe oon ber Sfon&elfion 3um jl3ettiebe 
ber ma(t· unb 6djanfwittfdjaft. Wudj biefe ~er(onalfon3ef(ion fann tatfädjlidj in ber 
jyotm übertragen werben, bali ber bi5l)erige 3nl)aber gegenüber bem neuen Q:rwerber 
auf bie Wu5übung gegen Q:ntgelt oer3idjtet unb ber le~tere bie Sfon&effion erwirbt. ,Jn 
beiben ~ä!Ien, bei WtJotl)efen unb ma(twittfdjaften, wirb aber redjtlidj nidjt bie alte Sfon· 
aeffion auf ben neuen Q:rwerber übertragen, fonbern biefer erl)ält eine neue Sfon3ef(ion 
für feine ~erfon. Q:in ~edauf ber Sfon&effion ijt oielmel)r redjtlidj unmöglid). ~ie Sfon· 
~effionen fönnen be~l'f)alb oudj nidjt einen gemeinen Wert, b. 1). einen ~etfauf5Wert 
im 6inne be5 § 9 be5 Q:rgänaung5fteuergefe~e5 l)aben. 

~ali bie obrigfeitlidJe (l.JOli&eilidje) Sfon&effion audj nidjt 3um gewerblidjen Wnlage· 
unb jl3etrieb!!fatJital gel)ört, wirb im Wrtifel10, III 3 ber 2lu5fül)rung5anweifung an· 
etfannt, inbem l)iernadj aUm gewetblidjen Wnlage· unb jl3etriebsfapital nur joldje me. 
Wetbeberedjtigungen, ffiedjte auf mebraudj ober inu~ung frember mrunbjtücfe, Wege, 
Sfanäle, ~titJatflüffe, 6een u. bgl. unb fonftige felbftänbige ffiedjte, weldje in Wrt. 8 ber 
Wu5fül)rung5anweifung alS foldje be3eidjnet finb, geredjnet werben bürfen. 

~ie ~erfonalfonaeffionen fönnen l)iemadJ bei ber Q:rgän&ung5bejteuerung weber 
alS felbftänbiger :teil be!3 fteuerbaren ~ermögen5, nodj als jl3ejtanbteil bes gewerblidjen 
Wnlage· unb jl3etrieosfapitalß bewertet werben. ~ies gilt audj für bie Wpotl)efenfon• 
5effionen, ba bas me(e~ befonbere jl3eftimmungen l)ierübet nidjt entl)ält. jyüt bie Q:r. 
gän~ung5befteuerung fommen bemnadj l)infidjtlidj bet Wpotl)efen allein 
bie nodj beftel)enben ffiealprioilegien in jl3etradjt, fo bali bei bet jl3ewertung 
tJon Wpotl)efen ftets in jidjetet Weije fejtgejtellt werben muli, ob ein ffiealpritJilegium 
ober nur eine Sfon~elfion in !}rage jtel)t. ~iefe mrunbfä~e finben gleidjmäliige Wn· 
wenbung auf alle ~rooin0en bes preuflifdjen 6taate5." 

2ln biefer b-eftfieUung f]at b~ D.~.@. aud) in einem fpäteren Urteil tJom 
31. Sanuar 1901 (~f].ßtg. 1901 \Jlr. 27) feftgef]a!ten. 1illa5 f]ierbei über tJer· 
fäuflid)e 2lpotf]efenfon&effionen gefagt ifi, gilt natürlid) in erf]öf]tem IDCafle für 
untJ etfäuflid)e, wie bies aud) bas D.~.@. in einem Q:rfenntnis tJom 3. Suni 1897 
für eine (bamaW 10 Saf]re lang) untJerfäuf1id)e 2lpotf]efenbered)tigung of)ne 
wettere~ awgefprod)en f)at. 

58eßüg1id) ber Sjö 9 e, in ber 2lpotf)efenpritJilegien bei ber ~emnlagung ~u 
bewerten finb, f)at bas D.~.@. unter bem 17. \JlotJember 1896 entfd)ieben, bafl, 
wenn nid)t beftimmte tatfäd)lid)e @rünbe gegen bie 2lnnaf)me normaler ~er· 
f)ältniffe bei bem 2lnfauf ber 2lpotf)efe fpred)en, bon bem .lfaufpreife aw~ugef)en 
fein wirb, ber ben gemeinen )illert ßUr ßeit be~ .lfaufes barftent. Q:benfo lautete 
eine Q:ntfd)eibung be~ D.~.@. tJom 10. Suni 1897 (~f].ßtg. 1897 Wr. 65). 

Gewerbestenergesetz. 
Vom 24. Juni 1891 (Pr.G.S. S. 205). 

58ei ber Sjanbf]abung biefe~ @efe~e~ 2lpotf)efem gegenüber fommt in l5-rage, 
wie Weit bie pf}atmaßeutifd)e @ewerbebered)tigung (~ribileg, .lfonßeffion) ßlt bem 
ber 58efieuemng Unterliegenben 2lnlage" unb 58etriebßfapitai gef]ört. ~as 
2lnlage" unb 58etrieb5fapital umfaflt nad) § 23 be5 @efe~e~ fämtrid)e bem be· 
treffenben @ewerbebetriebe bauemb gewibmeten )illerte. ~afl bie ffiealpribi• 
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legien ber ~potf)efer gierunter faUen, ift in ~rtifel 17 ber ~usfüf)rungsantueifung 
be9 O:inanominif1et9 tJom 4. 9CotJembet 1895 ausbtücflid) gefagt. ~potf)efenfon
oeffionen bilben aber feinen lBeftanbteil bes ~nlage· unb l8etrieb9fapita19 im 
@:iinne bes ®etuerbefteuergefe~es. 'Ilies f)at ba9 0.~.®. in einem Urteil t>om 
5. Wlai 1898 unter folgenher lBegtünbung entfd)ieben: 

"~m borliegenben ~aUe fonnte bie ®d)ulb oon ... 9.nt nid)t alS 58eftanbteil be5 
2lnlagr• unb 58ettieb5favital5 ange(e~en toerben, (onbem ber @egenftanb ober bae ffied)t, 
befien ~rtoerbung burd) G;inge~ung ber ®d)ulb ermöglid)t toorben ift. ~in fold)er @egen· 
ftanb ober ein (old)es ffied)t ift aber über~auvt nid)t bor~anben: benn ber )ßer5id)t be5 
)ßorgänger5 auf bie ~on5ejiion, toofür bie ®d)ulb eingegangen ift, bilbet eben(o• 
toenig einen 58eftanbteil be5 ~nlage• unb 58.etrieb5favital6, toie ettoa ber 
~unbenfteis, toenn ~ierfür ein beftimmter \ßreis bei Übema~me eines @e(d)äfts ge5a~lt 
toorben ift. ®omit fönnte nur in jyrage fommen, ob bie ~on5ejiion bes ®teuervflid)• 
tigen jelbft 5um ~votf)efenbetriebe einen 58eftanbteil bes ~nlage• unb 58etrieb5favital6 
bilbet. '!>ie5 ift ebenfalls 5u llemeinen, ba ftaatlid)e (voliöeilid)e) Sfon5efiionen nid)t 0u 
ben in @elb fd)ä~baren ffied)ten gef)ören (~rt. 17 \Rr. 3 ber ~ht!3fü~rung5antoeijung bom 
4. \RotJember 1895, G;nt(d)eibungen be5 :0.)8.@. in ®taatsfteuerfad)en, 58b. VI 15. 100fT.)." 

Wlit bem ®ettJerbefteuergefe~ im ßufammenf)ang fief)t nod) ein Urteil bes 
0.~.®. t>om Suli 1900 (l.l!f).ßtg. 1900 9Ct. 63), ttJe1d)e9 in folgenben ffied)t9· 
grunbfa~ ausläuft: 

.,\Rad) bem vreuiiijd)en 15taat5· unb )ßertoaltungsgrfe~red)te (inb bon jef)er bie 
~(vot~efer als @etoerbetreibenbe angefe~en, nid)t aber ale 58eamte. ~ud) bas ~mt bes 
fogenannten nafiauijd)en ~mtsavot1jefer5 beftef)t je~t nid)t mebr. '!)ieje finb ebenfaU5 
@etoerbetreibenbe unb fönnen auf @runb i~re5 früf)mn amtlid)en Cl:~arafters ~rei· 
fteUung llon ber @etoerbefteuer nid)t beanjvrud)en. 11 

Kommuualabgabengesetz. 
Vom 14. Juli 1893 (Pr.G.S. S. 152). 

'Ilas Sfommunalabgabegefe~ f)at ~potf)efenbmd)tigungen gegenüber ins· 
befonbere für bie Q:rf)ebung ber Umfa~fteuer unb ber ®runbfteuer1) lBebeutung 
getuonnen. 

a. Umsatzsteuer. 

~aß stommunalabgabengefe~ fagt in ben §§ 13 unb 18 folgenbes: 
§ 13. Die Gemeinden sind zur Erhebung indirekter Steuern innerhalb 

der durch die Reichsgesetze gezogenen Grenzen befugt. 
§ 18. Die Einführung neuer und die Veränderung bestehender in

direkter Gemeindesteuern kann nur durch Steuerordnungen erfolgen. Die 
Steuerordnungen bedürfen der Genehmigung. 

'Ilarauf finb in 0a{Jlreid)en ®emeinben Umfa~fteuetotbnungen ergangen. 
§ 1 berfelben lautet in ber ffiegel im ~nfd)lua an ein unter bem 7. SuH 1906 
t>on ben Wliniftem bes Snnem unb ber O:inan0en angegebenes Wlufter folgenber· 
mauen: 

Jeder abgeleitete Eigentumserwerb eines im Stadtbezirke belegenen 
Grundstücks oder Erwerb eines Rechtes, für welches die auf Grundstücke 
bezüglichen Vorschriften gelten (Bergwerkseigentums, Erbbaurechts), 
unterliegt einer Steuer von ... % des Wertes des erworbenen Grundstücks 
oder Rechtes. 

Wie tueit aud) ~pot{Jefenbered)tigungen 0u ben f)ier genannten ffied)ten 
gef)ören, barüber !)at baß 0.~.®. in einem Urteil t>om 20. Sanuar 1903 (l.l!!).ßtg. 
1905 9Cr. 22) folgenbe ttJid)tigen ®runbfä~e aufgeftellt: 

1 ) )ßgl. 1)ier3u: .,Umfa~fteuer unb @runbfteuer in \ßteuflen". Eonberabbtud 
aus ., \ß1)arma5eutijd)e .Seitung II 1906 \Rr. 56. 58erlin, ){;erlag oon ~ulius ®vringer. 

21 * 
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"\Rad) bem frül)eren ffied)ts0uftanb unterlag ein ~jJotl)efenjJrivilegium, gleid)viel, 
ob es einem @runbftüd ali3 jßertinen0 0ugejd)rieben ober ob bafür ein bejonberes @runb· 
bud)blatt angelegt war, nid)t ber auf ben (l;rwerb von @runbftüden gelegten Um[a~· 
jteuer benn berartige @ered)tigfeiten waren 0war bud)ungsfäl)ig, aber jie gel)örten 
nid]t 0u ben @runbjtüden (vgl. (l;ntjd)eibung bes O.IB.@. 10. W1är0 1897, esammlung 
~b. 31 es. 47). :l)iefer ffied)ts3Ujtanb l)at aber mit ber (i;infül)rung b.es ~.@.~. für bie 
nad) bem 1. 0anuar 1900 eintretenben (l;rwerMfälle eine teilweife 2tnberung erfal)ren. 

(l;inerjeits nämlid) jinb allerbings nad) ~rt. 74 bes 0;infül)rungsgeje~es 0um ~.@.~. 
oom 18. ~uguft 1896 bie 1anbesgefe~Iid)en IBorjd)riften über ffiealgewerbebered)tigungen 
- aljo aud) über bie vererb· unb veräuflerlid)en 1Jl)arma0eutijd)en @ewerbsjJrivilegien 
(~eilage ßUr IBerfügung oom 19. W1är~ 1840, 0uftiominijterialblatt es. 113) - unberül)rt 
geblieben, unb in Übereinftimmung bamit erfiärt weiterl)in ~rt. 40 bes ~usfünrungs· 
geje~es 0um ~.@.~. vom 20. esevtember 1899 (@.es. es. 177) für bie bem @runbftüde 
in ~njel)ung ber 0;intragung unb IBerjJfänbung gleid)ftel)enben jelbftänbigen @ered)tig· 
feiten bie IBorjd)riften be~ ~.@. ~., weld)e fid) auf @runbftüde, ben (l;rwerb bes 0;igen· 
tums unb bie ~njjJrücf)e baraus be0iel)en, als anwenbbar, wenn bie @erecf)tigfeit ein 
@runbbucf)blatt erl)alten l)at. ~lber bies gilt nur für jolcf)e @erecf)tigfeiten, welcf)e nicf)t 
einem @runbftüde alS jolcf)em 0uftel)en, jonbern weld]e nur jubieftio jJerfönlicf)er \Ratur 
jinb. esie unterliegen nacf) wie vor einer Orbnung, welcf)e bie Umja~fteuer nur für ben 
(l;rwerb oon @runbjtüden einfiil)rt, nicf)t, unb 0war aucf) bann nidjt, wenn für fie ein 
bejonberes @runbbud]blatt angelegt Worben ift ober angelegt wirb. 

~nbers bagegen ift e!3 jeit bem 1. 0anuar 1900 mit benjenigen in ber ßeit vor bem 
(l;bift von 1810 verHeljenen ~votl)efenjJritJilegien geworben, welcf)e, mit b e m 0;i g e n· 
turn an einem @runoftüde verbunben, fubjeftiv binglicf)er \Ratur finb. 
i)'ür fie l)at ber § 96 bes ~.@.~. eine 2tnberung l)erbeigefül)rt. (l;s neiflt bort: 

.ffiecf)te, bie mit bem (l;igentum an einem @runbftiide verbunben jinb, gelten al\3 
~ejtanbteile bes @runbftüds.' 

~IS ffiecf)te, welcf)e mit bem (l;igentum an einem @runbftüd verbunben fein fönnen 
bergejtalt, baji jie bem jeweiligen 0;igentümer bes @runbjtüds IJU\tel)en, werben in ben 
WCotiven 3um bamaligen § 788 ~- 3 6. 60 neben öffentlicf)recf)tlicf)en wie bem jßatronat, 
aus bem @ebiet bes jßrivatrecf)ts bas binglicf)e SBerfauf~recf)t, bie @nmbbienftbarfeiten, 
bie ffieallaften l)ertJorgel)oben, unb in ~nm. 4 wirb auf § 30 bes @efe~e\3 über ben 0;igen· 
tumserwerb vom 5. W1ai 1872 fowie auf §§ 3-5 ber ®runbbucf)orbnung, welcf)e aucf) 
tJon @erecf)tigfeiten l)anbeln, l)ingewiefen. ~erartigen ffiecf)ten follte fortan nid]t menr 
bie (i;igenjcf)aft blojier ßubel)örftüde 0ugefdJtieben werben, ba jie, folange fie mit bem 
Cfigentum am @runbftüdE verbunben finb, begriffsmäflig bem @runbjtüde folgen unb 
von allen bas @runbftüd betreffenben ~Berfügungen mitergriffen werben. · esie jollten 
besl)alb fortan vielmel)r ag @runbftüdsbeftanbteile gelten (6. 61 a. a. D.). :l)iefe Weijung 
bes § 96 bes ~.@.~. fommt nacf) ~rt. 181 bes (l;infül)rungsgefe~es aucf) für bie au\:l 
frül)erer ßeit beftel)enben @erecf)tigfeiten ilUT ~!nwenbung, ba jie ben 0nl)alt bes 0;igen· 
tumsrecf)te begren0t unb joicf)e IBorfcf)riften auf bas 3ur ßeit bes 0nfrafttretens bes 
IS.@.~. beftel)enbe (l;igentum tJon biefer ßeit ab ~nwenbung finben. \Rad) bem ~.@.~. 
finb aljo bie ~lJotl)efenberecf)tigungen, welcf)e mit bem (l;igentum an einem @runbftüd 
verbunben linb, recf)tlicf) als ~eftanbteile bei3 @runbftiids 0u betracf)ten, wenn aud] nid]t 
al!!l wefentlicf)e unb bal)er nacf) § 93 bafrlbft nicf)t alS untrennbare ~eftanbteile (W1otiv 
5u § 788 am esd]lujfe). 6ie gel)en mit bem @runbjtüde 3ugleicf) auf ben (l;rwerber über 
unb verbleiben il)m bauernb. esie werben aljo ali3 Objeft bes @runbftiidi3erwerbei3 be· 
l)anbelt unb il)r jßreis ober Wert bilbet einen :reil bei3 @runbftiidsjJreijes ober Wertes. 
:l)anacf) ift bas bem Werte einer jolcf)en ~ljJotl)efenberedjtigung entjjJrecf)enbe 
WCel)r bem Werte be~ @runbftüds ßU~urecf)nen, unb beibe Werte 0ujammm 
fommen bei ber auf ben Olrunbftüdserwerb gelegten U mfaNteuer in 5.Betracf)t." 

S)ierau5 ergibt ficf), bafl bei jebem mlJotf)efenlJritJifeg, tuefcf)es @egenfianb 
einer IBefteuerung fein foU, im Cl:in~elfaUe an ber .l)anb ber jßerleif)ungsurfunbe 
unb fonftiger ;tlofumente gelJrüft tuerben mufl, ob es "mit bem Cl:igentum 
an einem @runbfiücf tJerbunben, fubjeftitJ binglicf)er 9Catur" ifi, ober 
ob es nur einen "fubjeftitJ lJerfönlicf)en" ~f)arafter f)at, alfo al5 ein lJerfönlicf)es 
'.j3ritJifegium angef ef)en tu erben mufl. 9Cur im erfieren l}alfe ifi bie Cl:rf)ebung 
ber UmfaNteuer &Uläffig. :tJiefcn @runbfa~ f)at bas D.jß.@. flJäter nocf) in 
tuieberf)olten Cl:ntfcf)eibungen befiätigt. Cl:s liegen in biefer 1Be3ief)ung folgenbe 
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Urteile bor: 9. Suni 1905 (\1!1).ßtg. 1905 !nr. 47), 20. 2ll:Jtil1906, 26. Suni 1906, 
16. !nobember 1906 (\1!1).ßtg. 1906 !nr. 33, 52 unb 94) unb 15. Sanuar 1907 
(\1!1).ßtg. 1907 !nr. 6). 

~ei @:ntj'd)eibung ber iJrage, ob ein mit einem @runbftüd berbunbenes 
\1!ribileg borliegt, fl:Jielt aud) bie @:intrngung besl)alb im @runbbud) eine toid)tige 
lRolle. Sm allgemeinen finb folgenbe brei Wrten bon 2ll:Jotljefenl:Jribilegien ~u 
unterfd)eiben: 

1. fold)e, toeld)e einer \1!erfon berlieljen finb, mit ber im 'ffiortlaut ber Ur~ 
funbe entljaltenen 'ffieifung, bie 2ll:Jotljefe in einem beftimmten S)aufe 
~u errid)ten, bie alfo mit bem @:igentum an bem @runbftüd ber~ 
bunben finb unb banad) aud) auf bem gfeid)en @runbbud)blatt fteljen; 

2. \1!rit1Hegien, toefd)e fubjeftib l:Jerfönlid)er !natur finb, b. 1). oljne 
'ffieifung be~üglid) bes .SJaufes, unb bie fl:Jäter im @runbbud) ein be~ 
f onberes ~fatt erljarten ljaben; 

3. \1!tibifegien, toefd)e 3toar fubjeftib l:Jerfönlid)er !natur finb, in beren 
'ffiortlaut alfo bon einem .SJaufe nid)ts ertoäljnt ift, bie aber ~ur Seit ber 
)Beranlagung mit bem @runbftfid auf ein unb bemfelben @runb· 
bud)blatt fteljen. 

~ie unter 1 angefüljrten \1!ribifegien finb ber timfaNteuer untertoorfen, 
bie unter 2 genannten bagegen nid)t. ~ei ber britten Wrt bon \1!ribifegien fommt 
es inbeffen barauf an, ob bie @:intragung in bas @runbbud) aus bem 'ffiillen 
bes ~ered)tigten ober ex officio, b. 1). auf )Beranlaffung bes lRid)ters ge~ 
jd)eljen ift. Sm erfteren iJalle ift bas \1!ribifeg alS mit bem @runbftüd berbunben 
a~ufeljen unb baljer umfaNteuerl:Jflid)tig, im fe~teren nid)t. D.)B.@. 28. iJebruar 
1905, 17. !nobember 1905 (\1!1).ßtg. 1905 !nr. 19 unb 93) unb 8. IDlai 1906 
(\1!1).3tg. 1906 !nr. 38). 

~ei \1!ribifegien, bie nid)t mit einem @runbftüd berbunben finb, 
jotoie bei alfen fon3effionierten 2ll:Jotljefen ift auf @runb ber genannten 
Steuerorbnungen bie @:rljebung einer Umfa~fteuer ausgefd)loffen. Sn biefem 
Sinne ergingen folgenbe UrteHe bes D.)B.@.: 30. IDläq 1898, 8. Suni 1900, 
12. IDlai 1905, 13. iJebruar 1906, 19. 2ll:Jrif 1907 (\1!1).3tg. 1898 !nr. 27, 1900 
!nr. 80, 1905 !nr. 39, 1906 !nr. 15, 1907 !nr. 36). Sn aflen biefen iJäUen barf bie 
Umfa~fteuer nur nad) bem bertraglid) für bas @runbftüd felbft feftgefe~ten 
staufl:Jreis bemeffen toerben, ba bergemeine 'fiert besfelben burd) eine in 
iljm betriebene 2ll:Jotljefenfon~effion in ber lRegel nid)t erljöljt toirb. (().)B.@. 
12. iJebruar unb 6. IDlai 1907, \1!1).ßtg. 1907 !nr. 14 unb 39). 

@:s gibt jebod) berein~erte iJälle, in toeld)en eine stommune in iljrer Umfa~~ 
fteuerorbnung bie \1!ribHegien ausbrüdlid), ben @runbftüden gleid), 
alS umfabfteuerl:Jflid)tig erflärt. ~iegt eine orbnungsgemäfl geneljmigte Steuer
orbnung biefes 'ffiortrautes bot,· bann fönnen allerbings alfe \1!ribilegien 3ur 
Umfa~fteuer ljerange~ogen toerben. 

)Bon ~ebeutung ift nod) ein Urteil bes D.)B.@. bom 12. Suni 1906 (\1!1).3tg. 
1906 !nr. 67), toorin entfd)ieben toirb, bafl eine !nad)beranlagung bes \1!ribilegs 
3ur Umfa~fteuer, aud) toenn biefes urflJrünglid) beim ~efi~toed)fel fteuerfrei ge~ 
blieben toar, jebeqeit ~uläffig ift. 

Seit Snfrafttreten bes lReid)~@:rbfd)aftsfteuergefe~es bom 3. Suni 1906 
(lR.@.~L S. 654) finb aUe @:rtoerbungen burd) @:rbgang ober auf @runb einer 
Sd)enfung unter ~ebenben bon ber ftäbtifd)en Umfa~fteuer befreit, ba in 
biefen iJäUen bie genannte @:rbfd)aftsfteuer eintritt. 

b. Grundsteuer. 
~ie fiäbtifd)en @runbfteuerorbnungen grünben fiel) auf folgenbe ~ara• 

gral:Jgen bes stommunalabgabengefe~es: 
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§ 23. Die direkten Gemeindesteuern können vom Grundbesitz und 
Gewerbebetrieb (Realst.euern), sowie vom Einkommen der Steuerpflichtigen 
(Einkommensteuern) erhoben werden. 

§ 24. Den Steuern vom Grundbesitz sind die in der Gemeinde belegenen 
bebauten und unbebauten Grundstücke unterworfen. 

§ 25. Den Gemeinden ist die Einführung besonderer Steuern vom 
Grundbesitz gestattet. Die Umlegung kann insbesondere erfolgen nach 
dem Reinertrage beziehungsweise Nutzungswerte eines oder mehrerer Jahre, 
nach dem Pacht- beziehungsweise Mietswerte oder dem gemeinen Werte 
der Grundstücke und Gebäude, nach den in der Gemeinde stattfindenden 
Abstufungen des Grundbesitzes oder nach einer Verbindung mehrerer dieser 
Maßstäbe. 

'Ilie ~eranlagung ber @runbfteuer erfolgt je~t in ber !Regel nad) bem "g e· 
meinen m!ert", b. f). bem ~erfauf5ttJert. Unter bem "gemeinen m!ert" ift 
bei Wpotf)efenf)äufern nad) einem Urteile be5 D.~.@. tJom 20. ,Sanuar 1905 
(~f).3tg. 1905 \nr. 7) &U tJerfief)en "ber m!ert, ben ba5 @runbftücf mit !Rüdfid)t 
auf feine ~erttJenbbarfeit &Um Wpotf)efenbetriebe für jebermann f)at." 

Q:ine Q:rf)öf)ung be5 "gemeinen m!erte5" be5 @runbftücfe5 burd) bie W1Jo· 
tf)efengered)tigfeit ift aifo in ber !Regel nid)t &uiäffig. ~öilig au5g ef d) loff en 
ift e5 aber, nad) Wnalogie ber UmfaNteuer ben tJollen m!ert eine5 WlJotf)efen· 
pritJileg5 bem gemeinen m!ert be5 @runbftüdes &u&ufd)lagen unb tJon beiben bie 
@runbfieuer &u erf)eben. 'Iliefe ttJid)tige iYeftfteUung f)at bas D.~.@. in einem 
Urteil tJom 9. WCäq 1906 (~f).3tg. 1906 \nr. 21) getroffen. 'Ilie Q:ntfd)eibung 
lautet: 

"~ie 5ur ffied)tfertigung bes ffied)1!3mittels er~obenen Q:intuänbe finb in ber oom 
lBorberrid)ter in be5ug genommenen Q:ntfd)eibung bes :O.lB.<M. oom 16. ffi'läq 1898 
(5Bb. 34 ®. 39ff. ber amtlid)en ®ammlung) bereits wiberlegt. ~ort ift ausgefü!Jrt, bof3 
bas ~ommunalabgabengefe~ oom 14. Suli 1893 ber ,®teuer oom <Mrunbbefi~e· nur bie 
bebauten unb unbebauten @runbftücfe unb nid)t aud) fonftige förvedid)e unb unförver· 
lid)e @egenftänbe bes lBermögens ~abe untertuerfen tuollen unb aud) tatfäd)lid) unter· 
tuorfen ~abe. ~er Umfang ber ben @emeinben in biefer 5Be5ie~ung getuä~rten 5Befugnii3 
fei für bie gan3e ffi'lonard)ie gleid)mäj")ig beftimmt tuorben. ~ie @emeinben feien nid)t 
in ber Bage, ben ~reis ber Qlrunbfteuerobjefte unb ben ~Begriff bes fteuerbaren <Me· 
bäubes, tuie jener im ~ommunalabgabengefe~ feftgeftellt unb biefer im @ebäubefteuer· 
gefe~ oom 21. ffi'lai 1861 abgegren3t fei, burd) i~re Wutonomie 3u ertueitern. ~ieraus 
folgt, tuie es einer tueiteren ~rusfü~rung nid)t bebarf, baß eine 5Beftimmung ber ®tettiner 
@runbfteuerorbnung, nadJ tueld)er ffiealbered)tigungen grunbfteuervflid)tig 
wären, red)tsuntuidfam wäre. ~ie Wusfü~rungen bes lBorberrid)ters finb ba~er 
mit bem beftel)enben ffierflt überall im Q:inflang unb laffen einen ffied)tsirrtum nid)t 
erfennen. 

Wud) bie in ber ffieoifionsfd)rift erwäl)nte @ntfd)eibung bes :O.lB.<M. oom 20. Sanuar 
1903 (Q:ntfd)eibungen 5Bb. 43 ®. 49) ftel)t il)nen nid)t entgegen. ~ort ift ausgefü~rt, 
bafl wvotl)efenbered)tigungen, bie mit bem Q:igentum an einem @runbftüd iJerbunben 
jinb, red)tlid) alS 5Beftanbteile beiß <Mrunbftüds gelten, unb bafl bei bem lBedaufe bes 
Qlrunbftücfs il)r ~reis ober )illert einen :teil bes <Mrunbftüdsvreifes ober lillertes bilbet, 
tueld)er für bie 5Bemefiung ber in jener ®ad)e ftreitigen UmfaNteuer in 5Betrad)t fam. 
5Bei biefer inbireften @emeinbefteuer werben bie lBorausfe~ungen unb ber Umfang ber 
®teuervflid)t Iebiglid) burd) bie autonome rt:>a~ung ber <Memeinbe beftimmt. lillirb burd) 
fie oerorbnet, bafl jeber Q:igentumsertuerb eines @runbftücfs, ber auf @runb einer frei· 
willigen lBeräuflerung erfolgt, bet UmfaNteuer unterliegt, unb baß biefe in einem be· 
ftimmten 5Brud)teile bes lillertes bes veräußerten @runbftücfes befte~t, fo beftimmt fid) 
ber ~Begriff bes @runbftücfil nad) ben für bai3 VritJatred)tlid)e lBeräußerungsgefd)äft maii· 
gebenben )Borfd)riften bes ~ritJatred)ts, mit~in je~t nad) benen bes 5B.<M.5B. 'l>agegen 
finb für bie ~rage, tuas @egenftanb einer @emeinbefteuer ,oom <Mrunbbefi~' nad) § 24ff. 
bes ~ommunalabgabengefe~es fein fann, nid)t bie lBorfd)riften bes bürgerlid)en ffied)ts, 
fonbern, tuie in bem erwäl)nten Urteile oom 16. ffi'lär5 1898 bargelegt tuorben ift, bie 
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be5 öffentlidjen ffiedjt5 majjgebenb, in5befonbere biejenigen, meldje bie ~etanlagung 
bet ftaatlidjen @runbfteuet betreffen." 

5Bei Q:rf)ebung ber ®runbfteuer tJom gemeinen )illert ift alfo bie ID1ittJ er· 
anlagung ber in bem S)aufe betriebenen ~.):Jotl)efenbered)tigung 
nid)t 0uläffig. S)ierin Hegt bet funbamentale Untetfd)ieb 0toifd)en ®runb· 
fteuer unb Umfabfteuer. 

Kreis- und Provinzialabgabengesetz. 
Vom 23. April 1906 (Pr.G.S. S. 159). 

~ud) biefes ®efeb entf)ält einige 5Beftimmungen, bie es unter Umftänben 
ermöglid)en fönnen, ~.):Jotf)efen.):JtitJilegien unter benfellien 5Bebingungen toie 
oUt ftäbtifd)en Umfa~fteuer oll einer Sfrei.Sumfa~fteuer f)eranouoief)en. 'lliefe 5Be· 
ftimmungen lauten: 

§ 6. Der Kreistag ist befugt, mittels Erlasses von Steuerordnungen 
indirekte Steuern zu legen 

l. auf den Erwerb von Grundstücken und von Rechten, für 
welche die auf Grundstücke bezüglichen Vorschriften 
gelten. Durch die Steuerordnung können Befreiungen von der 
Steuer, insbesondere einzelner Erwerbsarten, vorgesehen werden. 
Der Erwerb durch Erbgang, durch Enteignung und durch Über
gabevertrag zwischen Verwandten auf und ab steigender Linie ist 
freizulassen ... 

Die Einführung einer indirekten Steuer durch den Kreis berührt nicht 
das Recht der Gemeinden zur Erhebung einer entsprechenden Steuer. 

'llie 0u bem Sfreis· unb ~rotJin0ia1abgabengefe~ im Wooember 1906 er· 
laffene ~usfüf)rungsantoeifung bes ID1inifters befagt, bafl unter ben fteuerbaren 
"lRed)ten, für toeld)e bie auf ®runbftücfe be0üg1id)en lßotfd)tiften gelten'' im 
®inne tJon § 6 bes ®efebes "befonbers bas 5Bergtoerfseigentum unb ba5 Q:rb· 
bauted)t ßU tJetftef}en" finb. ~usgefd)loffen etfd)eint bie S)etanoief}ung tJon ~.):JO• 
tf)efen.):JtitJilegien 0u bief er ®teuer banad) nid)t. 

EinkoiUIDenstenergesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 19. Juni 1906 (Pr.G.S. S. 260). 

'llas .):Jreuflifd)e Q:infommenfteuergefe~ bef)anbelt ben ~.):Jotf)efer nid)t anber!5 
toie anbete ®etoerbetreibenbe. 5Befonbere @3.):Je0ia1beftimmungen, bie tJomef)mHd) 
für ~.):Jotf)efer 5Bebeutung f)ätten, finb in bem ®efeb nid)t entf)alten, toesl)alb fid) 
ein näf)eres Q:ingel)en auf basfelbe an biefer @3teUe erübrigt. Q:rtoäl)nt fei nur, 
bafl nad) § 8, I 5 bes ®efe~es tJon bem lRol)ertrage ber fteuer.):Jflid)tigen Q:in• 
fommensquellen "bie 5Beiträge 0u ben 5Berufsfammern" a15 1illerliung5• 
foften in ~li0ug 0u bringen finb. 'llie ~usfül)rungsantoeifung bes ID1inifters tJom 
25. Suli 1906 oälJlt im ~ttifel 4 öU biefen 5Berufsfammem, beten 5Beiträge ab· 
0ug5fäf)ig finb, aud) bie S)anbelS- unb ~.):Jotl)efedammern. 1illie toeit 
eine lßer.):Jflid)tung 0ur 3al)lung ber 5Beiträge an biefe stammern tJorliegt, ift 
auf @3. 90 unb 177 bargelegt 



Anhang. 

Entwurf eines Reiehsapothekengesetzes. 
Veröffentlicht im März 1907. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 
usw., verordnen im Namen des Reiches, nach erfolgter Zustimmung des 
Bundesrates und des Reichstages, was folgt: 

Erster Abschnitt. Betriebserlaubnis. 

§ l. Wer eine Apotheke betreiben will, bedarf dazu außer der im 
§ 29 der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Approbation der Erlaubnis. 

§ 2. Soll die Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke erteilt werden, 
so fordert die hierfür zuständige Behörde durch das zu ihren amtlichen 
Bekanntmachungen bestimmte Blatt auf, Bewerbungen unter Beifügung 
der erforderlichen persönlichen Ausweise binnen vier Wochen einzureichen. 
Nach Ablauf der Frist erfolgt Entscheidung. 

§ 3. Soll die Erlaubnis zum Betrieb einer neuen Apotheke erteilt 
werden, so hat vor der Ausschreibung (§ 2) eine Beschlußfassung darüber 
stattzufinden, ob ein örtliches Bedürfnis für den Betrieb einer solchen vor
handen ist, ihre Lebensfähigkeit gesichert erschient und die Bestandsfähig
keit der in ihrer Nachbarschaft vorhandenen Apotheken nicht gefährdet 
wird. Vor der Beschlußfassung sind der örtliche Medizinalbeamte, die 
Gemeindebehörde sowie die Standesvertretung der Apotheker, in Ermange
lung einer solchen andere Sachverständige aus dem Apothekerstande gut
achtlich zu hören. 

§ 4. Die Erlaubnis (§ l) muß versagt werden, wenn der Bewerber 
l. sich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindet; 
2. infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über sein Ver-

mögen beschränkt ist. 
§ 5. Die Erlaubnis kann ferner versagt werden, wenn der Bewerber 
l. nicht die Reichsangehörigkeit besitzt; 
2. wegen eines Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt 

worden ist, bei dem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er
kannt werden kann, oder ein Verstoß gegen die Berufspflichten 
eines Apothekers vorliegt; 

3. durch wiederholte grobe Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
über den Betrieb von Apotheken sich als unzuverlässig in bezug 
auf die Ausübung des Apothekerberufes erwiesen hat; 

4. nach Maßgabe dieses Gesetzes der Erlaubnis zum Betrieb einer 
Apotheke für verlustig erklärt worden ist; 



Entwurf eines Reichsapothekengesetzes. 329 

5. sich im Besitz einer dinglichen oder sonstigen übertragbaren Apo
thekenberechtigung befindet oder befunden hat, sofern er nicht 
nachweist, daß er sich der Berechtigung unentgeltlich oder ohne 
erheblichen Gewinn entäußert hat oder entäußern wird; 

6. während der letzten fünf Jahre eine Betriebserlaubnis erhalten, den 
Betrieb aber innerhalb der festgesetzten Frist nicht begonnen hat. 

§ 6. Haben sich mehrere Bewerber gemeldet, so wird die Erlaubnis 
unbeschadet der Bestimmungen in den §§ 4 und 5, demjenigen erteilt, 
welcher nach erlangter Approbation länger als alle übrigen Bewerber im 
Inland als Apotheker tätig gewesen ist. 

Übertrifft jedoch ein jüngerer Bewerber einen älteren an Führung 
innerhalb oder außerhalb des Berufes oder in bezug auf das Ergebnis der 
pharmazeutischen Prüfung oder an Leistungen oder wissenschaftlicher Fort
bildung so erheblich, daß er als zuverlässiger in bezug auf den Apotheken
betrieb erachtet werden muß, so kann die Erlaubnis dem jüngeren Be
werber erteilt werden. 

Die als Militärapotheker und als pharmazeutischer Beamter bei der 
Militärverwaltung verbrachte Zeit gilt als Tätigkeit im Apothekerberuf. 

Welche andere praktische oder wissenschaftliche Tätigkeit derjenigen 
im inländischen Apothekerberuf gleichgestellt werden kann, bestimmt die 
Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Reichskanzler. 

Diejenige Zeit, während deren ein Bewerber sich im Besitz eines Privi
legs oder einer Betriebserlaubnis befunden hat, darf ihm nur dann, wenn 
er die Apotheke wenigstens zehn Jahre betrieben hat, und höchstens zur 
Hälfte angerechnet werden. 

Unter mehreren nach Maßgabe dieser Bestimmungen gleichstehenden 
Bewerbern wählt die Behörde nach eigenem Ermessen. 

§ 7. Soll auf Grund der §§ 4, 5 und des § 6, Abs. 2 ein jüngerer Be
werber die Betriebserlaubnis erhalten, so ist dies den übergegangenen Be
werbern durch einen mit Gründen versehenen Bescheid zu eröffnen. Dieser 
Bescheid kann binnen zwei Wochen <;lurch Beschwerde an die Landes
zentralbehörde angefochten werden. Bis zur Erledigung der Beschwerde 
ist die Erteilung der Erlaubnis auszusetzen. 

Ist für die Erteilung der Erlaubnis die Landeszentralbehörde selbst 
zuständig, so findet eine Anfechtung nicht statt. 

§ 8. Die Erlaubnis darf weder auf Zeit oder Widerruf, noch unter 
anderen als den in diesem Gesetz vorgesehenen Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden. 

§ 9. Über die Erlaubnis ist eine Urkunde auszufertigen. Diese hat 
die Bezeichnung des Ortes oder Ortsteiles, in welchem die Apotheke be
trieben werden soll, und die Bestimmung der Frist zu enthalten, innerhalb 
deren der Betrieb begonnen werden muß. Die Frist kann auf Antrag ver
längert werden. 

§ 10. Wenn der Berechtigte den Betrieb der Apotheke binnen der fest
gesetzten Frist nicht beginnt, so kann die Erlaubnis zurückgenommen und 
auf Grund der früheren Ausschreibung einem anderen Bewerber erteilt 
werden. 

§ ll. Wird die Erlaubnis an Stelle einer nach Maßgabe dieses Gesetzes 
erloschenen oder entzogenen Erlaubnis erteilt, so muß auf Verlangen des 
bisher Berechtigten oder seiner Hinterbliebenen oder Erben dem Bewerber 
die Verpflichtung auferlegt werden, die zur Einrichtung und zum Betrieb 
der Apotheke gehörigen Vorrichtungen, Gerätschaften und Warenvorräte, 
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soweit sie sich in gutem Zustande befinden, gegen Entschädigung zu über
nehmen. 

Weiche Gegenstände hiernach zu übernehmen sind, und in welcher 
Höhe Entschädigung zu leisten ist, entscheidet im Streitfall mit Ausschluß 
des Rechtsweges ein Schiedsgericht, das aus je einem von den Parteien 
zu bezeichnenden Sachverständigen und einem von der Aufsichtsbehörde 
zu ernennenden Obmann gebildet wird. Die Kosten des Schiedsverfahrens 
sind von den Parteien zu tragen, und zwar, sofern nicht durch den Schieds
spruch eine andere Verteilung festgesetzt wird, zu gleichen Teilen. 

§ 12. Die Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke erlischt 
1. durch Verzicht (vgl. § 21); 
2. wenn die Approbation des Berechtigten zurückgenommen wird; 
3. wenn dem Berechtigten die Erlaubnis zum Betrieb einer anderen 

Apotheke erteilt wird; 
4. wenn der Berechtigte entmündigt oder wenn über sein Vermögen 

der Konkurs eröffnet wird; 
5. mit dem Tode des Berechtigten. 
Wenn bei dem Tode oder in dem Fall der Entmündigung des Be

rechtigten eine Witwe, eine Ehefrau oder minderjährige eheliche Kinder 
vorhanden sind, so ist diesen für den Fall der Bedürftigkeit, und zwar der 
Witwe bis zur Wiederverheiratung, der Ehefrau bis zur Scheidung der Ehe, 
den Kindern bis zur Großjährigkeit der Weiterbetrieb auf ihre Rechnung 
durch einen approbierten Apotheker zu gestatten. Wird während des 
Weiterbetriebes der Apotheke auf Rechnung der Ehefrau oder der Kinder 
eines Entmündigten die Entmündigung aufgehoben, so geht die Erlaubnis 
mit der Aufhebung der Entmündigung wieder auf den Apotheker über. 

Sind bei dem Tode des Berechtigten andere als die in dem vorstehen
den Absatze genannten Hinterbliebenen oder Erben vorhanden, so kann 
diesen der Weiterbetrieb durch einen approbierten Apotheker auf ein Jahr 
gestattet werden. 

§ 13. Die Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke kannentzogen werden 
1. wenn der Berechtigte wegen eines Verbrechens oder Vergehens, bei 

welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden 
kann oder ein Verstoß gegen die Berufspflichten eines Apothekers 
vorliegt, rechtskräftig verurteilt worden ist; 

2. wenn der Berechtigte sich durch wiederholte Zuwiderhandlungen 
gegen die Vorschriften über den Betrieb von Apotheken als un
zuverlässig in bezug auf die Ausübung des Apothekerberufes er
wiesen hat; 

3. wenn die Unrichtigkeit der Nachweise dargetan wird, auf Grund 
deren die Erlaubnis erteilt worden ist; 

4. wenn der Berechtigte unbefugt den Betrieb der Apotheke einstellt 
oder durch einen anderen wahrnehmen läßt. 

§ 14. Für das Verfahren, in welchem die Betriebserlaubnis entzogen 
wird, sind die Bestimmungen der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung maßgebend. 

§ 15. Die Vorschriften des § 2, § 5 Nr. 1, 5 und 6, §§ 6, 7, 10, 11, § 12 
Abs. 2, 3 finden keine Anwendung auf Apotheken, die mit einem Real
privilegium ausgestattet sind oder auf Rechnung des Landesherrn, des In
habers einer Standesherrschaft, des Fiskus, einer Gemeinde oder einer 
Stütung betrieben werden. An Stelle dieser Vorschriften gelten die ein
schlägigen landesrechtliehen Bestimmungen. 

Streitigkeiten darüber, ob eine Apotheke zu den in vorstehendem Ab
satze bezeichneten gehört, sind im Rechtswege zu entscheiden. 
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Die Landesregierungen sind befugt, anzuordnen, daß von der Anwen
dung der im ersten Absatz angeführten Vorschriften auch bei anderen als 
den daselbst bezeichneten Apotheken, insoweit dieselben zurzeit des In
krafttretens dieses Gesetzes tatsächlich als übertragbar behandelt worden 
sind, abgesehen wird, und daß an Stelle dieser Vorschriften die einschlägigen 
Iandesrechtlichen Bestimmungen maßgebend sind. 

§ 16. Der Inhaber einer Erlaubnis zum Apothekenbetriebe kann auf 
Zeit oder Widerruf ermächtigt werden, in einem Gemeindebezirke, woselbst 
eine Apotheke sich noch nicht befindet, ein Zweiggeschäft einzurichten. 
Der Betrieb ist durch einen approbierten Apotheker zu führen. Mit dem 
Rechte zum Betriebe des Hauptgeschäfts erlischt auch die für das Zweig
geschäft erteilte Ermächtigung. 

Die Vorschriften des § 11 finden auch auf Zweigapotheken An
wendung. 

§ 17. Die Erlaubnis zumBetrieb einer Hausapotheke kann aufWider
ruf erteilt werden 

l. Arzten an solchen Orten, wo eine Apotheke sich nicht befindet und 
der ·Bezug von Arzneien schwer zu erreichen ist, jedoch nur zum 
Zwecke der Arzneimittelabgabe an die von ihnen behandelten 
Kranken; 

2. Tierärzten für die Abgabe von Tierarzneimitteln innerhalb ihrer 
Berufstätigkeit; 

3. Kranken-, Pflege-, Gefangenen- und ähnlichen Anstalten zum 
Zwecke der Arzneimittelabgabe an ihre Insassen. 

Der Betrieb der Hausapotheke ist in den Fällen der Nummer 1 und 2 
durch den ermächtigten Arzt oder Tierarzt, in den Fällen der Nummer 3 
durch einen approbierten Apotheker zu führen. In Ausnahmefällen kann 
gestattet werden, daß Apotheken der in Nummer 3 bezeichneten Art durch 
andere geeignete Personen betrieben werden. 

Die Vorschrift unter Nummer 1 findet auf homöopathische Hausapo
theken auch dann Anwendung, wenn sich zwar eine Apotheke am Orte 
befindet, homöopathische Arzneimittel aus ihr aber nicht bezogen werden 
können. 

Zweiter Abschnitt. Betriebsvorschriften. 

§ 18. Wer die Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke erhalten hat, 
ist verpflichtet, die Apotheke selbst zu betreiben. 

§ 19. In denjenigen Fällen, in welchen nach Maßgabe dieses Gesetzes 
oder nach den gemäß § 15 maßgebenden Iandesrechtlichen Bestimmungen 
die Verwaltung der Apotheke durch eine nicht selbst im Besitze der Be
triebserlaubnis befindliche Person zulässig ist, bedarf die Wahl des Be
triebsleiters der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

§ 20. Der Betriebsberechtigte kann den Betrieb 
l. bis zur Dauer von insgesamt drei Monaten innerhalb Jahresfrist 

durch einen approbierten Apotheker; 
2. bis zur Dauer von drei Tagen durch einen geprüften Apotheker

gehilfen ausüben. Vor Beginn der Stellvertretung ist der Aufsichts
behörde Anzeige zu machen. 

Eine längere Stellvertretung bedarf der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde. 

Arztliehe und tierärztliche Hausapotheken werden im Falle der Be
hinderung des Arztes oder Tierarztes durch den Stellvertreter im Haupt
berufe betrieben. 
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§ 21. Der Verzicht auf die Erlaubnis (§ 12 Nr. I) ist der Aufsichts
behörde schriftlich anzumelden; er wird, fa,lls er nicht für einen späteren 
Zeitpunkt erfolgt, mit dem Ablaufe von drei Monaten seit der Anmeldung 
wirksam. Vor Wirksamkeit des Verzichts darf der Betrieb der Apotheke 
nicht eingestellt werden. 

§ 22. Wird eine Apotheke nicht betrieben, so kann die Aufsichts
behörde den Betrieb durch einen approbierten Apotheker auf Rechnung 
des Betriebsberechtigten, wo ein solcher vorhanden ist, wahrnehmen lassen. 
Ist kein Betriebsberechtigter vorhanden, so entscheidet das Landesrecht, 
auf wessen Rechnung der Betrieb erfolgen soll. 

§ 23. Die Wahl der Betriebsstätte und der Betriebsräume, die Ver
legung derselben, sowie die Vornahme wesentlicher Veränderungen an den 
Betriebsräumen und ihrer bisherigen Zweckbestimmung bedarf der Ge
nehmigung der Aufsichtsbehörde. Vor Erteilung der Genehmigung sind 
die Räume einer Besiehtigung zu unterwerfen. 

Soll die Apotheke nach einem Orte oder Ortsteile verlegt werden, 
woselbst bereits eine Apotheke vorhanden ist, so finden die Bestimmungen 
des § 3 entsprechende Anwendung. 

§ 24. Der Apothekenbetrieb unterliegt der Aufsicht der höheren Ver
waltungsbehörde. Diese hat das Recht, den Betriebsberechtigten oder seine 
Stellvertreter zur vorschriftsmäßigen Betriebsführung anzuhalten, auch 
wegen Zuwiderhandlungen, welche bei Ausübung des Apothekerberufs gegen 
die Bestimmungen dieses Gesetzes oder die hierzu ergangenen Ausführungs
vorschriften begangen werden, Ordnungsstrafen bis zum Betrage von 
300 Mark festzusetzen. 

Die Aufsichtsbehörde hat das Recht, jederzeit Besichtigungen der 
Apotheke vorzunehmen oder durch Beauftragte vornehmen zu lassen. 
Sie ist verpflichtet, mindestens einmal innerhalb dreier Jahre jede Apo
theke einer unvermuteten Besichtigung zu unterwerfen. Zu den Kosten 
hat der Betriebsberechtigte nicht beizutragen. 

Haben sich bei einer Besichtigung erhebliche Unregelmäßigkeiten er
geben, so kann eine wiederholte Besichtigung auf Kosten des Betriebs
berechtigten stattfinden. 

§ 25. Jeder, der eine Apotheke betreibt, sowie seine Stellvertreter 
sind verpflichtet, den Besichtigungsbeamten sämtliche Räume der Apo
theke zugänglich zu machen, die Vorrichtungen, Werkzeuge und Waren
bestände vorzuweisen, die Bücher vorzulegen, sowie jede erforderliche Aus
kunft zu erteilen und alle von dem Beamten fiir nötig erachteten Unter
suchungen zu gestatten. 

Verfälschte und verdorbene Waren sind mit Beschlag zu belegen und 
können, wenn der Betriebsberechtigte oder sein Stellvertreter nicht Wider
spruch erheben, vernichtet werden. Wird Widerspruch erhoben, so ent
scheidet die Aufsichtsbehörde endgültig, ob die Waren freizugeben oder 
zu vernichten sind. Die Kosten des Verfahrens sind, insoweit die Ent
scheidung zuungunsten des Betriebsberechtigten ausfällt, von diesem zu 
tragen. 

§ 26. Der Bundesrat ist ermächtigt, Vorschriften zu erlassen über 
l. Vorbildung, Ausbildung und Befugnisse des im Betriebe der Apo

theken zu beschäftigenden Hilfspersonals: 
2. die Beschaffenheit, Zubereitung und Aufbewahrung der Arznei

mittel; 
3. die Abgabe starkwirkender Arzneimittel in den Apotheken; 
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4. den ausschließlichen Vertrieb gewisser Zubereitungen, Stoffe und 
Gegenstände in den Apotheken; 

5. die Arzneitaxe; 
6. den Vertrieb von Geheimmitteln, pharmazeutischen Spezialitäten 

und Patentarzneien in den Apotheken; 
7. die Ausübung der Heilkunde durch die Apotheker. 
§ 27. Die Landeszentralbehörden sind ermächtigt, nähere Vorschriften 

zu erlassen über 
l. die Einrichtung und den Betrieb, die Besichtigung und über

wachung der Apotheken; 
2. die Zulässigkeit des Betriebs von Nebengeschäften; 
3. die Arzneimittel, Vorräte, Einrichtungen und Gerätschaften, welche 

jederzeit in den Apotheken vorhanden sein müssen. 

Dritter Abschnitt. Strafbestimmungen. 

§ 28. Mit Geldstrafe von 50 bis zu 1000 Mark, im Unvermögensfalle 
mit Haft oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten, wird bestraft, wer eine 
Apotheke betreibt, ohne im Besitze der Erlaubnis hierzu (§ 1) zu sein. 

§ 29. Mit Geldstrafe bis zu 300 Mark, im Unvermögensfalle mit Haft, 
wird bestraft 

l. wer den Betrieb der Apotheke binnen der ihm von der zuständigen 
Behörde gesetzten Frist nicht beginnt; 

2. wer Betriebsräume oder Betriebsstätten ohne die nach § 23 Abs. 1 
erforderliche Genehmigung in Benutzung nimmt, verlegt oder 
wesentlich verändert; 

3. wer den ihm nach § 25 obliegenden Verpflichtungen gegen die Be
sichtigungsbeamten zuwiderhandelt; 

4. wer den Betrieb einer Apotheke vor Eintritt der "Wirksamkeit eines 
Verzichts (§ 21) einstellt. 

§ 30. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark, im Unvermögensfalle mit Haft, 
wird bestraft 

l. wer unbefugt den Apothekenbetrieb durch Stellvertreter wahr
nehmen läßt; 

2. wer auf Grund des § 12 Abs. 2 und 3, § 16, § 17 Nummer 3 oder auf 
Grund der gemäß § 15 maßgebenden landesrechtliehen Bestim
mungen für fremde Rechnung eine Apotheke betreibt, ohne die 
erforderliche Genehmigung zu besitzen; 

3. wer beim Betrieb einer der im § 17 bezeichneten Apotheken wissent
lich Arzneien in anderen Fällen, als ihm gestattet ist, abgibt; 

4. wer den gemäß § 26, Nummer 3, 4, 6 und 7 ergehenden Vorschriften 
des Bundesrats zuwiderhandelt. 

§ 31. Bei unberechtigtem Betrieb einer Apotheke kann deren Schlie
ßung polizeilich erzwungen werden. 

Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlußbestimmungen. 

§ 32. Neue Apotheken der im § 15 genannten Arten dürfen nicht mehr 
begründet werden. 

§ 33. Unberührt bleiben die landesrechtliehen Vorschriften, welche 
1. das Recht des Inhabers einer Apothekenberechtigung zur Veräuße

rung der Berechtigung beschränken; 
2. die Umwandlung übertragbarer in nicht übertragbare 

Apothekenberechtigungen zum Gegenstande haben. 
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Zum Zwecke dieser Umwand! ung kann den Inhabern der 
Erlaubnis zum Apothekenbetrieb eine Betriebsabgabe aufer
legt, auch darf bestimmt werden, daß diese auch zur Befriedigung son
stiger Bedürfnisse auf dem Gebiete des Apothekenwesens verwendet wird. 

§ 34. Die Landeszentralbehörden bestimmen, welche Behörden im 
Sinne dieses Gesetzes zuständig sind und, erlassen die Vorschriften über 
das Verfahren, soweit es nicht in diesem Gesetz bereits geregelt ist. 

§ 35. Die Bestimmungen über das Apothekenwesen des Heeres und 
der Marine bleiben unberührt. 

§ 36. Das Gesetz tritt mit dem . . . . . . . . . . . . . . in Kraft. 
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Brom, Standgefäße 224, 274, 289. 
Brunnen, Vergiftung 109. 
Brusttee, Abgabe 235. 
Bücher und Papiere, Vorlegung bei 

Revisionen 305. 
Buchführung in Apotheken 90. 
Bürgerliches Gesetzbuch 98. 
-Recht 87. 

Chemiker, Gebühren ll6. 
Chemische Meßgeräte, Eichung 75. 
- Verfahren, Patentfähigkeit 130. 
Creolin, Verkehr 298. 

Dampfapparate in dem Laborato
rium der Apotheken 229. 

Dampfkessel im Sinne d. Gew. U.V.G. 
127. 

Dampfkochvorrichtung 229. 
Degen- und Säbelscheiden, Dunkel

färben 64. 
Dekokte, Vorrätighalten 226. 
Denaturierter Branntwein bei Heil

mitteln 85, 87. 
Denaturierungsmittel 79. 

Dentaldepots, Abgabe von Giften an 
Zahntechniker 291. 

Desinfektionsmittel, Freigabe 39. 
Diakonissen, Arzneidispensierrecht 

245. 
- Ausbildung 184. 
- Prüfung 246. 
Dienstmädchen, Krankenversiche

rung ll9. 
Dienstpflicht im stehenden Heere 50. 
Dienstverhältnis, Auflösung ohne 

Kündigung 94. 
- Kündigung 101, 102. 
- Unterbrechung 100. 
Dienstvertrag 99. 
Dienstzeugnisse 58. 
-der Apothekerlehrlinge, Gebühren 

der Beglaubigung 116. 
- Stempelsteuer 315. 
Diphtherieheilserum, Einziehung 

260. 
- Fabrikationsstätten 260. 

festes 262. 
- Kennzeichnung 261. 
- Preise 261. 
- Verkehr in Apotheken 259. 
- Verpackung in Glasampullen 261. 
Diplomprüfungen der Technischen 

Hochschulen bei der Nahrungs
mittelchemikerprüfung 164. 

Dispensationsgesuche 30, 34. 
Dispensieranstalten in Krankenhäu

sern 245. 
Dispensierrecht der Arzte, Kranken-

kassen und Vereine llO. 
Doktortitel, Führung 109. 
Drogenhandel, Untersagung 7. 
Drogenhandlungen, Beaufsichtigung 

durch den Kreisarzt 184. 
- Betriebsvorschriften 48. 

Firmenschilder 16. 
- Revisionen 45, 307. 
- - durch Apotheker 46. 
Drogenschränke, Überwachung 49. 
Drogisten in Apotheken 244. 
Duplikate, Stempelsteuer 311. 
Durchsuchung ll2. 

Eichamtliche Bescheinigungen 73. 
Eichordnung 70. 
Eichscheine 72. 
Eichung chemischer Meßgeräte 75. 
Eidesformel der Apotheker 194. 
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Eigentum, geistiges und gewerb
liches 129. 

Einatmungen, Rezepte 274. 
Einjährig-Freiwillige, Meldung und 

Zurückstellung 55. 
Einjährig-freiwilliger Dienst 66. 
- - - Berechtigung 53. 
Einkommensteuergesetz 327. 
Einspritzungen unter die Haut, Re-

zepte 274. 
Einziehung, strafrechtliche 105. 
Engagementsbriefe, Stempelsteuer 

309, 320. 
Engagementsverträge, Stempelsteuer 

320. 
Enteignung von Apothekerprivile

gien 217. 
Erfindungen, Anmeldung zum Pa

tent 129. 
Ergänzungssteuer und Apotheken

konzessionen 322. 
Ergänzungssteuergesetz 321. 
Erlaubniserteilungen, Stempelsteuer 

311, 312. 
Erlaubnisschein zum Erwerb von 

Gift 291, 292, 299. 
Errichtung und Verlegung von Apo

theken 3, 186. 
Ersatzbehörden 53. 
Ersatzmittel, Warenzeichenschutz 

137. 
Ersatzreservepflicht 51. 
Essigäther, Verwendung steuerfreien 

Branntweins 83. 
Exklusivprivilegien, Ablösung 202. 
Extrakte, narkotische, Standgefäße 

225. 
Extraktlösungen , 

226. 
Vorrätighalten 

Fabrikkrankenkassen 125. 
Fahrlässigkeit 106. 
Farben, Aufbewahrung 287. 
- Gespinste usw., Untersuchung auf 

Arsen 146. 
- gesundheitsschädliche, bei der 

Herstellung von Nahrungsmitteln 
usw. 145. 

- giftige 293. 
- - Löffel 289. 
Farbengesetz 145. 
Farbenblindheit, Prüfung 

Kreisarzt 183. 
durch I 

Feilhalten im Sinne des Nahrungs
mittelgesetzes 143. 

Feldlazarett-Verwaltungsdienst,Aus-
bildung von Apothekern 59. 

Fernsprecher, Arzneiverordnung 271. 
Fette, chemische Untersuchung 143. 
Feuergefährliche Stoffe, Lagerung 

1ll. 
Feuerlöschpflicht der Apotheker 

llO. 
Filialapotheken, Konzessionierung 

211. 
- Mitverkauf 2ll, 215. 
- Stempelsteuer 312, 319, 321. 
Firma 88, 90. 
Firmenbezeichnungen in polnischer 

Sprache 236. 
Firmenschilder 5. 
- bei Apotheken 222. 
- der Drogisten 16. 
Flaschen, sechseckige, beim Hand-

verkauf von Giften 293. 
Fleischbeschauer 8. 
Fleischbeschaugesetz 143. 
Fliegenpapier, arsenhaltiges 294. 
Forderungen der Apotheker, Ver-

jährung 99. 
Freizeichen 133. 
Friedens-Sanitätordnung 69. 
Führungszeugnisse, Stempelsteuer 

314, 316, 317, 320. 

Gebrauchsanweisung m der ärzt
lichen Verordnung, Kopie 236. 

Gebrauchsgegenstände, Gesetz, betr. 
Verkehr 143. 

Gebrauchsmuster, Anmeldung 131. 
- Bezeichnung 131. 
- Eintragung 131. 
Gebrauchsmusterschutz 131. 
- Dauer 131. 
Gebührenordnung für Zeugen und 

Sachverständige ll4. 
Gehalt, Zahlung 93. 
Gehaltsanspruch eines Angestellten 

100. 
Geheimmittel, Abgabe im Handver

kauf 280. 
- Ankündigung 282. 
- Ausstattung der Gefäße 279. 

Begriff 283. 
Verkehr 238, 279, 281. 
- Im Umherziehen 13. 

22* 
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Geheimnisse, unbefugte Offenbarung 
108. 

Gehilfen, siehe auch Apotheker-
gehilfen und Handlungsgehilfen. 

- und Lehrlinge, Annahme 9. 
- - - in Apotheken 17. 
Gemeinde-Krankenversicherung 120. 
Gemeingefährliche Krankheiten, Ge-

setz, betr. Bekämpfung l. 
Genf er Neutralitätszeichen-Gesetz 

138. 
Genußmittel, Gesetz betr. Verkehr 

143. 
Geräte, analytische, in Laboratorien 

231. 
- für die Rezeptur 222. 
- - Gifte 289. 
Gerichtsverfassungsgesetz 113. 
Geschäftsnachfolger, Präsentation 

214. 
Geschlechtskrankheiten, Vorbeu-

gungsmittel, Ankündigung 106. 
Geschmacksmuster 1:12. 
Geschworenenamt, Berufung von 

Apothekern 114. 
Gesetzeskunde, Prüfung im Staats

examen 27. 
Gesundheitsamt 1. 
Gewerbe - Unfallversieherungsgesetz 

127. 
Gewerbeberechtigungen, ausschließ-

liche 3. 
Gewerbebetrieb, stehender 4. 
- - Anzeigepflicht 4. 
- im Umherziehen 13. 
Gewerbegerichtsgesetz 18. 
Gewerbeordnung für das Deutsche 

Reich 3. 
- preußische 203, 300. 
Gewerberecht 2. 
Gewerbesteuergesetz 322. 
- und Apothekenkonzessionen 322. 
Gewichte, Beschaffenheit 70. 

Einziehung unrichtiger lll. 
- Prüfung 71. 
- vorschriftswidrige 73. 
Giftbehältnis, Schlüssel 225. 
Giftbuch 290, 299. 
Gifte, Abgabe 290. 

- als Heilmittel 293. 
- - an Kinder 292. 
- - in Apotheken 290. 
- - unzulässige 110. 

Gifte, Aufbewahrung 287. 
in Apotheken 289. 

- Beibringung 107. 
- Beschaffenheit und Bezeichnung 

der Abgabegefäße 292. 
- Geräte 289. 
- Großhandel 288, 290. 
- Revisionen der Lagerräume und 

Verkaufsstätten 302. 
- Verkehr im Umherziehen 13. 
- Vorratsgefäße, Bezeichnung 287. 
- vorschriftswidrige Aufbewahrung 

llO. 
Gifthafer 297. 
Gifthandel 7. 
- Beaufsichtigung durch den Kreis

arzt 184. 
Polizeiverordnung 287. 

- Cberwachung 302. 
- Zulassung 300. 
Giftkammer 227, 288. 
- in Apotheken 289. 
Giftkonzession, Entziehung 12. 

Erteilung 300. 
- Prüfung der Bedürfnisfrage 300. 
- - - Zuverlässigkeit 300. 
Giftschein 292, 300. 
Giftschrank 227, 288. 
- Abteilungen 224. 
- Schlüssel 228. 
Giftschränkchen, besondere Geräte 

225. 
- der Offizin 224, 289. 
Giftverkaufbuch 290, 299. 
Giftverordnungen, Übertretung 110. 
Gläser, sechseckige 274. 
- - für Gifte 293. 

, Grundbuch, Eintragung der Apo
thekenprivilegien 216. 

Grundbuchordnung 217. 
Grundsteuer 325. 

Haftpflicht, strafrechtliche, der Apo
theker 16, 17, lll. 

- zivilrechtliche, der Apotheker 99, 
103. 

Handelsbriefe, Aufbewahrung 91. 
Handelsbücher 90. 
- Aufbewahrung 91. 
Handelschemiker 8. 
Handelsfirma 88. 
Handelsgesetzbuch 87. 
Handelsgewerbe 87. 
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Handelsgewichte, Prüfung 7 4. 
Handelskammern, Beiträge 90. 
- - Abzugsfähigkeit 327. 
Handelsrecht 87. 
Handelsregister 88. 
- Eintragung von Apotheken 89. 
Handelsstand 87. 
Handelswagen 70. 
- Prüfung 7 4. 
Handlungsgehilfen siehe auch Apo

thekergehilfen und Gehilfen. 
- Anspruch auf Verpflegung und 

ärztliche Behandlung 93. 
- Fürsorge in Krankheitsfällen 93. 
- im H.G.B. 92. 
- Krankenversicherung 120. 
-Kündigung beim Wechsel des Ge-

schäftsinhabers 94. 
- sofortige Entlassung 95. 
Handlungslehrlinge siehe auch Apo-

thekerlehrlinge und Lehrlinge. 
- im H.G.B. 92, 96. 
- Krankenversicherung 120. 
Handlungsvollmacht 91. 
Handverkauf, Abgabepflicht 236. 
- zulässige Mittel 271. 
Handverkaufsartikel, Berechnung 14. 
Handverkaufstisch 222. 
Hannover, Gifthandel 301. 
Hausapotheken, ärztliche 190, 245. 

- homöopathische 248. 
- Besichtigung 307. 
- in Strafanstalten 247. 
Heerordnung 66. 
Heilkunde, Ausüburig 5. 
--durch Apotheker 15, 190, 239. 
- - im Umherziehen 14. 
Heilmethoden, Ankündigung 282. 
Heilmittel, Ankündigung 282. 
--als unlauterer Wettbewerb 141. 
- freie, für Krankenkassenmit-

glieder 120. 
-mit denaturiertem Spiritus 85, 87. 
Heimgefallene Apotheken, Behand-

lung 215. 
Heroinrezepte, Repetition 272. 
Hessen-Nassau, Gifthandel 302. 
Hilfskassen, eingeschriebene 126. 
Hoffmannstropfen, Abgabeverbot 

276. 
Holzgeist, Nachweis in branntwein

haltigen Arzneimitteln 85. 
Homeriana, Verkehr 285. 

Homöopathen, Dispensierrecht 249, 
251. 

Homöopathische Apotheken 248. 
- Arzneimittel, Begriff 248. 
- Hausapotheken, Besichtigung 

307. 
- Schrankapotheken 249. 
- Vereine, Arzneiabgabe 252. 
- Zubereitungen, Abgabe 273. 
Homöopathisches Arzneibuch 249. 
Hühneraugenmittel, Freigabe 39. 
Hydrarg. oxydul. nigr., Aufbewah-

rung 225. 
Hygienisch - chemische Untersu-

chungsstationen in den Lazaretten 
69. 

Hypotheken 219. 
Hypothekenbuch, Eintragung der 

Apothekenprivilegien 216. 

Immatrikulation der Pharmaziestu
dierenden 24. 

Impfstoff, Aufbewahrung 228. 
- tierischer, Niederlagen in Apo-

theken 258. 
Infusa, Vorrätighalten 226. 
Innungskrankenkassen 125. 
Invalidenversicherungsgesetz 127. 
Inventur 90. 
Inverwahrnahme vorschriftswidriger 

Arzneimittel 304. 

Jod, Standgefäße 224, 274, 289. 
Jodoformium, Aufbewahren 227. 
-Wage 227. 

Kalium, Aufbewahrung 288. 
Kammerjäger, Gewerbebetrieb 295. 
Kandidaten der Pharmazie, Kondi-

tionszeugnis 33. 
Käse, chemische Untersuchung 143. 
Kassiererinnen in Apotheken 244. 
Kauf- und Tauschverträge, Stempel-

steuer 312. 
Kaufleute 87. 
Kaufmann 87. 
Kaufmännisches Personal in AJ:o-

theken 17. 
Kaufmannsgerichte 18. 
Kaufurkunden, Stempelsteuer 318. 
Kaufverträge über Apotheken 99. 
- Vorlegung 219. 
Kellerkontrolle 148. 
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Kinder von Apothekern, Rechte 
188. 

- minorenne, Fortführung der Apo-
theke 216. 

Klystiere, Rezepte 274. 
Knappschaftskassen 125. 
Knöterich, Verkehr 44, 285. 
Kochkessel 230. 
Kognak, Gewährung für Kassen-

patienten 121. 
- Kleinhandel 6. 
Kolier- und Preßtücher 230. 
Kommunalabgabengesetz 323. 
Konkurrenzklausel 96. 
Konkurs eines Apothekers 220. 
Konkursforderungen 103. 
Konkursordnung 103. 
Kontrollversammlungen 68. 
Konzession, Verlust 17. 
- Wertermittlung für die Stempel

steuer 311. 
Konzessionierte Apotheken, Besitz

verhältnisse 212. 
- - Verkauf 218. 
Konzessionierung neuer Apotheken 

201, 203, 204, 205. 
Konzessionsabtretung, Stempel-

steuer 318. 
Konzessionsverfahren 206. 
Körperverletzung 107. 
Korpsstabsapotheker 57. 
Kosmetische Mittel, Freigabe 39. 
- - Herstellung 146. 
Krankenhausapotheken 244. 
- Besichtigung 307. 
- Einrichtung 247. 
Krankenhäuser, unbefugte Arznei

abgabe llO. 
- Vorrätighalten von Arzneien 244. 
Krankenkassen, Arzneibezug aus 

Drogenhandlungen 121. 
- Arzneilieferung durch bestimmte 

Apotheken 121, 124. 
- Arzneilieferungsverträge 122. 
- Bezahlung von Arzneirechnungen 

123. 
- Selbstdispensieren von Arznei-

mitteln 122. 
- unbefugte Arzneiabgabe 110. 
Krankenkassenverband 124. 
Krankenunterstützung 120. 
Krankenversicherung, Beiträge 125. 
Krankenversicherungsgesetz 119. 

Krankheit der Angestellten 100. 
Krankheitserreger, Arbeiten 229. 
Kräuterkammer 227. 
Kreditieren der Arzneien 23 6. 
Kreis- und Provinzialabgabengesetz 

327. 
Kreisarzt 181. 
-Aufsicht über die Apotheken 182. 
- - - Ausbildung des Lehrlings 

242. 
Dienstanweisung 182. 

- Gesetz, betr. Dienststellung 181. 
- Musterung der Apotheken 182, 

307. 
- - - - Gebühren ll7. 
- Teilnahme bei Apothekenrevisio-

nen 182, 303. 
Kresolzubereitungen 298. 
Kriegs-Sanitätsordnung 69. 
Kündigung 93, 94. 
Kurpfuscher- Rezepte, Anfertigung 

238. 

Laboratorium 229. 
- feuersichere Anlegung 229. 
Lagereiberufsgenossenschaft, Versi-

cherungspflicht der Apotheker 128. 
Landesgesetzgebung 169. 
Landespolizeibezirk Berlin 179, 252. 
Landesverwaltungsgesetz 169. 
Landrat 181. 
Landsturm, Überführung 68. 
Landsturmpflicht 52. 
Landwehr, Überführung 68. 
Landwehrarmeeuniform, Erlaubnis 

zum Tragen 68. 
Landwehr-Dienstauszeichnung, Ver-

leihung 62. 
Landwehrpflicht 51. 
Lattenverschlag als Giftkammer 288. 
Laugen, Standgeläße 224, 274, 28fJ. 
Lazarettapotheke 69. 
Lehr- und Servierzeugnisse, Beglau

bigung 34, 116. 
- - - Stempelsteuer 315, 320. 
Lehrlinge siehe auch Apothekerlehr

linge und Handlungslehrlinge. 
- Annahme 241. 
- Ausbildung, Entziehung des 

Rechts 242. 
- Besitz eigner wissenschaftlicher 

Bücher 306. 
- Entlassungszeugnis 243. 
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Lehrlinge, Wechsel der Lehrstelle 241. 
Lehrverhältnis, Kündigung 97. 
Lehrverträge, Stempelsteuer 313, 

320. 
Lehrzeit 20. 
- Testierung 32. 
- Unterbrechungen 21. 
- Verlängerung 23, 35. 
Lehrzeugnisse 34, 116, 243. 
- Stempelsteuer 315, 320. 
Lieferungsverträge, Stempelsteuer 

319, 321. 
Liköre, Kleinhandel 6. 
Lösungen, einfache, Begriff 273. 
Lösungsverhältnisse, Bezeichnung 

226. 
Lymphe, Aufbewahrung 228. 
- Verkehr in Apotheken 258. 

Mahnungen auf Standgefäßen 225. 
Margarinegesetz 143. 
Marineapotheker, Rangverhältnisse 

60. 
- Titel 61. 
Maß- und Gewichtsordnung 70. 
- - Gewichtswesen 70. 
Maße, Einziehung unrichtiger 111. 
Materialkammer 227. 
Maximaldosen, Überschreitung 237, 

238. 
Medizinalbeamte, Tagegelder und 

Reisekosten 11 7. 
- Vergütungen 116. 
Medizinaledikt, Gültigkeit 186. 
Medizinalkollegien 179. 
Medizinalpersonen, Meldepflicht 243. 
Medizinalwesen, wissenschaftliche 

Deputation 169. 
Meldepflicht der Medizinalpersonen 

243. 
Meßgeräte, chemische, Eichung 75. 
Migraenin, Abgabe 277. 
- Aufbewahrung 225. 
Mikroskop 231. 
Mikroskopische Übungen, Teilnahme 

25. 
Militärapothekenwesen 50. 
Militärapotheker, Auszeichnungen62. 
- Beförderung 61. 
- Beschwerden 63. 

Beurlaubungen 62. 
Dienstbekleidung 63. 
Disziplin 61. 

Militärapotheker, einjährig-freiwilli
ge, Anstellung 58. 

- Einteilung 57. 
Gehaltssätze 61. 

- Gesuche 63. 
- Grußfrage 60. 
- Heiraten 63. 
- Helmabzeichen 60. 
- Krankheits- und Todesfälle 63. 
- Meldungen 61. 
- persönliche, Dienst- und Ein-

kommensverhältnisse 56. 
- Rangverhältnisse 60. 
- Uniform 63. 
- Verabschiedung 61, 69. 
- Versetzung 61. 
Militärdienstzeit, Anrechnung auf 

die Lehr-, Gehilfen- und Studien
zeit 31. 

- - bei Konzessionsbewerbungen 
35, 207. 

Militärische Übungen, Gehaltszah-
lung 93. 

Militärpaß 66. 
Militärpflicht 52. 
Militärzeit siehe Militärdienstzeit. 
Mineralöle, Verkehr 264. 
Mineralsäuren, Standgefäße 224,274, 

289. 
Mineralwässer, künstliche, Freigabe 

39. 
- - Polizeiverordnungen 160. 
Mineralwasserapparate, Prüfung 160. 
Mineralwasserfabriken, Versiche-

rungspflicht 127. 
Mineralwasserflaschen, Benutzung 

für Gift 293. 
Ministerium der geistlichen Unter

richts- und Medizinalangelegen
heiten 169. 

Mittagspause 10. 
Mittäterschaft 105. 
Modelle,Gebrauchsmusterschutz 131. 
Morphium, Geräte 225. 
- Zubereitungen 225. 
Morphiumrezepte, Repetition 272, 

273. 
Morphiumschränkchen 225. 
Musterung der Apotheke durch den 

Kreisarzt 307. 

Nachrevisionen 306. 
- Kosten 307. 
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Nachtglocke 222. 
Nahrungsmittel, Gesetz, betr. V er

kehr 143. 
N ahrungsmittelchemiktlr, Anstalten 

zur Ausbildung 166. 
Anstellung 160. 

- Befähigungsausweis 167. 
- Prüfungsordnung 160. 
Nahrungsmittelgesetzgebung 142. 
Nahrungsmitteluntersuchungsan-

stalten, öffentliche 145. 
Nahrungs- und Genußmittel, Auf

bewahrung und Verpackung 146. 
- - - Fälschung 144. 
Nassauische Amtsapotheker, Ge-

werbesteuerpflicht 323. 
Natrium, Aufbewahrung 288. 
Nebengeschärte 240. 
Neunuhrschluß 10. 
Normalgewichte 7 4. 

Oberapotheker 57. 
- Beförderung zum 59. 
Oberpräsident 178. 
Oberrealschüler, Zulassung zum Apo-

theker beruf 20. 
Oberstabsapotheker 56. 
Oblaten, Herstellung 146. 
Offiziers-Paletots 64. 
Offizin 222. 
ökonomische Arzneiverordnung, 

Haftpflicht der Arzte 120. 
Okularmikrometer 231. 
Oleum Hyoscyami, Abgabe 271. 
Ordnungsstrafen 179, 180. 
Ortskrankenkassen 122. 
Ortspolizeibehörde 185. 

Pain Expeller, Verkehr 286. 
Papierbeutel als Einlagen in Kästen 

224. 
Papiere, Durchsicht 113. 
- und Bücher, Vorlegung bei Re-

visionen 305. 
Papierschilder, lackierte 224. 
Patente, Bezeichnung 131. 
- Erteilung 129. 
Patentgesetz 129. 
Patentschutz, Dauer 130. 
Pelzwaren, Färbung 14ß. 
Pepsinwein, Glyzerinzusatz 147. 
Personal 241. 
Personalkonzession, Einführung 214. 

Personalkonzessionen, Stempelsteuer 
321. 

Pertinenzstücke einer Apotheke 98. 
Pfändung 105. 
Phantasiewappen, Benutzung 109. 
Pharmazeutische Bevollmächtigte 

für Apothekenrevisionen 303. 
- - Gebühren 117. 
- Kunst, Ausübung 196. 
Pharmazieschulen, Besuch 21. 
Phosphor, Aufbewahrung 224, 228, 

288. 
Phosphorpaste, Aufbewahrung 288. 
Polizeibehörden, Aufsichtsgewalt 

über das Apothekenwesen 179, 
180. 

Polizeiverordnung über den Handel 
mit Giften 287. 

Praktische Tätigkeit der Kandidaten 
der Pharmazie 29. 

Präzisionsgewichte, Abweichungen 
71. 

-Form 71. 
Präzisionswagen, Abweichungen 70. 
- Berichtigung 72. 
Preisliste, Gebrauch geschützter 

Wortzeichen 136. 
Presse im Laboratorium 230. 
Privatgeheimnisse, unbefugte Offen-

barung 108. 
Prokura 91. 
Provinzialmedizinalkollegien 179. 
Provisoren 194. 
Prüfungskommissionen für Apothe-

ker 19, 23. 
- - Nahrungsmittelchemiker 160, 

163. 
Prüfungsordnung für Apotheker 18. 

- - Ausführungsanweisung 33. 
- - - Dispensationen 30. 
- - - Übergangsbestimmungen 

31. 
-- Nahrungsmittelchemiker 160. 
Prüfungswesen 18. 
Pulver für die Rezeptur, Vorrätig

halten 226. 

Bang- und Quartierliste 62. 
Reagentien und maßanalytische Lö-

sungen 231. 
Realgewerbeberechtigungen 4. 
- Übertragung 11. 
Realprivilegien, veräußerliche 188. 
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Rechnungen, Anbringen von Wa
renzeichen 136. 

Regierungen, Aufsichtsgewalt über 
das Apothekenwesen 179, 180. 

Regierungs- und Medizinalrat 180. 
Regierungspräsident 179. 
Reichsadler, Benutzung 109. 
Reichsamt des Innern l. 
Reichsapothekengesetz, Entwurf 328. 
Reichsgesetzgebung l. 
Reichsgesundheitsrat l. 
Reichsseuchengesetz 1. 
Reinigungs-( Spül- )Vorrichtung 223. 
Reisekosten und Tagegelder der 

Staatsbeamten 117. 
Rek1amemittel, Ankündigung 282. 
Reservepflicht 51. 
Revidierte Apothekerordnung 186. 
Revisionsanweisung 303. 
Revisionsbericht 308. 
Revisionskommission 303. 
Revisionskosten 307. 
Revisionsmängel, Abstellung 306. 
Revisionsmonita 305, 306. 
Revisionsprotokoll, Einwendungen 

306. 
Rezept als Urkunde 108. 
Rezeptar, Vermerk des Namens 

237. 
Rezeptbuch 237. 
Rezepte, Anfertigung 236. 

auf Süßstoff 153, 154. 
- Beifügung bei Rechnungen 123. 
- Repetition 272. 
- Verhalten bei Anfertigung 197. 
- Verstoß gegen die bestehenden 

Vorschriften 237. 
- V orlegung bei Revisionen 305. 
Rezeptiertisch 222. 
Rezeptur, Geräte 222. 
Rotes Kreuz, Führung 138. 
- - Gesetz zum Schutze desselben 

138. 
Ruhezeit 10. 

Saccharine des Handels 150. 
Saccharintabletten, Abgabe in Apo-

theken 153. 
- Fabrikpackung 154. 
Sachen im Sinne des B.G.B. 98. 
Sachverständige 112. 
- Gebührenordnung 114. 
Salzlösungen, Vorrätighalten 226. 

Salzsäure, Prüfung auf Arsengehalt 
296. 

Sanitätsamt 69. 
Sanitätsdepot 69. 
Sanitätskorps 56. 
- Ergänzungsbestimmungen 57. 
Sattelwagen 70. 
Saugflaschen, Herstellung 143. 
Saugringe, Herstellung 143. 
Säuren, Standgefäße 224, 274, 289. 
Schachteln, Farbe der Signaturen 27 4. 
Schadenersatz 99, 103. 
Schiebekästen 224. 
Schild Apotheke 222. 
Schleswig-Holstein, Gifthandel 301. 
Schneidemesser 232. 
Schöffenamt, Berufung von Apo-

thekern 114. 
Schrankdrogisten, Überwachung 49. 
Schuldverhältnisse 99. 
Schutzpockenimpfung 258. 
Schwefeläther, Abgabeverbot 276. 
Schwefelsäure, Prüfung auf Arsen-

gehalt 296. 
Seifen, Freigabe 39. 
Selbstdarstellung der Präparate 235. 
Separanda, Aufbewahrung 225. 
Series Medicaminum 234. 
Servierzeugnisse der Apothekerge-

hilfen, Gebühren der Beglaubi
gung 34, 116. 

- Stempelsteuer 315, 320. 
Siebe 232. 
Signatur der Arzneien 236. 
Sirupus Ipecacuanhae, Abgabe 271. 
- Papaveris, Abgabe 271. 
Sitzgelegenheit für Angestellte 11. 
Sommerwohnung 221. 
Sonn- und Feiertage, Heilighaltung 

10. 
Sonntagsruhe in Apotheken 9, 240. 
Sorge für Leben und Gesundheit 179. 
Sozialpolitische Gesetzgebung 119. 
Spezialitäten, Aufbewahrung 224. 
Spiritus, denaturierter bei Heilmit-

teln 85. 87. 
- Handel mit denaturiertem 77, 80. 
- Kleinhandel 6. 
Staatsangehörigkeit bei Ausschrei

bung von Apothekenkonzessionen 
208. 

Staatsbeamte, Tagegelder und Rei
sekosten 117. 
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Staatsprüfung 23. 
- Gebühren 29. 
- Meldetennine 24. 
- Prüfungskornmissionen 23. 
- Wiederholung 28. 
- Zensur 27, 28. 
- Zulassungsgesuche 23. 
Staatsprüfungszeugnis 32. 
- Stempelsteuer 320. 
Stabsapotheker 57. 
- Einstellung 59. 
Stampfmesser 232. 
Standesvertretung der Apotheker, 

Einrichtung 173. 
Standgefäße, Beschaffenheit und Be-

zeichnung 270. 
- Farbe der Signaturen 274. 
- für Gifte, Bezeichnung 287. 
- Signierung 224. 
Stark wirkende Arzneimittel, Abgabe 

270. 
Stehendes Heer, Zugehörigkeit 58. 
Stellvertreter, Anmeldung 183. 
- Annahme 241. 
Stellvertretung 11. 
- im Apothekergewerbe 252. 
Stempelsteuergesetz 309. 
Stempeltarif 310. 
Steuergesetzgebung 308. 
Stoßkammer 232. 
Strafen 105. 
Strafgesetzbuch 105. 
Strafprozeßordnung 112. 
Strafrecht 87. 
Strafanstalten, Hausapotheken 247. 
Streukügelchen, homöopathische, 

Abgabe 273. 
Strychningetreide 294. 
Studenten der Pharmazie als Ver

treter 243. 
- - - Dispensationsgesuche 30. 
Studierende der Landesuniversitäten, 

Vorschriften 24. 
Studium, pharmazeutisches 19, 24. 
- verlängertes, Anrechnung bei Be

werbung um Apothekenkonzessio
nen 208. 

Subhastation eines Apothekengrund
stückes 220. 

Sublimatpastillen, Abgabe an Heb
ammen 291. 

Suppositorien, Rezepte 274. 
Süßstoff, Abgabe 150. 

Süßstoff, Abgabe in Apotheken 150, 
153, 154. 
Aufbewahrung 151. 
Bestellzettel 152, 159. 
Bezugsschein 152, 157, 159. 
Herstellung 152. 

Süßstoffausgabebuch 154. 
Süßstoffgesetz 149. 
- Ausführungsbestimmungen 151. 
Süßstoffhaltige Nahrungs- und Ge-

nußmittel, Wiederverkauf 156. 
- Waren, Herstellung 155. 
Süßstofftabletten, Gratisbeigabe 150. 
Syrupus, Schreibweise 224. 

Tabelle C des Arzneibuches, Auf
bewahrung der Mittel 225. 

Tabletten, Vorrätighalten 226. 
Tablettenstationen in den Laza

retten 69. 
Tagebuch der Lehrlinge 21. 
Tagegelder und Reisekosten der 

Staatsbeamten 117. 
Taxen 14. 
Technische Kommission für phar

mazeutische Angelegenheiten 170. 
Telephonische Arzneiverordnung 271. 
Tierarzneimittel als Firmenschild 

16. 
Tierärztliche Rezepte, Repetition 

273. 
Tinctura Opii benzoica, Abgabe 271. 
Titel, Führung 109. 
Tötung, fahrlässige 106. 
Trichinenschau, Ausführung durch 

Apotheker 8. 
Trink- oder Kochgefäße, Abgabe von 

Giften 293. 
Trockenboden 228. 
Trockenschrank 230. 
Tuberkulin, Abgabe 263. 

alt 263. 
-neu 263. 
- Prüfung 263. 
- Verkehr in Apotheken 262. 
Tuberkulinverdünnungen 264. 

Übertretungen 109. 
Übungen 68. 
Umsatzsteuer 98, 323. 
Unerlaubte Handlungen 103. 
Unfallversicherungsgesetz 127. 
Unfug, grober 110. 
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Ungeziefermittel, arsenhaltige 294. 
- giftige 293. 
- strychninhaltige 294. 
Universitätsabgangszeugnis im Sinne 

der Prüfungsordnung 19. 
Universitätsstudium im Sinne der 

Prüfungsordnung 19, 24. 
Unlauterer Wettbewerb, Gesetz zur 

Bekämpfung 139. 
Unterapotheker 57. 
- Einkleidungs- und Übungsgeld 

59. 
- Übungen 59. 
Unterschriftsbeglaubigungen, Stem

pelsteuer 314. 
Unverkäuflichkeit, 10jährige 213. 
Unzüchtige Gegenstände, Ankündi

gung 106. 
Urkundenfälschung 108. 

Verantwortlichkeit der Apotheken- ' 
besitzer 16, 17, 99, 103, lll. 

Verbandstoffe als Arzneien in der 
Kassenpraxis 121. 

- Aufbewahrung 225. 
- Freigabe 39. 
Verbrauchsabgabe, Defraudation 76. 
Vereidigung der Apotheker 194. 
Vereinsmarken, Eintragung 132. 
Verfälschen von Nahrungsmitteln 

144. 
Verfassung des Deutschen Reiches l. 
Verfügungen, polizeiliche 185. 
Vergiftung, Bestrafung 107. 
Verjährung 99. 
Verkauf konzessionierter Apotheken 

218. 
Verkehr mit Geheimmitteln 279, 281. 
- - Giften 287. 
- - stark wirkenden Arzneimitteln 

270. 
Verlegung von Apotheken 213, 215. 
- - - Stempelsteuer 312, 321. 
Vermerke auf Rezepten 237. 
Vermögensnachweis, Stempelsteuer 

320. 
Vernichtung unbrauchbarer Arznei

mittel bei Revisionen 304. 
Verordnung, betr. den Verkehr mit 

Arzneimitteln 39. 
Verpachtung von Apotheken 215. 
Verpfändbarkeit der Konzession 219. 
Verreibungen, einfache, Begriff 273. 

Verschulden, zivilrechtliches 99. 
Verträge mit Ärzten, Krankenkassen 

usw. 240. 
- Stempelsteuer 313. 
Vertragsstrafe 96. 
Vertreter, Bezahlung bei Prozessen 

114. 
Verwaltung im Reiche l. 
- in Preußen 169. 
Vorbildung zum Eintritt in den 

Apothekerberuf 20. 
Vorprüfung 19. 

Aufgaben 35. 
Gebühren 21, 34. 
Prüfungskommission 34. 
Wiederholung 23. 
Zensur 23. 
Zulassungsgesuche 20. 

Vorprüfungszeugnis 32. 
- Stempelsteuer 320. 
Vorräte, überschießende, Aufbewah

rung 228. 

Wagen, Beschaffenheit •70. 
Einziehung unrichtiger lll. 
im Arzneikeller 228. 
in der Apotheke 232. 
Prüfung 71. 
und Gewichte für Laboratorien 

und Materialstuben 227. 
- vorschriftswidrige 73. 
Wandergewerbeschein 13. 
Wappen, unbefugter Gebrauch 109. 
Warenbezeichnungen, Schutz 132. 
Warengestelle 222. 
Warenprüfungsbuch 235. 
Warenzeichen, Anmeldung 132. 

Einteilung in Klassen 132. 
- Löschung 133. 
- Schutzdauer 134. 
Warenzeichengesetz 132. 
Warzenhütchen, Herstellung 143. 
Wehrordnung 50. 
Wehrpflicht 50. 
Weibliche Personen 1m Apotheker

beruf 19. 
Weidemanns russischer Knöterich 

285. 
Wein, chemische Untersuchung 149. 
- Gewährung für Kassenpatienten 

121. 
- weinhaltige und weinähnliche 

Getränke 14 7. 
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Weingesetz 14 7. 
- Kellerkontrolle 148. 
Weinkontrolle in Apotheken 148. 
Weißes Kreuz, Führung 138. 
Wettbewerb, unlauterer, Gesetz zur 

Bekämpfung 139. 
Wiegemesser 232. 
Windofen 230. 
Wissenschaftliche Deputation für 

das Medizinalwesen 169. 
Witwe, Fortführung des Geschäftes 

durch 11. 
Witwen und Waisen, Fortführung 

der Apotheke 216. 
- von Apothekern, Rechte 188. 
Wortgeschützte Arzneimittel, Ver

ordnung 238. 
Wortzeichen 132. 
- Bildung neuer aus eingetragenen 

Zeichen 137. 
WOrtzeichenschutz von Arzneimit

teln 135. 
Würden, unbefugte Annahme 109. 

Zahntechniker, Abgabe von stark
wirkenden Arzneimitteln 291. 

Zeugen, Gebührenordnung 114. 
Zeugnisabschriften, Stempelsteuer 

321. 
Zeugnisse, amtliche, in Privatsachen, 

Stempelsteuer 314. 
- Ausstellung 95. 
- - falscher 110. 
Zivilprozeßordnung 105. 
Zivilversorgungsschein bei Konzes-

sionsanwärtern 208. 
Zubehör im Sinne des B.G.B. 98. 
Zulassungszeugnisse 241. 
- für Apothekerlehrlinge, Gebühren 

116, 193. 
- Stempelsteuer 320. 

1 Zurückstellungen 52. 
Zuverlässige Personen im Sinne der 

Giftverordnung 291. 
Zwangsmaßregeln gegenüber Apo-

thekern 308. 
Zwangs- und Bannrechte 4. 
Zwangsversteigerung 220. 
Zweigapotheken 244. 

Anlegung 211. 
Mitverkauf 211. 215. 
Stempelsteuer 312, 319. 321. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Wertvolle Ergänzungen 
zu dem Buche "Die preußischen Apothekengesetze" von Dr. H. Böttger 

bilden die folgenden ausführlichen Spezialbearbeitungen: 

Die reichsgesetzlichen Bestimmungen 
über den Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken. 

(Kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober 1901.) 

Unter Benutzung der Entscheidungen der deutschen Gerichtshöfe 
erläutert von 

Dr. H. Böttger. 
Vierte, vermehrte Auflage. - Kart. Preis M. 3.60. 

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Ankündigung von 
Geheimmitteln, Arzneimitteln und Heilmethoden 

im Deutschen Reiche 
einschließlich der Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln. 

Zum Gebrauche 
für Behörden, Apotheker, Fabrikanten und die Presse 

bearbeitet von 

E. Urban, 
Redakteur an der Pharmazeutischen Zeitung. 

Kart. Preis M. 2.60. 

Giftverkauf-Buch für Apotheker und Drogisten. 
Enthaltend die vom Bundesrat beschlossenen Vorschriften über den Handel mit 

Giften und die Einführungsverordnungen der Einzelstaaten 
nebst dem vorschriftsmäßigen Formular zum Eintragen der verkauften Gifte. 

Zusammengestellt und mit kurzen Erläuterungen versehen 
von 

Dr. H. Böttger. 
Dritte, neubearbeitete Auflage. - Geb. Preis M. 3.-. 

Daraus besonders: Vorschriften über den Handel mit Giften im 
Deutschen Reiche. Beschlüsse des Bundesrats und Einführungs

verordnungen der Einzelstaaten. 
Zusammengestellt und mit kurzen Erläuterungen versehen. 

Dritte, neubearbeitete Auflage. - Preis M. 1.-. 

Betriebsvorschriften für Drogen· und Gifthandlungen 
in Preußen. 

Zum Gebrauche für Gewerbetreibende und Behörden 
bearbeitet von 

E. Urban, 
Redakteur an der Pharmazeutischen Zeitung. 

Kart. Preis M. 2.-. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Die Errichtung von Apotheken in Preußen. 
Für Medizinal-

und Verwaltungsbeamte und Apotheker. 
Von 

Dr. A. Springfeld. 
Preis M. 1.40. 

Die Stempelsteuer in Preußen. 
Sonderabdruck aus der .Pharmazeutischen Zeitung" 1905, Nr. 92 und 94. 

Preis M. -.30. 
~----------------------~-~~--

Umsatzsteuer und Grundsteuer in Preußen. 
Sonderabdruck aus der .Pharmazeutischen Zeitung" 1906, Nr. 56. 

Preis M. -.30. 
-~~~-- ----~--~-- ----~ 

Die Nahrungsmittelgesetzgebung im Deutschen Reiche. 
Eine Sammlung der Gesetze und wichtigsten Verordnungen, 

betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Gerrußmitteln und Gebrauchs
gegenständen, nebst den amtlichen Anweisungen 

zur chemischen Untersuchung derselben. 
Von 

Dr. K. von Buchka, 
Geheimer Regierungsrat und vortragender Rat 

im Reichsschatzamt. 

Mit in den Text. gedruckten Figuren. - Kart. Preis M. 4.~. 

Gesetz betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau 
vom 3. Juni 1900 

nebst Ausführungsbestimmungen. 

Herausgegeben und erläutert 
von 

Dr. K. von Buchka, 
Geheimer Regierungsrat und vortragender Rat 

im Reichsschatzamt. 

Kart. Preis M. 2.40. 

(Das Werk bildet eine Ergänzung zu des gleichen Verfassers 
"N ahrungsmittelgesetzgebung".) 

Sammlung der Bestimmungen über die Prüfung 
der Nahrungsmittel-Chemiker 

für das Deutsche Reich und die einzelnen Bundesstaaten. 

Kart. Preis M. 1.-. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Kommentar zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. 
Vierte Ausgabe. 

(Pharmacopoea Germanica editio IV.) 
Ergänzungsband zum Kommentar für die III. Ausgabe des Arzneibuches, 

enthaltend 

Nachträge und Veränderungen der IV. Ausgabe des Arzneibuches, 
herausgegeben von 

B. Fischer, Breslau und C. Hartwich, Zürich. 
360 Seiten Lex.-8°. - In Leinwand geb. Preis M. 7.-. 

Der obige Kommentar, in erster Linie für die Besitzer des Hager-Fischer-Hart wich
sehen Kommentais zur III. Ausgabe berechnet, wird sich vermöge seiner praktischen 
Anlage auch für die Besitzer anderer Kommentare als ein wertvoller Führer für die 
IV. Ausgabe des Arzneibuches erweisen. -Um denjenigen deutschen Apothekern, welche 
den Hager-Fiseher-Hartwich sehen Kommentar zur III. Ausgabe noch nicht besitzen, 
die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe des Nachtrages einen absolut zuverlässigen, auf der 
Höhe der Zeit stehenden Kommentar zu einem wohlfeilen Preise zu erwerben, hat eine 

Preisermäßigung für den Hager-Fischer-Hartwichschen Kommentar zur 
III. Aus~tabe des Arzneibuches, 2. Auflage 1896, 2 Bände 

stattgefunden, wonach derselbe, soweit der hierfür bestimmte Vorrat reicht, zum Preise von 
M. 12.- (statt bisher M. 26.-) für das broschierte Exemplar, 
M. 16.- (statt bisher M. 30.-) für das in zwei Halbfranzbänden geb. Exemplar 

zu beziehen ist. 

Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis 
für Apotheker, Ärzte, Drogisten und Medizinalbeamte. 

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner vollständig neu bearbeitet 
und herausgegeber von 

B. Fischer, Breslau und C. Hartwich, Zürich. 
Zwei Bände. 

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. 
Vierter, unveränderter Abdruck. 

Preis je M. 20.-; elegant in Halbleder geb. M. 22.50. 
Auch in 20 Lieferungen zum Preise von je M. 2.- zu beziehen. 

N eues pharmazeutisches Manual. 
Herausgegeben von 

Eugen Dieterich. 
Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Neunte, vermehrte und verbesserte Auflage. 
In Moleskin geb. Preis M. 16.-, mit Schreibpapier durchschossen und in 

Moleskin geb. M. 18.-. 
Auch in 14 Lieferungen zum Preise von je M. 1.- zu beziehen. 

Pharmazeutischer Kalender. 
Herausgegeben von 

G. Arends. 
Erscheint alljährlich in zwei Teilen. 

I. Teil geb. in Leinwand; II. Teil geh. Preis zus. M. 3.-. 
I. Teil geb. in Leder; II. Teil geh. Preis zus. M. 3.50. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Die kaufmännische Buchführung in der Apotheke, 
nach bequemer und praktischer Methode 

an der Hand eines Beispiels in instruktiver Weise dargestellt 
von 

Dr. W. Mayer, 
Apotheker. 

Dritte, vermehrte Auflage. 
Kart. Preis M. 1.40. 

Kleiner Ratgeber für den Apothekenkaut 
Von 

Dr. E. Mylius, 
Besitzer der Engel-Apotheke in Leipzig. 

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 
Preis M. 1.40. 

Der Apotheker als Geschäftsmann. 
Von 

Dr. E. Mylius, 
Besitzer der Engel-Apotheke in Leipzig. 

Preis M. 2.40. 

Konversations-Bücher für Pharmazeuten. 
Englisch Französisch 

von Felix Kamm. 
Italienisch 

von J. Durst. von Dr. Tb. D. Barry. 
Dritte Auflage, Dritte Auflage, 

bearbeitet von Dr. A. Brunstein. bearbeitet von F. Capelle. 

Preis jedes Bandes kart. M. 1.-. 
-·~--~·------

Französische Apotheken-Praxis. 
Anleitung zur Erlernung der französischen Pharmazie 

mit besonderer Berücksichtigung der Apothekenbetriebe in der französischen 
Schweiz. 

Herausgegeben von 

Dr. A. Brunstein, 
Apotheker. 

Preis M. 3.-, in Leinwand geb. M. 4.-. 

Englische Apotheken-Praxis. 
Eine Anleitung für Rezeptur, Handverkauf und Umgangssprache 

in den englischen Apotheken. 
Von 

Franz Capelle. 
Zweite verbesserte Auflage. 

Preis M. 3.60, in Leinwand geb. M. 4.60. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 




